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Neues Zusammenleben in der Stadt 

A. Einleitung 

Die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland stellt uns vor neue Herausforderungen 

in der Stadtentwicklung. Wir erleben eine neue Welle der Urbanisierung: Immer mehr 

Menschen zieht es in die Städte und Ballungszentren. Städte sind wieder attraktiv. Sie 

bieten Arbeitsplätze, eine gute Infrastruktur und Versorgung und viele Möglichkeiten 

für die Freizeitgestaltung. In den Städten zeigt sich die ganze kulturelle Vielfalt unseres 

Landes.  

Neben den Wanderungsbewegungen innerhalb des Landes kommen in diesen 

Monaten viele Menschen zu uns, die auf der Flucht vor Krieg und Gewalt ein friedliches 

Leben suchen. Wir wollen und können diesen Menschen eine neue Heimat bieten. Für 

alle Menschen, die neu in die Stadt kommen, muss Wohnraum geschaffen werden. 

Dabei gilt es Fehler der Vergangenheit zu vermeiden und schrittweise zu heilen. 

Unsere Städte müssen in jeder Hinsicht durchmischt sein: in den Nutzungen, in den 

sozialen Milieus und in der städtebaulichen Struktur. Für die Städte haben wir jetzt die 

Gelegenheit, das Leitbild der kompakten, integrierten und umweltfreundlichen Stadt 

schrittweise in die Realität umzusetzen: Die Stadt der kurzen Wege zwischen Arbeit, 

Freizeit und Wohnen – vielfältig und offen. Mit Menschen, die seit langem in ihrem 

Quartier wohnen. Und mit Menschen, die neu in die Städte kommen.  

Eine „Stadt der kurzen Wege“ wird zwar nach wie vor Platz für Autos bieten. Immer 

weniger Menschen akzeptieren jedoch, dass das Auto im Stadtbild eine derartige 

Dominanz hat. Enorme Flächen stehen exklusiv für den Autoverkehr oder als 

Parkraum zur Verfügung. Schadstoffe belasten Mensch und Umwelt. Viele Menschen 

wünschen sich eine Abkehr von der autozentrierten Stadt. Ein leistungsfähiger 
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öffentlicher Nahverkehr, das Fahrrad, E-Bikes, Elektroautos und Carsharing-Angebote 

können zukunftsweisende Alternativen zum klassischen Auto sein. 

Der Politik kommt die Aufgabe zu, diese Veränderungsprozesse zu organisieren und 

zu gestalten. Aber das Zusammenleben ist nicht mit Patentrezepten zu meistern. Die 

Vorstellung, dass etwa die Probleme von stark verdichteten Räumen sich vollständig 

beseitigen ließen, wäre falsch. Dieses Programm will seinen Beitrag dazu leisten, das 

Zusammenleben in der Stadt zu verbessern. 

B. Wohnen und Arbeiten 

Die größte Herausforderung für die wachsenden Städte ist es, neuen bezahlbaren 

Wohnraum zu schaffen. Das BMUB ist hier auf vielen Ebenen aktiv. Zum Januar 2016 

steigt das Wohngeld. Wir haben zwei Milliarden Euro zusätzlich bis 2019 für den 

sozialen Wohnungsbau mobilisiert. Damit stellt der Bund insgesamt über vier 

Milliarden Euro für den sozialen Wohnungsbau zur Verfügung. Zusätzlich haben wir 

ein neues Programm zum Bau von günstigen Vario-Wohnungen aufgelegt, das flexibel 

nutzbare Wohnungen zum Beispiel für Studierende und Auszubildende fördert.  

Mit dem Bundesfinanzminister und den Ländern sind wir im Gespräch über weitere 

steuerliche Anreize im Wohnungsbau. Daneben müssen wir Rechtsvorschriften so 

anpassen, dass Bauen und insbesondere die innerstädtische Verdichtung einfacher 

und kostengünstiger werden. Unser Ziel ist es, den Kommunen mehr Flexibilität zu 

geben. Dort müssen die Entscheidungen über die Entwicklung der Stadt getroffen 

werden. 

Mit den Menschen zieht auch mehr Leben in die Städte. Das bedeutet auch: Konflikte, 

zum Beispiel im Bereich des Sportlärms. Der Vereinssport muss seinen Platz in 

unseren Städten auch bei zunehmender Verdichtung behalten und darf nicht als 

Störfaktor an den Stadtrand gedrängt werden.  

Maßnahmen: 

1. Neuer Baugebietstyp „Urbanes Gebiet“ 

Ein wichtiges Ziel der „kompakten Stadt“ ist die Verdichtung innerstädtischer Quartiere. 

Der rechtliche Rahmen ermöglicht bislang aber nur eingeschränkt das Nebeneinander 
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von Wohnen und Gewerbe und damit auch den Bau zusätzlicher Wohnungen in 

urbanen Zentren. Dabei ist dieses Nebeneinander eines der Kennzeichen der 

historisch gewachsenen europäischen Stadt. Wir wollen den Kommunen mehr 

Spielraum für lokal angepasste Lösungen zur Erschließung zusätzlichen Baulands in 

urbanen Räumen geben. Unser Ziel ist, die Entwicklung von Gebieten zu fördern, die 

einen hohen Anteil an Wohnbebauung haben, gleichzeitig aber auch Dienstleistungs- 

und Gewerbebetriebe in kleinteiliger Nutzungsmischung beherbergen. Deshalb wollen 

wir eine neue Baugebietskategorie „Urbanes Gebiet“ schaffen und so das 

Bauplanungs- und Immissionsschutzrecht besser aufeinander abstimmen und 

flexibilisieren. Das mobilisiert zusätzlichen Wohnraum dort, wo die Stadt am 

attraktivsten ist, sorgt für eine funktionale Durchmischung und schont den 

Flächenverbrauch. Kommunen können dann in besonderen urbanen Lagen 

Baugebiete ausweisen, in denen eine höhere bauliche Dichte als in Mischgebieten 

möglich ist. Zugleich gilt für die Wohnnutzung ein innenstadttypischer 

Lärmschutzstandard wie im Mischgebiet. Damit erleichtern wir eine städtebaulich 

wünschenswerte Innenentwicklung der Städte.  

2. Stärkung des Vereinssportes im Quartier 

Der Sport hat eine herausragende gesellschaftspolitische Bedeutung und ist die größte 

Bürgerbewegung Deutschlands. Er kann seine Wirkung allerdings nur dann voll 

entfalten, wenn die Rahmenbedingungen stimmen. Deshalb wollen wir Rechtsklarheit, 

aber auch mehr Flexibilität für die Kommunen schaffen, um einen Ausgleich zwischen 

den Interessen der Sporttreibenden und den Anwohnerinnen und Anwohnern zu 

ermöglichen. 

Wir werden erstens den Vereinssport von Kindern beim Lärmschutz privilegieren. 

Vereinssport von Kindern soll – unter anderem in den Ruhezeiten, etwa an Sonn- und 

Feiertagen zwischen 13 und 15 Uhr – uneingeschränkt stattfinden können. Dadurch 

kann in wachsenden Quartieren auf steigenden Bedarf reagiert werden. „Kinderlärm“ 

gehört zum Leben und ist kein Lärm, der nach dem Immissionsschutzrecht beurteilt 

werden sollte.  

Wir werden zweitens mehr Spielraum für lokal angepasste Lösungen für den 

Vereinssport von Jugendlichen schaffen. Zum Teil drohen Sportstätten durch 
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Beschwerden der Anwohner vor allem in den Ruhezeiten (also werktags zwischen 6 

und 8 Uhr sowie 20 bis 22 Uhr und an Sonn- und Feiertagen zwischen 7 und 9 Uhr, 

13 und 15 Uhr sowie von 20 bis 22 Uhr) oder durch heranrückende Wohnbebauung 

massive Nutzungsbeschränkungen bis hin zur Gefährdung des weiteren Betriebs der 

Anlagen. Hier wollen wir mehr Flexibilität für die örtlich zuständigen Behörden 

schaffen. Diese sollen in die Lage versetzt werden unter Abwägung mit den 

Ruhebedürfnissen der Anwohner eine orts- und situationsangepasste Lösung zu 

finden.  

Wir werden drittens den Sportbetrieb in den bereits vor 1991 genehmigten 

Sportanlagen rechtlich besser absichern und erhalten. Der sogenannte 

Altanlagenbonus gewährleistet, dass der Sportbetrieb auch bei Umbauten und 

Nutzungsänderungen und einer leichten Überschreitung der Lärmschutzwerte 

aufrechterhalten werden kann. Deshalb werden wir den Altanlagenbonus 

festschreiben und entsprechend einem Leitfaden aus Nordrhein-Westfalen 

konkretisieren. Außerdem wollen wir dafür sorgen, dass geringfügige 

Überschreitungen der Immissionsschutzrichtwerte unerheblich bleiben (sogenannte 

Irrelevanzregelung). 

3. Bauordnungsrecht: Bürokratiekosten senken, mehr Flexibilität für 
Kommunen 

Das Bauordnungsrecht ist Landesrecht. 16 verschiedene Landesbauordnungen mit 

teilweise erheblichen Unterschieden sind zwar Ausdruck eines lebendigen 

Föderalismus, führen aber häufig zu höheren Baukosten und steigern den 

bürokratischen Aufwand. Im Bauordnungsrecht werden wir daher auf die Länder mit 

dem Ziel zugehen, den existierenden Rahmen in der Musterbauordnung mit Blick auf 

Kosten und Nachhaltigkeit weiterzuentwickeln. Es gilt, Normen und Standards zu 

hinterfragen – zum Beispiel die Stellplatzpflicht für PKW und Fahrräder – die 

kostengünstigen Wohnungsbau und Nachverdichtung der Innenstädte verteuern.  

Bei den Regelungen zur Stellplatzpflicht sollten die Kommunen mehr Flexibilität für 

lokal angepasste Lösungen erhalten. Die Entscheidung sollte in allen Bundesländern 

kommunalisiert werden (bundesweite Abkehr von landesgesetzlichen Pflichtvorgaben, 

wie bereits 2002 in der Musterbauordnung beschlossen). Einige Länder haben das 
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bereits umgesetzt, mit guten Erfahrungen. Wir schlagen vor, dass die 

Musterbauordnung 2002 auch in diesem Punkt nunmehr einheitlich in allen Ländern 

umgesetzt und die Stellplatzpflicht in die Kompetenz der Kommunen gegeben wird.  

Wir werden das Baurecht darüber hinaus dort zur Diskussion stellen, wo durch unnötig 

hohe Standards in den Vorschriften vermeidbare Kostensteigerungen entstehen. Wir 

werden, wo nötig, auf entsprechende Anpassungen dringen. Auf diese Weise wollen 

wir die Baukosten und den Flächenverbrauch senken. 

4. Bundesstiftung Soziale Stadt 

Stadt und Quartier sind die Orte, in denen Menschen in unserer Gesellschaft integriert 

werden. Aber das passiert nicht von allein. Das braucht staatliche und private 

Unterstützung. Mit dem Programm Soziale Stadt haben wir ein hervorragendes 

Instrument zur Verfügung, um die Orte zu unterstützen, an denen soziale Konflikte, 

ökonomische Probleme und kulturelle Unterschiede aufeinanderprallen. Vor dem 

Hintergrund der aktuellen Flüchtlingszahlen wird der Bedarf an unterstützender 

Quartiersarbeit in den kommenden Jahren zunehmen.  

Wir arbeiten daran, das Programm „Soziale Stadt“ zu einem Leitprogramm der 

sozialen Integration auszubauen und zu einer ressortübergreifenden Strategie weiter 

zu entwickeln. Eine gute Quartierspolitik lebt aber nicht nur durch staatliche 

Programme, sondern durch die Beteiligung, die Einbindung und das Engagement aller 

lokalen Akteure. Wir wollen daher neben den öffentlichen Mitteln verstärkt auch die 

Bürgerinnen und Bürger, die Vereine und die Unternehmen für die aktive Stadtteilarbeit 

mobilisieren. Deshalb werden wir ein Konzept für eine „Bundesstiftung Soziale Stadt“ 

erarbeiten. Die Stiftung soll privates Engagement anstoßen und unterstützen, 

herausragende Projekte sozialer Stadtteilarbeit fördern und in die Quartiersarbeit 

integrieren. Sie soll das Netzwerk von Akteuren, Stiftungen und Institutionen in den 

Städten für mehr sozialen Zusammenhalt, für Integration und eine durch die dort 

lebenden Menschen mitgestaltete Quartiersentwicklung stärken. 
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C. Nachhaltige Mobilität und saubere Luft 

Eine wachsende und verdichtete Stadt darf Mensch und Umwelt nicht zusätzlich 

belasten. Im Gegenteil: Die Belastungen müssen sinken. Bereits heute machen zu 

viele Schadstoffe und zu viel Lärm Menschen krank. Das hat auch eine soziale 

Komponente: Oft wohnen die ärmsten Menschen an den lautesten und 

schadstoffreichsten Orten der Stadt.  

Der motorisierte Individualverkehr ist hauptsächlich verantwortlich für 

verkehrsbedingte Emission an Schadstoffen, CO2 und Lärm in den Städten. Für eine 

nachhaltige, klimagerechte Siedlungs- und Verkehrsentwicklung brauchen wir die 

kompakte und funktionsgemischte Stadt der kurzen Wege. In ihr sind die 

unterschiedlichen Verkehrsmittel integriert und intelligent verknüpft. Fußgänger- und 

Fahrradverkehr, die öffentlichen Verkehrsmittel und nachhaltiger Wirtschaftsverkehr 

müssen Vorrang genießen. Eine Stadt, in der das Auto zwar ein Verkehrsmittel unter 

vielen ist, aber nicht mehr eine dominante Rolle spielt, ist lebenswerter, 

umweltfreundlicher und schafft neue Flächen für Wohnraum und Erholung.  

Deutschland ist ein Land mit über 40 Millionen Pkw, gleichzeitig aber auch ein Land 

mit 80 Millionen Fahrrädern und Fußgängern. Die Kommunen sollten das  

berücksichtigen und die Bedingungen für den Fußgänger-, den Rad- und den 

öffentlichen Nahverkehr verbessern.  

Obwohl viele Städte wachsen, müssen wir dafür Sorge tragen, dass die 

Luftverschmutzung sinkt. Gerade in dicht besiedelten Gebieten ist die 

Schadstoffbelastung noch zu hoch. Deshalb werden wir den Immissionsschutz weiter 

verbessern. 

Maßnahmen: 

1. Förderung des Radverkehrs 

Der Radverkehr spielt dabei eine besonders wichtige Rolle: Wer Rad fährt, verbessert 

die Klimabilanz, vermindert die Schadstoffbelastung, benötigt deutlich weniger Fläche 

als der Autoverkehr und reduziert den Lärm in unseren Städten.  Und ganz nebenbei 

machen Radfahrer auch noch etwas für die eigene Gesundheit. Mehr Radverkehr 

macht unsere Städte lebenswerter. 
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Wir wollen die Kommunen bei der Radverkehrsinfrastruktur unterstützen. In der 

Städtebauförderung sind entsprechende Mittel zur Aufwertung der öffentlichen Räume 

gerade in den Zentren vorgesehen. Erstmals werden wir ab dem kommenden Jahr den 

Radverkehr in größerem Umfang aus der Nationalen Klimaschutzinitiative fördern. 

Gefördert werden 

- die Errichtung verkehrsmittelübergreifender Mobilitätsstationen, mit dem Ziel, 

Fußverkehr, Radverkehr, Carsharing und ÖPNV zu vernetzen, 

- die Einrichtung von Wegweisungssystemen für den alltagsorientierten 

Radverkehr, 

- die Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur durch die Ergänzung 

vorhandener Radwegenetze (Lückenschluss durch Radwege, Fahrradstraßen, 

Radschnellwege oder Radfahr- und Schutzstreifen), die Umgestaltung von 

Knotenpunkten sowie die LED-Beleuchtung der neu errichteten Radwege, 

- die Errichtung von Radabstellanlagen an Verknüpfungspunkten mit öffentlichen 

Einrichtungen oder dem öffentlichen Verkehr. 

Zur Steigerung des Fahrradanteils am Alltagsverkehr werden die folgenden 

Ergänzungen des Radwegenetzes gefördert: 

- Radverkehrsanlagen in Form von Radfahrstreifen, Schutzstreifen, 

Fahrradstraßen oder baulich angelegten Radwegen, sofern diese als 

Lückenschlüsse ein bestehendes Radverkehrsnetz ergänzen, 

- Radschnellwege, die zu einer Erhöhung des Radverkehrsanteils bei mittleren 

Distanzen (größer als 5 km) führen, 

- die Umgestaltung bestehender Radverkehrsanlagen, um sie an ein erhöhtes 

Radverkehrsaufkommen anzupassen, 

- die Umgestaltung von Knotenpunkten mit vorbildlicher Radverkehrsführung und 

Signalisierung zur Erhöhung der Verkehrssicherheit und des Verkehrsflusses 

des Radverkehrs. 

Wir setzen uns innerhalb der Bundesregierung dafür ein, dass der Bund für Aus- und 

Neubau überregionaler Radwege eine größere Verantwortung übernimmt, auch 

finanziell. Wir wollen, dass die überregionale Radverkehrsinfrastruktur neben Straßen, 

Wasserstraßen und Schienenwegen ein Teil des Bundesverkehrswegeplans wird. 
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2. Förderung der E-Mobilität 

Wir wollen die Elektromobilität weiterentwickeln. Für die Luftreinhaltung in den Städten 

und zur Minderung des Straßenverkehrslärms kann sie einen wichtigen Beitrag leisten. 

Sie birgt generell enorme wirtschaftliche, umweltpolitische und gesellschaftliche 

Chancen. Sie ist zukunftsweisend.  

Wir wollen Elektrofahrzeuge durch eine bessere Ladeinfrastruktur attraktiver machen. 

Das Laden muss einfacher werden – zu Hause, beim Arbeitgeber und an öffentlichen 

Orten. Wir brauchen ein bundesweites Netz öffentlich zugänglicher (Schnell-

)Ladestationen. Wir halten neben steuerlichen Anreizen – zum Beispiel 

Sonderabschreibungsmöglichkeiten für gewerblich genutzte Elektrofahrzeuge – auch 

direkte staatliche Kaufzuschüsse für vernünftig. Mit einer herstellerbezogenen E-

Fahrzeug-Quote nehmen wir parallel auch die Automobilindustrie in die Pflicht, 

Elektrofahrzeuge zu attraktiven Konditionen anzubieten. Dafür setzen wir uns 

innerhalb der Bundesregierung ein. 

3. Rückbau autogerechte Stadt 

Die Stadt- und Verkehrsplanung der 50er und 60er Jahre hat die autogerechte Stadt 

als Leitbild in vielen Städten durchgesetzt. Dieses Leitbild hat in vielen Kommunen 

eine Art zweite Stadtzerstörung zur Folge gehabt. Vielerorts wurden 

überdimensionierte Verkehrsinfrastrukturen mit deutlicher Trennwirkung der 

Lebensbereiche, negativen Folgen für Luftreinhaltung und Lärm geschaffen und 

zudem einer urbanen Dichte der Städte entgegengewirkt. Entlang von großen Straßen 

wurden Vor- und Rückseiten der Stadt geschaffen, bei denen gerade bezahlbarer 

Wohnraum für mittlere und kleine Einkommen an den gesundheitlich belastenden 

Stellen liegt. Die Folge ist neben dem Verlust an Urbanität und Vielfalt eine Verinselung 

der Quartiere. Historisch gewachsene Innenstädte mit dem Nebeneinander von 

Wohnen, Arbeiten und Handeln wurden zu monofunktionalen Kulissen des 

Einzelhandels. Darüber hinaus stehen Flächen, die exklusiv dem Auto zur Verfügung 

stehen, heute nicht mehr für den Bau von Wohnungen oder von öffentlichen 

Begegnungsorten zur Verfügung.  

Wir wollen die Kommunen beim Rückbau überdimensionierter Infrastrukturen und der 

Korrektur der Fehlplanungen aus dieser Zeit unterstützen. Deshalb werden wir ein 
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Programm vorbereiten, das Städte und Gemeinden hilft, Flächen für mehr 

Wohnungsbau und mehr Lebensqualität in der kompakten Stadt zurück zu gewinnen. 

4. Weniger Tempo 

Die Luftverschmutzung ist in vielen Ballungsgebieten nach wie vor ein Problem. 

Bereits heute können Kommunen „Umweltzonen“ einrichten und damit die 

Belastungen reduzieren.  

Ein weiteres Mittel ist die Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h in 

innerstädtischen Gebieten. „Tempo 30“ verbessert bei gleicher Fahrzeit den 

Verkehrsfluss innerorts und macht den Verkehr sicherer. Gleichzeitig sinkt der 

Spritverbrauch bei „Tempo 30“ und es gelangen weniger Schadstoffe in die Umwelt. 

Und nicht zuletzt gibt es weniger Lärm – das ist gut für die Gesundheit. 

Wir unterstützen die Forderung der Verkehrsministerkonferenz, es den Kommunen 

leichter zu machen, „Tempo 30-Zonen“ einzurichten. Die Länder wollen noch in diesem 

Jahr über den Bundesrat konstruktive Vorschläge für entsprechende 

Gesetzgebungsinitiativen und Maßnahmen vorlegen. Das BMUB wird dies durch 

entsprechende Initiativen in der Umweltministerkonferenz und der 

Bauministerkonferenz unterstützen. „Kein Tempo 30“ flächendeckend von oben, 

sondern situationsabhängig von unten. 

5. Saubere Luft 

Die Luft in unseren Städten muss sauberer werden. Deshalb wollen wir den Ausbau 

der E-Mobilität stärken und setzen uns für anspruchsvolle Emissionsgrenzwerte und 

ein realitätsnahes Messverfahren für den Autoverkehr ein. Darüber hinaus treiben wir 

die Fortentwicklung des Standes der Technik der „Technischen Anleitung zur 

Reinhaltung der Luft“ (TA-Luft) voran. Neue Emissionswerte unter andrem für Staub, 

Stickoxid und Quecksilber im Abgas von Anlagen werden hierzu einen wichtigen 

Beitrag leisten. Die Neuregelungen werden nach einer Übergangszeit auch für bereits 

bestehende Anlagen gelten. 
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Kurzfassung 

Am 7. November 2007 hat das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
(Biodiversitätsstrategie) beschlossen. Die starke Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und 
Verkehr wird als eine Gefahr für den Erhalt der Biodiversität erkannt, weil unzerschnittene und 
verkehrsarme Räume verloren gehen. Der dauerhafte Flächenentzug durch Bebauung mit sei-
nen vielfältigen Auswirkungen auf Natur und Landschaft stellt einen erheblichen Eingriff in das 
Ökosystem dar. Neben dem Verlust und der Zerstörung der gewachsenen Böden und ihren 
Leistungen für den Naturhaushalt gehen weitere negative Auswirkungen für Natur und Land-
schaft mit dem Flächenverbrauch einher, wie beispielsweise der Lebensraumverlust für Tiere 
und Pflanzen. 

Die Gefährdung, die für die Biodiversität von der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und 
Verkehr ausgeht, soll eingedämmt werden. Als konkrete Zukunftsvision formuliert die 
Biodiversitätsstrategie, dass sich die Lebensqualität der Menschen erhöht, ohne für Siedlung 
und Verkehr zusätzliche Flächen in Anspruch zu nehmen. Ziel ist es, bis zum Jahre 2020 für die 
Zwecke Siedlung und Verkehr maximal 30 Hektar pro Tag neu in Anspruch zu nehmen, langfris-
tig sollte die Neuinanspruchnahme weitestgehend durch die erneute Nutzung vorhandener Flä-
chen ersetzt werden. Zur Realisierung dieser Zukunftsvision sieht die Biodiversitätsstrategie 
vor, bis 2010 das Leitkonzept „Stadt der kurzen Wege“ zu erarbeiten und bis 2020 umzusetzen. 

 

Stadt und Region der kurzen Wege 

Das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ hat seine Wurzeln in der Diskussion um eine nachhaltige 
Stadtentwicklung in den 1990er-Jahren. Eine wichtige Erkenntnis aus den damaligen Modell-
vorhaben war, dass die Umsetzung einer „Stadt der kurzen Wege“ für eine verkehrs- und flä-
chensparende Entwicklung nicht ausreichend ist, und es flankierend einer „Region der kurzen 
Wege“ bedarf. Von einer Stadt und Region der kurzen Wege kann man sprechen, wenn die Vo-
raussetzungen gegeben sind, die alltäglichen Aufgaben wie den Weg zur Arbeit und zur Ausbil-
dung, Versorgungswege sowie den Weg zur Schule und zum Kindergarten in kurzer Zeit bewäl-
tigen zu können, ohne dazu auf ein Auto angewiesen zu sein. Die wesentlichen Elemente einer 
Stadt wie auch einer Region der kurzen Wege sind eine kompakte Siedlungsstruktur, Nut-
zungsmischung sowie die attraktive Gestaltung der öffentlichen Räume, sodass diese zum Auf-
enthalt einladen. 

Aktuelle Trends der Entwicklung von Wirtschaft und Gesellschaft sind im Hinblick auf die Reali-
sierung einer Raumstruktur der kurzen Wege mit Chancen und Risiken verbunden. Wenn Ent-
wicklungen nicht oder nur schwach gesteuert werden, man sie einem Laissez-faire überlässt, 
löst sich die Raumstruktur in Richtung lange Wege auf. Die Entwicklungen des Freizeitsektors, 
des Einzelhandels und des Verkehrssektors verdeutlichen dies. Besonders der Verkehrssektor 
stellt eine Herausforderung für die Umsetzung einer räumlichen Struktur kurzer Wege dar, weil 
der Abbau von Verkehrswiderständen (Ausbau der Infrastruktur bei relativ niedrigen realen Kos-
ten für räumliche Mobilität) die Ferne in greifbare Nähe gerückt hat, wovon sowohl im Personen- 
wie auch im Güterverkehr reger Gebrauch gemacht wird. 

Einen Beitrag zum Erhalt der Biodiversität leisten kurze Wege, weil durch die hierzu notwendige 
kompaktere Gestaltung der Siedlung weniger Fläche in Anspruch genommen wird. Durch kurze 
Wege wird zudem das Verkehrsaufkommen reduziert und kann aufgrund der dichteren Sied-
lungsstruktur eher mit öffentlichen Verkehrsmitteln abgewickelt werden, sodass weniger Flä-
chen für Verkehr beansprucht werden und weniger Emissionen – beispielsweise Lärm – entste-
hen. Damit über eine stärkere Inanspruchnahme des öffentlichen Verkehrs ein wirkungsvoller 
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Beitrag zum Erhalt der Biodiversität erreicht werden kann, müssen die drei Komponenten Ver-
kehrsangebot, Entwicklung der Stadt und Gestaltung der Zugangsstellen optimal zusammen-
wirken. Seitens der Bahn ist ein komfortables Angebot mit dichter Taktung zu leisten. Die Stadt-
entwicklung hat für eine optimale Integration des Bahnhofs sowohl unter gestalterischen als 
auch funktionalen Gesichtspunkten Sorge zu tragen. Von zentraler Bedeutung ist beispielswei-
se die fußläufige Erreichbarkeit des Bahnhofs. Die Station muss dem Anspruch, ein Eingangstor 
zur Stadt zu sein, Rechnung tragen und sollte zu einem Kristallisationspunkt der Siedlungsent-
wicklung werden. 

Die bauliche Umsetzung einer Stadt der kurzen Wege und die mit ihr korrespondierende Region 
der kurzen Wege sowie eine veränderte Verkehrsmittelwahl führen zu einer reduzierten Flä-
chenneuinanspruchnahme. Damit wirkt die Stadt der kurzen Wege nicht nur positiv auf den Er-
halt der Biodiversität, sondern ermöglicht die Nutzung weiterer vielfältiger Synergien mit ande-
ren zielkongruenten Politikfeldern wie unter anderem dem Klimaschutz und der Bewältigung des 
demografischen Wandels. 

 

Bestehende Steuerungsinstrumente: Wirksamkeit und Reformbedarf 

Angesichts einer vor dem Hintergrund der Zielsetzungen der Nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie wie auch der Biodiversitätsstrategie nach wie vor zu hohen Flächenneuinanspruchnahme für 
Siedlung und Verkehr wird eine zu geringe Wirksamkeit der bestehenden Steuerungsinstrumen-
te deutlich. Diese sind im Wesentlichen das Raumordnungs- und Bauplanungsrecht, die Steuer- 
und die Umweltgesetzgebung sowie die Verkehrspolitik. Daher besteht ein Bedarf an wirksam 
steuernden Instrumenten mit zieladäquaten (fiskalischen und finanziellen) Anreizen zur Beein-
flussung der Flächennutzung und Flächenausweisung. 

Vor dem Hintergrund einer flächensparenden Siedlungs- und Verkehrsentwicklung mit dem Ziel 
des Erhalts der Biodiversität sind insbesondere einige der Grundsätze der Raumordnung be-
achtenswert. Hierzu zählen beispielsweise ein wirkungsvoller Schutz des Freiraums und die 
Vermeidung einer weiteren Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen (§ 2 Abs. 
2 Nr. 2 ROG). Ein weiterer raumordnerischer Grundsatz ist die Verminderung der erstmaligen 
Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke, insbesondere durch die 
vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, für die 
Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur Innenentwicklung der Städte und Gemeinden 
sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrsflächen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). 

Bis zur Föderalismusreform 2006 war das Raumordnungsrecht Gegenstand der Rahmenge-
setzgebung des Bundes. Die bisherige Rahmengesetzgebungskompetenz des Bundes ist seit-
dem entfallen; an ihre Stelle sind eine konkurrierende Gesetzgebungskompetenz des Bundes 
und ein verfassungsrechtlich verankertes Abweichungsrecht der Länder von den Bundesrege-
lungen getreten. 

Die Novellierung des Bundesraumordnungsgesetzes hat nach derzeitiger Einschätzung kaum 
Auswirkungen auf die Umsetzung einer flächensparenden Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. 
Die Abweichungsmöglichkeiten der Länder werden kaum Konsequenzen nach sich ziehen, sind 
doch die Grundsätze der Raumordnung nun abweichungsfeste Regelungen. Am schwersten 
wiegt die Erwartung, die sich auf die Erkenntnis aus den vergangenen Jahrzehnten stützt, dass 
die Planungsträger von den gegebenen rechtlichen Instrumenten, den Flächenverbrauch zu 
begrenzen, auch unter dem Regime des neuen Bundesraumordnungsgesetzes relativ wenig 
Gebrauch machen werden. Die offene Flanke der Raumordnung bleibt ihre Umsetzung in der 
Landes- und Regionalplanung. 
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Das Bauplanungsrecht akzentuiert die Innenentwicklung (§ 13a BauGB), die maßgeblich durch 
die Bodenschutzklausel (§ 1a BauGB), nach der mit Grund und Boden sparsam umgegangen 
werden soll, unterstützt wird. Die Wirksamkeit der Regelungen des Baugesetzbuches für eine 
flächensparende Siedlungsentwicklung und damit einer für eine Raumstruktur der kurzen Wege 
förderlichen Richtung sollte jedoch nicht überschätzt werden. Weitere öffentliche Belange wie 
eine ausreichende Wohnungsversorgung der Bevölkerung sowie Belange der Wirtschaft sind 
ebenfalls in der Abwägung zu berücksichtigen. Aufgrund der Bedeutung des Gewerbes und der 
Einwohnerzahlen für den kommunalen Finanzhaushalt besteht ein großes kommunales Interes-
se, durch Gebietsausweisungen die Attraktivität für Investoren und potenzielle Neubürger zu er-
höhen. 

In Anbetracht des relativ schwachen Planungsrechts stellt sich die Frage nach weiteren Steue-
rungsinstrumenten. Die Steuergesetzgebung könnte dazu beitragen, die Flächeninanspruch-
nahme wirksam zu reduzieren. Diese setzt derzeit allerdings teilweise Anreize, die für einen 
sparsamen Umgang mit Fläche eine kontraproduktive Wirkung entfalten. Daher ist eine Korrek-
tur der steuerlichen Rahmenbedingungen notwendig, um so die Motivation zu schaffen, das 
Handeln zugunsten des Flächensparziels zu verändern und so die Wirksamkeit des Planungs-
rechts zu erhöhen. Anpassungen sind hier insbesondere bei der Entfernungspauschale, der 
Grunderwerbsteuer und der Grundsteuer notwendig. Die Entfernungspauschale erhöht die At-
traktivität, lange Wege zurückzulegen und es sollte daher geprüft werden, ob ihr Fortbestand 
gerechtfertigt ist. Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 9. Dezember 2008 
keine verfassungsrechtlichen Bedenken gegen eine vollständige Abschaffung der Entfernungs-
pauschale geäußert. Die Grunderwerbsteuer ist seit langem unter sozial- und umweltpolitischen 
Gesichtspunkten in der Kritik. Unter dem Aspekt der Flächeninanspruchnahme ist als negative 
Steuerungswirkung hervorzuheben, dass sie den Neubau begünstigt und den Bestandserwerb 
benachteiligt. Zudem differenziert die Grunderwerbsteuer nicht nach dem ökologischen Wert ei-
ner Fläche. Zur Reform der Grunderwerbssteuer existieren verschiedene Vorschläge, die alle 
darauf hinaus laufen, die Innenentwicklung zu fördern, indem der Grundstückskauf in Neuer-
schließungsgebieten verteuert und der Erwerb von Bestandsimmobilien begünstigt wird. Re-
formbedarf bei der Grundsteuer ergibt sich durch die veraltete Bemessungsgrundlage („Ein-
heitswerte“), die in den alten Bundesländern auf die Grundsteuerermittlung des Jahres 1974 zu-
rückgeht, während in den neuen Bundesländern noch immer die Vorkriegswerte zugrunde ge-
legt werden. Die Grundsteuer sollte reformiert werden und zusätzlich Lenkungseffekte erhalten, 
die einen Anreiz zu einem sparsamen Umgang mit Grund und Boden geben. 

Wie beim Raumordnungsrecht haben sich auch beim Umweltrecht durch die Föderalismusre-
form Änderungen ergeben. Der Naturschutz wurde in die konkurrierende Zuständigkeit des 
Bundes überführt, die Länder haben in einigen Regelbereichen Abweichungsrechte. Zum 1. 
März 2010 trat das novellierte Bundesnaturschutzgesetz in Kraft. Die Abweichungsbefugnis fin-
det ihre Schranken in der Gültigkeit „allgemeiner Grundsätze“, diese sind „abweichungsfest“. 
Zwar enthält das BNatSchG umfassende Regelungen, ist aber ohne die Landesgesetze nicht in 
allen Bereichen vollzugsfähig. Inwieweit das neue Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit 
abweichenden Regelungen in den Ländern dem 30 ha-Ziel förderlich oder eher hinderlich ist, 
kann noch nicht abschließend beurteilt werden. 

Der Fokus der Bundesverkehrswegeplanung liegt noch immer auf einer quantitativen Erweite-
rung der Verkehrsinfrastruktur. Als große Herausforderung stellt sich für die Verkehrspolitik die 
Aufgabe, zukünftig weniger reaktiv, als vielmehr aktiv an den Quellen und Senken des Verkehrs 
gestaltend anzusetzen. Dies gilt gleichermaßen für die Bundesebene wie auch für die darunter 
liegenden staatlichen Ebenen. So stellt sich beispielsweise in den Städten die Aufgabe, eine in-
tegrierte Verkehrsentwicklungsplanung umzusetzen und damit steuernd auf die Entstehung des 
Verkehrs einzuwirken. Weiterhin würde eine generelle Entschleunigung des Verkehrs einen Bei-
trag leisten, die Attraktivität kurzer Wege zu erhöhen, weil der Zeitaufwand für lange Wege 
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steigt. Hierzu wären Änderungen der geltenden Straßenverkehrsordnung nötig, die in der Tradi-
tion höherer Geschwindigkeiten steht und hierzu beispielsweise das System der funktionalen 
Trennung des Straßenraums umsetzt. 

 

Neue Steuerungsinstrumente: Impulse aus der Praxis für eine flächensparende 
Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 

Auf verschiedenen politischen Ebenen wurden in den vergangenen Jahren Projekte umgesetzt, 
in denen die Umrisse einer Stadt und Region der kurzen Wege erkennbar werden. An erster 
Stelle zu nennen sind hier Projekte des autofreien und autoreduzierten Wohnens. Beispiele sind 
Freiburg-Vauban und das Kölner Quartier „Stellwerk 60“, das auf dem Gelände eines ehemali-
gen Eisenbahnausbesserungswerks im Kölner Stadtteil Nippes entstand und die erste teilweise 
autofreie Siedlung in Köln ist. Eine neue Strategie des Mobilitäts- und Verkehrsmanagements 
sind Verkehrserzeugungskontingente für publikumswirksame Einrichtungen. Nicht mehr statisch 
über die Festlegung bestimmter Stellplatzzahlen, sondern dynamisch über einen vorgegebenen 
Zeitraum wird das Verkehrsaufkommen in festgelegten Grenzen gehalten. Mit bisher guten Er-
fahrungen umgesetzt wurde das sogenannte Fahrtenmodell bei der Zürcher „Sihlcity“. In 
Deutschland bedarf die Stellplatzpflicht in den Landesbauordnungen der Überprüfung, weil sie 
zu der oft geringen Motorisierung in Städten in einem Widerspruch steht. In der Berliner Bau-
ordnung wurde die Stellplatzpflicht inzwischen abgeschafft und in Zürich nach einer Volksab-
stimmung deutlich reduziert. Eine wichtige Voraussetzung für kurze Wege ist die Sicherstellung 
der Nahversorgung. Einige Städte, wie beispielsweise Leipzig und Dortmund, haben Konzepte 
entwickelt, mit denen ein weiteres Ausbluten insbesondere der Stadtteilzentren vermieden wer-
den soll. Dichte und Nutzungsmischung sind für kurze Wege konstitutiv. Ein besonders gelun-
genes Beispiel hierzu ist die Tübinger Südstadt. Auf einem ehemaligen Militärgelände entstand 
ein neuer Stadtteil in abwechslungsreicher Architektur, das vom Autoverkehr weitestgehend frei 
gehalten wird. Flächenmanagement und -recycling können einen wesentlichen Beitrag leisten, 
die Flächenneuinanspruchnahme deutlich zu reduzieren. Dies gilt nicht nur für frei werdende In-
dustrieareale in großen Städten, sondern auch für kleinere Städte und Dörfer, in denen Leer-
stände oft gerade die Ortskerne betreffen und deren Attraktivität mindern. Ein gutes Beispiel ist 
hier die ca. 42 000 Einwohner zählende Stadt Rottenburg am Neckar, die gezielt Baulücken und 
leerstehende Wohngebäude für eine Wiedernutzung mobilisiert. 

 

Handlungsempfehlungen 

„Kurze Wege“ sind eine Richtschnur für ein räumliches Strukturprinzip, das über das Ziel der 
Erhaltung der Biodiversität hinaus auch für andere Politikfelder relevant ist. Es stellt sich daher 
die Frage, wie die Bundesregierung die für die Umsetzung „kurzer Wege“ notwendigen Anstöße 
geben kann. Die Empfehlungen werden nach den Handlungsfeldern „Schutz der natürlichen 
Lebensgrundlagen und Ressourcen“, „Steuerung der Siedlungsentwicklung“ sowie „Steuerung 
der Verkehrsentwicklung“ gegliedert. In den Handlungsfeldern werden vor dem Hintergrund des 
Oberziels einer deutlich verminderten Flächenneuinanspruchnahme zum Erhalt der Biodiversität 
Maßnahmen vorgeschlagen. Dabei liegen nicht alle Maßnahmen im unmittelbaren Einflussbe-
reich des Bundes. Der Bund kann vielfach jedoch einen Rahmen setzen oder über Forschungs-
projekte und Modellvorhaben („Best Practices“) sowie über die Initiierung von Erfahrungsaus-
tauschen Entwicklungen anstoßen. 
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Handlungsfeld „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen“ 

Im Handlungsfeld „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen“ werden als 
Maßnahmen, bei denen der Bund unmittelbar aktiv werden kann, vorgeschlagen: 

 Ergänzung des Bundesraumordnungsgesetzes (§ 8 Abs. 5 ROG) um den Passus, dass 
Raumordnungspläne Festlegungen zu den Flächensparzielen, insbesondere zur maximalen 
Flächenneuinanspruchnahme enthalten sollen (Umsetzung auf der Ebene der landesweiten 
Raumordnungsplanung und der Regionalplanung) 

 bundesweite und ressortübergreifende Öffentlichkeitskampagne zur Darstellung der Ver-
knüpfungen von Siedlungsentwicklung, Verkehr und Biodiversität (Zielgruppen einer solchen 
Kampagne wären beispielsweise Kommunalpolitiker, aber auch private Investoren); 

 Erhalt bzw. Aufstockung von Bundesprogrammen zur Extensivierung der land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung, der Umstellung auf ökologischen Landbau sowie des Vertragsnatur-
schutzes (unter anderem stringente Fortsetzung des Bundesprogramms zum ökologischen 
Landbau); 

 Verkehrsberuhigung bzw. Senkung der Höchstgeschwindigkeiten auf Innerorts- und Außer-
ortsstraßen, Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen (Anpassung der 
Straßenverkehrs-Ordnung, StVO); 

 Erweiterung der Städtebauförderung im Hinblick auf Maßnahmen der Entsiegelung (bei-
spielsweise zur Schaffung neuer Erholungsflächen) und Belagsänderung (zur Verringerung 
des Oberflächenabflusses und zur Verbesserung des Mikroklimas); 

 Modellvorhaben der Dorfentwicklung zur Renaturierung brach gefallener Siedlungsflächen 
(Renaturierung vormals baulich genutzter Flächen ohne bauliche Nachnutzungsperspektive, 
mit Potenzial für Biotop- und Artenschutz, Klimaschutz, Hochwasserschutz) im Rahmen des 
Bundesanteils an der Dorferneuerung; 

 Programm zur Wiederanpflanzung von Straßenbäumen an den Bundesstraßen in Verbin-
dung mit Maßnahmen zur Umgestaltung und Geschwindigkeitsreduzierung. 

Für die folgenden neuen Steuerungsinstrumente des Bundes empfehlen die Gutachter eine 
Prüfung:  

 Prüfung einer Reform der Grunderwerbsteuer mit dem Ziel, die Attraktivität des Grund-
stückskaufs in Neuerschließungsgebieten zu verringern; 

 Prüfung der Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte durch ein Bundesgesetz mit 
weiteren Gesetzen in den jeweiligen Ländern zur zielgenauen Steuerung der Flächeninan-
spruchnahme (erfolgt momentan im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
des Umweltbundesamts, Realexperiment geplant); 

 Prüfung der materiellen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs (Art. 106 GG), 
beispielsweise unter folgenden Aspekten: Honorierung naturschutzorientierter Leistung der 
Gemeinden, Honorierung der Vermeidung von Flächeninanspruchnahme der Gemeinden 
(Perner/ Thöne 2007); 

 Prüfung der Einführung einer Flächenneuausweisungsabgabe für die Baulandausweisung 
seitens der Kommunen (hierzu dürfte der Bund ein Gesetz erlassen); 

 Prüfung der Weiterentwicklung des Rückbau- und Entsiegelungsgebots (nach § 179 BauGB) 
sowie der Einführung einer Rückbauhaftpflichtversicherung. 

In der Kategorie „Modellvorhaben“ schlagen die Gutachter folgende Maßnahmen vor: 
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 Initiierung eines Modellvorhabens zur Einführung verbindlicher Kosten-Nutzen-
Betrachtungen im Vorfeld kommunaler Entscheidungen über Baulandausweisungen (Bewer-
tung der Entwicklung im Siedlungsbestand, Abbildung der Lebenszykluskosten); 

 bundesweite Erprobung von übergreifenden Nutzungs- und Schutzkonzeptionen bzw. Mehr-
fachnutzungskonzepten für verbleibende Freiflächen und für eine Integration von Belangen 
des Freiraumschutzes, der Landwirtschaft, der Erholung sowie des Biotop- und Artenschut-
zes (insbesondere in nachfragestarken Ballungsräumen zur Zusammenführung bislang häu-
fig realisierter instrumenteller Teilansätze wie strategische Umweltprüfung, Naturschutzrecht, 
landwirtschaftliche Strukturuntersuchungen und -konzepte, Tourismus- und Naherholungs-
konzepte, Konzepte für Regionalparks, Grüne Ringe oder Grüngürtel), aber auch der Klima-
folgenbewältigung; 

 Modellprojekte zur Umsetzung einer integrierten Kulturlandschaftsentwicklung (Spannungs-
feld von Tourismus, Naherholung, Erhalt historischer Bausubstanz, landwirtschaftliche An-
bauformen, angepasstes und reguliertes Verkehrsnetz, zukünftige Ansprüche). 

 

Handlungsfeld „Steuerung der Siedlungsentwicklung“ 

Für das Handlungsfeld „Steuerung der Siedlungsentwicklung“ werden als Maßnahmen, die der 
Bund unmittelbar umsetzen kann, folgende vorgeschlagen: 

 Änderung der Baunutzungsverordnung mit einem stärkeren Fokus auf der Nutzungsmi-
schung; 

 Umsetzung guter Beispiele für multifunktionale Nutzungen bei bundeseigenen Immobilien; 

 stärkere Fokussierung bestehender Förderprogramme (z.B. Städtebauförderung: städtebau-
liche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtum-
bau Ost und West, Soziale Stadt) und Modellprojekte auf die Mobilisierung von Innenent-
wicklungspotenzialen, d.h. auf Baulücken, Brachflächen und durch Nachverdichtung; 

 Vergabe zinsbegünstigter Darlehen(z.B. durch die KfW-Förderbank) sowohl für die Instand-
setzung sowie den Um- und Ausbau von Bestandsimmobilien als auch für die Baureifmac-
hung vormals genutzter Brachflächen (Abbruch, Flächenaufbereitung); 

 Einrichtung von Fonds, um Brachflächen mit einer baulichen Nachnutzungsperspektive 
durch eine Anschubfinanzierung zu mobilisieren (z.B. revolvierende Fonds, deren umfas-
sende Revitalisierungsaufgabe mit Kapital von öffentlicher Seite auf ausgewählten Flächen 
startet und deren Vermarktungserlöse sukzessive in Folgeprojekte fließen); 

 stärkere Verzahnung bestehender und neuer Förderprogramme des Bundes mit bestehen-
den und neuen Förderprogrammen der Europäischen Union (z.B. Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung, EFRE) und der Bundesländer mit dem Ziel der Förderung kompakter 
Siedlungsentwicklung. 

Für verschiedene neue Steuerungsinstrumente der Siedlungsentwicklung im Zielbereich „Stadt“ 
empfehlen die Gutachter eine Prüfung: 

 Prüfung einer Erweiterung der Instrumente des Stadtumbaus beispielsweise im Hinblick auf 
die besonderen Anforderungen im kleinteiligen Altbaubestand (Einzeleigentümer mit oft ge-
ringer Kapitalkraft); 

 Prüfung einer umfassenden Reform der Grundsteuer durch Änderung der Bemessungs-
grundlage (Neufassung des zugrundeliegenden Bundesgesetzes; beispielsweise Grund-
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steuer B als Bodenwert- und Flächensteuer mit dem Ziel, Bauland in gut erschlossenen La-
gen zu mobilisieren und eine Entwicklung im Außenbereich einzudämmen). 

Folgende Kampagnen und Modellprojekte werden für den Bereich der „Stadt“ vorgeschlagen: 

 Kampagnen, die die bestehenden Instrumente einer flächensparenden Siedlungsentwick-
lung bekannt machen und für deren Anwendung werben (beispielsweise Ausschöpfen der 
Möglichkeiten, die die Raumordnung für die Festlegung von Nutzungen bietet); 

 Kampagnen, die für kurze Wege werben (anknüpfen an das „Weißbuch Innenstadt – Starke 
Zentren für unsere Städte und Gemeinden“, flankieren von Länderinitiativen wie beispiels-
weise „Ab in die Mitte“, „mittendrin“, „genial zentral“, mit Blick auf die bauliche Umsetzung 
kurzer Wege ist beispielsweise auch an die Festschreibung von Wegerechten im Be-
bauungsplan zu denken); 

 Modellprojekte zur Integration von Nahverkehrsplänen und räumlicher Planung (ein Beispiel 
hierfür kann die gemeinsame Wahrnehmung von Regionalplanung und ÖPNV-
Aufgabenträgerschaft durch den Zweckverband Großraum Braunschweig sein); 

 Modellprojekte für architektonische Lösungen zur Umsetzung von Dichte und Nutzungsmi-
schung; 

 Kampagnen, die für eine attraktive Gestaltung privater öffentlicher Räume werben (Zielgrup-
pe sind private Investoren). 

Der Zielbereich „Region“ stellt im Hinblick auf die Umsetzung kurzer Wege eine besondere Her-
ausforderung dar. In der Stadt werden, im Gegensatz zur Region, kurze Wege bereits vielfach 
gelebt. Als Ergänzung der Maßnahmen für den Zielbereich „Stadt“ werden für die „Region“ wei-
tere Maßnahmen vorgeschlagen, die den hier vorliegenden besonderen Gegebenheiten Rech-
nung tragen. Folgende Maßnahmen knüpfen an bereits bestehende Steuerungsinstrumente an: 

 Ergänzung des Bundesraumordnungsgesetzes (§ 8 Abs. 5 ROG) um den Passus, dass 
Raumordnungspläne Festlegungen zu den Flächensparzielen, insbesondere zur maximalen 
Flächenneuinanspruchnahme enthalten sollen (Umsetzung auf der Ebene der landesweiten 
Raumordnungsplanung und der Regionalplanung) 

 Konzept zur schrittweisen Reduktion der Entfernungspauschale; 

 Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Attraktivität im Rahmen der Gemeinschaftsauf-
gaben entsprechend Art. 91a GG (Erhöhung der Kaufkraft durch Touristen verbessert die 
ökonomische Grundlage für Einrichtungen der Nahversorgung). 

Für verschiedene neue Steuerungsinstrumente der Siedlungsentwicklung im Zielbereich „Regi-
on“ empfehlen die Gutachter eine Prüfung: 

 Prüfung einer Änderung der Gemeindefinanzen um eine geringere Abhängigkeit der Finanz-
ausstattung von der Zahl der Einwohner und Gewerbesteuerzahler zu erreichen; 

 Prüfung einer Reform der Grunderwerbsteuer bzw. Einführung einer Abgabe auf die Neu-
ausweisung von Bauflächen. 

Mit dem Fokus auf einer flächensparenden Siedlungsentwicklung in der Region schlagen die 
Gutachter Kampagnen und Modellprojekte in den folgenden Bereichen vor: 

 Modellprojekte zur Wiederbelebung von Ortskernen und zur Umnutzung ehemals landwirt-
schaftlich genutzter Gebäude (Vermeidung von Verfall und Leerständen in alten Siedlungs-
kernen, weil die Gebäude nicht mehr den Anforderungen entsprechen, gleichwohl jedoch 
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von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die lokale Identität sowie für die touristische At-
traktivität sind); 

 Informationskampagnen zur Entwicklung eines Bewusstseins öffentlicher und privater Akteu-
re bezüglich der Folgen einer voranschreitenden Flächenneuinanspruchnahme (denkbar wä-
re beispielsweise eine Kommunalberatung hinsichtlich Gewerbegebietsausweisungen); 

 Informationskampagnen für Bürger zu den langfristigen Kosten eines Umzugs in ländliche 
Regionen (beispielsweise zu den langfristig höheren Aufwendungen für räumliche Mobilität); 

 Modellvorhaben und praxisbezogene Forschung in Kommunen zur Implementierung neuer 
informatorischer Instrumente (z.B. Wohnkosten-, Mobilitätskostenrechner, Kosten-Nutzen-
Rechner für verkehrliche Erschließung durch Straßen und ÖPNV); 

 Modellprojekte zur Weiterentwicklung der Zwischenstadt vor dem Hintergrund der Entwick-
lung, dass sich suburbane Räume bereits vielfach aus ihrer Abhängigkeit von der Ur-
sprungsstadt gelöst haben und gerade hier zentrale Ansatzpunkte für eine Schaffung der 
Region der kurzen Wege liegen (Beginn der eigenständigen Entwicklung unterstützen, unter 
anderem durch den Aufbau von Nahversorgungseinrichtungen, der Gestaltung attraktiver öf-
fentlicher Räume und Ausloten der Handlungsmöglichkeiten, die sich durch die Einrichtung 
von Telearbeitsplätzen ergeben); 

 Modellprojekte zur Weiterentwicklung der für die Zwischenstadt typischen Wohngebiete mit 
Einfamilienhäusern vor dem Hintergrund, dass diese Struktur eng mit niedrigen Energieprei-
sen und geringen Kosten der Raumüberwindung verknüpft und ein langfristiger Bestand die-
ser Voraussetzungen unwahrscheinlich ist, zudem sind Einfamilienhäuser zur Schaffung 
kleinerer Wohnungsgrößen kaum teilbar. 

 

Handlungsfeld „Steuerung der Verkehrsentwicklung“ 

Für das Handlungsfeld „Steuerung der Verkehrsentwicklung“ werden als Maßnahmen, die der 
Bund unmittelbar umsetzen kann, folgende vorgeschlagen: 

 Sicherung des Bundesanteils an der ÖPNV-Finanzierung: Regionalisierungsmittel, Mittel 
entsprechend dem Gesetz über Finanzhilfen des Bundes zur Verbesserung der Verkehrs-
verhältnisse der Gemeinden (Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz – GVFG) / dem Gesetz 
zur Entflechtung von Gemeinschaftsaufgaben und Finanzhilfen (Entflechtungsgesetz – 
EntflechtG) sollten auch nach 2019 für den ÖPNV zur Verfügung gestellt werden (Prüfung: 
Aufstockung des Gesetzes zur Regionalisierung des öffentlichen Personennahverkehrs 
(RegG), Integration in die Städtebauförderung) ; 

 Einkommensteuerrecht: Wegfall oder Modifizierung der Entfernungspauschale mit Anreiz für 
kurze Wege und flächensparende Verkehrsmittel sowie Abschaffung des Dienstwagenprivi-
legs; 

 elektrische Zweiräder / integrierte Angebote in den Fokus der Elektroverkehrsförderung stel-
len; 

 vorbildliche Umsetzung der Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt) bei innerörtli-
chen Straßen in der Baulast des Bundes unter Nutzung der gebotenen Handlungsspielräu-
me für die Flächenaufteilung (gleichgewichtige Abwägung der Nutzungsansprüche, Ziel wäre 
beispielsweise die Schaffung attraktiver öffentlicher Räume); 

 Bund als Vermittler von Impulsen der europäischen Ebene (beispielsweise hinsichtlich 
Sustainable Urban Mobility Plans, SUMP) ; 
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 Förderung des nichtmotorisierten Verkehrs intensivieren (Nahmobilität mit Fahrrad und zu 
Fuß) ; 

 Fortschreibung des Nationalen Radverkehrsplans ab 2013 sollte die Aspekte Flächenspar-
samkeit und kurze Wege mit dem Rad betonen. 

Für die folgenden Steuerungsinstrumente des Bundes empfehlen die Gutachter eine Prüfung: 

 Prüfung einer stärkeren Integration von Städtebauförderung und Förderung des stadtverträg-
lichen Verkehrs (öffentlicher und nichtmotorisierter Verkehr); 

 Prüfung der Einführung erfolgsabhängiger Parameter in den Verteilungsschlüssel der 
Regionalisierungsmittel (Anreiz für Maßnahmen erhöhen, durch die die Nachfrage gesteigert 
wird); 

 Prüfung einer Integration des Mobilitätsmanagements in die Bauleitplanung, um § 1 Abs. 6 
Nr. 9 BauGB (Berücksichtigung von Verkehrsbelangen) auszufüllen; 

 Prüfung der Thematik „Sondernutzungen“ (Carsharing, Ladestationen für den Elektroverkehr 
im öffentlichen Straßenraum); 

 Prüfung einer stärkeren Nutzung der Möglichkeiten, die Verkehrsmittelwahl durch die Einfüh-
rung einer Straßenbenutzungsgebühr zu beeinflusse; 

 Prüfung der Umsetzung des Shared Space-Konzepts in der Straßenverkehrsordnung. 

Als Modellprojekte und Kampagnen für das Handlungsfeld „Steuerung der Verkehrsentwick-
lung“ schlagen die Gutachter vor: 

 Informationskampagnen und Förderung der Transparenz für die Relation von Wohnungs- 
und Mobilitätskosten, z.B. als Standortberatung für Mieter oder im Rahmen des Mobilitäts-
managements (z.B. Beitritt der Bundesrepublik zur EPOMM, European Platform for Mobility 
Management, um den Knowhow-Transfer aus Europa nach Deutschland zu beschleunigen); 

 Stärkere Vernetzung und Ausbau der nichtinfrastrukturellen Zentrenförderung durch Kam-
pagnen des Erreichbarkeitsmarketings, sowohl gegenüber den Konsumenten als auch um 
die „mental map“ lokaler Entscheidungsträger zu beeinflussen (deutsche Modellvorhaben 
nach Vorbild des europäischen Vorhabens ACTIVE ACCESS) aus dem Programm Intelligent 
Energy Europe; 

 Bündelung der Klimaschutzinitiativen mit dem Aspekt flächensparsamer Nahmobilität als 
Stadt- und Mobilitätskultur (Gesundheitsförderung etc.), unter anderem Initiierung eines 
Fortbildungsprogramms zur besseren fachlichen Zusammenarbeit von Energie-, Stadtent-
wicklungs- und Verkehrsplanungsfachleuten. 
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1. Einführung – Wechselwirkung von Biodiversität und kurzen Wegen 

Die Siedlungsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg ist 
durch eine starke Flächeninanspruchnahme charakterisiert. In den alten Bundesländern ermög-
lichte der schnell wachsende materielle Wohlstand vielen Menschen, ihre Zielvorstellung des 
Wohnens im eigenen Haus in grüner Umgebung – zunächst am Stadtrand, dann aber zuneh-
mend im suburbanen Raum – zu verwirklichen, gleichzeitig wurden die städtischen Wohnungen 
größer und die Wohnfläche pro Kopf stieg an. Im Jahr 1965 betrug die durchschnittliche Wohn-
fläche pro Kopf in Westdeutschland etwa 22 qm. Sie erhöhte sich in Ost- und Westdeutschland 
auf durchschnittlich 35 qm im Jahr 1987 und wuchs bis zum Jahr 2009 auf über 42 qm. Zu ver-
zeichnen ist hier eine allmähliche Annäherung in Ost- und Westdeutschland. Generell ist die 
Wohnflächenausstattung in Eigentümerhaushalten höher als in Mieterhaushalten, auch auf-
grund der sinkenden Haushaltsgrößen. Es wird von einer weiterhin steigenden Tendenz in der 
Ausstattung der Wohnfläche pro Kopf ausgegangen. Außerdem sind weitere Trends zu erwar-
ten: Die demografische Entwicklung führt zu einem Wachstum des Anteils älterer Menschen 
und zu einer Abnahme der Wohnnachfrage bei Familien mit Kindern. Der Wohnungsmarkt wird 
sich vermehrt an den Bedürfnissen von Single-Haushalten ausrichten. Bis 2020 wird die Zahl 
der Haushalte um knapp drei Prozent zunehmen. 

Den Grundsätzen der Charta von Athen folgend wurden die städtischen Funktionen entmischt 
und es entstanden räumlich getrennte Industrie- und Gewerbegebiete, Wohngebiete und Ver-
sorgungsbereiche. Klammer der flächenhaften Expansion und zugleich Wohlstandssymbol ist 
der eigene Pkw, der wiederum immer mehr Flächen für Straßen sowie für Parkplätze und Gara-
gen erfordert. Seit der Wiedervereinigung holten die neuen Bundesländer diese Entwicklung in 
kurzer Zeit nach. Vor der Stadt gelegene Einkaufszentren sind in den neuen Bundesländern in 
einer größeren Anzahl vorhanden als in den alten Ländern. Die Entwicklung zentraler Einkaufs-
bereiche in den Innenstädten Ostdeutschlands ist hinter der in den alten Bundesländern zu-
rückgeblieben. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in den lange unklaren Besitzverhältnis-
sen. 

Die Physiognomie des suburbanen Raumes – der Zwischenstadt (Sieverts 1999) – führt die 
Flächeninanspruchnahme durch materiellen Wohlstand vor Augen. In den Kernstädten ist diese 
Entwicklung weniger sichtbar: Größere Wohnflächen sieht man einem Haus von außen nicht 
unmittelbar an, und für den Pkw wurden vielfach Tiefgaragen geschaffen. Die Wege haben sich 
jedoch auch in den Kernstädten verlängert. Auch hier entstanden auf Freiflächen Supermärkte, 
die die kleinteilige Nahversorgung abgelöst haben. Städtische Wohngebiete unterscheiden sich 
sehr stark in ihrem Image sowie im Niveau der Mieten, sie wirken attraktiv auf unterschiedliche 
Bevölkerungsschichten. Gegebenenfalls müssen daher längere Wege aus wirtschaftlichen 
Gründen zurückgelegt werden, oder sie werden bewusst in Kauf genommen, weil so das Woh-
nen im präferierten Quartier möglich wird.  

Mit dieser Entwicklung kontrastiert das stadtplanerische Leitbild einer „Stadt der kurzen Wege“, 
das vor allem seit den 1990er-Jahren verfolgt wird (Brunsing/Frehn 1999). Im Zuge des „New 
Urbanism“ richtet sich die Kritik auf das flächenhafte Ausfließen der nordamerikanischen Städte 
in ihr Umland und der damit einhergehenden Verluste urbaner Dichte. Weiteren Auftrieb erfuhr 
das neue Leitbild infolge der Entwicklungen nach der Umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992 
und der daran anknüpfenden Lokalen Agenda 2, sowie auf der Habitat II-Konferenz in Istanbul 
1996. Im Kontext der Debatte um eine nachhaltige Stadtentwicklung richtete sich der Blick auf 
ökologische und gesellschaftliche Gesichtspunkte – inklusive der Erreichbarkeit als sozialer Di-
mension. Ein besonderes Gewicht erhielt die zunehmende Flächeninanspruchnahme und Ver-
siegelung sowie das beständig wachsende Verkehrsaufkommen jedoch aus ökologischer Per-
spektive. 
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Das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ wurde in den 1990er-Jahren weiter entwickelt und subsu-
miert die Leitbilder der kompakten Stadt und der dezentralen Konzentration. Es ist ein Element 
der in der Leipzig-Charta von 2007 umrissenen europäischen Stadt. Eine großflächige Trend-
umkehr in der Siedlungs- und Verkehrsflächenentwicklung konnte das Leitbild „Stadt der kurzen 
Wege“ in der Vergangenheit jedoch noch nicht bewirken, wenn auch verschiedene Modellpro-
jekte realisiert wurden. 

 

Abbildung 1: Anstieg der Siedlungs- und Verkehrsfläche in Hektar pro Tag* 

 

*Quelle:  BMU (2007), S. 128, nach Statistisches Bundesamt, Indikatorenbericht der nationalen Nachhaltigkeitsstrate-
gie (2006). 

 

Während der Siedlungs- und Verkehrsflächenzuwachs im Zeitraum 1997-2000 bei 129 Hektar 
je Tag lag und im Zeitraum 2001 bis 2004 115 Hektar je Tag betrug1, verringerte er sich im Zeit-
raum 2005 bis 2008 auf 104 Hektar je Tag2. Die tägliche Zunahme der Siedlungs- und Ver-
kehrsfläche belief sich schließlich im Jahr 2009 auf 94 Hektar. Zum Erhebungsstichtag 
31.12.2009 beanspruchte die Siedlungs- und Verkehrsfläche 13,3 Prozent der Bodenfläche 
Deutschlands3

                                                      
1  Statistisches Bundesamt, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung 

2004 , Wiesbaden 2005. 

. Etwa 80 Prozent des Zuwachses der Siedlungs- und Verkehrsfläche entfällt auf 
die Siedlungsnutzungen einschließlich Erholungsflächen. Der Prozess der Flächeninanspruch-
nahme ist im Hinblick auf die Biodiversität irreversibel. Einmal durch den Menschen genutzte 
Flächen können nicht wieder in natürliche Ökosysteme zurückgeführt werden. Wenn auch auf-
gegebene Siedlungs- und Verkehrsflächen die Basis für wertvolle Biotope sein können, so be-
deutet die Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr in jedem Fall zunächst einen 
Verlust an Lebensraum für einheimische Tier- und Pflanzarten und damit einen Eingriff in das 
Ökosystem. Jedes Lebewesen ist Teil eines komplexen ökologischen Wirkungsgefüges, das 
anpassungs- und regenerationsfähig, jedoch keinesfalls beliebig belastbar ist. Der Verlust ein-
zelner Rädchen im Getriebe kann unerwartet brisante Folgen haben. „In Deutschland leben ca. 
9 500 Pflanzen- und 14 400 Pilzarten sowie rund 48 000 Tierarten. Untersucht ist davon nur ein 
Teil. Von rund 14 000 bewerteten Pflanzen- und Pilzarten ist über ein Viertel (28,7 Prozent) be-
standsgefährdet, von etwa 16 000 untersuchten Tierarten ist über ein Drittel (35,7 Prozent) be-

2  Statistisches Bundesamt, Land- und Forstwirtschaft, Fischerei. Bodenfläche nach Art der tatsächlichen Nutzung, 
Wiesbaden 2009, Wiesbaden 2010. 

3  Statistisches Bundesamt, Zunahme der Siedlungs- und Verkehrsfläche: 94 Hektar pro Tag, Pressemitteilung 
Nr.358 vom 6.10.2010, Wiesbaden 2010. 
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droht.“4

Die Folgen des Artenverlusts sind vielfältig: Die Selbstreinigungs- und Regenerierungskräfte der 
Natur können verloren gehen und damit hohe Kosten für den Menschen verursachen. Eine für 
den Menschen wichtige und kaum ersetzbare Dienstleistung der Natur ist die Bestäubung von 
Kulturpflanzen. Zudem stellt die Artenvielfalt einen in Geldbeträgen nur schwer zu beziffernden 
Schatz dar, beispielsweise als zukünftige medizinische Heilpflanzen oder als Ideengeber für in-
novative Technik (Bionik). Eine große Artenvielfalt erhöht auch die Chancen, den Folgen des 
Klimawandels mit erfolgreichen Anpassungsstrategien zu begegnen. 

 Als Hauptursachen für den Artenrückgang gelten neben der intensiven landwirtschaftli-
chen Nutzung die Zerstörungen des Lebensraums durch Siedlungs- und Verkehrsflächen. 

Als konkrete Zukunftsvision formuliert die Biodiversitätsstrategie, dass sich die Lebensqualität 
der Menschen erhöht, ohne für Siedlung und Verkehr zusätzliche Flächen in Anspruch zu neh-
men. Ziel sei es, bis zum Jahre 2020 für die Zwecke Siedlung und Verkehr maximal 30 Hektar 
pro Tag neu in Anspruch zu nehmen, langfristig sollte die Neuinanspruchnahme weitestgehend 
durch die erneute Nutzung vorhandener Flächen ersetzt werden. Zur Realisierung dieser Zu-
kunftsvision sieht die Biodiversitätsstrategie vor, bis 2010 das Leitkonzept „Stadt der kurzen 
Wege“ zu erarbeiten. Dies ist der Anlass für die vorliegende Ausfertigung (BMU 2007, S. 51). 

Nach der thematischen Einführung, deren Ziel die Verdeutlichung des Zusammenhangs von 
Erhalt der biologischen Vielfalt und Eindämmung der Flächeninanspruchnahme war, stehen im 
zweiten Kapitel verschiedene Leitbilder der Stadtentwicklung im Fokus. Hier wird der Frage 
nachgegangen, welchen thematischen Akzent die Leitbilder hatten und wie sie sich in der kon-
kreten Entwicklung widerspiegeln. Besondere Aufmerksamkeit gilt dabei dem Leitbild „Stadt der 
kurzen Wege“, das in den 1990er-Jahren in akademischen und politischen Kreisen intensiv dis-
kutiert wurde. Eine hohe praktische Breitenwirkung konnte das Leitbild dennoch nicht entfalten, 
sodass sich die Frage nach seiner Aktualität stellt. Im dritten und vierten Kapitel wird diese Fra-
ge beantwortet. 

Im dritten Kapitel werden hierzu aktuelle politische Kontexte sowohl auf europäischer als auch 
auf nationaler Ebene im Zusammenhang der Frage ausgewertet, inwiefern sie für kurze Wege 
relevant sind. Im vierten Kapitel wird die Frage der Aktualität des Leitbilds „kurze Wege“ vor 
dem Hintergrund verschiedener aktueller Entwicklungen analysiert. 

Aufbauend auf den Erfahrungen aus den 1990er-Jahren, den Auswertungen aktueller politi-
scher Kontexte für die Stadtentwicklung sowie der Diskussion aktueller Anforderungen aus öko-
logischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Perspektive kann das Leitbild aktualisiert und 
konkretisiert werden. 

Das fünfte und sechste Kapitel befasst sich daher mit der Umsetzung kurzer Wege. Hierzu wer-
den auf einer allgemein-abstrakten Ebene die rechtlichen und ökonomischen Steuerungsin-
strumente in den Blick genommen sowie auf einer konkreten und praxisbezogenen Ebene ak-
tuelle Beispiele für die Umsetzung kurzer Wege vorgestellt. Das Gutachten schließt im sechsten 
Kapitel mit Empfehlungen für die Bundesregierung. 

 

                                                      
4  http://www.bund.net/fileadmin/bundnet/publikationen/naturschutz/20081125_naturschutz_biodiversitaet_ 

broschuere.pdf (abgerufen am 7.2.2011) 
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2. Stadtentwicklung und ihre Leitbilder 

In der Geschichte der Stadt lösten sich unterschiedliche Leitbilder ab, in denen sich die Frage-
stellungen und Problemlagen sowie Antworten der jeweiligen Epoche widerspiegelten, sodass 
wir heute in der gebauten Stadt unterschiedliche Leitbilder „lesen“ können. Die „Stadt der kur-
zen Wege“ ist ebenfalls ein Leitbild der Stadtentwicklung, in dem sich das Bewusstsein für be-
stimmte Fragestellungen und Problemlagen repräsentiert. 

Zunächst wird der Begriff des Leitbilds umrissen, anschließend der Blick auf verschiedene städ-
tebauliche Leitbilder gerichtet und abschließend die Entwicklung zur gegenwärtigen Stadtland-
schaft und die ihres Umlands skizziert. 

 

2.1 Begriff „Leitbild“ 

Der Begriff „Leitbild“ wurde um die Wende zum 20. Jahrhunderts ausgehend von der Psycholo-
gie auf andere Bereiche übertragen, so beispielsweise in die Sozialwissenschaften wie auch auf 
den Bereich des Städtebaus. Der Große Brockhaus charakterisiert „Leitbild“ als eine „idealhafte, 
richtungweisende Vorstellung“. Ein Leitbild wirkt auf dreifache Weise: Es gibt eine visionäre 
Vorstellung von der Zukunft, es regt einen Lern- und Entwicklungsprozess an und es gibt ein 
gewisses Maß an Stabilität. Ein Leitbild ist demnach mehr als eine bloße Aussage über ein an-
gestrebtes Ziel. „Leitbilder für Städtebau und Stadtentwicklung stellen Projektionen für die städ-
tische Zukunft dar“ (Henckel u.a. 2010, S. 308). 

In Leitbildern drücken sich Vorstellungen über einen wünschenswerten Sollzustand aus. Ein 
wesentlicher Faktor der Wirkungen ist dabei bereits der Prozess der Leitbildformulierung selbst. 
Leitbilder sind das Ergebnis einer kritischen Auseinandersetzung mit einer gegebenen Situati-
on, die man als mit Mängeln behaftet empfindet. Das Leitbild wird umso wirkungsvoller, je mehr 
in seinen Entstehungsprozess integriert waren und sich mit ihm identifizieren. 

Zusammenfassend kommt einem Leitbild eine dreifache Funktion zu: 

 Orientierungsfunktion, 
 Motivationsfunktion, 
 Legitimationsfunktion. 

Damit Leitbilder Wirkung entfalten können, müssen sie in eine Zeit passen, „ihren Nerv treffen“. 
Sie müssen die Fragen einer Zeit aufgreifen und einen Lösungsweg überzeugend und wir-
kungsvoll verdichten. Leitbilder bedeuten einen Paradigmenwechsel bzw. lösen diesen aus. Je 
bildhafter ein Leitbild die Lösung für ein Problem auszudrücken vermag, umso größer werden 
die Chancen seiner Rezeption. 

 

2.2 Rückblick auf Leitbilder der Stadtentwicklung und kritische Würdigung 

Im Fokus stehen Leitbilder der modernen Stadt. Zu nennen ist hier zunächst die Gartenstadt, 
die auf den Briten Ebenezer Howard zurückgeht. Sein Konzept für eine planmäßige Stadtent-
wicklung datiert aus der Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert und war eine Reaktion 
auf die schlechten Wohn- und Lebensverhältnisse sowie die stark steigenden Bodenpreise in 
den durch die Industrialisierung sprunghaft gewachsenen Großstädten mit ihren prekären 
Wohnverhältnissen (Fürst u.a. 1999, S. 17 ff.). 

Auch das städtebauliche Leitbild der Charta von Athen ist eine Reaktion auf die schwierigen 
Lebensverhältnisse in den industrialisierten Städten. Auf dem IV. Kongress des Congrès Inter-
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national d’Architecture Moderne (CIAM, Internationaler Kongresse für neues Bauen) 1933 über 
die „Funktionelle Stadt“ in Athen wurden städtebauliche Leitbilder aufgestellt. Die Abschlusser-
klärung des Kongresses veröffentlichte Le Corbusier 1943 als „Charta von Athen“. Ihre Veröf-
fentlichung auf Deutsch erfolgte 1962 (Hilpert 1988, S. 9, S. 13, S. 84 f.). 

Im Mittelpunkt stand die Entflechtung städtischer Funktionsbereiche mit dem Ziel, bessere 
Wohn- und Lebensverhältnisse zu schaffen. Eine Umsetzung erfuhr das Leitbild der Charta von 
Athen nach dem Zweiten Weltkrieg. Besonders der Aspekt der Funktionstrennung mit Verkehr 
als verknüpfendem Element entfaltete eine starke Wirkung. An dieser Stelle ergänzen sich die 
Charta und das Moderne- und Wohlstandssymbol Automobil. Gleichwohl stand der federfüh-
rende Architekt der Charta von Athen – Le Corbusier – in der Tradition der europäischen Stadt 
und kritisierte die Entwicklung in den USA (Hilpert 1988, S. 60). Weitere zentrale Aspekte der 
Charta von Athen, wie vor allem die Betonung der Wohnqualität, die zur Zeit ihrer Veröffentli-
chung revolutionär waren, gerieten in der Bewertung vielfach in Vergessenheit. 

Die städtebaulichen Leitbilder der 1950er-Jahre (die „Gegliederte und aufgelockerte Stadt“ mit 
dem Beispiel des Hansaviertels in Berlin) sowie der 1960er-Jahre (die „Autogerechte Stadt“ mit 
dem Beispiel Hannover) referierten die Charta von Athen. Jedoch bereits in den späten 1960er- 
und vor allem in den 1970er-Jahren änderte sich die Perspektive. Die lockere Bebauung und 
der infolgedessen eingetretene Verlust an Urbanität rückten in das Blickfeld der Kritik. Das neue 
Leitbild hieß „Urbanität durch Dichte“. In einer ersten Phase entstanden neue Großwohnsied-
lungen an der städtischen Peripherie, während man in den alten Wohngebieten auf die Flä-
chensanierung setzte, die mit einem Totalabriss der bestehenden Bausubstanz einherging. In 
der Bevölkerung rief diese „zweite Zerstörung“ der Städte Proteste hervor. 

Das historische Erbe erfuhr eine neue Wertschätzung in der erhaltenden Stadterneuerung und 
durch das Städtebauförderungsgesetz aus dem Jahr 1971, in dessen Folge innerstädtische 
Wohn- und Mischquartiere saniert wurden. Dies bedeutete für die alten Innenstadtquartiere je-
doch zunächst eine Verringerung einer als zu hoch empfundenen Dichte, sodass die Wieder-
entdeckung der Innenstadt noch keine Abkehr von einer voranschreitenden räumlichen Tren-
nung und des Ausuferns der Stadt in ihr Umland bedeutete. Um den Standard innerstädtischer 
Wohnquartiere anzuheben, wurden die Wohneinheiten vergrößert und Blockinnenbereiche 
„entkernt“. Gleichzeitig entstanden in den 1970er-Jahren weiterhin neue Siedlungen mit Hoch-
häusern am Stadtrand, die monofunktional dem Wohnen dienten und sich schnell zu neuen 
Problembereichen entwickelten. 

Zur Aufwertung der Attraktivität innerstädtischer Handelszonen wurden die Hauptgeschäftsstra-
ßen in Fußgängerzonen umgewandelt. Innerstädtisches Wohnen war entweder teuer oder unat-
traktiv, sodass auch die Stadtsanierung dem Prozess der Suburbanisierung kaum etwas entge-
gensetzen konnte. Die 1970er- und 1980er-Jahre sind durch einen anhaltenden und wenig hin-
terfragten Prozess der räumlichen Funktionstrennung und einer verstärkten Verlagerung des 
Wohnstandorts in das städtische Umland charakterisiert. 

Das 20. Jahrhundert ist durch eine relativ rasche Abfolge unterschiedlicher Leitbilder charakteri-
siert. In den 1990er-Jahren entwickelte sich das Leitbild „Nachhaltige Stadtentwicklung“. Es ist 
eine Reaktion auf die hohen Umweltbelastungen und Ressourcenverbräuche, die von Städten 
ausgehen und steht im Kontext der allgemeinen Diskussion um eine nachhaltige Entwicklung. 
Diese wurde erstmals im Bericht der Brundtland-Kommission 1987 umfassend formuliert und er-
fährt seit der Konferenz für Umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992 eine gesteigerte 
Aufmerksamkeit. Mit den Konsequenzen für die Städte befassten sich in der Folge die Lokale 
Agenda 21, die Habitat II-Konferenz in Istanbul 1996 sowie die URBAN 21-Konferenz in Berlin 
im Jahr 2000. Als Reaktion auf die komplexen Herausforderungen eines ständig wachsenden 
Verkehrsaufkommens und einer anhaltenden Zersiedelung wurde in den 1990er-Jahren die in-
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tegrierte Stadtentwicklung wiederentdeckt. Die Stadt der kurzen Wege verknüpft die Funktionen 
Wohnen, Arbeiten, Ausbilden, Versorgen sowie Freizeit und Erholung. Sie wurde zum führen-
den Leitbild in der um integrierte Konzepte bemühten kommunalen Stadt- und Verkehrspla-
nung. 

Waren es zur Zeit der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert insbesondere Fragen der Wohn-
qualität und Gesundheitsschäden als Konsequenz der Industrialisierung, so dominieren in der 
Leitbilddiskussion zum Beginn der 21. Jahrhunderts statt des „schneller – höher – weiter“ des 
20. Jahrhunderts die Fragen des globalen Erhalts der natürlichen Lebensgrundlagen angesichts 
einer rapide wachsenden Weltbevölkerung. Die große Herausforderung der Stadtentwicklung 
ist, der globalen Verantwortung vor allem auch in ökologischer Hinsicht gerecht zu werden. 

 

2.3 Entwicklung des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“ in den 1990er-Jahren und 
Modellprojekte 

Zu Beginn der 1990er-Jahre hatten die globalen Umwelt- und Armutsprobleme in den 
Megacities ein solches Ausmaß erreicht, dass die UNO-Vollversammlung beschloss, auf ver-
schiedenen Großkonferenzen darüber zu beraten, wie die Menschheit ihre Zukunft bzw. ihr 
Überleben fair und umweltgerecht organisieren könnte. Umwelt- und Entwicklungsprobleme 
wurden in Rio de Janeiro verhandelt; auf der HABITAT II wurde die Problematik der Verstädte-
rung und Verslumung thematisiert. Die Aktionsprogramme Agenda 21 und Lokale Agenda 21 
gehen auf die „Rio-Konferenz“ zurück. 

Die Aalborg-Charta (vollständiger Titel: Charta der Europäischen Städte und Gemeinden auf 
dem Weg zur Zukunftsbeständigkeit – Charter of European Cities & Towns Towards 
Sustainability) wurde am 27. Mai 1994 auf der Europäischen Konferenz über zukunftsbeständi-
ge Städte und Gemeinden in der dänischen Stadt Aalborg verabschiedet und seitdem von rund 
2 500 lokalen und regionalen Verwaltungen in 39 Ländern unterzeichnet. Sie enthält eine 
Selbstverpflichtung der unterzeichnenden Gebietskörperschaften für eine zukunftsfähige, nach-
haltige Politik und ist Ausgangspunkt der Europäischen Kampagne zukunftsbeständiger Städte 
und Gemeinden (Sustainable Cities and Towns Campaign). Auf einer Folgekonferenz vom 6. 
bis 8. Oktober 1996 in Lissabon wurde das Handlungsprogramm zum Lissabonner Aktionsplan 
konkretisiert. Beides, die Aalborg-Charta und der Lissabonner Aktionsplan, sind damit ein wich-
tiger Ausgangspunkt für die vielfältigen Aktivitäten im Rahmen der Lokalen Agenda 21. 

Auf internationaler Ebene und richtungsweisend für die materielle Substanz einer nachhaltigen 
Stadtentwicklung war die HABITAT II (zweite Konferenz der Vereinten Nationen über menschli-
che Siedlungen) im Juni 1996 in Istanbul. Sie steht im Kontext der Rio-Konferenz 1992 und der 
Agenda 21. 

Das zunächst abstrakte Bild einer nachhaltigen Stadtentwicklung begann sich Mitte der 1990er-
Jahre klarer herauszukristallisieren. So beispielsweise im Abschlussbericht der Kommission 
„Zukunft Stadt 2000“ (Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau 1993). 
Im nationalen Aktionsplan zur nachhaltigen Siedlungsentwicklung der Bundesregierung für die 
HABITAT II Konferenz werden „als Leitlinien der zukünftigen Raumentwicklung die Begriffe 
Dichte, Mischung und Polyzentralität genannt. Die flächen- und ressourcenintensive Sub- bzw. 
Desurbanisierung soll mit Hilfe verschiedener Instrumente eingedämmt werden. Dazu gehören 
Maßnahmen wie eine Nachverdichtung von städtischen Quartieren, ebenso wie Funktions- und 
Nutzungsmischung mit dem Ziel, eine „Stadt der kurzen Wege“ zu schaffen. Im Sinne des 
Nachhaltigkeitsprinzips ist der behutsamen Sanierung von Altbau- und städtebaulichen Prob-
lemgebieten der Vorrang vor der Erschließung neuer Flächen im Außenbereich zu geben. Auf 
die Aufhebung der Entflechtung städtischer Grundfunktionen, wie sie in den letzten Jahrzehnten 
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propagiert worden war (vgl. Leitbild der gegliederten Stadt), soll schrittweise hingearbeitet wer-
den. Dieses von der Bundesregierung vorgelegte Konzept zur Siedlungsentwicklung verdeut-
licht den programmatischen Charakter des Leitbildes der nachhaltigen Stadt. Bestehende Leit-
bilder, wie etwa das der dezentralen Konzentration oder der kompakten Stadt, werden auf ihre 
Eignung für eine nachhaltige Stadt- und Raumstruktur geprüft und unter Vermeidung einer ein-
seitigen Ausrichtung auf ein einziges Strukturierungsprinzip in das Leitbild integriert“ (Fürst u.a. 
1999, S. 8). 

 

2.3.1 Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ 

Eine „Stadt der kurzen Wege“ zeichnet sich aus durch eine kompakte Siedlungsgestaltung, 
durchmischte Funktionen, wohnungsnahe Ausstattung mit Versorgungs-, Dienstleistungs-, Frei-
zeit- und Erholungsangeboten sowie die Nähe von Wohnen und Arbeiten sowie Ausbilden. 
Auch die Verknüpfung und räumliche Bündelung familienbezogener Infrastrukturangebote und 
Dienstleistungen in Familienbüros, Eltern-Kind-Zentren oder Multigenerationenhäusern sind ge-
eignet, den Nutzern Wege zu ersparen. Es geht bei der Stadt der kurzen Wege auch um die so-
ziale Dimension einer verbesserten Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, wie unter anderem 
die Erreichbarkeit von Arbeits- und Ausbildungsplätzen, von Einkaufsmöglichkeiten und der Zu-
gang zu Dienstleistungen. Ökologische und soziale Vorteile gehen in der Stadt der kurzen We-
ge eine Symbiose ein. Die „Stadt der kurzen Wege“ soll zu einer Erhöhung der Lebensqualität 
führen und damit die Stadt als Wohn- und Aufenthaltsort attraktiver machen und gleichzeitig 
drängende Umweltprobleme, die sich aus einem zu hohen Flächenverbrauch und einer aus-
ufernden räumlichen Mobilität ergeben, lindern helfen. Eine Stadt der kurzen Wege bietet zu-
dem den ökonomischen Vorteil, dass vorhandene Infrastrukturen besser genutzt werden. 

Ein Element des Konzepts der „Stadt der kurzen Wege“ ist die Wohnraumverdichtung sowie die 
Multifunktionalität von Stadtquartieren. Empirische Befunde zeigen jedoch auch, dass eine ver-
dichtete und durchmischte Siedlungsstruktur allein nicht ausreicht, sondern dass ebenfalls 
Maßnahmen im Verkehrsbereich für eine „Stadt der kurzen Wege“ erforderlich sind. So ist das 
örtliche Wegenetz an den Bedürfnissen des Umweltverbundes im Nahverkehr (Zufußgehen, 
Radfahren, Bus und Bahn) auszurichten. Übergreifend ist die gesamte regionale Entwicklung 
am öffentlichen Verkehr zu orientieren. 

Mit dem Diskussionsstand der 1990er-Jahre bedeutet „Stadt der kurzen Wege“ in einem mate-
riellen Sinn die Schaffung urbaner, kompakter und ressourceneffizienter Siedlungsstrukturen, 
eine strukturell ausgewogene Durchmischung miteinander verträglicher Nutzungen sowie die 
Erreichbarkeit von Einrichtungen der Nahversorgung und Orten der Naherholung in fußläufiger 
Entfernung und ergänzend deren gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln sowie ei-
ne schienengestützte Siedlungsentwicklung. Es gibt eine Nähe von Wohnen und Arbeiten wie 
auch eine wohnungsnahe Ausstattung mit Bildungs-, Versorgungs-, Dienstleistungs- und Erho-
lungsangeboten. Eine dem Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ folgende Siedlungsentwicklung 
schafft die Voraussetzungen dafür, das alltägliche Leben mit einem möglichst geringen Ver-
kehrsaufwand zu meistern. Kurze Wege begünstigen die Erledigung mit dem Fahrrad oder zu 
Fuß; eine kompakte Siedlungsstruktur verkürzt die Anmarschwege zu den öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und erleichtert deren Nutzung (Umweltbundesamt 2000, S. 56 ff. und S. 157 ff.). 
Ziele sind die Verkehrsvermeidung bzw. die Minderung des Verkehrsaufwands, die Verkehrs-
verlagerung und die verträgliche Abwicklung des Verkehrs. 

Auf die Nutzung von Kraftfahrzeugen kann in einer Stadt der kurzen Wege zum Teil verzichtet 
werden. Der Bedarf an Verkehrsflächen wird dadurch geringer. Damit sind nicht nur Flächen-, 
Schadstoff-, CO2- und Lärmreduktionen erreichbar, sondern insgesamt auch eine Aufwertung 
des Wohnumfeldes, in dessen Gestaltung häufig die Anforderungen des Kraftfahrzeugs domi-
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nierten. Kompakte Siedlungsstrukturen im Zusammenspiel mit der Sicherung von Natur und 
Landschaft im städtebaulichen Innen- und Außenbereich wirken einer weiteren Zersiedlung 
entgegen. Die Innenentwicklung durch die Nutzung bereits erschlossener und integrierter Stan-
dorte ist ein wesentliches Element flächensparender Siedlungsentwicklung5

Von einer Stadt bzw. Region der kurzen Wege gehen auch positive Impulse auf andere Politik-
felder aus. Eine kompakte Siedlungsstruktur führt beispielsweise zu niedrigeren Kosten bei der 
technischen Infrastruktur (Stromnetz, Wasserversorgung und vor allem Stadtentwässerung, Er-
schließungsstraßen und Angebote des öffentlichen Verkehrs). Kompakte Siedlungskörper mit 
nahegelegenen Einkaufsmöglichkeiten und Einrichtungen der sozialen Infrastruktur eröffnen 
nicht nur Potenziale zur Verkehrsvermeidung, sondern bieten beispielsweise auch die Möglich-
keit der Nahwärmeversorgung (z.B. Blockheizkraftwerke mit Nahwärmenetz), sodass auch der 
Klimaschutz profitiert. 

. 

Zusammenfassend zeichnet sich eine Stadt der kurzen Wege im Gegensatz zur flächenextensi-
ven und autoorientierten Stadt durch folgende Merkmale aus: 

 kompakte Siedlungsstrukturen, 
 verträgliche Dichte der Bebauung, 
 sparsame Flächenneuinanspruchnahme und Flächenrecycling, 
 attraktive Wohnquartiere, die zum Aufenthalt einladen, 
 strukturell ausgewogene Durchmischung miteinander verträglicher Nutzungen, 
 Erreichbarkeit von Einrichtungen der Nahversorgung und Orten der Naherholung in fußläufi-

ger Entfernung und ergänzend deren gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln, 
 klar erkennbare Stadtränder, 
 Einbettung in eine Raumstruktur dezentraler Konzentration an Linien des, vor allem schie-

nengebundenen, öffentlichen Verkehrs als Entwicklungsachsen. 

 

2.3.2 Auswertung von Modellvorhaben aus den 1990er-Jahren 

In den 1990er-Jahren wurden verschiedene Ansätze zur Umsetzung einer „Stadt der kurzen 
Wege“ entwickelt und in Modellprojekten realisiert. Zu nennen sind hier insbesondere die For-
schungsfelder des Forschungsprogramms „Experimenteller Wohnungs- und Städtebau“ 
(ExWoSt), die vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung initiiert und betreut wurden. 

Das Forschungsfeld „Städtebau und Verkehr“ (Projektlaufzeit: 1989–1998) befasste sich mit 
den Herausforderungen an einen ressourcenschonenden und umweltverträglichen Städtebau 
vor dem Hintergrund der Zunahme und räumlichen Ausweitung des motorisierten Individual- 
und Wirtschaftsverkehrs. Das Forschungsfeld zielte auf praxisorientierte Beiträge zu einer Integ-
ration von Stadtentwicklung und Verkehrsplanung unter dem Postulat „Verkehrssparsamkeit im 
Städtebau“. Der Fokus der Projekte lag auf den Handlungsmöglichkeiten zur Eindämmung des 
Verkehrswachstums. 

Um dem Trend der Entmischung und Funktionstrennung in Städten entgegen zu wirken, sollte 
das Forschungsfeld „Nutzungsmischung im Städtebau“ (Projektlaufzeit: 1995–2000) Perspekti-
ven aufzeigen. Ziel war die Entwicklung von städtebaulichen Konzepten zur Nutzungsmischung 
und die Umsetzung entsprechender Modellvorhaben. Insbesondere die Nutzungsmischung gilt 
als ein wichtiges Element einer nachhaltigen Stadtentwicklung und für die Realisierung einer 
Stadt der kurzen Wege. 

                                                      
5  Ein Beispiel hierfür das Standentwicklungskonzept München „Urban-Kompakt-Grün“, das in den 1990er-Jahren 

entwickelt wurde. 
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Eine weitere Facette des Themas Nutzungsmischung stand im Forschungsfeld „Zentren“ (Pro-
jektlaufzeit: 1995–2000) im Mittelpunkt. Ziel war es, Konzepte zur Aufwertung von Stadt- und 
Stadtteilzentren als Gegenpol zu Entwicklungen von Einzelhandels-, Dienstleistungs- und Frei-
zeitangeboten im Außenbereich zu entwickeln. Hintergrund des Projekts waren Mitte der 
1990er-Jahre zu beobachtende Qualitäts- und Funktionsverluste in den Innenstädten und Stadt-
teilzentren. Während man zugleich einen Suburbanisierungsschub bei Handels-, Dienstleitungs- 
und Freizeiteinrichtungen feststellen musste. 

 

Forschungsfeld Städtebau und Verkehr 

Das Forschungsfeld Städtebau und Verkehr trägt der Erkenntnis Rechnung, dass sich die 
Handlungsfelder Stadt- und Verkehrsplanung inklusive der Raumordnung immer stärker überla-
gern. Die enge wechselseitige Abhängigkeit zwischen Städtebau und Verkehr erfordert sowohl 
den Einsatz von Instrumenten der Verkehrsplanung und Verkehrsordnung für die Umsetzung 
städtebaulicher Zielvorgaben als auch eine abgestimmte Raumordnungs- bzw. Stadtentwick-
lungsstrategie und den Einsatz von Instrumenten des Städtebaus für die Umsetzung 
verkehrlicher Zielvorgaben, so die damaligen grundsätzlichen Überlegungen6

Die Auswertung der Modellvorhaben zeigte, dass sich verkehrssparsame Siedlungsstrukturen 
nur interdisziplinär und ressortübergreifend realisieren lassen. Städtebauliches Handeln und 
Verkehrsangebote seien daher so zu verbinden, dass sich eine verkehrssparsamere Zukunft 
von Stadt und Region entwickeln könne. Darin wurde kein Zwang zum Mobilitätsverzicht gese-
hen, sondern vielmehr durch funktionsfähige und attraktive Stadträume eine Sicherung von 
Teilnahmechancen. Ebenso eröffneten verkehrssparsame Siedlungsstrukturen Chancen für zu-
künftig ressourcenschonende und umweltverträglichere Entwicklungen. 

. 

Im Rahmen des Forschungsfelds konnten wichtige Handlungsfelder identifiziert werden, von 
denen im Folgenden einige vorgestellt werden. 

Im ersten Handlungsfeld „Verkehrssparsame Raumstrukturen schaffen und verkehrsmindernde 
Raumnutzung ermöglichen“ geht es um die Schaffung der „Stadt der kurzen Wege“ und die 
Eindämmung von Siedlungsflächenwachstum und von Verkehr in Ballungsräumen: 

 Verkehrsvermeidung durch Bewahrung von kompakten und gemischten Siedlungsstruktu-
ren, 

 Bremsung disperser Entwicklungen und Förderung dezentraler Konzentration auf Sied-
lungsachsen und Siedlungsschwerpunkte, 

 Entwicklung in Richtung funktionsausgeglichener Siedlungs- und Nutzungsstrukturen, weil 
diese eine verkehrsmindernde Raumnutzung unterstützen. 

Weiterhin sei die verkehrsmindernde Raumnutzung durch organisatorische und preisliche Kon-
zepte und Innovationen zu verstärken. So sei beispielsweise die „Kostenwahrheit“ herzustellen. 

Im zweiten Handlungsfeld geht es darum, die Zukunft der Stadtregion durch ressourcenscho-
nende und umweltfreundliche Mobilität zu stärken. Zentraler Gesichtspunkt ist das Verkehrsma-
nagement und die Schaffung der materiellen Voraussetzungen für verkehrssparendes Verhal-
ten. Unter anderem wird die Notwendigkeit von Push- und Pull-Maßnahmen angesprochen, d.h. 
einer Begrenzung des motorisierten Individualverkehrs bei gleichzeitiger Stärkung des Umwelt-
verbunds. Auf der Ebene des Subjekts benötige Verkehrsverringerung individuelles verkehrs-
sparsames Verhalten, auf der strukturellen Ebene sollte die Erschließung durch den öffentlichen 
Verkehrs eine Genehmigungsvoraussetzung für Betriebe und Großeinrichtungen sein. 

                                                      
6 http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/StaedtebauVerkehr/03__ 

Ergebnisse.html (abgerufen am 10.1.2011) 
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Im dritten Handlungsfeld wird die Attraktivität städtischer Lebensräume als eine Voraussetzung 
für eine gute Wohn- und Aufenthaltsqualität in den Blick genommen. Hier geht es beispielswei-
se darum, den Nahraum aufzuwerten und Erlebnisvielfalt anzubieten: 

 Erhöhung der städtebaulich-gestalterischen/baukulturellen Qualität der Stadträume, 
 Aufenthaltsflächen zurückgewinnen und Wohn- und Freiraumqualität schaffen, 
 Sicherung und Förderung kleinräumiger Nutzungsmischung. 

Weitere Themen dieses Handlungsfeldes sind die städtebauliche Integration der Verkehrspla-
nung und die Schaffung eines Vorrangs für stadtverträgliche Verkehre zum Abbau verkehrlicher 
Belastungen: 

 Optionen für stadtverträgliche Mobilität schaffen, 
 Langsamverkehre akzeptieren und kultivieren, 
 Stadtverträglichkeit von Verkehrsbelastungen feststellen. 

 

Forschungsfeld Nutzungsmischung im Städtebau 

Das ExWoSt-Forschungsfeld „Nutzungsmischung im Städtebau“ hatte drei thematische 
Schwerpunkte: 

 Nutzungsmischung im Bestand (Stadterneuerung), 
 Nutzungsmischung bei der Reaktivierung innerstädtischer Brachflächen (Stadtumbau), 
 Nutzungsmischung in neuen Stadtteilen (Stadterweiterung). 

In jedem thematischen Schwerpunkt wurden jeweils vier bis fünf Modellvorhaben umgesetzt. 
Weil gerade die Nutzungsmischung eine zentrale Voraussetzung für die Realisierung kurzer 
Wege im Alltag ist, wird jeweils eines der Modellvorhaben im Rahmen des fünften Kapitels zu 
den Praxisbeispielen unter Punkt 5.3.5 kurz vorgestellt werden: Die Stadterneuerung am Bei-
spiel Berlin-Oberschöneweide, der Stadtumbau am Beispiel der Tübinger Südstadt sowie die 
Stadterweiterung am Beispiel Potsdam Kirchsteigfeld. 

Aus dem Forschungsfeld konnten zahlreiche Erkenntnisse hinsichtlich der Förderung von Nut-
zungsmischung im Städtebau gewonnen werden. Ein zentrales Ergebnis war dabei, dass es 
keine Ideallösung gibt. Stattdessen gibt es eine Vielzahl gangbarer Wege. „Es gibt nicht das 
ideale Modell, die ideale Körnigkeit, die idealen Nutzungsarten für Nutzungsmischung. Dies 
spiegelt sich deutlich in der Vielfalt der Modellvorhaben wider. Je nach Standort, Zielen der Pla-
nung und Umsetzungsverfahren sind Mischungen vertikal und horizontal, fein- und grobkörnig, 
im Gebäude, im Block oder im Quartier möglich. Mischung kann aus der Parzelle entwickelt 
werden, aber auch aus größeren Baublöcken. Gemischt werden können Wohnungen mit Lä-
den, Büros und Dienstleistern, aber auch mit Handwerks- und verarbeitenden Betrieben. Da 
sich die Standortanforderungen von Industrie und Gewerbe ebenso gewandelt haben wie das 
Arbeitsleben (Tertiärisierung), entstehen neue gewerbliche Mischungen auch an ehemals in-
dustriell geprägten Standorten.“7

Nutzungsgemischte Bestandsquartiere gibt es in allen deutschen Städten. Bedroht sind diese 
gewachsenen Nutzungsmischungen jedoch durch ökonomische Entwicklungen (betriebliche 
Konzentrationsprozesse). Die Ergebnisse aus den Modellvorhaben zeigten jedoch, dass ge-
mischte Bestandsquartiere durch den Einsatz planungsrechtlicher Instrumente, durch Informati-
on und Beratung der Gewerbetreibenden stabilisiert und weiterentwickelt werden können. 

 

                                                      
7  http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/Nutzungsmischung 

Staedtebau/03__Ergebnisse.html (abgerufen am 10.1.2011). 
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Ein Ergebnis des Forschungsprojekts ist, dass innenstadtnahe Brachen aufgrund von Anknüp-
fungspunkten zu Bestandsquartieren gute Voraussetzungen für die Entwicklung neuer Nut-
zungsmischung bieten. Die Entwicklung gemischter Quartiere auf Brachflächen kann auch für 
private Entwickler wirtschaftlich attraktiv sein. 

Als problematisch für die Entwicklung von Nutzungsmischungen haben sich dagegen neue 
Siedlungen am Stadtrand erwiesen. Solche Stadterweiterungsgebiete würden vorrangig entwe-
der als Wohngebiete oder als Gewerbestandorte entwickelt und vermarktet. Mischnutzungen 
seien die Ausnahme. Die Vermeidung von Störungen habe Priorität. Ein weiteres Problem im 
Hinblick auf die Realisierung der Nahversorgung sei, dass die für Versorgungseinrichtungen 
notwendige Größe der Siedlungserweiterungen selten erreicht, oder ihre wirtschaftliche Tragfä-
higkeit durch die Konkurrenz von nahen Großeinrichtungen des Handels gefährdet wird. 

In der abschließenden Analyse des Projekts wird ein grundsätzlicher Wechsel in der städtebau-
lichen Praxis angemahnt. Von der Planung spezialisierter und homogener Stadtquartiere müss-
te übergegangen werden zur Planung und Realisierung gemischter Stadtquartiere. Für diesen 
Richtungswechsel werden aus den Modellvorhaben die folgenden Erkenntnisse abgeleitet: 

 „Nutzungsmischung muss in allen Städten ein Grundprinzip der Siedlungsplanung sein. 

 Nutzungsmischung darf nicht auf einzelne Stadtquartiere beschränkt bleiben. Sie muss in 
eine Planungsstrategie für den gesamten Stadtraum eingebunden werden. 

 Die Stadtplanung sollte nicht versuchen, ein „ideales“ Modell von Nutzungsmischung durch-
zusetzen. Je nach Standort und Anforderungen der Nutzer sind Mischungen vertikal und ho-
rizontal, im Gebäude, im Block oder im Quartier möglich. 

 Nutzungsmischung braucht Öffentlichkeitsarbeit. 

 Nutzungsmischung sollte programmatisch gestärkt werden, indem eine vielfältige städtische 
Mischung als städtebauliches Ziel in § 1 Abs. 5 BauGB aufgenommen wird8

 Nutzungsmischung erfordert keine neuen Instrumente im Bauplanungsrecht. 

. 

 Einzelne Bestimmungen des Umweltschutzrechts und des Bauplanungsrechts sollten ange-
glichen werden, um die Planung und Erhaltung nutzungsgemischter Quartiere zu unterstüt-
zen. 

 Die finanzielle Förderung für die Schaffung von Wohnraum oder von Arbeitsplätzen und das 
Steuerrecht sind so zu gestalten, dass Nähe unterschiedlicher Nutzungen für private Ent-
wickler und Investoren wirtschaftlich interessant ist. 

 Bereits bestehende feinkörnig gemischte Gebiete in unseren Städten müssen erhalten und 
entwickelt werden. 

 Städtische Brachflächen sollten, wo immer dies möglich ist, zu nutzungsgemischten Quartie-
ren entwickelt werden. 

 Gebiete der Siedlungserweiterung am Stadtrand sollten bevorzugt zu gemischt genutzten 
Quartieren entwickelt werden. 

 Die Realisierung von Nutzungsmischung erfordert, dass die Projektträger vor Ort klare Ziel-
gruppen ansprechen, ein Konzept für gewerbliche Nutzungen entwickeln und aktive Ver-
marktung betreiben. 

                                                      
8  Wurde nicht umgesetzt. 
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 Projekte zur Nutzungsmischung benötigen politische Unterstützung. Es ist daher wichtig, die 
Kommunalpolitik frühzeitig in die Verantwortung einzubinden. 

 Gebietsentwickler müssen die gegenseitige Akzeptanz der verschiedenen Nutzungen durch 
aktive Information, Beratung und Betreuung fördern und Nutzer frühzeitig in die Entwicklung 
des Gebiets einbeziehen. 

 Damit Nutzungsmischung [zur] erhoffte[n] „Stadt der kurzen Wege“ bzw. Verkehrsvermei-
dung führt, muss die Verflechtung der Funktionen aktiv gefördert werden.“9

Hinzuweisen ist noch auf die Ergebnisse eines Sondergutachtens zur Nutzungsmischung und 
Stadt der kurzen Wege (Schreckenberg 1999). Hier wird empfohlen, die Stadt der kurzen Wege 
um die Region der kurzen Wege zu erweitern. Die eigentlichen Problemräume für lange Wege 
lägen weniger in den Städten selbst, sondern vielmehr im Umland. Letztlich ginge es um die 
Schaffung von Siedlungsstrukturen der kurzen Wege, weil sich nur so das Ziel, Verkehr zu re-
duzieren, wirkungsvoll umsetzen ließe (Schreckenberg 1999, S. 71 ff.). 

 

 

Forschungsfeld Zentren 

Die Einrichtung dieses Forschungsfeldes war eine Reaktion auf die zunehmende Konkurrenz 
zwischen Innenstadt auf der einen Seite, und Handels- wie auch Dienstleistungs- sowie Frei-
zeiteinrichtungen an der städtischen Peripherie auf der anderen Seite. Während die innerstädti-
schen Einkaufs- und Versorgungsbereiche sowie insbesondere auch die Stadtteilzentren durch 
einen Funktions- und Attraktivitätsverlust gekennzeichnet waren, entstanden an der städtischen 
Peripherie neue „Zentren“. 

Zielsetzung des Forschungsfeldes war es, „auf kommunaler und zwischengemeindlicher Ebene 

 Innenstädte und Stadtteilzentren funktional aufzuwerten und weiterzuentwickeln, 

 nachteilige Auswirkungen großflächiger Außenbereichszentren, namentlich großflächiger 
Einzelhandelseinrichtungen auf die Innenstädte zu beheben oder zu mildern und 

 Ansatzpunkte für eine raumverträgliche Steuerung der Standorte für Außenbereichszentren 
im Kontext mit der vorhandenen Siedlungsstruktur zu erreichen.“10

Angestrebt wird eine Chancengleichheit zwischen Innenstadt und „grüner Wiese“. Hierzu sollen 
in einer Doppelstrategie die Innenstädte in ihrer Nutzungsvielfalt und Multifunktionalität gestärkt, 
und Vorteile für die Außenbereichszentren abgebaut werden. Ein Modellvorhaben des For-
schungsfeldes ist das Leipziger Konzept zur „Stärkung von Innenstadt und Stadtteilzentren“, auf 
das im weiteren Verlauf dieser Arbeit näher eingegangen wird. 

 

Als Ansatzpunkte zur Stärkung innerstädtischer Zentren wurden die Folgenden herausgearbei-
tet: 

 Integration neuer Stadtteile in die Zentrenstruktur, 
 Erhöhung des Erlebniswertes der Zentren, 
 Vitalisierung unterschiedlicher Zentrumstypen, 
 funktionelle und gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raumes, 
 arbeitsteiliges Zusammenwirken von City und Bahnhof als Einkaufs- und Dienstleistungs-

zentrum, 

                                                      
  9 http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/Nutzungsmischung 

Staedtebau/03__Ergebnisse.html (abgerufen am 10.1.2011) 
10  http://www.bbsr.bund.de/cln_016/nn_21888/BBSR/DE/FP/ExWoSt/Forschungsfelder/Zentren/03__Ergebnisse.html 

(abgerufen am 10.1.2011) 



28 

 Nutzung von Flächenpotenzialen zur Innenstadterweiterung. 

 

2.3.3 Diskussion des Leitbilds 

Das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ entwickelte sich aus der Diskussion um eine nachhaltige 
Stadtentwicklung. Das Verkehrswachstum wurde als eine besonders große Herausforderung 
auf dem Weg zu einer nachhaltigen Stadt erkannt. Durch die Schaffung räumlicher Strukturen 
der Nähe sollte Verkehr reduziert und modal auf stadtverträgliche Verkehrsmittel verlagert wer-
den. Das Bestreben, Verkehr nachhaltig zu gestalten, setzt somit im Wesentlichen auf die bei-
den Elemente Vermeiden und Verlagern. Nähe kann dazu beitragen, dass Verkehr vermieden 
wird. Eine wichtige Voraussetzung für Nähe ist eine kompaktere Gestaltung der Siedlung sowie 
eine Nähe/Mischung verschiedener städtischer Funktionen, was wiederum eine Verlagerung 
des Verkehrs auf nicht motorisierte Verkehrsmittel ermöglicht. 

In der „Logik der kurzen Wege“ wird implizit angenommen, dass die Sicherung oder Rekon-
struktion einer dichten, gemischten Stadtstruktur dazu beiträgt, Verkehr zu vermeiden, Wege zu 
verkürzen und motorisierten Verkehr durch nichtmotorisierten Verkehr zu ersetzen. Ausgangs-
punkt ist die These, dass kompakte Stadtstrukturen bzw. ausgewogene Raumstrukturen mit 
Dichte, Mischung und attraktiven Stadtteilzentren eine wichtige Voraussetzung für möglichst 
niedrigen Verkehrsaufwand darstellen. Gleichzeitig soll die Stadt der kurzen Wege eine flä-
chensparsame Siedlungsentwicklung ermöglichen. 

Obwohl das Leitbild vielfach rezipiert und Modellprojekte angestoßen wurden, erhöhte sich im 
Zeitraum 1992 bis 2006 die Siedlungs- und Verkehrsfläche in Deutschland um 15,2 Prozent, 
was einem Durchschnitt von 120 ha pro Tag entspricht. Dabei betrug die Zunahme von Sied-
lungsflächen 20,7 Prozent (97 ha pro Tag), die der Verkehrsflächen 7,2 Prozent (23 ha pro Tag) 
(Statistisches Bundesamt 2008, S. 13), wobei für die letzten Jahre eine reduzierte Zunahme 
festzustellen ist. 

Kritisiert wurde das Leitbild aufgrund der ihm innewohnenden Annahme eines einfachen Zu-
sammenhangs von Siedlungsdichte und Verkehrsreduktion. Empirische Befunde zeigen, dass 
eine verdichtete und durchmischte Siedlungsstruktur lediglich eine notwendige, aber nicht hin-
reichende Voraussetzung für eine Stadt der kurzen Wege ist. Die Handlungsmotive und Präfe-
renzen, die zu komplexen Verkehrs- und Siedlungsmustern führen, sind vielfältig und entziehen 
sich einer leichten Steuerbarkeit. Für den einzelnen Haushalt gibt es zahlreiche Aspekte, die ei-
nem Leben „kurzer Wege“ entgegenstehen: 

 Trennung der Funktionen auf individueller Ebene beispielsweise aufgrund beruflicher Präfe-
renzen in einem ausdifferenzierten Arbeitsmarkt, 

 Leichtigkeit der Entkopplung des individuellen Handelns vom Raum aufgrund guter Ver-
kehrsinfrastruktur und niedriger Energiekosten (dadurch geringe Relevanz der strukturell-
baulichen Komponente), 

 mangelnde Handlungsautonomie aufgrund beruflicher und wirtschaftlicher Zwänge, 

 Wunsch nach individueller Freizeitgestaltung, die beispielsweise nur an bestimmten Orten 
möglich ist und dadurch lange Wege erfordert.  

Auf der strukturellen Ebene stehen beispielsweise die folgenden Aspekte der Umsetzung „kur-
zer Wege“ entgegen: 
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 Flächenverbrauch unter anderem auch durch Reduzierung von verkehrlichen (Lärm)-
Belastungen mithilfe von Abständen des Wohnens zu den höher belasteten Straßen und Er-
schließungen nach dem Sackgassenprinzip, 

 divergierende Leitbilder und Arbeitsweisen in der Immobilienbranche (homogene Einheiten 
statt Nutzungsmischung im kleinen Korn). 

In einer Publikation des Bundesamts für Bauwesen und Raumordnung zu Siedlungsstrukturen 
der kurzen Wege (Schreckenberg 1999) wird bereits darauf hingewiesen, dass die Potenziale 
zur Minderung des Verkehrsaufwands durch Gestaltung der Siedlungsstruktur weniger in der 
Kernstadt  oder anderen zentralen Orten als vielmehr in der Region liegen. Die „Stadt der kur-
zen Wege“ sei daher in eine „Region der kurzen Wege“ einzubetten. 

Eine einseitige Stärkung der Stadt beispielsweise mit Einzelhandelseinrichtungen kann sogar 
für kurze Wege kontraproduktiv sein, weil diese die Attraktivität der Stadt weiter erhöhen und so 
kleineren Einzelhandelseinrichtungen im Umland die wirtschaftliche Basis entziehen können. 
Die Schwierigkeit liegt darin, ein ausgewogenes Verhältnis von Stadt- und Regionalentwicklung 
umzusetzen, sodass eine Überlastung der Stadt vermieden wird und die Zentren in der Region 
auf einer tragfähigen Basis stehen können. Das raumordnerische Leitbild der „dezentralen Kon-
zentration“ der 1990er-Jahre beschrieb anschaulich die ausgewogene Raumstruktur, die für ei-
ne umfassende Umsetzung „kurzer Wege“ notwendig ist. 

Eine Bilanz des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“, wie es in den 1990er-Jahren erarbeitet und 
in einzelnen Modellprojekten umgesetzt wurde, ist ernüchternd. Auch nach der Wende vom 20. 
zum 21. Jahrhundert schritt die Flächenneuinanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr mit 
einem nahezu unverminderten Tempo voran. Eine nachhaltige Änderung der Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung konnte nicht erreicht werden. Letztlich liegt dies auch an der mangelnden 
Wirksamkeit der Steuerungsinstrumente und an der Prioritätensetzung der öffentlichen Haus-
halte, die immer das Ergebnis eines politischen Kompromisses sind. In diesem Aushandlungs-
prozess sind Macht und Einflussmöglichkeiten häufig asymmetrisch verteilt. 

Die Umsetzung des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“ erfordert nicht nur eine Anpassung der 
rechtlichen und fiskalischen Steuerungsinstrumente mit dem Ziel einer höheren Wirksamkeit, 
sondern auch die Befähigung und Bereitschaft der Bevölkerung, ihr persönliches Handeln an 
diesem Leitbild zu orientieren. Es gilt, einen Lebensstil der kurzen Wege als attraktiv zu kom-
munizieren, auch um entsprechende politische Mehrheiten zu erreichen. Dazu zählen zum Bei-
spiel Ansätze des Mobilitätsmanagements und Informationen über Mobilitätskosten. 

 

2.4 Raumwirksamkeit der Stadtentwicklung 

Die konkreten Anforderungen an eine Stadt und Region der kurzen Wege können anhand der 
Diskussion der gegensätzlichen Stadtstrukturmodelle Netz-Stadt und kompakte Stadt verdeut-
licht werden. Der Begriff „Netz-Stadt“ bezeichnet hier das Ergebnis der autoorientierten Stadt-
entwicklung in den USA. Demgegenüber steht die „kompakte Stadt“ für die europäische Stadt. 
Die europäische Stadt zeichnet sich durch Dichte, Nutzungsmischung, Siedlungskonzentration 
und die Qualität öffentlicher Räume aus, die Netz-Stadt dagegen durch monofunktionale Räu-
me und einen verschwenderischen Umgang mit Fläche und Räumen, die in erster Linie über-
wunden werden wollen, statt sich in ihnen aufzuhalten. Gleichwohl gibt es auch in den USA 
schon seit Jahren Bestrebungen zur Aufwertung der Städte (new urbanism), mit dem Ziel, sie 
für die Mobilität zu Fuß wieder attraktiver zu gestalten. Als „walkable city“ gelten Städte mit et-
was mehr als 30 000 Einwohnern. bzw. Arbeitsplätzen in einem urbanen Quartier mit einem 
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Durchmesser von zwei km11

Die Zwischenstadt hat Tradition. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts mit dem Aufkommen neuer 
Verkehrsmittel („Entdeckung“ der Nahverkehrsfunktion der Eisenbahn und elektrische Straßen-
bahnen) bekam die soziale Differenzierung in der Stadt (Vorderhaus, Hinterhaus) eine stadt-
räumliche Dimension, die sich in der Anlage von Villenvororten manifestierte. Die neuen Ver-
kehrsmittel ermöglichten das rasche Pendeln aus den Vororten in die Kernstadt, die weiterhin 
das wirtschaftliche Zentrum blieb. 

. Die Entwicklung der deutschen Städte in den letzten fünfzig Jah-
ren hat dazu geführt, dass sie sowohl Elemente der idealtypischen Netz-Stadt als auch der ide-
altypischen europäischen Stadt in sich vereinen. In Sieverts (1999) Zwischenstadt stehen für 
den suburbanen Bereich die Elemente der Netz-Stadt im Zentrum der Analyse, um die Mecha-
nismen ihrer Entstehung besser zu verstehen. 

Das Ideal vom Wohnen im Grünen wird von breiten gesellschaftlichen Kreisen getragen und der 
materielle Wohlstand, der sich nach dem Zweiten Weltkrieg rasch entwickelte, ermöglichte viel-
fach die Realisierung. Die rasch voranschreitende Motorisierung ermöglichte zudem eine Loslö-
sung von den Achsen des Schienenpersonenverkehrs und eine verstärkte Besiedelung der 
Achsenzwischenräume. Gleichwohl blieb es nicht bei bloßen Wohnvororten, sondern es gab ei-
ne Weiterentwicklung zu einer Struktur, die Sieverts (1999) als „Zwischenstadt“ bezeichnet hat. 

 

Abbildung 2: Die autogerechte Stadt – Berlin Molkenmarkt* 

 

*Foto:  Jörg Thiemann-Linden. 

 

In der Zwischenstadt überlagern sich verschiedene Prozesse und Funktionen: Es ist nicht nur 
der Wunsch der einzelnen Individuen in grüner Umgebung zu leben, sondern ebenso der 
Wunsch nach größerem und eigenem Wohnraum, überwiegend in Einfamilienhausbebauung. 
Dies war auch politisch gewollt und wurde entsprechend gefördert (Eigenheimzulage und Ent-
fernungspauschale). Die wichtigsten Triebfedern für die Entwicklung zur Zwischenstadt sind die 
Motorisierung und günstige Energiepreise. Der hohe Platzbedarf des privaten Automobils be-
wirkte, dass auch Versorgungseinrichtungen (Einzelhandel) und Arbeitsplätze suburbanisiert 
wurden. Letztere aufgrund der ubiquitären Verfügbarkeit des Lastkraftwagens. Die Auflösung 
der bestehenden Stadt der kurzen Wege, die letztlich keine selbst gewählte, sondern eine er-
zwungene war, ist aufs engste mit dem Automobil verwoben. Die Zwischenstadt ist ein funktio-

                                                      
11  Hierzu auch das Beispiel der kanadischen Stadt Toronto: http://www.toronto.ca/transportation/walking/pdf/ 

walkable_city.pdf (abgerufen am 19.1.2011). 
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nal getrenntes Konglomerat von reinen Wohn- sowie Gewerbegebieten, Großeinrichtungen des 
Handels und der Freizeit. Sie bietet Platz für das eigene Auto. Der meist negativen Bewertung 
der Zwischenstadt aus Sicht der Stadtplaner und Ökologen steht eine eher positive Bewertung 
durch ihre Bewohner gegenüber. 

In Deutschland ist es bereits seit langem politischer Konsens, eine Entwicklung vergleichbar der 
in den USA zu vermeiden. So hat beispielsweise die Kommission Zukunft Stadt 2000 in ihrem 
Abschlussbericht aus dem Jahr 1993 das Leitbild der kompakten und durchmischten Städte in 
polyzentrischen Regionen (S. 9) entworfen. Dies korrespondiert mit dem Leitbild der Raumord-
nung in den 1990er-Jahren: Das der dezentralen Konzentration. Damit kompatibel sind die Leit-
bilder der Stadt bzw. der Region der kurzen Wege. 

Der Realisierung kurzer Wege dient auch die „Nachrüstung“ der Netz-Stadt-Elemente bei-
spielsweise mit Einrichtungen der Nahversorgung und einer Ausrichtung der zukünftigen Ent-
wicklung auf das Netz des Schienenverkehrs. 

Das aktuelle raumordnerische Leitbild ist nicht mehr auf ein zentrales Thema konzentriert, son-
dern setzt sich aus drei Leitbildern zusammen: 

 Leitbild 1 „Wachstum und Innovation“, 
 Leitbild 2 „Daseinsvorsorge sichern“, 
 Leitbild 3 „Ressourcen bewahren, Kulturlandschaften sichern“. 

Das dritte Leitbild umfasst die auf Flächenschutz und Biodiversität bezogene Aufgabe der 
Raumordnung. Die Ziele sind die Abstimmung und Koordinierung von konkurrierenden Raum-
nutzungsansprüchen und der Schutz des Freiraums und der natürlichen Ressourcen. Hierbei 
geht es um die Schaffung eines großräumigen Freiraumverbunds und die Verminderung der 
Flächeninanspruchnahme. Ebenfalls eine Kernaufgabe der Raumordnung beschreibt das Leit-
bild „Daseinsvorsorge sichern“. Hier geht es in Deutschland um die öffentliche Verantwortung 
für die Grundlagen des Lebens und Arbeitens durch öffentliche und private Versorgungseinrich-
tungen in zumutbarer Entfernung. Das Leitbild „Wachstum und Innovation“ steht im stärksten 
Gegensatz zum früheren Leitbild der dezentralen Konzentration, weil es insbesondere auf die 
Stärkung der globalen Wettbewerbsfähigkeit hin ausgerichtet ist und hierzu auf der nationalen 
Ebene in großräumigen Strukturen „denkt“. Es geht um die möglichst weiträumige Nutzung der 
Wachstumsimpulse, die von den Metropolkernen ausgehen, in „großräumigen Verantwortungs-
gemeinschaften“. Ansatzpunkt sind die elf Metropolregionen als Kristallisationspunkte überregi-
onaler Partnerschaften von Zentren, Umland und Peripherie. 

Mit dem Modellvorhaben der Raumordnung (MORO) „Überregionale Partnerschaften“ wurde die 
Umsetzung in sieben Modellregionen untersucht12

Eine flächensparende Verkehrs- und Siedlungsentwicklung hat zwei Stoßrichtungen: Sie redu-
ziert die Flächeninanspruchnahme für Siedlung und schafft gleichzeitig die Möglichkeit, Verkehr 

. Die großräumige Partnerschaft Nord-
deutschland/Metropolregion Hamburg umfasst als Raum neben der Hansestadt selbst das ge-
samte Bundesland Schleswig-Holstein sowie Teile von Niedersachen und Mecklenburg-
Vorpommern. Die großräumige Partnerschaft der Metropolregion Stuttgart ist dagegen deutlich 
enger gesteckt. In die Denkweise des neuen raumordnerischen Leitbildes großräumiger Ver-
flechtung in Metropolregionen passt sich das Leitbild „kurze Wege“ nicht mehr automatisch ein. 
Gleichwohl gehört das Streben nach kurzen Wegen in das Strukturkonzept für die räumliche 
Entwicklung, weil dies für das Erreichen nationaler Ziele wie einer deutlich verringerten Flä-
chenneuinanspruchnahme, dem Klimaschutz einschließlich Anpassungsstrategien an den Kli-
mawandel sowie im Kontext des demografischen Wandels notwendig ist. 

                                                      
12  http://www.bbsr.bund.de/cln_015/nn_23558/BBSR/DE/FP/MORO/Forschungsfelder/UeberregionalePartnerschaften/ 

03__Ergebnisse.html (abgerufen am 3.2.2011). 
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zu vermeiden. Der verbleibende Verkehr wird auf flächensparende Verkehrsmittel gelenkt, wo-
bei die Förderung der Siedlungsentwicklung mit mehr Dichte hierbei unterstützend wirkt. Der 
Fokus im Folgenden liegt auf der Stadt und ihrem Umland. 

Was die Bereitschaft der Bevölkerung betrifft, in Siedlungsstrukturen mit kurzen Wegen leben 
zu wollen, so stimmt die Untersuchung „Umweltbewusstsein in Deutschland 2010“ des Bundes-
umweltministeriums und des Umweltbundesamtes optimistisch. Eine Stadtentwicklung, bei der 
der Einzelne weniger auf das Auto angewiesen ist, sondern seine Wege mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, dem Fahrrad oder zu Fuß erledigen kann befürworten 76 Prozent der Befragten 
(25 Prozent sind sehr dafür, 51 Prozent eher dafür). Hervorzuheben sind darüber hinaus die 
folgenden Ergebnisse (BMU/UBA 2010, S. 88 ff.): 

 Einschränkung von Autofahrten: 49 Prozent der Befragten, die über ein Auto verfügen, ge-
ben an, bereits auf Autofahrten zu verzichten, weitere 16 Prozent wollen dies künftig tun. 

 Schaffung verkehrsberuhigter Wohngebiete: 36 Prozent sehr dafür, 51 Prozent eher dafür. 

 Innerorts Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, außer auf Hauptverkehrsstraßen: 23 Prozent sehr 
dafür, 35 Prozent eher dafür, 

 Maßnahmen zur Verlagerung von privatem Autoverkehr auf öffentliche Verkehrsmittel: 
15 Prozent sehr dafür, 43 Prozent eher dafür. 
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3. Aktuelle politische Kontexte für die Stadtentwicklung – Analyse vor 
dem Hintergrund der Ziele einer „Stadt der kurzen Wege“ 

Seitdem das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ im Rahmen einer nachhaltigen Verkehrs- und 
Siedlungsentwicklung in den 1990er-Jahren erstmals konkret und vor allem mit Blick auf die 
Reduktion von Verkehr formuliert wurde, haben sich die politischen Kontexte sowohl auf der na-
tionalen Ebene als auch auf der europäischen Ebene weiterentwickelt. Diese Entwicklung aus-
zuwerten und Verbindungslinien zu „kurzen Wegen“ – dieser Begriff ist letztlich eine griffige 
Kurzform für eine flächen- und verkehrssparende Siedlungsentwicklung – aufzuzeigen, ist die 
Aufgabenstellung in diesem Kapitel. 

 

3.1 Auswertung der Impulse der Europäischen Ebene 

Wesentliche Impulse für eine flächensparende Verkehrs- und Siedlungsentwicklung gehen von 
der europäischen Ebene aus, nachdem die europäische Ebene bei Stadt- und Stadtverkehrs-
entwicklung lange Zeit im Hinblick auf den Subsidiaritätsgrundsatz auf Einflussnahme verzichtet 
hat. Die Einflussnahme erfolgt indirekt über Umweltstandards im Rahmen der europäischen 
Umweltpolitik, zunehmend betrifft sie aber auch über Förderprogramme die Stadtentwicklung 
sowie über Zielkonzepte („Grünbücher“, „Weißbücher“) die Mobilität in der Stadt. Für die Zu-
ständigkeiten der Europäischen Union gilt das „Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung“13, 
d.h. die Europäische Union kann nur in den Bereichen gesetzgeberisch tätig werden, für die ihr 
die Mitgliedsstaaten die Kompetenzen übertragen haben14

 

. Gleichwohl entstehen Wirkungen 
auch auf weitere Politikfelder, wozu beispielsweise auch die Stadtentwicklung und die kommu-
nale Verkehrsentwicklung zählen. 

3.1.1 Europäische Umweltpolitik 

Von der Europäischen Union gingen in den letzten Jahren wesentliche umweltpolitische Impul-
se aus. Die Europäische Union fasst ihre Umweltpolitik in einem „Umweltaktionsprogramm“ zu-
sammen, das jeweils über mehrere Jahre gültig ist. Das fünfte Aktionsprogramm hatte eine 
Laufzeit von 1992 bis 2000 und war eine kritische Auseinandersetzung mit den vier Aktionspro-
grammen, die es seit 1974 gegeben hat. 

Das fünfte Aktionsprogramm war durch den Gedanken der nachhaltigen Entwicklung geprägt 
und trug den Titel „Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung“15. Im Rahmen des 
fünften Umweltaktionsprogramms wurden Rechtsvorschriften auf verschiedenen Gebieten er-
lassen, so neben anderen die Luftqualitätsrahmenrichtlinie (Richtlinie 96/62/EG), die Richtlinie 
über die integrierte Verminderung und Vermeidung der Umweltverschmutzung (Richtlinie 
96/61/EG) und die Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG)16

                                                      
13 http://www.cep.eu/eu-glossar/?tx_sgglossary_pi1[searchmode]=1&tx_sgglossary_pi1[search][abc]=P (abgerufen am 

1.2.2011). 

. Ebenfalls im Rah-
men des fünften Umweltaktionsprogramms steht die Europäische „Strategie zur Erhaltung der 

14  In den Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit der EU fällt unter anderem die Festlegung von Wettbewerbsre-
geln für den Binnenmarkt. Die von der Union mit den Mitgliedstaaten geteilten Zuständigkeiten erstrecken sich unter 
anderem auf die Bereiche Umwelt und Verkehr. Daneben gibt es noch einen Bereich unterstützender Zuständigkeit. 

15  Mitteilung der Kommission - Die Umwelt Europas: Orientierungen für die Zukunft Gesamtbewertung des Programms 
der Europäischen Gemeinschaft für Umweltpolitik und Maßnahmen im Hinblick auf eine dauerhafte und umweltge-
rechte Entwicklung - „Für eine dauerhafte und umweltgerechte Entwicklung“ [KOM/99/0543 endg.]. 

16  Die FFH-Richtlinie zielt auf die Schaffung eines Schutzgebietsnetzes „Natura 2000“ und ist das zentrale rechtliche 
Instrument der Europäischen Union, um die von den Mitgliedstaaten ebenfalls 1992 eingegangenen Verpflichtungen 
zum Schutz der biologischen Vielfalt (Biodiversitäts-Konvention, CBD, Rio 1992) umzusetzen. 
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Artenvielfalt“ aus dem Jahr 199817

Aktuell gilt das sechste Umweltaktionsprogramm, das von 2002 bis 2012 läuft

. Die Erhaltung der biologischen Vielfalt ist ein Hauptziel so-
wohl der Strategie für nachhaltige Entwicklung als auch des sechsten Aktionsprogramms für die 
Umwelt. 

18

 Klimaänderungen, 

. Unter dem Ti-
tel „Unsere Zukunft liegt in unserer Hand“ hat es vier thematische Schwerpunkte: 

 Natur und biologische Vielfalt, 
 Umwelt, Gesundheit und Lebensqualität, 
 natürliche Ressourcen und Abfälle. 

Gemäß dem Aktionsprogramm sollen sieben thematische Strategien in folgenden Bereichen 
angenommen werden: Bekämpfung der Luftverschmutzung, Meeresumwelt, nachhaltige Nut-
zung der natürlichen Ressourcen, Abfallvermeidung und -recycling, nachhaltige Verwendung 
von Pestiziden, Bodenschutz und städtische Umwelt. Innerhalb von drei Jahren nach Inkrafttre-
ten des Programms sollten die Strategien verabschiedet werden. 

Vor dem Hintergrund der Aufgabenstellung, ein Leitkonzept für eine Stadt der kurzen Wege im 
Kontext der Biodiversitätsstrategie zu erstellen, sind die „Strategie für eine nachhaltige Nutzung 
natürlicher Ressourcen“19 vom Dezember 2005 sowie die „Strategie zur Städtischen Umwelt“ 
vom Januar 200620

Im Zentrum der „Strategie für eine nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen“ steht der Le-
benszyklus-Gedanke, der in Fragen der Ressourcennutzung diejenigen nach den Folgen der 
Ressourcennutzung mit einbezieht. Die Kommission sieht in einer übermäßigen Ressourcen-
nutzung eine Gefahr für das Wachstum in der EU, sodass eine Entkopplung von Ressourcen-
verbrauch und Wirtschaftswachstum angestrebt wird. Zur Konkretisierung dieses Gedankens 
auf nationaler Ebene stehen nach Auffassung der Kommission hierzu die Instrumente der Um-
weltverträglichkeitsprüfung und der strategischen Umweltprüfung zur Verfügung. Durch die 
Verwendung dieser Instrumente ließen sich die negativen ökologischen Auswirkungen der Res-
sourcennutzung bei einzelnen Projekten oder Plänen, bei Programmen und politischen Konzep-
ten verringern. Die Europäische Kommission geht davon aus, dass die Umsetzung dieser Stra-
tegie die Voraussetzungen für mehr Ökoeffizienz bei der Ressourcennutzung und Anreize für 
stärker nachhaltig ausgerichtete Produktions- und Verbrauchsmuster schaffen wird. 

 beachtenswert. Dabei blieb der Stadtverkehrsbereich auf Wunsch nationa-
ler Regierungen zunächst unberücksichtigt. 

Die „Strategie zur Städtischen Umwelt“ zielt auf die Komplexität der städtischen Umweltproble-
me. Insbesondere werden die Probleme der Zersiedelung und des wachsenden Verkehrs als 
besonders drängende ökologische Herausforderungen angesprochen. Wichtig ist der Hinweis 
auf Synergien mit anderen Politikfeldern: Es sei weithin anerkannt, dass kommunale Behörden 
die besten Erfolge erzielten, wenn sie ihre Städtepolitik auf integrierte Konzepte stützten und 
langfristige, strategische Aktionspläne annähmen, bei denen die Verknüpfungen zwischen ver-
schiedenen politischen Maßnahmen und Verpflichtungen – auch auf den verschiedenen Ver-
waltungsebenen – gründlich analysiert würden. 

Besonders deutlich wird der Impuls des europäischen Gesetzgebers in den Bereichen der Luft-
reinhaltung und der Lärmminderung mit der Setzung von Umweltqualitätsstandards für Ver-
                                                      
17  Mitteilung der Kommission vom 4. Februar 1998 über eine Gemeinschaftsstrategie zur Erhaltung der Artenvielfalt 

[KOM(1998) 42 - Nicht im Amtsblatt veröffentlicht]. 
18  Beschluss 1600/2002/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Juli 2002 über das sechste Um-

weltaktionsprogramm der Europäischen Gemeinschaft [Amtsblatt L 242 vom 10. September 2002]. 
19  Mitteilung der Kommission vom 21. Dezember 2005: „Thematische Strategie für eine nachhaltige Nutzung natürli-

cher Ressourcen" [KOM(2005) 670 - nicht im Amtsblatt veröffentlicht]. 
20  Mitteilung der Kommission vom 11. Januar 2006 über eine thematische Strategie für die städtische Umwelt 

[KOM(2005) 718 endg. - nicht im Amtsblatt veröffentlicht]. 
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kehrsemissionen. Die bereits erwähnte Richtlinie 96/62/EG und weitere relevante europäische 
Rechtsnormen wurden im Rahmen des sechsten Umweltaktionsprogramms überarbeitet und in 
der Richtlinie 2008/50/EG über Luftqualität und saubere Luft für Europa zusammengefasst. 
Nach ihrer Umsetzung in nationales Recht sind Kommunen bei der Überschreitung von Grenz-
werten verpflichtet, Pläne zur Luftreinhaltung und zur Verbesserung der Luftqualität aufzustellen 
(§ 47 BImSchG). Auch die Einrichtung von Umweltzonen steht in diesem Zusammenhang. Die 
europäische Richtlinie über die Bewertung und Bekämpfung von Umgebungslärm (Richtlinie 
2002/49/EG) wurde mit der Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes in nationales 
Recht umgesetzt. Der sechste Teil des BImSchG „Lärmminderungsplanung” (§§ 47a –47f. 
BImSchG) enthält die Bestimmungen für Lärmkarten und Lärmaktionspläne. 

Ein weiterer Impuls für die städtische Umweltpolitik ist die Richtlinie 2001/42/EG über die Prü-
fung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme. Die „SUP-Richtlinie“ schafft 
die Voraussetzung, Umweltauswirkungen schon auf Ebene von Plänen und Programmen zu 
prüfen. In Deutschland erfolgte die Umsetzung durch das Gesetz über die Strategische Um-
weltprüfung (SUPG) sowie durch das Europarechtsanpassungsgesetz Bau (EAG Bau), das die 
SUP für die Bauleitplanung in das Baugesetzbuch integriert. 

Die europäische Nachhaltigkeitsstrategie wurde im Sommer 2001 beschlossen. Sie ist als ein 
übergreifendes Konzept angelegt und soll vor allem sicherstellen, dass Wirtschaftswachstum, 
Umweltschutz und soziale Integration nicht im Widerspruch zueinander stehen. Sie ergänzt die 
auf Wirtschaftswachstum zielende Lissabon-Strategie. Die Nachhaltigkeitsstrategie sprach in 
einem ersten Schritt vier zentrale Themenbereiche an: Klimaänderungen, Verkehr, Gesundheit 
und natürliche Ressourcen. Sie enthielt weiterhin Aussagen zu Fragen des globalen Umwelt-
schutzes. 

Überarbeitet wurde die Nachhaltigkeitsstrategie ab 2004 und vom Europäischen Rat im Juni 
2006 beschlossen. Bestandteil der überarbeiteten EU-Nachhaltigkeitsstrategie sind Zielvorga-
ben (unter anderem die 2°C-Grenze), Indikatoren und ein wirksames Beobachtungsverfahren. 
EU-Nachhaltigkeitsstrategie und die Lissabon-Strategie ergänzen einander. Die Nachhaltig-
keitsstrategie bildet den umfassenden Rahmen, innerhalb dessen die Lissabon-Strategie als 
Motor einer dynamischeren Wirtschaft fungiert. 

„Die Strategie bestätigt die Bausteine einer nachhaltigen Verkehrsentwicklung, u.a. die Ent-
kopplung des Wirtschaftswachstums von der Verkehrsnachfrage, das Ziel einer Verlagerung 
von Verkehr auf umweltfreundliche Verkehrsträger, die Steuerung der Verkehrsnachfrage über 
die Kosten des Verkehrs einschließlich einer Internalisierung externer Kosten, die Verminde-
rung der Lärm- und Schadstoffemissionen des Verkehrs sowie Maßnahmen zur Verringerung 
der Umweltauswirkungen des wachsenden Flug- und Schiffsverkehrs.“21

Im Rahmen einer Überprüfung der Nachhaltigkeitsstrategie bestätigte der Europäische Rat im 
Dezember 2009, „dass die nachhaltige Entwicklung auch im Rahmen des Vertrags von Lissa-
bon ein grundlegendes Ziel der EU bleibe und die Strategie weiterhin den übergreifenden politi-
schen Rahmen für alle Unionspolitiken und -strategien bilde.“

 

22

Als zentrale Inhalte zukünftiger Herausforderungen werden der Klimawandel, der hohe Energie-
verbrauch im Verkehrssektor, der Verlust der biologischen Vielfalt und natürlicher Ressourcen 
sowie der Übergang zu einer sicheren und nachhaltigen emissionsarmen und ressourcenscho-
nenden Wirtschaft genannt. 

 Dies gilt gleichermaßen für die 
Nachfolgestrategie zur Lissabon-Strategie, der Strategie „Europa 2020“. 

                                                      
21  http://www.bmu.de/europa_und_umwelt/eu-nachhaltigkeitsstrategie/doc/6733.php (abgerufen am 4.1.2011). 
22  http://www.bmu.de/europa_und_umwelt/eu-nachhaltigkeitsstrategie/doc/6733.php (abgerufen am 4.1.2011). 
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Nach Einschätzung der Europäischen Kommission nimmt der verkehrsbedingte Energiever-
brauch und Treibhausgasausstoß weiter zu, obgleich das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) größer als die Zunahme des Energieverbrauchs sei. Während sich im Personenverkehr 
eine Entkopplung von Verkehrsaufkommen und Wirtschaftswachstums andeute, habe der Gü-
terverkehr rascher zugenommen als das BIP23. Lärm und Luftverschmutzung durch den Ver-
kehr sind in der EU nach wie vor große Probleme mit schwerwiegenden Folgen für die Gesund-
heit. Besonders bedroht sieht die Europäische Kommission durch das Handeln des Menschen 
die biologische Vielfalt und natürliche Bodenflächen. Auf europäischer Ebene gibt es Bestre-
bungen, den Verkehr beispielsweise durch die Internalisierung externer Kosten ökologisch ver-
träglicher zu machen24

Zusammenfassend zur Nachhaltigkeit im Verkehr bemerkt die Europäische Kommission, dass 
es für die Weiterentwicklung der Verkehrspolitik der EU von wesentlicher Bedeutung sei, „dass 
sämtliche Nachhaltigkeitsaspekte (u.a. Emissionen, Lärm, Flächennutzung und biologische Viel-
falt) und Basismaßnahmen in eine langfristige Vorstellung von einer nachhaltigen, sich über das 
gesamte Verkehrswesen erstreckenden Mobilität von Bürgern und Waren und in einander er-
gänzende Anstrengungen auf EU-, nationaler und regionaler Ebene einfließen.“

. 

25

Diese integrierte Sichtweise kann Ansporn sein, sich erneut mit einer Stadt der kurzen Wege 
auseinander zu setzen. Die Umsetzung kurzer Wege erfordert eine Auseinandersetzung mit 
den Möglichkeiten einer integrierten Verkehrs- und Siedlungsentwicklung wie sie auch seitens 
der europäischen Ebene immer wieder angemahnt wird. Kurze Wege können unterstützend 
wirken, die Umweltziele zu erreichen und insbesondere auch die biologische Vielfalt und natürli-
che Bodenflächen zu erhalten. 

 

 

3.1.2 Stadtentwicklung im europäischen Rahmen 

Unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft wurde die „Leipzig Charta zur nachhaltigen europäi-
schen Stadt“ erarbeitet. Bei einem informellen Treffen der für Stadtentwicklung zuständigen Mi-
nister der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union26

Auftakt für eine europäische Stadtpolitik war 1994 die Gemeinschaftsinitiative URBAN, die auf 
die Verbesserung der Situation in sozial benachteiligten Stadtquartieren zielte. Nachdem die 

 am 24./25. Mai 2007 in Leipzig wurde die 
Charta angenommen. Die Leipzig Charta steht auf einer breiten politischen Basis, weil in ihrer 
Erarbeitung nicht nur das Europäische Parlament, der Ausschuss der Regionen, der europäi-
sche Wirtschafts- und Sozialausschuss und die Europäische Kommission, sondern auch die In-
teressenvertreter der Städte und Gemeinden in Europa eingebunden waren. Trotz verschiede-
ner historischer, wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer Hintergründe in den europäischen 
Städten hatte man sich erstmals auf gemeinsame Grundsätze und Strategien für die Stadtent-
wicklungspolitik geeinigt, sodass Themen der Stadtentwicklung auf Europas politischer Agenda 
platziert wurden. 

                                                      
23  KOM(2009) 400, S. 6 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0400:FIN:DE:PDF (abge-

rufen am 2.1.2011). 
24  Zum Thema „Umweltfreundlicher Verkehr“ hat die EU-Kommission im Juli 2008 ein Maßnahmenpaket vorgelegt. Im 

Mittelpunkt des Pakets steht die Internalisierung der externen Kosten des Verkehrs. In Zukunft sollen damit die Mit-
gliedstaaten die Möglichkeit haben, neben den Kosten für die Infrastruktur auch die Folgekosten der verkehrsbe-
dingten Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und Staus dem Lkw über höhere Straßenbenutzungsgebühren direkt 
anzulasten. (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0433:FIN:DE:PDF, abgerufen am 
4.1.2011). 

25  KOM(2009) 400, S. 7 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2009:0400:FIN:DE:PDF (abge-
rufen am 4.1.2011). 

26  Diese Treffen sind „informell“, weil die EU für das Gebiet der Stadtentwicklung keine Gesetzgebungskompetenz be-
sitzt. 
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Europäische Kommission 1997 ihre Mitteilung „Wege zur Stadtentwicklung“27 vorgestellt hat, in 
der sie die Einflüsse europäischer Politik auf die Stadtentwicklung thematisiert, folgte 1998 mit 
der Mitteilung der Europäischen Kommission „Nachhaltige Stadtentwicklung in der Europäi-
schen Union: ein Aktionsplan“28

Skizzen einer europäischen Stadtpolitik waren das Aktionsprogramm von Lille, der Rotterdam 
Urban Acquis (2004), der Bristol Accord (2005) sowie aktuell die Leipzig Charta. Eine Reaktion 
auf das Aktionsprogramm von Lille war die Gemeinschaftsinitiative URBACT, die aus URBAN 
hervorging. Diese nahm 2003 ihre Arbeit auf, mit dem Ziel der Vertiefung des Erfahrungsaus-
tausches zu erfolgreichen Stadtentwicklungsprojekten. 

 ein umfassender Ansatz zur Beschreibung einer europäischen 
Stadtpolitik. Diese Mitteilung ist bis heute aktuell. 

In der Leipzig Charta wird ein gemeinsames Verständnis von der europäischen Stadt mit ihren 
Merkmalen 

 Mit- und Selbstbestimmung der Bürger, 
 Nutzungsmischung, 
 soziale Integration, 
 und öffentlicher Raum 

entwickelt. 

Die Leipzig Charta baut auf den vorausgegangenen Programmen auf und setzt zwei konkrete 
Schwerpunkte: Die Forderung nach einer verstärkten Umsetzung integrierter Stadtentwick-
lungspolitik und dabei die besondere Berücksichtigung benachteiligter Stadtquartiere im ge-
samtstädtischen Kontext. Sie weist darauf hin, dass die Mitgliedstaaten jetzt dringend handeln 
müssen, um in den Städten und Regionen den demografischen und sozialen Wandel, den Kli-
mawandel und die Auswirkungen des ökonomischen Strukturwandels bewältigen zu können. 

Die Leipzig Charta wendet sich gegen 

 Einseitigkeit und Monotonie, 
 einseitige Besitzansprüche, 
 verabsolutierte Einzelinteressen 
 und Ausgrenzung sowie Isolierung einzelner Stadtteile. 

Im Fokus der Leipzig Charta stehen die integrierte Stadtentwicklungspolitik und benachteiligte 
Quartiere in der Stadt. Integrierte Stadtentwicklungspolitik bedeutet konkret: 

 Stärkung der Innenstadt, 
 soziale Integration, 
 Bekämpfung von Ausgrenzung und Vermeidung von „no go areas“, 
 Attraktivität durch Schönheit. 

Zu den Umsetzungsstrategien der Leipzig Charta gehört auch eine Steigerung der umwelt-
freundlichen Verkehrsarten, wie z.B. des Fuß- und Fahrradverkehrs. Sie setzt auf die kompakte 
europäische Stadt mit ihrem Konzept der Mischung von Wohnen, Arbeiten, Bildung, Versorgung 
und Freizeitgestaltung, das sich als besonders nachhaltig sowohl in sozialer als auch ökologi-
scher Hinsicht erwiesen hat. Ein hohes Maß an Nutzungsmischung verursacht weniger Stadt-
verkehr und weniger Flächenversiegelung auf der „grünen Wiese“. 

 

                                                      
27  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:1997:0197:FIN:DE:PDF (abgerufen am 20.12.2010). 
28  http://ec.europa.eu/environment/urban/pdf/framework_de.pdf (abgerufen am 20.12.2010). 
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3.1.3 Mobilität in der Stadt – die europäische Perspektive 

Im Mittelpunkt des Grünbuchs „Hin zu einer neuen Kultur der Mobilität in der Stadt“ (KOM 
[2007] 551) stehen drei Fragestellungen: Erstens die nach den Möglichkeiten, die großen Ver-
kehrsachsen zu entlasten, ohne den Alltag der Verkehrsteilnehmer zu beeinträchtigen. Zweitens 
die nach der Vereinbarkeit von größerer Mobilität, Umweltschutz und weniger Energiever-
brauch. Und drittens die Frage, wie die Bürger von den Alternativen Fahrrad und Zufußgehen 
überzeugt werden können. Das Grünbuch steht im Kontext der Lissabon-Strategie für Wachs-
tum und Beschäftigung, in der die Städte als Kristallisationspunkte des Wachstums genannt 
werden. 

Anknüpfend an das Grünbuch wurde im September 2009 durch die Europäische Kommission 
der „Aktionsplan urbane Mobilität“ (KOM [2009] 490) vorgelegt, der insgesamt zwanzig Aktionen 
gegliedert in sechs Themengebieten umfasst. Der Aktionsplan ist das erste umfassende „Maß-
nahmenpaket“ für den städtischen Verkehr auf europäischer Ebene, das jedoch dem Subsidiari-
tätsprinzip unterliegt. Die EU kann nur einen Rahmen setzen und durch Förderpolitik (For-
schung: Forschungsrahmenprogramm, Kohäsionspolitik: Kohäsionsfonds, Strukturfonds) Pro-
jekte in den Städten anstoßen und unterstützen. 

Von besonderer Relevanz im vorliegenden Zusammenhang ist das erste Thema, dessen Ziel 
die Förderung integrierter Strategien ist und hier insbesondere die erste Aktion. Es wird die be-
schleunigte Einführung von Plänen genannt, die die nachhaltige urbane Mobilität für den Perso-
nen- und Güterverkehr in städtischen und stadtnahen Gebieten zum Gegenstand haben. Die 
EU will lokale Behörden bei der Aufstellung solcher Pläne unterstützen29

Unter dem Leitgedanken einer integrierten Planung für nachhaltige Mobilität, „SUMP – 
Sustainable Urban Mobility Planning“ (vormals „SUTP – Sustainable Urban Transport Planning“ 
genannt), wird derzeit eine europaweite Orientierung für die Verkehrsentwicklungsplanung ent-
wickelt. Ziel ist eine nachhaltige Gestaltung des Stadtverkehrs, um Umweltpolitik besser in Ver-
kehrsstrategien zu integrieren. Dabei geht es nicht um verbindliche Richtlinien, sondern viel-
mehr um Regeln für planerische Qualität in den Städten in Europa. Der Ansatz basiert auf er-
folgreichen Praxiserfahrungen aus unterschiedlichen europäischen Städten und Nationen, vor 
allem aus England und Frankreich. 

. Diese Aktion ent-
spricht der bereits vorgestellten „Thematischen Strategie für die städtische Umwelt“ (KOM 
[2005] 718), die das Thema der Pläne für einen nachhaltigen städtischen Nahverkehr bereits 
aufgegriffen hat. 

Eine Verkehrsentwicklungsplanung im Sinne von SUMP orientiert sich an fünf übergeordneten 
Zielsetzungen: 

 Gewährleistung der Mobilität für alle Bewohner in allen Teilgebieten einer Stadt oder eines 
Ballungsraumes, 

 Minimierung der negativen Gesundheitsfolgen des Verkehrs, 
 Minimierung von Emissionen, Energieverbrauch und Verkehrslärm, 
 Optimierung der (Kosten-)Effizienz von Verkehrsströmen, unter Berücksichtigung externer 

sozialer und ökologischer Kosten, 
 Qualitätsverbesserung der städtischen Umwelt und Stadtgestaltung. 

Die staatliche Ebene hat dabei die Aufgabe, einen Rahmen für die kommunalen Planungen zu 
setzen, die Arbeitsfelder und Zuständigkeiten der einzelnen Akteure sowie die Voraussetzun-
gen für staatliche Förderung zu definieren. Die Städte und Gemeinden sind in der konkreten 

                                                      
29  Zur aktuellen Diskussion vgl. http://www.polis-online.org/fileadmin/POLIS_EVENTS/Conference2010/presentations/ 

transport_planning/Sustainable_Urban_Mobility_Planning__Siegfried_Rupprecht__Rupprecht_Consult.pdf 
(abgerufen am 7.2.2011). 
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Zielsetzung frei und für die Umsetzung ihrer Verkehrsentwicklungspläne zuständig. Der Einbin-
dung der relevanten Akteure (Vertreter anderer Fachplanungen und der Verkehrsunternehmen) 
wird besondere Bedeutung beigemessen. Darüber hinaus ist die aktive Einwohnerbeteiligung in 
den Planungsprozess eine Grundvoraussetzung, weshalb eine konsequente Öffentlichkeitsar-
beit und Informationsveranstaltungen notwendig sind. 

Die SUMP-Orientierung sieht eine zielorientierte Verkehrsplanung vor, die regelmäßig Rechen-
schaft über die Zielerreichung ablegt. Zentrale Bedeutung haben somit die Formulierung ver-
bindlicher Zielvorgaben und deren Evaluation. Finanzielle Zuwendungen des Staates sollen 
möglichst an das Erreichen dieser Ziele oder die Ernsthaftigkeit der durchgeführten Maßnah-
men gekoppelt werden30

 

. 

3.2 Auswertung des politischen Rahmens in Deutschland 

Im Kapitel „Klimaschutz, Energie und Umwelt“ des Koalitionsvertrages der Regierungsparteien 
der 17. Legislaturperiode wird die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie aus dem Jahr 2002 mit der 
programmatischen Aussage aufgegriffen, diese im bewährten institutionellen Rahmen weiter-
entwickeln zu wollen. Damit bleibt die nationale Nachhaltigkeitsstrategie von politischer Rele-
vanz, weshalb auf sie im Folgenden näher eingegangen werden wird. Ebenfalls Erwähnung im 
Koalitionsvertrag findet die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt aus dem Jahr 2007, für 
die ein mit verschiedenen Interessensgruppen und Nutzungsansprüchen abgestimmtes Bun-
desprogramm entwickelt werden soll31

Zu den im Koalitionsvertrag genannten bau- und flächenpolitischen Zielstellungen der Bundes-
regierung zählt die Wiederverwendung bereits genutzter Flächen und insbesondere von Brach-
flächen sowie die Verdichtung im Innenbereich, die Vorrang vor der Entwicklung im Außenbe-
reich haben sollen. Um in diesem Zusammenhang Zielkonflikte zu vermeiden, solle im Rahmen 
der anstehenden Überprüfung der Indikatoren auch das Flächeninanspruchnahmeziel im Sinne 
größtmöglicher ökologischer Wirksamkeit neu definiert werden. Es solle sich stärker an der tat-
sächlichen Zerschneidung oder Versiegelung von Lebensräumen orientieren, so die Formulie-
rung im Koalitionsvertrag Durch eine Stärkung der Innenentwicklung soll die Neuinanspruch-
nahme neuer Flächen für Verkehrs- und Siedlungszwecke reduziert werden. Zu den Vorhaben 
der Bundesregierung zählt die Entwicklung bzw. Weiterentwicklung von Instrumenten zur Ge-
staltung der Innenentwicklung wie Brachflächenkataster, Managementpläne, ein zoniertes Sat-
zungsrecht der Kommunen und finanzielle Anreizinstrumente

. 

32

Auch im Hinblick auf die Herausforderungen des Umweltschutzes ist die Stärkung der inter-
kommunalen Zusammenarbeit ein Ziel der Bundesregierung

. 

33

 

. 

3.2.1 Nationale Nachhaltigkeitsstrategie 

Nach dem Bekenntnis zur nachhaltigen Entwicklung, das die Unterzeichner der „Agenda 21“, 
die als globales Aktionsprogramm auf der Umweltkonferenz der Vereinten Nationen 1992 in Rio 
de Janeiro verabschiedet wurde, bekundeten, bestand auch für die Deutschland als einer der 
über 170 Unterzeichnerstaaten die Notwendigkeit, dem Leitbild der nachhaltigen Entwicklung 

                                                      
30  In Vorbereitung auf der Website www.mobiliyplans.eu im Rahmen des Prohejts ELTIS-plus, derzeit auch im Difu-

Dossier http://www.nationaler-radverkehrsplan.de/transferstelle/downloads/for_o-01_verkehrsentwicklungsplan.pdf 
(abgerufen am 30.12.2010). 

31  Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legislaturperiode, 26.10.2009, S. 30. 
32  Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legislaturperiode, 26.10.2009, S. 31 f. und 42. 
33  Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und FDP, 17. Legislaturperiode, 26.10.2009, S. 58 und 112. 
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für alle Politikbereiche Kontur zu geben. Hierzu legte die Bundesregierung 2002 die Strategie 
„Perspektiven für Deutschland“ als ihre Strategie für eine nachhaltige Entwicklung vor34. Die 
Entwicklung der Nachhaltigkeit wird in Fortschrittsberichten dokumentiert, zuletzt 200835

Nachhaltigkeit ist als Querschnittsthema angelegt und durchdringt alle Politikfelder. Die Nationa-
le Nachhaltigkeitsstrategie thematisiert den Zusammenhang von übermäßiger Flächenneuinan-
spruchnahme und Erhalt der Biodiversität. Eine Reduktion des Flächenverbrauchs ist bereits 
seit Jahren ein politisches Ziel. Bereits in der Bodenschutzkonvention der Bundesregierung aus 
dem Jahr 1985 wurde eine Trendwende im Landverbrauch gefordert. Das quantifizierte Ziel ei-
ner Begrenzung der täglichen Flächeninanspruchnahme auf 30 ha findet sich erstmals im Ent-
wurf eines „Umweltpolitischen Schwerpunktprogramms“ der Bundesregierung aus dem Jahr 
1998. Dieser Wert wurde 2002 in die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie übernommen. 

. 

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie betont, dass auch die unbebaute Landschaft eine be-
grenzte Ressource ist, und unzerschnittene Räume von hoher Bedeutung für den Erhalt der 
Biodiversität sind. Die Flächenzerschneidung und Fragmentierung der Landschaft insbesondere 
durch Verkehrswege, deren Zunahme mit einer Ausweitung der Siedlungsfläche korrespondiert, 
gelte als eine der wesentlichen Ursachen des Artenverlusts in Mitteleuropa. Besonders auch in 
dem dicht besiedelten Land Deutschland gelte es, den Boden in seinen ökologischen Funktio-
nen als Lebensgrundlage und Lebensraum für den Menschen, Tiere und Pflanzen sowie als 
Bestandteil des Naturhaushalts mit seinen Wasser- und Nährstoffkreisläufen zu erhalten. Gera-
de der Bereich des Umgangs mit der begrenzten Ressource Boden und der Siedlungsentwick-
lung sei ein überaus komplexes Gefüge von ökologischen, ökonomischen und sozialen Anfor-
derungen (Bundesregierung 2002, S. 99 und 287 ff.). 

Die Nationale Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung nennt als anspruchsvolle Zielset-
zung die Realisierung eines Verhältnisses von Innen- zu Außenentwicklung von drei zu eins 
(Bundesregierung 2002, S. 296) und eine Begrenzung der zusätzlichen täglichen Flächeninan-
spruchnahme durch Siedlung und Verkehr auf maximal 30 ha im Jahr 2020 (Bundesregierung 
2002, S. 99); dieses Maß greift auch die im Folgenden zu behandelnde Biodiversitätsstrategie 
auf. Beide Zielebenen hängen zusammen, denn es handelt sich um zwei sich ergänzende Zie-
le: Absolute Reduktionsziele – eine Mengensteuerung – auf der einen Seite und auf der ande-
ren Seite qualitative Ziele, um durch Innenentwicklung und städtische Aufwertung die Inan-
spruchnahme sowie Zerschneidungswirkungen im Außenbereich zu verringern. 

Der Fortschrittsbericht 2008 zur Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie bekräftigt den breiten Kon-
sens bezüglich des 30 ha-Ziels, konstatiert aber zugleich, dass die tägliche Flächenneuinan-
spruchnahme von 113 ha zum Zeitpunkt des Berichts mit Blick auf das 30 ha-Ziel zu hoch sei. 
Das Flächenrecycling konnte nicht im erforderlichen Maße umgesetzt werden. Während die Zu-
nahme der bundesweiten Siedlungsfläche „Wohnen“ bereits seit 1993 rückläufig sei, sei die Zu-
nahme der Verkehrsfläche ungebremst. Die Flächenneuinanspruchnahme für die Funktion 
Wohnen ist gebremst, weil vermehrt Bestandsimmobilien nachgefragt werden. Der Fortschritts-
bericht sieht hohen Handlungsbedarf, damit das 30 ha-Ziel realisiert werden kann. Die Hand-
lungen hierzu seien in erster Linie Aufgaben der Länder und Gemeinden, die Bundesregierung 
könne nur unterstützend tätig werden (Presse- und Informationsamt der Bundesregierung 2008, 
S. 144 ff.). 

 

                                                      
34  http://www.bundesregierung.de/nsc_true/Content/DE/__Anlagen/2006-2007/perspektiven-fuer-deutschland-lang 

fassung,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/perspektiven-fuer-deutschland-langfassung (abgerufen am 
6.1.2011). 

35  http://www.bundesregierung.de/Content/DE/__Anlagen/2008/05/2008-05-08-fortschrittsbericht-
2008,property=publicationFile.pdf (abgerufen am 6.1.2011). 
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3.2.2 Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen – Biodiversitätsstrategie des Bundes 

Auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Umwelt und Entwicklung (UNCED) 1992 in Rio de 
Janeiro wurde das Übereinkommen über die biologische Vielfalt (Convention on Biological 
Diversity, CBD) beschlossen. Mit der „Nationalen Strategie zur biologischen Vielfalt“ erfüllt 
Deutschland Artikel 6 des Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Dieser Artikel sieht 
vor, dass „jede Vertragspartei (...) nationale Strategien, Pläne oder Programme zur Erhaltung 
und nachhaltigen Nutzung der biologischen Vielfalt entwickelt oder zu diesem Zweck ihre be-
stehenden Strategien, Pläne und Programme anpassen“ wird. 

Die Landschaftszerschneidung durch die anhaltend hohe Neuinanspruchnahme von Flächen für 
Siedlung und Verkehr (vor allem Straßen sowie einzelne Bahntrassen) und andere Infrastruk-
turmaßnahmen (z.B. Hochspannungsleitungen) führt zu einer Verkleinerung, Zerschneidung 
und Isolierung von Habitaten für viele Tier- und Pflanzenarten und führt darüber hinaus zu einer 
Fragmentierung der Landschaft und dem Verlust von Biotopverbünden. Den Angaben in der 
Biodiversitätsstrategie folgend gab es in Deutschland 562 unzerschnittene verkehrsarme Räu-
me (UZVR), etwa 23 Prozent der Gesamtfläche Deutschlands sind von unzerschnittenen ver-
kehrsarmen Räumen bedeckt (BMU 2007, S. 52 und 129). 

Folge der Landschaftszerschneidung ist ein Rückgang der Tier- und Pflanzenarten und damit 
die Gefährdung der Artenvielfalt (Biodiversität). Gleichzeitig entstehen im besiedelten Raum 
anthropogen geprägte Habitate mit besonderen Lebensräumen (u.a. Bahntrassen, postindustri-
elle Brachflächen, Montanflächen, Straßenränder) und darauf spezialisierten Tier- und Pflan-
zenarten sowie Stadtböden mit besonderer Textur und Schichtung. 

Am 7. November 2007 hat das Bundeskabinett die Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt 
(Biodiversitätsstrategie) beschlossen36

Die starke Flächeninanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr wird als eine Gefahr für den 
Erhalt der Biodiversität erkannt, weil unzerschnittene und verkehrsarme Räume verloren gehen. 
Der dauerhafte Flächenentzug durch Bebauung mit seinen vielfältigen Auswirkungen auf Natur 
und Landschaft stellt einen erheblichen Eingriff in das Ökosystem dar. Neben dem Verlust und 
der Zerstörung der gewachsenen Böden und ihren Leistungen für den Naturhaushalt gehen 
insbesondere folgende negative Auswirkungen für Natur und Landschaft mit dem Flächenver-
brauch einher: 

. Die Strategie formuliert eine konkrete Vision für die Zu-
kunft und legt für alle biodiversitätsrelevanten Themen Qualitätsziele und Handlungsziele fest. 

 Direkter Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen, 
 Verinselung von Lebensräumen und Unterschreitung von für bestimmte Arten erforderlichen 

Mindestarealgrößen durch Zerschneidung der Landschaft, 
 Störung von Lebensräumen durch siedlungsbedingte Immissionen, 
 Versiegelung und Entwässerung von Flächen und damit Verdrängung hygrophiler und aqua-

tischer Arten. 

Die Gefährdung, die für die Biodiversität von der Flächeninanspruchnahme für Siedlung und 
Verkehr ausgeht, soll eingedämmt werden. Als konkrete Zukunftsvision formuliert die 
Biodiversitätsstrategie, dass sich die Lebensqualität der Menschen erhöhen soll, ohne für Sied-
lung und Verkehr zusätzliche Flächen in Anspruch zu nehmen. Ziel sei es, bis zum Jahre 2020 
für die Zwecke Siedlung und Verkehr maximal 30 Hektar pro Tag neu in Anspruch zu nehmen, 
langfristig sollte die Neuinanspruchnahme weitestgehend durch die erneute Nutzung vorhande-
ner Flächen ersetzt werden. Als Baustein zur Realisierung dieser Zukunftsvision sieht die 

                                                      
36  http://www.cbd.int/doc/world/de/de-nbsap-01-de.pdf (abgerufen am 7.1.2011). 
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Biodiversitätsstrategie bis 2010 die Erarbeitung eines Leitkonzepts „Stadt der kurzen Wege“ vor 
(BMU 2007, S. 51). 

Die Biodiversitätsstrategie schlägt bereits Maßnahmen vor, um den in ihr formulierten konkreten 
Visionen näher zu kommen. Im Zusammenhang mit dem Konzept „Stadt der kurzen Wege“ ste-
hen beispielsweise folgende Maßnahmen (BMU 2007, S. 78 f.): 

 Fortentwicklung ökonomischer Rahmenbedingungen auch zur besseren Aktivierung von 
Brachflächen und Altstandorten, 

 konsequente Anwendung des vorhandenen Planungsinstrumentariums zur Verminderung 
der Flächeninanspruchnahme und sofern erforderlich Weiterentwicklung der Planungsin-
strumente, 

 Festlegung von Zielen zur Begrenzung des Siedlungsflächenwachstums in Raumordnungs-
plänen durch die Länder, 

 Ausrichtung der Förderpolitik auf eine verstärkte Bestandsförderung und Innenentwicklung 
(z.B. kommunaler Finanzausgleich, Gemeinschaftsaufgaben), weiterer Abbau kontraproduk-
tiver Subventionen (z.B. Entfernungspauschale), 

 Entwicklung von Best-Practice-Beispielen für eine qualifizierte Innenentwicklung, 

 Modellvorhaben für eine städtebauliche Innenentwicklung sowie für ein nachhaltiges Flä-
chenmanagement und Flächenrecycling, 

 Öffentlichkeitsarbeit und Bewusstseinsbildung zu „umweltschonender Mobilität“ und zum 
Problem „Flächenverbrauch“, 

 Unterstützung von Aktionen umweltfreundlicher Mobilität wie „Mit dem Rad zur Arbeit“. 

 

3.2.3 Nationale Stadtentwicklungspolitik 

Zentrales Anliegen in den Kontexten Nachhaltigkeit und Biodiversität ist die Eindämmung der 
Flächenneuinanspruchnahme. Aus den Ausführungen wurden die Komplexität dieses Bestre-
bens und die Notwendigkeit der Verknüpfung mit anderen Politikfeldern deutlich, besonders zur 
Stadtentwicklung. 

Der Bereich der Siedlungsentwicklung ist für das Erreichen des 30 ha-Ziels von zentraler Be-
deutung. Den vielfältigen Verknüpfungen des Themas Stadt folgend wurde 2007, vor dem Hin-
tergrund der Leipzig Charta, die nationale Stadtentwicklungspolitik auf den Weg gebracht. Im 
Fokus steht eine nachhaltige Stadtentwicklung mit dem Ziel, die gegenwärtigen ökonomischen, 
ökologischen und gesellschaftlichen Herausforderungen erfolgreich zu bewältigen. Die Städte 
sollen dabei ein attraktiver Ort für alle Bevölkerungsgruppen bleiben. 

Auch nach der Föderalismusreform wird die Städtebauförderung fortgeführt, wozu auf Basis der 
Regelungen des Baugesetzbuches und gemäß Art. 104b GG eine Verwaltungsvereinbarung 
zwischen Bund, Ländern und Kommunen geschlossen wurde. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 
neun Programme zur Stadtentwicklung unterstützt: Soziale Stadt, Stadtumbau Ost, Stadtumbau 
West, Städtebaulicher Denkmalschutz Ost, Städtebaulicher Denkmalschutz West, Aktive Stadt- 
und Ortsteilzentren, Sanierung und Entwicklung Ost, Sanierung und Entwicklung West sowie 
ein Programm „Kleinere Städte und Gemeinden“37

                                                      
37  http://www.stmi.bayern.de/imperia/md/content/stmi/bauen/staedtebaufoerderung/vorschrift/vv_sbf_2010.pdf (abge-

rufen am 1.2.1011). 

. 
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Unter der Überschrift der nationalen Stadtentwicklungspolitik steht auch der vom Bundesminis-
terium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) 2010 vorgelegte Entwurf für ein „Weiß-
buch Innenstadt“38

 

. Die Innenstadt sei ein wichtiger Ort des Wohnens, Arbeitens und Handelns 
sowie für die regionale und lokale Identifikation, der jedoch aufgrund des wirtschaftlichen Struk-
turwandels und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse einem starken Wandel unterliege, der 
in einigen Städten zu einer Überlastung der Innenstadt, in anderen zu ihrem Ausbluten führe. 
Wichtigstes Anliegen des Weißbuches ist es, einen Diskussionsprozess zur Zukunft der Innen-
stadt anzustoßen, wozu bereits erste Anregungen gegeben werden. Starke und attraktive In-
nenstädte stehen auch im Fokus der Stadt der kurzen Wege, zum einen, weil sie ihren Bürgern 
ein attraktives Umfeld bieten, zum anderen, weil sich Innenstädte gut mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln erschließen lassen, die eine raumsparsame Mobilität ermöglichen. 

3.2.4 Verkehrs- und umweltpolitische Aktivitäten des Bundes  

Während der Bund mit seinen Investitionen und Planungen vor allem die Fernmobilität fördert 
(Bundesverkehrswegeplanung), gibt es jedoch auch vermehrt Aktivitäten für Nahmobilität, ins-
besondere den Radverkehr. Der „Nationale Radverkehrsplan 2002-2012, FahrRad!“, mit vielen 
wirksamen nicht infrastrukturellen Projekten, soll nach der aktuellen Koalitionsvereinbarung wei-
ter entwickelt werden. Über Wettbewerbe und Werbekampagnen wie z.B. „Kopf an – Motor aus“ 
wird mit Mitteln des BMU für CO2-freie Mobilität geworben oder im Programm „effizient mobil“ 
unter Koordination der DENA eine Vielzahl von Mobilitätsmanagementprojekten initiiert. Hier 
zeigt sich der ressortübergreifende Anspruch von nachhaltiger Stadt- und Verkehrsplanung. 

 

3.2.5 Entwicklungen auf der regionalen und kommunalen Ebene 

Artikel 28 Abs. 2 des Grundgesetzes gibt Kommunen grundsätzlich das Recht zur zwischen-
gemeindlichen Zusammenarbeit unter der Voraussetzung, dass es sich dabei um Gegenstände 
des eigenen (örtliche oder den Gemeinden zugewiesene Angelegenheiten) oder des sogenann-
ten übertragenen Wirkungskreises (staatliche Aufgaben) einer Kommune handelt. Fortschrei-
tende funktionalräumliche Verflechtungen zwischen Nachbargemeinden und besonders zwi-
schen Kernstädten und Gemeinden in deren Umland legen Kooperationen in verschiedenen 
Feldern der kommunalen Daseinsvorsorge nahe, zumal die Realisierung von Problemlösungen 
auf regionaler Ebene mit Förderprogrammen der EU, des Bundes und der Länder unterstützt 
wird. Während die klassischen Aufgaben der regionalen Versorgung und Infrastrukturausstat-
tung inzwischen häufig längst arbeitsteilig in institutionalisierten Kooperationen erledigt werden 
(vgl. DST 2001), ist die Zusammenarbeit bei der Steuerung der Flächeninanspruchnahme ein 
recht ambitionierter Gegenstand von Kooperationen, da die Flächenausweisungen von Gewer-
beflächen, Wohnsiedlungsflächen bzw. Einzelhandels- oder Verkehrsflächen zu Konflikten zwi-
schen den Kommunen führen können. 

Jedoch gerade der sinnvolle Umgang mit der Ressource „Boden“ macht interkommunale Ko-
operationen notwendig, um den kontraproduktiven Wettbewerb zwischen den Kommunen bei 
der Bereitstellung von Siedlungs- und Verkehrsflächen und – damit einhergehend – einen dem 
30-ha-Ziel zuwiderlaufenden unnötig hohen Flächenverbrauch zu vermeiden und um Entwick-
lungspotenziale auf bestehenden Flächen durch Innenentwicklung zu erschließen.  

Große Bedeutung kommt daher bei Kooperationen einem von allen Seiten vereinbarten Verfah-
ren für den Vorteils-/Nachteilsausgleich zwischen den Kooperationspartnern zu. Derart abge-
                                                      
38  http://www.bmvbs.de/cae/servlet/contentblob/58652/publicationFile/29581/weissbuch-innenstadt-entwurf.pdf (abge-

rufen am 7.1.2011). 
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stimmte Bewertungsverfahren und Ausgleichsmechanismen sind zum Beispiel hilfreich bei der 
Bildung interkommunaler Flächenpools. Auf der Grundlage von monetären Bewertungen der 
Flächen können ökonomische, ökologische und städtebauliche Gesichtspunkte bei der Bewer-
tung von Flächen integriert werden, wie das Beispiel des Regionalen Gewerbeflächenpools Ne-
ckar-Alb zeigt (Ruther-Mehlis, Fischer, Weber 2011).  

Im Rahmen von Stadt-Umland-Kooperationen können z.B. mit Hilfe regionaler Strukturfonds un-
ter Beteiligung mehrerer Gemeinden Projekte der Innentwicklung realisiert werden, die die fi-
nanzielle Leistungskraft einer einzelnen Gemeinde überfordern würden. Derartige Fonds beste-
hen in der Metropolregion Hamburg und im Leben- und Wirtschaftsraum Rendsburg (Melzer 
2011, Institut Raum & Energie 2010). 

Die gesamtwirtschaftliche bzw. gesellschaftliche Rendite unterschiedlicher Flächennutzungsop-
tionen und Flächenarten (z.B. Brachflächen unterschiedlicher Art, neue Siedlungsflächen in der 
Kern-stadt, neue Siedlungsflächen im suburbanen Raum) lassen sich nach den Ergebnissen 
des REFINA-Forschungsvorhabens „Regionales Portfoliomanagement“ in der Region 
Bonn/Rhein-Sieg/Ahrweiler auch im Rahmen eines komplexen Portfoliomanagements systema-
tisch miteinander vergleichen und als eine Entscheidungsgrundlage für Planungen nutzen (Gil-
les, Vallée 2011).  

Ein raumordnerischer Vertrag auf freiwilliger Basis zwischen den Trägern der Landes- und Re-
gionalplanung und kooperationswilligen Kommunen gestattet den Aufbau eines flexiblen und 
nachhaltigen regionalen Siedlungsflächenmanagements, dem eine gemeinsame, mit quantitati-
ven Zielen untersetzte Strategie zugrunde liegt. Der raumordnerische Vertrag kann hierbei als 
Klammer zwischen einer regionalen Siedlungsflächenkonzeption, Finanzierungsmöglichkeiten 
und einer Koordinierungsstelle dienen, wie das REFINA-Forschungsvorhaben „Nachhaltiges 
Siedlungsflächenmanagement in der Stadtregion Gießen-Wetzlar“ gezeigt hat (Ferber, Müller 
2011). 

Das REFINA-Forschungsprojekt „Flächenmanagement durch innovative Regionalplanung“ 
(FLAIR) in der Region Südlicher Oberrhein hat gezeigt, dass das Instrument der Regionalpla-
nung das Potenzial einer stärkeren Steuerung hin zu einer reduzierten Flächeninanspruchnah-
me besitzt. So ermöglicht eine Fokussierung auf raumrelevante Probleme, Konflikte und Her-
ausforderungen, die Chancen einer flächensparenden und bestandsorientierten Entwicklung zu 
identifizieren. Dabei muss zum einen die Kooperation der Gemeinden intensiviert werden. Zum 
anderen käme der Regionalplanung stärker als bisher eine Schnittstellenfunktion zwischen 
Fachbehörden, Fördergebern, Betreibern von Verkehrs- und Versorgungsinfrastrukturen zu, um 
die Siedlungsplanung eng mit der Verkehrsplanung, Schulentwicklungsplanung, der Planung 
von Infrastruktureinrichtungen und ÖPNV etc. zu verzahnen (Karlin, Torns 2011). 

 

3.3 Schlussfolgerung: Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ nach wie vor präsent – 
Erweiterung zur „Region der kurzen Wege“ 

Die Auswertung aktueller politischer Kontexte zeigt, dass das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ 
seine Aktualität nicht eingebüßt hat. Implizit oder explizit steckt es in verschiedenen politischen 
Strategien der europäischen und nationalen Ebene, mit denen aktuell auf die Herausforderun-
gen der Gegenwart reagiert wird. Insbesondere gehen von europäischer Ebene verschiedene 
Impulse aus, Verkehr und Siedlung im Zusammenhang zu sehen. Gerade der Ansatz „SUMP – 
Sustainable Urban Mobility Planning“ bietet die Chance, an das Verhältnis von Verkehr und 
Siedlung neu heranzugehen. 
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Die Reduzierung der Flächeninanspruchnahme ist ein Kernthema sowohl der nationalen Nach-
haltigkeitsstrategie als auch der Biodiversitätsstrategie. Es besteht ein enger Zusammenhang 
mit den Zielen und Maßnahmen einer „Stadt der kurzen Wege“. Eine effektive Reduktion der 
Flächenneuinanspruchnahme erfordert jedoch ein Handeln, das über den Wirkungskreis der 
Stadt hinaus in die Region geht, sodass sich der Blick nicht mehr nur auf die Stadt, sondern 
auch auf die „Region der kurzen Wege“ zu richten hat. 
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4. Aktualisierung und Erweiterung des Leitbilds  
„Stadt der kurzen Wege“ 

Das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ wurde in den 1990er-Jahren als Reaktionen auf die „Rio-
Konferenz“ 1992 und daran anknüpfende Diskussionen und Konzepte ausgearbeitet. Eine Aus-
dehnung des Leitbilds „Stadt der kurzen Wege“ auf die Region, wurde bereits in den 1990er-
Jahren aufgrund der damals gewonnenen Erkenntnis, dass eine Stadt der kurzen Wege zu kurz 
greift, diskutiert (Schreckenberg 1999, S. 71 ff.). Letztlich geht es somit um einen „Raum der 
kurzen Wege“. 

In der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts war es relativ ruhig um das Leitbild. Die Ausführun-
gen im dritten Kapitel konnten allerdings verdeutlichen, dass die ökologischen Auswirkungen 
der Stadt- und Verkehrsentwicklung zahlreiche Fragen aufwerfen, die nach wie vor unbeantwor-
tet sind, sodass das Leitbild „Stadt der kurzen Wege“ seine Aktualität nicht verloren hat. Insbe-
sondere vor dem Hintergrund des Ziels, die Biodiversität zu erhalten, spielt der Gesichtspunkt 
der noch immer hohen Flächeninanspruchnahme eine wichtige Rolle (BMU 2007, S. 51 und 
78). Im Folgenden werden weitere aktuelle politische Kontexte im Hinblick auf die Frage geprüft, 
inwiefern Synergien mit einer Stadt der kurzen Wege bestehen. Abschließend wird ein kurzes 
Resümee zu den aktuellen Anforderungen an eine Stadt respektive Region der kurzen Wege 
gezogen. 

 

4.1 Stadt und Region der kurzen Wege – Chancen und Risiken aus heutiger 
Perspektive 

Seit den 1990er-Jahren haben sich verschiedene Aspekte der ökologischen, ökonomischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen verändert, die mit Blick auf ihre Wirkungen für „kurze 
Wege“ zu diskutieren sind. Die Diskussion wird sich an der Frage orientieren, inwieweit diese 
veränderten Konstellationen Auswirkungen auf die Einschätzung der Realisierbarkeit wie auch 
der Sinnhaftigkeit einer Struktur „kurzer Wege“ haben. Dabei wird auch beleuchtet, welche in-
ternationalen Megatrends und gesellschaftlichen Entwicklungen in Deutschland förderlich auf 
die Rahmenbedingungen für kurze Wege wirken könnten. 

 

4.1.1 Klimawandel und Anpassungsstrategien 

Im Gegensatz zu den 1990er-Jahren wird die Existenz eines durch menschliche Aktivitäten ver-
ursachten Klimawandels kaum mehr bestritten. Eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen 
belegt, dass sich in den vergangenen Jahrzehnten messbare Klimaveränderungen vollzogen 
haben und von deutlichen anthropogenen Einflüssen auf das Klima ausgegangen werden 
muss39

Auch was die Prognose regionaler Auswirkungen betrifft, konnten aufgrund leistungsfähigerer 
Computer und einer verbesserten Datengrundlage Fortschritte erzielt werden, sodass die regio-
nalen Folgen des Klimawandels zumindest in ihrem Trend erkennbar werden. In Deutschland 

. Zu nennen sind hier in einer globalen Perspektive insbesondere Kohlendioxidemissio-
nen durch die Verbrennung fossiler Energieträger, aber auch die lebensstilbedingte Zunahme 
der Rinderhaltung und die anhaltende Abholzung von Wäldern. 

                                                      
39  U.a. Vierter Sachstandsbericht (AR4) des IPCC (2007) über Klimaänderungen; Kurzfassung vom 2.2.2007 für politi-

sche Entscheidungsträger (Summary for Policymakers) der Arbeitsgruppe I über die „Physikalischen wissenschaftli-
chen Grundlagen“ (Physical Science Basis); Zusammenfassung des Berichts der Arbeitsgruppe II über „Auswirkun-
gen, Anpassung und Anfälligkeit“ (Impacts, Adaptation and Vulnerability) vom 6.4.2007; Kurzfassung der Arbeits-
gruppe III über die „Verminderung des Klimawandels“ (Mitigation of Climate Change) vom 4.5.2007. 
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sind besonders die Gebirgsregionen, die Küstenzonen, der Rheingraben und der Nordosten 
von Klimaänderungen betroffen (Perner u.a. 2010, S. 15). Wesentliche Folgen sind längere 
sommerliche Trockenperioden insbesondere im Nordosten und insgesamt eine Zunahme von 
starken Niederschlägen und Stürmen, die regional große Schäden am Privateigentum und an 
der öffentlichen Infrastruktur verursachen können. 

Auf städtischer bzw. stadtregionaler Ebene werden Veränderungen des Mikro- und Mesoklimas 
beobachtet, die unter anderem aus Art und Umfang der Flächenneuinanspruchnahme für Sied-
lung und Verkehr in den vergangenen Jahrzehnten resultieren und im Zusammenspiel mit den 
regionalen und lokalen Auswirkungen des Klimawandels gegebenenfalls dramatische Folgen 
haben können. Besonders beachtenswert sind in diesem Zusammenhang: 

 eine erhöhte Hochwassergefahr durch Bodenversiegelung und Oberflächenabfluss unter 
anderem im Zusammenhang mit Starkregenereignissen, 

 Bebauung und Versiegelung potenzieller Retentionsräume für Zwecke von Siedlung und 
Verkehr, 

 Verlust von landwirtschaftlicher Nutzfläche mit Potenzial für Versickerung und Verdunstung 
zugunsten von Siedlungs- und Verkehrsflächen sowie 

 Beeinträchtigung bzw. Verlust von Kaltluftentstehungsgebieten und Frischluftschneisen 
durch Flächenumwandlung in Siedlungs- und Verkehrsflächen. 

Eine weitere Folge des Klimawandels sind Veränderungen der Flora und Fauna aufgrund der 
veränderten Temperatur- und Niederschlagsverhältnisse, deren Auswirkungen bisher kaum ein-
schätzbar sind. Hier muss die Situation als ambivalent bezeichnet werden: Urbane und subur-
bane Räume stellen einerseits aufgrund ihrer anthropogen beeinflussten Standorte (u.a. brach-
gefallene Siedlungs- und Verkehrsflächen) biologisch vielfältige Ökosysteme dar (Klausnitzer 
1993) und sind auch Zentren der Evolution (Keil/Loos 2005, S. 27). Typisch für diese Räume ist 
ein hoher Anteil gebietsfremder Arten. Dem Vorkommen besonderer auf städtische Biotope 
spezialisierter Arten auf der einen Seite steht andererseits die Gefährdung vieler einheimischer 
Pflanzenarten, Säugetierarten, Schmetterlingsarten und Brutvögel gegenüber, weil deren Habi-
tate durch die Siedlungstätigkeit zerstört, verkleinert oder zumindest stark beeinträchtigt wur-
den. 

Urbanisierungs- und Stadtentwicklungsprozesse beeinflussen damit maßgeblich die Zukunft der 
Biodiversität. In vielen deutschen Städten mangelt es an der Vernetzung der Grün- und Freiflä-
chen, die fortschreitende Versiegelung zerstört Lebensräume für Tiere und Pflanzen. 

Insbesondere dem Verkehrssektor kommt bei der Reduktion der Emission klimaschädigender 
Gase und damit zur Prävention des Klimawandels eine Schlüsselrolle zu, wurden doch hier die 
am einzelnen Fahrzeug erzielten Einsparungen durch ein Mengenwachstum mehr als kompen-
siert. Eine Studie des Umweltbundesamts umreißt ein Paket von Maßnahmen in verschiedenen 
Sektoren, die erforderlich wären, um das vom Bund formulierte Ziel der 40-prozentigen Redu-
zierung der CO2-Emissionen bis 2020 im Vergleich zu 1990 zu erreichen. Bezogen auf den Be-
reich Mobilität und Verkehr würde dies bedeuten (Umweltbundesamt 2007, S. 5 ff.): 

 Senkung des spezifischen Verbrauchs im Verkehr (Effekt: minus 15 Mio. Jahrestonnen CO2-
Emissionen), 

 Vermeidung unnötiger Verkehre und Verlagerung auf Schiene und Binnenschiff (Effekt: mi-
nus 15 Mio. Jahrestonnen CO2-Emissionen). 

Auch der Ersatz fossiler Energieträger durch aus Pflanzen gewonnene Kraftstoffe verspricht 
keine grundlegende Entschärfung der Problematik, wenn Energiepflanzen auf zuvor gerodeten 
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Regenwaldstandorten bzw. auf heimischen Moor- oder Grünlandstandorten gepflanzt und da-
durch enorme Mengen CO2 entweder freigesetzt oder nicht mehr gebunden werden. Zusätzlich 
haben Monokulturen aufgrund der Verarmung der Landschaft, durch Verlust von Landschafts-
elementen und durch vereinfachte Fruchtfolgen zum Zweck der Effizienzsteigerung in der land-
wirtschaftlichen Produktion negative Auswirkungen auf den Erhalt der Biodiversität. Gerade der 
Erhalt der Biodiversität würde jedoch die Chancen erhöhen, auf Pflanzen zurückgreifen zu kön-
nen, die mit den geänderten Umweltbedingungen „zurechtkommen“. 

Unter anderem nennt die „Deutsche Anpassungsstrategie an den Klimawandel“40

 Schaffung zusätzlicher Kaltluftentstehungsgebiete und Frisch- bzw. Kaltluftschneisen im be-
siedelten Bereich zur Kompensation steigender Temperaturspitzen, 

 ein Bündel 
von Maßnahmen, um den Folgen des Klimawandels zu begegnen. Mit Blick auf die Anforderun-
gen an eine nachhaltige Siedlungs- und Verkehrsentwicklung erscheinen folgende Maßnahmen 
besonders erwähnenswert: 

 vermehrte Schaffung von schattenspendendem Grünvolumen im besiedelten Bereich – auch 
auf Straßen – zum Schutz vor Sonneneinstrahlung und Verbesserung der Temperaturregu-
lierung durch Verdunstung, 

 Einrichtung von zusätzlichen Retentionsflächen und von Fluträumen zur Bewältigung von 
Starkregenereignissen (enger Bezug zum Hochwasserschutz), 

 Bereitstellung zusätzlicher Flächen für innerstädtische Infrastrukturen für den nichtmotori-
sierten Verkehr. 

Die genannten Maßnahmen legen einen bewussten und sparsamen Umgang mit der Ressource 
„Fläche“ nahe und sind damit einerseits ein Argument für kurze Wege, andererseits beinhalten 
sie Anforderungen an die Raumentwicklung, die auch in einer Struktur der kurzen Wege be-
rücksichtigt werden müssen. So muss beispielsweise bei der Innenentwicklung der Erhalt von 
Freiräumen berücksichtigt werden. 

Als Quintessenz bleibt festzuhalten, dass „kurze Wege“ nicht nur helfen, Verkehr und damit 
schädliche Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern auch Fläche sparen, die für An-
passungsmaßnahmen an den Klimawandel benötigt werden. 

 

4.1.2 Energieversorgung und Ressourcenverknappung 

Neben dem Klimawandel sind steigende Preise für Energie und Ressourcen ein weiterer Mega-
trend, für den sich das Bewusstsein in den letzten Jahren deutlich erhöht hat. Dies ist eine Fol-
ge der unter sozialen Gesichtspunkten erfreulichen Entwicklung, dass immer mehr Menschen 
ihr Streben nach materiellem Wohlstand umsetzen können. Im besonderen Maße gilt dies für 
viele Länder Asiens und Lateinamerikas. Gegenüber der Situation in den 1990er-Jahren hat 
sich hier die Lage deutlich verändert. Weil sich Wohlstand an US-amerikanischen und europäi-
schen Mustern des Konsums orientiert, stellt diese Entwicklung allerdings eine besondere Her-
ausforderung dar. Es sind weltweit dieselben zum Teil knappen Rohstoffe und Energiequellen, 
die den materiellen Wohlstand tragen. Insbesondere sind es auch die altindustrialisierten Län-
der – und hier neben anderen auch Deutschland – in denen der ökologische Fußabdruck durch 
den materiellen Wohlstand besonders groß ist und die deshalb nachdrücklich zum Handeln auf-
gefordert sind. Mit Blick auf den Erhalt der Biodiversität ergeben sich daraus drei wesentliche 
Handlungsfelder: 

                                                      
40  Bundestags-Drucksache 16/11595 (19.12.2008). 
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 Erhalt von landwirtschaftlicher Nutzfläche zur Wahrung der Handlungsoption, verstärkt 
nachwachsende Rohstoffe anpflanzen zu können (ggf. auch Erweiterung von Grünflächen 
auf brachgefallenen Flächen), 

 Schaffung einer Raumstruktur, die eine Verkehrspraxis mit weniger Ressourcen- und Ener-
gieeinsatz ermöglicht,  

 Entwicklung guter Beispiele von Lebensstil und Produktdesign, die Wohlstand und Scho-
nung der natürlichen Lebensgrundlagen verknüpfen (Verkleinerung des ökologischen Fuß-
abdrucks). 

In allen drei Handlungsfeldern sind kurze Wege direkt oder indirekt berührt. Eine verringerte 
Flächenneuinanspruchnahme und damit auch ein Erhalt landwirtschaftlicher Nutzfläche ist ein 
Ziel, das mit der Umsetzung kurzer Wege insbesondere auch in der Region verfolgt wird. Kurze 
Wege schaffen die Möglichkeit, auf motorisierte Verkehrsmittel zu verzichten, sodass weniger 
Ressourcen aufgewendet werden müssen. Kurze Wege sind zudem Baustein eines Lebens- 
und Konsumstils, der einen kleineren ökologischen Fußabdruck hinterlässt. 

Mit steigenden Preisen für Energie und Ressourcen wächst die Chance, dass landwirtschaftli-
chen Nutzflächen eine neue Wertschätzung entgegen gebracht wird, statt sie mit Blick auf 
„schnelles Geld“ leichtfertig zu überbauen. Sie werden zunehmend nicht nur für Energiepflan-
zen, sondern ebenso für pflanzlichen Ersatz beispielsweise für Grundstoffe der Kunststoffin-
dustrie (Industriepflanzen) benötigt. Neben der landwirtschaftlichen Nutzfläche kommt ebenso 
der Erhaltung des Waldes und seiner nachhaltigen Nutzung eine besondere Bedeutung zu, weil 
Holz ein vielfältig nutzbarer nachwachsender Rohstoff ist. 

Im Jahr 2010 wurden 18 Prozent der Ackerfläche Deutschlands (rund 2,15 Mio. Hektar) mit 
nachwachsenden Rohstoffen (Industriepflanzen, Energiepflanzen) bewirtschaftet. Den größten 
Anteil daran hat mit etwa 1,8 Mio. Hektar die Erzeugung von Energiepflanzen (überwiegend 
Raps zur Erzeugung von Bioethanol; Mais, Getreide und Gräser für die Biogaserzeugung; Raps 
für die Herstellung von Biodiesel/Pflanzenöl). Allein die Produktion von Energiepflanzen für Bio-
gasanlagen wuchs zwischen 2009 und 2010 von 530 000 auf ca. 650 000 Hektar41. Nachwach-
sende Rohstoffe haben sich damit zu einem wichtigen Erwerbszweig der deutschen Landwirt-
schaft entwickelt. In einer im UBA-Auftrag erstellten Studie wurden Szenarien einer möglichen 
Ausweitung der globalen Anbauflächen für die Erzeugung von in Deutschland perspektivisch zu 
verbrauchenden Biokraftstoffen und Rapsöl näher untersucht (Bringezu u.a. 2009). In dieser 
Studie wird deutlich, dass die inländischen Flächenpotenziale für den Energiepflanzenanbau 
begrenzt sind, da die Landwirtschaft auch in Zukunft Nahrungs- und Futtermittel erzeugen 
muss. Zugleich ist dafür Sorge zu tragen, dass die Bemühungen für eine umweltverträgliche 
Landwirtschaft und einen Ausbau der ökologischen Land- und Waldwirtschaft nicht durch eine 
übermäßige Ausweitung der Anbaufläche für Energiepflanzen beeinträchtigt werden. Anfang 
2001 hatte die damalige Bundesverbraucherschutzministerin Renate Künast die Stärkung des 
ökologischen Landbaus (20 Prozent Ökolandbau bis zum Jahr 2010) als ausdrückliches Ziel der 
deutschen Agrarpolitik erklärt. Dieselbe Zielvorgabe enthält die nationale Nachhaltigkeitsstrate-
gie aus dem Jahr 2002 (Bundesregierung 2002). Im Fortschrittsbericht 2008 (Bundesregierung 
2008) zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wird am 20-Prozent-Ziel festgehalten, allerdings 
wird auf eine Jahresangabe für die Zielerreichung verzichtet42

Die zunehmende Relevanz nachwachsender Rohstoffe erhöht die Bedeutung der verkehrsspa-
renden Siedlungsweise, da benötigte landwirtschaftliche Flächen vor Versiegelung verschont 

. 

                                                      
41  Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe http://www.nachwachsenderohstoffe.de (abgerufen am 4.1.2011). 
42 Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes wurden im Jahr 2010 etwa sechs Prozent der Anbaufläche nach 

den Kriterien des ökologischen Landbaus bewirtschaftet (www.destatis.de, abgerufen am 7.2.2011). 
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werden und ein geringerer Verkehrsaufwand den Nachfragedruck auf Energiepflanzen verrin-
gert. 

Ein für kurze Wege wichtiger Aspekt sind die durch knapper werdende Ressourcen verursach-
ten steigenden Transportkosten. Eine Verteuerung der Energierohstoffe erhöht für den Einzel-
nen die Attraktivität, kurzen Wegen den Vorzug zu geben, ist aber auch gleichzeitig eine Auffor-
derung an die Stadt- und Regionalplanung, dieser Entwicklung vorausschauend Rechnung zu 
tragen. 

Steigende Energie- und Ressourcenpreise können bewirken, dass räumliche Nähe zunehmend 
Standortvorteile bietet. Die Entwicklung einer Raumstruktur, die auf kürzere Wege setzt, ist eine 
Strategie, die Auswirkungen steigender Transportkosten abzumildern und gleichzeitig umwelt- 
und sozialpolitische Ziele zu erreichen. Die Politik hat die Aufgabe, diesen ökonomischen Trend 
zu flankieren und die darin liegenden Chancen für eine nachhaltige Entwicklung zu nutzen. 

 

4.1.3 Demografischer Wandel und Bevölkerungsentwicklung 

Im Gegensatz zum globalen Trend – bis 2050 wird ein Anwachsen der Weltbevölkerung auf 
neun Mrd. Menschen prognostiziert – sinkt in Deutschland die Bevölkerungszahl. Es wird immer 
weniger junge Menschen, dafür zunehmend mehr ältere Menschen geben. Die Auswirkungen 
dieses demografischen Wandels sind sehr ungleich verteilt: Vor allem in den „neuen Bundes-
ländern“ ist nahezu flächendeckend, allerdings mit unterschiedlichen Intensitäten zwischen den 
Teilräumen, ein Bevölkerungsrückgang einhergehend mit einer relativen Zunahme älterer Men-
schen zu verzeichnen. Als regionale Ausnahme dieser Entwicklung sticht nach historisch be-
dingter Verzögerung der Suburbanisierung das Berliner Umland hervor. 

In den „alten Bundesländern“ gibt es ein auffälliges „C“ mit wachsender Bevölkerung, das sich 
von Hamburg über Bremen hin zur Rheinschiene bis in den Südwesten und Süden zieht. Je-
doch auch in dieser Region nimmt der relative Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölke-
rung zu. In einer langfristigen Betrachtung bis 2050/2060 wird es auch hier größtenteils zu einer 
Abnahme der Gesamtbevölkerung kommen. 

Das Thema demografischer Wandel und Bevölkerungsentwicklung ist in mehrfacher Weise so-
wohl in positiver als auch in negativer Rückkopplung mit kurzen Wegen verwoben. So führen 
beispielsweise sinkende Schülerzahlen zu einer Zusammenlegung von Schulstandorten, was 
längere Wege zu den Schulen nach sich zieht. Dies gilt gleichermaßen für weitere soziale und 
technische Infrastrukturen, deren Bestand beim Unterschreiten einer „kritischen Masse“ nicht 
mehr gewährleistet werden kann. 

Im Hinblick auf kurze Wege stellen sinkende Einwohnerzahlen eine besondere Herausforderung 
dar. Es ist notwendig, sich auch mit den Rahmenbedingungen „schrumpfender Städte“ ausei-
nander zu setzen. Denn für diesen Prozess verfügen die Kommunen bisher nur über ein sehr 
eingeschränktes Instrumentarium. Bei sinkender Einwohnerzahl geht es nicht um Eindämmung 
der Flächenexpansion, sondern um einen geregelten Rückbau, der attraktive Dichte und Frei-
flächen schafft. Der Erhalt der Infrastruktur, insbesondere einer dezentralen sozialen Infrastruk-
tur sowie der wohnungsnahen Einkaufsangebote wird zunehmend schwierig. Die Erhaltung des 
Straßennetzes wird zu einer steigenden finanziellen Belastung pro Kopf führen. Auch die Er-
schließung durch öffentliche Verkehrsmittel benötigt ein gewisses Maß an Dichte. 
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Abbildung 3: Der demografische Wandel im Raum – eine Synthese* 

 

*Quelle:  Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR), nach: BBR-Bevölkerungsprognose 2005-
2025/bbw.43

 

. 

Bei Abnahme der Bevölkerungszahl wächst auch ohne Siedlungsausweitung statistisch pro 
Kopf die Inanspruchnahme der Siedlungsfläche. Die „perforierte Stadt“ ist so mit ihren Proble-
men und Chancen (Biodiversität auf Stadtbrachen) gesondert zu betrachten. Eine schrumpfen-
de Bevölkerung bietet grundsätzlich die Möglichkeit zur Kontraktion von Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen. Gerade die großen und meist zentral bewirtschafteten Großwohnsiedlungen in 
ostdeutschen Städten lassen einen räumlich konzentrierten Rückbau von Siedlungs- und zuge-
hörigen Verkehrsflächen zu städtischen Freiflächen zu. Schwieriger gestaltet sich dies aufgrund 
der anderen Struktur in westdeutschen Städten und insgesamt in ländlichen Räumen. Drän-
gend ist in diesem Zusammenhang auch die Frage nach der Erhaltung alter Bausubstanz als 
historisches Erbe. 

                                                      
43 http://www.bbsr.bund.de/nn_601084/BBSR/DE/Raumentwicklung/RaumentwicklungDeutschland/Demographie/ 

Indikatoren/DemogrWandel/DemogrWandel.html (abgerufen am 20.1.2011). 
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Neben den schrumpfenden Siedlungen gibt es selbstverständlich auch noch jene, die nach wie 
vor expandieren. Dies gilt, wie bereits in früheren Jahren, besonders für die Umlandgemeinden 
attraktiver Großstädte im Süden und Südwesten Deutschlands und gleichermaßen für die Städ-
te in Nord- und Westdeutschland wie beispielsweise Köln, Hannover und Hamburg. Hier muss 
bei einer Expansion der Siedlungsflächen auf die Bewahrung des Grünflächenverbunds geach-
tet und der Innenentwicklung der Vorzug gegeben werden. Gleichzeitig ist in den Regionen, in 
denen die Nachfrage nach neuen Siedlungsflächen noch steigt, bereits heute die Situation einer 
schrumpfenden Bevölkerung zu berücksichtigen, da eine solche Entwicklung mit hoher Wahr-
scheinlichkeit auch diese Städte in den nächsten Jahrzehnten treffen wird. 

 

Abbildung 4: Stadtentwickklungspotenziale des demografischen Wandels* 

 

*Quelle:  BBR-Online-Publikation, Nr. 8/2006, S. 26, nach: BBR-Bevölkerungsprognose 2002-2020/Exp.44

 

. 

Der demografische Wandel zwingt förmlich zu Strukturen der kurzen Wege. Wenn ältere Men-
schen ab einem gewissen Alter nicht mehr Auto fahren können oder wollen, wird die Möglichkeit 
zur Nahversorgung wichtiger (Stadt und Dorf der kurzen Wege). Wenn zukünftig mehr ältere 
Menschen allein leben, gewinnt dieser Aspekt zusätzlich an Bedeutung. Zudem gilt es zu be-
rücksichtigen, dass zukünftige Rentnergenerationen über ein geringeres Einkommen verfügen, 
sodass Transportkosten durch weite Wege ein wachsendes Mobilitätshemmnis bilden werden. 

 

4.1.4 Wirtschaftlicher Strukturwandel 

Das wirtschaftliche Strukturgefüge hat sich in den letzten Jahren im Zuge der „Zweiten Moder-
ne“ stark verschoben. Die wichtigsten Impulse hierzu waren, die wirtschaftliche Globalisierung 
mit der Verlagerung von Produktion ins Ausland, die Einführung neuer Fertigungsmethoden mit 
veränderten Ansprüchen an die Räumlichkeiten, das Outsourcing von Teilen der Produktion 
und eine zunehmende Bedeutung von Dienstleistungen. Besonders augenfällig ist der wirt-

                                                      
44  http://www.bbsr.bund.de/cln_015/nn_629248/BBSR/DE/Veroeffentlichungen/BBSROnline/2002__2006/ 

ON082006.html (abgerufen am 20.1.2011). 
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schaftliche Strukturwandel in Regionen, die durch die Montanindustrie geprägt waren, wie das 
Ruhrgebiet und das Saarland, aber insbesondere auch Ostdeutschland, das in weiten Teilen 
deindustrialisiert wurde. 

Unter dem Aspekt des Flächenverbrauchs und der Umsetzung kurzer Wege sind zwei Entwick-
lungen besonders bedeutsam. Vielfach wurden alte Industrieareale in innerstädtischen Lagen, 
die über gute Anschlüsse an das Schienennetz und den öffentlichen Verkehr verfügten, zuguns-
ten von Standorten an der städtischen Peripherie in straßenverkehrsgünstiger Lage aufgege-
ben. Ein Hauptmotiv ist die bessere Erreichbarkeit über die Straße sowie die Verfügbarkeit 
günstiger Gewerbe- und vor allem Logistikflächen, die die Anlage ebenerdiger Produktionsstät-
ten erlauben und zudem weitere Expansionsflächen bieten. Als Erbe des Paradigmas der funk-
tionalen Trennung sind diese Gewerbeflächen monofunktional, sodass für die Arbeitnehmer 
teilweise lange Anfahrtswege entstehen. Die Entstehung zahlreicher industrieller Brachen im in-
nerstädtischen Bereich ist jedoch nicht nur eine Folge der Randwanderung, sondern auch der 
Verlagerung von Produktion ins Ausland und des Outsourcens. Dieser Prozess führt großräu-
mig zu einer Ungleichverteilung von Wohn- und Arbeitsplätzen, insbesondere in den deindust-
rialisierten Regionen, sodass teilweise lange Anfahrwege zur Arbeitsstelle erforderlich werden.  

Die Arbeitsplätze in Deutschland gehören zunehmend dem Dienstleistungssektor an. Dieser 
Sektor ist durch kleinere Betriebsgrößen und weniger störende Emissionen geprägt, sodass ei-
ne Mischung mit Wohnfunktion grundsätzlich möglich ist. Dem Prozess der Entmischung von 
Wohnen und Industriearbeitsplätzen kann durch einen Prozess der Mischung von Arbeitsplät-
zen im Dienstleistungssektor einschließlich Kreativwirtschaft mit Wohnen entgegengewirkt wer-
den. Ein Vorteil des Dienstleistungssektors ist, dass sich alte Industriebauten hierfür einer be-
sonderen Beliebtheit erfreuen und es häufig zu einer Umnutzung von Industrieflächen für 
Dienstleistungen, Handel, Forschung/Wissenschaft, Kreativwirtschaft und Wohnen kommt. Da-
durch kann zum einen Dichte gewahrt werden, zum anderen sind die Flächen meist durch den 
öffentlichen Nahverkehr gut erschlossen. Diese Innenentwicklung schafft kurze Wege. Es gilt, 
sie zu unterstützen. 

Die Konsequenzen des wirtschaftlichen Strukturwandels für die Realisierung kurzer Wege sind 
ambivalent. In der Entwicklung hin zu Dienstleistungsbetrieben mit kleineren Betriebsgrößen 
steckt die Chance einer dezentralen Organisation von Arbeitsplätzen und der damit verbunde-
nen Möglichkeit, kurze Wege umzusetzen. Die Vernetzung von Computern bietet beispielsweise 
im wissenschaftlichen Bereich und in der Kreativwirtschaft die Chance, Arbeitsplätze dezentral 
einzurichten. Inwieweit und unter welchen Voraussetzungen die Einrichtung von Telearbeits-
plätze die Schaffung einer Raumstruktur kurzer Wege unterstützen kann, ist allerdings noch 
nicht hinreichend untersucht. 

Gerade für Beschäftigte im Produktionsbereich kann sich durch den wirtschaftlichen Struktur-
wandel und den damit verbundenen Verlagerungen von Betrieben jedoch auch die Notwendig-
keit ergeben, weite Wege zur Arbeitsstelle zurücklegen zu müssen, wenn ein Wechsel des 
Wohnstandorts nicht gewollt oder nicht möglich ist. 

 

4.1.5 Strukturwandel des Einzelhandels 

Die Struktur des Einzelhandels unterliegt starken Veränderungen. Ketten- und Franchise-
Unternehmen verdrängen den klassischen Einzelhändler und führen zu einem gleichförmigen 
Erscheinungsbild vieler Einkaufsstraßen. Diese Uniformierung der innerstädtischen Einkaufsbe-
reiche wird durch die zunehmende Zahl von Shopping-Centern weiter verstärkt. Inwiefern inner-
städtische Shopping-Center einen positiven Effekt für die Stärkung der Stadtzentren haben, 
lässt sich bisher nur schwer einschätzen. Für große Städte ist eine Entwicklung erkennbar, dass 
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die Zentren an Attraktivität gewinnen. Sie werden auch für Investoren teilweise interessanter als 
die „grüne Wiese“. Stadtteilzentren verlieren jedoch eher und können allenfalls noch die Versor-
gung mit Gütern des täglichen Bedarfs sicherstellen. Im Hinblick auf „kurze Wege“ bedarf diese 
Entwicklung einer intensiven Beobachtung. 

Ein Trend zur „Discounterisierung“ des Lebensmitteleinzelhandels hat bereits vor vielen Jahren 
eingesetzt. Der „Tante Emma-Laden“ um die Ecke ist bereits seit Langem Geschichte und für 
die „Massenversorgung“ ist der Discounter zuständig. Deren zunehmende Ansprüche an die 
Größe der Verkaufsfläche und an die Anzahl von Parkplätzen für die Kunden führten zu einer 
„Randwanderung“ und der Aufgabe von innerstädtischen Lagen wie auch von Standorten in 
Stadtteilzentren. Innerstädtische Läden der Discounter sind meist nur in Großstädten zu finden, 
während in Klein- und Mittelstädten die Versorgung mit Lebensmitteln nur mit Wegen an den 
Stadtrand gewährleistet ist. Dieser weitgehenden Aufgabe der Nahversorgung in fußläufiger Er-
reichbarkeit stehen allerdings auch neue Typologien gegenüber. Zu nennen sind hier Nachbar-
schafts- und Dorfläden. In großstädtischen Vierteln mit einer hohen Bevölkerungszahl mit Mig-
rationshintergrund tritt „Onkel Ali“ in „Tante Emmas“ Fußstapfen und gewährleistet die Nahver-
sorgung. In Stadtvierteln mit einem hohen Bevölkerungsanteil mit überdurchschnittlichem Bil-
dungsabschluss sind in den letzten Jahren vielfach Bioläden entstanden. 

Der Discounter steht im Zentrum des Lebensmitteleinzelhandels, an den Rändern sind jedoch 
andere zu beachtende Entwicklungen zu verzeichnen. Neben den bereits oben angesproche-
nen neuen kleinen und vielfach auch erfolgreichen Lebensmittelgeschäften gibt es auch die 
„Gigantomanie der Verbrauchermärkte“, die auf einen großen Einzugsbereich und den automo-
bilen Kunden setzen. Die skizzierte Entwicklung stellt, abgesehen von wenigen Ausnahmen, ein 
großes Risiko für die Umsetzung kurzer Wege dar, weil sich die Struktur der wohnortnahen 
Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs in weiten Teilen aufgelöst hat. Eine Revitalisie-
rung solcher Strukturen würde auch die Bereitschaft des Konsumenten erfordern, gegebenen-
falls höhere Preise zu zahlen, oder mit einem bescheideneren Angebot auf kleiner Verkaufsflä-
che Vorlieb zu nehmen.  

Eine Alternative zum Einkauf mit Netz ist das Online-Shopping. Welche Auswirkungen eine Zu-
nahme des Online-Shoppings bei Gütern des täglichen Bedarfs auf die Kilometerbilanz und die 
Umwelt hat, wurde bisher noch nicht untersucht. Hier besteht dringender Forschungsbedarf. Ei-
ner Flächenbilanz zugrunde gelegt werden müsste die gesamte Distributionslogistik inklusive 
der zugehörigen Verteilzentren. Demgegenüber stünden die eingesparten Kilometer der priva-
ten Einkaufsfahrten. 

Wenn auch die Entwicklung des Einzelhandels und die des Einkaufsverhaltens der Kunden 
(Martin 2006, S. 223 ff.) mit Blick auf kurze Wege eher zu einer skeptischen Einschätzung führt, 
so bietet doch gerade dieser Bereich Chancen zur Umsetzung. Der Einzelne verfügt hier über 
eine Entscheidungsautonomie, die er beispielsweise bei den beruflichen Wegen nicht hat. Vor 
allem jedoch hat die Stadtplanung durch die Flächennutzungs- und Bebauungsplanung Einfluss 
auf die Ansiedlungsentwicklung. Sie kann damit Voraussetzungen für die Planung kleiner 
Mischgebiete mit funktionierenden Nahversorgungszentren schaffen. Flankiert durch ein Einzel-
handelskonzept nimmt die Stadtplanung wirksamen Einfluss auf einen florierenden wohnungs-
nahen Einzelhandel. 

 

4.1.6 Differenzierung der Freizeitgestaltung 

Gegenüber den 1990er-Jahren haben sich mit der gesellschaftlichen Differenzierung auch die 
Formen der Freizeitgestaltung weiter ausdifferenziert. Neue große Freizeiteinrichtungen entste-
hen gleichzeitig mit einer Wiederentdeckung des Stadt- wie auch des Rad- und Wandertouris-
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mus – auch in den über viele Jahre nur wenig beachteten Mittelgebirgsregionen. Gleichzeitig 
sind durch Preissenkungen in der Tourismusbranche Fernreisen für weite Bevölkerungsschich-
ten erschwinglich. Die Öffnung des Flugverkehrs für den Wettbewerb hat hier noch für weitere 
Impulse gesorgt. 

Teilweise eng verwoben mit dem Strukturwandel des Einzelhandels sind Freizeiteinrichtungen 
mit einem überregionalen Einzugsbereich – zumindest dann, wenn man Shopping als Teil der 
Freizeitgestaltung ansieht. Zu nennen sind hier Factory-Outlet-Center (FOC) mit einem weit 
über die Region hinausgehenden Einzugsbereich und natürlich die für den Shopping-Tourismus 
attraktiven Metropolen. Während die Ministerkonferenz für Raumordnung (MKRO) 1997 zu dem 
Beschluss kam, dass FOC entsprechend den Leitvorstellungen einer nachhaltigen Raument-
wicklung nur in Oberzentren/Großstädten an integrierten Standorten in stadtverträglicher Grö-
ßenordnung zulässig sein sollten, gibt es entsprechende Center inzwischen auch außerhalb 
von Oberzentren zum Beispiel in Wertheim, Zweibrücken, Wustermark und Ochtrup. Aufgrund 
ihrer peripheren Lage außerhalb des städtischen Zentrums induzieren FOC hohe Pkw-
Verkehrsströme. 

Aber auch für Freizeitaktivitäten im engeren Sinne sind in den letzten Jahren verschiedene 
Großeinrichtungen mit einem überregionalen Einzugsbereich entstanden. Zu nennen sind hier 
unter anderem Freizeitgroßeinrichtungen wie Arenen, Freizeit- und Sportparks. Zu nennen sind 
hier beispielsweise die Skihalle in Bottrop sowie das Tropical Island in dem kleinen Ort Kraus-
nick ca. 70 km südlich von Berlin. 

In der Differenzierung der Freizeitgestaltung stecken sowohl Chancen als auch Risiken für kur-
ze stadtnahe Wege. Die Wiederentdeckung des Stadt-, Wander- und Radtourismus gerade 
auch bei jüngeren Bevölkerungsschichten hat erkennbar positive Wirkungen auf den Erhalt und 
den Wiederaufbau nahräumlicher Strukturen in den entsprechenden Regionen. Dies gilt für den 
gastronomischen Bereich wie auch für den Lebensmitteleinzelhändler, dessen wirtschaftliche 
Überlebenschancen durch eine Frequentierung von Touristen steigen. Die regionale Profilbil-
dung führt allerdings auch dazu, dass einzelne Regionen besonders hervorstechen und da-
durch eine starke Anziehungskraft ausüben, sodass lange Anfahrtswege in Kauf genommen 
werden. Die in den letzten Jahren gestiegenen verkehrlichen Belastungen attraktiver Freizeitre-
gionen belegen diese Entwicklung. Auch der Sachverständigenrat für Umweltfragen rekurriert in 
seinem Gutachten auf Fallstudien, die zeigen, dass sich mobile Bürger lieber in der freien Land-
schaft als in Grünanlagen erholen (SRU 2008, S. 204). Die Chance einer Freizeitgestaltung der 
kurzen Wege ist daher vor allem in Angeboten für den Rad- und Wandertourismus, regional 
auch für den Wassertourismus, zu sehen. 

 

4.1.7 Wandel der Strategien zur Gestaltung von Mobilität und Verkehr 

Es ist wichtig, gedanklich und konzeptionell auf allen politischen Ebenen zwischen „Mobilität“ 
und „Verkehr“ zu unterscheiden. Während lange Zeit nur die Bewältigung der quasi gegebenen 
Verkehrsvolumina Aufgabe der Planung war, hat sich der Fokus auf die Mobilitätsbedürfnisse 
und die Bedarfssteuerung verschoben: Mobilitätsgewährleistung und Teilhabe bei möglichst ge-
ringem Verkehrsaufwand (auch bezahlbarer Mobilität) entwickelt sich langsam zum Leitthema. 

Nach einer ersten Phase rein reaktiver Planung in der Nachkriegszeit mit Fokus auf das gezähl-
te oder prognostizierte motorisierte Verkehrswachstums mit dem Ziel der Infrastrukturauswei-
tung ist seit den 1990er-Jahren mit den kommunalen Verkehrsentwicklungsplänen eine zweite 
Phase der planerischen Integration entstanden, die alle Verkehrsmittel und andere Fachpla-
nungen mit berücksichtigt. Dennoch blieb sie den originär verkehrspolitischen Zielen und stark 
auf die bauliche Infrastruktur und ihre lokale Legitimierung verhaftet. 
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Im Zusammenhang mit neuen Rahmenbedingungen wie den Umweltqualitäts- und Klima-
schutzzielen, steigenden Energiepreisen, demografischen Trends, der Teilhabe von Menschen 
mit Behinderung, steigendem Erhaltungsbedarf der Infrastruktur und reduzierten finanziellen 
Umsetzungsmöglichkeiten bildet sich gegenwärtig als dritte Phase eine neue Generation von 
Mobilitätsstrategien heraus. Nachhaltige Entwicklung und die gezieltere Steuerung im Ver-
kehrssektor über Zielwerte (mit starkem Fokus auf Umweltziele) wird prägend für die Verkehrs-
entwicklungsplanung. Gleichzeitig steht die Mobilitätsgewährleistung als Teil einer sozialen 
Entwicklung im Fokus. Die Frage in den Konzepten ist nicht mehr „was für Effekte sind mit den 
in der Politik diskutierten Baumaßnahmen möglich“, sondern „welche vielfältigen Maßnahmen 
sind nötig, die Ziele der Nachhaltigkeit zu erreichen“. 

Die Entwicklung derartiger neuer Planwerke mit zielorientierter Steuerung sind in Ländern ge-
ringer öffentlicher Ausgaben für Verkehr, wie vor allem in den Local Transport Plans (LTP), in 
England realisiert worden, und haben teilweise zu neuen Förderungs- und Finanzierungsmodel-
len geführt (unter anderem in Frankreich mit lokalen Nahverkehrsabgaben und den Plans de 
Déplacements Urbains (PDU). Die Mobilitätsstrategien reagieren zugleich auf veränderte Fi-
nanzierungsmechanismen. In England ist staatliche Infrastrukturförderung eng an die ernsthafte 
Verfolgung der jeweiligen kommunalen Ziele geknüpft; durch neutrale Evaluation wird die Zieler-
reichung über einen breiten Indikatorenkatalog festgestellt – als Bedingung für die weitere staat-
liche Infrastrukturförderung. Dabei sind die Kommunen relativ frei in der Wahl ihrer eigenen Zie-
le („locally relevant targets“) – aber sie sollen realistisch sein („setting challenging but realistic 
targets“)45

In französischen Agglomerationen wird die öffentliche Verkehrsfinanzierung mit einer Nahver-
kehrsabgabe (auf Basis der Bruttolohnsummen der dortigen Betriebe) auf neue Grundlage ge-
stellt. Damit kann z.B. über Stadtbahn- und Fahrradverleihsysteme eine neue Mobilitätsgestal-
tung nach den regionalen Zielen, kofinanziert durch die Nutznießer der besseren Erreichbarkeit, 
umgesetzt werden.  

. 

Durch das Interesse der Europäischen Kommission, den Aktionsplan für städtische Mobilität mit 
Hilfe des kommunalen Instrumentariums Sustainable Urban Mobility Planning (SUMP) umzu-
setzen, muss sich auch die Fachwelt und Politik in Deutschland stärker mit anderen Mobilitäts-
strategien auseinandersetzen. Für einzelne EU-Förderungen, so z.B. dem Beitritt von Städten 
zu CIVITAS, muss die kommunale Mobilitätsstrategie bereits heute Nachhaltigkeitskriterien, wie 
sie die SUMP formuliert, erfüllen. Hierzu zählen beispielsweise der Gesichtspunkt der Multimo-
dalität, der Aspekt der sozialen Inklusion sowie ein Ansatz zur Evaluation. 

Gleichfalls fordert der wissenschaftliche Beirat des BMVBS bei einer Überprüfung des stark 
bauprojektorientierten BVWP eine übergreifende Mobilitätsstrategie der Bundesregierung ein 
(Wissenschaftlicher Beirat für Verkehr 2010).  

Nach dem Entflechtungsgesetz, d.h. dem stufenweisen Abbau bzw. Ersatz der langjährigen 
GVFG-Förderkulisse des Bundes nach Maßgaben in den einzelnen Bundesländern, wird auch 
in Deutschland die starke projektbezogene Verkehrsentwicklungsplanung überdacht. Dabei be-
steht gerade beim ÖPNV große Unsicherheit über die mittel- und langfristigen finanziellen 
Rahmenbedingungen. In einzelnen Konzepten wie dem aktuell beratenen Stadtentwicklungs-
plan Verkehr (StEP-V) in Berlin und anderen VEP bzw. Masterplänen Mobilität sind wesentliche 
Elemente der Sustainable Urban Mobility Planning mit klar strukturiertem Nachhaltigkeitsbezug 
bereits zu finden. Auch der Berliner Nahverkehrsplan versteht sich bei den Rahmenvorgaben 
für Emissionen von Bus und Bahn auch als Mittel der Umsetzung umweltpolitischer Ziele. Ein 
kommunaler Strategiewechsel, weg von der einseitigen Ausweitung der Straßeninfrastruktur 

                                                      
45  http://www.motorcycleguidelines.org.uk/furniture/documents/server/LTP%20guidance%202nd.pdf (abgerufen am 

3.2.2011). 
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und hin zu Radverkehrsförderung, fußgängerfreundlicher Straßenraumgestaltung und Mobili-
tätsmanagement, ist in vielen Kommunen festzustellen. Damit werden zugleich die Verpflich-
tungen der Städte zum Klimaschutz und zur gesunden Stadt in der Mobilitätsgestaltung 
mitverfolgt46

 

. 

4.1.8 Entwicklung des Verkehrssektors 

Seit den 1990er-Jahren unterliegt der Verkehrssektor einem tiefgreifenden Wandel. Die durch 
die europäische Politik angestoßene Liberalisierung des Sektors hat ihm eine neue unterneh-
merische Dynamik verliehen. Diese konnte sich weitgehend frei entfalten, weil die Zügel der 
Marktregulierung nicht durch marktkonforme Steuerungselemente, in denen sich beispielsweise 
die externen Kosten des Verkehrs widerspiegeln, ersetzt wurden. Besonders deutlich wird diese 
Entwicklung in der Güterverkehrsbranche. Nachdem hier Ende der 1990er-Jahre die Marktzu-
gangsregulierung aufgehoben wurde, ist ein stürmisches Wachstum der Logistikbranche zu 
verzeichnen. Diese Entwicklung geht einher mit der Vergrößerung des europäischen Wirt-
schaftsraums durch den Beitritt weiterer Staaten zur Europäischen Union und der Einführung 
des Euro in einigen Mitgliedsstaaten, wodurch ebenfalls Handelsbarrieren abgebaut wurden. 
Jedoch nicht nur auf europäischer Ebene wurden Arbeitsteilung und Handel zwischen den Mit-
gliedsstaaten intensiviert, sondern auch in einer globalen Betrachtung schritten Arbeitsteilung 
und Handel voran. Der Boom der Logistikbranche ist mit dem industriellen Strukturwandel und 
der zunehmenden globalen Arbeitsteilung verknüpft. Unter dem Gesichtspunkt des Flächenver-
brauchs stellt die Logistikbranche eine besondere und bisher noch wenig untersuchte Heraus-
forderung dar. In den 1990er-Jahren gab es mit den Projekten zur City-Logistik sowie mit dem 
Konzept der Güterverkehrszentren einen Ansatz, Güterverkehr mit einem geringeren Verkehrs- 
und Flächenaufwand zu organisieren. Während einige Güterverkehrszentren mittlerweile erfolg-
reich etabliert sind – ihre Gesamtzahl blieb allerdings deutlich hinter den euphorischen Erwar-
tungen der 1990er-Jahre zurück –, kam die City-Logistik über die Modell- und Pilotphase kaum 
hinaus. Stattdessen bauten die Unternehmen der Branche jeweils ihre eigenen Strukturen auf. 
Der Trend zu längeren Wegen gilt jedoch nicht nur für den Güterverkehr, sondern gleichfalls für 
den Personenverkehr. Der Flugverkehr erfuhr seit der Deregulierung des Marktes einen starken 
Auftrieb. Während das Flugzeug früher den Status eines exklusiven Verkehrsmittels genoss, 
wurde es infolge dieser Entwicklung zu einem alltäglichen Verkehrsmittel für breite Bevölke-
rungsschichten. Ein wichtiger Impuls für den Boom des Flugverkehrs waren Kapazitätserweite-
rungen bei den Flughäfen durch die Aufgabe von Militärflughäfen und deren zivile Nutzung. 
Dieser Prozess der Konversion wurde durch die öffentliche Hand gefördert. Die zivile Nutzung 
von Militärflughafen verhindert eine Entsiegelung von Flächen und erfordert häufig weitere Aus-
bauten der bodenseitigen Infrastruktur (Straßen, Parkplätze, Schienen) in ihrem Umfeld. 

Raumwiderstände wurden auch durch die Hochgeschwindigkeitsstrecken des Schienenver-
kehrs abgebaut. Diese Entwicklung steht dem Bestreben, den Alltag mit kürzeren Wegen zu or-
ganisieren entgegen, weil unter anderem das Fernpendeln an Attraktivität gewinnt. Gerade re-
gionale Bahnhöfe an Hochgeschwindigkeitsstrecken – beispielsweise Vaihingen an der Enz und 
Montabaur – verleihen dem Wohnen in ländlicher Umgebung eine neue Attraktivität, weil der 
Weg zum städtischen Arbeitsplatz bequem und schnell bewältigt werden kann. Die Stadt 
Montabaur plant am „ICE-Park“ die Errichtung eines Factory-Outlet-Centers. Diese Handels-
konzepte sind auf einen großen Einzugsbereich hin angelegt und damit letztlich ein weiterer 
Baustein für einen Konsum der weiten Wege. 

                                                      
46  Siehe Tagung Kommunal mobil von UBA und Difu in Dessau-Roßlau am 24./25.01.2011 „Nachhaltige Mobilität - 

Kommunen trauen sich was“. 
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Für die alltägliche Mobilität spielt der motorisierte Individualverkehr nach wie vor die dominie-
rende Rolle. Steigende Kosten werden durch hohe Zahlungsbereitschaften kompensiert, bzw. 
durch mangelnde Alternativen erzwungen. Wirksame Raumwiderstände erfährt der MIV nur in 
den Verdichtungsräumen, sowie aufgrund intensiv genutzter Autobahnen auf langen Distanzen, 
sodass dem Faktor Nähe bei Entscheidungen über Wohnstandorte sowie bei der Wahl von Tä-
tigkeitsstandorten nur eine untergeordnete Rolle zukommt. Ein Verzicht auf den eigenen Pkw 
könnte zukünftig sogar noch schwieriger werden, weil der zunehmende finanzielle Druck auf 
den öffentlichen Verkehr Einschränkungen bei den Angeboten wahrscheinlich macht. Im Ver-
gleich mit den 1990er-Jahren, als das Konzept der „Stadt der kurzen Wege“ erstmals umfas-
send diskutiert wurde, haben sich die aktuellen Chancen für einen attraktiven öffentlichen Ver-
kehr durch die Finanzlage der Kommunen und ÖPNV-Aufgabenträger heute deutlich ver-
schlechtert. Dabei wächst die gesellschaftliche Bereitschaft, die Alternativen zum privaten Pkw 
zu nutzen. Zunehmender Bedarf trifft häufig auf reduziertes ÖPNV-Angebot und ein unzeitge-
mäßes, veraltetes Radverkehrsnetz. 

 

Abbildung 5: Mobilität in deutschen Städten* 

 

*Quelle:  TU Dresden/vip: „Mobilität in deutschen Städten – SrV 1972 - 2008“ (www.tu-dresden.de/srv). 

 

Wenn auch im Personenverkehr eine Renaissance des nichtmotorisierten Verkehrs, dieser im-
pliziert räumliche Nähe, erkennbar ist, so ist doch gerade der Verkehrssektor durch eine anhal-
tend hohe Flächeninanspruchnahme charakterisiert, sodass hier bzw. in den Bereichen, die 
unmittelbar Auswirkungen auf die Höhe der Verkehrsleistung haben, politischer Handlungsbe-
darf besteht. Die bisherigen Entwicklungen des Verkehrssektors stellen ein hohes Risiko für die 
Umsetzung einer räumlichen Struktur kurzer Wege dar. 

 

4.1.9 Gesellschaftlicher Wertewandel 

Die deutsche Gesellschaft am Beginn der zweiten Dekade des 21. Jahrhunderts ist nicht mehr 
die der 1990er-Jahre, als das Konzept der Stadt der kurzen Wege erstmals eine hohe Aufmerk-
samkeit erfuhr. Die bundesweite empirische Untersuchung zum Mobilitätsverhalten (MiD – Mo-
bilität in Deutschland) stellt zum Erhebungsjahr 2008 im Vergleich zum Jahr 2002 fest, dass 
sich die jahrzehntelangen Trends zu mehr Pkw-Nutzung und weniger Wegen zu Fuß nicht fort-
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setzen, sondern in den Städten eine Veränderung hin zu mehr Wegen zu Fuß und mit dem 
Fahrrad sowie dem ÖPNV stattfindet. Dies wird durch die Ergebnisse des Städtepegels der TU 
Dresden (SrV – System regelmäßiger Verkehrserhebungen) im Trend 2008 zu 2002 bestätigt. 

 

Abbildung 6: Modal Split (Verkehrsaufkommen) – KONTIV 1982 Westdeutschland, MiD 2002 und MiD 2008* 

 

*Quelle: Follmer (2010), S. 25. 

 

Ob sich der Wandel fortsetzen wird, ist noch nicht abzusehen, weil die bestimmenden Faktoren 
noch nicht eindeutig identifiziert sind. Jedoch ist in den MiD-Daten erkennbar, dass die jüngere 
Generation in den Städten Träger der Veränderung weg von der Pkw-Nutzung ist. Als Motive 
werden ein stärkeres Fitness- und Körperbewusstsein (Rad fahren) und ein kommunikativer, 
kreativer Lebensstil sowie geringere Einkommen und veränderte Konsumprioritäten vermutet. 
Dagegen nimmt die Babyboomer-Generation („Generation Auto“) ihre hohe Motorisierung, auch 
von Frauen, mit ins höhere Alter, während die ältere Kohorte über weniger Pkw verfügt. So 
nimmt vor allem in den Vorstädten und auf dem Land die Autonutzung der Älteren weiter zu. 

Eine Studie des Center of Automotive Management offenbarte einen Rückgang der emotiona-
len Bindung von jüngeren Menschen an das Automobil, welches von diesen vielmehr unter 
funktionellen Gesichtspunkten gesehen wird47

Neue Lebens- und Mobilitätsstile hin zu Nahraum- und Quartiersbezug sind noch nicht eindeutig 
als stabil abzulesen, auch wenn, mit Blick auf die Ergebnisse der MiD-Studie, das Distanz-
wachstum der Mobilitätsmuster etwas gebremst erscheint. Ein hoch differenzierter Arbeitsmarkt 
und die Konzentration von Einzelhandel und Dienstleistungen verstärken jedoch anhaltend das 
Erfordernis zu weiten Wegen. Zumindest in Fachkreisen der Stadt- und Verkehrsplaner wird – 
wie die häufigen Tagungen zur Nahmobilität im Jahr 2010 zeigen – teilweise in anderer Termi-
nologie die Qualität der Straßen- und Nahräume und die Mobilitätskultur wieder stärker disku-
tiert. Hintergrund sind die starke Entwicklung des Radverkehrs als System, innovative Straßen-
raumgestaltungen nach dem Koexistenzprinzip (shared space), aber auch die erwarteten höhe-
ren Raumwiderstände für bezahlbare Mobilität nach „peak oil“ und die Anforderungen des Kli-
maschutzes im Verkehrssektor. Viele Wege mit dem Fahrrad substituieren heute nicht nur 

. 

                                                      
47  http://www.auto-institut.de/download/Zusammenfassung_AM10-jugend.pdf (abgerufen am 6.1.2011). 
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gleich lange Pkw-Wege, sondern über eine generelle Fahrradorientierung auch weitere Pkw-
Fahrten. Als weitere Faktoren für den weitgehend zur Ruhe gekommenen Trend der Wohnsub-
urbanisierung werden veränderte gesellschaftliche Leibilder als das der „Vorstadt-Familie“ dis-
kutiert. Auch eine höhere Transparenz der Wohn- und Mobilitätskosten kann diesen Effekt un-
terstützen (z.B. „Wo-Mo-Rechner“ in der Region Hamburg zur individuellen Kalkulation von 
Wohnungs- und entsprechenden Mobilitätskosten im Standortvergleich). 

Zumindest in Teilen der Gesellschaft hat sich die Wiederentdeckung der Nähe und ein ökolo-
gisch bewusstes Leben etabliert – der Lifestyles of Health and Sustainability (LOHAS). Eine 
weitere Facette dieses an Nachhaltigkeit orientierten Lebensstils ist die Anlage von Stadtgärten, 
die den Erhalt von unbebauten Flächen unterstützt und möglicherweise auch eine positive Wir-
kung auf die Biodiversität und das Stadtklima entfaltet. Die für einige Bevölkerungskreise zu 
konstatierende Attraktivität eines an Nachhaltigkeit orientierten Lebensstils hat die Wahrschein-
lichkeit erhöht, dass das Saatkorn Stadt und Region der kurzen Wege auf fruchtbaren Boden 
fällt. Von einem breit angelegten Wertewandel kann man jedoch realistischer Weise noch nicht 
sprechen. 

 

4.2 13BResümee – Konsequenzen für das Leitbild „Stadt und Region der kurzen Wege“ 

Die skizzenhafte Darstellung aktueller Entwicklungen ließ Chancen und Risiken für die Realisie-
rung kurzer Wege erkennen. Wenn Entwicklungen nicht oder nur schwach gesteuert werden, 
man sie einem Laissez-faire überlässt, löst sich die Raumstruktur in Richtung lange Wege auf 
(Kutter 1995). Die Entwicklungen des Freizeitsektors, des Einzelhandels und des Verkehrssek-
tors verdeutlichten dies. Besonders der Verkehrssektor stellt eine Herausforderung für die Um-
setzung einer räumlichen Struktur kurzer Wege dar, weil der Abbau von Verkehrswiderständen 
die Ferne in greifbare Nähe gerückt hat, wovon sowohl im Personen- wie auch im Güterverkehr 
reger Gebrauch gemacht wird. 

Die Risiken für die Förderung einer Raumstruktur kurzer Wege sind hoch. Andererseits gibt es 
jedoch zahlreiche Gründe, die die Schaffung einer auf kurze Wege hin angelegten Raumstruk-
tur als geboten erscheinen lassen – auch das konnte der Überblick deutlich machen. Zu nennen 
sind hier insbesondere steigende Energie- und Ressourcenpreise, Klimaschutz, Umweltschutz, 
der demografische Wandel, aber auch ein gesellschaftlicher Wertewandel. In diesen Entwick-
lungen liegen Chancen, das Thema kurze Wege erneut auf die Tagesordnung zu setzen. Zumal 
eine Reaktion auf diese Entwicklungen ein vorausschauendes planerisches Handeln erfordert, 
um zukunftsfähige Strukturen zu schaffen und um hohe Folgekosten zu vermeiden. Der jahr-
hundertelange Bestand städtischer Siedlungen beweist, dass kompakte Strukturen, die mit un-
terschiedlichen Formen der Nutzung kompatibel sind, auf langfristigen Bestand angelegt sind. 
Die Planer sind gefordert, bei dezentralen Entscheidungen in den Kommunen mit Nachdruck 
auch auf die langfristigen Wirkungen hinzuweisen, denen bei einer kurzfristig auf Gewinn hin 
orientierten Sichtweise nicht genügend Beachtung geschenkt wird. 

 





63 

5. Leitkonzept für eine Stadt und Region der kurzen Wege 

Die Biodiversitätsstrategie der Bundesregierung enthält vor dem Hintergrund, die Flächeninan-
spruchnahme für Siedlung und Verkehr einzudämmen, die Aufforderung, ein umfassendes 
Konzept für eine Stadt der kurzen Wege bis 2010 zu erarbeiten und bis 2020 umzusetzen. Die 
Umsetzung kurzer Wege ist nicht nur ein Baustein für den Erhalt der Biodiversität, sondern es 
bestehen vielfältige Synergien mit anderen Politikfeldern, sodass sich der glückliche Fall einer 
Zielkongruenz unter anderem zwischen Umwelt- und Energiepolitik sowie mit der Stadtentwick-
lungspolitik einschließlich öffentlicher Daseinsvorsorge ergibt. Diese Verankerung der kurzen 
Wege auch in anderen Politikfeldern, sowohl auf europäischer als auch auf nationaler Ebene, 
zeigte ebenfalls das dritte Kapitel. Es besteht somit eine hohe Motivation, im Kontext mit ande-
ren Konzepten der Umweltentlastung ein Leitkonzept für kurze Wege als zukunftsorientiertes 
Konzept der Stadt-, Infrastruktur- und Verkehrsentwicklung zu entwickeln und die Umsetzung 
voranzutreiben. 

Als erster Schritt wird hierzu die Stadt und Region der kurzen Wege definiert und konkretisiert. 
Nachdem auf die materielle Substanz einer Stadt und Region der kurzen Wege eingegangen 
wurde, beschäftigen sich die folgenden Ausführungen mit den Handlungsoptionen zur Umset-
zung. Im Fokus steht die strukturelle Ebene der bau- und raumordnungsrechtlichen Steuerungs-
instrumente. 

Die richtige Siedlungsstruktur eröffnet Bewohnern und Unternehmen eine Option zu angepass-
tem Alltagshandeln dar; jedem einzelnen Individuum ist es unbenommen, seinen eigenen Alltag 
mit kürzeren oder weiten Wegen zu organisieren. Mit steigenden Energiepreisen und dadurch 
zunehmenden Raumwiderständen könnte die richtige Raumstruktur zur Voraussetzung für be-
zahlbare Mobilität und funktionierende Regionen werden. 

Im dritten Abschnitt soll der Frage nach der Attraktivität, seinen Alltag mit kürzeren Wegen zu 
gestalten, nachgegangen werden. Hierzu werden Praxisbeispiele vorgestellt, in denen Rah-
menbedingungen für das Leben kurzer Wege geschaffen werden.  

 

5.1 Stadt und Region der kurzen Wege – Definition und grundlegende Bausteine 

Anknüpfend an die Auswertungen und die Bestimmung der Anforderungen kann eine Definition 
von „Stadt der kurzen Wege/Region der kurzen Wege“ vorgenommen werden. Die Definition 
bestimmt, welche Kriterien erfüllt sein müssen, um von „kurzen Wegen“ sprechen zu können. 

Weiterhin gilt es, eine anschauliche Vorstellung von der Physiognomie einer Stadt der kurzen 
Wege zu entwickeln. Aspekte sind hier die Bestimmung geeigneter Bebauungsdichten und ver-
träglicher Nutzungsmischungen für eine attraktive Wohnumfeldgestaltung und zur Wahrung ei-
ner hohen Lebensqualität. Begleitende Maßnahmen im Leitbild einer Stadt der kurzen Wege 
sind Mobilitäts- und Parkraumanagement, Rad- und Fußverkehrsförderung, ÖPNV-Förderung, 
Einsatz von Fahrzeugverleihsystemen sowie die Entwicklung einer Kommunikationsstrategie, 
die den Gewinn an Lebensqualität in einer Stadt der kurzen Wege betont und damit für einen 
entsprechenden Lebensstil sowie für inter- und multimodale Mobilitätsstile begeistert. Die plane-
risch-rechtliche Implementierung und die Akzeptanz durch die Bevölkerung müssen zusammen 
gedacht werden, weil nur so die Wirksamkeit des Leitbilds gegeben ist. 
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5.1.1 Definition „Stadt und Region der kurzen Wege“ 

Bei der „Stadt der kurzen Wege“ handelt es sich um eine kompakte und nutzungsgemischte 
Struktur. Der Stadt-Land-Übergang ist deutlich sichtbar. Die „Stadt der kurzen Wege“ korres-
pondiert mit einer „Region der kurze Wege“. In einer Stadt und Region der kurzen Wege sind 
die Voraussetzungen dafür gegeben, dass die alltäglichen Wege zur Arbeit, zur Ausbildung, die 
Versorgungswege sowie die Wege zur Schule und zum Kindergarten in kurzer Zeit bewältigt 
werden können, ohne auf ein Auto angewiesen zu sein. Die Stadt ist umgeben von Orten, die 
eine eigene Zentralität besitzen, sodass die Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs, die 
Inanspruchnahme regelmäßig genutzter Dienstleistungen (beispielsweise Friseur, Arzt, Post) 
oder der Schulbesuch der Kinder in jedem Ort wohnungsnah möglich ist. Um möglichst viele 
Wege zu Fuß oder mit dem Rad bewältigen zu können, ist die kompakte Siedlungsstruktur not-
wendig. Diese kompakte Siedlungsstruktur erleichtert zudem die Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel, weil auch die Anmarschwege zu den Stationen kurz sind.  

Die Physiognomie einer Stadt der kurzen Wege zeichnet sich durch drei Elemente aus: 

 Dichte, 
 Nutzungsmischung, 
 Qualität der öffentlichen Räume. 

Mit einer Raumstruktur kurzer Wege werden folgende Ziele verfolgt: 

 motorisierten Individualverkehr (MIV) zu vermeiden, 
 möglichst viele MIV-Anteile auf den ÖPNV und den nicht motorisierten Verkehr zu verlagern, 
 räumliche Entwicklung und Siedlungsplanung durch die Orientierung an Linien des öffentli-

chen Verkehrs und deren Haltepunkte auf ein Achsen-Zentrensystem zu lenken, 
 Flächenverbrauch zu reduzieren, 
 Brachflächen in Innenbereichen erneut zu nutzen, Innenentwicklung zu fördern, 
 nur gut erschlossene Bauflächen weiterzuentwickeln, 
 isoliert liegende Siedlungseinheiten zu vermeiden bzw. nicht zu erweitern, 
 soziale und kulturelle Einrichtungen erreichbar zu machen, 
 einen wirtschaftlichen Betrieb öffentlicher Verkehrsmittel zu ermöglichen. 

Die Stadt und Region der kurzen Wege zeichnet sich durch grundlegende Strukturprinzipien 
aus. Für die regionale Ebene lassen sich dreizehn Strukturprinzipien unterscheiden (Umwelt-
bundesamt 2000, S. 75): 

1. Begrenzung der Siedlungs- und Verkehrsflächenausdehnung, 

2. Dichte, Nutzungsvielfalt, Polyzentralität, 

3. bahnorientierte städtebauliche Entwicklung, 

4. flächenmäßig begrenzte, kompakte Stadtkörper, 

5. Minimierung der Länge von Siedlungsrändern im Verhältnis zur Siedlungsfläche (geringe 
„Fraktalität“), 

6. kontrastreiche Gestaltungen von Stadtrand und Landschaft (Stadtkante), 

7. Erhaltung großer zusammenhängender freier Landschaft, Minimierung der Zerschneidung 
durch Straßen, Schienenwege, Siedlungsteile etc., 

8. Konzentration der baulichen Entwicklung auf die Innenbereiche der Städte, insbesondere 
die der Kernstädte und die der bahnerschlossenen Mittelzentren der Region, 
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9. darüber hinaus erforderliche Siedlungsflächenerweiterung bei Kernstädten bis etwa 
300 000 Einwohner durch direkte Erweiterung der Kernstadt in flächensparender, kompak-
ter Bauform, 

10. bei Kernstädten über etwa 300 000 Einwohner durch Erweiterung zentraler Orte mit Bahn-
anschluss in der Region, vorzugsweise zu entwickelnder Mittelzentren an Bahnknoten so-
wie von Mittel- und Oberzentren eines zweiten Städterings, 

11. enge Begrenzung der Siedlungsränder aller anderen Ortsteile in der Region, 

12. Weiterentwicklung des meist radialen Bahnnetzes zu einem mehrpolig vermaschten regio-
nalen Schienennetz als Grundlage für die Entwicklung einer polyzentralen Struktur, 

13. Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und Intensivierung des ÖPNV-, Fahrrad- 
und Fußverkehrs. 

Auf der Ebene der Stadt sind zehn Strukturprinzipien hervorzuheben (Umweltbundesamt 2000, 
S. 76): 

1. Dichte, Nutzungsvielfalt, Qualität der öffentlichen Räume, 

2. Ausschöpfung der Innenentwicklungspotenziale wie Industrie- und Militärbrachflächen, Bau-
lücken, mindergenutzter Gebäudebestand, mindergenutzte Flächen, Dachgeschoss- und 
anderer Ausbau und Anbau von Wohngebäuden, Nachverdichtung von Nachkriegswohn- 
und -gewerbegebieten, Überbauung von Verkehrsflächen, 

3. Verstärkung der Wohnfunktion der Kernstadt, insbesondere der Innenstadt und innenstadt-
naher Quartiere, 

4. Erhaltung der baulichen Struktur und der Nutzungsvielfalt „vorbildlicher“ Quartiere (z.B. 
„Gründerzeitviertel“), 

5. Stadtreparatur durch Neugestaltung von Straßenrandbebauung, Reurbanisierung durch 
Gestaltung des öffentlichen Raums, 

6. Qualifizierung innerstädtischer Freiflächen (grüne Blockinnenbereiche, sozial nutzbare und 
ökologisch wirksame Straßenräume, autofreie Stadtgrünplätze u.a.), 

7. Verbesserung des Wohnumfelds in der Stadt (Tempolimits, Verkehrsberuhigung, autofreie 
Bürgersteige, sichere Straßenräume, grüne Höfe statt Parkplätze u.a.), 

8. Reduzierung des motorisierten Individualverkehrs und Förderung des ÖPNV, des Fahrrad- 
und des Fußverkehrs, 

9. Weiterentwicklung der Innenstadt zu einem größeren gemischt genutzten Stadtteil anstatt 
zu einem eng begrenzten monofunktionalen Shopping-Center, 

10. Konzentration von zentralen Einrichtungen und Arbeitsstätten hoher Beschäftigten- und Be-
sucherdichte an Knotenpunkten des ÖPNV. 

 

5.1.2 Drei Basisvoraussetzungen für kurze Wege: Dichte, Nutzungsmischung und 
attraktive öffentlichen Räume 

Damit im Alltag kurze Wege gelegt werden können, müssen mindestens drei Basisvorausset-
zungen erfüllt sein: Dichte, Nutzungsmischung und attraktive öffentlichen Räume. Im Folgenden 
werden diese drei grundlegenden Voraussetzungen kurz umrissen. 
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Dichte 

Unter städtebaulicher Dichte werden sowohl die bauliche Dichte als auch die resultierende Ein-
wohnerdichte verstanden. Zur Bestimmung der baulichen Dichte werden in der Bundesrepublik 
Deutschland drei Maßzahlen herangezogen: 

 Die bebaute Fläche je Flächeneinheit bemisst die Grundflächenzahl (GRZ), 

 die Geschossfläche bezogen auf die Grundstücksfläche wird durch die Geschossflächenzahl 
angegeben (GFZ), 

 die Baumassenzahl (BMZ) gibt die Kubikmeter Baumasse je Quadratmeter Fläche eines 
Baugrundstücks an. 

Im Weiteren wird der Begriff der Dichte am Beispiel der Geschossflächenzahl48

 

 ausgeführt. 
Zentrales Planungsinstrument und Orientierungshilfe für die materielle Ausgestaltung einer 
Raumstruktur, die kurze Wege ermöglicht, ist das Dichtemodell. In verschiedenen Städten wur-
den Konzepte als Planungsgrundlagen entwickelt, die auf eine ÖPNV- und zentrenorientierte 
Siedlungsentwicklung ausgerichtet sind. Das Dichtemodell stellt ein an der Verkehrsgunst von 
leistungsfähigen Achsen des öffentlichen Verkehrs orientiertes Konzept für die Verteilung der 
baulichen Nutzung dar. 

Abbildung 7: Dichtemodell – dargestellt am Beispiel des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe* 

 
*Quelle: http://nachbarschaftsverband.karlsruhe.de/1c5.pdf (abgerufen am 18.1.2011). 

 

Das Beispiel ist dem Flächennutzungsplan des Nachbarschaftsverbands Karlsruhe entnommen. 
Der Siedlungstyp ergibt sich in Abhängigkeit von der Erschließung durch den öffentlichen Nah-
verkehr, wobei hier konkret die Fahrzeit in die Karlsruher Innenstadt zugrunde gelegt wird. Bei-
spielsweise sollen bei einer Fahrzeit von weniger als 20 Minuten zur Innenstadt Wohnbaugebie-
te, die im Einzugsbereich von rund 400 m Fußweg (300 m Luftlinie) zur Haltestelle liegen, den 
Siedlungstyp A, oder mindestens den Siedlungstyp B aufweisen. 

In Wohngebieten ist eine maximale GFZ von 1,2 die Regel. In Freiburg Vauban wird eine GFZ 
von 1,3 erreicht, in der Tübinger Südstadt sogar von 2,0. Während Freiburg Vauban aus Zeilen-
bauten besteht, ist in Tübingen eine Blockrandbebauung umgesetzt worden. Hier trägt das Pla-
nungsziel, einen nutzungsgemischten, vielfältigen und dicht bebauten Stadtteil realisieren zu 
                                                      
48  Ein der wikipedia entnommenes Beispiel verdeutlicht die Geschossflächenzahl: „Ein Grundstück hat eine Fläche 

von 500 m² und eine GFZ von 1,0. Die Summe der Geschossfläche in allen auf dem Grundstück befindlichen Ge-
bäuden darf somit ebenfalls 500 m² betragen. Man könnte beispielsweise ein viergeschossiges Gebäude mit jeweils 
125 m² Geschossfläche pro Geschoss errichten (4 × 125 m² = 500 m²). Hätte dasselbe Grundstück eine GFZ von 
0,5, würde die maximal zulässige Summe der Geschossflächen 250 m² betragen (500 m² x 0,5 = 250 m²). Bei einer 
GFZ von 1,2 dürfte eine maximale Geschossfläche von 600 m² errichtet werden (500 m² x 1,2 = 600 m²).“ 
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wollen. Die gewerbliche Nutzung vieler Erdgeschosse in der Tübinger Südstadt erfordert deren 
unmittelbare Nähe zum öffentlichen Raum, sodass es Vorbereiche wie in Vauban, in Tübingen 
nicht gibt. Die höheren GFZ werden vor allem durch die Autoreduzierung bzw. -freiheit erreicht 
und auch durch die Mischnutzung ermöglicht. 

 

Abbildung 8: Tübingen Südstadt* 

 

*Foto:  Jörg Thiemann-Linden. 

 

Apel u.a. (1997, S. 348) nennen für einen modellhaft dicht bebauten und autoreduzierten Stadt-
teil eine Einwohnerdichte von 166 Einwohnern/ha. Diese Einwohnerdichte, die zudem eine Er-
schließung durch den öffentlichen Nahverkehr trägt, liegt über dem Durchschnitt der deutschen 
Städte. Auf dem Loretto-Areal – einem Teil der Tübinger Südstadt – leben sogar ca. 170 Ein-
wohner/ha (Cording 2007, S. 206). 

Ein historisches Beispiel für eine dichte innerstädtische Bebauung ist das „Bremer Haus“. Die-
ses ein- bis dreigeschossiges Reihenhaus mit dem hinten liegenden Garten prägte ab Mitte des 
19. Jahrhunderts die Stadt Bremen. Es ist in der Regel sieben bis acht Meter breit, teilweise 
auch nur sechs Meter. Es hat meist Souterrain (Wirtschaftsräume, Küche), zwei Vollgeschosse 
(drei Zimmer im EG, drei Zimmer im OG) und ein meist voll ausgebautes Dachgeschoss (Kin-
derzimmer + Dienstbotenräume)49. Die Fläche je Ebene beträgt ca. 35 qm, was einer Gesamt-
fläche von ca. 140 qm. Die Grundstücksfläche ist mit 100 bis 150 qm klein50

 

. Die einzelnen 
Reihenhäuser sind zusammengefasst zu einem dichten Baublock. Die durchschnittliche Anzahl 
der Häuser pro Hektar Nettobauland beträgt etwa 65 bis 70 (Umweltbundesamt 2000, S. 159 f.) 
An diesem Beispiel ist erkennbar, dass Geschossbauten mit zugehörigen Mietergärten und ver-
dichtete Einfamilienhaustypen, erhebliche Flächeneinsparungen gegenüber dem freistehenden 
Einfamilienhaus ermöglichen. 

Nutzungsmischung 

Während Dichte unmittelbar den Flächenbedarf reduzieren kann, wirkt Nutzungsmischung eher 
indirekt über die Reduktion des motorisierten Verkehrsaufkommens, das in einem funktional ge-
trennten Raum das verbindende Element ist. 

                                                      
49  http://earthlingsoft.net/ssp/misc/BremerHaus/Was_d.html (abgerufen am 9.2.2011). 
50  http://www.s-immobilien.de/S6-0576-C0389 (abgerufen am 9.2.2011). 
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Nutzungsmischung bedeutet die Überwindung funktionsgetrennter Strukturen zugunsten einer 
kleinräumlichen Mischung von Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Soziales, Freizeit und 
Kultur. Sie ist der Schlüssel für eine nachhaltige Stadtentwicklung und für eine qualitätsvolle 
Lebens- und Arbeitswelt. Nutzungsmischung ermöglicht es, Wege zu Fuß oder mit dem Fahrrad 
zurückzulegen. 

 

Abbildung 9: Tübingen Südstadt* 

 

*Foto:  Jörg Thiemann-Linden. 

 

Nutzungsmischung ist eine Voraussetzung für einen belebten öffentlichen Raum, weil sich das 
Aufkommen der Passanten gleichmäßiger über den Tag verteilt als in einem funktionsgetrenn-
ten Raum. Es geht darum, verträgliche Formen der Nutzung in räumlicher Nähe zusammenzu-
bringen. So sind Handwerksbetriebe, Unternehmen der Beratungsbranche und weitere Dienst-
leistungsunternehmen, Kreativwirtschaft sowie Forschung und Entwicklung mit der Wohnfunkti-
on eines Quartiers kombinierbar und verträglich. Nutzungsmischung hat Vorteile für die Er-
schließung durch den öffentlichen Verkehr, weil ein größeres Spektrum von Wegezwecken an-
fällt, das eine gleichmäßigere Auslastung der Verkehrsmittel gewährleistet. 

 

Abbildung 10: Kalker Hauptstraße – Einkaufsstraße eines Stadtteilzentrums und frühes Beispiel für den Rückbau einer 
vierstreifigen Straße auf zwei Fahrstreifen (Köln-Kalk)* 
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*Foto:  Jörg Thiemann-Linden. 

 

Nutzungsmischung eröffnet die Handlungsoption, verkehrssparsam zu leben. In dem Modellpro-
jekt Tübinger Südstadt wird Wohnen und Arbeiten nicht nur in einem Quartier zusammenge-
fasst, sondern sogar in einem Gebäude. Nutzungsmischung erleichtert auch die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf, weil lange und zeitraubende Wege vermieden werden können. 

Gleichwohl erfordert Nutzungsmischung auch die Bereitschaft, sich gegenseitig mit seinen un-
terschiedlichen Nutzungsansprüchen zu ertragen und Kompromisse zu finden. Nutzungsge-
mischte Quartiere sind Schulen für die Kunst des Zusammenlebens und ermöglichen soziales 
Lernen von Kindern und Jugendlichen (Feldtkeller 1994). 

 

Öffentlicher Raum 

Mit der Renaissance der Städte rückt auch die attraktive Gestaltung des öffentlichen Raums 
wieder verstärkt in das Blickfeld. Dies gilt sowohl für die Straßen und Plätze eines Quartiers wie 
auch für Grünanlagen. Attraktive öffentliche Räume sind das flankierende Element, das die 
Schaffung kurzer Wege erleichtert. Wenn Räume zum Aufenthalt einladen, besteht weniger An-
lass, sie bei jeder sich bietenden Gelegenheit zu verlassen. Hohe Gestaltungsgrundätze sollten 
gleichermaßen für den privaten öffentlichen Raum gelten. Zu nennen sind hier beispielsweise 
Bahnhöfe. Über den Bebauungsplan haben Gemeinden auch die Möglichkeit, in die Nutzung 
des privaten Grundes einzugreifen. Dies ist beispielsweise für die Festschreibung von Wege-
rechten bedeutsam, um so Verbindungswege über private Grundstücke zu schaffen. 

Die Attraktivität des öffentlichen Raums ist entscheidend für die Lebendigkeit einer Stadt. 
Gleichzeitig muss das Potenzial gegeben sein, diese Räume zu beleben. Bedroht ist die Bele-
bung des öffentlichen Raums beispielsweise durch die Entwicklung der Mietpreise, die für die 
Investoren monofunktionale Geschäfts- oder Büronutzungen attraktiv machen. In einem ge-
mischten Umfeld können bauliche Mängel oder hohe Belastungen durch den Straßenverkehr 
die Attraktivität öffentlicher Räume schmälern. Ein weiterer Gesichtspunkt ist die vielfach ange-
spannte Haushaltslage der Städte und Gemeinden, durch die nicht zwingend notwendige Auf-
gaben auf der Prioritätenliste nach hinten rücken. 

Neben dem Aspekt der Vielfalt der Nutzungen und der Aufenthaltsqualität lassen sich als weite-
re Konstruktionselemente des urbanen öffentlichen Raums in Verbindung mit den Elementen 
Dichte und Nutzungsmischung die folgenden Gesichtspunkte herausarbeiten (vgl. Umweltbun-
desamt 2000, S. 56): 

 Ein baulich umschlossener Straßenraum,  
 die Orientierung der Gebäude sowohl zum öffentlichen Straßenraum als auch zum privaten 

Bereich der Blockinnenfläche,  
 baulich attraktive und maßstäbliche – sich in das Gesamtensemble eingliedernde – Gebäu-

de. 
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Abbildung 11: Baar ZG (Kanton Zug)* 

 

Bild:  Jörg Thiemann-Linden. 

Durch den industriellen Strukturwandel wie auch den Strukturwandel im Verkehr ergab sich vie-
lerorts die Notwendigkeit, große innerstädtische Flächen neu zu gestalten. Die Attraktivität der 
öffentlichen Räume ist eine der wenigen Schlüsselressourcen städtischer Politik bei der Schaf-
fung von Standortqualitäten, die unmittelbar im Einflussbereich der Stadt liegen. Die Attraktivität 
des öffentlichen Raums ist ein wichtiger Faktor für die städtische Lebensqualität. Förderlich sind 
in diesem Zusammenhang auch temporäre Nutzungen, die ungewohnte Perspektiven eröffnen 
und zur Identifikation der Bürger mit ihrem Stadtteil beitragen können. 

 

Abbildung 12: Event auf der Hochstraße in Halle an der Saale am 30. Mai 2010* 

 

*Foto:  Jörg Thiemann-Linden. 

 

Ob öffentliche Räume die ihnen zugedachte Belebung erfahren, hängt wesentlich davon ab, ob 
es gelingt, die Nutzergruppen zur Aneignung der räumlichen Angebote zu bewegen und sie 
über die Zeit an diese Räume zu binden. Als Basiskriterien müssen die Verkehrsbelastungen 
und die Emissionen des Verkehrs (Lärm, Lustschadstoffe) reduziert sein. Weitere wichtige Krite-
rien, die über den Erfolg eines öffentlichen Raums entscheiden, sind seine 

 Unverwechselbarkeit, 
 Zugänglichkeit, 
 Überschaubarkeit und 
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 Sicherheit. 

Gerade auch die Umnutzung stillgelegter Industrie-, Militär-, Gewerbe- und Verkehrsflächen 
(Bahnareale) schafft die Möglichkeit, unverwechselbare und individuelle Räume zu schaffen. 

Zur Förderung der nichtmotorisierten Mobilität ist die Schaffung kurzer Wege entscheidend. Zu 
nennen sind hier der Bau von Fuß- und Radweg-Abkürzungen sowie neue Zuwegungen, die 
beispielsweise ein vorher abgeschlossenes Industrie- oder Bahnareal mit der „Außenwelt“ ver-
knüpfen und damit die Möglichkeit einer Neunutzung eröffnen. 

Abbildung 13: Bozen* 

 

Foto:  Jörg Thiemann-Linden. 

 

Die Bepflanzung der Freiflächen mit einheimischer Vegetation sowie die versickerungsfreundli-
che Gestaltung von Flächen dienen in hohem Maße sowohl der Erhöhung der Attraktivität des 
öffentlichen Raums als auch dem Erhalt der Biodiversität und der natürlichen Stoffkreisläufe. 

 

5.2 Bestehende Steuerungsinstrumente und Anpassungsbedarf 

Im Folgenden wird der Frage nachgegangen, welche Steuerungsinstrumente für eine flächen-
sparende Verkehrs- und Siedlungsentwicklung existieren? Es werden finanz-, steuer- und för-
derpolitische Instrumente unter dem Gesichtspunkt untersucht, inwiefern sie in der Lage sind, 
die Siedlungsentwicklung und den Verkehr in eine für kurze Wege förderliche Richtung zu len-
ken bzw. wo weiterer Handlungsbedarf offensichtlich ist. Betroffen sind unter anderem das 
Steuerrecht, Bauplanungs- und Raumordnungsrecht, Wohnungs- und Städtebauförderung so-
wie die Verkehrspolitik. 

 

5.2.1 Bundesraumordnungsrecht 

Zentrale Instrumente für die Steuerung der Flächennutzung finden sich im Bundesraumord-
nungsgesetz (ROG). Seit 1998 ist im Raumordnungsgesetz des Bundes die Leitvorstellung ei-
ner nachhaltigen Raumentwicklung verankert. Bis zur Föderalismusreform 2006 war das Rau-
mordnungsrecht Gegenstand der Rahmengesetzgebung. Die bisherige Rahmengesetzge-
bungskompetenz des Bundes ist seitdem entfallen; an ihre Stelle sind eine konkurrierende Ge-
setzgebungskompetenz des Bundes und ein verfassungsrechtlich verankertes Abweichungs-
recht der Länder von den Regelungen des Bundes getreten. 
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Die Ministerkonferenz für Raumordnung verabschiedete am 30. Juni 2006 die auf Bundesebene 
entwickelten drei „Leitbilder und Handlungsstrategien für die Raumentwicklung in Deutschland“ 
– Wachstum und Innovation; Daseinsvorsorge sichern; Ressourcen bewahren, Kulturlandschaf-
ten gestalten. Sie bilden eine Richtschnur für das gemeinsame Handeln von Bund und Ländern. 

Im Rahmen der konkurrierenden Gesetzgebung steht dem Bund das Recht zu, ein Gesetz über 
die Raumordnung zu erlassen. Auf der Grundlage dieser geänderten Kompetenzordnung wurde 
das Raumordnungsgesetz neu erlassen, das teilweise am 31. Dezember 2008 in Kraft trat, teil-
weise – wegen Art. 72 Abs. 3 S. 2 GG – erst am 30. Juni 2009 (zuletzt geändert durch Art. 9 
des Gesetzes zur Neuregelung des Wasserrechts vom 31. Juli 2009, BGBl. I S. 2585). Das 
ROG enthält Aussagen über die anzustrebende Raumstruktur und Raumnutzung. Um diese zu 
verwirklichen, gibt es den Ländern Instrumente, so etwa die Ziele und Grundsätze der Raum-
ordnung, an die Hand. Auch wenn das neue ROG nicht mehr bloße Rahmen-, sondern auch 
Vollregelungen enthält, ist es nach wie vor darauf angelegt, durch Landesrecht ergänzt zu wer-
den. So sieht § 8 Abs. 1 S. 1 ROG vor, dass in den Ländern für das gesamte Landesgebiet ein 
landesweiter Raumordnungsplan (Nr. 1) und für die Teilräume der Länder Regionalpläne aufzu-
stellen sind (Nr. 2), wobei Letztere aus Ersterem zu entwickeln sind (§ 8 Abs. 2 S. 1 ROG). 

Als Leitvorstellung des raumplanerischen Vorgehens nennt § 1 Abs. 2 ROG die „nachhaltige 
Raumentwicklung, die die sozialen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum mit seinen 
ökologischen Funktionen in Einklang bringt und zu einer dauerhaften, großräumig ausgewoge-
nen Ordnung mit gleichwertigen Lebensverhältnissen in den Teilräumen führt.“ Vor dem Hinter-
grund einer flächensparenden Siedlungs- und Verkehrsentwicklung mit dem Ziel des Erhalts der 
Biodiversität sind insbesondere die folgenden Grundsätze der Raumordnung beachtenswert 
(§ 2 Abs. 2 ROG): 

 Räumliche Konzentration der Siedlungstätigkeit und vorrangige Ausrichtung auf vorhandene 
Siedlungen mit ausreichender Infrastruktur und auf zentrale Orte (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG); 

 wirkungsvoller Schutz des Freiraums und soweit wie möglich Vermeidung einer weiteren 
Zerschneidung der freien Landschaft und von Waldflächen; generelle Begrenzung der Flä-
cheninanspruchnahme im Freiraum (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG); 

 Bündelung der sozialen Infrastruktur vorrangig an zentralen Orten (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG); 

 Schaffung räumlicher Voraussetzungen für die Erhaltung der Innenstädte und örtlicher Zen-
tren als zentrale Versorgungsbereiche (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG); 

 Gestaltung der Raumstrukturen, sodass die Verkehrsbelastung verringert und zusätzlicher 
Verkehr vermieden wird (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 ROG); 

 Erhaltung und Entwicklung von Kulturlandschaften (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 ROG); 

 Entwicklung, Sicherung und Wiederherstellung des Raums in seiner Bedeutung für die Funk-
tionsfähigkeit der Böden, des Wasserhaushalts, der Tier- und Pflanzenwelt sowie des Klimas 
einschließlich der jeweiligen Wechselwirkungen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG); 

 Gestaltung der wirtschaftlichen und sozialen Nutzungen des Raums unter Berücksichtigung 
seiner ökologischen Funktionen und sparsamer sowie schonender Inanspruchnahme der 
Naturgüter (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG); 

 Verminderung der erstmaligen Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Ver-
kehrszwecke, insbesondere durch die vorrangige Ausschöpfung der Potenziale für die Wie-
dernutzbarmachung von Flächen, für die Nachverdichtung und für andere Maßnahmen zur 
Innenentwicklung der Städte und Gemeinden sowie zur Entwicklung vorhandener Verkehrs-
flächen (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG); 
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 Ausgleich von Beeinträchtigungen des Naturhaushalts unter Beachtung der Erfordernisse 
des Biotopverbunds (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG); 

 Erhalt und Rückgewinnung von Freiflächen mit Blick auf den Hochwasserschutz (§ 2 Abs. 2 
Nr. 6 ROG); 

 Berücksichtigung der räumlichen Erfordernisse des Klimaschutzes in zweifacher Weise 
durch Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken einerseits (räumliche Vorausset-
zungen für den Ausbau der erneuerbaren Energien, für eine sparsame Energienutzung so-
wie für den Erhalt und die Entwicklung natürlicher Senken für klimaschädliche Stoffe und für 
die Einlagerung dieser Stoffe), und solchen, die der Anpassung an den Klimawandel dienen 
andererseits (§ 2 Abs. 2 Nr. 6 ROG). 

Bei der Aufstellung von Raumordnungsplänen beanspruchen diese in den Kontexten Flächen-
sparsamkeit und Biodiversität wichtigen Anforderungen keine absolute Gültigkeit, sondern sie 
sind mit anderen Erfordernissen der Raumordnung abzuwägen. Hierzu zählen beispielsweise 
die wirtschaftliche Entwicklung strukturschwacher Räume und die Schaffung ausgeglichener 
Verhältnisse unter anderem in infrastruktureller Hinsicht. 

Während das alte Raumordnungsgesetz die Siedlungstätigkeit räumlich konzentriert auf ein 
„System leistungsfähiger zentraler Orte“ wissen wollte, ist das neue Raumordnungsgesetz an 
dieser Stelle weiter gefasst, weil es vor den zentralen Orten „vorhandene Siedlungen mit aus-
reichender Infrastruktur“ (§ 2 Abs. 2 Nr. 2 ROG) nennt. Das aktuelle Raumordnungsgesetz er-
wähnt zudem die Verbindung der Siedlungstätigkeit mit einem leistungsfähigen Netz des öffent-
lichen Personennahverkehrs nicht mehr. Ob diese Änderungen in der Formulierung praktische 
Konsequenzen haben werden, lässt sich derzeit noch nicht sicher sagen. 

Das Bundesraumordnungsgesetz trifft Aussagen zur Raumordnung in den Ländern (§ 8 ROG). 
Aufzustellen sind ein Raumordnungsplan für das Landesgebiet sowie Raumordnungspläne für 
die Teilräume der Länder (Regionalpläne). Zu inhaltlichen Festlegungen dieser Pläne werden 
nur „Soll- und Kann-Vorschriften“ aufgeführt. Die Länder können zudem in bestimmten Berei-
chen mit einer abweichenden Gesetzgebung auf die Bundesraumordnung reagieren. 

Die EU-Richtlinie zur Umweltprüfung bestimmter Pläne und Programme wurde in das neue Ge-
setz eingearbeitet (§ 9 ROG). Die zuständige Stelle hat bei der Aufstellung von Raumordnungs-
plänen eine Umweltprüfung durchzuführen. Hierbei sind die „voraussichtlichen erheblichen 
Auswirkungen des Raumordnungsplans auf 

1. Menschen, einschließlich der menschlichen Gesundheit, Tiere, Pflanzen und die biologi-
sche Vielfalt, 

2. Boden, Wasser, Luft, Klima und Landschaft, 
3. Kulturgüter und sonstige Sachgüter sowie 
4. die Wechselwirkung zwischen den vorgenannten Schutzgütern 

zu ermitteln und in einem Umweltbericht frühzeitig zu beschreiben und zu bewerten“ (§ 9 (1) 
ROG). Im Rahmen der Umweltprüfung werden auch mögliche Alternativen geprüft, sodass indi-
rekt auch diese in der Abwägung berücksichtigt werden. 

Die Novellierung des Bundesraumordungsgesetzes hat nach derzeitiger Einschätzung kaum 
Auswirkungen auf die Umsetzung einer flächensparenden Verkehrs- und Siedlungsentwicklung. 
Die mit dem neuen Raumordnungsgesetz eingeführten Änderungen werden in der Praxis kaum 
Auswirkungen haben. Und auch die Abweichungsmöglichkeiten der Länder werden kaum Kon-
sequenzen nach sich ziehen, sind doch die Grundsätze der Raumordnung nun abweichungs-
feste Regelungen. Am schwersten wiegt aber die Erwartung, die sich auf die Erkenntnis aus 
den vergangenen Jahrzehnten stützt, dass die Planungsträger von den gegebenen rechtlichen 
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Instrumenten, den Flächenverbrauch zu begrenzen, auch unter dem Regime des neuen Bun-
desraumordnungsgesetzes relativ wenig Gebrauch machen werden. Die offene Flanke der 
Raumordnung bleibt ihre Umsetzung in der Landes- und Regionalplanung. 

 

5.2.2 Bauplanungsrecht 

Das Baugesetzbuch des Bundes gliedert sich in das Allgemeine und das Besondere Städtebau-
recht (§§ 136 ff. BauGB). Letzteres behandelt städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungs-
maßnahmen. Diese Instrumente des Besonderen Städtebaurechts zielen auf eine bestandsori-
entierte Siedlungsentwicklung und dienen der Erhöhung des Gebrauchswertes des Siedlungs-
bestands. 

Das Prinzip der nachhaltigen Entwicklung ist in § 1 Abs. 5 BauGB verankert: „Die Bauleitpläne 
sollen eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die sozialen, wirtschaftlichen und um-
weltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen 
miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte 
Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt zu si-
chern und die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln, auch in Verant-
wortung für den allgemeinen Klimaschutz, sowie die städtebauliche Gestalt und das Orts- und 
Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln.“ 

Der Nachhaltigkeitsgedanke wurde 1998 in das Baugesetzbuch eingeführt. Die weitergehende 
Einbeziehung der Umweltverträglichkeitsprüfung in das Bauplanungsrecht wurde im Jahr 2001 
vollzogen. Durch das Europarechtsanpassungsgesetz (EAG Bau) 2004 wurden weitere Modifi-
kationen am Baugesetzbuch vorgenommen. Die Novellierung des Baugesetzbuches 2007 fo-
kussierte auf die Innenentwicklung.  

Der Allgemeine Teil des Baugesetzbuches regelt die Bauleitplanung. Diese umfasst den Flä-
chennutzungsplan und den Bebauungsplan. Die Bauleitplanung ist das rechtliche Regularium 
der räumlichen Planung für das Gemeindegebiet auf der strategischen und projektbezogenen 
Ebene. Ihre Aufgabe besteht darin, die bauliche und sonstige Nutzung der Grundstücke unter 
Abwägung einer Vielzahl einzelfachlicher Aspekte vorzubereiten und zu leiten; § 1 Abs. 6 
BauGB enthält einen Katalog der städtebaulichen Belange sowie das umweltbezogene Abwä-
gungsmaterial. 

Die 1987 eingeführte Bodenschutzklausel zum sparsamen und schonenden Umgang mit Grund 
und Boden wurde 1998 um die Aufforderung zur Innenentwicklung und zum Flächenrecycling 
ergänzt mit dem Ziel, die Flächenversiegelung auf das notwendige Maß zu begrenzen. Die Bo-
denschutzklausel beinhaltet kein Versiegelungsverbot und keine Sperre für Ausweisungen von 
Bauland, sondern erfordert eine planerische Abwägung. Sie erhöht letztlich den Begründungs-
aufwand und die Anforderungen an die Abwägung für eine Inanspruchnahme von Flächen im 
Außenbereich. (Jörissen/Coenen 2007, S. 96 f.) Der Bodenschutzklausel kommt auch im Zu-
sammenhang mit der Förderung einer Innenentwicklung besondere Bedeutung zu. 

Die Innenentwicklung ist bereits seit Jahrzehnten Gegenstand stadtentwicklungspolitischer 
Auseinandersetzungen und Zielbeschreibungen. Die planungsrechtliche Bodenschutzklausel 
unterstützt maßgeblich die Innenentwicklung: „Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-
nend umgegangen werden; dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von 
Flächen für bauliche Nutzungen die Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde insbesondere 
durch Wiedernutzbarmachung von Flächen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur In-
nenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiegelungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen sollen nur im notwendigen 
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Umfang umgenutzt werden. Die Grundsätze nach den Sätzen 1 und 2 sind nach § 1 Abs. 7 in 
der Abwägung zu berücksichtigen.“ (§ 1a Abs. 2 BauGB). Der Begriff der Innenentwicklung fand 
zudem mit dem EAG-Bau (Europarechtsanpassungsgesetz-Bau) 2004 (§ 34 Abs. 3a BauGB) 
und dem BauGB 2007 (insbesondere § 13a BauGB) Eingang in den Text des BauGB. § 13a 
BauGB ermöglicht den Gemeinden, für bestimmte Bebauungspläne der Innenentwicklung ein 
beschleunigtes Verfahren zu wählen. Hierdurch soll den Innenstädten ein Standortvorteil ge-
genüber der „grünen Wiese“ zuteilwerden, sodass mehr Investitionen in die Innenstädte gelenkt 
und so verfügbare Brachflächen erneut genutzt werden. 

Seit der Novellierung des BauGB aufgrund des EAG Bau 2004 wird Verkehr als eigenständiger 
Belang im Katalog des § 1 Abs. 6 BauGB aufgeführt. Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind 
auch die Belange des Personen- und Güterverkehrs und der Mobilität der Bevölkerung, ein-
schließlich des öffentlichen Personennahverkehrs und des nichtmotorisierten Verkehrs, unter 
besonderer Berücksichtigung einer auf Vermeidung und Verringerung von Verkehr ausgerichte-
ten städtebaulichen Entwicklung zu berücksichtigen (§ 1 Abs. 9 Nr. 9 BauGB). „Für die Bauleit-
planung bedeutet dies zum einen, allen Verkehrsarten dadurch Rechnung zu tragen, dass sie 
sich in die städtebauliche Ordnung einfügen, und zum anderen zu prüfen, wie durch die Pla-
nung Verkehr vermieden bzw. verringert werden kann.“ Hier könne auch das Mobilitätsmana-
gement eine Rolle spielen.51

Die Bodenschutzklausel besteht aus dem Sparsamkeits-, dem Schonungs- und dem Versiege-
lungsbegrenzungsgebot. § 1a BauGB integriert den Bodenschutz und weitere umweltrechtliche 
Belange unmittelbar in das Baugesetzbuch (§ 1 (1) BauGB), wodurch eine angemessene Be-
rücksichtigung im Rahmen der Abwägung ermöglicht werden soll. Der stärkeren Integration des 
Umweltschutzes in die Bauleitplanung dienen auch die §§ 5 und 9 BauGB: Die Gemeinden 
werden ermächtigt, im Bebauungsplan „Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und 
zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft“ festzusetzen (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB). Für 
den Flächennutzungsplan gibt es eine analoge Regelung (§ 5 (2) Nr. 10 BauGB). 

 

Ebenfalls der besseren Verknüpfung von Bauleitplanung und Umweltschutz dient die Integration 
der naturschutzrechtlichen Regelungen zum Ausgleich für Eingriffe in die Natur. Wesentliches 
Element dieser Neuregelung ist die Auflösung des räumlichen Zusammenhangs von Eingriff 
und Ausgleich, was eine dichtere und flächensparendere Bebauung ermöglicht (§ 1a (3) 
BauGB) (Jörissen/Coenen 2007, S. 97). 

Zur Einführung der Umweltverträglichkeitsprüfung enthält § 2a BauGB für die Gemeinde die 
Verpflichtung, der Begründung einen gesonderten Umweltbericht beizufügen, „der Angaben 
über den Bedarf an Grund und Boden, die zu erwartenden negativen Umweltauswirkungen, die 
vorgesehenen Schutzmaßnahmen sowie die geprüften Alternativen und die maßgeblichen 
Auswahlgründe enthält.“ (Jörissen/Coenen 2007, S. 99 f.) Mit dem Europarechtsanpassungsge-
setz (EAG Bau) 2004 wurden die Vorgaben der europäischen Richtlinie über die Prüfung der 
Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (Richtlinie 2001/42/EG) in nationales 
Recht umgesetzt. Gegenüber der Umweltverträglichkeitsprüfung, die nur für größere städtebau-
liche Projekte galt, unterliegen nun alle Bauleitpläne einschließlich ihrer Änderungen und Er-
gänzungen der Prüfungspflicht. Geprüft werden die Belange des Umweltschutzes einschließlich 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege. Den Abschluss bildet der Umweltbericht, dessen 
Ergebnisse in der Abwägung zu berücksichtigen sind, die jedoch keinen Vorrang gegenüber 
anderen Belangen genießen. 

Die Wirksamkeit der Regelungen des Baugesetzbuches für eine flächensparende Siedlungs-
entwicklung und damit einer für eine Raumstruktur der kurzen Wege förderlichen Richtung sollte 

                                                      
51  http://www.mobilitaetsmanagement.nrw.de/cms/download/mm_stadtplanung_abschlussbericht.pdf, S.44 (abgerufen 

am 21.2.2011). 
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nicht überschätzt werden. Weitere öffentliche Belange wie eine ausreichende Wohnungsversor-
gung der Bevölkerung sowie Belange der Wirtschaft sind ebenfalls in der Abwägung zu berück-
sichtigen. In § 1 Abs. 6 BauGB werden die Belange aufgelistet, die in der Bauleitplanung insbe-
sondere zur berücksichtigen sind. Diese Belange sind gegeneinander und untereinander ge-
recht abzuwägen (§ 1 Abs. 7 BauGB). Keiner der Belange genießt bei dieser Abwägung einen 
grundsätzlichen Vorrang. Aufgrund der Bedeutung des Gewerbes und der Einwohnerzahlen für 
den kommunalen Finanzhaushalt besteht ein großes Interesse, durch Gebietsausweisungen die 
Attraktivität für Investoren und potenzielle Neubürger zu erhöhen. 

Aktuell befindet sich eine weitere Novellierung des Bauplanungsrechts in der Diskussion; der 
Koalitionsvertrag von CDU, CSU und FDP sieht im Bauplanungsrecht die Verankerung des Kli-
maschutzes, die Stärkung der Innenentwicklung und die Entbürokratisierung der Genehmi-
gungsverfahren vor. Weiterhin wird eine umfassende Prüfung der Baunutzungsverordnung 
(BauNVO) angekündigt. Im Hinblick auf die im Koalitionsvertrag benannten Ziele soll das Bau-
gesetzbuch (BauGB) angepasst und weiterentwickelt werden. Zur Vorbereitung der für 2011 
geplanten Novellierung wurden ab Sommer 2010 die sogenannten „Berliner Gespräche zum 
Städtebaurecht“ durchgeführt, deren Ergebnisse im November 2010 vorgestellt wurden. Ände-
rungen werden danach etwa die Erweiterung der Klimaschutzklausel um den Aspekt der Klima-
anpassung, die Erleichterung der artenschutzrechtlichen Prüfung sowie des Repowering von 
Windenergieanlagen und die Zulassung von Kinderbetreuungseinrichtungen in reinen Wohnge-
bieten sein. 

Zur Stärkung der Innenentwicklung ist beispielsweise der im Rahmen der Berliner Gespräche 
zum Städtebaurecht geäußerte Vorschlag interessant, „in § 5 Abs. 2 Nr. 2 BauGB klarzustellen, 
dass auch zentrale Versorgungsbereiche im Flächennutzungsplan dargestellt werden können. 
Diese Klarstellung hätte vor allem die Funktion eines Signals an die kommunale Praxis. Durch 
eine solche Darstellung kann das vorhandene Instrumentarium zum Schutz und zur Entwicklung 
von zentralen Versorgungsbereichen wirkungsvoll ergänzt werden.“ (BMVBS 2010, S. 12) 
Gleichwohl wurde im Rahmen der Gespräche auch deutlich, dass das Streben nach Innenent-
wicklung keine absolute Dominanz genießt. Das übergeordnete Ziel des Bundes sei die Stär-
kung von Wachstum und Beschäftigung. „Damit ließe es sich nicht vereinbaren, Investitions-
hemmnisse aufzubauen. Trotz der klaren Präferenz für die Innenentwicklung gelte, dass Maß-
nahmen im Außenbereich weiter nötig blieben und nicht per se als städtebaulich und umweltpo-
litisch schädlich einzustufen seien“ (BMVBS 2010, S. 47). 

Das BauGB behandelt im zweiten Kapitel unter der Überschrift „Besonderes Städtebaurecht“ 
städtebauliche Sanierungs- (§§ 136 bis 164 BauGB) sowie Entwicklungsmaßnahmen (§§ 165 
bis 171 BauGB) (3.), weiterhin das Recht der Stadterhaltung und städtebauliche Gebote 
(§§ 172 bis 179 BauGB). Mit Blick auf die Flächeninanspruchnahme ist hier besonders auf das 
Rückbau- und Entsiegelungsgebot des § 179 BauGB hinzuweisen. 

Im Bereich der Städtebauförderung sind seit 1998 als Schwerpunkte für den Einsatz der Fi-
nanzhilfen unter anderem die Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren, die Wiedernut-
zung von Brachen sowie von flächensparenden Bauweisen definiert. Weil die Städtebauförde-
rung eine Mischfinanzierung ist, die im Rahmen der Föderalismusreform I grundsätzlich abge-
baut wurden, regelt jetzt die Verwaltungsvereinbarung des § 164b BauGB basierend auf Art. 
104b GG die Gewährung der Finanzmittel aus der Städtebauförderung. § 164 (2) BauGB nennt 
als Schwerpunkte für den Einsatz solcher Finanzhilfen 

 die Stärkung von Innenstädten und Ortsteilzentren in ihrer städtebaulichen Funktion unter 
besonderer Berücksichtigung des Wohnungsbaus sowie der Belange des Denkmalschutzes 
und der Denkmalpflege, 
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 die Wiedernutzung von Flächen, insbesondere der in Innenstädten brachliegenden Industrie-
, Konversions- oder Eisenbahnflächen, zur Errichtung von Wohn- und Arbeitsstätten, Ge-
meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen unter Berücksichtigung ihrer funktional sinnvollen Zu-
ordnung (Nutzungsmischung) sowie von umweltschonenden, kosten- und flächensparenden 
Bauweisen, 

 städtebauliche Maßnahmen zur Behebung sozialer Missstände. 

Laut derzeitigem Koalitionsvertrag sollte der Bund beim Flächenrecycling mit gutem Beispiel vo-
rangehen. Ungenutzte innerstädtische Grundstücke des Bundes und bundeseigener Unterneh-
men müssten schneller einer Umnutzung bzw. Veräußerung zugeführt werden. Das erfordere 
ein wirkungsvolleres Immobilienmanagement des Bundes. Mit der Stärkung der Innenentwick-
lung soll dem Erreichen des Flächeninanspruchnahmeziels ein neuer Impuls verliehen werden. 

 

5.2.3 Steuergesetzgebung 

Neben dem Planungsrecht kann auch die Steuergesetzgebung dazu beitragen, die Flächenin-
anspruchnahme wirksam zu reduzieren. Diese setzt derzeit allerdings noch teilweise Anreize, 
die für einen sparsamen Umgang mit Fläche eine kontraproduktive Wirkung entfaltet. Daher ist 
eine Korrektur der steuerlichen Rahmenbedingungen notwendig, um so Anreize zu schaffen, 
das Handeln zugunsten des Flächensparziels zu verändern und die Wirksamkeit des Planungs-
rechts zu erhöhen. 

 

Wohnungsbauförderung 

Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Abschaffung der Eigenheimzulage zum 1. Januar 2006 
ist die Eigenheimförderung ausgelaufen. Gleichwohl wird man noch viele Jahre die Folgen des 
Zusammenspiels von Steuervergünstigung und günstigen Bodenpreisen in ländlichen Regionen 
insbesondere für die Entwicklung des Verkehrssektors spüren. Die über Jahrzehnte gebaute 
Struktur der „Eigenheime im Grünen“ wird Bestand haben und allenfalls über einen langen Zeit-
raum reduziert werden. 

Neben der Wohnungsbauprämie und der Arbeitnehmer-Sparzulage gibt es mit der Eigenheim-
Riester-Rente ein weiteres Instrument, das auch den Wohnungsneubau fördert. Bei der Eigen-
heim-Riester-Rente wäre eine Schwerpunktsetzung der Förderung auf den Wohnungsbestand 
und dessen Sanierung aus Umweltsicht zu empfehlen52. Einen Anreiz zum Eigenheimbau und 
damit auch zur weiteren Flächeninanspruchnahme und Zersiedelung setzt auch die Bauspar-
förderung, die damit ebenfalls kritisch einzuschätzen ist53

 

. 

Entfernungspauschale 

Seit 2004 gibt es die Entfernungspauschale (Pendlerpauschale), die für alle Verkehrsmittel gilt, 
wobei 0,30 Euro je Kilometer angesetzt werden. Die verkehrsmittelunabhängige Pauschale gilt 
seit dem Veranlagungszeitraum 2001 (§ 9 des Einkommensteuergesetzes (EStG)). Sie betrug 
zwischen 2001 und 2003 0,36 Euro für die ersten zehn Entfernungskilometer und 0,40 Euro für 
jeden weiteren Kilometer. Ab 2004 wurde sie einheitlich auf 0,30 Euro pro Kilometer gesenkt. 
Zwischenzeitlich gab es 2007 und 2008 eine abweichende, in Richtung Flächenersparnis äu-
ßerst kontraproduktive Regelung, in der die Entfernungspauschale mit 0,30 Euro erst ab dem 

                                                      
52  http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3284.pdf, S. 21 f. (abgerufen am 4.2.2011). 
53  http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3659.pdf, S. 25 f. (abgerufen am 4.2.2011). 
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21. Kilometer geltend gemacht werden konnte. Das Bundesverfassungsgericht hat die steuerli-
che Begünstigung von Wegstrecken erst ab einem bestimmten Kilometer in seinem Urteil vom 
9. Dezember 2008 für verfassungswidrig erklärt, weil sie gegen das Gebot der Gleichbehand-
lung verstoße. Dabei hat es als obiter dictum festgehalten, dass eine vollständige Abschaffung 
der Pendlerpauschale nicht gegen die Verfassung verstoßen würde. Seit dem 1. Januar 2009 
gilt jedoch wieder die vorherige Regelung. Eine Abschaffung oder Neuregelung der Entfer-
nungspauschale wurde bisher noch nicht politisch umgesetzt. Dies wäre jedoch vor dem Hinter-
grund des Ziels, eine Raumstruktur der kurzen Wege realisieren zu wollen, grundsätzlich sinn-
voll, weil ein Anreiz, lange Wege in Kauf zu nehmen, entfiele54

Grunderwerbsteuer 

. Dennoch sollten bei der Dis-
kussion um eine Abschaffung der Entfernungspauschale sozialpolitische Belange berücksichtigt 
werden. Ein Ansatzpunkt wäre ein gleichmäßiges Abschmelzen der Entfernungspauschale über 
einen längeren Zeitraum. 

Die Grunderwerbsteuer fällt beim Erwerb eines Grundstücks an. Von der Umsatzsteuer ist die-
ser Kaufvorgang hingegen befreit. Rechtliche Grundlage ist das Grunderwerbsteuergesetz 
(GrEStG). Der Steuersatz für Grunderwerb beträgt in Deutschland gegenwärtig einheitlich 3,5 
Prozent des Kaufpreises. Allerdings machen einige Bundesländer von ihrem Handlungsspiel-
raum Gebrauch, in dem sie von dem einheitlichen Steuersatz abweichen. So liegt der Steuer-
satz in Berlin beispielsweise bei 4,5 Prozent, und in Brandenburg bei fünf Prozent. Die Einnah-
men aus der Grunderwerbsteuer stehen den Bundesländern zu, die diese an die Kommunen 
weiterreichen können. 

Die Grunderwerbsteuer ist seit langem unter sozial- und umweltpolitischen Gesichtspunkten in 
der Kritik. Unter dem Aspekt der Flächeninanspruchnahme ist als negative Steuerungswirkung 
hervorzuheben, dass sie den Neubau begünstigt und den Bestandserwerb benachteiligt. Zudem 
differenziert die Grunderwerbsteuer nicht nach dem ökologischen Wert einer Fläche. 

Die Vorschläge zur Neuausrichtung reichen von einer Spreizung der Steuersätze nach Lage der 
Grundstücke, über die Befreiungen von der Steuerpflicht beim Erwerb im Bestand bis zur Um-
wandlung der Grunderwerbsteuer in eine Neuerschließungsabgabe. Ein Ansatz des Difu sieht 
die Umwandlung der Grunderwerbsteuer in eine Flächenverbrauchssteuer vor (Apel/Henckel 
1995, S. 111 f.). In der Tendenz laufen alle Reformvorschläge darauf hinaus, die Innenentwick-
lung zu fördern, indem der Grundstückskauf in Neuerschließungsgebieten verteuert und der 
Erwerb von Bestandsimmobilien begünstigt wird. 

 

Grundsteuer 

Die Einnahmen aus der Grundsteuer fließen den Gemeinden zu. Unterschieden wird zwischen 
der Grundsteuer A und der Grundsteuer B. Erstere wird auf land- und forstwirtschaftliche 
Grundstücke, letztere auf alle sonstigen privat oder gewerblich genutzten Grundstücke erhoben. 
Reformbedarf ergibt sich schon durch die veraltete Bemessungsgrundlage („Einheitswerte“), die 
in den alten Bundesländern auf die Grundsteuerermittlung des Jahres 1974 zurückgeht, wäh-
rend in den neuen Bundesländern noch immer die Vorkriegswerte zugrunde gelegt werden. 

Aus bodenpolitischer Sicht ist zu bemängeln, dass Flächen konsumierende Bauformen, wie 
freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser, bei der Bestimmung der Bemessungsgrundlage so-
wie durch niedrige Steuermesszahlen begünstigt werden. Aufgrund ihrer geringen Höhe schafft 

                                                      
54  In einer Difu-Studie aus dem Jahr 1995 wird bereits auf die Problematik einer Entfernungspauschale hingewiesen. 

Diese beseitige nicht die grundsätzliche Fehlsteuerung, größere Distanzen zu fördern. Diese Formulierung findet 
sich in der 1995 erschienenen Difu- Studie von Apel, Henckel u.a., „Flächen sparen, Verkehr reduzieren. Möglich-
keiten zur Steuerung der Siedlungs- und Verkehrsentwicklung“. 
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die derzeitige Grundsteuer zudem Anreize zum spekulativen Horten unbebauter Grundstücke 
im Siedlungsbestand. Um diese Defizite zu beseitigen, wird die Umwandlung der Grundsteuer 
in eine Bodenwert- oder Flächensteuer bzw. eine Kombination beider Ansätze, angeregt 
(Jörissen/Coenen 2007, S. 178). 

Bei einer aufkommensneutralen Ausgestaltung der Reform wären allerdings ihre Auswirkungen 
auf den Bodenmarkt nach den bisherigen Erkenntnissen gering. Um den bodenpolitischen Len-
kungseffekt zu steigern, aber auch im Hinblick auf eine Stärkung der kommunalen Finanzauto-
nomie, wäre daher eine schrittweise Anhebung erforderlich. Im Ausgleich zu einem Aufkom-
menszuwachs bei der Grundsteuer wäre eine Entlastung bei der Gewerbesteuer – als der ande-
ren wichtigen Säule des kommunalen Finanzsystems – möglich, was im Ergebnis zu einer Ab-
schwächung des interkommunalen Wettbewerbs um die Ansiedlung von Unternehmen führen 
könnte. Eine Aufstockung der Grundsteuer erscheint schließlich auch insofern gerechtfertigt, als 
Grund und Boden in Deutschland im Vergleich zu anderen OECD-Staaten vergleichsweise mo-
derat besteuert werden. 

Das Difu hat in einem Praxistest verschiedene Varianten einer möglichen Grundsteuerreform 
untersucht. Der in der Fachöffentlichkeit als sogenanntes „Difu-Modell“ bekannte Reformansatz 
ist eine kombinierte Bodenwert- und Flächensteuer. Die im Difu-Modell enthaltene Flächenkom-
ponente bewirkt eine Abschwächung des bei einer reinen Bodenwertsteuer zu erwartenden Ge-
fälles der Abgaben vom Zentrum hin zum Stadtrand. Große Grundstücke mit niedrigem Boden-
wert würden höher als bei einer ausschließlichen Bemessung über den Bodenwert, kleine 
Grundstücke mit hohen Bodenwerten entsprechend niedriger besteuert werden (Lehmbrock, 
Coulmas 2001). 

 

5.2.4 Umweltgesetzgebung 

Durch die Föderalismusreform haben sich im Bereich der Umweltgesetzgebung die Kompeten-
zen verschoben. Der Naturschutz wurde in die konkurrierende Zuständigkeit des Bundes über-
führt, die Länder haben in einigen Regelbereichen Abweichungsrechte. Naturschutz und Land-
schaftspflege sowie Wasserhaushalt waren bis zur Föderalismusreform von 2006 Teil der Rah-
mengesetzgebung des Bundes. Als verfassungsrechtliches Novum sind die Länder ermächtigt 
worden, abweichende Regelungen zu treffen, wobei das jeweils spätere Gesetz Anwendungs-
vorrang genießt. Die Abweichungsbefugnis findet jedoch ihre Schranken in der Gültigkeit „all-
gemeiner Grundsätze“, diese sind „abweichungsfest“. Die Reichweite der abweichungsfesten 
Kernbereiche ist allerdings nicht unumstritten. Wenige Länder haben bisher von der Möglichkeit, 
eigene Gesetze zu erlassen, Gebrauch gemacht. Es gibt Bereiche, in denen die bestehenden 
Landesgesetze seit 1. März 2010 nicht mehr gelten, in anderen Bereichen finden die Landes-
gesetze dagegen weiterhin Anwendung. 

Die Veränderungen im Zuge der Föderalismusreform haben zu einer Zersplitterung des Natur-
schutzrechtes in verschiedene Regelungsebenen geführt. Zwar enthält das BNatSchG umfas-
sende Regelungen, ist aber ohne die Landesgesetze nicht in allen Bereichen vollzugsfähig. Ei-
ne bundesweit einheitliche Naturschutzpolitik kann möglicherweise nicht mehr erreicht werden. 

Zum 1. März 2010 trat das novellierte Bundesnaturschutzgesetz in Kraft. Die Ziele des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege nennt § 1 BNatSchG. Mit Blick auf eine Reduktion des Flä-
chenverbrauchs wird insbesondere in § 1 Abs. 5 BNatSchG ausgeführt, dass großflächige, 
weitgehend unzerschnittene Landschaftsräume vor weiterer Zerschneidung zu bewahren sind. 
Die erneute Inanspruchnahme bereits bebauter Flächen sowie die Bebauung unbebauter Flä-
chen im beplanten und unbeplanten Innenbereich, soweit sie nicht für Grünflächen vorgesehen 
sind, hat Vorrang vor der Inanspruchnahme von Freiflächen im Außenbereich. 
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In § 13 BNatSchG wird ausgeführt, dass erhebliche Beeinträchtigungen in Natur und Land-
schaft zu vermeiden sind. Unvermeidbare erhebliche Beeinträchtigungen sind durch Aus-
gleichs- oder Ersatzmaßnahmen, gegebenenfalls auch durch Ersatzzahlungen auszugleichen. 
Entfallen ist mit dem neuen Bundesnaturschutzgesetz der früher im Gesetz verankerte Vorrang 
der Ausgleichsmaßnahme gegenüber den an anderer Stelle oder zugunsten anderer Naturgüter 
erfolgenden Ersatzmaßnahmen. Bei der Gestaltung der Ausgleichs- respektive Ersatzmaßnah-
men, die zusammengefasst als Kompensationsmaßnahmen bezeichnet werden, räumen 
§§ 15 f. BNatSchG somit die Möglichkeit einer flexiblen Handhabung ein. Ein Ersatz ist bereits 
erfüllt, „wenn und sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushalts in dem betroffe-
nen Naturraum in gleichwertiger Weise hergestellt sind und das Landschaftsbild landschaftsge-
recht neu gestaltet ist.“55 Als Kompensationsraum werden dabei die knapp 70 naturräumlichen 
Haupteinheiten Deutschlands zugrunde gelegt. Diese umfassen in der Regel mehrere Land-
kreise. In Baden-Württemberg sind beispielsweise der Schwarzwald und die Schwäbische Alb 
die für Ersatzmaßnehmen entsprechend § 15 Abs. 2 Satz 3 BNatSchG zugrundeliegenden Na-
turräume56

Dem Ziel der Schonung der Böden dient das 1998 erlassene Bundes-Bodenschutzgesetz 
(BBodSchG) in Verbindung mit der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung aus dem 
Jahr 1999. In § 1 BBodSchG wird der Zweck des Gesetzes dargestellt. Nachhaltig seien die 
Funktionen des Bodens zu sichern oder wiederherzustellen. Hierzu – so wird weiter ausgeführt 
– sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Altlasten sowie hierdurch 
verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren und Vorsorge gegen nachteilige Einwir-
kungen auf den Boden zu treffen. Bei Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen 
seiner natürlichen Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte 
so weit wie möglich vermieden werden. 

. Die Details der Bevorratung von vorgezogenen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 
mittels Ökokonten, Flächenpools oder anderer Maßnahmen werden durch Landesrecht geregelt 
(§ 16 Abs. 2 BNatSchG). 

Eine die Regelungen des Baugesetzbuches (§ 35 Abs. 5 BauGB) ergänzende Möglichkeit zur 
Entsiegelung räumt § 5 BBodSchG räumt ein. Grundstückseigentümer können verpflichtet wer-
den bei dauerhaft nicht mehr genutzten Flächen, deren Versiegelung im Widerspruch zu pla-
nungsrechtlichen Festsetzungen steht, den Boden in seiner Leistungsfähigkeit im Sinne des § 1 
soweit wie möglich und zumutbar zu erhalten oder wiederherzustellen. Das Bodenschutzrecht 
regelt primär die Abwehr schädlicher Bodenveränderungen sowie Maßnahmen zur nachhaltigen 
Sicherung bzw. Wiederherstellung der Funktionen des Bodens. 

Die Kommission Bodenschutz beim Umweltbundesamt57

Inwieweit das neue Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit abweichenden Regelungen in 
den Ländern dem 30 ha-Ziel förderlich oder eher hinderlich ist, kann noch nicht abschließend 
beurteilt werden. 

 sieht im Hinblick auf das Ziel, die täg-
liche Flächenneuinanspruchnahme auf 30 ha zu reduzieren, beim Bodenschutz hohen Hand-
lungsbedarf. Besonders der Verbrauch von Böden mit hoher Bodenfruchtbarkeit erfordere wirk-
samere Schutzmechanismen. 

 

                                                      
55  http://www.nabu.de/naturschutzrecht/broschuere_rechteinfach.pdf, S. 21 (abgerufen am 5.2.2011). 
56 http://www.fachdokumente.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/95306/naturraeume_baden_wuerttembergs.pdf? 

command=downloadContent&filename=naturraeume_baden_wuerttembergs.pdf (abgerufen am 5.2.2011). 
57 http://www.umweltbundesamt.de/boden-und-altlasten/boden/downloads/Flaechenpapier_KBU.pdf (abgerufen am 

13.1.2011). 
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5.2.5 Verkehrspolitik 

Zentrales verkehrspolitisches Instrument der Bundesregierung ist die Bundesverkehrswegepla-
nung mit den gewünschten Verkehrsinfrastrukturprojekten der Länder und des Bundes. Auch 
wenn bei der Beurteilung der Bauwürdigkeit und Dringlichkeit der Vorhaben („Vordringlicher Be-
darf“ oder „Weiterer Bedarf“) in den Bedarfsplänen für die Bundesfernstraßen und die Bundes-
schienenwege breiter angelegte Bewertungskriterien berücksichtigt wurden (u.a. Nutzen-
Kosten-Verhältnis, Raumwirksamkeit, Umweltrisiko-und FFH-Verträglichkeit), lag der Fokus bei 
bisherigen Bundesverkehrswegeplänen noch immer auf einer quantitativen Erweiterung der 
Verkehrsinfrastruktur. Ein herausgegriffenes Beispiel ist der forcierte Bau von Umgehungsstra-
ßen, der den innerörtlichen Bereich entlasten soll, der aber gleichzeitig dazu führt, dass bei 
gleichem Zeitbudget längere Wege zurückgelegt werden und damit letztlich eine Steigerung des 
Verkehrsaufwands bewirkt. Die relative Erreichbarkeit mit den Verkehrsmitteln verändert sich 
gleichzeitig mit.  

Verkehrspolitik agiert bisher überwiegend reaktiv, d.h. sie läuft dem lange Zeit wachsenden 
oder dem prognostizierten Bedarf hinterher, ohne das Verkehrswachstum als solches zu hinter-
fragen. Vielmehr wurden seit den 1990er-Jahren die aufgrund der Regulierung des Verkehrs-
marktes bestehenden Wachstumsbremsen abgebaut, ohne gleichzeitig adäquate marktwirt-
schaftliche Steuerungsinstrumente zu schaffen, die unter anderem die externen Kosten des 
Verkehrs einpreisen und damit entscheidungsrelevanter werden lassen. Der Sachverständigen-
rat für Umweltfragen (SRU) kommt in seinem Bericht 2008 zu einer kritischen Einschätzung der 
Verkehrspolitik. 

Eine weitere Wirkung geht von den Verkehrsflächen und ihrer Trennwirkung aus. Dem Bericht 
des SRU folgend finden sich in Deutschland noch insgesamt 562 unzerschnittene verkehrsarme 
Räume (UZVR)58

Was hier am Beispiel der unzerschnittenen verkehrsarmen Räume gezeigt wurde, ist ein grund-
sätzliches Problem der mangelnden Integration der Verkehrsplanung. Wenn man auf die nega-
tiven Folgen des Verkehrswachstums fokussiert, wird die noch immer unterentwickelte Verknüp-
fung der Verkehrspolitik mit anderen Politikfeldern, durch die Verkehrsnachfrage generiert wird 
bzw. die durch Verkehrsauswirkungen betroffen sind, deutlich. Die Handlungstrias einer nach-
haltigen Verkehrspolitik aus Verkehrsvermeidung, Verkehrsverlagerung und verträglicherer Ab-
wicklung bedarf noch immer einer wirksamen Umsetzung. Raum- und Verkehrsentwicklung 
müssen zusammen gedacht werden, weil Verkehrspolitik eine Querschnittsdisziplin ist. 

. Den UVZR kommt große Bedeutung für das Überleben größerer wandernder 
Säugetierarten zu, die durch eine weitere Fragmentierung ihrer Habitate in ihrem Bestand ge-
fährdet werden. Die Vermeidung der Landschaftszerschneidung sollte daher ein nicht zu ver-
nachlässigendes Ziel einer an Nachhaltigkeit orientierten Verkehrspolitik sein. Der Wiederher-
stellung von Wanderkorridoren (Landschaftsbrücken über Autobahnen) kann als „End-of-the-
pipe-Technologie“ die Errichtung von Querungshilfen und Grünbrücken dienen (SRU 2008, S. 
205 f.). Sinnvoller ist die Integration der Aspekte Vernetzungskorridore bzw. Flächen für einen 
Biotopverbund bereits in der Planungsphase. 

                                                      
58  Das Bundesamt für Naturschutz definiert unzerschnittene verkehrsarme Räume (UZVR) als Räume, die eine Min-

destgröße von 100 km² haben. Als Zerschneidungskriterien werden in Abstimmung mit der Länderinitiative Kernin-
dikatoren (LIKI) folgende Parameter verwendet:   
1. Bundesautobahnen, Bundes-, Landes- und Kreisstraßen > 1 000 Kfz/24h,   
2. Bahnen: mehrgleisig oder eingleisig und elektrifiziert, Tunnel > 1 000 m nicht zerschneidend,   
3. Kanäle der Schifffahrtsklasse 4,   
4. Siedlungen >93 ha (DLM 25O),   
5. Flughäfen (DLM 25O),   
6. große Wasserflächen werden nicht berücksichtigt,   
7. Stichstraßen – Zähllücke bis zur UZVR-Grenze max. 2,5 km.   
Der Teilindikator „effektive Maschenweite (meff in km²) ergänzt die UZVR. (http://www.umweltbundesamt-daten-zur-
umwelt.de/umweltdaten/public/theme.do?nodeIdent=3540, abgerufen am 23.12.2010). 
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Als große Herausforderung stellt sich für die Verkehrspolitik die Aufgabe, zukünftig weniger re-
aktiv als vielmehr aktiv an den Quellen und Senken des Verkehrs gestaltend anzusetzen. Dies 
gilt gleichermaßen für die Bundesebene wie auch für die darunter liegenden staatlichen Ebe-
nen. So stellt sich beispielsweise in den Städten die Aufgabe, eine integrierte Verkehrsentwick-
lungsplanung umzusetzen und damit steuernd auf die Entstehung des Verkehrs einzuwirken. 
Weiterhin würde eine generelle Entschleunigung des Verkehrs einen Beitrag leisten, die Attrak-
tivität kurzer Wege zu erhöhen, weil der Zeitaufwand für lange Wege steigt. Hierzu wären Ände-
rungen der geltenden Straßenverkehrsordnung notwendig, die in der Tradition höherer Ge-
schwindigkeiten steht und hierzu beispielsweise das System der funktionalen Trennung des 
Straßenraums umsetzt. Eine Straßenbenutzungsgebühr könnte nicht nur ein Weg sein, Ein-
nahmen für die Instandhaltung des Straßennetzes zu generieren, sondern sie ließe sich gleich-
zeitig zu einem Instrument der Steuerung der Verkehrsnachfrage ausbauen. Hier ist zu prüfen, 
unter Berücksichtigung welcher Kostenbestandteile (betriebswirtschaftliche Kosten, externe 
Kosten) eine allgemeine Straßenbenutzungsgebühr einen Beitrag zur Umsetzung kurzer Wege 
leisten kann. 

Die Städte, Landkreise und Gemeinden ihrerseits reagieren sehr unterschiedlich auf die Her-
ausforderung mit begrenzten Mitteln ihre Infrastruktur zu erhalten, die ÖPNV-Finanzierung zu 
gewährleisten, und dabei zielgerichtet und integriert die Verkehrsentwicklung zu beeinflussen. 
Verkehrsentwicklungsplanung geschieht (mit Ausnahme der Nahverkehrspläne und der Be-
darfsplanung für eigene Verkehrswege im Flächennutzungsplan) weitgehend ohne gesetzlichen 
Auftrag und nach Maßgabe der verfügbaren Planungskapazitäten und Planungsmittel. 

Über die Höhe der Regionalisierungsmittel, die der Bund den Ländern entsprechend der Rege-
lung im Regionalisierungsgesetz (RegG) gewährt, hat die Bundesebene wesentlichen Einfluss 
auf das Angebot des Schienenpersonennahverkehrs. Zu prüfen wäre die Einführung einer er-
folgsorientierten Komponente zur Ergänzung des aktuell für den festgesetzten Zeitraum stati-
schen Verteilungsschlüssels. Die Länder hätten so einen größeren Anreiz, fahrgastorientierte 
Maßnahmen umzusetzen, weil sie durch eine Nachfragesteigerung zusätzliche Finanzmittel er-
hielten59

 

. In den Ländern wäre dann beispielsweise mit einer höheren Sensibilität zu rechnen 
für ineffiziente Parallelverkehre von Bus und Bahn. 

5.2.6 Einzelne Steuerungsinstrumente mit Überprüfungsbedarf 

Die flächensparende Verkehrs- und Siedlungsentwicklung steht im Spannungsfeld weiterer Poli-
tik- und Handlungsfelder. Teilweise wirken diese auch dem Ziel entgegen, den Flächenver-
brauch deutlich zu reduzieren. Einige Aspekte sollen hier kurz angerissen werden. 

Als zumindest kritisch für eine Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme ist die kommunale 
Wirtschaftsförderung für strukturschwache Regionen einzuschätzen. Fördermittel aus der Ge-
meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ trugen in der Vergan-
genheit nicht unerheblich zur Flächenneuinanspruchnahme bei. Der Erfolg dieser Maßnahmen 
ist dann zweifelhaft, wenn Arbeitsplätze lediglich verlagert werden. Gerade auch in den neuen 
Bundesländern entstand ein Überhang an Gewerbeflächen (Bonny/Glaser 2005, S. 36). Die ge-
genwärtigen Förderrichtlinien der Gemeinschaftsaufgabe zielen stark auf die Wiedernutzung 
von Brachflächen und knüpfen die Neuerschließung von Flächen an einen Bedarfsnachweis. 
Inwieweit dies auch tatsächlich zu einer Abkehr von Neuausweisungen von Gewerbeflächen auf 
der „grünen Wiese“ und zu erneuter Nutzung von Industrie- und Gewerbebrachen führt, kann 
derzeit noch nicht sicher beurteilt werden.  

                                                      
59  http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/2323.pdf (abgerufen am 22.2.2011). 
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Auf regionaler und kommunaler Ebene gibt es bereits seit vielen Jahren verschiedene Initiativen 
zum Flächensparen: Beispielsweise Aktivitäten der regional verfassten Gebietskörperschaften 
(z.B. Verband Region Stuttgart, Umlandverband Frankfurt) sowie der Länder Brandenburg und 
Baden-Württemberg, deren Initiativen zum Flächenmanagement auf eine regional abgestimmte 
kommunale Bodenvorratspolitik abzielen (BMVBW/BMZ 2001, S. 15). 

In den letzten Jahren verkauften zahlreiche Städte ihre kommunalen Wohnungsbaugesellschaf-
ten. Damit ging ein unmittelbares Steuerungselement für die Siedlungsentwicklung aus der Ei-
gentümerperspektive verloren, mit dem es beispielsweise möglich war, Modellvorhaben und gu-
te Praxisbeispiele umzusetzen. Vor diesem Hintergrund sollten die langfristigen Probleme, die 
sich durch eine Privatisierung der Wohnungsbaugesellschaften ergeben können, in der Ent-
scheidungsfindung ein höheres Gewicht erhalten60

 

. 

5.2.7 Ausblick: Handelbare Flächenausweisungskontingente als alternatives 
Steuerungsinstrument 

Obwohl sich eine Abschwächung der Flächennachfrage abzeichnet, ist ein Rückgang auf das 
durch die Bundesregierung anvisierte 30 ha/Tag-Ziel nicht zu erwarten. Es stellt sich somit die 
Frage nach weiteren Steuerungsmöglichkeiten zur Unterstützung des planungs- und ordnungs-
rechtlichen Instrumentariums. Hier bieten ökonomische Anreizinstrumente eine interessante 
Perspektive, den Flächenverbrauch zu begrenzen. Bekannt sind diese Instrumente bereits aus 
dem Klimaschutz zur Begrenzung der Kohlendioxid-Emissionen. Mithilfe eines Forschungspro-
jektes hat das UBA ein Konzept für die Ausgestaltung eines Modells handelbarer Flächenaus-
weisungskontingente vorgelegt. In diesem Zusammenhang empfiehlt das UBA, eine Obergren-
ze für die künftige jährliche Siedlungsausweitung festzulegen (UBA 2009). 

Diese Flächenkontingentierung sowie der Handel mit den Kontingenten soll die Zersiedelung 
bremsen und langfristig in vertretbare Bahnen lenken. Zu Beginn des Verfahrens würde den 
Kommunen ein Bestand an Flächenausweisungskontingenten zugewiesen werden. Die Summe 
der an die Gebietskörperschaften ausgegebenen Flächenkontingente würde mit dem 30 Hektar-
Mengenziel übereinstimmen. Hier liegt unter Umweltgesichtspunkten die Effizienz des Verfah-
rens, weil der Flächenverbrauch gedeckelt werden würde. Möchte eine Gemeinde mehr Flä-
chen ausweisen als sie über Kontingente verfügt, muss sie solche hinzukaufen. Am Markt wür-
de sich ein Preis für Flächenkontingente entwickeln. Ein Effekt wäre, das bestehende Sied-
lungsflächen, die brach liegen oder nur extensiv genutzt werden, wieder stärker im Fokus stün-
den. Dies gilt gleichermaßen für Gemeinden, die Flächen hinzukaufen müssten, wie auch für 
Gemeinden, die für Baugebietsausweisungen über ausreichend Kontingente verfügen. Diese 
würden nämlich auf Einnahmen verzichten, wenn sie Flächen selbst nutzen statt die zugehöri-
gen Kontingente zu verkaufen. Die Gemeinde hätte also – bei bestehender Flächennachfrage – 
einen Anreiz, die Entwicklung auf bereits ausgewiesene Flächen zu lenken. Ein System han-
delbarer Flächenausweisungskontingente benötigt gleichwohl ein starkes flankierendes Ord-
nungsrecht, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund, dass sich die potenziell zu überbauenden 
Flächen in ihrer Qualität und ihrem ökologischen Wert stark unterscheiden (Walz/Küpfer 2005). 

 

                                                      
60  Auch seitens des Deutschen Städtetags wird der Verkauf kommunaler Wohnungsbaugesellschaften kritisch gese-

hen. (http://www.staedtetag.de/10/presseecke/pressedienst/artikel/2005/11/22/00315/index.html, abgerufen am 
11.2.2011). 
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5.3 Von der Attraktivität kurze Wege zu leben – Einblicke in die Praxis 

Nachdem ein ausgewähltes Spektrum von Steuerungsinstrumenten zur Realisierung einer 
sparsameren Flächenneuinanspruchnahme dargestellt wurde, sollen nun Praxisbeispiele für ei-
ne flächensparende und/oder verkehrssparende Entwicklung vorgestellt werden. Es gibt ver-
schiedene Ansätze, kurze Wege in die alltägliche Handlungspraxis umzusetzen. Dies betrifft die 
bauliche Umsetzung, wie auch Konzepte, das Verkehrsverhalten stärker zu reflektieren und zu 
beeinflussen. Im Folgenden werden Beispiele für einen Umgang mit Fläche, Verkehr und räum-
licher Nähe vorgestellt, die – bildlich gesprochen – Bausteine des Puzzles „kurze Wege“ sind 
und in ihrer Gesamtheit das Bild von kurzen Wegen Realität werden lassen. 

 

5.3.1 Stadtmarketing und Kommunikation der Attraktivität kurzer Wege 

Bisher wurde auf sachlich-rationale Argumente rekurriert, um die Sinnhaftigkeit einer Stadt der 
kurzen Wege bzw. kurzer Wege als allgemeines raumplanerisches Leitbild zu untermauern. Die 
„Stadt der kurzen Wege“ stößt auch außerhalb der planerischen Fachdiskurse auf eine wohlwol-
lende Aufmerksamkeit. Der Begriff ist positiv konnotiert und für nicht wenige Städte ein zentraler 
Anknüpfungspunkt des Stadtmarketings, weil kurze Wege ein Qualitätsmerkmal sind, das es 
besonders hervorzuheben gilt. „Kurze Wege“ implizieren eine Erleichterung der täglichen Mobili-
tät, mehr verfügbare Zeit für andere Zwecke, das Erlebnis eines Freiheitsgefühls durch zuneh-
mende Zeitautonomie und Kommunikationschancen. 

Wenn sich Wohnstandorte oder Kommunen als „Stadt der kurzen Wege“ bezeichnen, meinen 
sie damit beispielsweise, dass aufgrund dieser Eigenschaft die Lebensqualität hoch sei und 
sich die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besser organisieren lasse. Dabei werden auch im 
Sinne einer Werbung für den eigenen Standort beispielsweise die fußgängergerechten Ein-
kaufsstraßen oder der gut strukturierte Personennahverkehr hervorgehoben. 

So stellt beispielsweise Frankenthal in seiner Internetdarstellung dar, dass es auch als moder-
nes Einkaufszentrum vor den Toren der Großstädte (Ludwigshafen und Mannheim) bekannt sei. 
Alle Geschäfte seien fußläufig binnen zehn Minuten bequem zu erreichen. Die „Stadt der kurzen 
Wege“ biete mit über 250 Geschäften auf insgesamt knapp 30.000 qm Verkaufsfläche in der In-
nenstadt alles, was das Herz begehre61

Ebenfalls lädt Krefeld seine Gäste ein, die „Stadt der kurzen Wege“ zu erleben. Im Internetauf-
tritt der Stadt Krefeld heißt es hierzu: „Das vielfältige Angebot des Einkaufszentrums Innenstadt 
lockt nicht nur die Krefelder zum Stadtbummel. Viele Gäste aus der Region und den Niederlan-
den verbringen ebenso gerne ihre Freizeit in der Samt- und Seidenstadt. Denn in der Innenstadt 
verbinden sich Handel, Kultur und Gastronomie miteinander und begegnen gemeinsam ihrem 
Publikum. Krefelds Innenstadt bietet zahlreiche Möglichkeiten, Freizeit zu gestalten und vor al-
len Dingen Freizeit zu genießen. Kommen Sie und erleben Sie die Stadt der kurzen Wege!“

. 

62

In seinem Leitbild für das Stadtmarketing stellt auch Lemgo heraus, dass man eine Stadt der 
kurzen Wege ist: „Lemgo ist die Stadt der kurzen Wege: Einzelhandel, Dienstleistung, Verwal-
tung und auch Wohnen konzentrieren sich im historischen Stadtkern.“

 

63

Die Tatsache, dass die „Stadt der kurzen Wege“ im alltäglichen Sprachgebrauch verankert ist, 
erleichtert ihre Kommunikation und stellt eine gute Chance dar, auch in breiten Bevölkerungs-
kreisen auf einen positiven Widerhall zu stoßen. Die „Region der kurzen Wege“ ist dagegen au-

 

                                                      
61  http://www.frankenthal.de/index.php?id=8 (abgerufen am 4.1.2011). 
62 http://www.krefeld.de/C125748F003800E7/html/07FF06675C4D95F8C125748F00398CAD?openDocument (abge-

rufen am 4.1.2011). 
63  http://www.lemgo.de/dokumente/leitbild.pdf (abgerufen am 4.1.2011). 
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ßerhalb des Fachdiskurses im allgemeinen Sprachgebrauch bisher weniger etabliert. Hier wäre 
es interessant auszuloten, ob auch die „Region der kurzen Wege“ ähnlich positiv aufgenommen 
würde und beispielsweise Bestandteil des Regionalmarketings werden könnte. Hierfür lassen 
sich unter anderem mit der Metropolregion Rhein-Neckar und der Region Rhein-Main-Taunus 
bereits einige Beispiele finden. 

 

5.3.2 Autofreies und autoreduziertes Wohnen 

Autofreies respektive autoreduziertes Wohnen wird bisher in einer überschaubaren Anzahl von 
Projekten praktiziert, die zwar durchweg erfolgreich sind, jedoch nur wenige Nachahmer fanden. 
Auch autoreduzierte Wohngebiete, wie beispielsweise Freiburg-Vauban, erreichen die Qualität 
autofreier Straßenräume, die zum Beispiel als Spielplätze für Kinder genutzt werden können. 
Solche Wohngebiete vermeiden eine verkehrliche Mehrbelastung benachbarter Quartiere 
ebenso wie aufwändige unterirdische Tiefgaragenlösungen, d.h. als Vermeidung einer finanziel-
len Belastung für die Bewohner. Mit einer räumlich eingeschränkten Pkw-Verfügbarkeit wird ein 
Anreiz gegeben, andere Verkehrsmittel oder Carsharing-Angebote zu nutzen. Diese Wohnform 
steht somit auch symbolisch für eine Ausprägung von Lebensstilen im Sinne kurzer Wege und 
Flächensparsamkeit. Zugleich ist sie ein Anreiz zu einem nichtmotorisierten Lebensstil. 

Ein großer Teil des Wohnungsaltbestands bis ins 20. Jahrhundert hinein wurde für autofreies 
Wohnen konzipiert, das gilt jedoch nicht für den Neubau der vergangenen Jahrzehnte. Grund-
sätzlich ist bisher bei Wohnungsbau nach den Landesbauordnungen (mit Ausnahme von Berlin) 
der Stellplatzpflicht durch Anlage von Stellplätzen oder finanzielle Ablösebeiträge zu genügen – 
unabhängig vom tatsächlichen Bedarf, so z.B. auch für autofreie Haushalte. Dieses Kunden-
segment ohne Auto spiegelt sich also in den Landesbauordnungen nicht wider. Inzwischen 
wurden die rechtlichen Fragen nach der Absicherung der Autofreiheit und der generellen Zuläs-
sigkeit geklärt. Um den Verzicht auf ein Auto bei den Bewohnern langfristig zu sichern und eine 
Belastung benachbarter Quartiere durch sog. „Fremdparker“ zu vermeiden, gibt es inzwischen 
verschiedene Ansätze. So wird beispielsweise in Freiburg-Vauban den Hauhalten die Wahl zwi-
schen autofreiem und stellplatzfreiem Wohnen geboten. In zwei Parkhäusern am Rande des 
Stadtteils müssen die Bewohner des Stadtteils, wenn sie Autohalter sind, einen Parkplatz er-
werben. In den Straßen des Stadtteils, die grundsätzlich Spielstraßen sind, und vor dem Haus 
darf das Auto nur kurzfristig, z.B. für Be- und Entladen, abgestellt werden. Ansonsten ist es auf 
dem gekauften Stellplatz zu parken. Wer kein eigenes Auto hat oder Car-Sharing nutzt, muss 
einen Anteil einer „Vorhaltefläche“ für rund 3 500 Euro kaufen, um später, falls doch ein Auto 
angeschafft wird, dort einen Stellplatz erwerben zu können. Das wird als Grundschuld eingetra-
gen. Ein Autofreiverein, von den Initiatoren des Verkehrskonzeptes gegründet, wacht über die 
Einhaltung der Regeln für autofreies Wohnen. Das Freiburger Beispiel zeigt, dass auch schon 
die räumliche Entkoppelung von Wohnung und Stellplätzen (konzentriert in einem Parkhaus an 
der Peripherie des Gebietes) bereits wesentliche Ziele der Nutzbarkeit des Straßenraums und 
der Verkehrsmittelwahl erreichen kann. Ideologische und kräftezehrende „Grabenkämpfe“ las-
sen sich durch pragmatische Lösungen vermeiden. 

Ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster hat die Zulässigkeit autofreier Wohnquartiere 
und ihrer Ausweisung im Bebauungsplan bestätigt. Nach Auffassung des Oberverwaltungsge-
richts war die Stadt Münster berechtigt, ihren planerischen Gestaltungsspielraum für das Mo-
dellprojekt „autofreies Wohnen“ zu nutzen. Die Annahme der Stadt, es bestehe in der gegebe-
nen Innenstadtlage ein der Zahl möglicher Wohnungen (etwa 225) entsprechender Bedarf für 
eine solche Wohnform, sei plausibel. Auch habe die Stadt grundsätzlich von einem vertrags-
treuen Verhalten der künftigen Bewohner ausgehen dürfen. Es gebe keine Erkenntnisse, die die 
Planung von vornherein zum Scheitern verurteilen würde. Letztlich habe die Stadt einen von ihr 
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allerdings nicht erwarteten Misserfolg des mit der Planung verfolgten Anliegens berücksichtigt 
und für diesen Fall in rechtlich nicht zu beanstandender Weise auf ihre Möglichkeiten verwie-
sen, mit Mitteln des Städtebaus entsprechend zu reagieren. 

Ein überregional wenig bekanntes Projekt – obgleich es bereits mehrere Preise unter anderem 
als Best Practice erhalten hat – für autofreies Wohnen ist das Kölner Quartier „Stellwerk 60“, 
das auf dem Gelände eines ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks im Kölner Stadtteil 
Nippes entstand und die erste teilweise autofreie Siedlung in Köln ist. Das gesamte Gelände 
umfasst 19 ha, wobei auf rund sechs ha autofreies Wohnen (Stellwerk 60) verwirklicht wird. 

Das Projekt umfasst rund 400 bis 450 Wohneinheiten. Es ist privat finanziert und der Autover-
zicht der Einwohner wurde in das Grundbuch eingetragen, d.h. ist zeitlich unbegrenzt gültig. Der 
Investor will mit dem Projekt ein Angebot für das Marktsegment des autofreien Wohnens reali-
sieren. 

Ein Mobilitätskonzept berücksichtigt den öffentlichen Personennahverkehr und bindet das 
Wohngebiet in das Radwegenetz ein. Zudem gibt es eine Carsharing-Station. Gebaut werden 
Einfamilienhäuser – teilweise als Solarpassiv-Häuser – und bis zu fünfstöckige Gebäude mit Ei-
gentums- und zum Teil öffentlich geförderten Mietwohnungen. Entgegen der ursprünglichen 
Planung wird die Siedlung allerdings nicht als Ganzes autofrei, sondern nur die Wohnstraßen. 
Es gibt ein projekteigenes Quartiersparkhaus, in dem Stellplätze erworben werden können. Für 
die Bewohner stehen 80 Stellplätze und für Besucher 40 Stellplätze zur Verfügung. 

Weitere große Projekte autofreien Wohnens gibt es in u.a. in Hamburg und München, aber auch 
in Amsterdam, Wien, Kopenhagen und Malmö. Es stellt sich die Frage, warum in Deutschland 
wie in anderen europäischen Ländern die autofreien bzw. -reduzierten neuen Wohngebiete 
eher Einzelfälle im sozialen Umfeld Gleichgesinnter geblieben sind. Möglicherweise bestehen 
(neben der Stellplatzpflicht im Baurecht) in der Immobilienwirtschaft Vorbehalte bzw. nicht aus-
reichende Anreize, auch beim Wohnungsbau ein relevantes Kundenpotenzial angemessen zu 
berücksichtigen. 

 

5.3.3 Mobilitätsmanagement 

Angelehnt an die Definition der Transferstelle Mobilitätsmanagement wird unter „Mobilitätsma-
nagement“ ein Ansatz verstanden, Verkehrsnachfrage durch „weiche“ Maßnahmen aus den Be-
reichen Information, Kommunikation, Motivation, Koordination und Service Optionen zu beein-
flussen. Ziel des Mobilitätsmanagements ist es, das Mobilitätsverhalten und die Einstellungen 
zur Mobilität zu verändern und dadurch den Personenverkehr effizienter, umwelt- und sozialver-
träglicher und damit nachhaltiger zu gestalten. Dabei übernehmen Akteure, wie beispielsweise 
Betriebe, Verantwortung für den von ihnen verursachten Verkehr und kooperieren mit Kommu-
nen, Verkehrsbetrieben und -anbietern. 

Das betriebliche Mobilitätsmanagement hat unter anderem das Ziel, den Weg zur Arbeit für 
Pendlerinnen und Pendler stressfreier und umweltverträglicher zu gestalten. Hierzu gehört bei-
spielsweise die Förderung der Nutzung von Verkehrsmitteln des Umweltverbunds wie auch die-
jenige von Fahrgemeinschaften. Aus Sicht des Unternehmens erhöht ein mit weniger Stress 
verbundener Weg zur Arbeit die Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Für die 
Kommunen ist die Kooperation mit Unternehmen interessant, da so die Verursacher von Ver-
kehr in verträgliche Lösungen eingebunden werden können. 

Mit dem Schülerverkehr wird ein weiterer Ansatzpunkt für das Mobilitätsmanagement aufgegrif-
fen. Ein wesentlicher Teil der Mobilität im Wohngebiet ist mit den Schulwegen der Kinder ver-
bunden. Pkw-Fahrten mit dem „Elterntaxi“ schränken nicht nur das Zeitbudget der Eltern ein, 
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sondern verursachen Gefährdungen im sehr empfindlichen Umfeld der Schulen und bringen 
problematische „Nebenwirkungen“ für die Entwicklung der Kinder mit sich (Bewegungsmangel, 
Unselbständigkeit, Störungen der motorischen und sozialen Entwicklung der Kinder). 

Eine Strategie zur Lösung dieser Problematik sind Geh- oder Laufbusse. Ein Gehbus ist eine 
begleitete Gehgemeinschaft, bei der eine Begleitperson den Schulweg gemeinsam mit den Kin-
dern geht. Unterwegs gibt es „Haltestellen“, an denen der „Bus“ hält und Kinder mitnimmt. 
Wenn Kinder zu Fuß zur Schule gehen, schafft dies Freiräume für die Eltern und trägt zur Ver-
kehrssicherheit bei, besonders vor den Schulen. Jede Autofahrt, die durch zu Fuß gehende 
Kinder ersetzt wird, erzeugt weniger Verkehr, ist energiesparend und vermindert die Luftver-
schmutzung und Lärmbelästigung. Aber noch wichtiger dabei ist die Tatsache, dass es Kindern 
auch Spaß macht, gemeinsam mit anderen und schließlich eigenständig den Schulweg autofrei 
zurückzulegen. Als positiver Nebeneffekt wird nicht nur einem Bewegungsmangel entgegenge-
wirkt, sondern die Kinder machen sich bereits früh mit einer ökologischen Form der Fortbewe-
gung vertraut. In Wiesloch, Paderborn und weiteren Gemeinden laufen die Kinder bereits ge-
meinsam im Laufbus zur Grundschule. Wenn längere Wege zurückzulegen sind, bietet sich die 
Einrichtung eines „Radelbusses“ an. 

In England und Belgien wird die Schülermobilität zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Grundschule 
systematisch im Sinne einer Logistik der kurzen Wege in den Schulen angegangen. Der Anteil 
der autofreien Schülerwege ist in England als Qualitätskriterium für die Verkehrsentwicklungs-
pläne (Local Transport Plans) eine Prüfvoraussetzung für die staatliche Infrastrukturförderung. 
Angesichts finanzieller Restriktionen in den kommunalen Haushalten erscheint eine Überprü-
fung von Investitionen an Kriterien einer nachhaltigen Entwicklung auch für Deutschland sinn-
voll. 

Der Schülerverkehr zeigt, dass kurze Wege auch mit der Perzeption von Sicherheit und Unsi-
cherheit im Straßenraum und damit mit den Fahrgeschwindigkeiten zu tun haben. Ein hohes 
Vertrauen der Eltern in die Sicherheit des öffentlichen Raums insgesamt scheint eine grund-
sätzlich Voraussetzung für Nahraumorientierung und kurze autofreie Wege zu sein. 

 

5.3.4 Parkraumpolitik 

Verkehrsvermeidung bei neuen größeren Verkehrserzeugern, wie z.B. bei Einkaufszentren, ist 
bisher kaum im planerischen Instrumentarium verankert. Eine Ausnahme stellt in Zürich die 
„Sihlcity“ dar, ein innenstadtnahes Shopping Center sowie Büro- und Gewerbeflächen als 
Nachnutzung einer ehemaligen Fabrik. 

 



88 

Abbildung 14: Zürcher Sihlcity* 

 

*Foto:  Jörg Thiemann-Linden* 

 

Aufgrund der erwarteten Widerstände der umgebenden Quartiere gegen hohe Kfz-
Verkehrserzeugung durch ein neues Shopping Center und intensiver Flächennutzungen, wie es 
für die Innenentwicklung mit ihren Zielkonflikten typisch ist, wurde auf Initiative des Verkehrs-
clubs der Schweiz (VCS) ein neues baurechtliches Verfahren des Umgangs mit der Verkehrser-
zeugung erprobt, das inzwischen als Option auch für andere Großeinrichtungen im Stadtkanton 
Zürich zugelassen ist (sog. Fahrtenmodell). Die Verträglichkeit wird hier nicht über die gesicher-
te, verträgliche Erschließung oder Auflagen für die Stellplatzzahl im Baugenehmigungsverfah-
ren hergestellt. Grundidee ist, dass für publikumsintensive Einrichtungen „Verkehrserzeugungs-
Kontingente“ für einen bestimmten Zeitraum festgelegt werden. Das Monitoring der Erfüllung 
wird kombiniert mit einem breiten Spektrum des Mobilitätsmanagements. 

Damit gibt es zugleich strikte ökologische Vorgaben von Stadt und Investoren für den Betreiber: 
maximal 8 800 Fahrten pro Tag sowie ein Parkplatzpool von maximal 850 Plätzen. Im Fokus 
der Planung standen deshalb eine weiter verbesserte Erschließung mit dem öffentlichen Ver-
kehr sowie ein breites Spektrum für Nahmobilitätsangebote, z.B. Bringedienste auf Fahrradba-
sis. Der Betreiber von Sihlcity wird hierbei zentraler Akteur des Mobilitätsmanagements. Er 
muss die vertraglich vereinbarten Ziele der Verkehrsbeschränkung einhalten und dies regelmä-
ßig den Behörden berichten, behält dabei jedoch ein hohes Maß an unternehmerischer Freiheit, 
wie das Ziel erreicht wird. 

Rund 20 000 Besucher strömen heute täglich nach Sihlcity – 70 Prozent nutzen den öffentli-
chen Verkehr oder das Velo für die Anreise oder kommen zu Fuß. Damit hat sich das Verkehrs-
konzept bewährt – auch in wirtschaftlicher Hinsicht. Sihlcity erzielt mit einem Pkw-Anteil bei den 
Kunden von 30 Prozent den gleichen Umsatz wie das traditionell autoorientierte Glatt-Center 
am anderen Ende der Stadt mit 85 Prozent Pkw-Anteil (Kemming/Welsch 2010, S. 33 f.). 

Ähnliche Fahrleistungsmodelle für verkehrsintensive Vorhaben gibt es inzwischen in verschie-
denen Schweizer Kantonen. Sie lösen den Widerspruch auf, dass einerseits raumplanerische 
Leitbilder und die Ökonomie hohe Dichte fordern, Standards des Immissionsschutzes jedoch 
durch Abstände und durch Verteilung am einfachsten zu erreichen sind. 

In Zürich ist die Pkw-Stellplatzpolitik seit längerem ein Politikum mit reger Kommunikation der 
städtischen Entwicklungsziele und Instrumente mit der Bevölkerung, zumal diese in vielen ver-
kehrspolitischen Fragen per Referendum das letzte Wort hat. Die per Volksabstimmung am 
28.11.2010 bestätigte Teilrevision der städtischen Parkplatzverordnung (PPV) unterstützt die 
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Mobilitätskultur durch sehr restriktive Stellplatz-Kennziffern für privates Bauen auch im nicht-
öffentlich zugänglichen Bereich. So wird beispielsweise die Zahl der zulässigen privaten Ab-
stellplätze durch das Heraufsetzen der maßgeblichen Mindestwohnfläche von 100 auf 120 qm 
weiter reduziert. Dies trägt dem Trend zu autofreien Haushalten in Zürich Rechnung, der immer 
weniger zur Stellplatzpflicht als quasi „sozialer Norm“ passt64. Die einzelnen Kennziffern pro 
Wohnungsgröße sind zudem nicht mehr aktuell, weil die Wohnflächenziffer pro Kopf steigt65

In Deutschland regeln die Bauordnungen der Länder (Stellplatzverordnungen bzw. Stellplatz-
satzungen), wie viele 

 . 

Stellplätze für Automobile und Fahrräder beim Neubau eines Gebäudes 
auf dem Grundstück oder in der Nähe nachgewiesen werden müssen. Die Festlegungen basie-
ren auf technischen oder statistischen Erkenntnissen wie beispielsweise dem Motorisierungs-
grad. In Städten wie Berlin ist die Motorisierung aufgrund der urbanen Lebensweise in der kom-
pakten Stadt (sowie weiteren spezifischen Faktoren aus Historie und ökonomischer Situation) 
relativ gering. Knapp 50 Prozent aller Berliner Haushalte besitzen kein Auto. Die Stellplatzpflicht 
für das Wohnen ist inzwischen in der Berliner Bauordnung – mit dem Verweis auf ein Investiti-
onshemmnis für kostengünstiges Wohnen – abgeschafft. Das Deutsche Institut für Urbanistik 
empfahl bereits 1997 die Aufhebung der Stellplatznachweispflicht mit Ausnahme derjenigen für 
Fahrräder. Ziel dieser Empfehlung zur Aufhebung war, zusätzliche Flächen für die Innenent-
wicklung zu gewinnen (Apel u.a. 1997, S. 454). 

Ein weiteres Instrument zur Steuerung des Kraftfahrzeugverkehrs ist die Parkraumbewirtschaf-
tung. Wenn die Parkraumnachfrage höher als das Angebot ist, entsteht Parkplatzsuchverkehr, 
der die Verkehrsbelastung zusätzlich erhöht und zu mehr Lärm und Abgasen führt. Die Park-
raumbewirtschaftung beeinflusst das Stellplatzangebot und die Nachfrage und trägt so zu einer 
ausgeglicheneren Parkraumbilanz bei. Zudem bildet die Parkraumbewirtschaftung zumindest im 
Ansatz die Kosten des Parkens im öffentlichen Raum ab und erhöht für Einpendler den Anreiz, 
auf nichtmotorisierte und öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Gleichwohl besteht an den 
Rändern der bewirtschafteten Zonen die Gefahr, dass zusätzliche Belastungen durch den moto-
risierten Individualverkehr entstehen können. 

 

5.3.5 Attraktive Stadtzentren und Nahversorgung 

Bei den Einkaufswegen besteht für die Konsumenten eine größere Wahlmöglichkeit zwischen 
nahen und weit entfernten Standorten als z.B. beim Arbeitsplatz. Deshalb ist die Einkaufsmobili-
tät von besonderer Bedeutung für einen verkehrssparsamen Lebensstil. 

 

                                                      
64  Im Kanton Zürich regelt das Gesetz über die Raumplanung und das öffentliche Baurecht (Planungs- und Bauge-

setz) (PBG) in den §§ 242 bis 247 die Erstellungspflicht von Fahrzeugabstellplätzen. 
65 http://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/mobilitaet/autoverkehr_parkierung/parkierung.html (abgerufen am 8.2. 

2011). 
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Abbildung 15: Wegeziele zum Einkaufen und bei Erledigungen* 

 

*Quelle:  MiD-Grundauswertung 2010, S. 123 (MiD 08 zur Verkehrsmittelwahl beim Einkauf). 

 

Der Trend zur Konzentration im Einzelhandel mit steigenden Ansprüchen an die Größe der Ver-
kaufsfläche macht insbesondere bei der Versorgung mit Gütern des täglichen Bedarfs längere 
Wege erforderlich. Von dieser Entwicklung besonders betroffen ist der Einzelhandel in Stadtteil-
zentren. Um den Trend der Auflösung von Zentren entgegenzuwirken, haben zahlreiche Städte 
Konzepte entwickelt, den Einzelhandel in der Innenstadt und in den Stadtteilzentren zu halten 
(„Zentrenkonzepte“). Beispiele hierfür sind der Masterplan Einzelhandel Dortmund und der 
Stadtentwicklungsplan (STEP) Zentren in Leipzig, auf den im Folgenden näher eingegangen 
wird. 

Zu Beginn der 1990er-Jahre sah sich Leipzig mit Blick auf seine Innenstadt mit zahlreichen 
Problemen konfrontiert, die für ostdeutsche Städte nicht untypisch waren. Diese spezifischen 
Bedingungen der damals neuen Bundesländer sind unzureichend entwickelte innerstädtische 
Zentren, Einkaufszentren in peripherer Lage und eine Kaufkraftschwäche der Konsumenten 
sowie vielfach ungeklärte Eigentumsverhältnisse, die sich hemmend auf die Entwicklung aus-
wirkten. Dies galt nicht nur für die Innenstadt, sondern ebenso für die Stadtteilzentren. Um die-
ser Entwicklung entgegenzusteuern beschloss der Stadtrat 1993 ein Stadtteilzentrenkonzept. 
Mit diesem Konzept wurde die Zielsetzung verfolgt: 

 Erhöhung der Einzelhandelszentralität der Stadt, 
 Auslösung städtebaulicher Impulse für die Zentrenbereiche, 
 Sicherstellung einer qualitativ und quantitativ ausreichenden Versorgung der Bevölkerung. 
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Mitte der 1990er-Jahre wurde der Plan unter dem Titel „Stadtteilentwicklungsplan Zentren“ er-
arbeitet. Ziel ist der Aufbau einer arbeitsteilig funktionierenden Zentrenstruktur unter den spezi-
fischen Bedingungen der neuen Länder. Der Stadtentwicklungsplan sieht ein vierstufiges Kon-
zept vor: Die City ist das A-Zentrum, elf Stadtteilzentren sind die B- und C-Zentren, 34 Nahver-
sorgungszentren sind D-Zentren. Das Projekt war ein Modellvorhaben im Rahmen des ExWoSt-
Forschungsprogramms „Zentren“. Der Plan wurde 1999 durch den Plan „STEP Zentrum“ über-
arbeitet und 2008 fortgeschrieben. 

Im Rückblick hat sich der Umbau des Hauptbahnhofs zu einem innerstädtischen Einkaufszent-
rum als wichtiger Schritt zur Stärkung der Innenstadt erwiesen, weil dadurch der Mangel an 
Verkaufsfläche des Einzelhandels behoben werden konnte. Das Einkaufszentrum wurde im 
Herbst 1997 eröffnet. Erfolgreich war die Stärkung der Stadtteilzentren, die in anderen Städten 
zwischen „grüner Wiese“ und Innenstadt zerrieben werden. Nicht zuletzt auch die Einrichtung 
von Bürgerbüros hat den Publikumsverkehr stabilisiert und dadurch dem Einzelhandel eine Per-
spektive gegeben. Ein Baustein des Konzepts ist die Aufwertung des öffentlichen Raums, be-
sonders in den gefährdeten altindustriellen Quartieren wie Leipzig -Lindenau. Der Lindenauer 
Markt wurde in moderierten Kooperationen von Einzelhändlern und Stadterneuerung eine Ein-
kaufslage um einen Marktplatz als prägendem öffentlichen Raum und wichtiger ÖPNV-
Umsteigepunkt mit hoher Aufenthaltsqualität. 

Aktuelle Entwicklungen zeigen jedoch, dass ein Erhalt der Struktur einer permanenten Anstren-
gung bedarf. Wenn auch die quantitative Versorgungssituation stabil bleibt, so hat doch die 
Qualität nachgelassen. Ein Verlust an Vielfalt in der Innenstadt durch Verdrängung und Über-
nahmen ist in Leipzig zu beklagen. In Stadtteilen wie beispielsweise der Plattenbausiedlung 
Grünau gibt es einen Bevölkerungsrückgang, der ebenfalls neue Überlegungen zur weiteren 
Entwicklung erfordert. 

Dortmund beschloss Ende 2000 die Aufstellung eines Masterplans Einzelhandel66

Im Masterplan Einzelhandel wirken vier Bausteine zusammen. Der erste Baustein ist das ge-
samtstädtische Einzelhandelskonzept von 1999. In dem Konzept werden Zielaussagen und 
Maßnahmenvorschläge für die gesamtstädtische Entwicklung bzw. die generelle oberzentrale 
Einzelhandelsfunktion Dortmunds, für die Dortmunder City und Nebenzentren, die drei Sonder-
gebietsstandorte – beispielsweise für Gartencenter und Baumärkte – sowie die Nahversorgung 
formuliert. Ziel des 1999 vom Rat der Stadt beschlossenen Gesamtstädtischen Einzelhandels-
konzeptes für Dortmund ist die nachhaltige Stärkung bestehender zentraler Angebotsstrukturen 
und die Sicherung einer flächendeckenden Nahversorgung im gesamten Stadtgebiet. Dem Ein-
zelhandelskonzept liegt ein vierstufiges Zentrenkonzept zugrunde: Die Dortmunder City hat da-
bei die höchste Zentralitätsstufe („A-Zentrum“). Auf Stadtbezirksebene übernehmen die „B-
Zentren“ die mittelzentrale Versorgung. Der grundzentralen Versorgung dienen die „C-Zentren“ 
in den Ortsteilen. Die Basisstufe bilden die „D-Zentren“, die der Nahversorgung in den Quartie-
ren dienen. Diese Struktur ist im Flächennutzungsplan festgelegt. Die einzelnen Zentren sollen 
keine über die ihnen jeweils zugewiesene Versorgungsfunktion hinausgehenden Einzugsberei-
che entwickeln. So soll beispielsweise der Ausbau eines Stadtbezirkszentrums zu einer „Neben-
City“ vermieden werden. 

 als Grundla-
ge für die zukünftige Einzelhandelsentwicklung. Anlass waren die strukturverändernden Ent-
wicklungen des Einzelhandels und der Wettbewerb der Städte und Regionen um Kunden und 
Kaufkraft. Neben der Versorgungsfunktion für die Bevölkerung ist der Einzelhandel auch ein 
wichtiger Arbeitgeber Dortmunds. 

                                                      
66  http://www.do21.de/downloads/masterplan_einzelhandel1.pdf (abgerufen am 8.2.2011). 
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Ein regionales Einzelhandelskonzept wurde 2001 vereinbart. Es verpflichtet Dortmund und sei-
ne Nachbarkommunen zur Einhaltung der gleichen grundsätzlichen Ziele und Leitbilder einer 
auf die integrierten Standorte bezogenen Einzelhandelsentwicklung. 

Konkretisiert werden die Ziele des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzepts auf kleinräumiger 
Ebene durch das Sondergebiets- und das Nahversorgungskonzept. Das Dortmunder Konzept 
definiert, dass die Nahversorgung eines Haushaltes bzw. Wohnstandortes als gewährleistet gel-
te, wenn im Rahmen eines Radius von 500 m zumindest ein Lebensmittelbedienungs- oder 
Selbstbedienungsladen vorhanden ist. Um die vorhandenen Zentren in den Stadtbezirken und 
Ortsteilen in ihrem Bestand zu sichern, ist beispielsweise ein Kriterium zur Beurteilung neuer 
Ansiedlungsvorhaben in den Quartieren deren Wirkung auf die vorhandenen Zentren. Sie dür-
fen diesen nicht so viel Kaufkraft entziehen, dass dort Geschäfte aufgeben müssen. Die Siche-
rung des Einzelhandels in den Zentren hat Vorrang. Neue Ansiedlungen von Nahversorgungs-
betrieben an nicht integrierten Standorten abseits der Zentren sowie der Wohngebiete sind 
nicht zulässig. 

Die Stadt Dortmund formuliert Aussagen, wo und in welcher Form in Dortmund eine weitere 
Einzelhandelsentwicklung möglich sein soll und wo sie besonders erwünscht und unterstützt 
wird. Die Aktivitäten des Einzelhandels sollen auf die Standorte gelenkt werden, die integriert 
und für die Entwicklung der Stadt Dortmund förderlich sind. Der Masterplan stützt sich auf einen 
breiten Konsens von Stadt, Industrie und Handelskammer, Einzelhandelsverband und Gewerk-
schaft. 

 

5.3.6 Umsetzung der Nutzungsmischung – Handlungsspielräume und Grenzen 

Im Rahmen des ExWoSt-Forschungsfeldes „Nutzungsmischung im Städtebau“ wurden ver-
schiedene Modellprojekt umgesetzt. Für nähere Informationen zum Forschungsfeld sei auf die 
Ausführungen des Kapitels 2.3.2 verwiesen. Ein Modellvorhaben für die Umsetzung der Nut-
zungsmischung im Bestand war Berlin-Oberschöneweide. 

Berlin-Oberschöneweide war seit Beginn des 20. Jahrhunderts ein wichtiges Zentrum der Elekt-
roindustrie Berlins, insbesondere auch AEG. Nach dem zweiten Weltkrieg hatten hier verschie-
dene Betriebe der elektrotechnischen und elektronischen Industrie der DDR, wie das Kabelwerk 
Oberspree (KWO), das Transformatorenwerk Oberspree (TRO) und das Werk für Fernsehelekt-
ronik (WF) ihren Sitz. Nach der Wende und der Wiedervereinigung wurden die Betriebe über-
wiegend geschlossen, sodass die Notwendigkeit bestand, den Stadtteil neu zu strukturieren. 
Wesentliche Elemente des Umbaus sind: 

 Einrichtung der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW), 
 Schaffung kultureller Einrichtungen, 
 Verbesserung der Erreichbarkeit für Radfahrer und Fußgänger durch einen Brückenneubau 

über die Spree. 

Ein Modellvorhaben für die Nutzungsmischung bei der Reaktivierung einer innerstädtischen 
Brache war das Projekt Tübingen Südstadt. 

Die politischen Veränderungen um 1990 und der damit verbundene Truppenabzug aus 
Deutschland schuf in Städten mit militärischen Standorten neue Gestaltungsräume. Eine solche 
Situation gab es 1991 in Tübingen nach der Auflösung der französischen Garnison. Der Stadt 
Tübingen bot sich 1991 die Chance, einen neuen Stadtteil in der Größe von 65 ha zu entwi-
ckeln – die Südstadt oder auch das französische Viertel. Während die Universitätsstadt Tübin-
gen 1987 71 701 Einwohner hatte, waren es 1991 bereits 82 483 Einwohner. Diese Zahlen ver-
deutlichen die stürmische Entwicklung und die damit verbundene Handlungsnotwendigkeit, wo-
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bei sich die Einwohnerzahl in den folgenden Jahren bis in die Gegenwart auf dem Niveau von 
1991 weitgehend stabilisiert hat. 

Im Hinblick auf die Planungen, die für das Gelände einen lebendigen Stadtteil vorsahen, erwarb 
die Stadt die Militärareale vom Bund. Ziel war die Schaffung eines lebendigen Stadtquartiers mit 
innerstädtischem Charakter, wobei die Aspekte Parzellierung, bauliche Vielfalt, öffentlicher 
Raum und Mobilität im Mittelpunkt der konzeptionellen Überlegungen standen. In einer kriti-
schen Auseinandersetzung mit der Stadtentwicklung in Deutschland nach dem zweiten Welt-
krieg wurden an diesen Stellen zentrale Defizite mit negativen Folgen für die Stadt herausgear-
beitet (Feldtkeller 1994). 

Die Stadt suchte nicht einen großen Bauträger, sondern parzellierte das Grundstück und ver-
kaufte es unter Auflagen der Nutzungsmischung an die zukünftigen Nutzer. Durch die Grund-
stücksvergabe an Baugemeinschaften erhoffte sich die Stadt, das Ziel der Kleinteiligkeit und 
Nutzungsmischung besser realisieren zu können. Die Bebauungspläne beließen den Bauherren 
eine relativ hohe Gestaltungsfreiheit. Festgesetzt wurden die Grundflächenzahl, die Traufhöhe 
und eine Hülllinie, innerhalb der sich die Ausformung der Dächer bewegen muss67

Das gesamte Gebiet ist als Mischgebiet gemäß § 6 BauNVO ausgewiesen. Neben dieser bau-
strukturellen Festsetzung trug das Stadtplanungsamt durch ein offensives Marketing unter dem 
Motto „Mischen Sie mit“ zur Umsetzung der Nutzungsmischung bei (Bundesministerium für Ver-
kehr, Bau- und Wohnungswesen 2000, S. 60 f.). Die angestrebte Nutzungsmischung soll fein-
körnig bis in das einzelne Gebäude umgesetzt werden. Läden und Dienstleistungen sichern die 
Nahversorgung. Darüber hinaus gibt es verschiedene Handwerksbetriebe und Unternehmen 
der Multimedia- und IT-Branche. Neben der baulichen Vielfalt zeichnet sich die Tübinger Süd-
stadt durch eine hohe urbane Dichte aus. In der Südstadt wird mit einer ungefähren Geschoss-
flächenzahl (GFZ) von 2,5 bis 4,0 und ca. 150–200 Einwohner/Hektar zuzüglich Arbeitsplätzen 
gebaut

. Hinsichtlich 
der farblichen Gestaltung und der Materialwahl waren die Bauherren weitgehend frei. 

68

 

. 

                                                      
67  http://www.werkstatt-stadt.de/de/projekte/74/ (abgerufen am 2.2.2011). 
68  http://www.tuebingen-suedstadt.de/9+B6JnJlbmRlclA9NCZjSGFzaD1hN2QzY2U0YjQ5.0.html (abgerufen am 

2.2.2011). 
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Abbildung 16: Tübingen: „Stadt der kurzen Wege“* 

 

*Quelle: tuepedia – stadtwiki Tübingen. 

 

Weil das Prinzip gilt, dass im dichten Stadtteil der knappe Raum zwischen den Häusern in ers-
ter Linie für die Menschen da sein soll, war das Verkehrskonzept von zentraler Bedeutung. Der 
Schaffung attraktiver öffentlicher Räume ohne abgestellte Pkw galt eine besondere Aufmerk-
samkeit, weil sie der Dreh- und Angelpunkt für die Lebendigkeit eines Stadtquartiers sind. Das 
Stadtviertel ist nicht autofrei, jedoch ist der Autoverkehr deutlich reduziert und konzentriert sich 
an der Peripherie der Siedlung in mehrgeschossigen Parkierungsanlagen. 

Als Beispiel für einen neu gebauten Stadtteil wird Potsdam-Kirchsteigfeld vorgestellt. Unter der 
Leitung eines Wiener Architekturbüros entstand in der euphorisch geprägten Nachwendezeit 
das größte ostdeutsche Bauvorhaben. Bereits in der Planung und im Strukturkonzept wurde ein 
hoher Wert auf eine eigene Siedlungsidentität unter Einbeziehung landschaftsprägender Ele-
mente gelegt. Hervorzuheben ist in der Gestaltung die Orientierung an der klassischen europäi-
schen Stadt mit ihrer Blockrandbebauung, die mit dieser Neubebauung zitiert wird. Die Sied-
lungsform ist kompakt und großer Wert wurde auf die Qualität der Freiflächen gelegt. Zum Kon-
zept gehörte auch die Mischung von Wohnen und Arbeiten. Potsdam-Kirchsteigfeld sollte keine 
„Schlafstadt“ werden, sondern ein lebendiger Stadtteil mit funktionierender Nahversorgung, at-
traktiven Wohnungen und Arbeitsplätzen in unmittelbarer Nähe. Ein wichtiges gestalterisches 
Element war die Farbgebung der Gebäude. Das Ergebnis mit individuellen und dennoch har-
monisch abgestimmten Einheiten mit einer manchmal etwas knalligen Farbgebung wird über-
wiegend als gelungen eingeschätzt. Die Wohnsiedlung Potsdam-Kirchsteigfeld hat sich – wenn 
auch nicht in dem ursprünglich geplanten Umfang – positiv entwickelt und wird von den Ein-
wohnern geschätzt. Als bisher gescheitert muss hingegen das Bestreben gelten, Gewerbe an-
zusiedeln. Hier konnten bis in die Gegenwart keine Erfolge erzielt werden, gleichwohl werden 
die vorgesehenen Flächen nach wie vor frei gehalten (Basten 2005, S. 78 ff.). 
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5.3.7 Integration von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung 

Gegenstand des deutsch-französischen Projektes „Bahn.Ville“, das im Zeitraum von Dezember 
2001 bis Oktober 2004 durchgeführt wurde, war die Untersuchung, unter welchen Vorausset-
zungen eine bessere Integration von Schienenverkehrs- und Stadtentwicklung auf regionaler 
Ebene möglich ist. Bahn.Ville als deutsch-französisches Forschungsprojekt (Pretsch u.a. o.J.) 
geht der Frage nach, inwieweit die Lagegunst für autofreie Mobilität im direkten Bahnhofsumfeld 
für eine autofreie Mobilitätskultur nutzbar ist. Dabei geht es um die Schaffung eines Wirkungs-
gefüges für kurze Wege. Folgende Fragestellungen standen im Mittelpunkt: 

 „Welche Wirkungszusammenhänge bestehen zwischen der Qualität des regionalen Bahn-
angebotes, der Gestaltung von Bahnhöfen und Stationen, prozessualen Planungsabläufen 
und verschiedenen Strategien der Siedlungsentwicklung? 

 Welche Faktoren begünstigen eine erfolgreiche Umsetzung von Maßnahmen und welche Er-
fahrungen liegen bezüglich ihres Zusammenwirkens vor? Welche Kriterien hingegen wirken 
sich hemmend auf eine Realisierung aus?“ (Pretsch u.a. o. J., S. 4) 

Das Projekt entstand aus der Erkenntnis heraus, dass sich Siedlungsentwicklung, Verkehrsent-
wicklung und Mobilitätsverhalten gegenseitig sehr stark beeinflussen. Der über Jahrzehnte an-
haltende Trend zur Suburbanisierung von Siedlung und Gewerbe sowie die damit in Wechsel-
wirkung stehende Zunahme des Verkehrs hat zu autoaffinen räumlichen Strukturen mit einer 
hohen Flächeninanspruchnahme geführt. Planerische Leitbilder wie „Stadt der kurzen Wege“ 
und „Dezentrale Konzentration“ vermochten dieser Entwicklung der Entmischung, Entdichtung 
und der Zunahme von Entfernungen nicht wirkungsvoll entgegenzusteuern. 

Als Best-Practice-Beispiele in Deutschland wurden die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) 
und die Voreifelbahn identifiziert. 

Die Voreifelbahn verbindet die Städte Bonn und Euskirchen. Als Reaktion auf die erwarteten 
Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt bildeten Städte und Gemeinden aus der Region eine in-
formelle Kooperation. Wichtige Entwicklungsziele dieses regionalen Arbeitskreises sind eine 
nachhaltige regionale Siedlungsentwicklung und ihre dezentrale Konzentration an der Schiene. 
In allen an die Strecke angrenzenden Kommunen laufen Planungen für Wohn- und Gewerbe-
gebiete an bestehenden oder zukünftigen Haltepunkten. Am Bahnhof Rheinbach wurden land-
wirtschaftlich genutzte Flächen an der Bahnhofsrückseite in Wohn- und Gewerbegebiete um-
gewandelt. Unter anderem entstand eine Fachhochschule verbunden mit einem Gründer- und 
Technologiezentrum. 

Als kommunales Verkehrsunternehmen wurde die Bodensee-Oberschwaben-Bahn (BOB) 1993 
mit dem Ziel gegründet, den lokalen Personenverkehr zwischen Friedrichshafen und Ravens-
burg zu reaktivieren. Die Züge der damaligen Bundesbahn in der Relation Friedrichshafen – 
Ulm gewährleisteten nur den direkten Verkehr zwischen den Städten und hielten nicht mehr an 
den Zwischenstationen. Im Zuge des Projekts wurden nicht nur die kleinen Stationen reaktiviert, 
sondern auf dem Stadtgebiet von Friedrichshafen auch neue Haltepunkte eingerichtet. In der 
weiteren Entwicklung des Projekts wurde der Verkehr bis Aulendorf ausgedehnt und das Ange-
bot weiter verdichtet. 

Die BOB ist aufgrund kommunalen Engagements entstanden und zog weiteres kommunales 
Engagement bei der Verbesserung der Gestaltung und Eingliederung der Bahnhöfe nach sich. 
Im Regionalplan Bodensee-Oberschwaben wurden regionale Siedlungsschwerpunkte überwie-
gend entlang der Schienenstrecken ausgewiesen. Insgesamt ist eine steigende Bodenpreis-
entwicklung entlang der Bahnstrecke zu konstatieren, wobei der gesamte Raum Bodensee-
Oberschwaben eine Wachstumsregion ist. 
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Anfang der 1990er-Jahre wurden in Friedrichshafen zwischen dem bestehenden Bahnhof und 
der Nordstadt Flächen frei. Diese Flächen sollten städtebaulich genutzt werden mit dem Ziel ei-
ner besseren Verbindung von Nordstadt und Innenstadt. Zur Überwindung der Barriere Bahnhof 
wurde ein Tunneldurchstich angelegt. Neben der Schaffung eines Platzes auf der Bahnhofs-
rückseite mit Wohn- und gewerblicher Nutzung, der den Bahnhof zur Nordstadt hin öffnet, ent-
stand ein Neubau des technischen Rathauses. 

Während in Friedrichshafen der Schwerpunkt der Entwicklung hinter dem Bahnhof lag, ist der 
Blick in Ravensburg vor den Bahnhof gerichtet. Das Quartier zwischen Bahnhof und Altstadt 
sollte aufgewertet werden. Ziel dieses Sanierungsvorhabens gemäß Baugesetzbuch war die 
Verortung des großflächigen Einzelhandels in der Innenstadt, um der grünen Wiese entgegen-
zuwirken, sowie die Verbesserung der städtebaulichen Einbindung des Bahnhofs. Insgesamt 
sollte eine Entwicklung in Richtung Bahn angestoßen werden. Die „Bahnstadt“ wurde als Chan-
ce zur Umsetzung der Leitbilder „Stadt der kurzen Wege“ und „Mischnutzung“ gesehen. 

Aus den untersuchten Fallbeispielen ergeben sich für die Wirkungszusammenhänge von Nut-
zung des öffentlichen Verkehrs und Siedlungsstruktur folgende wichtige Erkenntnisse (Pretsch 
u.a. o. J., S. 80 f.): 

 

Bahn 

 Schlüssel zur Aufwertung des regionalen Bahnverkehrs ist das Angebot (gleichmäßig dichte 
Taktung, langer Bedienungszeitraum und Verlässlichkeit des Angebots). 

 Image des regionalen Bahnverkehrs und das angebotene Komfortniveau beeinflussen in ho-
hem Maße die Verkehrsmittelakzeptanz und -nutzung. 

Ville 

 Von zentraler Bedeutung ist die fußläufige Erreichbarkeit des Bahnhofs. 

 Siedlungsstrukturen und die gestalterische sowie funktionale Einbindung des Bahnhofes in 
die umgebenden Nutzungen beeinflussen die Bahnnutzung und die Verkehrsmittelwahl zur 
Station. 

 Bahnanschluss spielt bei der Wohnstandortwahl die Rolle eines Attraktivitätsfaktors. 

 

Station 

 Funktionsvielfalt von Stationen: Zugangstor zum Bahnsystem, Eingangstor zur Stadt, sollte 
ein verbindendes Element von Siedlungsbereichen dies- und jenseits der Bahnlinie sein, ur-
baner Standort. 

 Positive Effekte durch die Reaktivierung oder Neueröffnung von Stationen, weil weitere 
Fahrgastpotenziale erschlossen und Zugangswege verkürzt werden sowie „Bahn“ wieder in 
das Bewusstsein der Bevölkerung rücken kann. 

 Notwendigkeit eines wirkungsvollen Flächenmanagements im Umfeld der Stationen, um die 
Attraktivität zu wahren oder herzustellen. 
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5.3.8 Flächenrecycling und -management 

Das Flächenmanagement zielt sowohl auf die Verminderung von Flächenneuausweisungen auf 
der „grünen Wiese“ als auch auf die Mobilisierung von Bauland im Bestand unter anderem auf 
Brachflächen, in Baulücken und durch Möglichkeiten der baulichen Nachverdichtung. Zahlrei-
che stadtentwicklungspolitische Initiativen, Projekte und Modellvorhaben zeigen, wie flächen-
sparende Strategien und Planungen sowie Vorhaben der Innenentwicklung auf vormals genutz-
ten Grundstücken das Konzept der Stadt der kurzen Wege unterstützen können. Dabei spielt 
neben der städtischen oder der stadtteilbezogenen Perspektive auch die Stadtregion als Akti-
onsraum eine bedeutende Rolle. 

Seit Anfang der 1990er-Jahre wurde auf dem ca. 90 ha großen Areal des Innenhafens Duisburg 
im Rahmen der Internationalen Bauausstellung IBA Emscher Park ein neuer funktionsgemisch-
ter Stadtteil realisiert. Auf ehemaligen Industrie- und Hafenflächen sowie in umgenutzten alten 
Speichergebäuden entstanden unter anderem Büroflächen, Wohnungen, Kultur- und Freizeit-
einrichtungen, Restaurants und eine Marina. Ein zuvor unzugänglicher Teil der Stadt hat sich 
dadurch zu einem attraktiven innenstadtnahen Stadtteil am Wasser entwickelt. 

In Nürnberg wird auf dem Gelände eines ehemaligen Schlachthofes seit Ende der 1990er-Jahre 
mit dem Stadtquartier „Am Leonhardspark“ ein Wohngebiet mit Wohnungen für unterschiedliche 
Bewohnergruppen (unter anderem Familien, Senioren, Studenten, Lehrlinge, Menschen mit 
Behinderungen) realisiert. Es entstanden bisher fast 500 Wohnungen und über 30 Stadthäuser. 
Auf etwa 23 ha Fläche in geringer Entfernung zur Nürnberger Altstadt und mit hervorragender 
Erschließung durch den ÖPNV wurden außerdem Läden und Praxen, eine Kindertagesstätte, 
ein Kultur- und Bürgerzentrum, eine Stadtteilbibliothek und eine große Grünanlage realisiert. 

Die Mobilisierung von Baulücken und leerstehenden Wohngebäuden im Bestand ist in der Stadt 
Rottenburg am Neckar seit langer Zeit Verwaltungspraxis. Bereits im Jahr 1981 wurde in Rot-
tenburg der erste Baulückenbericht veröffentlicht, seither wird ein Baulückenkataster jährlich 
fortgeschrieben. Die Stadt hat mit dem Ziel einer Baulücken-Mobilisierung eine Baulückenbörse 
eingerichtet, in deren Rahmen mit Zustimmung der Eigentümer Informationen über Baulücken 
an interessierte Bauherren weitergegeben werden. Zwischen 1980 bis 2006 nahm die Zahl der 
erfassten Baulücken um mehr als ein Drittel ab, obwohl im gleichen Zeitraum auch neue Bau-
gebiete ausgewiesen wurden. Zudem betreibt die Stadt Rottenburg am Neckar seit dem Jahr 
2007 eine Leerstandsbörse im Internet. 

Wie auch kleinere Gemeinden aktiv Flächenmanagement betreiben können, war Gegenstand 
des Forschungsvorhabens „Neue Handlungshilfen für eine aktive Innenentwicklung (HAI)“ im 
Rahmen des Förderschwerpunkts „Forschung für die Reduzierung der Flächeninanspruchnah-
me und ein nachhaltiges Flächenmanagement“ (REFINA) des Bundesministeriums für Bildung 
und Forschung (BMBF). Die hierin entwickelten Handlungshilfen dienen der Motivation und Un-
terstützung von Gemeinden und Grundstückseigentümern zur verstärkten Nutzung von Bau-
landpotenzialen im Bestand. Mit praxisnahen Methoden der Bestanderfassung und Eigentü-
meransprache können Aktivierungshemmnisse abgebaut werden. Ebenso werden Büros, kom-
munale oder sonstige Auftraggeber mit wertvoller Methodenkompetenz in Fragen von Innen-
entwicklung und Flächeneinsparung ausgestattet. 

In der Region Freiburg haben die Stadt Freiburg und über zehn Gemeinden der Region Frei-
burg im Jahr 2009 eine freiwillige „Allianz zum Nachhaltigen Flächenmanagement“ gebildet. 
Kern der Allianz ist die gemeinsame Anwendung von Standards der Siedlungsentwicklung, die 
die Kommunen bei der Verwendung gleicher methodischer Ansätze unterstützt und vergleichba-
re Ausgangsbedingungen gewährleistet, um den bewussten Umgang mit Flächenpotenzialen 
und Flächenbedarfen zu stärken. Den Kommunen steht hierfür eine Arbeitshilfe für eine ge-
meinsame Vorgehensweise zur Erfassung und Bemessung sowie Berücksichtigung von Innen-
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entwicklungspotenzialen in der Bauleitplanung, ein Qualitätscheck zur Bewertung potenzieller 
Wohnbauflächen sowie ein Werkzeug zur Erfolgsbilanzierung der Innenentwicklung 
(Siedlungsflächenmonitoring) zur Verfügung. Die Arbeitshilfen wurden im Rahmen des vom 
Umweltministerium Baden-Württemberg geförderten BWplus-Projekts „Praktiziertes Flächen-
management in der Region Freiburg“ (PFIF) mit den beteiligten Kommunen erarbeitet und ab-
gestimmt. Ebenso entstand im Rahmen von PFIF eine regionale Baulückenbörse, die potenziel-
len Bauherren Informationen über Baulücken im Bestand sowie leerstehende Gebäude liefert. 
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5.4 Handlungsfelder und Empfehlungen für die Bundesregierung: Signifikante 
Reduktion der Flächenneuinanspruchnahme 

Die Flächenneuinanspruchnahme und -zerschneidung in der Bundesrepublik Deutschland ist 
nach wie vor zu hoch, sodass der Erhalt der Biodiversität gefährdet ist. Wesentliche Ausprä-
gungen dieser Gefährdung sind: 

 Flächenversiegelung durch Neuanlage von Siedlungen im Außenbereich und Neubau von 
Verkehrswegen, 

 Zerschneidung von Biotopen mit damit verbundener Einschränkung von Lebensräumen für 
Tieren und Pflanzen durch Baugebiete und Verkehrstrassen, 

 Beeinflussung des Mikroklimas (beispielsweise höhere Wärme durch Gebäude und asphal-
tierten Flächen) mit Auswirkungen auf die Lebensbedingungen für Tiere und Pflanzen. 

Um die Auswirkungen in einem erträglichen Maß zu halten, greift die Biodiversitätsstrategie das 
30 ha-Ziel auf. Die tägliche Flächenneuinanspruchnahme durch Siedlung und Verkehr soll auf 
30 ha pro Tag bis zum Jahr 2020 reduziert werden. 

Auf verschiedenen Linien ist das 30 ha-Ziel, das letztlich der Anknüpfungspunkt dieser Arbeit 
ist, mit der Stadt der kurzen Wege verwoben. Eine direkte Verbindung mit dem 30 ha-Ziel ist die 
verminderte Flächeninanspruchnahme durch eine kompakte Siedlungsstruktur und einer Bevor-
zugung der Innenentwicklung. Die Stadt der kurzen Wege eröffnet weiterhin aufgrund ihrer 
Struktur die Möglichkeit, Verkehrsaufwand zu reduzieren und motorisierten Verkehr durch Rad- 
und Fußverkehr zu substituieren, was wiederum eine verringerte Flächeninanspruchnahme und 
-zerschneidung durch den Verkehr nach sich zieht. Aber die kompakte Siedlungsstruktur schafft 
auch die Möglichkeit, eine Erschließung durch den öffentlichen Verkehr zu realisieren, sodass 
auch hier die Option besteht, Flächen für den motorisierten Individualverkehr einzusparen und 
eine stärkere Nutzung des öffentlichen Verkehrs anzustoßen. 

Eine weitere Wirkungskette zur Biodiversität ergibt sich über den Biosprit. Wenn dessen Bedeu-
tung zukünftig zunehmen wird, haben Landwirte einen hohen Anreiz, Energiepflanzen anzu-
bauen, sodass ein weiterer Impuls zur Intensivierung der Landwirtschaft mit der Ausweitung von 
Monokulturen bestehen wird. Ein Erhalt der Biodiversität setzt jedoch eine eher extensiv betrie-
bene Landwirtschaft voraus. So kann die verkehrssparende Siedlungsform der Stadt bzw. der 
Region der kurzen Wege auch indirekt zum Erhalt der Biodiversität beitragen. Ein Effekt einer 
extensiv betriebenen Landwirtschaft ist eine attraktive Kulturlandschaft, die nicht nur dem Tou-
rismus förderlich ist, sondern auch als Raum für die Naherholung dient. 

Die Umsetzung der „Stadt und Region der kurzen Wege“ ist ein Baustein, eine deutlich vermin-
derte Flächenneuinanspruchnahme für Siedlung und Verkehr zu erreichen, der auf verschiede-
nen Wegen und Verknüpfungen zum Erhalt der Biodiversität beitragen kann. 

„Kurze Wege“ sind eine Richtschnur für ein räumliches Strukturprinzip, das über das Ziel der 
Erhaltung der Biodiversität hinaus auch für andere Politikfelder relevant ist. Zu nennen ist hier 
beispielsweise das Ziel, klimaschädigende Emission zu reduzieren. Aber auch die Auseinan-
dersetzung mit den Konsequenzen, die sich aus dem demografischen Wandel ergeben, legt es 
nahe, sich mit Fragen der Erreichbarkeit zu befassen. Aufgrund vielfältiger Synergien zwischen 
unterschiedlichen Politikfeldern, besteht eine hohe Motivation, Strategien zur Umsetzung einer 
Raumstruktur der kurzen Wege zu erarbeiten. Es stellt sich daher die Frage, wie die Bundesre-
gierung die für die Umsetzung „kurzer Wege“ notwendigen Anstöße geben kann. 

Die Empfehlungen werden nach den Handlungsfeldern „Schutz der natürlichen Lebensgrundla-
gen und Ressourcen“, „Steuerung der Siedlungsentwicklung“ sowie „Steuerung der Verkehrs-
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entwicklung“ gegliedert. In den Handlungsfeldern werden vor dem Hintergrund des Oberziels 
einer deutlich verminderten Flächenneuinanspruchnahme zum Erhalt der Biodiversität Zielbe-
reiche bestimmt und Maßnahmen vorgeschlagen. Die vorgeschlagenen Maßnahmen dienen 
dazu, weitere Entwicklungen, die die Umsetzung einer Raumstruktur kurzer Wege konterkarie-
ren, zu verhindern bzw. bereits eingetretene Entwicklungen aufzufangen und zu korrigieren. 
Dabei liegen nicht alle Maßnahmen im unmittelbaren Einflussbereich des Bundes. Der Bund 
kann vielfach jedoch einen Rahmen setzen oder über Forschungsprojekte und Modellvorhaben 
(„Best Practices“) sowie über die Initiierung von Erfahrungsaustauschen Entwicklungen ansto-
ßen. 

 

5.4.1 Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen 

Zielbereiche 

Das Handlungsfeld „Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen und Ressourcen“ lässt sich in 
die Zielbereiche „Lebensräume für Flora und Fauna“, „Klimaschutz“, „Bodenschutz“ sowie 
„Schutz und Erhalt der Kulturlandschaft“ untergliedern. Im Vordergrund steht die unmittelbare 
Verhinderung einer weiteren Flächeninanspruchnahme für Siedlung und Verkehr. Für die ein-
zelnen Zielbereiche können die Ziele spezifiziert werden. Für den ersten Zielbereich „Lebens-
räume für Flora und Fauna“ sind dies: 

 Erhalt und Entwicklung von Schutzgebieten und schützenswerten Landschaftsbestandteilen, 
 Bewahrung bzw. Wiederherstellung und Erweiterung von Biotopverbünden innerhalb und 

außerhalb des Siedlungsbereiches,  
 Erhalt von im Siedlungsbereich gelegenen Sekundärbiotopen/Nischenvegetationen, 
 Erhalt und Entwicklung gewachsener Kulturlandschaften, insbesondere im Siedlungsbereich 

und an den Übergängen von Stadt zu Landschaft, 
 Extensivierung der land- und forstwirtschaftlichen Nutzung bzw. Erweiterung des Anteils 

ökologisch bewirtschafteter landwirtschaftlicher Flächen.  

Für den Zielbereich „Klimaschutz“ können folgende Ziele unterschieden werden: 

 Reduktion des Verkehrsflächenbedarfs und von Verkehrsemissionen durch 
Entschleunigung, 

 Erhalt, Entwicklung und Rückgewinnung von Grünzäsuren und Frischluftschneisen (in Ver-
bindung mit Erhalt und Schaffung natürlicher Retentionsräume). 

Unter dem Zielbereich „Bodenschutz“ stehen die folgenden Ziele: 

 Vermeidung der Umwandlung von landwirtschaftlichen Nutzflächen in Siedlungs- und Ver-
kehrsflächen,  

 Vermeidung bzw. Verminderung der Versiegelung von Böden,  
 Rückbau, Entsiegelung bzw. Belagsänderung von nicht notwendigen Gebäude- und Freiflä-

chen sowie Verkehrsflächen,  
 Schutz wertvoller bzw. seltener Böden und Geotope vor Überbauung. 

Abschließender Zielbereich ist „Schutz und Erhalt der Kulturlandschaft“ mit drei Zielen: 

 Mehrfachnutzung der Landschaft im Dreieck von „Biodiversität/Nahrungsmittelproduktion/Er-
holung“, 

 Erhalt von unzerschnittenen verkehrsarmen Landschaftsräumen, 
 kulturlandschaftsorientierte Gestaltung von Verkehrswegen Straßenbäume, den Verkehrs-

weg begleitende Sträucher). 
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Vorschläge für Aktivitäten des Bundes 

Zu Verwirklichung der Ziele in den oben genannten Zielbereichen werden Maßnahmenvor-
schläge unterbreitet. Dabei wird unterschieden zwischen Maßnahmen, die an bereits bestehen-
de Instrumente anknüpfen und die der Bund unmittelbar durch sein Handeln steuern kann, und 
neuen Steuerungsinstrumenten, für die ein Prüfungsbedarf besteht. Weiterhin werden Maß-
nahmen vorgeschlagen, bei denen der Bund über die Förderung von Modellprojekten und Bei-
spielen für Best Practice aktiv werden. Die Reihenfolge der Maßnahmen in den einzelnen Be-
reichen spiegelt deren Wichtigkeit bzw. deren Beitrag zur Zielerreichung wider. 

Als Maßnahmen, bei denen der Bund unmittelbar aktiv werden kann, werden vorgeschlagen: 

 Ergänzung des Bundesraumordnungsgesetzes (§ 8 Abs. 5 ROG) um den Passus, dass 
Raumordnungspläne Festlegungen zu den Flächensparzielen, insbesondere zur maximalen 
Flächenneuinanspruchnahme enthalten sollen (Umsetzung auf der Ebene der landesweiten 
Raumordnungsplanung und der Regionalplanung) 

 bundesweite und ressortübergreifende Öffentlichkeitskampagne zur Darstellung der Ver-
knüpfungen von Siedlungsentwicklung, Verkehr und Biodiversität (Zielgruppe einer solchen 
Kampagne wären beispielsweise Kommunalpolitiker, aber auch private Investoren); 

 Erhalt bzw. Aufstockung von Bundesprogrammen zur Extensivierung der land- und forstwirt-
schaftlichen Nutzung, der Umstellung auf ökologischen Landbau sowie des Vertragsnatur-
schutzes (unter anderem stringente Fortsetzung des Bundesprogramms zum ökologischen 
Landbau); 

 Verkehrsberuhigung bzw. Senkung der Höchstgeschwindigkeiten auf Innerorts- und Außer-
ortsstraßen, Einführung eines generellen Tempolimits auf Autobahnen (Anpassung der 
Straßenverkehrs-Ordnung, StVO); 

 Erweiterung der Städtebauförderung im Hinblick auf Maßnahmen der Entsiegelung (bei-
spielsweise zur Schaffung neuer Erholungsflächen) und Belagsänderung (zur Verringerung 
des Oberflächenabflusses und zur Verbesserung des Mikroklimas); 

 Modellvorhaben der Dorfentwicklung zur Renaturierung brach gefallener Siedlungsflächen 
(Renaturierung vormals baulich genutzter Flächen ohne bauliche Nachnutzungsperspektive, 
mit Potenzial für Biotop- und Artenschutz, Klimaschutz, Hochwasserschutz) im Rahmen des 
Bundesanteils an der Dorferneuerung; 

 Programm zur Wiederanpflanzung von Straßenbäumen an den Bundesstraßen in Verbin-
dung mit Maßnahmen zur Umgestaltung und Geschwindigkeitsreduzierung. 

Für die folgenden neuen Steuerungsinstrumente des Bundes empfehlen die Gutachter eine 
Prüfung:  

 Prüfung einer Reform der Grunderwerbsteuer mit dem Ziel, die Attraktivität des Grund-
stückskaufs in Neuerschließungsgebieten zu verringern; 

 Prüfung der Einführung handelbarer Flächenausweisungsrechte durch ein Bundesgesetz mit 
weiteren Gesetzen in den jeweiligen Ländern zur zielgenauen Steuerung der Flächeninan-
spruchnahme (erfolgt momentan im Rahmen eines Forschungs- und Entwicklungsvorhabens 
des Umweltbundesamts, Realexperiment geplant); 

 Prüfung der materiellen Ausgestaltung des kommunalen Finanzausgleichs (Art. 106 GG), 
beispielsweise unter folgenden Aspekten: Honorierung naturschutzorientierter Leistung der 
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Gemeinden, Honorierung der Vermeidung von Flächeninanspruchnahme der Gemeinden 
(Perner/ Thöne 2007); 

 Prüfung der Einführung einer Flächenneuausweisungsabgabe für die Baulandausweisung 
seitens der Kommunen (hierzu könnte der Bund ein Gesetz erlassen); 

 Prüfung der Weiterentwicklung des Rückbau- und Entsiegelungsgebots (nach § 179 BauGB) 
sowie der Einführung einer Rückbauhaftpflichtversicherung. 

In der Kategorie „Modellvorhaben“ schlagen die Gutachter folgende Maßnahmen vor: 

 Initiierung eines Modellvorhabens zur Einführung verbindlicher Kosten-Nutzen-
Betrachtungen im Vorfeld kommunaler Entscheidungen über Baulandausweisungen (Bewer-
tung der Entwicklung im Siedlungsbestand, Abbildung der Lebenszykluskosten); 

 bundesweite Erprobung von übergreifenden Nutzungs- und Schutzkonzeptionen bzw. Mehr-
fachnutzungskonzepten für verbleibende Freiflächen und für eine Integration von Belangen 
des Freiraumschutzes, der Landwirtschaft, der Erholung sowie des Biotop- und Artenschut-
zes (insbesondere in nachfragestarken Ballungsräumen zur Zusammenführung bislang häu-
fig realisierter instrumenteller Teilansätze wie strategische Umweltprüfung, Naturschutzrecht, 
landwirtschaftliche Strukturuntersuchungen und -konzepte, Tourismus- und Naherholungs-
konzepte, Konzepte für Regionalparks, Grüne Ringe oder Grüngürtel), aber auch der Klima-
folgenbewältigung; 

 Modellprojekte zur Umsetzung einer integrierten Kulturlandschaftsentwicklung (Spannungs-
feld von Tourismus, Naherholung, Erhalt historischer Bausubstanz, landwirtschaftliche An-
bauformen, angepasstes und reguliertes Verkehrsnetz, zukünftige Ansprüche). 

 

5.4.2 Steuerung der Siedlungsentwicklung 

Zielbereiche 

Das Handlungsfeld „Siedlung“ lässt sich vor dem Hintergrund einer angestrebten Entwicklung in 
Richtung kürzerer Wege in die Zielbereiche „Stadt“ und „Region“ untergliedern. Zum Zielbereich 
„Stadt“ gehören die Ziele: 

 Entwicklung hin zu nutzungsgemischten, verdichteten und kompakten Strukturen, 

 Schwerpunktsetzung auf Innenentwicklung durch Flächenrecycling, 

 Schaffung anpassungsfähiger Strukturen, die mit unterschiedlichen Nutzungsansprüchen 
kompatibel sind (der Nutzungswandel gründerzeitlicher Wohngebiete gibt hierzu ein Bei-
spiel), 

 nachträgliche Mischung monofunktionaler Gewerbe- und Wohngebiete, 

 Wahrung von Dichte beim Rückbau von Siedlungsteilen in Städten mit Einwohnerverlusten, 

 Erhaltung und Schaffung attraktiver Stadtzentren und Stadtteilzentren. 

Für den Zielbereich „Region“ lassen sich weitere spezifische Ziele untergliedern: 

 Wiederbelebung der Ortskerne von Dörfern und kleinen Städten, 

 Reaktivierung der Nahversorgung, 

 Umbau der „Zwischenstadt“ zur Schaffung anpassungsfähiger Strukturen (Nachverdichtung, 
nachträgliche Funktionsmischung, Herstellung von Siedlungsrändern). 



103 

 

Vorschläge für Aktivitäten des Bundes 

Zur Verwirklichung der Ziele in den einzelnen Zielbereichen werden aus der Perspektive des 
Bundes Maßnahmenvorschläge unterbreitet. Die Reihenfolge der aufgeführten Maßnahmen 
spiegelt dabei die Prioritäten wider. Für den Zielbereich „Stadt“ (d.h. insbesondere die Umset-
zung der „Stadt der kurzen Wege“) kann der Bund folgende Maßnahmen unmittelbar umsetzen: 

 Änderung der Baunutzungsverordnung mit einem stärkeren Fokus auf der Nutzungsmi-
schung; 

 Umsetzung guter Beispiele für multifunktionale Nutzungen bei bundeseigenen Immobilien; 

 stärkere Fokussierung bestehender Förderprogramme (z.B. Städtebauförderung: städtebau-
liche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, städtebaulicher Denkmalschutz, Stadtum-
bau Ost und West, Soziale Stadt) und Modellprojekte auf die Mobilisierung von Innenent-
wicklungspotenzialen, d.h. auf Baulücken, Brachflächen und durch Nachverdichtung; 

 Vergabe zinsbegünstigter Darlehen(z.B. durch die KfW-Förderbank) sowohl für die Instand-
setzung sowie den Um- und Ausbau von Bestandsimmobilien als auch für die Baureifmac-
hung vormals genutzter Brachflächen (Abbruch, Flächenaufbereitung); 

 Einrichtung von Fonds, um Brachflächen mit einer baulichen Nachnutzungsperspektive 
durch eine Anschubfinanzierung zu mobilisieren (z.B. revolvierende Fonds, deren umfas-
sende Revitalisierungsaufgabe mit Kapital von öffentlicher Seite auf ausgewählten Flächen 
startet und deren Vermarktungserlöse sukzessive in Folgeprojekte fließen); 

 stärkere Verzahnung bestehender und neuer Förderprogramme des Bundes mit bestehen-
den und neuen Förderprogrammen der Europäischen Union (z.B. Europäischer Fonds für 
regionale Entwicklung EFRE) und der Bundesländer mit dem Ziel der Förderung kompakter 
Siedlungsentwicklung. 

Für verschiedene neue Steuerungsinstrumente der Siedlungsentwicklung im Zielbereich „Stadt“ 
empfehlen die Gutachter eine Prüfung: 

 Prüfung einer Erweiterung der Instrumente des Stadtumbaus beispielsweise im Hinblick auf 
die besonderen Anforderungen im kleinteiligen Altbaubestand (Einzeleigentümer mit oft ge-
ringer Kapitalkraft); 

 Prüfung einer umfassenden Reform der Grundsteuer durch Änderung der Bemessungs-
grundlage (Neufassung des zugrundeliegenden Bundesgesetzes; beispielsweise Grund-
steuer B als Bodenwert- und Flächensteuer mit dem Ziel, Bauland in gut erschlossenen La-
gen zu mobilisieren und eine Entwicklung im Außenbereich einzudämmen). 

Folgende Kampagnen und Modellprojekte werden für den Bereich der „Stadt“ vorgeschlagen: 

 Kampagnen, die die bestehenden Instrumente einer flächensparenden Siedlungsentwick-
lung bekannt machen und für deren Anwendung werben (beispielsweise Ausschöpfen der 
Möglichkeiten, die die Raumordnung für die Festlegung von Nutzungen bietet); 

 Kampagnen, die für kurze Wege werben (anknüpfen an das „Weißbuch Innenstadt – Starke 
Zentren für unsere Städte und Gemeinden“, flankieren von Länderinitiativen wie beispiels-
weise „Ab in die Mitte“, „mittendrin“, „genial zentral“, mit Blick auf die bauliche Umsetzung 
kurzer Wege ist beispielsweise auch an die Festschreibung von Wegerechten im Be-
bauungsplan zu denken); 
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 Modellprojekte zur Integration von Nahverkehrsplänen und räumlicher Planung (ein Beispiel 
hierfür kann die gemeinsame Wahrnehmung von Regionalplanung und ÖPNV-Aufgaben-
trägerschaft durch den Zweckverband Großraum Braunschweig sein); 

 Modellprojekte für architektonische Lösungen zur Umsetzung von Dichte und Nutzungsmi-
schung; 

 Kampagnen, die für eine attraktive Gestaltung privater öffentlicher Räume werben (Zielgrup-
pe sind private Investoren). 

Der Zielbereich „Region“ stellt im Hinblick auf die Umsetzung kurzer Wege eine besondere Her-
ausforderung dar. In der Stadt werden, im Gegensatz zur Region, kurze Wege bereits vielfach 
gelebt. Als Ergänzung der Maßnahmen für den Zielbereich „Stadt“ werden für die „Region“ wei-
tere Maßnahmen vorgeschlagen, die den hier vorliegenden besonderen Gegebenheiten Rech-
nung tragen. Folgende Maßnahmen knüpfen an bereits bestehende Steuerungsinstrumente an: 

 Ergänzung des Bundesraumordnungsgesetzes (§ 8 Abs. 5 ROG) um den Passus, dass 
Raumordnungspläne Festlegungen zu den Flächensparzielen, insbesondere zur maximalen 
Flächenneuinanspruchnahme enthalten sollen (Umsetzung auf der Ebene der landesweiten 
Raumordnungsplanung und der Regionalplanung); 

 Konzept zur schrittweisen Reduktion der Entfernungspauschale; 

 Maßnahmen zur Erhöhung der touristischen Attraktivität im Rahmen der Gemeinschaftsauf-
gaben entsprechend Art. 91a GG (Erhöhung der Kaufkraft durch Touristen verbessert die 
ökonomische Grundlage für Einrichtungen der Nahversorgung). 

Für verschiedene neue Steuerungsinstrumente der Siedlungsentwicklung im Zielberiech „Regi-
on“ empfehlen die Gutachter eine Prüfung: 

 Prüfung einer Änderung der Gemeindefinanzen um eine geringere Abhängigkeit der Fi-
nanzausstattung von der Zahl der Einwohner und Gewerbesteuerzahler zu erreichen; 

 Prüfung einer Reform der Grunderwerbsteuer bzw. Einführung einer Abgabe auf die Neu-
ausweisung von Bauflächen. 

Mit dem Fokus auf einer flächensparenden Siedlungsentwicklung in der Region schlagen die 
Gutachter Kampagnen und Modellprojekte in den folgenden Bereichen vor: 

 Modellprojekte zur Wiederbelebung von Ortskernen und zur Umnutzung ehemals landwirt-
schaftlich genutzter Gebäude (Vermeidung von Verfall und Leerständen in alten Siedlungs-
kernen, weil die Gebäude nicht mehr den Anforderungen entsprechen, gleichwohl jedoch 
von nicht zu unterschätzender Bedeutung für die lokale Identität sowie für die touristische At-
traktivität sind); 

 Informationskampagnen zur Entwicklung eines Bewusstseins öffentlicher und privater Akteu-
re bezüglich der Folgen einer voranschreitenden Flächenneuinanspruchnahme (denkbar wä-
re beispielsweise eine Kommunalberatung hinsichtlich Gewerbegebietsausweisungen); 

 Informationskampagnen für Bürger zu den langfristigen Kosten eines Umzugs in ländliche 
Regionen (beispielsweise zu den langfristig höheren Aufwendungen für räumliche Mobilität); 

 Modellvorhaben und praxisbezogene Forschung in Kommunen zur Implementierung neuer 
informatorischer Instrumente (z.B. Wohnkosten- und Mobilitätskostenrechner, Kosten-
Nutzen-Rechner für verkehrliche Erschließung durch Straßen und ÖPNV); 

 Modellprojekte zur Weiterentwicklung der Zwischenstadt vor dem Hintergrund der Entwick-
lung, dass sich suburbane Räume bereits vielfach aus ihrer Abhängigkeit von der Ur-
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sprungsstadt gelöst haben und gerade hier zentrale Ansatzpunkte für eine Schaffung der 
Region der kurzen Wege liegen (Beginn der eigenständigen Entwicklung unterstützen, unter 
anderem durch den Aufbau von Nahversorgungseinrichtungen, der Gestaltung attraktiver öf-
fentlicher Räume und Ausloten der Handlungsmöglichkeiten, die sich durch die Einrichtung 
von Telearbeitsplätzen ergeben); 

 Modellprojekte zur Weiterentwicklung der für die Zwischenstadt typischen Wohngebiete mit 
Einfamilienhäusern vor dem Hintergrund, dass diese Struktur eng mit niedrigen Energieprei-
sen und geringen Kosten der Raumüberwindung verknüpft und ein langfristiger Bestand die-
ser Voraussetzungen unwahrscheinlich ist, zudem sind Einfamilienhäuser zur Schaffung 
kleinerer Wohnungsgrößen kaum teilbar. 

 

5.4.3 Steuerung der Verkehrsentwicklung 

Zielbereiche 

In den folgenden fünf Zielbereichen werden Handlungsempfehlungen mit direktem und indirek-
tem Verkehrsbezug zusammengestellt: 

 Verkehrsgenese aus Siedlungsentwicklung, Erreichbarkeit und Fahrtzielen, 
 Reaktion auf Verkehrsreduzierung durch abnehmende Bevölkerungszahl, 
 Beeinflussung der alltäglichen Verkehrsmittelwahl, 
 Zerschneidung durch Verkehrsflächen und Trennwirkungen durch Verkehrsbelastungen, 
 Flächen zum Abstellen der Kraftfahrzeuge. 

Die Verkehrspolitik scheint angesichts der Finanzsituation ihren Fokus weg vom Verkehrsflä-
chenneubau hin zur Bestandserhaltung zu verschieben. Sofern sich diese neue Haltung im 
künftigen Bundesverkehrswegeplan sowie in den Landesstraßenbedarfsplänen niederschlägt, 
würde sich der Flächenzuwachs in diesem Bereich erstmals reduzieren. Dies wäre eine erfreuli-
che Entwicklung im Hinblick auf die Biodiversitätsziele. Ein grundlegender konzeptioneller Wan-
del von „immer mehr des Gleichen“, d.h. einem quantitativen Wachstum, „zum Besseren des 
Anderen“, d.h. die Nutzung des Bestandes in hoher Qualität, ist jedoch gegenwärtig noch nicht 
festzustellen. 

Weil den Maßnahmen im Verkehrsbereich eine Schlüsselfunktion für die Umsetzung kurzer 
Wege zukommt und sie gleichsam quer zu den beiden vorangegangenen Handlungsfeldern lie-
gen, werden diese im Folgenden ausführlicher dargestellt. Gerade der günstige Preis für räum-
liche Mobilität in den vergangenen Jahrzehnten war der wichtigste Motor dafür, dass Nähe 
durch Ferne subsituiert wurde. 

 

Beeinflussung der Verkehrsgenese aus Siedlungsentwicklung, Erreichbarkeit und Fahrtzielen – 
Vorschläge für Aktivitäten des Bundes 

Erreichbarkeit bestimmt sich aus den Zielen des Weges, beispielsweise dem Netz der Ein-
kaufsstandorte, in Verbindung mit dem Mobilitätsangebot. Verkehrswirksam wird vor allem die 
subjektive Perzeption. In den kommenden Jahren sollten die Chancen für kurze Wege durch 
gesellschaftliche Trends (Urbanität, Fahrradorientierung, weniger Pkw-Orientierung der jünge-
ren Generation) als auch aufgrund der absehbaren energetischen Rahmenbedingungen („peak 
oil“) auf vielfältige Weise genutzt werden. Einen wichtigen Anknüpfungspunkt bieten auch die 
Erfordernisse des Klimaschutzes und die internationalen Verpflichtungen zur Reduktion klima-
schädigender Emissionen. 
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Die positiven Trends gilt es zu verstärken und Hemmnisse (kontraproduktive Subventionierung) 
abzubauen. Dabei wirken ökonomische Anreize mit den gesellschaftlichen Werthaltungen und 
den verkehrlichen Angeboten zusammen. 

Die Gutachter empfehlen dem Bund die Umsetzung folgender Maßnahmen:  

 Einkommensteuerrecht: Wegfall oder Modifizierung der Entfernungspauschale mit Anreiz 
für kurze Wege und flächensparende Verkehrsmittel sowie Abschaffung des Dienstwagen-
privilegs; 

 Informationskampagnen und Förderung der Transparenz für die Relation von Wohnungs- 
und Mobilitätskosten, z.B. als Standortberatung für Mieter oder im Rahmen des Mobilitäts-
managements (z.B. Beitritt der Bundesrepublik zur EPOMM, European Platform for Mobility 
Management, um den Knowhow-Transfer aus Europa nach Deutschland zu beschleuni-
gen); 

 Stärkere Vernetzung und Ausbau der nicht-infrastrukturellen Zentrenförderung durch Kam-
pagnen des Erreichbarkeitsmarketings sowohl gegenüber den Konsumenten als auch um 
die „mental map“ lokaler Entscheidungsträger zu beeinflussen (deutsche Modellvorhaben 
nach Vorbild des europäischen Vorhabens ACTIVE ACCESS) aus dem Programm Intelli-
gent Energy Europe; 

 Bündelung der Klimaschutzinitiativen mit dem Aspekt flächensparsamer Nahmobilität als 
Stadt- und Mobilitätskultur (Gesundheitsförderung etc.), unter anderem Initiierung eines 
Fortbildungsprogramms zur besseren fachlichen Zusammenarbeit von Energie-, Stadtent-
wicklungs- und Verkehrsplanungsfachleuten; 

 Prüfung einer Integration des Mobilitätsmanagements in die Bauleitplanung, um § 1 Abs. 6 
Nr. 9 BauGB (Berücksichtigung von Verkehrsbelangen) auszufüllen. 

 

Reaktion auf Verkehrsreduzierung durch abnehmende Bevölkerungszahl – Vorschläge für 
Aktivitäten des Bundes 

Andersartige und noch ungewohnte Wirkungszusammenhänge ergeben sich bei stark abneh-
mender Bevölkerungszahl: Die Straßeninfrastruktur und ihre Erhaltung wird auch bei sinkender 
Nutzung mit steigenden Kosten pro Kopf immer mehr zur Belastung. Um die Belastung konstant 
zu halten, müsste ein entsprechendes Straßenrückbauprogramm die abnehmende Bevölkerung 
begleiten. In der Praxis wird jedoch eine Straßenstilllegung trotz der Belastung vor allem bei 
den ländlichen Kreisstraßen und gemeindlichen Erschließungsstraßen weitgehend tabuisiert 
bzw. wegen der Rückbaukosten erschwert. Dennoch sind reduzierte Ausbaustandards und ge-
zielte Nichtinvestitionen ins Gemeindestraßennetz bis hin zur „schleichende Straßenstilllegung“ 
bei Gemeindeverbindungsstraßen in vielen ostdeutschen Kommunen inzwischen bereits die 
„gelebte“ Praxis. Für den aufwändigen kompletten Rückbau – wo dies sinnvoll wäre – fehlen 
Mittel und Förderkulisse.  

Im Hinblick auf die absehbar immer stärker steigenden finanziellen Belastungen durch den Er-
haltungsaufwand für das deutsche Straßennetz sollte auf Bundesebene gemeinsam mit den 
Ländern ein effizientes Infrastrukturerhaltungsmanagement sowie der ökologisch und raumpla-
nerisch gezielte Rückbau des Straßennetzes aktiv angegangen werden. Hierzu empfehlen die 
Gutachter dem Bund folgende Maßnahmen: 

 Forschungsprogramm zu Untersuchung der ökologischen Auswirkungen eines Rückbaus im 
Straßennetz unter anderen im Hinblick auf die Möglichkeit, Gebietszerschneidungen aufzu-
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heben sowie mit Blick auf das Zusammenspiel von Straßenstilllegung und zusätzlichem Ver-
kehrsaufwand durch Umwegfahrten; 

 Forschungsprogramm zur Anpassung des Straßennetzes an die geringere Nachfrage (Aus-
baustandards beispielsweise wenn niedrigere Geschwindigkeiten zugrunde gelegt werden, 
alternative Fahrbahndecken). 

Beeinflussung der alltäglichen Verkehrsmittelwahl – Vorschläge für Aktivitäten des Bundes 

Geringer spezifischer Flächenbedarf von nichtmotorisiertem Verkehr und ÖPNV gegenüber 
dem Pkw trägt zur Flächensparsamkeit im öffentlichen Raum bei. Daher sind alle Maßnahmen 
zur Beeinflussung der Verkehrsmittelwahl zugunsten des Umweltverbunds zielführend im Hin-
blick auf eine reduzierte Flächeninanspruchnahme. Zudem wirken sie über die veränderten Er-
reichbarkeitsverhältnisse der Haushalte indirekt auch auf die Fahrtziele und ihre räumliche 
Struktur. Die Dämpfung des Kfz-Verkehrsvolumens, substituiert durch den Umweltverbund, 
vermeidet neue Verkehrsflächen und ermöglicht innerorts die Flächenumverteilung für eine at-
traktivere Nahmobilität zu Fuß und mit dem Rad. Zu prüfen wären in diesem Zusammenhang 
auch die Möglichkeiten, die Verkehrsmittelwahl durch die Einführung einer Straßenbenutzungs-
gebühr zu beeinflussen. 

Vor diesem Hintergrund und im Kontext weiterer Anforderungen schlagen die Gutachter ver-
schiedene Maßnahmen zur Beeinflussung der täglichen Verkehrsmittelwahl vor: 

Die zu erwartende Energiepreissteigerung ist mit den Reaktionsmöglichkeiten im öffentlichen 
Bewusstsein zu verankern. Planerische Angebote für weniger entfernungsorientierte Mobilität 
müssen entwickelt werden. Der Bund kann werbend Impulse der europäischen Ebene aufgrei-
fen (Umweltstandards, Leipzig-Charta zur Stadtentwicklung, Aktionsplan städtische Mobilität 
etc.). Interessierte Städte können durch kommunale Mobilitätsstrategien (Sustainable Urban 
Mobility Planning, SUMP) von einer europäischen Unterstützung (z.B. CIVITAS-Beitritt) profitie-
ren. 

Nicht nur vor den bereits genannten Hintergründen, sondern auch angesichts der „Schere“ zwi-
schen zunehmendem Bedarf und sinkenden öffentlichen Ausgaben ist die ÖPNV-Finanzierung 
auf neue Grundlagen zu stellen. Handlungsdruck ergibt sich aus dem absehbaren Ende sowohl 
des Bundesprogramms des Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetzes als auch das der Mittel 
aus dem Entflechtungsgesetz 2019. Es stellt sich die Frage, wie die Finanzmittel des Bundes-
GVFG und des Entflechtungsgesetzes für den Umbau des Verkehrssektors erhalten werden 
können. Hieraus ergeben sich Prüfungsaufträge an den Bund: 

Als eine Handlungsoption wäre eine Erweiterung des Regionalisierungsgesetzes um die Fi-
nanzmittel aus dem Bundes-GVFG und dem Entflechtungsgesetz zu prüfen. Eine solche Rege-
lung könnte sich auf Art 106a GG stützen, nachdem den Ländern ab 1. Januar 1996 für den öf-
fentlichen Personennahverkehr ein Betrag aus dem Steueraufkommen des Bundes zur Verfü-
gung steht. 

Eine weitere zu prüfende Handlungsmöglichkeit für die Fortführung ist die Verknüpfung mit der 
Stadtentwicklung. Es liegt ein Entwurf für ein Weißbuch Innenstadt vor, in dem auch die Bedeu-
tung des öffentlichen Verkehrs für eine attraktive und lebendige Innenstadt angesprochen wird. 
Eine Verknüpfung mit der Stadtentwicklung hätte den Vorteil, dass die bereits seit langem ge-
forderte stärkere Integration von Verkehrs- und Siedlungsentwicklung sich institutionell nieder-
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schlagen würde. Die Stadterneuerungspolitik ist zudem weiterhin eine Gemeinschaftsaufgabe 
von Bund, Ländern und Kommunen69

Die finanzielle Basis des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV) sind die Finanzmittel aus dem 
Regionalisierungsgesetz des Bundes (Regionalisierungsmittel). Hier hat der Bund die Aufgabe, 
diese auf einem hohen Niveau halten. Das Regionalisierungsgesetz des Bundes bezieht sich 
auf den gesamten ÖPNV, d.h. sowohl auf den durch das Allgemeine Eisenbahngesetz (AEG) 
geregelten SPNV als auch auf den öffentlichen Straßenpersonenverkehr (ÖSPV) des Perso-
nenbeförderungsgesetzes (PBefG). Darin zeigt sich die mit der Regionalisierung programma-
tisch angestrebte Zusammenfassung der Verantwortung für den gesamten ÖPNV, die aber nur 
wenige Bundesländer institutionell umgesetzt haben. Gleichwohl gilt für die Mittel aus dem 
Regionalisierungsgesetz bisher, dass mit ihnen vorwiegend SPNV finanziert werden soll. Wie 
restriktiv dieser Grundsatz gehandhabt und damit möglicherweise die Umsetzung sinnvoller in-
tegrierter Verkehrskonzepte verhindert wird, entscheidet der Bund. Zu prüfen wäre auch die 
Einführung erfolgsorientierter Faktoren für die Verteilung der Regionalisierungsmittel auf die 
Bundesländer, um einen Anreiz für einen effizienten Mitteleinsatz im Hinblick auf eine höhere 
Nachfrage im Schienenpersonennahverkehr zu geben. 

. 

Weil die Finanzierung des öffentlichen Verkehrs vor einem tiefgreifenden Reformprozess steht, 
schlagen die Gutachter verschiedene Forschungsvorhaben im Rahmen des Forschungspro-
gramms Stadtverkehr: 

 Untersuchung der Möglichkeiten einer Neuorganisation der Zuwendungen von Bund und 
Ländern gebündelt an die Aufgabenträger bzw. Besteller mit Überwindung der sektoralen 
ÖPNV-Förderung (SPNV/ÖPNV); 

 Untersuchung der Möglichkeiten einer besseren Integration von Siedlungs- und Verkehrs-
planung. 

Ein wichtiger Baustein zur Umsetzung einer Stadt und Region der kurzen Wege ist die Förde-
rung des nichtmotorisierten Verkehrs, und hier insbesondere auch die des Radverkehrs. Mit 
dem Nationalen Radverkehrsplan existiert hier bereits ein ausbaufähiges Programm. Ein 
Schwerpunkt bei der Fortschreibung des Nationalen Radverkehrsplans ab 2013 sollte die Ver-
ankerung der Flächensparsamkeit und kurzer Wege mit dem Rad sein. Ein weiterer Akzent soll-
ten Projekte zur intermodalen Verknüpfung des Radverkehrs mit dem öffentlichen Verkehr sein 
(Stärkung des Umweltverbunds). Hier kann das Fahrrad wichtige Funktionen übernehmen (un-
ter anderem Kapazitätsengpässen und weniger dichte Taktungen der Zu- und Abbringer des 
Bahnangebots überwinden). Ein wichtiges Element integrierter Lösungen können dabei auch 
Pedelecs für vergrößerte Einzugsbereiche der Bahnstationen gerade in bergigen Regionen 
sein. Elektrische Zweiräder eröffnen neue Perspektiven, denen der Bund in seiner Förderung 
der Elektromobilität ein höheres Gewicht geben sollte. Weiterhin wird eine Entwicklung des 
rechtlichen Rahmens dahingehend vorgeschlagen, die bestehenden Gesetze zur Regelung des 
öffentlichen Verkehrs in einem Bundesmobilitätsgesetz zusammenzufassen. Hier sollten alle 
Verkehrsmittel des Umweltverbunds berücksichtigt werden, um so integrierte Mobilitätskonzepte 
effektiv umsetzen zu können. 

Ähnlich den Initiativen zum Radverkehr, sollte der Bund mit Ländern und Kommunen auch zu 
attraktiven Bedingungen des Fußverkehrs beitragen. Auf internationaler Ebene gibt es hierzu 
zahlreiche interessante Entwicklungen (WALK21-Konferenzen, Straßenraumgestaltung nach 
Shared-Space-Prinzipien, diverse EU-Projekte zur Messbarkeit der Fußgängeranforderungen, 

                                                      
69 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010 über die Gewährung von Finanzhilfen des Bundes an die Län-

der nach Artikel 104 b des Grundgesetzes zur Förderung städtebaulicher Maßnahmen (VV Städtebauförderung 
2010) vom 28.04.2010/ 22.07.2010. 
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Public-health-Initiativen zur Bewegungsförderung), deren Ideen in einem Nationalen Fußver-
kehrsplan aufgegriffen werden sollten. 

Die technischen Regelwerke wie die RASt – Richtlinie für die Anlage von Stadtstraßen – mit ih-
rem insgesamt eher restriktiven Umgang mit den Pkw-Stellplätzen in der Abwägung – sollten 
bei Straßen in der Baulast des Bundes innerorts vorbildhaft und flächensparend angewendet 
werden. Der Bund sollte flächensparende und fußgängerfreundliche Mischverkehrslösungen als 
Begegnungszone nach Schweizer Vorbild (zur Erweiterung des planerischen Instrumentariums 
neben dem Verkehrsberuhigten Bereich und dem verkehrsberuhigten Geschäftsbereich) mit in 
die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) aufnehmen.  

 

Zerschneidung durch Verkehrsflächen und Trennwirkungen durch Verkehrsbelastungen – 
Vorschläge für Maßnahmen des Bundes 

Die Verkehrsinfrastruktur ebenso wie der fließende Verkehr wird bisher nur in ersten Ansätzen 
(Habitate/Landschaftsbrücken; Projekt-UVP) und nicht flächig mit dem Thema Biodiversität in 
Verbindung gebracht. 

Ein wichtiger Stellhebel für die Dimensionierung von Straßen ist die zulässige Fahrgeschwin-
digkeit als Maßstab für die Entwurfsgeschwindigkeit. Hier existieren hohe Standards bei techni-
schen Regelwerken der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV) sowie 
der staatlichen Straßenbauverwaltungen. Ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen nach in-
ternationalen Standards sowie an Umwelt- und Verkehrssicherheitsaspekte angepasste Tempo-
limits für Außerortsstraßen würden flächenintensive weite Kurvenradien, Seitenstreifen und ni-
veaufreie Verknüpfungen in vielen Fällen verzichtbar machen. Hier hat der Bund in seiner Bau-
last auch Vorbildfunktion gegenüber den Ländern und Kommunen sowie im internationalen 
Vergleich. 

Gestalterische Ideen können aus landschaftsarchitektonischen Gestaltungskonzepten in der 
Landschaftsentwicklung (z.B. seit 1991 mit dem Frankfurter GrünGürtel), aus diversen Garten-
schauprojekten oder aus neuen Ansätzen für landschaftsorientierte Mischverkehrsflächen au-
ßerorts in den Niederlanden nach Shared-Space-Prinzipien gewonnen werden. Diese Gestal-
tungskonzepte sollten die stark geschwindigkeitsbetonte und flächenverbrauchssteigernde RAL 
(Richtlinie für die Anlage von Landstraßen) der FGSV ergänzen. 

Das Naturschutzrecht ist in der regionalen Praxis ein wesentliches Hemmnis für die Entwicklung 
von Radverkehrs- und Wandernetzen, oft in sehr pauschaler Ausprägung. Der Bund kann selbst 
aktiv werden, indem er ein Forschungs- und Trainingsprogramm für die kommunalen Behörden, 
gegebenenfalls auch ergänzende Vorgaben zur Anwendung des Naturschutzrechts initiiert, das 
die Abwägung der Einzelfälle auf eine sachlich fundiertere Grundlage stellt. Gleichzeitig besteht 
bei der Kenntnis um Biodiversität und ihrer Wirkungszusammenhänge mit dem Verkehrssystem 
in der Bevölkerung und in der Politik ein Bildungsbedarf, der die Erlebbarkeit der Landschaft vor 
Ort (möglichst ohne Auto) voraussetzt, gegebenenfalls auch um später diese Werte vor Eingrif-
fen bewusster schützen zu können.  

Ein besonderer auch künftiger Treiber der Entwicklung bei den Siedlungs- und Verkehrsflächen 
besteht in den Gewerbegebieten, wo es fast keine Begrenzungen der Verkehrsflächen gibt. Hier 
wird unabhängig von der späteren Nutzung in fast ruinöser interkommunaler Konkurrenz Ange-
botspolitik mit fertig und üppig erschlossenen Gewerbegebieten getrieben. Dies ist am ehesten 
über die Regionalplanung und das Steuersystem zu lösen. Aber auch die Flexibilität der Flä-
chennutzung mit sukzessiver Nachrüstung der Verkehrsflächen nach konkret eingetretenem 
Bedarf kann hier zu einem ökonomisch und ökologisch rationaleren Umgang mit der Erschlie-
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ßung führen. Der Bund kann hier indirekt über das Raumordnungsgesetz tätig werden, bzw. ei-
ne Reform der Gemeindefinanzierung unterstützen. 

 

Flächen zum Abstellen der Kraftfahrzeuge – Vorschläge für Maßnahmen des Bundes 

Die straßenrechtliche Zuordnung des Parkens zum Verkehr und damit die faktische Privilegie-
rung gegenüber anderen Straßenraumansprüchen bedürfen der politischen und rechtlichen 
Überprüfung. Pkw-Stellplätze sind in der Summe dominanter Treiber sowohl der privaten Sied-
lungsflächen als auch des Flächenbedarfs von Straßenräumen. In der Fachwelt werden auf-
grund des übermäßigen, meist kostenlosen und zu Verkehrsunfällen beitragenden Straßenpar-
kens für das Straßenrecht der Länder andere Regelungen (beispielsweise Parken als Sonder-
nutzung) diskutiert. Straßenverkehrsrechtlich steht auf Bundesebene seit einigen Jahren kon-
kret die Verankerung der Carsharing-Stationen des öffentlichen Straßenraums in der StVO an. 
Zudem wird die Einbeziehung des Parkens in Preissysteme einer kostendeckenden öffentlichen 
Dienstleistung diskutiert. Das Land Berlin hat in der Landesbauordnung mit der Streichung der 
Stellplatzpflicht für Wohnungsbau die Vermeidung eines Investitionshemmnisses indirekt mit der 
Forderung eines flächensparsamen Verkehrsangebots verbunden. 

Weil sich die unmittelbaren Steuerungsmöglichkeiten des Bundes für den ruhenden Kraftfahr-
zeugverkehr auf die Funktion des Verordnungsgebers für das Straßenverkehrsrecht beschrän-
ken, schlagen die Gutachter Projekte im Rahmen des Forschungsprogramms Stadt verkehr vor: 

 Untersuchung von Ansätzen einer stärkeren Nutzerfinanzierung des Parkraums (Parkraum-
bewirtschaftung); 

 Untersuchung der Thematik „Sondernutzungen“ (Carsharing, Ladestationen für den Elektro-
verkehr im öffentlichen Straßenraum). 
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1. Allgemeines 

1.1 Einführung 
 
Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des 
neuen Zusammenlebens in der Stadt vom 4. Mai 2017 (BGBl. I S. 1057) ist am 13. Mai 2017 in 
Kraft getreten.  
 
Das BauGBÄndG 2017 dient zum einen der Anpassung des Baugesetzbuchs an die Richtlinie 
2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der 
Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen 
und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014 S. 1) (UVP-Richtlinie). Zum anderen wird die 
Innenentwicklung gestärkt. Hierzu wurde in der Baunutzungsverordnung die neue Bauge-
bietskategorie "Urbane Gebiete" eingeführt. An der Schnittstelle von Städtebaurecht und Immis-
sionsschutzrecht wird den Kommunen zur Erleichterung des Bauens in stark verdichteten städ-
tischen Gebieten mehr Flexibilität eingeräumt.  
 
Das Gesetz greift zudem weitere städtebauliche Anliegen auf und führt diese einer gesetzlichen 
Regelung zu: So wurden flankierende Regelungen aufgenommen, die es ermöglichen, durch 
bauplanungsrechtliche Festsetzungen die Folgen von Störfällen in der Nachbarschaft von Stör-
fallbetrieben zu vermeiden oder zu mindern. Im Hinblick auf Ferienwohnungen und Nebenwoh-
nungen sind Rechtsunsicherheiten beseitigt und die kommunalen Steuerungsmöglichkeiten 
ausgeweitet worden. Des Weiteren wurden Erleichterungen für den Wohnungsbau geschaffen.  
 
Dieser Muster-Erlass berücksichtigt zugleich folgende weitere Rechtsänderungen mit Auswir-
kungen auf die Bauleitplanung oder die Zulässigkeit von Vorhaben: 
 

 Gesetz zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vorschriften an 
europa- und völkerrechtliche Vorgaben vom 29. Mai 2017 (BGBl. I S. 1298), in Kraft seit 
dem 2. Juni 2017, 
 

 Hochwasserschutzgesetz II vom 30. Juni 2017 (BGBl. I S. 2193), Inkrafttreten der Ände-
rungen des BauGB am 6. Juli 2017 und (hinsichtlich der Übernahme von bestimmten Ge-
bieten in Flächennutzungspläne) am 5. Januar 2018, 
 

 UVP-Modernisierungsgesetz vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808), in Kraft seit dem 29. Juli 
2017, 
 

 Zweite Verordnung zur Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 1. Juni 2017 
(BGBl. I S. 1468), Inkrafttreten am 6. September 2017, 
 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift  zur Änderung der Sechsten Allgemeinen Verwaltungs-
vorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen 
Lärm –TA Lärm) vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 B5), in Kraft seit dem 9. Juni 
2017. 
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1.2 Überblick über die Neuregelungen 
 
Wesentliche Änderungen im Baugesetzbuch sind:  
 

 § 1 Absatz 5 und 6 BauGB (Aufgaben der Bauleitplanung, Belangekatalog): 
Die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung werden ausdrücklich als Anwendungsfall des Pla-
nungsleitsatzes zur sozialgerechten Bodennutzung benannt; die Wohnbedürfnisse von Fa-
milien mit mehreren Kindern werden ausdrücklich als ein Belang der Bauleitplanung aufge-
führt. 

 

 § 3 Absatz 2, § 4 Absatz 2 BauGB (Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden): 
Die Beteiligungsfrist muss mindestens 30 Tage betragen. Mit dem Wegfall der Präklusion 
nach § 47 Absatz 2a VwGO entfällt auch die entsprechende Hinweispflicht im bisherigen § 
3 Absatz 2 Satz 2 BauGB. 

 

 § 3 Absatz 3 BauGB: Auf die mögliche Präklusion bei Umweltverbandsklagen gegen Flä-
chennutzungspläne ist hinzuweisen. 

 

 § 4a BauGB (Gemeinsame Vorschriften zur Beteiligung): 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen sind zu-
sätzlich in das Internet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des Landes zu-
gänglich zu machen. 

 

 §§ 6a, 10a BauGB (Einstellung in das Internet): 
Der wirksame Flächennutzungsplan und der in Kraft getretene Bebauungsplan sollen in das 
Internet eingestellt und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich gemacht 
werden. 

 

 § 9 BauGB (Festsetzungskatalog): 
Gemeinden können in der Nachbarschaft von Störfallbetrieben Maßnahmen festsetzen, die 
die Folgen von Störfällen vermeiden oder vermindern oder die Zulässigkeit von Vorhaben 
regeln. Weiter werden Möglichkeiten von Festsetzungen zum Lärmschutz klargestellt und 
Festsetzungen zu baulichen oder technischen Maßnahmen zur Vermeidung von Hochwas-
serschäden ermöglicht..  

 

 § 11 BauGB (Städtebaulicher Vertrag): 
Es wird hervorgehoben, dass Einheimischenmodelle dem Erwerb angemessenen Wohn-
raums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen Be-
völkerung dienen. 
 

 § 12 BauGB (Vorhaben- und Erschließungsplan): 
Durch die Aufstellung eines Vorhaben- und Erschließungsplans können in bisherigen Erho-
lungssondergebieten Wohnnutzungen zugelassen werden.  

 

 §§ 13, 13a, 13b, 34, 35 BauGB (vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren, Innen- und 
Außenbereichssatzungen): 
Die Regelungen zur beschleunigten Schaffung von Baurechten sind nicht anwendbar, 
wenn Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen 
nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sein könnten. 

 

 § 13b BauGB (Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren): 
Befristet können Bebauungspläne für Wohnnutzungen im beschleunigten Verfahren aufge-
stellt werden, wenn das Plangebiet an bebaute Bereiche anschließt. 
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 § 22 BauGB (Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen): 
Durch Satzung kann ein Genehmigungsvorbehalt für bestimmte Formen der Begründung 
von Bruchteilseigentum und den Betrieb von Nebenwohnungen begründet werden. 

 

 § 34 Absatz 3a BauGB (Abweichung vom Erfordernis des Einfügens): 
Die Möglichkeit der Umnutzung zu Wohnzwecken ist auch bei baulichen Anlagen möglich, 
die bisher anderen Nutzungen dienten als einem Gewerbe- oder Handwerksbetrieb. 

 

 § 172, 173 BauGB (Erhaltungssatzung in der Variante der Milieuschutzsatzung): 
Eine eventuelle Kündigungssperrfrist nach § 577a Absatz 2 BGB wird bei der Verpflichtung, 
Wohnungen nur an die Mieter zu veräußern, statt bisher um sieben nunmehr nur noch um 
fünf Jahre verkürzt. Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte sind über die Ertei-
lung einer Umwandlungsgenehmigung zu informieren. 

 

 § 245c BauGB (Überleitungsvorschrift): 
§ 245c BauGB enthält u. a. Überleitungsvorschriften für vor dem 13. Mai 2017 eingeleitete 
Bauleitplanverfahren. 

 

 Anlage 1 zum BauGB (Umweltbericht): 
Die Anforderungen an den Inhalt des Umweltberichts wurden zur Umsetzung der geänder-
ten UVP-Richtlinie unter Beibehaltung der bisherigen Struktur detaillierter geregelt. 

 
Wesentliche Änderungen der Baunutzungsverordnung sind:  
 

 § 6a BauNVO (Urbane Gebiete) 
Es wird ein neuer Baugebietstyp geschaffen, der dem Wohnen sowie der Unterbringung 
von Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohn-
nutzung nicht wesentlich stören, dient. 

 

 § 13a BauNVO (Ferienwohnungen) 
Ferienwohnungen gehören in der Regel zu den in den §§ 2 bis 7 BauNVO allgemein oder 
als Ausnahme zulässigen Gewerbebetrieben; alternativ kann eine Zuordnung zu den Be-
herbergungsbetrieben in Betracht kommen. 

 

2 Bauleitplanung 

2.1 Ziele und Grundsätze der Bauleitplanung (§ 1 Absatz 5 BauGB) 
 
In § 1 Absatz 5 Satz 1 BauGB werden nunmehr die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung aus-
drücklich als ein Bestandteil der sozialgerechten Bodennutzung benannt, die als Planungs-
grundsatz der Bauleitplanung zu berücksichtigen ist.  
 
2.2  Belangekatalog (§ 1 Absatz 6 BauGB) 
 
2.2.1 Wohnbedürfnisse von Familien mit Kindern (§ 1 Absatz 6 Nummer 2 BauGB) 
 
In § 1 Absatz 6 Nummer 2 BauGB werden die Wohnbedürfnisse von Familien mit mehreren 
Kindern besonders hervorgehoben.  
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2.2.2.  Umweltbelange (§ 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB) 
 
2.2.2.1 Schutzgut Fläche (§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a BauGB) 
 
In § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a BauGB wird nunmehr das Schutzgut „Fläche“ neben 
dem Schutzgut „Boden“ genannt. Auch wenn das Thema „Flächeninanspruchnahme“ schon 
nach bisherigem Recht im Rahmen der Umweltprüfung zu berücksichtigen war, ist zur Anpas-
sung an die UVP-Änderungsrichtlinie und auch vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsstrate-
gie der Bundesregierung das Schutzgut „Fläche“ zur Klarstellung ausdrücklich in § 1 Absatz 6 
Nummer 7 Buchstabe a BauGB aufgenommen worden. 
 
2.2.2.2 Wechselwirkungen (§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe i BauGB)  
 
Nach dem bisherigen § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe i BauGB bildeten nur die Wechselwir-
kungen zwischen den Umweltbelangen nach den Buchstaben a, c und d der Nummer 7 einen 
eigenständigen Umweltbelang. Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-
Gebiete (Buchstabe b) waren hingegen ausgenommen. Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe b der 
UVP-Richtlinie benennt jedoch nunmehr unter dem Gesichtspunkt der biologischen Vielfalt aus-
drücklich auch die geschützten Arten und Lebensräume nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie 
und der Vogelschutzrichtlinie, so dass diese auch in die Betrachtung der Wechselwirkungen 
nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe i einbezogen worden sind. 
 
2.2.2.3 Anfälligkeit der Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen (§ 1 Absatz 6 Num-

mer 7 Buchstabe j BauGB)  
 
In den Katalog der bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigenden Belange sind in 
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB die Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der 
nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu er-
warten sind, auf die Umweltbelange nach den nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstaben a bis d 
BauGB sowie auf deren Wechselwirkungen (§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe i BauGB) als 
eigenständiger Umweltbelang klarstellend aufgenommen worden. 
 
Die Regelung tritt in Ergänzung zu § 50 Satz 1 BImSchG, der im Übrigen unberührt bleibt (vgl. 
BT-Drs. 18/10942, S. 40).  
 
Die Pflicht zur Berücksichtigung der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vor-
haben für schwere Unfälle oder Katastrophen in der Bauleitplanung gilt 
 

 für Störfälle, also „schwere Unfälle“ i. S. des Störfallrechts (vgl. § 3 Absatz 5b und 5c BIm-
SchG), und daher sowohl für die Planung von (insbesondere) Gewerbe- oder Industriege-
bieten zur Unterbringung von Störfallbetrieben als auch für die Planung in der Umgebung 
von Störfallbetrieben; dies gilt jedenfalls dann, wenn das Gebiet zumindest teilweise inner-
halb des angemessenen Sicherheitsabstands nach § 3 Absatz 5c BImSchG oder, wenn die-
ser nicht bekannt ist, innerhalb des Achtungsabstands liegt.  

 

 für Unfälle und Katastrophen außerhalb des Störfallrechts.  
 
Es müssen nur solche Auswirkungen berücksichtigt werden, die aufgrund der Anfälligkeit des 
Vorhabens für schwere Unfälle und/oder Katastrophen zu erwarten und deshalb für das be-
troffene Vorhaben von Bedeutung sind. Für die Bestimmung der Relevanz von Unfall- und Ka-
tastrophenereignissen ist sowohl ihre Wahrscheinlichkeit als auch das mit ihnen verbundene 
Schadensausmaß zu berücksichtigen. Letzteres ist abhängig von den jeweiligen Merkmalen der 
Vorhaben, deren Zulässigkeit mit dem Bebauungsplan begründet wird. Bei den gegebenenfalls 
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zu betrachtenden Ereignissen kann es sich sowohl um solche handeln, die von dem Vorhaben 
selbst hervorgerufen werden (z. B. die Explosion einer Anlage), als auch um vorhabenexterne 
Ereignisse (z. B. Hochwasser), die auf das Vorhaben einwirken und dadurch bewirken, dass 
von ihm erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen. Da nur für das Vorhaben bedeut-
same Unfälle und Katastrophen relevant sind, sind bspw. die Folgen eines Hochwassers nur in 
hochwassergefährdeten Gebieten zu berücksichtigen und die Folgen eines Erdbebens nur an 
Standorten, an denen eine erhöhte Wahrscheinlichkeit von Erdbeben besteht. Nicht berücksich-
tigt werden müssen Unfälle und Katastrophen, die sehr unwahrscheinlich sind, also jenseits der 
Schwelle der praktischen Vernunft liegen. Das Szenario eines Flugzeugabsturzes auf eine ge-
plante Industrieanlage dürfte daher nur dann zu berücksichtigen sein, wenn eine Industrieanla-
ge in der Nachbarschaft eines Flughafens, möglicherweise sogar im Bereich bestehender An- 
und Abflugrouten geplant wird (vgl. zum Ganzen das in der Gesetzesbegründung 18/10942, 
S. 22 genannte Gutachten [abrufbar unter: www.bmub.bund.de/N51884/], S. 21f). 
 
Die erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB 
sind im Umweltbericht zu beschreiben (Nummer 2 Buchstabe e der Anlage 1 zum BauGB). 
Wegen der Einzelheiten wird auf Nr. 3.5 verwiesen. 
 
Exkurs 
 
Die BauGB-Novelle dient nicht der Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie. Mit Blick auf den Sach-
zusammenhang wird allgemein jedoch auf Folgendes hingewiesen: 
 
Die Anforderungen des Immissionsschutzrechts an Störfallbetriebe dienen dem Ziel, Störfälle 
soweit wie möglich zu verhindern. Sollte es dennoch zu einem Störfall kommen, sollen die Un-
fallfolgen für Mensch und Umwelt soweit wie möglich begrenzt werden. Dabei werden nicht nur 
einzelne Anlagen, sondern der gesamte Betriebsstandort (= Betriebsbereich i. S. des § 3 Ab-
satz 5a BImSchG, im Folgenden wird allgemein der Begriff „Störfallbetrieb“ verwendet) betrach-
tet. Das Immissionsschutzrecht fordert vom Betreiber eines Störfallbetriebes störfallverhindern-
de und störfallauswirkungsbegrenzende Vorkehrungen.  
 
Der Anfälligkeit der Vorhaben für Störfälle kann insbesondere durch eine geeignete Zuordnung 
von Baugebieten nach den §§ 2 bis 11 BauNVO zueinander Rechnung getragen und damit mit-
einander verträglichere Nutzungen erreicht werden. Potentielle Nutzungskonflikte können durch 
eine planerische Feinsteuerung sowohl für störfallrelevante Nutzungen als auch für schutzbe-
dürftige Nutzungen auf der Grundlage des § 1 Absatz 4 bis 9 BauNVO entschärft werden (Ein-
zelheiten vgl. Reidt/Schiller, BauR 2012, S. 1722 ff).  
 
Zusätzlich kommen differenzierte Festsetzungen in Betracht, um die Folgen von Störfällen zu 
vermeiden oder zu mindern (vgl. Nummer 2.3.2 und 2.3.4). 
 
Ergänzend wird zu den Anforderungen der Seveso-Richtlinie und insbesondere zum Inhalt des 
Abstandsgebots auf die Arbeitshilfe der Fachkommission Städtebau vom 30. März 2017 zur 
„Berücksichtigung des Art. 13 Seveso-III-Richtlinie im baurechtlichen Genehmigungsverfahren 
in der Umgebung von unter die Richtlinie fallenden Betrieben“ (www.Bauministerkonferenz.de) 
hingewiesen. 
 
2.2.4 Hochwasserschutz (§ 1 Absatz 6 Nummer 12 BauGB) 
 
Die mit dem Hochwasserschutzgesetz II erfolgte, am 6. Juli 2017 in Kraft getretene Ergänzung 
stellt klar, dass zu den Belangen des Hochwasserschutzes auch die Vermeidung und Verringe-
rung von Hochwasserschäden gehört. 
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Hinweis: 
 
Durch das Hochwasserschutzgesetz II werden mit Wirkung zum 5. Januar 2018 u.a. auch die 
geltenden Regelungen zum Planungsverbot bei der Ausweisung neuer Baugebiete in festge-
setzten Überschwemmungsgebieten nach § 78 Absatz 1 Satz 1 des Wasserhaushaltsgesetzes 
(WHG) und zum Bauverbot nach § 78 Absatz 4 Satz 1 WHG geändert.  Bei der Zulassung von 
Ausnahmen sollen die Auswirkungen auf die Nachbarschaft besonders berücksichtigt werden 
und drittschützenden Charakter erhalten. Der Begriff der Nachbarschaft erfasst dabei nicht nur 
die unmittelbaren Grundstücksnachbarn, sondern „all diejenigen, deren verfassungsrechtlich 
geschützte Rechtsgüter wie Leben, Gesundheit oder Eigentum durch die Erteilung einer Aus-
nahme von den in Überschwemmungsgebieten geltenden Verboten mehr als nur geringfügig 
beeinträchtigt sein können“. Der im Einzelfall von der für Ausnahmeentscheidungen zuständi-
gen Behörde zu bestimmende Personenkreis soll damit das Recht erhalten, Ausnahmeent-
scheidungen gerichtlich angreifen zu können. Im grenznahen Bereich sollen auch betroffene 
Bürgerinnen und Bürger aus anderen Staaten von der Neuregelung des § 78 Absatz 5 WHG 
erfasst sein und damit Rechtsbehelfe einlegen können. 
  
Ebenfalls mit Wirkung zum 5. Januar 2018 wird in § 78 Absatz 3 WHG eine konkretisierende 
Abwägungsklausel eingeführt, die bei Planungen in festgesetzten Überschwemmungsgebieten 
zu berücksichtigen ist.  
  
Ferner werden mit dem Hochwasserschutzgesetz II die neuen Gebietstypen „Risikogebiete au-
ßerhalb von Überschwemmungsgebieten“ (§ 78b WHG) und „Hochwasserentstehungsgebiete“ 
(§ 78d WHG) eingeführt. Mit Wirkung zum 5. Januar 2018 werden die bei Planungen in diesen 
Gebieten zu berücksichtigenden Belange in § 78b Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 WHG und in 
§ 78d Absatz 6 Nummer 1 und Nummer 2 WHG konkretisiert. 
 
Ergänzend wird auf die Handlungsanleitung für den Einsatz rechtlicher und technischer Instru-
mente zum Hochwasserschutz in der Raumordnung, in der Bauleitplanung und bei der Zulas-
sung von Einzelbauvorhaben der ARGEBAU vom 17. Mai 2016 (www.Bauministerkonferenz.de) 

hingewiesen.1 
 
 
2.3 Festsetzungen (§ 9 Absatz 1 und Absatz 2c BauGB) 
 
2.3.1 Maßnahmen zur Vermeidung oder Verringerung von Hochwasserschäden (§ 9 Absatz 1 

Nummer 16 BauGB) 
 
Durch das insoweit am 6. Juli 2017 in Kraft getretene Hochwasserschutzgesetz II wurden die 
Festsetzungsmöglichkeiten des § 9 Absatz 1 Nummer 16 BauGB zur Vermeidung oder Verrin-
gerung von Hochwasserschäden neu strukturiert. Vor allem ermöglicht Nummer 16 Buchstabe c 
die Festsetzung von Gebieten, in denen bei Errichtung baulicher Anlagen bestimmte bauliche 
oder technische Maßnahmen getroffen werden müssen, die der Vermeidung oder Verringerung 
von Hochwasserschäden einschließlich Schäden durch Starkregen dienen. Insbesondere Fest-
setzungen zur Verwendung bestimmter Bauteile oder Baustoffe zur hochwassersicheren Errich-
tung von Bauvorhaben kommen in Betracht. Denkbar ist auch die Festsetzung, dass bei Tiefga-
ragen Vorkehrungen getroffen werden müssen, um sie im Fall eines Hochwassers zur Vermei-
dung von Schäden und zum Erhalt von Retentionsraum zu fluten. 
 
Nach Nummer 16 Buchstabe d können Flächen festgesetzt werden, die auf einem Grundstück 
für die natürliche Versickerung von Wasser aus Niederschlägen freigehalten werden müssen. 

                                                
1   Die Handlungsanleitung wird zeitnah hinsichtlich der Gesetzesänderungen aktualisiert werden. 
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Dies kann beispielsweise sinnvoll sein, wenn Flächen durch Parkplätze versiegelt werden sol-
len.  
 
2.3.2  Maßnahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen (§ 9 

Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe c BauGB) 
 
Nach § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe c BauGB können aus städtebaulichen Gründen Ge-
biete festgesetzt werden, in denen bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von 
nach Art (z. B. Wohnen oder eine andere der typisierten Nutzungsarten der BauNVO), Maß 
oder Nutzungsintensität zu bestimmenden Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen in der 
Nachbarschaft von Störfallbetrieben bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen, 
die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, getroffen werden müs-
sen. Nach dieser Norm kann nicht die Zulässigkeit von Gebäuden oder sonstigen baulichen 
Anlagen selbst, insbesondere auch nicht die Nutzungsintensität eines Gebäudes bestimmt wer-
den, wohl aber, dass z. B. bei einer bestimmten Nutzungsintensität eines Gebäudes bestimmte 
bauliche oder sonstige technische Maßnahmen vorzusehen sind. 
 
Erfasst werden passive Schutzmaßnahmen wie insbes. Anforderungen an die Dichtigkeit des 
Gebäudes gegenüber einer stofflichen Exposition (wie Fenster, Türen und Lüftungsanlagen) 
sowie die Übersichtlichkeit von Gebäuden und Arealen inkl. der Qualität der Fluchtwege). Fest-
gesetzt werden könnte auch eine Verpflichtung zur Errichtung von Schutzräumen, die z.B. bei 
Sportanlagen im Freien kurzfristig erreichbar sind (vgl. Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle 
2016/2017 - 
http://www.bmub.bund.de/fileadmin/Daten_BMU/Download_PDF/Staedtebaurecht/staedtebaure
chtsnovelle_bericht_bf.pdf). 
Die Neuregelung soll den planerischen Handlungsspielraum der Gemeinden im Hinblick auf die 
Vermeidung und die Verringerung der Folgen von Störfällen erweitern. Insbesondere werden 
ausdrücklich Differenzierungen nach Art, Maß oder Nutzungsintensität der Gebäude oder Anla-
gen ermöglicht. Kriterien der Nutzungsintensität können beispielsweise die Anzahl anwesender 
Personen sowie die Zeiten ihrer Anwesenheit sein. 
 
Die Festsetzungsmöglichkeit kann insbesondere im Zusammenhang mit einer Festsetzung 
nach § 9 Absatz 2c BauGB genutzt werden. Während nach § 9 Absatz 2c BauGB die Zulässig-
keit von Anlagen gesteuert werden kann, können nach § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe c 
BauGB bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die zulässigen Anlagen festgesetzt 
werden. 
 
Ergänzend wird darauf hingewiesen, dass nach § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB im Bebau-
ungsplan zur Minderung der Risiken von Störfällen Schutzflächen festgesetzt werden können, 
die von der Bebauung freizuhalten sind (Alt. 1), sowie Flächen für besondere Anlagen oder 
Vorkehrungen (Alt. 2) wie Wälle, Gräben oder Wände. § 9 Absatz 1 Nummer 24 Alt. 3 BauGB 
ermöglicht neben passiven Schutzmaßnahmen auch Festsetzungen zum aktiven Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen oder zur Vermeidung oder Minderung solcher Einwirkungen 
durch bauliche oder sonstige technische Vorkehrungen.  
 
2.3.3 Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche (§ 9 

Absatz 1 Nummer 24 BauGB) 
 
Die Ergänzung des § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB stellt im Ergebnis klar, dass zum Schutz 
vor Lärm auch die Verpflichtung zur Durchführung passiver Lärmschutzmaßnahmen (z.B. 
Schallschutzfenster) festgesetzt werden kann, um einen über das Immissionsschutzrecht hin-
ausgehenden Innenraumlärmschutz zu ermöglichen.  
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Die Vorgaben des Immissionsschutzrechts, insbesondere der Grundsatz aktiven Schallschut-
zes, bleiben davon unberührt.  
 
2.3.4  Bebauungspläne zur Steuerung für die Ansiedlung von Nutzungen bzw. Gebäuden in 

der Nähe von Störfallbetrieben (§ 9 Absatz 2c BauGB) 
 
Nach dem neuen § 9 Absatz 2c BauGB kann für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach 
§ 34 BauGB und für Gebiete nach § 30 BauGB in der Nachbarschaft von Störfallbetrieben zur 
Vermeidung oder Verringerung der Folgen von Störfällen für bestimmte Nutzungen, Arten von 
Nutzungen oder für nach Art, Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude oder 
sonstige bauliche Anlagen in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass diese zulässig, 
nicht zulässig oder nur ausnahmsweise zulässig sind; die Festsetzungen können für Teile des 
räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden. 
 
Vergleichbar den Bebauungsplänen zur Sicherung zentraler Versorgungsbereiche (§ 9 Ab-
satz 2a BauGB) bzw. zur Steuerung von Vergnügungsstätten (§ 9 Absatz 2b BauGB) kann ein 
Bebauungsplan nach § 9 Absatz 2c BauGB zunächst für den nicht beplanten Innenbereich 
i.S.d. § 34 BauGB aufgestellt werden. Dies kann insbesondere dann sinnvoll sein, wenn ein 
Neuansiedlungsvorhaben nach den vom Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 20.12.2012, Az. 
4 C 11/11) entwickelten Kriterien nicht auf der Grundlage des § 34 Absatz 1 BauGB zugelassen 
werden kann. Insoweit wird wegen der Einzelheiten auf die in Nr. 2.2.2.3. genannte Arbeitshilfe 
der Fachkommission Städtebau zur Berücksichtigung des Abstandsgebots der Seveso-III-
Richtlinie im baurechtlichen Genehmigungsverfahren verwiesen. 
 
Darüber hinaus kann ein Rückgriff auf § 9 Absatz 2c BauGB bei Änderung eines qualifizierten 
oder einfachen Bebauungsplans sinnvoll sein, der zu einem Zeitpunkt aufgestellt worden ist, 
bevor das Abstandsgebot nach Artikel 13 Absatz 2 Seveso-III-Richtlinie bzw. der inhaltlich na-
hezu identischen Vorgängerregelung in Artikel 12 der Richtlinie 96/82/EG (sog. Seveso-II-
Richtlinie) galten. Betroffen sind insoweit Bebauungspläne, die vor der Umsetzung der Richtlinie 
durch § 50 BImSchG am 27. Oktober 1998 bekannt gemacht worden sind. 
 
Außerdem kann § 9 Absatz 2c BauGB bei Änderung neuerer (einfacher oder qualifizierter) Be-
bauungspläne zur Anwendung kommen, wenn nach ihrem Inkrafttreten neuere Entwicklungen 
insbesondere beim Störfallbetrieb eingetreten sind oder wenn das Abstandsgebot der Seveso-
Richtlinien II und III nicht abschließend berücksichtigt wurde. 
 
§ 9 Absatz 2c ermöglicht über die Feinsteuerungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 5 und 9 
BauNVO hinausgehende Differenzierungen. § 1 Absatz 5 BauNVO ermöglicht eine Feinsteue-
rung nach der Art der Nutzung, § 1 Absatz 9 BauNVO nach der Unterart der Nutzung. § 9 Ab-
satz 2c BauGB geht darüber hinaus und lässt zusätzlich eine Differenzierung nicht nur nach der 
Art oder Unterart einer Nutzung, sondern für „bestimmte“ Nutzungen sowie die Nutzungsintensi-
tät zu. Danach wäre beispielsweise denkbar, die Nutzung auf eine bestimmte Personenzahl 
oder bestimmte Betriebszeiten zu beschränken. Hinsichtlich ergänzender Festsetzungen für 
Schutzvorkehrungen wird auf Nr. 2.3.2 verwiesen. 
 
Wegen dieser über die Feinsteuerung nach § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO hinausgehenden Diffe-
renzierungsmöglichkeiten kann ein Bedarf für die Festsetzungsmöglichkeiten nach § 9 Ab-
satz 2c BauGB auch bei der Aufstellung und Änderung qualifizierter Bebauungspläne bestehen. 
 
Voraussetzung für die Anwendbarkeit des § 9 Absatz 2c BauGB ist die Lage in der Nachbar-
schaft eines Störfallbetriebes. Dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn das Gebiet zumindest teil-
weise innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands nach § 3 Absatz 5c BImSchG oder, 
wenn dieser nicht bekannt ist, innerhalb des Achtungsabstands liegt. Wegen der Einzelheiten 
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zur Ermittlung des angemessenen Sicherheitsabstandes wird auf die o. g. Arbeitshilfe der 
Fachkommission Städtebau verwiesen.  
 
 
2.4 Nachrichtliche Übernahme (§ 5 Absatz 4a, § 9 Absatz 6a BauGB) 
 
Auch Risikogebiete außerhalb von Überschwemmungsgebieten (§ 78b Absatz 1 WHG) und 
Hochwasserentstehungsgebiete (§ 78d WHG) sollen nach § 5 Absatz 4a Satz 1 BauGB in den 
Flächennutzungsplan und nach § 9 Absatz 6a Satz 1 BauGB in den Bebauungsplan nachricht-
lich übernommen werden. Diese Regelung tritt am 5. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
2.5. Vorhaben- und Erschließungsplan (§ 12 Absatz 7 BauGB) 
 
Erholungssondergebiete nach § 10 BauNVO sind konzeptionell für das Erholungswohnen vor-
gesehen. Durch § 12 Absatz 7 BauGB wurde eine klarstellende Regelung geschaffen, um sich 
mit der Thematik des Dauerwohnens in bisherigen Erholungssondergebieten planerisch auf 
diesem Wege auseinandersetzen zu können. 
 
Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB kann eine Mög-
lichkeit sein, um in einem bisherigen Erholungssondergebiet oder einem Teil davon Wohnnut-
zung zuzulassen. Im Bereich des Vorhaben- und Erschließungsplans ist die Gemeinde bei der 
Bestimmung der Zulässigkeit von Vorhaben nicht an den Festsetzungskatalog nach § 9 BauGB 
und nach der auf Grund von § 9a erlassenen Verordnung gebunden (§ 12 Absatz 3 Satz 2 
BauGB).  
 
 
2.6 Urbane Gebiete (§§ 6a und 17 Absatz 1 BauNVO) 
2.6.1 Allgemeines 
 
Die neue Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ erweitert das städtebauliche Instrumentarium 
der Kommunen. Mit § 6a BauNVO soll den Kommunen eine Möglichkeit zur Verfügung gestellt 
werden, um planerisch eine nutzungsgemischte „Stadt der kurzen Wege“ zu verwirklichen. Die 
neue Gebietskategorie erlaubt eine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen, wie Wohnen, 
Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Sport, und sieht eine im Vergleich zum Mischgebiet 
breiter angelegte Nutzungsmischung vor. Damit soll auch Verkehr vermieden bzw. reduziert 
und die Entstehung eines lebendigen öffentlichen Raums gefördert werden. Unterstützt wird 
dies durch eine höhere Obergrenze für das Maß der baulichen Nutzung (§ 17 Absatz 1 BauN-
VO) sowie durch besondere Festsetzungsmöglichkeiten zur Anordnung von Wohnnutzungen 
innerhalb eines Gebäudes und das Verhältnis von Wohn- und gewerblichen Nutzungen in Ge-
bäuden.  
 
Maßgeblich für die Anwendbarkeit des § 6a BauNVO ist die Wahrung seiner Zweckbestim-
mung, nicht die Größe der Gemeinde. 
 
Die neue Gebietskategorie kann grundsätzlich sowohl bei der Planung einer erstmaligen Be-
bauung als auch bei der Überplanung von bebauten Bereichen zur Anwendung kommen. Tra-
gende städtebauliche Zielsetzungen können dabei die Erhaltung oder die Entwicklung einer 
entsprechenden Nutzungsmischung gegebenenfalls in Verbindung mit einer hohen baulichen 
Dichte sein, die sich von den anderen Gebietskategorien, insbesondere dem allgemeinen 
Wohngebiet und dem Mischgebiet, aber auch vom Kerngebiet unterscheidet.  
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2.6.2 Allgemeine Zweckbestimmung (Absatz 1) 
 
„Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben und 
sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören“ 
(§ 6a Absatz 1 Satz 1 BauNVO).  
 
Es handelt sich um einen Baugebietstyp, der eine neue Form der Mischung zulässt (§ 1 Absatz 
2 Nummer 7 BauNVO). § 6a Absatz 1 Satz 1 BauNVO unterscheidet zwei Arten von Hauptnut-
zungen: zum einen das Wohnen, zum anderen („sowie“) nicht wesentlich störendes Gewerbe, 
ergänzt durch soziale, kulturelle und andere Einrichtungen. Die Ergänzung betont die Offenheit 
des Gebietstyps für vielfältige Nutzungsmöglichkeiten. Im Unterschied zum Mischgebiet ist der 
Gebietscharakter stärker auf eine Mischung von Wohnen und sozialen, kulturellen und anderen 
Einrichtungen ausgerichtet; Im Unterschied zum Kerngebiet dienen urbane Gebiete nicht der 
Unterbringung der zentralen Einrichtungen der Wirtschaft, der Verwaltung und der Kultur; ferner 
sind großflächige Einzelhandelsbetriebe im Sinne des § 11 Absatz 3 BauNVO in urbanen Ge-
bieten nicht zulässig. Wie etwa auch in Mischgebieten ist eine Widerlegung der Vermutungsre-
gelung gemäß § 11 Absatz 3 Satz 4 BauNVO aber nicht ausgeschlossen. 
 
Zur Wahrung des Gebietscharakters müssen beide Hauptnutzungsarten das Gebiet prägen. 
Daraus folgt zunächst, dass keine der beiden Hauptnutzungsarten völlig verdrängt werden darf. 
Hinsichtlich der Anteile der einzelnen Nutzungen bestimmt § 6a Absatz 1 Satz 2 BauNVO, dass 
die Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss. Damit soll eine Abgrenzung zum 
Mischgebiet markiert werden. Während die Rechtsprechung für das Mischgebiet annimmt, dass 
die Bandbreite seiner typischen Eigenart verlassen wird, wenn eine der beiden Hauptnutzungs-
arten nach Anzahl und/oder Umfang beherrschend und in diesem Sinne „übergewichtig“ in Er-
scheinung tritt (z. B. BVerwG, Urt. v. 25.11.1983 - 4 C 64.79), ist der Gebietscharakters eines 
urbanen Gebietes bei Überwiegen einer der beiden Hauptnutzungsarten noch gewahrt, wenn 
die andere eine das Gebiet städtebaulich mitprägende Funktion hat. Der gemischte Charakter 
des Gebiets insgesamt muss erhalten bleiben. 
 
Das Wohnen ist - stärker als im Mischgebiet - mit einer Pflicht zur Duldung der Störungen durch 
andere Nutzungsarten „belastet“, wobei der Anteil dieser anderen Nutzungen den des Wohnens 
übersteigen kann und umgekehrt. Die Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (18. BImSchV - Sportanlagenlärmschutzverordnung) und die Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) sehen entsprechend Immissionsrichtwerte 
von tags 63 dB (A) (gegenüber 60 dB (A) im Mischgebiet) sowie nachts 45 dB (A) (wie im 
Mischgebiet) vor. Dies soll dazu beitragen, eine Mischung von Nutzungen auch in verdichteten 
städtischen Bereichen zu ermöglichen und einer Verdrängung von nicht wesentlich störenden, 
aber „lauteren“ Nutzungen, wie Gewerbe oder Sportausübung, an die Stadtränder entgegenzu-
wirken. 
 
Für die planerische Gliederung urbaner Gebiete stehen - wie für andere Gebietstypen auch - 
die allgemeinen Festsetzungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 4 bis 10 BauNVO zur Verfügung. 
Diese müssen im Einklang mit der allgemeinen Zweckbestimmung nach § 6a Absatz 1 BauNVO 
angewendet werden (s. o.). Eine räumliche Gliederung des Gebiets - oder von Teilen des Ge-
biets - ist insbesondere bei einer kleinteiligen räumlichen Trennung möglich; das Baugebiet ins-
gesamt muss aber von beiden Hauptnutzungsarten städtebaulich zumindest mitgeprägt sein.  
 
2.6.3 Allgemein zulässige Nutzungen (§ 6a Absatz 2 BauNVO) 
 
Absatz 2 benennt in den Nummern 1 bis 5 die in urbanen Gebieten allgemein zulässigen Nut-
zungen. Diese unterscheiden sich grundsätzlich nicht von den im Mischgebiet nach § 6 Ab-
satz 2 Nummer 1 bis 5 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen. Dies gilt insbesondere für 
„Wohngebäude“ nach Nummer 1. Das einzelne Wohngebäude kann entsprechend der allge-
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meinen Struktur des Gebiets ausschließlich dem Wohnen dienen oder auch eine gemischte 
Nutzung aufweisen. Das Vorhandensein ausschließlich oder nahezu ausschließlich zu Wohn-
zwecken genutzter Gebäude darf nicht der allgemeinen Zweckbestimmung des urbanen Gebie-
tes im Hinblick auf die vorgesehene Nutzungsmischung widersprechen (s. o.). 
 
Die im Mischgebiet allgemein zulässigen Gartenbaubetriebe (§ 6 Absatz 2 Nummer 6 BauNVO) 
passen nicht in den verdichteten innerstädtischen Bereich und sind daher in § 6a BauNVO nicht 
übernommen worden. § 11 Absatz 3 BauNVO ist auch in urbanen Gebieten zu beachten. 
 
2.6.4 Als Ausnahme zulässige Nutzungsarten (§ 6a Absatz 3 BauNVO) 
 
Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Umfangs nur in 
Kerngebieten allgemein zulässig sind (§ 6a Absatz 3 Nummer 1 BauNVO), und Tankstellen 
(§ 6a Absatz 3 Nummer 2 BauNVO) können als Ausnahme zugelassen werden.  
 
2.6.5 Besondere Festsetzungsmöglichkeiten (§ 6a Absatz 4 BauNVO) 
 
In § 6 a Absatz 4 BauNVO sind – angelehnt an § 4a Absatz 4 und § 7 Absatz 4 BauNVO - be-
sondere Festsetzungsmöglichkeiten für urbane Gebiete geregelt, die über die Differenzie-
rungsmöglichkeiten nach § 1 Absatz 4 bis 8 BauNVO hinausgehen. Ebenso wie für diese gilt 
auch für die zusätzlichen Festsetzungsmöglichkeiten des § 6a Absatz 4, dass die allgemeine 
Zweckbestimmung des Baugebiets gewahrt bleiben muss. 
 
Einleitend wird in § 6 a Absatz 4 BauNVO zunächst geregelt, dass die besonderen Festsetzun-
gen entweder für das gesamte urbane Gebiet oder für Teile davon zulässig sind. Den Bezug 
der Festsetzungen bilden dabei ausweislich des Einleitungsteils „Gebäude“. Festsetzungen 
nach § 6a Absatz 4 bedürfen einer städtebaulichen Begründung. Nach Absatz 4 Nummer 1 
kann festgesetzt werden, dass in Gebäuden im Erdgeschoss an der Straßenseite keine Woh-
nungen (Wohnnutzung) zulässig sind oder nur als Ausnahme zugelassen werden können. Dies 
soll - entsprechend der jeweiligen städtebaulichen Vorstellungen der Kommune – ermöglichen, 
einen möglichst durch Kunden- bzw. Publikumsverkehr belebten öffentlichen Raum zu gestal-
ten. 
 
Eine Festsetzung nach Absatz 4 Nummer 2 führt dazu, dass die nach Absatz 1 neben dem 
Wohnen allgemein zulässigen Nutzungsarten oberhalb des in der Festsetzung bestimmten Ge-
schosses nicht zulässig sind. 
 
Absatz 4 Nummer 3 und 4 stellen weitere, differenzierte Festsetzungsmöglichkeiten zugunsten 
einer Wohn- oder einer Gewerbenutzung zur Verfügung. Diese ermöglichen die Festsetzung 
bestimmter Anteile oder Größen der zulässigen Geschossflächen für Wohnen bzw. Gewerbe. 
 
2.6.6 Maß der baulichen Nutzung in urbanen Gebieten (§ 17 Absatz 1 BauNVO) 
 
Die Gemeinden entscheiden grundsätzlich bei der Aufstellung von Bebauungsplänen auch über 
das Maß der baulichen Nutzung. Hierbei müssen sie grundsätzlich die Obergrenzen des § 17 
BauNVO beachten. Sie müssen sie aber nicht ausschöpfen. Ob und inwieweit sie von den 
Obergrenzen Gebrauch machen, ist ihnen überlassen.  
 
In § 17 Absatz 1 BauNVO sind folgende Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung in 
urbanen Gebieten aufgenommen worden: Die GRZ beträgt 0,8 und übersteigt insoweit die GRZ 
des Mischgebiets um 0,2. Die GFZ kann bis zu 3,0 betragen und erreicht damit die des Kernge-
biets. 
 



 

14 
 

Bei der auch hier möglichen Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 Absatz 2 BauNVO ist – 
wie bei den anderen Baugebieten auch - sorgfältig darauf zu achten, dass die allgemeinen An-
forderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse nicht beeinträchtigt werden und nach-
teilige Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden.  
 
2.6.7 Zulässigkeit von Vorhaben im unbeplanten Innenbereich (§ 34 Absatz 2 BauGB) 
 
Da nach § 245c Absatz 3 BauGB § 34 Absatz 2 BauGB auf Baugebiete nach § 6a BauNVO 
keine Anwendung findet, gibt es keine faktischen urbanen Gebiete.  
 

3 Bauleitplanverfahren 

3.1  Beteiligung der Öffentlichkeit 
 
3.1.1 Auslegungsfrist (§ 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB), Planerhaltungsvorschriften (§ 214 Absatz 

1 Satz 1 Nummer 2 Buchstaben c und d BauGB) 
 
Für den Regelfall bleibt es bei einer Auslegungsfrist von einem Monat; mindestens jedoch muss 
die Auslegungsfrist aus europarechtlichen Gründen bei UVP-pflichtigen Bebauungsplänen künf-
tig 30 Tage betragen. Dies gewinnt insbesondere bei einem Fristbeginn im Februar sowie am 
30. und 31. Januar Bedeutung. Für die Berechnung der Frist ist – wie bei der Monatsfrist – auf 
die §§ 186 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) zurückzugreifen (vgl. Gemeinsamer Senat 
der obersten Gerichtshöfe des Bundes, Beschluss vom 6. Juli 1972 – Gms-OBG 2.71). 
 
Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes ist eine angemessen längere Auslegungsdauer zu wäh-
len. Im Regelfall ist davon auszugehen, dass die Monatsfrist bzw. die Frist von 30 Tagen aus-
reichend ist. Eine Verlängerung kann z. B. bei Planungsvorhaben in Betracht kommen, bei de-
nen die Zahl der betroffenen Belange außergewöhnlich groß ist, bei denen besonders umfängli-
che Unterlagen vorliegen oder die aus anderen Gründen besonders komplex sind.  
 
Nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d BauGB ist es für die Rechtswirksamkeit 
des Bebauungsplans unbeachtlich, wenn bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht für die 
Dauer einer angemessenen längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung für die 
Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist. Damit diese 
Planerhaltungsvorschrift ggf. zur Anwendung kommen kann, sollten die Gemeinden generell 
festhalten, ob und aus welchen Gründen aus ihrer Sicht kein wichtiger Grund vorliegt, der eine 
Verlängerung der Auslegung erfordert. 
 
3.1.2 Hinweis auf die Präklusion 
 
3.1.2.1 Hinweis bei Bebauungsplänen 
 
Mit dem Wegfall der bisherigen Präklusion von Normenkontrollanträgen gegen Bebauungspläne 
(§ 47 Absatz 2a VwGO a.F.) entfällt auch die bisher in § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB 
geregelte diesbezügliche Hinweispflicht. 
 
3.1.2.2 Hinweis bei Flächennutzungsplänen 
 
Für Vereinigungen i. S. des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
(UmwRG) ist die Möglichkeit eines Rechtsbehelfsverfahrens gegen Flächennutzungspläne ein-
geführt worden (§ 1 Abs.1 S. 1 Nr. 4 UmwRG).  Die Statthaftigkeit des Rechtsbehelfs und die 
sachliche Zuständigkeit sind in § 7 Absatz 2 UmwRG geregelt. § 7 Absatz 3 UmwRG enthält 
folgende neue Präklusionsregelung: 
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„(3) Hat eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 in einem Verfahren 
nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 Gelegenheit zur Äußerung gehabt, ist sie im Verfah-
ren über den Rechtsbehelf nach Absatz 2 mit allen Einwendungen ausgeschlossen, die 
sie im Verfahren nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 nicht oder nach den geltenden 
Rechtsvorschriften nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen kön-
nen. Satz 1 gilt nicht für Verfahren zur Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
von Bebauungsplänen nach § 10 des Baugesetzbuches.“ 

 
Dementsprechend ist nach § 3 Absatz 3 BauGB bei Flächennutzungsplänen ergänzend zu dem 
Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 BauGB darauf hinzuweisen, dass eine Vereini-
gung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 UmwRG bei einem Rechtsbehelf nach § 7 
Absatz 2 UmwRG gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 UmwRG mit allen Einwendungen ausgeschlos-
sen ist, die sie im Rahmen der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, 
aber hätte geltend machen können.  
  
Das Unterbleiben dieses Hinweises ist für die Rechtswirksamkeit des Flächennutzungsplans 
nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB nicht beachtlich, da § 3 Absatz 3 BauGB dort 
keine Erwähnung findet.  
 
3.1.3 Internetnutzung (§ 4a Absatz 4 BauGB), Planerhaltungsvorschrift (§ 214 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 2 Buchstabe e BauGB) 
 
3.1.3.1 Einstellen in das Internet  
 
Nach § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 
Absatz 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen 
zusätzlich in das Internet einzustellen. Die Verpflichtung gilt aufgrund der Verweisung in § 34 
Absatz 6 Satz 1 und § 35 Absatz 6 Satz 5 BauGB auf § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BauGB 
auch für Innen- und Außenbereichssatzungen, wenn eine Auslegung nach  § 3 Absatz 2 durch-
geführt wird.  
 
Der bisherige § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB sah nur eine fakultative Nutzung elektronischer In-
formationstechnologien bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung vor. Nunmehr wird 
geregelt, dass neben die ortsübliche Bekanntmachung verpflichtend eine zusätzliche Einstel-
lung des Inhalts der ortsüblichen Bekanntmachung einschließlich der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen in das Internet tritt. 
 
Der Verpflichtung zur Einstellung in das Internet ist genügt, wenn die auszulegenden Unterla-
gen, etwa über das Internetportal der Gemeinde, für die Öffentlichkeit auffindbar und abrufbar 
sind. Die Gemeinde sollte in geeigneter Weise dokumentieren, dass die Unterlagen über das  
Internet auffindbar und abrufbar waren. Hierfür kommen auch technische Möglichkeiten (z. B. 
Screenshots) in Betracht.  
 
3.1.3.2 Zugänglichmachung über ein zentrales Portal  
 
Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB und die nach § 3 
Absatz 2 Satz 1 BauGB auszulegenden Unterlagen sind neben der Einstellung in das Internet 
über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. Die Verpflichtung der Län-
der zur Einrichtung des Internetportals ergibt sich aus § 20 Absatz 1 des Gesetzes über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung des UVP-Modernisierungsgesetzes. 
 
Nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe e BauGB ist es für die Rechtswirksamkeit 
des Bauleitplans unbeachtlich, wenn der Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden 
Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Lan-
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des zugänglich sind. Ein Verstoß gegen die originäre gemeindliche Verpflichtung zur Einstel-
lung in das Internet führt damit zu einem beachtlichen Fehler. 
 
 
3.2 Beteiligung der Behörden 
3.2.1 Frist zur Stellungnahme (§ 4 Absatz 2 BauGB) 
 
Um unterschiedliche Fristen für die Öffentlichkeitsbeteiligung einerseits und die Behördenbetei-
ligung andererseits zu vermeiden, gilt auch nach § 4 Absatz 2 Satz 2 BauGB eine Mindestrist 
von 30 Tagen (vgl. oben Nr. 3.1.1).  
 
3.2.2 Internetnutzung 
 
Nach § 4a Absatz 4 Satz 2 BauGB können die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange dadurch eingeholt werden, dass Ort und Dauer der öffentlichen 
Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB und die Internetadresse, unter der der Inhalt der Be-
kanntmachung und die Unterlagen nach Satz 1 im Internet eingesehen werden können, mitge-
teilt werden. Die Mitteilung kann elektronisch übermittelt werden; auf die ausdrückliche Benen-
nung des Erfordernisses einer Zugangseröffnung wird wegen Entbehrlichkeit verzichtet.  
 
Die Neufassung des § 4a Absatz 4 Satz 2 BauGB trägt dem Umstand Rechnung, dass nach § 
4a Absatz 4 Satz 1 BauGB eine Internetveröffentlichung künftig obligatorisch ist, und entspricht 
im Übrigen dem bisherigen Recht. 
 
Nach § 4a Absatz 4 Satz 3 BauGB, der dem Regelungsgehalt des bisherigen Rechts entspricht, 
hat die Gemeinde in den Fällen des § 4a Absatz 4 Satz 2 BauGB der Behörde oder einem 
sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Verlangen den Entwurf des Bauleitplans und der Be-
gründung in Papierform zu übermitteln. Da § 4 Absatz 2 Satz 2 BauGB (Stellungnahmefrist) 
unberührt bleibt, verlängert sich dadurch nicht die Frist zur Stellungnahme.  
 
 
3.3 Zusammenfassende Erklärung zum Flächennutzungsplan/Bebauungsplan; Einstellen in 

das Internet (§§ 6a und 10a BauGB)  
 
3.3.1 Zusammenfassende Erklärung (§ 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 BauGB) 
 
Nach § 6 Absatz 5 bzw. § 10 Absatz 4 BauGB war bereits bisher dem Flächennutzungsplan 
und dem Bebauungsplan eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und Wei-
se, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in 
dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über die Gründe, aus denen der Plan nach 
Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten 
gewählt wurde. 
 
Die Regelung wurde inhaltlich unverändert in § 6a Absatz 1 bzw. § 10a Absatz 1 BauGB ver-
schoben. Eine Änderung der Planerhaltungsvorschriften war entbehrlich, da von der zusam-
menfassenden Erklärung keine Auswirkungen auf die Rechtswirksamkeit des Bauleitplans aus-
gehen, nachdem die Erklärung einen zustande gekommenen Bauleitplan voraussetzt.  
 
3.3.2 Einstellen in das Internet (§ 6a Absatz 2 und § 10a Absatz 2 BauGB)  
 
Nach § 6a Absatz 2 BauGB soll der wirksame Flächennutzungsplan, nach § 10a Absatz 2 
BauGB der in Kraft getretene Bebauungsplan – jeweils zusammen mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung – in das Internet eingestellt und über ein zentrales Internetpor-
tal des Landes zugänglich gemacht werden (vgl. Nr. 3.1.3.2).  



 

17 
 

Die Regelung ist nicht obligatorisch, sondern belässt den Gemeinden ausdrücklich einen Ent-
scheidungsspielraum, um keine Betroffenheit nach Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie 2007/2/EG 
des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geoda-
teninfrastruktur in der Europäischen Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1) 
auszulösen.  
 
Mit der Bereitstellung der Informationen aus der Bauleitplanung im Internet wird die Nutzung für 
raumbezogene Entscheidungen erleichtert sowie eine Weiterverwendung als Informations-
grundlage grundsätzlich ermöglicht. Dies entspricht auch den Zielen der Nationalen Geoinfor-
mations-Strategie (NGIS).  
 
Die Beachtung der Regelungen nach § 6a Absatz 2 und § 10a Absatz 2 BauGB hat keine Aus-
wirkungen auf die Rechtswirksamkeit der Bauleitpläne.  
 
 
3.4 Überwachung (§ 4c Satz 1 BauGB)  
3.4.1 Inhalt der Regelung 
 
Bereits bisher sind die Gemeinden nach § 4c Satz 1 BauGB zur Überwachung von erheblichen 
Umweltauswirkungen verpflichtet, die auf Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, 
um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln und um in 
der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen. 
 
In § 4c Satz 1 BauGB wird nunmehr bestimmt, dass sich das Monitoring auch auf die Umset-
zung der planerischen Darstellungen und Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 BauGB und 
von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB erstreckt. 
 
3.4.2 Anwendung der Regelung 
 
Mit der Erstreckung des Monitorings auch auf Ausgleichsmaßnahmen soll keine Verpflichtung 
zur generellen Vollzugskontrolle eingeführt werden. Zu berücksichtigen ist in diesem Zusam-
menhang die einschränkende Regelung in Artikel 8a Absatz 4 Satz 2 der UVP-
Änderungsrichtlinie, wonach die Art der zu überwachenden Parameter und die Dauer der 
Überwachung der Art, dem Standort und dem Umfang des Projekts sowie dem Ausmaß seiner 
Auswirkungen auf die Umwelt angemessen sein müssen. Diese Vorgabe zeigt, dass in Bezug 
auf die Vollzugskontrolle im Rahmen des Monitorings keine unverhältnismäßigen Anforderun-
gen gestellt werden dürfen.  
 
Gegenstand der Überwachung bleiben auch künftig in erster Linie die erheblichen (nachteiligen) 
Umweltauswirkungen. Die Überwachung der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen dient 
daher entsprechend der Regelung des Satzes 1 Halbsatz 1 insbesondere dem Zweck, bei der 
Aufstellung des Bauleitplans vorhandene Prognoseunsicherheiten zu verringern. 
 
Sollen aus Anlass der Überwachung Pflanzgebote ausgesprochen werden, wird auf § 178 
BauGB hingewiesen. 
 
 
3.5 Anforderungen an den Umweltbericht (Anlage 1 zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4a 

BauGB) 
 
Die Bestandteile des Umweltberichts nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 BauGB sind wie bisher 
in Anlage 1 dargelegt. Es wurden zusätzliche Bestandteile aufgenommen und bestehende Be-
standteile weiter detailliert. Die Änderungen dienen der Umsetzung der UVP-Richtlinie. Der 
Umweltbericht erfüllt weiterhin eine Doppelfunktion: er ist wegen der im BauGB umgesetzten 
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Integrationslösung Umweltbericht i.S.d. der SUP-Richtlinie2 und UVP-Bericht i.S.d. der UVP-
Richtlinie. 
 
Grundsätzlich gilt, dass der Umweltbericht die Angaben der Anlage 1 lediglich in einer der je-
weils durchgeführten Umweltprüfung angemessenen Detailschärfe beinhalten muss. Nicht jeder 
denkbare Prüf- und Ermittlungsaufwand zur Darlegung im Umweltbericht ist zu leisten. Es bleibt 
bei dem Grundsatz des § 2 Absatz 4 Satz 3 BauGB, dass sich die Umweltprüfung auf das be-
zieht, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie 
nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans angemessener Weise verlangt werden darf 
(vgl. Mustererlass zum Europarechtsanpassungsgesetz Bau der Fachkommission Städtebau 
vom 1. Juli 2004). 
 
Es sind daher nur soweit für das jeweilige Planverfahren relevant und im Ermittlungsaufwand 
angemessen zu einzelnen Bestandteilen der Anlage 1 Angaben im Umweltbericht zu machen. 
Insbesondere bei einer Angebotsplanung ohne konkreten Vorhabenbezug, durch die typischer-
weise eine Bandbreite von möglichen Nutzungen eröffnet wird, werden regelmäßig eine Reihe 
der infolge der UVP-Richtlinie nunmehr geforderten Angaben entweder von vornherein nicht 
relevant oder eine Beschreibung konkreter Projektmerkmale nicht möglich sein. 
 
Nach der Begründung zum Gesetz werden nach wie vor nur solche Auswirkungen geprüft, die 
durch die Festsetzungen des Plans hinreichend absehbar sind. Auf der Planebene nicht abseh-
bare zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen des Vorhabens sind wie nach 
bisheriger Rechtslage (vgl. dazu § 50 Absatz 3 UVPG = § 17 Absatz 3 UVPG a. F.) auf der Zu-
lassungsebene zu prüfen. 
 
Wesentliche Neuerungen in der Anlage 1 sind: 
 
Konkretisierung der „Nullvariante“ (Verzicht auf die Planung) 
 
In Nummer 2 Buchstabe a wird im Vergleich zur bisher in Nummer 2 Buchstabe b enthaltenen 
Regelung klargestellt, dass Angaben zur Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchfüh-
rung der Planung nur insoweit erforderlich werden, wie dieser mit zumutbarem Aufwand auf der 
Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abge-
schätzt werden kann. 
 
Betrachtung der Bauphase 
 
Mit Nummer 2 Buchstabe b wird gefordert, dass auch die möglichen erheblichen Umweltaus-
wirkungen während der Bauphase darzustellen sind. Doppelbuchstabe aa konkretisiert hierbei, 
dass zur Bauphase auch Abrissarbeiten zählen, soweit diese von Relevanz sind. Nach Num-
mer 2 Buchstabe c ist die Bauphase auch bei der Beschreibung der Minderungsmaßnahmen zu 
betrachten. 
 
Art und Menge an Immissionen 
 
Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe cc verlangt eine Darstellung der Art und Menge an 
Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der 
Verursachung von Belästigungen. 
 
Darstellung der Abfallerzeugung 

                                                
2 Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 

über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme (ABl. L 197 vom 
21.7.2001, S. 30) 
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Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe dd verlangt eine Darstellung der Art und Menge der 
erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung. 
 
Klimarelevanz des Vorhabens 
 
Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe gg betont, dass auch die Auswirkungen des Projekts 
auf das Klima und die Anfälligkeit des Projekts gegenüber den Folgen des Klimawandels zu 
betrachten sind. Hierzu kann z. B. eine Angabe zu Art und Ausmaß der erzeugten Treibhaus-
gasemissionen sinnvoll sein. 
 
Konkretisierung der unterschiedlichen Auswirkungen 
 
Mit Nummer 2 Buchstabe b Halbsatz 2 wird klargestellt, dass die Auswirkungen in verschiede-
ner Hinsicht zu betrachten sind. So sollen die direkten, indirekten, sekundären, kumulativen, 
grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen, langfristigen, ständigen und vorübergehen-
den, positiven und negativen Auswirkungen der Vorhaben dargestellt werden. 
 
Bei der Beschreibung der Auswirkungen soll auch den festgelegten Umweltschutzzielen Rech-
nung getragen werden, die auf Ebene der Europäischen Union, des Bundes, des Landes oder 
der Gemeinde bestehen. 
 
Betrachtung von Unfällen und Katastrophen 
 
Nummer 2 Buchstabe e fordert die Beschreibung erheblicher nachteiliger Auswirkungen durch 
Unfälle und Katastrophen im Sinne von § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB. Zudem 
sollen soweit angemessen eine Beschreibung der Minderungsmaßnahmen erfolgen sowie An-
gaben zu Einzelheiten darüber gemacht werden, welche Bereitschafts- und Bekämpfungsmaß-
nahmen für derartige Krisenfälle vorgesehen sind. 
 
Quellenangabe 
 
Nummer 3 Buchstabe d regelt, dass der Umweltbericht auch eine Referenzliste der Quellen 
enthalten muss, die für die Erstellung des Berichtes herangezogen worden sind. 
 
 
3.6 Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren (§ 13b BauGB) 
3.6.1 Allgemeines 
 
Durch § 13b BauGB wird der Anwendungsbereich des beschleunigten Verfahrens auf an den 
Ortsrand anschließende Außenbereichsflächen erweitert, um hierdurch insbesondere den Ge-
meinden, die mit ihrem Innenentwicklungspotential an ihre Grenze gekommen sind, bei Bedarf 
eine weitere Wohnbaulandmobilisierung zu ermöglichen (§ 13a BauGB gilt entsprechend). 
 
3.6.2 Voraussetzungen 
 
3.6.2.1 Grundflächenbegrenzung 
 
Die Zulässigkeit des beschleunigten Verfahrens am Ortsrand ist durch einen Schwellenwert 
begrenzt, der  
 

 sich – wie in der in Bezug genommenen Regelung des § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB – auf 
die Festsetzung der „zulässigen Grundfläche“ bzw. der „Größe der Grundfläche“ bezieht, und  
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 (weniger als) 10.000 m² beträgt (§ 13b Satz 2 BauGB). 
 

Nach dem in Bezug genommenen § 13a Absatz 1 Satz 2 BauGB ist bei der Ermittlung der 
Grundfläche § 19 Absatz 2 BauNVO zu Grunde zu legen, d.h. der sich aus der festgesetzten 
Grundflächenzahl ergebende rechnerische Anteil der überbaubaren Flächen. Die Überschrei-
tungsmöglichkeiten nach § 19 Absatz 4 BauNVO bleiben unberücksichtigt. 
 
Auch im Rahmen des § 13b ist die Kumulationsregelung des § 13a Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 
BauGB zu beachten, wonach „…die Grundflächen mehrerer Bebauungspläne, die in einem en-
gen sachlichen, räumlichen und zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen 
sind.“ (vgl. hierzu BauGBÄndG 2007-Mustererlass, Nummer 2.1.2.2). 
 
3.6.2.2 Anschluss an im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
 
Als im Zusammenhang bebaute Ortsteile kommen sowohl nach § 34 BauGB zu beurteilende 
Flächen in Betracht als auch bebaute Flächen, die nach § 30 Absatz 1 oder 2 BauGB zu beur-
teilen sind. Nicht zu berücksichtigen wären Flächen, für die der Bebauungsplan beispielsweise 
die Errichtung von Windenergieanlagen vorsieht oder lediglich Festsetzungen zum Ausgleich 
von Eingriffen in Natur und Landschaft enthält. Voraussetzung ist, dass die Flächen im Wesent-
lichen tatsächlich bebaut sind. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans nach § 13b BauGB muss daher an den unbeplanten 
Innenbereich oder einen beplanten Bereich anschließen, wobei eine städtebauliche Betrach-
tung zugrunde zu legen ist. Ein Anschließen an im Zusammenhang bebaute Ortsteile ist jeden-
falls dann gegeben, wenn das Grundstück, auf dem das Vorhaben verwirklicht werden soll, un-
mittelbar an die bebauten Flächen nach § 30 Absatz 1 oder 2 oder § 34 BauGB angrenzt. Im 
Einzelfall sind aber auch Fälle vorstellbar, in denen es – etwa wegen der Besonderheiten der 
Grundstückszuschnitte – zwar an einem nahtlosen Angrenzen des zu bebauenden Grundstücks 
an die bebauten Innenbereichsflächen fehlt, aber dennoch ein unmittelbarer (städtebaulicher) 
Anschluss besteht. Besonderheiten der Topografie, des Gelände- oder Grundstückszuschnitts 
können daher ein Abweichen von Grundsatz des „nahtlosen“ Anschließens zulassen. 
 
3.6.2.3 Festsetzung von „Wohnnutzungen“ 
 
§ 13b BauGB gilt für „Bebauungspläne, durch die „…die Zulässigkeit von Wohnnutzungen … 
begründet wird“. Die Gemeinde wird sich mit dieser Vorgabe durch entsprechende Festsetzun-
gen – gegebenenfalls auch unter Nutzung des Instruments des Vorhaben- und Erschließungs-
plans – auseinander zu setzen haben. 
 
3.6.2.4 Keine UVP-Pflicht/ keine Beeinträchtigung von FFH- oder europäischen Vogelschutzge-

bieten/ keine Störfallrelevanz  
 
Entsprechend § 13a Absatz 1 Satz 4 und 5 BauGB ist auch das beschleunigte Verfahren für 
Außenbereichsflächen ausgeschlossen, wenn 
 

 durch den Bebauungsplan die Zulässigkeit von Vorhaben begründet wird, die einer Pflicht 
zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem UVPG oder nach Landes-
recht unterliegen, 

 

 Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter (FFH- oder europäische Vogelschutzgebiete) bestehen, oder 
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 Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Be-
grenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beach-
ten sind. 

 
3.6.2.5 Befristung bis zum 31. Dezember 2019  
 
Die förmliche Einleitung des beschleunigten Verfahrens (Aufstellungsbeschluss oder Einleitung 
der Öffentlichkeits- oder Behördenbeteiligung) muss bis spätestens zum 31. Dezember 2019, 
der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan bis spätestens bis zum 31. Dezember 2021 
erfolgen. 
 
3.6.3 Anwendung des beschleunigten Verfahrens 
 
§ 13b Satz 1 BauGB verweist auf § 13a und damit über § 13a Absatz 2 BauGB auch auf § 13 
Absatz 2 und 3 BauGB (vereinfachtes Verfahren). 
 
Im Hinblick auf die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung ist danach Folgendes möglich: 
 

 Es kann von der frühzeitigen Unterrichtung und der Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 
Absatz 1 BauGB abgesehen werden (§ 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 BauGB). 
 

 Es kann der betroffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb angemes-
sener Frist gegeben oder wahlweise die Auslegung nach § 3 Absatz 2 BauGB durchgeführt 
werden (§ 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 BauGB).  
 

 Es kann den berührten Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit 
zur Stellungnahme innerhalb angemessener Frist gegeben oder wahlweise die Beteiligung 
nach § 4 Absatz 2 BauGB durchgeführt werden (§ 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 BauGB).  

 
§ 13a Absatz 2 Nummer 4 BauGB bestimmt für Bebauungspläne nach § 13a Absatz 1 Satz 2 
Nummer 1 BauGB, dass ein Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft nicht erforderlich 
ist. Dies gilt auch für das Verfahren nach § 13b BauGB. 
Ergänzend wird zu den Besonderheiten des beschleunigten Verfahrens auf Nummer 2.1.3 bis 
2.1.6 des Muster-Einführungserlasses zum Gesetz zur Erleichterung von Planungsvorhaben für 
die Innenentwicklung der Städte (www.Bauministerkonferenz.de) hingewiesen. 
 
3.6.4 Hinweispflichten 
 
Wie beim beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB sind neben den allgemeinen Hinweis-
pflichten besondere Hinweispflichten zu beachten: 
 

 ortsübliche Bekanntmachung, dass der Bebauungsplan im beschleunigten Verfahren ohne 
Umweltprüfung aufgestellt wird (§ 13a Absatz 3 Nummer 1 BauGB), 

 

 ortsübliche Bekanntmachung, wo sich die Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann (§ 13a Ab-
satz 3 Nummer 2 BauGB), 

 

 ortsübliche Bekanntmachung, dass sich die Öffentlichkeit innerhalb bestimmter Frist zur 
Planung äußern kann, sofern keine frühzeitige Unterrichtung oder Erörterung gemäß § 3 
Absatz 1 BauGB stattfindet (§ 13a Absatz 3 Satz 1 Nummer 2 BauGB). 

 
3.6.5 Materiell-rechtliche Anforderungen  
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Zu berücksichtigen ist, dass auch im Rahmen des beschleunigten Verfahrens nach § 13b 
BauGB der Belangekatalog des § 1 Absatz 6 BauGB und damit auch die Umweltbelange nach 
§ 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB zu ermitteln, inhaltlich zu prüfen und gegeneinander und unter-
einander gerecht abzuwägen (§ 1 Absatz 7 BauGB) sind. Entbehrlich ist lediglich die Erstellung 
eines förmlichen Umweltberichts.  
 
Entsprechendes gilt für städtebauliche Prämissen, wie z. B. den Vorrang der Innenentwicklung 
vor der Außenentwicklung (vgl. Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 Satz 1, § 1 Absatz 5 
Satz 3 BauGB). Dies bedeutet insbesondere auch, dass die Gemeinde bei der Umwandlung 
landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen die Notwendigkeit der Umwandlung begrün-
den und insbesondere Ermittlungen zu Innenentwicklungspotentialen durchführen soll, zu de-
nen –" … insbesondere Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdich-
tungsmöglichkeit zählen können…." (§ 1a Absatz 2 Satz 4 BauGB). 
 
3.7 Ausschluss von Satzungsverfahren 
 
Neben den für das vereinfachte und das beschleunigte Verfahren bereits bislang bestehenden 
Ausschlussgründen (§ 13 Absatz 1 Nummer 1 und 2 BauGB sowie § 13a Satz 1 BauGB, auch 
in Verbindung mit § 13b BauGB) sind diese Verfahrensarten künftig auch ausgeschlossen, 
wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Aufstellung der jeweiligen Pläne im Hinblick 
auf Störfälle das Abstandsgebot nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten ist. 
 
Das ist jedenfalls dann der Fall, wenn das Gebiet zumindest teilweise innerhalb des angemes-
senen Sicherheitsabstandes nach § 3 Absatz 5c BImSchG oder, wenn dieser nicht bekannt ist, 
innerhalb des Achtungsabstandes liegt. Wegen der Einzelheiten wird auf Kapitel 2.2.2.3 verwie-
sen. 
 
Bestehen entsprechende Anhaltspunkte, ist nach § 34 Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 bzw. nach 
§ 35 Absatz 6 Satz 4 Nummer 3 BauGB auch die Aufstellung einer Entwicklungs-, einer Ergän-
zungs- und einer Außenbereichssatzung ausgeschlossen. 
 
3.8 Überleitungsvorschrift (§ 245c Absatz 1 BauGB)  
 
Die Überleitungsvorschrift in § 245c Absatz 1 BauGB sieht abweichend von § 233 Absatz 1 
Satz 1 BauGB vor, dass Verfahren nur dann nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften ab-
geschlossen werden können, wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonstigen 
Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 BauGB, die auch für die Festlegung des 
erforderlichen Umfangs und Detaillierungsgrad der Umweltprüfung, Bedeutung hat, vor dem 16. 
Mai 2017 eingeleitet worden ist. Findet keine frühzeitige Beteiligung nach § 4 Absatz 1 Satz 1 
BauGB statt, ist auf die Einleitung der Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öf-
fentlicher Belange nach sonstigen Vorschriften abzustellen; dies zielt auf die Einholung der Stel-
lungnahmen nach § 4 Absatz 2 Satz 1 BauGB oder auf die Gelegenheit zur Stellungnahme in-
nerhalb angemessener Frist (§ 13 Absatz 2 Satz 1 BauGB, auch in Verbindung mit § 13a Ab-
satz 2 Nummer 1 BauGB) ab. Durch eine Anpassung des Gesetzeswortlauts im Rahmen des 
UVP-Modernisierungsgesetzes ist dies klargestellt worden. 
 
§ 233 Absatz 1 Satz 2 BauGB bleibt unberührt.  
 
Zu § 245c Absatz 2 BauGB wird auf die Ausführungen zu § 22 BauGB (siehe Nr. 6.1.7), zu 
§ 245c Absatz 3 BauGB auf die Ausführungen zu § 6a BauNVO (siehe Nr. 2.6.7) verwiesen.  
 

4. Zulässigkeit von Vorhaben 
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4.1 Umwandlung bestehender Anlagen zu Wohnzwecken (§ 34 Absatz 3a BauGB) 
 
Zur Erleichterung des Wohnungsbaus soll im unbeplanten Innenbereich bei Nutzungsänderun-
gen sämtlicher baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abgesehen 
werden können. Dies galt bislang nur bei Nutzungsänderungen von Gewerbe- und Handwerks-
betrieben zu Wohnzwecken, nunmehr können z. B. auch Einrichtungen für soziale oder kirchli-
che Zwecke, öffentliche Gebäude oder Anlagen, die der technischen Versorgung dienen, zu 
Wohnzwecken umgenutzt werden.  
 
Von der Neuregelung wird ausdrücklich auch eine erforderliche Änderung oder Erneuerung er-
fasst.  
 
Die Regelung ist ebenso wie die bisherige nur dann von Bedeutung, wenn das Einfügungsgebot 
des § 34 Absatz 1 BauGB nicht erfüllt ist, da anderenfalls das Vorhaben bereits nach § 34 Ab-
satz 1 BauGB zulässig ist. § 34 Absatz 3a BauGB findet hinsichtlich der Art der baulichen Nut-
zung wie bisher keine Anwendung auf Vorhaben, die als faktische Baugebiete nach § 34 Absatz 
2 BauGB einschließlich des dort anwendbaren § 31 Absatz 2 BauGB zu beurteilen sind. 
 
Um Konflikten in Gemengelagen vorzubeugen, gelten wie bisher die weiteren Voraussetzungen 
des § 34 Absatz 3a Satz 1 Nummern 2 und 3 BauGB, also die städtebauliche Vertretbarkeit und 
die Vereinbarkeit mit öffentlichen Interessen auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen.  
 
Im Rahmen der Zulassungsentscheidung sind mögliche Nutzungskonflikte zu berücksichtigen 
und im Hinblick auf ein Planerfordernis an den Vorschriften des § 1 Absatz 6 und 7 BauGB zu 
messen. Gegebenenfalls sind die vom Bundesverwaltungsgericht mit Urteil vom 20. Dezember 
2012 – 4 C 11/11 – entwickelten Grundsätze zum Abstandsgebot nach der Seveso-II-Richtlinie 
zu beachten (vgl. die in Nr. 2.2.2.3 aE genannte Arbeitshilfe der Fachkommission Städtebau zur 
Berücksichtigung des Abstandsgebots der Seveso-III-Richtlinie im baurechtlichen Genehmi-
gungsverfahren). 
 
Bei der Würdigung nachbarlicher Interessen sind insbesondere die Interessen bestehender be-
nachbarter Betriebe oder sonstiger emittierender Anlagen zu beachten und zu prüfen, inwiefern 
unter dem Gesichtspunkt der Beachtung des Rücksichtnahmegebots Abwehrrechte gegen eine 
heranrückende Wohnbebauung entstehen könnten. 
 
 
4.2 Ferienwohnungen (§ 13a BauNVO und § 1 Absatz 5; § 11 Absatz 2 BauNVO) 
4.2.1 Allgemeines 
 
Anlass der Regelung zu Ferienwohnungen in § 13a BauNVO ist die infolge der Rechtsprechung 
insb. des OVG Greifswald (z. B. Urteil vom 19. Februar 2014 – 3 L 212/12) entstandene 
Rechtsunsicherheit zur Zulässigkeit von Ferienwohnungen in den Baugebieten nach §§ 2 bis 7 
BauNVO. § 13a BauNVO regelt hierzu, welchen der bestehenden Nutzungskategorien Ferien-
wohnungen bei Aufstellung von Bebauungsplänen zugeordnet werden können. Leitgedanke der 
Regelungskonzeption ist es, die herrschende Meinung im Wesentlichen klarstellend abzubilden 
(vgl. zum Meinungsstand BT-Drs. 18/10942, S. 35). 
 
4.2.2 Begriff der Ferienwohnung 
 
Ferienwohnungen werden in § 13a Satz 1 BauNVO als Räume oder Gebäude definiert, die ei-
nem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur 
Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und 
bestimmt sind.  
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In Abgrenzung zur Nutzungsart „Wohnen“ fehlt es bei Ferienwohnungen insbesondere an dem 
Aspekt der Dauerhaftigkeit, da Ferienwohnungen von einem ständig wechselnden Kreis von 
Gästen nur vorübergehend genutzt werden. In Abgrenzung zu einem klassischen Beherber-
gungsbetrieb in Form eines Hotelgewerbes sind Ferienwohnungen zur Begründung einer eige-
nen Häuslichkeit bestimmt und geeignet.  
 
Der Begriff „Ferienwohnung“ impliziert, dass eine Anmietung regelmäßig für Zwecke der Frei-
zeit- und Urlaubsgestaltung erfolgt (BT-Drs. 18/10942, S. 57). Eine Kurzzeitvermietung für an-
dere Zwecke wird von § 13a BauNVO nicht ausdrücklich erfasst, aber auch nicht ausdrücklich 
ausgeschlossen. Neben dem Anwendungsbereich des § 13a BauNVO bleiben die allgemeinen 
Regeln anwendbar. Die Beurteilung beispielsweise von Boardinghäusern richtet sich nach den 
Umständen des Einzelfalls (vgl. OVG Berlin-Brandenburg  Beschl. v. 30.05.2016 – 10 S 34.15;  
Beschl. v. 06.07.2006 – OVG 2 S 2.06). 
 
Nach Satz 1 können als Ferienwohnung sowohl Räume innerhalb eines Gebäudes als auch ein 
ganzes Gebäude überlassen werden.  
 
Hinweis: Von Gebäuden, die in den Baugebieten nach §§ 2 bis 7 BauNVO als Ferienwohnung 
überlassen werden, sind Ferienhäuser im Sinne des § 10 Absatz 4 BauNVO zu unterscheiden. 
Sondergebiete, die der Erholung dienen (§ 10 BauNVO), zeichnen sich dadurch aus, dass dort 
ausschließlich Erholungssuchende Unterkunft finden sollen. Dementsprechend kann es sich bei 
Ferienhäusern im Sinne des § 10 Absatz 4 BauNVO nur um solche handeln, die auch in einem 
Ferienhausgebiet belegen sind. 
 
4.2.3 Nutzungsart 
 
Nach Satz 1 zählen Ferienwohnungen 
 

 in Kleinsiedlungsgebieten und allgemeinen Wohngebieten in der Regel zu den dort aus-
nahmsweise zulässigen nicht störenden Gewerbebetrieben (§ 2 Absatz 3 Nummer 4 
BauNVO und § 4 Absatz 3 Nummer 2 BauNVO) sowie 

 

 in besonderen Wohngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten, urbanen Gebieten und 
Kerngebieten in der Regel zu den dort allgemein zulässigen Gewerbebetrieben (§ 4a 
Absatz 2 Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 4, § 6a Absatz 2 
Nummer 4 und § 7 Absatz 2 Nummer 3 BauNVO).  

 
Das bedeutet, dass sich Ferienwohnungen nach den für diese Nutzungsarten geltenden Fest-
setzungen richten – gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Festsetzungen nach § 1 Absatz 
5 und 9 BauNVO. § 13a Satz 1 BauNVO verfolgt städtebauliche Zielsetzungen; für seine An-
wendung kommt es daher nicht darauf an, ob in anderen Rechtsgebieten (z. B. Gewerberecht, 
Einkommensteuerrecht oder Wohnungseigentumsrecht) gegebenenfalls bestehende abwei-
chende Anforderungen an einen Gewerbebetrieb erfüllt sind. Ausreichend ist vielmehr, dass die 
Überlassung der Räumlichkeiten entgeltlich erfolgt.  
 
In Gewerbe- und Industriegebieten findet § 13a BauNVO keine Anwendung. An der Qualifizie-
rung einer Ferienwohnung als Gewerbebetrieb ändert sich auch dort nichts; aufgrund des 
wohnähnlichen Charakters ist hier jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob sie gebietsverträglich sind. 
 
Nach § 13a Satz 2 BauNVO können als Ferienwohnung überlassene Räume  abweichend von 
Satz 1 in den übrigen Fällen, insbesondere bei einer baulich untergeordneten Bedeutung ge-
genüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrieben des Beherber-
gungsgewerbes zählen. Die Regelung hat insbesondere reine Wohngebiete im Blick. Ihr liegt 
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hier die Annahme zugrunde, dass als Ferienwohnung überlassene Räume, die der im Gebäude 
vorherrschenden Hauptnutzung untergeordnet sind, nach ihrer städtebaulichen Wirkung ein-
schließlich ihres Störpotentials einem kleinen Betrieb des Beherbergungsgewerbes entspre-
chen, auch wenn keine Bewirtungsleistungen erbracht werden.  
 
4.2.4 Feinsteuerung 
 
Ferienwohnungen können Gegenstand von Festsetzungen nach § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO 
sein.  
 
Sofern Ferienwohnungen in dem jeweiligen Bebauungsplangebiet allgemein zulässig sind, kann 
nach dem geänderten § 1 Absatz 5 BauNVO festgesetzt werden, dass sie nicht zulässig oder 
nur ausnahmsweise zulässig sind. 
 
Darüber hinaus kommt eine Feinsteuerung nach § 1 Absatz 9 BauNVO in Betracht.  
 
4.2.5 Bestehende Bebauungsplangebiete 
 
Die Regelung des § 13a BauNVO dürfte aufgrund ihres im Wesentlichen klarstellenden Charak-
ters (siehe 4.2.1) grundsätzlich auch bei Genehmigungsentscheidungen in bestehenden Be-
bauungsplangebieten Bedeutung erlangen können. 
 
Sofern zum Zeitpunkt des Inkrafttretens von § 13a BauNVO z. B. in reinen Wohngebieten Feri-
enwohnungen betrieben werden, die bei einer Neuerrichtung nicht nach § 13a BauNVO ge-
nehmigungsfähig wären, ist im Einzelfall von den Baugenehmigungsbehörden zu prüfen, ob 
Bestandsschutz besteht. 
 
Sind derartige Ferienwohnungen unanfechtbar genehmigt worden, genießen sie Bestands-
schutz. Von Bestandsschutz wird man aber nur dann ausgehen können, wenn ausdrücklich die 
Ferienwohnungsnutzung Gegenstand des Genehmigungsverfahrens war. Wurde z. B. die Ge-
nehmigung für ein Wohngebäude beantragt, in dem sich nach den Bauvorlagen drei Dauer-
wohnungen und eine Ferienwohnung befinden sollte, dürfte davon auszugehen sein, dass auch 
die Ferienwohnung ab Unanfechtbarkeit der Genehmigung Bestandsschutz genießt. Das Glei-
che gilt, wenn die Ferienwohnung als Gewerbebetrieb oder Betrieb des Beherbergungsgewer-
bes genehmigt wurde, aus den Bauvorlagen aber die Nutzung als Ferienwohnung erkennbar 
war. 
 
Wurde dagegen ohne weitere Differenzierung lediglich ein Wohngebäude mit vier Wohnungen 
genehmigt, wird man nicht ohne Weiteres von einer bestandskräftigen Genehmigung der Feri-
enwohnung ausgehen können. Entsprechendes dürfte z. B. auch für Fälle gelten, in denen erst 
später – ohne Beteiligung der Bauaufsichtsbehörde – eine Dauerwohnung oder ein Beherber-
gungsbetrieb zur Ferienwohnung umgenutzt wurde. 
 
Ist für das Gebäude lediglich eine Einreichung von Unterlagen in der Genehmigungsfreistellung 
entsprechend § 62 der Musterbauordnung erfolgt, ergibt sich unabhängig vom Inhalt der einge-
reichten Unterlagen daraus kein Bestandsschutz. In diesem Fall ist zu prüfen, ob die Nutzung 
als Ferienwohnung materiell zulässig ist. 
 
Zur weiteren Nutzung bestehender Ferienwohnungen, die bei einer Neuerrichtung nicht zuläs-
sig wären und auch keinen Bestandsschutz genießen, kommen auf Vollzugsebene folgende 
Möglichkeiten in Betracht: 

 Befreiung nach § 31 Absatz 2 BauGB (insbesondere § 31 Absatz 2 Nummer 3 BauGB),  

 (bauordnungsrechtliche) Duldung des Weiterbetriebs der Ferienwohnung. 
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Unberührt bleibt die Möglichkeit, den Bebauungsplan anzupassen. Es kann sinnvoll sein, dass 
sich Gemeinden einen Überblick über bestehende Ferienwohnungen verschaffen und prüfen, 
ob ihr aus dem Bebauungsplan hervorgehender Planungswille den in § 13a BauNVO enthalte-
nen Regelungen entspricht. Dadurch kann auch die Entscheidung über die Zulassung von Aus-
nahmen oder Befreiungen nach § 31 BauGB bzw. die Erteilung des gemeindlichen Einverneh-
mens hierzu erleichtert werden. 
 
4.2.6 Sondergebiete für den Fremdenverkehr (§ 11 Absatz 2 Satz 2, 1. Spiegelstrich BauNVO) 
 
In § 11 Absatz 2 Satz 2, 1. Spiegelstrich BauNVO wird entsprechend der bisherigen Rechtslage 
(OVG Lüneburg, Urt. vom 18.9.2014 – 1 KN 123/12; OVG Lüneburg Urt. v. 9.8.2016 - 1 KN 
65/15; BT-Drs. 18/10942, S. 35) ausdrücklich klargestellt, dass Sondergebiete für den Frem-
denverkehr auch mit einer Mischung von Fremdenbeherbergung oder Ferienwohnen einerseits 
sowie Dauerwohnen andererseits festgesetzt werden können. Bei Gebieten, die ausschließlich 
Dauerwohnen und Ferienwohnen aufweisen, handelt es sich um Sondergebiete gemäß § 11 
BauNVO und nicht um Allgemeine Wohngebiete (§ 4 BauNVO) oder Mischgebiete (§ 6 BauN-
VO). 
 

5 Einheimischenmodelle (§ 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BauGB) 

 
Die Europäische Kommission hat im Februar 2017 nach langjährigen Verhandlungen die zwi-
schen Bayern und dem Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 
abgestimmten Leitlinien zur Ausgestaltung von Einheimischenmodellen akzeptiert. Mit der Än-
derung des § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 BauGB wurde dessen Wortlaut an die Leitlinien 
angepasst. Im Folgenden werden die Leitlinien abschnittsweise wiedergegeben und erläutert. 
 

Leitlinien für Gemeinden bei der vergünstigten Überlassung von Bau-
grundstücken im Rahmen des so genannten Einheimischenmodells 

 
Die Leitlinien dienen der europarechtskonformen Ausgestaltung städtebaulicher 
und sonstiger Verträge (vgl. § 11 Absatz 1 Nummer 2 des Baugesetzbuchs - 
BauGB), soweit die Gemeinde Einheimischenmodelle nutzt. Unter Berücksichti-
gung des Grundrechts auf Freizügigkeit dienen Einheimischenmodelle dazu, ein-
kommensschwächeren und weniger begüterten Personen der örtlichen Bevölke-
rung den Erwerb angemessenen Wohnraums zu ermöglichen. 

 
Die Leitlinien zeichnen die Linie nach, in deren Rahmen ein Einheimischenmodell europarecht-
lich zulässig ist: Es stellte einen Verstoß gegen europäisches Recht dar, wenn bereits die Teil-
nahme am Auswahlverfahren zum Einheimischenmodell den Wohnsitz am Ort voraussetzen 
oder der Wohnsitz am Ort als das primär maßgebliche Auswahlkriterium ausgestaltet würde. 
Keine europarechtlichen Bedenken bestehen jedoch, wenn die Ortsansässigkeit bei der Aus-
wahlentscheidung in Kombination mit dem Ziel, ein ausreichendes Wohnangebot für einkom-
mensschwache und andere benachteiligte Gruppen der örtlichen Bevölkerung sicherzustellen, 
berücksichtigt wird. Damit ist dem Einheimischenmodell das Ziel immanent, dem weniger begü-
terten und einkommensschwächeren Teil der örtlichen Bevölkerung den Erwerb einer Immobi-
lie, sei es ein Einfamilienwohnhaus oder eine Eigentumswohnung, zu ermöglichen. Das bedeu-
tet aber auch, dass ein Überschreiten der durch die Leitlinien vorgezogenen Begrenzungen 
gegen Europarecht verstößt. Der die neuen Leitlinien tragende Grundgedanke kommt auch in 
der Präambel zum Ausdruck. 
 
Die Leitlinien dienen den betroffenen Städten und Gemeinden zur rechts- und damit auch pla-
nungssicheren Aufstellung von Einheimischenmodellen. Sie geben zwingend zu beachtende 
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Rahmenbedingungen für die Zulässigkeit von Einheimischenmodellen vor, gewähren aber in-
nerhalb dieser Vorgaben ein großes Maß an Gestaltungsspielraum für die Kommunen. 
 

1. Einhaltung von Vermögens- und Einkommensobergrenzen 

Für die vergünstigte Überlassung von Baugrundstücken im Rahmen eines Ein-
heimischenmodells kommen nur Bewerber in Betracht, deren Vermögen und Ein-
kommen (kumulativ) die jeweils von der Gemeinde vorab öffentlich bekannt ge-
machten Obergrenzen nicht überschreiten. Hierbei gelten folgende Maßgaben: 

1.1 Vermögensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal über ein Vermögen in Höhe des Grundstückswer-
tes verfügen. 
 

 Der Bewerber darf nicht Eigentümer eines bebaubaren Grundstücks in der 
betreffenden Gemeinde sein. Immobilieneigentum außerhalb der betreffen-
den Gemeinde wird als Vermögen angerechnet. 
 

1.2 Einkommensobergrenze 

 Der Bewerber darf maximal ein Einkommen (Gesamtbetrag der Einkünfte) in 
Höhe des durchschnittlichen Jahreseinkommens eines Steuerpflichtigen in-
nerhalb der Gemeinde1) erzielen. Erfolgt der Erwerb durch ein Paar, erfolgt die 
Berechnung auf Basis der addierten Einkommen und in Relation zum doppel-
ten Durchschnittseinkommen.  
 

 Wenn in der Gemeinde das durchschnittliche Jahreseinkommen von 51.000 
EUR überschritten wird, gilt für einen Bewerber eine Einkommensobergrenze 
von 51.000 EUR2). Bei einem Paar als Bewerber dürfen die addierten Ein-
kommen die doppelte Obergrenze nicht übersteigen.  
 

 Zur Obergrenze ist ein Freibetrag in Höhe von 7.000 EUR3) je unterhaltspflich-
tigem Kind hinzuzurechnen.  

1)
  Grundlage sind die jeweils aktuellen Daten des Statistischen Bundesamts bzw. des 

Statistischen Landesamts. 
2)

  Der Betrag wird jährlich entsprechend der Entwicklung des bundesweiten Durchschnit-
teinkommens angepasst. 

3)
  Der Betrag orientiert sich an der steuerrechtlichen Größe des Kinderfreibetrages in 

Deutschland. Dieser gilt bundesweit und wird regelmäßig angepasst. 

 
 
Als allgemeine Zugangsvoraussetzung werden allein die Kriterien „Einkommen“ und „Vermö-
gen“ angesetzt. Ausgehend von der Rechtsprechung des EuGH, kann hinsichtlich des Kriteri-
ums „Einkommen“ als Maximum das Durchschnittseinkommen in der Gemeinde – dies wird 
z. B. vom Bayerischen Landesamt für Statistik für jede Gemeinde als Gesamtbetrag der Ein-
künfte angegeben – angesetzt werden. Das Kriterium der Ortsansässigkeit spielt für die Bewer-
bungsberechtigung keine Rolle mit der Folge, dass auch Ortsfremde am Einheimischenmodell 
teilnehmen können. Die Punktevergabe muss auf objektiven, nicht diskriminierenden und im 
Voraus bekannten Kriterien beruhen. Die Vergabeentscheidung ist schlussendlich gerichtlich 
überprüfbar.  
 

2. Auswahlkriterien und ihre punktebasierte Gewichtung 
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Für die Auswahl aus mehreren im Sinne der Nummer 1 berechtigten Bewerbern 
sind die in Nummer 2.1 bis 2.3 genannten Auswahlkriterien nach Maßgabe der 
Nummer 2.4 anzuwenden und zu gewichten.  

2.1 Bedürftigkeit nach Vermögen und Einkommen 

Je mehr die Vermögens- und Einkommensobergrenzen nach Nummer 1 unter-
schritten werden, desto mehr Punkte gibt es.  

2.2 Bedürftigkeit nach weiteren sozialen Kriterien  

Die Punktevergabe erfolgt aufgrund individueller Merkmale und Belastungen, wie  
z. B. Zahl der Kinder, pflegebedürftige Angehörige, Behinderung.  

2.3 Zeitdauer und gegebenenfalls Ehrenamt  

Die Punktevergabe erfolgt in Abhängigkeit von der verstrichenen Zeitdauer 

 seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder 

 seit Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
in der Gemeinde.  

Im Rahmen der Zeitdauer kann die Ausübung eines Ehrenamts berücksichtigt wer-
den. 

2.4 Maßgaben 

 Die Auswahl erfolgt in einem offenen und transparenten Verfahren.  

 Grundlage ist eine punktebasierte Bewertung der bei den Bewerbern vorlie-
genden Merkmale zu den Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3.  

 Die Auswahlkriterien nach Nummer 2.1 bis 2.3 und der jeweilige Bewertungs-
maßstab sind von der Gemeinde vorab zu konkretisieren und bekannt zu ma-
chen.  

 Für das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 gelten ergänzend folgende Maß-
gaben:  
o Das Auswahlkriterium nach Nummer 2.3 darf zu höchstens 50% in die Ge-

samtbewertung einfließen. (Beispiel: Wenn insgesamt 100 Punkte zu ver-
geben sind, darf es für das Kriterium der Zeitdauer und gegebenenfalls Eh-
renamt höchstens 50 Punkte geben.). Umgekehrt steht es den Gemeinden 
frei, die Kriterien nach 2.1 und 2.2 höher zu gewichten als den Aspekt der 
Zeitdauer, z. B. im Verhältnis 60 : 40.  

o Die höchste zu erreichende Punktzahl ist bei einer Zeitdauer von maximal 
5 Jahren erreicht. 

o Die Gemeinde kann die Ausübung eines Ehrenamts im Rahmen der Zeit-
dauer berücksichtigen (Nummer 2.3). Die Punkte für die verstrichene Zeit-
dauer seit Begründung des Erstwohnsitzes und/oder seit der Ausübung ei-
ner Erwerbstätigkeit sind entsprechend zu mindern. 

 
3. Sicherung des Förderzwecks 

Wenn der Begünstigte nach dem geförderten Erwerb des Grundstücks seinen 
Erstwohnsitz für weniger als zehn Jahre auf diesem Grundstück hat, soll der Be-
günstigte einen angemessenen Teil der Vergünstigung zurückerstatten. Dieser pro-
zentuale Anteil errechnet sich in der Regel aus dem Zeitraum, der bis zu einer Nut-
zung von zehn Jahren fehlt (bei einem Verkauf nach acht Jahren z. B. 20 %). 
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Erst bei der anschließenden Auswahlentscheidung findet die Punktevergabe für die Bewerber 
statt. Dabei können die Kriterien der Ortsgebundenheit mit (maximal) 50% der Gesamtpunkte 
gewichtet werden, während die sozialen Kriterien mit (mindestens) 50% der Gesamtpunkte zu 
gewichten sind. Ein Ehrenamt kann im Rahmen des Kriteriums der Ortsgebundenheit mit be-
rücksichtigt werden; bei 10 % der Gesamtpunkte für das Ehrenamt können dann noch 40 % der 
Gesamtpunkte für das Kriterium Ortsgebundenheit verwendet werden. Welche und wie viele 
Punkte innerhalb dieses Rahmens vergeben werden, liegt allein in der Entscheidungshoheit der 
Gemeinde. 
 

6 Weitere Änderungen 

 
6.1 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion (§§ 22, 213, 245c Absatz 2 

BauGB)  
 
6.1.1 Verhältnis zur Bauleitplanung 
 
Die Änderungen weiten den Anwendungsbereich von Fremdenverkehrssatzungen aus. Die 
nach allgemeinen Regeln gegebenenfalls bestehende Möglichkeit, Neben- bzw. Zweitwohnun-
gen durch Bebauungsplanfestsetzungen auszuschließen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 
18. September 2014 – 1 KN 123/12, zu einem Sondergebiet Kurgebiet/Gebiet für Fremdenbe-
herbergung), soll durch die Neuregelung nicht berührt werden; vielmehr soll mit der Änderung 
des § 22 BauGB BauGB ein zusätzliches Instrument bereitgestellt werden (BT-Drs. 18/10942, 
S. 34). 
 
6.1.2 Wohnungs- und Teileigentum sowie Rechte nach §§ 30 und 31 des Wohnungseigen-

tumsgesetzes (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 BauGB) 
 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 BauGB übernimmt unverändert die bisherige Rechtsla-
ge; der bisherige Satz 2 wurde dabei in Satz 1 Nummer 2 integriert.  
 
6.1.3 Begründung von Bruchteilseigentum (§ 22 Absatz 1 Nummer 3 BauGB) 
 
Nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB kann die Gemeinde nunmehr in einem Bebau-
ungsplan oder einer sonstigen Satzung bestimmen, dass auch die Begründung von Bruchteils-
eigentum an Grundstücken mit Wohngebäuden und Beherbergungsbetrieben einem Genehmi-
gungsvorbehalt unterworfen ist. Voraussetzung für die Genehmigungsbedürftigkeit ist, dass 
 

 eine Miteigentümervereinbarung dahingehend getroffen wird, dass die Räume zur aus-
schließlichen Benutzung zugewiesen sind und die Aufhebung der Gemeinschaft ausge-
schlossen ist, und  

 

 diese Miteigentümervereinbarung im Sinne des § 1010 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 
(BGB) im Grundbuch als Belastung eingetragen werden soll. 

Ohne Grundbucheintragung der Miteigentümervereinbarung findet § 22 Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 3 BauGB keine Anwendung; stattdessen kann als Auffangtatbestand § 22 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 BauGB in Betracht kommen.  
 
Wird im Falle des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB dem Grundbuchamt weder der Ge-
nehmigungsbescheid noch ein Zeugnis nach § 22 Absatz 5 Satz 5 BauGB vorgelegt, darf das 
Grundbuchamt die von § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 BauGB erfassten Eintragungen, d. h. 
sowohl die Eintragung des Bruchteilseigentums als auch die Eintragung der Benutzungsrege-
lung, nicht vornehmen. 
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6.1.4 Bestehendes Bruchteilseigentum (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BauGB) 
 
Nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 BauGB kann bei bestehendem Bruchteilseigentum eine 
(nachträglich getroffene) Miteigentümervereinbarung, nach der – wie bei § 22 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 3 BauGB – die Räume zur ausschließlichen Benutzung zugewiesen sind und die Auf-
hebung der Gemeinschaft ausgeschlossen ist, unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt 
werden. Die Genehmigungsbedürftigkeit entsteht auch hier nur, wenn diese Vereinbarung im 
Sinne des § 1010 BGB im Grundbuch als Belastung eingetragen werden soll. Wird dem Grund-
buchamt weder der Genehmigungsbescheid noch ein Zeugnis nach § 22 Absatz 5 Satz 5 
BauGB vorgelegt, wird die Eintragung nach § 1010 BGB nicht vorgenommen. Das bestehende 
Bruchteilseigentum bleibt jedoch unberührt.  
 
Eine lediglich schuldrechtliche Vereinbarung zur ausschließlichen Benutzung kann gegebenen-
falls vom Auffangtatbestand des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB erfasst werden.  
 
6.1.5 Auffangtatbestand (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und § 215 BauGB)  
 
Nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB kann unmittelbar die Nutzung von Räumen in 
Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung unter einen Genehmigungs-
vorbehalt gestellt werden. Bei dem Begriff der Nebenwohnung wird an die Begriffsbestimmung 
des § 21 des Bundesmeldegesetzes angeknüpft, dessen insoweit wesentlichen Absätze 1 bis 3 
wie folgt lauten: 
 

„§ 21 Mehrere Wohnungen 
 

(1)  Hat ein Einwohner mehrere Wohnungen im Inland, so ist eine dieser Wohnungen 
seine Hauptwohnung. 

(2)  Hauptwohnung ist die vorwiegend benutzte Wohnung des Einwohners. 
(3)  Nebenwohnung ist jede weitere Wohnung des Einwohners im Inland.“ 

 
Über § 21 Bundesmeldegesetz hinaus verlangt § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB, dass 
insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres die entsprechenden Räume unbe-
wohnt sind. Nicht genehmigungsbedürftig wäre daher, wenn die Räume sowohl als Nebenwoh-
nung als auch als Ferienwohnung im Sinne des § 13a BauNVO genutzt werden und wenn die 
tatsächliche Selbstnutzungszeit zusammen mit der Nutzungszeit als Ferienwohnung mindes-
tens die Hälfte des Jahres beträgt. 
 
6.1.6 Verfahrensfragen 
 
Die Gemeinden können den Genehmigungsvorbehalt auf einzelne Tatbestände von § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 5 BauGB beschränken.  
 
Für die einzelnen Tatbestände wird im Hinblick auf die Beteiligung des Grundbuchamts auf Fol-
gendes hingewiesen:  
 

 Über die Einführung eines Genehmigungsvorbehalts nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
BauGB muss das Grundbuchamt nicht informiert werden (§ 22 Absatz 2 Satz 3 BauGB). 

 

 In den Fällen des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 BauGB sind die betroffenen 
Grundstücke dem Grundbuchamt stets einzeln zu bezeichnen. Da das Grundbuchamt von 
sich aus keine Kenntnis davon hat, ob sich auf den Grundstücken Wohngebäude oder Be-
herbergungsbetriebe befinden, findet § 22 Absatz 2 Satz 4 BauGB (Bezeichnung der be-
troffenen Gemarkung) keine Anwendung.  
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 Die Regelungen in § 22 Absatz 4 Satz 2 und Absatz 6 Satz 1 BauGB setzen eine Grund-
bucheintragung voraus und beziehen sich daher nur auf die Genehmigungsvorbehalte nach 
§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 BauGB. 

 
6.1.7 Ordnungswidrigkeitentatbestand (§ 213 BauGB) 
 
Nach § 213 Absatz 2 BauGB handelt ordnungswidrig, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Ge-
nehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB einen dort genannten Raum als Ne-
benwohnung nutzt. Die Ordnungswidrigkeit kann nach § 213 Absatz 3 BauGB mit einer Geld-
buße bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. Die Einzelheiten des Ordnungswidrigkeiten-
verfahrens richten sich nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG). 
 
6.1.8 Überleitungsrecht (§ 245c Absatz 2 BauGB) 
 
§ 245c Absatz 2 Satz 1 BauGB stärkt den Vertrauensschutz in den Fällen, in denen die Eini-
gung vor Inkrafttreten des BauGBÄndG 2017 am 13. Mai 2017 erfolgte, die Eintragung in das 
Grundbuch aber erst nach Inkrafttreten des Gesetzes erfolgt. Für diese Fälle kann bei einem 
späteren Erlass einer Satzung oder eines Bebauungsplans nach § 22 Absatz 1 Satz 2 Nummer 
3 und 4 BauGB ein Genehmigungsvorbehalt nicht begründet werden. Anknüpfungspunkt für die 
Überleitungsregelung in § 245c Absatz 2 Satz 1 BauGB ist der Zeitpunkt, in dem die Miteigen-
tümervereinbarung nach § 1010 BGB abgeschlossen wird; in den Fällen des § 22 Absatz 1 Satz 
1 Nummer 3 BauGB dürfte dieser regelmäßig mit der Einigung nach § 929 Satz 1 BGB zusam-
menfallen. 
 
Erfolgt die Einigung nach Inkrafttreten des Gesetzes, aber vor Wirksamwerden des Bebau-
ungsplans oder der Satzung, gelten die allgemeinen Regeln. Insbesondere findet § 22 Absatz 4 
Satz 2 BauGB Anwendung:  
 

 Ist noch vor Wirksamwerden der Satzung eine Auflassungsvormerkung in das Grundbuch 
eingetragen, ist die Genehmigung zu erteilen.  

 

 Ist keine Auflassungsvormerkung eingetragen, besteht keine Genehmigungspflicht.  

Wenn eine Grundbucheintragung bereits erfolgt ist, bevor die Satzung wirksam wird, bleibt die-
ser Vorgang wirksam.  
 
Nach § 245c Absatz 2 BauGB ist das Genehmigungserfordernis nach § 22 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 BauGB nicht anwendbar, wenn die Nutzung als Zweitwohnung vor Inkrafttreten des 
Gesetzes aufgenommen worden ist. Wird die Nutzung als Zweitwohnung nach Inkrafttreten des 
Gesetzes, aber vor dem Wirksamwerden des Genehmigungsvorbehalts aufgenommen, bedarf 
die weitere Nutzung als Zweitwohnung einer Genehmigung. Bei wirtschaftlicher Härte kann § 22 
Absatz 4 Satz 3 BauGB greifen. 
 
 
6.2 Erhaltungssatzung (§§ 172 und 173 BauGB)  
 
6.2.1 Kündigungsschutz in Milieuschutzgebieten (§ 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 BauGB)  
 
In Milieuschutzgebieten, in denen zugleich eine Verordnung nach § 577a Absatz 2 des Bürger-
lichen Gesetzbuchs (BGB) und eine Verordnung nach § 172 Absatz 1 Satz 4 BauGB gelten, 
verkürzt sich die Kündigungssperrfrist nicht mehr – wie nach bisheriger Rechtslage – um sie-
ben, sondern nur noch um fünf Jahre. Im Ergebnis verlängert sich die Schutzfrist für den Mieter 
daher um zwei Jahre. 
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6.2.2 Mitteilungspflicht (§ 173 Absatz 3 Satz 3 BauGB)  
 
Nach § 173 Absatz 3 Satz 2 BauGB hat die Gemeinde vor der Entscheidung über einen Ge-
nehmigungsantrag in den Fällen des § 172 Absatz 4 und 5 BauGB auch Mieter, Pächter und 
sonstige Nutzungsberechtigte zu hören.  
 
Die Anhörungspflicht ist durch § 172 Absatz 3 Satz 3 BauGB in den Fällen des § 172 Absatz 4 
Satz 3 Nummer 6 BauGB um eine Informationspflicht der Gemeinde ergänzt worden: Mieter, 
Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte sind über die Erteilung einer Genehmigung zu in-
formieren. Damit wird die Transparenz des Genehmigungsverfahrens erhöht und die Mieter, 
Pächter und sonstigen Nutzungsberechtigten können sich auf die veränderten Verhältnisse ein-
stellen. Wird ein Genehmigungsantrag in den Fällen des § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 
BauGB abgelehnt, erfolgt keine Information der Mieter, Pächter und sonstigen Nutzungsberech-
tigten. 
 
Die Information gegenüber der anzuhörenden Person beschränkt sich in der Regel auf die Tat-
sache der Erteilung einer Genehmigung. Eine Erläuterung der Genehmigungsentscheidung 
unter Berücksichtigung des Vorbringens der anzuhörenden Person ist nicht erforderlich. Aus-
künfte über die rechtlichen Auswirkungen der Genehmigung für Mieter, Pächter und sonstige 
Nutzungsberechtigte unterbleiben. Die Information erfolgt schriftlich; eine förmliche Zustellung 
ist nicht erforderlich. Die Information über die Erteilung einer Genehmigung ist kein Verwal-
tungsakt. Ein Rechtsbehelf gegen die Erteilung der Genehmigung steht den anzuhörenden Per-
sonen nicht zu. 
 
Adressat der Information ist der Mieter, Pächter oder sonstige Nutzungsberechtigte zum Zeit-
punkt der Erteilung der Genehmigung. Dies gilt auch, wenn ein vorheriger Mieter, Pächter oder 
sonstiger Nutzungsberechtigter angehört wurde. Eine Wiederholung der Anhörung wegen eines 
zwischenzeitlichen Wechsels in der Person des Mieters, Pächters oder sonstigen Nutzungsbe-
rechtigten ist nicht erforderlich. 
 
 
6.3 Erweiterung des Anwendungsbereichs des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes (UmwRG) 

bei Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren 
 
Vereinigungen nach § 2 UmwRG können Rechtsbehelfe gegen bestimmte Entscheidungen ein-
legen, ohne die Verletzung eigener Rechte geltend machen zu müssen.  
 
Dies betrifft nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 UmwRG u. a. die Entscheidung über Pläne 
und Programme, für die nach Anlage 5 des UVPG oder landesrechtlicher Vorschriften eine 
Pflicht zur Durchführung einer Strategischen Umweltprüfung bestehen kann. Von der Vorschrift 
sind auch Flächennutzungs- und Bebauungspläne erfasst, einschließlich ihrer Änderungen, 
nicht aber Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB, da diese nicht in der Anlage zum UVPG aufge-
führt sind (vgl. Nummer 3.1.2). 
 
Nach § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 UmwRG unterfallen nunmehr auch Zulassungsentschei-
dungen von Vorhaben dem Anwendungsbereich des UmwRG, wenn umweltbezogene Vor-
schriften des Bundes- oder Landesrecht bzw. unmittelbar geltenden EU-Rechts anzuwenden 
sind. Betroffen sein können z. B. Baugenehmigungen für Vorhaben im Außenbereich oder bei 
denen im Ergebnis immissionsschutzrechtliche Anforderungen eine Rolle spielen (Gebietserhal-
tungsanspruch, Gebot der Rücksichtnahme). Ebenso gehören Verwaltungsakte über die Über-
wachungs- und Aufsichtsmaßnahmen der Baubehörden zu den Entscheidungen, gegen die die 
Umweltverbandsklage künftig statthaft ist (§ 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 6 UmwRG). 
 



 

33 
 

Nach § 2 Absatz 3 Satz 1 UmwRG beträgt bei fehlender öffentlicher oder persönlicher Be-
kanntmachung einer Entscheidung die Rechtsbehelfsfrist für die Umweltvereinigung ein Jahr, 
nachdem sie von der Entscheidung Kenntnis erlangt hat oder hätte erlangen können. Im Falle 
des § 1 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 oder 6 UmwRG muss der Rechtsbehelf  jedoch spätestens 
binnen zweier Jahre, nachdem der Verwaltungsakt erteilt wurde, erhoben werden, § 2 Absatz 3 
Satz 2 UmwRG. 
 
Im Zweifel kann es sich aus Gründen der Rechtssicherheit anbieten, die anerkannten Umwelt-
verbände im Verfahren einzubeziehen bzw. zu beteiligen und ihnen ggf. die Entscheidung über 
den Bauleitplan bekanntzugeben; im Falle einer Zulassungsentscheidung ist die Baubehörde 
auf Antrag des Bauherrn hierzu sogar verpflichtet (§ 7 Absatz 1 Satz 1 UmwRG). 
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Mitwirkende in den Planspielkommunen  

Bamberg  

Bernd Bauer-Banzhaf Fachbereich Baurecht 

Andreas Burr Stadtplanungsamt 

Stephan Gerhard Stadtplanungsamt 

René Kupfer Stadtplanungsamt 

Mirko Raedlein Stadtplanungsamt 

Christoph Schön Stadtplanungsamt 

Herbert Schütz Umweltamt 

Tanja Simicic Umweltamt 

  

Köln   

Martina Hüser Stadtplanungsamt 

Michael Klaube Stadtplanungsamt 

Sieglinde Längle Stadtplanungsamt 

Till Scheu Stadtplanungsamt 

Petra Schlömer Stadtplanungsamt 

Ursula Solbach Stadtplanungsamt 

Marianne Tarner Stadtplanungsamt 

Wolfgang Tuch Stadtplanungsamt 

Monika van der Grinten Stadtplanungsamt 

Caroline Wagner Stadtplanungsamt 

  

Leipzig  

Joachim Frenk Stadtplanungsamt 

Peter Hanke Stadtplanungsamt 

Christina Meyer-Kayser Dezernat Stadtentwicklung und Bau 

Jens Niewiadomski Stadtplanungsamt 

Petra Röhniß Stadtplanungsamt 

Andreas Schulz Stadtplanungsamt 

  

Sylt  

Nikolas Häckel Bürgermeister 

Carsten Kerkamm Stellvertretender Bürgermeister 

Lars Rohde Freiberuflicher Landschaftsplaner 

Imke Schneider Ortsentwicklung 

Joachim Schweitzer Bauamt 

Martin Seemann Stabsstelle Projekte 

Julia Zimmer Ortsentwicklung 

  

Tübingen  

Sandra Gmehling FA Stadtplanung 

Matthias Henzler FA Stadtplanung 

  

Zingst   

Matthias Hoth Bau- und Liegenschaftsamt 

Ingo Reichelt  Bau- und Liegenschaftsamt 
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I.  Voten der Planspielkommunen im Überblick  

Regelungen zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie (Kapitel III) 

Klarstellungen und Ergänzungen im Belangekatalog – § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB  

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB – Fläche 

Die klarstellende Erweiterung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB um den Begriff „Fläche“ wird ins-

gesamt als nachvollziehbar und verständlich erachtet. Es werden keine Probleme in der prakti-

schen Anwendung erwartet. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB – Natura 2000-Gebiete 

Die Neuregelung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB wird als nachvollziehbar und verständlich erach-

tet. Es werden keine Probleme in der praktischen Anwendung erwartet. 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB – schwere Unfälle oder Katastrophen  

Der geplante neue § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB wird im Hinblick darauf, dass er sich an dem Wort-

laut des Art. 3 Abs. 2 UVP-ÄndRL orientiert, als verständlich bewertet. Die überwiegende Zahl 

der Planspielkommunen erwartet keine praktischen Probleme. Allein eine Planspielstadt 

(Leipzig) ist der Ansicht, dass die Neuregelung das Planungsverfahren zeitlich und inhaltlich 

zusätzlich belastet. 

§ 3 Abs. 2 S. 1 und § 4 Abs. 2 S. 2 BauGB – Auslegungsfrist 

Die in § 3 Abs. 2 S. 1 Halbsatz 2 und § 4 Abs. 2 S. 2 BauGB vorgesehene Anpassung der Frist 

für die öffentliche Auslegung und die Behördenbeteiligung, die jeweils mindestens 30 Tage be-

tragen muss, wird als sinnvoll und praktikabel begrüßt.  

Alle Planspielkommunen bis auf eine (Zingst) halten die geplante Änderung des § 3 Abs. 2 S. 1 

Halbsatz 3 BauGB unter der Maßgabe für verständlich und praktikabel, dass der wichtige 

Grund, der zur Festlegung einer angemessenen längeren Frist zwinge, vor dem Hintergrund 

des EU-Rechts auf Fälle mit besonders schwierigen und komplexen Umweltauswirkungen be-

schränkt ist.  

Daneben halten es die Planspielkommunen weiterhin für möglich, aus anderen Erwägungen 

ohne rechtliche Verpflichtung eine längere Frist für die öffentliche Auslegung festzulegen.  

§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB – Rechtsfolgen 

Die Neuregelung des § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB, nach der die unterlassene angemesse-

ne Fristverlängerung für die Öffentlichkeitsbeteiligung trotz Vorliegen eines wichtigen Grundes 

unbeachtlich sein kann, wird in der Zielrichtung begrüßt.  

Als diskussionsbedürftig wird der Wortlaut angesehen, wonach für die Unbeachtlichkeit des 

Fehlers auf die Nachvollziehbarkeit der „Begründung“ für die Annahme des Nichtvorliegens ei-

nes wichtigen Grundes abgestellt wird. Anstelle dessen wird zum Teil angeregt, auf die Nach-

vollziehbarkeit des Verzichts auf eine längere Auslegungsfrist an sich abzustellen (Tübingen, 

Bamberg, Köln und Leipzig).  
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Die Planspielkommunen weisen auch darauf hin, dass der Begriff „verlängert“ von dem in § 3 

Abs. 2 BauGB verwendeten Begriff einer „längeren Frist“ abweicht und empfehlen, auch in 

§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB den Wortlaut des § 3 Abs. 2 BauGB zu verwenden. 

§ 4a Abs. 4 BauGB – Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Die geplanten Regelungen des § 4a Abs. 4 BauGB zur Nutzung des Internets sind verständlich, 

eindeutig und praktikabel. Die Regelung wird im Hinblick auf die Behördenbeteiligung begrüßt.  

In bestimmten Fällen des Einstellens in das Internet wird ein leicht erhöhter Arbeitsaufwand ge-

sehen, unter anderem auch im Zusammenhang mit der Einhaltung des Urheber- und Daten-

schutzrechts. 

Zur praktischen Umsetzbarkeit der Zugänglichmachung über ein zentrales Landesinternetportal, 

können die Planspielkommunen keine abschließende Aussage treffen, da dieses nicht in ihrem 

Aufgabenbereich liegt. 

§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 d) BauGB – Unbeachtlichkeit  

Die Regelung des § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 d) BauGB, wonach die unterlassene Zugänglichma-

chung über ein zentrales Internetportal des Landes nach § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB unbeachtlich 

ist, wird als verständlich und eindeutig bewertet.  

Eine Planspielstadt (Köln) regt mit Blick auf technische und organisatorische Unwägbarkeiten 

eine Ergänzung der vorgesehenen Regelung auch auf solche Fehler bei der Einstellung in das 

Internet an, die in der Sphäre der planaufstellenden Gemeinde liegen und zu einer nicht erheb-

lich verspäteten oder zu kurzen Einstellung in das Internet führen. 

Demgegenüber gehen die anderen Planspielstädte davon aus, dass die bestehenden und be-

währten Maßstäbe, die bei Zugangseinschränkungen oder -hindernissen im Rahmen der Öf-

fentlichkeits- und Trägerbeteiligung gelten, in Bezug auf das nach § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB er-

forderliche Einstellen in das Internet analog anzuwenden sind und deshalb eine solche Erweite-

rung der Planerhaltungsvorschrift nicht erforderlich ist. Diesbezüglich sollten im Einführungser-

lass Hinweise erfolgen. 

§ 6a Abs. 2 und § 10a Abs. 2 BauGB – Bebauungs- und Flächennutzungsplan 

Die Inhalte der neu vorgesehenen §§ 6a und 10a BauGB zum Einstellen in das Internet von 

Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen werden als verständlich und eindeutig einge-

schätzt. Die Ausgestaltung als Soll-Vorschrift, die ein Ermessen statuiert, wird begrüßt. 

Von den Planspielkommunen wird begrüßt, dass in § 10a Abs. 2 BauGB abweichend vom Refe-

rentenentwurf nicht mehr gefordert wird, die Erteilung der Genehmigung oder den Beschluss 

nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ergänzend in das Internet einzustellen.  

Monitoring – § 4c Satz 1 BauGB 

Die geplante Ergänzung der Regelung des Monitorings in § 4c BauGB ist verständlich und ein-

deutig und wird begrüßt. Da es sich um eine klarstellende Regelung handelt, wird kein zusätzli-

cher Aufwand für die Praxis erwartet.  
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Inhalt des Umweltberichts - Anlage 1 zum BauGB 

Die in Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie erfolgenden Änderungen der Bestimmungen 

zum Inhalt des Umweltberichts werden auch vor dem Hintergrund einer einheitlichen Handha-

bung und auch im Hinblick auf die bewährten Abschichtungsmöglichkeiten von fünf Planspiel-

kommunen als praktikabel bewertet.  

Die Planspielstadt Leipzig spricht sich dafür aus, den im Gesetzentwurf verfolgten Ansatz eines 

vollständig identischen Anforderungsprofils für alle Bebauungspläne auf seine praktischen 

Auswirkungen hin in der Folgezeit zu evaluieren und zu überprüfen. 

Erweiterung des planerischen Handlungsspielraums im Zusammenhang 

mit Störfallrisiken (Kapitel IV) 

Festsetzung baulicher und sonstiger technischer Maßnahmen, die der Vermeidung 

oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen – § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB 

Die neue Möglichkeit zur Festsetzung bestimmter baulicher und sonstiger technischer Maß-

nahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, wird als Erwei-

terung der Gestaltungsmöglichkeiten bei Planungen im Umfeld von Störfallbetrieben begrüßt. 

Die Ausgestaltung der Festsetzungsmöglichkeiten wird grundsätzlich als zweckmäßig und prak-

tikabel erachtet, wobei der Begriff „Nachbarschaft“ im Kontext des Störfallrechts ausgelegt wird. 

Einfache Bebauungspläne zur Steuerung des Umgangs mit Störfallrisiken – 

§ 9 Abs.  2c BauGB

Die neue Möglichkeit nach § 9 Abs. 2c BauGB zur Festsetzung der Zulässigkeit, Unzulässigkeit 

oder ausnahmsweisen Zulässigkeit bestimmter Nutzungen, Arten von Nutzungen oder für nach 

Art, Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen zur 

Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen wird als Erweiterung der Gestaltungs-

möglichkeiten bei Planungen im Umfeld von Störfallbetrieben begrüßt. 

Ausschluss des vereinfachten und beschleunigten Verfahrens nach §§ 13 und 13a 

BauGB und der Satzungen nach §§ 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB 

Die kleineren Einschränkungen des Anwendungsbereichs des vereinfachten und beschleunig-

ten Verfahrens nach den §§ 13 und 13a BauGB und der Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 

Abs. 6 BauGB werden als verständlich und praktikabel bewertet. Es gibt keine Hinweise auf 

Probleme. 

Weitere Änderungen (Kapitel V) 

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren – § 13b 

BauGB 

Die befristete Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gemäß 

des geplanten § 13b BauGB wird als verständlich, in ihrer Wirkung jedoch übereinstimmend als 

kritisch bewertet, da sie im Widerspruch zum grundsätzlichen planerischen Ziel der „Innenent-

wicklung vor Außenentwicklung“ steht und Ausgleichserfordernisse auch auf Flächen entfallen, 

auf denen noch nie ein baulicher Eingriff stattgefunden hat. 
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Der Anwendungsbereich wird deshalb als zu weitgehend erachtet. 

Dieser könnte wie folgt beschränkt werden: 

■ Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Bebauungspläne, die der Deckung eines drin-

genden Wohnbedarfs dienen. Auf die Formulierung „durch die die Zulässigkeit von Wohn-

nutzungen auf Flächen begründet wird“ könnte dann verzichtet werden (so Leipzig und Tü-

bingen). 

■ Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Flüchtlingswohnen oder Soziales Wohnen (Tü-

bingen). 

■ Klarstellung zu § 13a: Anwendbarkeit für sogenannte „Außenbereiche im Innenbereich“ 

(Bamberg).  

■ Beschränkung auf Fälle, bei denen ein Wohnraumentwicklungskonzept zugrunde liegt (Sylt). 

Die zeitliche Befristung wird begrüßt. Es wird angeregt klarzustellen, dass die Verfahren bis 

zum Ablauf der Frist abgeschlossen sein müssen (Satzungsbeschluss). 

Die einschränkende Formulierung, wonach die Regelung nur für Bebauungspläne „durch die die 

Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird“ gelten soll, wird problematisiert, 

da sie offen lasse, ob auch mit dem Wohnen im Zusammenhang stehende weitere Nutzungen 

wie z.B. Kindertagesstätten erfasst sind (Köln, Leipzig). Alternativ wird das Abstellen auf den 

Zweck der Deckung eines dringenden Wohnbedarfs vorgeschlagen (Leipzig). 

Problematisiert wird auch, dass die Neuregelung offen lasse, wie in Bezug auf die maßgebliche 

Obergrenze der Grundfläche Bebauungspläne zu behandeln sind, die in Teilen unmittelbar 

nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt werden, in anderen 

Teilen aber angrenzende Außenbereichsflächen einbeziehen. In solchen Fällen sollte bei Ein-

haltung der Obergrenze nach § 13a Abs. 1 BauGB für das gesamte Plangebiet die im Außenbe-

reich liegende Teilfläche zusätzlich die Obergrenze des § 13b BauGB beachten (Leipzig).  

Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion – § 22, § 213 und § 245c Abs. 2 

BauGB 

Die Planspielgemeinde Zingst begrüßt die Neuregelung und bewertet diese insgesamt als prak-

tikabel und hilfreich bei der Verhinderung der negativen städtebaulichen Veränderungen in 

Fremdenverkehrsgebieten. Demgegenüber weist die Planspielgemeinde Sylt hinsichtlich der 

Genehmigungstatbestände nach Nr. 3 und Nr. 4 auf Umgehungsmöglichkeiten hin; in Bezug auf 

den Genehmigungstatbestand in Nr. 5 wird zudem auf Überwachungs- und Kontrollprobleme 

hingewiesen. Angesichts des dort praktizierten Steuerungsansatzes über Bebauungspläne wird 

die Neuregelung für die Insel Sylt als nicht hilfreich erachtet. 

Die dem Vertrauensschutz dienende Überleitungsregelung in § 245c Abs. 2 BauGB wird als 

verständlich und sachgerecht bewertet und begrüßt. 

Die anderen Planspielkommunen haben sich zu dieser Vorschrift nicht geäußert, da die Rege-

lung dort keinerlei praktische Relevanz hat.  

Umsetzung des Urteils EuGH C-137/14 zur Präklusion verspätet vorgebrachter 

Einwendungen – § 3 Abs. 2 S. 2 Halbsatz 2 BauGB und § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB 

Die Regelung wird mit einer Ausnahme von allen Planspielkommunen als verständlich und 

sachgerecht bewertet. 

Kritisch äußert sich die Planspielstadt Leipzig und plädiert dafür, die Präklusionsregelung für 

Bebauungspläne, die keiner Umweltprüfung unterliegen, zu erhalten. 
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Gegen die Einführung von § 3 Abs. 3 bestehen von Seiten der Planspielkommunen keine Be-

denken. 

Abweichen vom Erfordernis des Einfügens – § 34 Abs. 3a Nr. 1 BauGB 

Die Planspielkommunen bewerten die Änderung von § 34 Abs. 3a BauGB als verständlich, se-

hen aber keinen praktischen Bedarf für die damit bewirkte Erweiterung des Anwendungsbe-

reichs der Vorschrift.  

Allgemeine Überleitungsvorschrift – § 245c Abs. 1 BauGB 

Die Regelung wird als verständlich und sachgerecht bewertet.  

Änderungen in der Baunutzungsverordnung (Kapitel VI) 

Urbane Gebiete – § 6a BauNVO, § 1 Abs. 2 BauNVO und § 245c Abs. 3 BauGB 

Die Einführung des urbanen Gebietes wird grundsätzlich begrüßt. 

Die generelle und nicht nur ausnahmsweise Zulässigkeit von reinen Wohngebäuden und stra-

ßenseitigen Erdgeschosswohnungen wird im Zusammenspiel mit den Festsetzungsmöglichkei-

ten nach Absatz 4 Nr. und 1 und 2 als praktikabel bewertet. Eine Planspielstadt (Tübingen) hält 

eine umgekehrte Regelung mit nur ausnahmsweiser Zulässigkeit von reinen Wohngebäuden 

und straßenseitigen Erdgeschosswohnungen für vorzugswürdig, um dem Ziel einer kleinteiligen 

Nutzungsmischung besser gerecht zu werden und um sich deutlicher von den anderen Gebiets-

typen zu unterscheiden. 

Begrüßt wird, dass Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zulässig sind. Im Hinblick auf die 

Wirkung in faktischen urbanen Gebieten wird – soweit und sobald § 34 Abs. 2 BauGB auf diese 

Gebiete Anwendung finden soll - von einer Planspielstadt (Leipzig) angeregt, die Zulässigkeit 

von Vergnügungsstätten von der Festsetzung im Einzelfall abhängig zu machen und hierfür ei-

ne Grundlage in Absatz 4 zu schaffen. 

Die in § 6a Absatz 4 BauNVO vorgesehenen Festsetzungsmöglichkeiten werden insgesamt po-

sitiv und als notwendige Ergänzungen bewertet.  

Im Hinblick darauf, dass in der geplanten Änderung der TA Lärm für das urbane Gebiet um 3 

dB(A) höhere Werte als für das Mischgebiet vorgesehen sind, halten die Planspielkommunen es 

für möglich, durch entsprechende Festsetzungen u.a. nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB einen über 

das Niveau des Immissionsschutzrechts (TA Lärm- Richtwerte für das urbane Gebiet) hinaus-

gehenden Schutz des Innenraums vor Gewerbelärm zu ermöglichen. Köln weist darauf hin, 

dass dies ggf. eines städtebaulichen Konzeptes zum vorbeugenden Umweltschutz bedarf. Ei-

nigkeit besteht darüber, dass die Festsetzung eines urbanen Gebiets mit seiner gewünschten 

Mischung verschiedener, auch lärmempfindlicher Nutzungen Anlass dafür geben kann, sich im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung mit der Frage der Aufstellung eines solchen Kon-

zepts und ggf. der Festsetzung zusätzlicher passiver Schallschutzmaßnahmen auseinander zu 

setzen. 

Der in § 245c Abs. 3 BauGB vorgesehene bis zum 30. Juni 2019 befristete Aufschub der An-

wendung von § 34 Abs. 2 BauGB wird als nicht ausreichend angesehen. 

Die Planspielkommunen halten die Anwendung von § 34 Abs. 2 BauGB auf im Sinne eines ur-

banen Gebietes geprägte Bereiche für sehr problematisch und regen an, diese gesetzgeberisch 

auszuschließen. 
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Das neue Planzeichen für das urbane Gebiet wird als praktikabel bewertet. Probleme werden 

diesbezüglich nicht erwartet. 

Maßobergrenzen für das urbane Gebiet -– § 17 Abs. 1 BauNVO 

Die für das urbane Gebiet in § 17 Abs. 1 BauNVO als Obergrenzen vorgesehene Grundflä-

chenzahl und Geschossflächenzahl werden als sachgerecht und ausreichend bewertet. 

 

Zulässigkeit von Ferienwohnungen -– § 13a BauNVO und § 1 Abs. 5 BauNVO  

Die Neuregelung zur Zulässigkeit von Ferienwohnungen wird grundsätzlich begrüßt.  

Die zur Bestimmung des Begriffs „Ferienwohnung“ verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe 

werfen nach Auffassung eines Teils der Planspielkommunen eine Reihe von Auslegungsfragen 

auf. Daher regen sie an, auf diese im Einführungserlass einzugehen (Bamberg, Köln, Zingst).  

Die Planspielkommunen gehen entsprechend der Begründung zum Gesetzentwurf davon aus, 

dass Sondergebiete für Dauerwohnen, Ferienwohnungen und Fremdenbeherbergung insbe-

sondere zur Sicherung einer gewachsenen Mischung dieser Nutzungen weiterhin möglich sein 

werden. 

Die Klarstellung in der Begründung, der zufolge die vorgeschlagene Regelung § 10 BauNVO 

unberührt lässt und insbesondere Ferienhäuser nach § 10 Abs. 4 BauNVO aufgrund ihrer Bele-

genheit in einem Ferienhausgebiet von vornherein eine andere städtebauliche Qualität als Feri-

enwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO haben, wird ausdrücklich begrüßt. 
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II.  Einführung 

1. Hintergrund und Ziele des Planspiels  

Anlass für die geplante Novellierung des Städtebaurechts ist insbesondere die Umsetzung der 

Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rats zur Änderung der Richtlinie 

2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (UVP-Richtlinie) bis zum 16. Mai 2017. Daneben werden auch weitere Regelungsbe-

reiche mit dem Gesetzentwurf aufgegriffen. Hierzu gehören insbesondere 

■ die Einführung eines „urbanen Gebietes“ in der Baunutzungsverordnung (BauNVO),  

■ die befristete Erweiterung des beschleunigten Verfahrens 

■ die Einführung einer neuen Regelung zu Ferienwohnungen in die BauNVO, 

■ als genehmigungspflichtige Tatbestände in Fremdenverkehrsgebieten nach § 22 Bauge-

setzbuch (BauGB) die Begründung von Bruchteilseigentum (§ 1008 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs) an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben und die 

Nutzung von Räumen als Nebenwohnung (Zweitwohnung) 

■ die Erweiterung planerischer Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Störfallrisi-

ken sowie die Erweiterung des § 34 Abs. 3a BauGB. 

Nach Vorlage des Referentenentwurfs am 16. Juni 2016 hat die Bundesregierung den Entwurf 

des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung 

des neuen Zusammenlebens in der Stadt am 30. November 2016 beschlossen und damit das 

förmliche Gesetzgebungsverfahren eingeleitet.  

Das Deutsche Institut für Urbanistik führt im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und 

Raumforschung (BBSR) im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR) ein Verwal-

tungsplanspiel mit sechs Kommunen zur Überprüfung des Gesetzentwurfes durch. Es folgt da-

bei einer bewährten Praxis einer sorgfältigen Gesetzesvorbereitung im Städtebaurecht.  

Ziel des Forschungsprojekts ist die Überprüfung, ob die vorgesehenen Neuregelungen ange-

messen, praktikabel und wirksam sind, um Hinweise auf Möglichkeiten und Notwendigkeiten zu 

dessen Verbesserung zu generieren. Dabei kann und soll auf die im Bereich des Städtebau-

rechts bewährte Methode „Planspiel“ bzw. „Praxistest“ zurückgegriffen werden. In der Geset-

zesfolgenabschätzung wird die Planspielmethode als ein Verfahren bezeichnet, mit dem der 

Entwurf einer Rechtsvorschrift insgesamt oder ausgewählte Teile davon im Hinblick auf be-

stimmte Prüfkriterien in einem wirklichkeitsnahen Testfeld so zur Anwendung gebracht werden, 

als ob die geplanten Normen schon in Kraft wären. Der Gesetzentwurf (Referentenentwurf und 

Regierungsentwurf) wird dabei auf konkrete Fälle durch Verwaltungseinheiten von sechs Kom-

munen planspielhaft angewendet. 

In diesem Bericht werden die bisherigen Ergebnisse des Planspiels dargestellt. Der Bericht 

stellt zugleich die Grundlage für die abschließende Beratung der Planspielkommunen bei dem 

für den 23. Januar 2016 terminierten Workshop in Berlin dar.  

2. Auswahl geeigneter Kommunen 

Die Auswahl der Planspielgemeinden erfolgte auf Grundlage folgender Kriterien: Zunächst wur-

de eine Liste von potenziell für das Planspiel infrage kommenden Kommunen zusammenge-

stellt. Basis hierfür waren zum einen die vielfältigen bestehenden kommunalen Kontakte und 

Kenntnisse der Projektbearbeiter. Zusätzlich wurde eine Reihe informeller Informationsgesprä-

che u.a. mit den fachlich zuständigen Dezernaten des Deutschen Städtetags und des Deut-
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schen Städte- und Gemeindebundes sowie mit weiteren Stellen geführt, um geeignete Kommu-

nen ausfindig zu machen. 

Sodann erfolgte – differenziert nach Größenklassen (Groß-, Mittel-, Kleinstadt) – eine Voraus-

wahl für jede Großregion (Ost, Nord/Nord-West und Süd/Süd-West). In der Vorauswahl waren 

in jeder Kategorie deutlich mehr Kommunen vertreten, als bei der endgültigen Auswahl berück-

sichtigt werden konnten. Denn jeder Großraum und jede Größenklasse soll möglichst mit min-

destens zwei Kommunen vertreten sein. Zudem waren für das spezielle Thema „Schutz der 

Fremdenverkehrsfunktion“ geeignete Kommunen zu identifizieren.  

Dieser Ansatz führt zu folgender Auswahl: 

Großstädte Köln (NW, ca. 1.044.000 EW)  

Leipzig (SN, ca. 556.000 EW) 

Mittelstädte Bamberg (BAY, ca. 73.000 EW)  

Tübingen (BW, ca. 87.000 EW) 

Kleinstädte Sylt (SH, ca. 13.500 EW)  

Zingst (MV, ca. 3.000 EW) 

In den Kommunen werden Verwaltungsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter aus allen Verwal-

tungsbereichen einbezogen, die von dem Gesetzentwurf in ihren Aufgabenbereichen tangiert 

sind. 

3. Ablauf des Praxistests 

Grundkonzept des Planspiels ist die Anwendung eines Regelungsentwurfs auf konkrete Fälle 

durch reale Verwaltungseinheiten und sonstige Betroffene. Der Test erfolgt also durch die in 

den Verwaltungen der Städte üblicherweise mit dem geregelten Aufgabenbereich befassten 

Personen. Um den beteiligten Personen die planspielhafte Überprüfung der Neuregelungen zu 

erleichtern, wurde auf der Grundlage des zu testenden Gesetzentwurfs ein Prüfprogramm erar-

beitet, an dem sich die beteiligten Verwaltungen orientieren konnten. Arbeitsschritte und Frage-

stellungen wurden – bezogen auf die jeweiligen Vorschriften – konkretisiert.  

Das den beteiligten Kommunen zur Verfügung gestellte Prüfprogramm basierte zunächst auf 

Arbeitsüberlegungen des zuständigen Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und 

Reaktorsicherheit (BMUB) und sodann auf dem Referentenentwurf vom 16. Juni 2016. Die Än-

derungen, die der Regierungsentwurf vom 30. November 2016 gegenüber dem Referentenent-

wurf aufweist, konnten im Planspiel berücksichtigt werden. Das Planspiel erfolgte auf der 

Grundlage des Prüfprogramms bei den Planspielkommunen vor Ort. Die Planspielkommunen 

sichteten Bauleitplanverfahren und sonstige für das Planspiel relevante Vorgänge und Sach-

verhalte aus der Praxis der beteiligten Verwaltungen und trafen eine Auswahl geeigneter Ver-

fahren. Insgesamt wurden mehr als 30 Beispiele in den Blick genommen. Anhand dieser Bei-

spiele wurde die Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen getestet und in jeweils zwei 

Vor-Ort-Terminen mit dem Projektteam des Difu diskutiert. Die inhaltliche Rückkopplung und 

Diskussion zu den Überlegungen in den beteiligten Städten und Gemeinden fand in zwei Work-

shops statt. Zwischen den Workshops gab es diverse bilaterale Rückkopplungen zwischen Pro-

jektleitung und Planspielkommunen bei Gesprächen in den Kommunen sowie fernmündlich und 

schriftlich. 
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20. April 2016 Auftakt-Workshop mit den beteiligten Gemeinden 

Grundlage des zuvor erstellten Prüfprogramms in 

zur Einführung 

Berlin 

in die Aufgabenstellung auf 

 Planspiel anhand des Prüfprogramms 

Stellungnahmen zur Vorbereitung des 

(erste Runde Vor-Ort-Gespräche) und 

Zweiten Workshops  

Abfassen von 

21. Sept. 2016 Zweiter Workshop zur Diskussion vorläufiger Ergebnisse und offener Fragen  

30. Sept. 201 6 Erstellung eines Zwischenberichts über die Ergebnisse des Planspiels  

September/ 

Oktober 2016 
Zweite Runde Vor-Ort-Gespräche 

Dezember 2016  Erstellen des Entwurfs des Endberichts mit den vorläufigen Ergebnissen des Planspiels 

23. Januar 2017 
Abschließender Workshop 

le und zur abschließenden 

mit den beteiligten 

Votierung 

Kommunen in Berlin zur Diskussion der Beispie-

Anfang Februar 2017 Abstimmung mit BMUB und Fertigung des Endberichtes  

15. Februar 2017 Präsentation der Ergebnisse im zuständigen Bundestagsausschuss 

 

Auftakt-Workshop  

Der Auftakt-Workshop fand am 20. April 2016 in Berlin in den Räumen des Deutschen Instituts 

für Urbanistik statt. An der Veranstaltung nahmen insgesamt elf Vertreter der Planspielkommu-

nen, fünf Repräsentanten des BMUB sowie das Bearbeiter-Team des Difu teil. 

Im Rahmen dieser Veranstaltung erfolgte nicht nur die Einweisung der Planspieler in die Me-

thode, die Zielsetzung, den Ablauf und den Gegenstand des Planspiels. Breiten Raum fand die 

Erörterung des Prüfprogramms und die Vorstellung und erste Diskussion der Arbeitsüberlegun-

gen aus dem Referat SW I 2 des BMUB. 

Vorbereitung der Vor-Ort-Gespräche in den Planspielkommunen 

Das Planspiel wird durch das Projektteam des Difu angeleitet, moderiert und dokumentiert. Da 

das Planspiel außerhalb der sonst anfallenden Aufgaben und der bestehenden Verwaltungsrou-

tinen der Städte und Gemeinden stattfindet, bedarf es auch nach der grundlegenden Einführung 

in das Testverfahren einer Betreuung der Testpersonen. Vor Ort müssen die erforderlichen in-

ternen Diskussionsprozesse angestoßen, moderiert und dokumentiert werden. Die Meinungs-

bildung kann und muss durch Hinweise auf die relevanten Fragen unterstützt werden. Aufgetre-

tene Fragen und sichtbar gewordene Probleme müssen erfasst und geklärt werden. Dies erfor-

dert in der Regel eine intensive Vor-Ort-Betreuung. Diese beginnt bereits mit der Frage, welche 

Personen vor Ort konkret in das Planspiel einbezogen werden sollen. 

Zweiter Workshop  

Der zweite Workshop am 21. September 2016 diente der gemeinsamen Diskussion der vorläu-

figen Ergebnisse und offenen Fragen mit dem Ziel der Entwicklung eines weitgehend einheitli-

chen Meinungsbildes der Planspielkommunen. 

Zweite Runde Vor-Ort-Gespräche  

Auf Grundlage der vorliegenden Zwischenergebnisse, die im Zwischenbericht festgehalten wur-

den, erfolgte eine zweite Bereisung der Planspielkommunen. Ziel war es, zwischenzeitlich er-

folgte Änderungen bzw. Ergänzungen des Gesetzesentwurfs in das Planspiel einzubeziehen 

und die im zweiten Workshop erarbeiteten vorläufigen Voten zu den Regelungen des Gesetz-

entwurfs weiter zu festigen. 
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Dritter Workshop 

In dem dritten und abschließenden Workshop mit den Planspielkommunen erfolgt die abschlie-

ßende Beratung und Abstimmung der Voten zu den einzelnen Regelungen des Regierungsent-

wurfs.  

4. Möglichkeiten und Grenzen des Praxistests 

Ein Praxistest bietet als Verwaltungsplanspiel die Möglichkeit, über die theoretische Plausibilität 

und Folgerichtigkeit der erstrebten gesetzlichen Änderungen hinaus auch deren praktische Re-

levanz und Handhabbarkeit zu erproben. Dabei dürfen aber die Grenzen eines Planspiels nicht 

aus dem Blickfeld geraten. 

Authentizität, nicht Repräsentativität 

Das Planspiel kann keinen Anspruch auf Repräsentativität seiner Ergebnisse erheben. Dazu ist 

die Anzahl der Kommunen, die in ein Planspiel einbezogen werden können, zu gering. Aller-

dings sind die beteiligten Kommunen in der Regel so ausgewählt, dass ihre Verwaltungskraft 

und ihre Problemlagen typisch für die deutschen Kommunen sind. Wenn also auch keine Re-

präsentativität gegeben ist, so haben die Ergebnisse als Aussagen typischer Normanwender 

doch ihr eigenes Gewicht. Hinzu kommt, dass das Planspiel den Gesetzgeber unmittelbar mit 

dem Normanwender konfrontiert. Die Aussagen des Planspiels sind daher in hohem Maße au-

thentisch. Hier kommt die Stimme der direkten Normanwender unmittelbar zur Geltung. Die Ab-

geordneten können sich einen eigenständigen und unmittelbaren Eindruck von der Reaktion der 

Verwaltungspraxis auf das beabsichtigte Gesetzgebungsvorhaben verschaffen. 

Verwaltungspraxis, nicht Politik 

Das Planspiel verfolgt keine politischen Absichten. Eine politische Wertung des Gesetzge-

bungsvorhabens im Sinne der Frage, ob die angestrebten Ziele politisch als sinnvoll erachtet 

werden, ist nicht Aufgabe des Planspiels. Das Planspiel ermöglicht aber eine Beurteilung der 

praktischen Handhabbarkeit der Novellierung, ihrer voraussichtlichen Folgen für die Verwal-

tungspraxis und der vermutlichen Eignung zur Zielerreichung. Es kann daher beispielsweise die 

Verbandsstellungnahmen nicht ersetzen, aber in praktischer Hinsicht ergänzen. Aus diesem 

Grund kann es auch nicht Aufgabe des Planspiels sein, eigene Gesetzgebungsalternativen mit 

neuen politischen Zielen zu erstellen.  

Kommunalverwaltung, nicht Kommunalpolitik 

Normadressaten der im Planspiel geprüften Regelungen sind primär die Kommunal-

verwaltungen, aber auch die politischen Organe der Kommunen sowie die Bürgerinnen und 

Bürger einschließlich verschiedener sie vertretender Berufsgruppen. Das Planspiel ist jedoch 

als Verwaltungsplanspiel angelegt und bezieht daher ausschließlich die Akteure in den Kom-

munalverwaltungen ein. Erfasst werden können deshalb primär nur deren Sichtweise und spezi-

fische Interessenlage. Auswirkungen auf den Aufgaben- und Lebensbereich anderer Normad-

ressaten können nur vermittelt über die Einschätzungen der beteiligten Personen aus den 

Kommunalverwaltungen beschrieben werden. 
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III.  Regelungen zur Umsetzung der UVP-

Änderungsrichtlinie 

1. Klarstellungen und Ergänzungen im Belangekatalog – § 1 Abs. 6  

Nr. 7 BauGB  

1.1 § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB – Fläche 

Geplante Neuregelung  

Nach dem Gesetzentwurf soll § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wie folgt geändert werden
1
: 

„(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

[Nummern 1 bis 6 unverändert] 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-

ge, insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

[Nummern 7 b) bis j) und 8 bis 12 werden nicht aufgeführt]“ 

Votum 

Die klarstellende Erweiterung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB um den Begriff „Fläche“ wird ins-

gesamt als nachvollziehbar und verständlich erachtet. Es werden keine Probleme in der prakti-

schen Anwendung erwartet. 

Begründung 

Bisherige Praxis 

Flächensparendes Bauen ist schon derzeit in allen Planspielkommunen ein durch die Bebau-

ungsplanung verfolgtes wichtiges Ziel.  

So sind die Aspekte des Flächensparens aufgrund von § 1a BauGB in der Planspielgemeinde 

Zingst immer Bestandteil der Umweltprüfung bzw. des Umweltberichts. Bei vorhabenbezoge-

nen Bebauungsplänen spielt das Flächensparen insbesondere im Hinblick auf den zu erbrin-

genden Ausgleich bzw. die Kompensationsmaßnahmen eine wichtige Rolle, da die Planspiel-

gemeinde Zingst in einem ökologisch höchst wertvollen Gebiet gelegen ist. Auch in den § 13a 

BauGB-Plänen findet dieser Belang stets Berücksichtigung; insbesondere mit einer Flächenbi-

lanz, welche auf § 13a Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB gründet. Die Planspielgemeinde Sylt betrach-

tet die Thematik „Fläche“ bisher unter dem Schutzgut Boden und hier unter dem Unterpunkt 

Versiegelung näher. Die Planspielstadt Bamberg arbeitet mit einem Baulandkataster um im 

Sinne des § 1 a Abs. 2 BauGB einen sparsamen Umgang mit Grund und Boden zu realisieren 

                                                           

1 Ergänzungen der Autoren:  

 - Eckige Klammer: Es wird Gesetzestext, der bei den konkreten Aufgabenstellung nicht relevant ist, weggelassen. 

 - Fettdruck: geplante Einfügungen in den Gesetzestext. 

 - Streichung: geplante Streichungen von Gesetzestext. 
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und die Wiedernutzbarmachung von Flächen zu ermöglichen. So wurden in den letzten Jahren 

verstärkt innerstädtische Brachflächen reaktiviert – hauptsächlich für die Wohnnutzung. Die 

Planspielstädte Leipzig und Köln verfolgen ebenfalls das Ziel eines sparsamen und schonen-

den Umgangs mit Grund und Boden – vorrangig durch Maßnahmen der Innenentwicklung. In 

der Planspielstadt Köln erfolgt im Umweltbericht schon derzeit eine Gegenüberstellung von 

heutiger und zukünftiger (Flächen)Nutzung in tabellarischer Form.  

Aspekte des Flächensparens finden in der Planspielstadt Leipzig bereits auf den der Bebau-

ungsplanung vorgelagerten Ebenen der informellen Planung und des Flächennutzungsplans 

Eingang in die Bebauungsplanung. So wurde der „Stadtentwicklungsplan (STEP) Wohnungs-

bau und Stadterneuerung“ entwickelt, der auch Aussagen zur zeitlich gestaffelten Entwick-

lungspriorität für potentielle Wohnungsbaustandorte trifft. Dabei wird Neubaustandorten „auf der 

grünen Wiese“ bzw. am Stadtrand eine geringere bzw. keine Entwicklungspriorität eingeräumt 

mit der Folge, dass für diese Standorte keine Bebauungspläne aufgestellt wurden. Förderlich 

dafür waren auch die in den vergangenen Jahren gegebenen Rahmenbedingungen (Bevölke-

rungsverluste, Wohnungsleerstand), die sich aktuell aber umkehren. Hinsichtlich der gewerbli-

chen Bauflächen wurde mit dem „STEP Gewerbliche Bauflächen“ eine gesamtstädtische 

Grundlage geschaffen, um u.a. Bestandsgebiete zu sichern und zu entwickeln. Der Schwer-

punkt liegt dabei auf einer – räumlich konzentrierten – Revitalisierung von Brachflächen. Den-

noch war auch die Entwicklung neuer Gewerbegebiete notwendig, vor allem um größere Ge-

werbeansiedlungen ermöglichen zu können. Soweit Bebauungspläne für Maßnahmen der Au-

ßenentwicklung aufgestellt wurden, erfolgte dies deshalb hauptsächlich für Gewerbe- oder In-

dustriegebiete.  

Auf das Thema Flächensparen bzw. die Hintergründe für die Flächeninanspruchnahme und ihre 

Auswirkungen wird in der Planspielstadt Leipzig in den Begründungen zu den betreffenden Be-

bauungsplänen an verschiedenen Stellen aus jeweils anderen Blickwinkeln eingegangen; dazu 

folgendes Beispiel:  

Beispiel Leipzig: Begründung zum Bebauungsplan Nr. 236 „Radefelder Allee Südost“: 

■ Kap. 2 „Planungsanlass und -erfordernis“ (Warum ist die Inanspruchnahme der Flä-

che für den jeweiligen Siedlungszweck erforderlich?),  

■ Kap. 3 „Ziele und Zwecke der Planung“ (Welche Ziele verfolgt die Stadt mit der Pla-

nung?) und  

■ Kap. 7 „Umweltbericht“ (Welche konkrete Flächeninanspruchnahme ist zu erwarten? 

Was sind die umweltbezogenen Auswirkungen auf den jeweiligen Umweltbelang?) in 

den Unterkapiteln  

7.2.1  „Boden“,  

7.2.4  „Pflanzen“,  

7.2.7.  „Landschaft“,  

7.2.9  „Kultur- und sonstige Sachgüter“, hier u.a.: Bodenfunde oder Fundstellen (z.B. 
Bodendenkmäler, archäologisch relevante Bereiche), historische Landnut-
zungsformen, Kulturlandschaftselemente (z.B. Streuobstwiesen, Alleen, He-
cken), historisch bedeutsame Sicht- und Wegebeziehungen, 

7.3  „Anderweitige Planungsmöglichkeiten“ (Welche Alternativen wurden geprüft? 
Warum wurde davon die im Bebauungsplan enthaltene Alternative gewählt 
und warum wurden die anderen geprüften Alternativen verworfen?) 

■ Kap. 9 „Städtebauliches Konzept“ (Wie ist das die Flächeninanspruchnahme nach 

sich ziehende städtebauliche Konzept begründet?) in den Unterkapiteln 
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9.2  „Bebauungs-/Nutzungskonzept“ (Warum werden große, zusammenhängende 
überbaubare Grundstücksflächen angestrebt?) 

9.4  „Erschließungskonzept“ (Wie sind die Ausbaubreiten der Straßen und sonstigen 
Erschließungsflächen begründet?) 

9.5  „Grünordnerisches Konzept“ (Wie sind die Inanspruchnahmen von Flächen für 
private und öffentliche Grünflächen, für sonstige Begrünung innerhalb der Bau-
gebiete sowie für externe Ausgleichsmaßnahmen begründet?) 

■ Anhang II:  Tabelle Eingriffsbilanzierung (Wie groß sind die Flächen der einzelnen 

Biotop-/Nutzungstypen im Bestand und im Planungszustand?) 

Änderungen an dem aufgezeigten Vorgehen würden aus dem Gesetzentwurf im Wesentlichen 

dahingehend folgen, dass die Informationen zu den Belangen, bei denen ein Flächenbezug be-

steht, redaktionell anders aufbereitet werden müssten. 

Praktische Umsetzung der Neuregelung 

Die Änderungen werden aus Sicht der Planspielkommunen primär zu einer veränderten Gliede-

rung des Umweltberichtes führen.  

Die Voranstellung des Begriffs „Fläche“ vor den Begriff „Boden“ im Regierungsentwurf (anders 

als im Referentenentwurf) greift die Sichtweise der Planspielkommunen auf. 

Es wird nicht erwartet, dass sich die derzeitige Prüfung und deren Ergebnisse materiell ändern 

werden, da flächensparendes Bauen – wie dargelegt – schon derzeit ein durch die Bebauungs-

planung verfolgtes wichtiges Ziel ist. Primär wird es zu einer veränderten Gliederung des Um-

weltberichts kommen. Der Begriff „Fläche“ sei dabei im Sinne der Flächensparklausel zu ver-

stehen, wohingegen sich der Begriff „Boden“ auf die Bodenqualität beziehe. „Fläche“ beschrei-

be eine quantitative Dimension und „Boden“ eine qualitative. Eine klarstellende Wirkung im Hin-

blick darauf, wie der Begriff „Fläche“ zu verstehen sei, habe der Begriff „Flächeninanspruch-

nahme“ in der Begründung zum Gesetzentwurf. Die Planspielstadt Bamberg hält es in diesem 

Zusammenhang für wünschenswert, dass weitere Erläuterungen zur Begriffsabgrenzung in dem 

von der Fachkommission Städtebau der Bauministerkonferenz zu beschließenden Muster-

Einführungserlass zur Novelle (kurz: Einführungserlass) erfolgen. Schließlich verwende die Bo-

denschutzklausel des § 1a Abs. 2 BauGB auch den weiteren Begriff „Grund“. 

Die Planspielstadt Bamberg betont die positiven Aspekte der Änderung. Insbesondere aus bo-

denschutzrechtlicher sowie auch aus naturschutzfachlicher Sicht sei die Aufnahme der Katego-

rie „Fläche“ vor „Boden“ in den Belangekatalog des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB hilfreich. Die anhal-

tend hohe Inanspruchnahme von Freiflächen für Siedlungs- und Verkehrszwecke habe zahlrei-

che und teilweise erhebliche ökologische, soziale, städtebauliche, landschaftliche und ökonomi-

sche Folgewirkungen. Die Neuregelung entspreche den zwei zentralen flächenpolitischen Zie-

len der Bundesregierung (Mengen- und Qualitätsziel; vgl. Nationale Nachhaltigkeitsstrategie), 

die auf der Ebene von Stadt und Region konkret geplant und umgesetzt werden müssen. An-

lässlich der bevorstehenden Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Planspielstadt 

Bamberg gibt es bereits Überlegungen das dort bestehende Baulückenkataster fortzuschrei-

ben. Die Einführung des Schutzgutes Fläche stärkt diese Überlegungen, um die zukünftige 

Bauleitplanung so (flächensparender) zu gestalten, dass bei öffentlichen und privaten Projekten 

die Auswirkungen auf die betroffenen Flächen – insbesondere der Flächenverbrauch – begrenzt 

werden. Mit Aufnahme des Begriffs „Fläche“ – so die Planspielstadt Bamberg – könne eine 

nutzungsspezifische Betrachtung der Fläche verstärkt zum Ansatz kommen; dies unterstütze 

den Sachbearbeiter in der Vorschlagserarbeitung zur Interessensabwägung im Bauleitplanver-

fahren. 
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Die Planspielstadt Köln gibt zu bedenken, dass der Begriff „Fläche“ eine zweidimensionale und 

mathematische Größe beschreibe. Aus systematischen Erwägungen spräche deshalb mehr da-

für, Fläche als eigenen Gliederungspunkt außerhalb des Katalogs der Schutzgüter des § 1 

Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB zu fassen.  

Nach zunächst kontroverser Diskussion waren sich die Planspielkommunen darin einig, dass 

die Inanspruchnahme von „Fläche“ im Sinne des neuen § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) BauGB – wie bisher 

– nicht nur durch Besiedlung stattfinde sondern auch durch (externe) Ausgleichsflächen. Zur 

Begründung wurde auf § 1a Abs. 3 Satz 5 BauGB verwiesen, der wiederum die analoge An-

wendung der Agrarklausel § 15 Abs. 3 BNatSchG anordnet. Danach ist bei der Festlegung von 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen auf agrarstrukturelle Belange Rücksicht zu nehmen. 

Die klarstellende Neuregelung sei zwar nicht problematisch, aber auch nicht zwingend notwen-

dig, da mit dem Wort „Boden“ den Anforderungen der UVP-Richtlinie ausreichend Rechnung 

getragen werde (so z.B. Tübingen und Zingst). In diesen Planspielkommunen würden auch 

nach der Gesetzesänderung – so wie bisher – die Belange „Boden“ und „Fläche“ zusammen 

abgeprüft und im Umweltbericht zusammen niedergelegt werden.  

Dagegen plane die Planspielstadt Leipzig ihre Mustergliederung für den Umweltbericht zu än-

dern: Zukünftig werde es zum Belang „Fläche“ voraussichtlich ein eigenes Kapitel im Umweltbe-

richt – im vereinfachten oder im beschleunigten Verfahren im Kapitel „Umweltbelange“ – geben. 

Dabei dürften allerdings Doppelungen mit den bisherigen Fundstellen nicht auszuschließen 

sein. Um Redundanzen zumindest innerhalb des Umweltberichtes weitestgehend zu vermeiden, 

dürfte es sinnvoll sein, im Kapitel „Fläche“ nur auf allgemeine Aspekte einzugehen und im Übri-

gen auf die Darlegungen in den anderen Kapiteln des Umweltberichtes zu verweisen. Dies soll-

te zulässig sein, da weder die UVP-ÄndRL noch der Gesetzentwurf ein zusammenhängendes 

(Unter-)Kapitel „Fläche“ im Umweltbericht fordert. In der Planspielstadt Köln würden die Belan-

ge „Boden“ und „Fläche“ nach der Neuregelung nicht zusammen abgearbeitet. Die Auswirkun-

gen auf den Belang „Fläche“ würden tabellarisch in einer Flächenbilanz dargestellt. Der Belang 

„Boden“ würde an ganz anderer Stelle angesprochen. 

1.2 § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB – Natura 2000-Gebiete 

Geplante Neuregelung  

Nach dem Gesetzentwurf soll § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wie folgt geändert werden: 

„(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

[Nummern 1 bis 6 unverändert] 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspfle-

ge, insbesondere 

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Fläche, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wir-

kungsgefüge zwischen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt, 

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesna-

turschutzgesetzes, 

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölke-

rung insgesamt, 

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, 

[Buchstaben e bis h werden nicht aufgeführt]   
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i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den 

Buchstaben a, c und d Buchstaben a bis d, 

[Nummern 7 j) und 8 bis 12 werden nicht aufgeführt]“ 

Votum 

Die Neuregelung des § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB wird als nachvollziehbar und verständlich erach-

tet. Es werden keine Probleme in der praktischen Anwendung erwartet. 

Begründung 

In die bisher schon erfolgte Betrachtung der Wechselwirkungen würden nach der Neuregelung 

die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete einbezogen, die ihre Grund-

lage in der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutz-Richtlinie haben. Die Regelung 

des § 1 Abs. 6 Nr. 7 i) BauGB wird begrüßt. Der Mehraufwand für die Praxis werde sich nach 

Ansicht der Planspielkommunen in Grenzen halten und sei vertretbar.  

Eine Verpflichtung zur Durchführung von FFH-Verträglichkeitsvorprüfungen bestand in den 

meisten Planspielkommunen nur selten, woraus sich schließen lasse, dass die Neuregelung 

auch zukünftig nur selten greifen werde. So sind in der Planspielstadt Köln bislang nur drei Be-

bauungsplan-Verfahren innerhalb des 300 m Radius um FFH-Gebiete aufgestellt worden mit 

der Folge der Durchführung einer FFH-Verträglichkeitsvorprüfung (ähnlich: Tübingen). Dieses 

stellt sich allein in der Planspielgemeinde Zingst anders dar, da dort das Gemeindegebiet von 

FFH-Gebieten nahezu umringt ist. 

Der Planspielstadt Leipzig zufolge dürfte – soweit nicht ohnehin schon erfolgt – lediglich die 

ausdrückliche Nennung der Arten und Lebensräume sowie (zur Klarstellung) der jeweilige recht-

liche Schutzstatus zu ergänzen sein. Dazu folgendes Beispiel:  

Beispiel Umweltbericht zum Leipziger Bebauungsplan Nr. 354 „Gewerbegebiet  
Stahmeln“: 

7.2.13 Wechselwirkungen 

Im Bestand ist das Plangebiet durch landwirtschaftlich genutzte Flächen geprägt, die 

von breiten Erschließungsstraßen durchzogen sind, an denen einzelne Gewerbe- und 

Wohnbebauungen anliegen. Der unversiegelte Boden steht als Pflanzenstandort zur 

Verfügung, und lässt Versickerung von Niederschlagswasser zu (Abflussregulations-

funktion). Die Artenausstattung ist durch Arten der intensiv genutzten Offen- und Halb-

offenlandschaft geprägt und enthält auch einige spezialisierte und seltene Arten wie 

z.B. Feldlerche, Neuntöter und Zauneidechse. 

[…] 

Mit Umsetzung der Planung sind die Überbauung eines großen Teils des Offenlandes 

und damit der Verlust von Boden verbunden. Bodenverluste bedingen den Verlust von 

Pflanzenstandorten bzw. Lebensräumen. Aufgrund der Versiegelung kommt es außer-

dem zu einer Erhöhung des Oberflächenabflusses und einer Verringerung der Grund-

wasserneubildung. Die Veränderung des Wasserhaushaltes führt zur Wandlung der 

Standortverhältnisse und nimmt dadurch Einfluss auf die Besiedlung durch Pflanzen. 

Außerdem führt die Überbauung zu stärkerer Aufheizung, zum Verlust des Kaltluftent-

stehungsgebietes und zur Behinderung und Veränderung von Luftaustauschbewegun-

gen. Die geländeklimatischen Veränderungen wirken sich wiederum auf die Standort-

bedingungen für Pflanzen und Tiere aus. Arten vergleichsweise trockener und wärmerer 

Standorte nehmen zu, ebenso Arten, die v.a. besiedelte Flächen nutzen. 
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Soweit derart allgemeine – aber dadurch allgemeinverständliche – Darlegungen nicht ausrei-

chen, wäre eine weitere Untersetzung erforderlich. Dies könne aber in der Regel problemlos auf 

Grundlage der jeweils vorliegenden Erkenntnisse (in diesem Beispiel des artenschutzrechtli-

chen Fachbeitrages) erfolgen. 

In der Mustergliederung für den Umweltbericht der Planspielstadt Leipzig wird zum „Kap. 7.2.10 

Wechselwirkungen“ eine „Regieanweisung“ etwa wie folgt ergänzt: 

Darlegung der Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschut-
zes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) bis d) BauGB. 

Soweit Wechselwirkungen mit Bedeutung für die Erhaltungsziele und die Schutzzwecke 

der Natura-2000-Gebiete im Sinne des BNatSchG zu erwarten sind, werden die be-

troffenen geschützten Arten und Lebensräume einschließlich ihres jeweiligen Schutz-

status ausdrücklich genannt. 

1.3 § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB – schwere Unfälle oder Katastrophen  

Geplante Neuregelung  

Nach dem Gesetzentwurf soll § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB wie folgt geändert werden: 

„(6) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen:  

[Nummern 1 bis 6 unverändert] 

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschafts-

pflege, insbesondere 

[Buchstaben a bis i werden nicht aufgeführt]   

j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die Auswirkun-

gen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben für 

schwere Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind, auf die Belange nach den Buchsta-

ben a bis d und i, 

[Nummern 8 bis 12 unverändert]“ 

Votum 

Der geplante neue § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB wird im Hinblick darauf, dass er sich an dem Wort-

laut des Art. 3 Abs. 2 UVP-ÄndRL orientiert, als verständlich bewertet. Die überwiegende Zahl 

der Planspielkommunen erwartet keine praktischen Probleme. Allein eine Planspielstadt 

(Leipzig) ist der Ansicht, dass die Neuregelung das Planungsverfahren zeitlich und inhaltlich zu-

sätzlich belastet. 

Begründung 

Abwägungserheblich können auch solche Auswirkungen sein, die aufgrund der Anfälligkeit des 

Projekts für schwere Unfälle und/oder Katastrophen zu erwarten sind. Dieser Belang wird nun in 

den Belangekatalog des § 1 Abs. 6 BauGB aufgenommen. Hierdurch wird nach Einschätzung 

der Planspielkommunen die richtlinienkonforme Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 UVP-ÄndRL im 

Recht der Bauleitplanung verdeutlicht. Das zeigt sich insbesondere auch an dem Wortlaut des 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB des Regierungsentwurfs, der sich anders als noch im Referentenent-

wurf und entsprechend der Anregungen der Planspielkommunen an dem Wortlaut des Art. 3 

Abs. 2 UVP-ÄndRL orientiert.  



 

25 

Entsprechend dem Regelungszweck des Art. 3 Abs. 2 UVP-ÄndRL machen zudem die Ein-

gangsworte des geplanten § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB „unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes“ nach Auffassung aller Planspielkommunen deutlich, dass es 

bei § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB um Sachverhalte außerhalb des Störfallrechts gehe. 

Laut Planspielstadt Bamberg ergibt sich aus der Neuregelung folgendes Prüfungsschema: 

1. Prüfung der Anfälligkeit der Projekte für schwere Unfälle und Katastrophen.  

2. Prüfung des Risikos des Eintretens solcher Unfälle und Katastrophen. 

3. Prüfung der Auswirkungen in Bezug auf nachteilige Folgen für die Umgebung.  

Die Neuregelung führt nach den Einschätzungen der Planspielkommunen nur in begrenztem 

Maße zu neuen Prüfungen, insbesondere bei Angebotsbebauungsplänen. So werde sich etwa 

aus Sicht der Planspielkommunen Zingst, Sylt und Tübingen aufgrund der Neuregelung nur 

wenig gegenüber dem aktuellen Vorgehen ändern; es sei allenfalls von geringfügigen textlichen 

Erweiterungen des Umweltberichts und der Begründung auszugehen. Die Planspielstadt Tü-

bingen bezeichnet den Gesetzentwurf deshalb auch als eine hilfreiche Klarstellung. In der 

Planspielstadt Köln werden die in der Gesetzesbegründung genannten Unfälle und Katastro-

phen, hier z.B. Explosion oder Hochwasser (Seite 37 des Regierungsentwurfs), bereits heute im 

Falle von Störfall-Betrieben oder bei Lage des Plangebietes im hochwassergefährdeten Bereich 

des Rheins oder rechtsrheinischer Bäche regelmäßig geprüft. Die Prüfung außergewöhnlicher 

Ereignisse (Katastrophen) wie Erdbeben oder Unfälle von Gefahrguttransporten auf der Straße 

oder Schiene erfolgte bislang nicht. 

Umfang der Ermittlungen 

Die Planspielstädte verweisen darauf, dass bei Bebauungsplänen, welche einer Umweltprüfung 

bedürfen, der Umfang und Detailierungsgrad der zu diesem Zweck durchzuführenden Ermitt-

lungen unter Beachtung von § 2 Abs. 4 Sätze 2 und 3 BauGB jeweils nach den Erfordernissen 

des Einzelfalls festgelegt werden muss. Bei Angebotsbebauungsplänen könne deshalb auf den 

noch geringen Konkretisierungsgrad und die fehlende Kenntnis der konkreten Vorhaben ver-

wiesen werden. Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung der Belange seien daran auszu-

richten, was für die Abwägung erforderlich ist. Zudem müsse sich die Umweltprüfung nach § 2 

Abs. 4 Satz 3 BauGB auf das beziehen, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein 

anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und Detaillierungsgrad des Bauleitplans ange-

messenerweise verlangt werden kann. Untersuchungen „ins Blaue hinein“ ohne konkreten An-

haltspunkt seien deshalb nicht erforderlich. Vom Gesetzgeber sei nicht intendiert, dass sich der 

Anwendungsbereich der Neuregelung auf alle nach einem Angebotsbebauungsplan zulässigen 

und theoretisch denkbaren Vorhaben erstrecke. 

Bei auf konkrete Vorhaben bezogenen Plänen müsse wie bisher geprüft werden, ob Anhalts-

punkte für die Betroffenheit bestimmter Umweltbelange bestehe. Der Kreis der abwägungser-

heblichen Belange wird durch die Aufnahme des § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB nach Einschätzung 

der Planspielkommunen in rechtlichem Sinne nicht erweitert, sondern nur verdeutlicht. Gleich-

wohl befürchtet die Planspielstadt Leipzig, dass das Gewicht dieses Aspektes sich faktisch ver-

stärke. Es wird erwartet, dass Umweltverwaltung und Umweltverbände sich auf den vermeint-

lich neu eingeführten Belang berufen und zusätzliche Ermittlungen über das durch das Abwä-

gungsgebot geforderte Maß hinaus einfordern werden. Die daraus resultierenden Ermittlungs-, 

Abstimmungs- und Darlegungserfordernisse würden die Planungsverfahren zeitlich und inhalt-

lich zusätzlich belasten. Da auch nicht absehbar sei, in welche Richtung sich Auslegung und 

Rechtsprechung zu § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB entwickeln, ergebe sich auch ein zusätzliches 

Rechtsrisiko. Die Anwendung dieser Regelung auf Vorhaben, die nach der UVP-Richtlinie nicht 
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UVP-pflichtig sind, wird von der Planspielstadt Leipzig daher nicht befürwortet (siehe hierzu 

auch die Ausführungen zu Anlage 1 des BauGB). 

Die Planspielstadt Leipzig macht zudem darauf aufmerksam, dass § 2 Abs. 4 S. 2 und 3 

BauGB keine Anwendung bei Bebauungsplänen fänden, die im vereinfachten oder beschleunig-

tem Verfahren ohne Umweltprüfung durchgeführt würden. Auch in diesen Verfahren seien nach 

den allgemeinen Abwägungsgrundsätzen die von der Planung berührten Umweltbelange zu 

ermitteln. Vor diesem Hintergrund betonen die Planspielkommunen, dass – wie bei einer Um-

weltprüfung – Ermittlungen zu bestimmten Belangen nur dann durchzuführen seien, wenn An-

haltspunkte für deren Betroffenheit vorlägen. Dies gelte für alle in § 1 Abs. 6 BauGB aufgeführ-

ten Belange gleichermaßen, also auch für den mit § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) BauGB neu aufgenomme-

nen Belang. Die seitens der Planspielstadt Leipzig geäußerten Befürchtungen (s.o.) gelten hier-

für entsprechend. 

Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen 

Die Planspielkommunen haben sich mit der Frage beschäftigt, wann davon auszugehen ist, 

dass ein nach dem Bebauungsplan zulässiges Vorhaben für schwere Unfälle und Katastrophen 

anfällig ist. Bei der Bestimmung der „Anfälligkeit“ gehe es nicht um eine theoretisch denkbare 

Anfälligkeit bzw. eine theoretisch nicht ausschließbare Anfälligkeit – so explizit die Planspiel-

stadt Köln. Von der Anfälligkeit müsse vielmehr mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit ausge-

gangen werden können. Je weniger konkret die nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorha-

ben seien, desto weniger könne zu deren Anfälligkeit gesagt werden. Insoweit ergäben sich Un-

terschiede in der Prüfungstiefe zwischen vorhabenbezogenen Bebauungsplänen und Ange-

botsbebauungsplänen.  

Der Halbsatz des Art. 3 Abs. 2 UVP-ÄndRL „[schwere Unfälle und Katastrophen,] die für das 

betroffene Projekt relevant sind.“ findet sich im Wortlaut des geplanten § 1 Abs. 6 Nr. 7 j) 

BauGB zwar nicht wieder, wird aber in der Gesetzesbegründung angesprochen: Danach sind 

Kriterien für die Relevanz von Schadensereignissen deren Wahrscheinlichkeit und Schadens-

ausmaß (vgl. Seite 37 des Regierungsentwurfs). Diese Kriterien könnten der Mehrheit der Plan-

spielkommunen zufolge für die Bestimmung der Anfälligkeit herangezogen werden. So sei das 

Schadensausmaß bei einem öffentlich zugänglichen Gebäude mit viel Publikumsverkehr als 

höher einzustufen als bei einer größtenteils computergesteuerten Fabrik – diese Nutzung müs-

se aber bereits zum Zeitpunkt der Erstellung des Bebauungsplans bekannt sein, sonst könne 

sie nicht bewertet werden. Die „Wahrscheinlichkeit“ wiederum könne – so einige Planspielkom-

munen – anhand der Lage, des Grundwasserspiegels und Hochwasserpegels, der vorherr-

schenden Wetterbedingungen sowie der eingesetzten oder gelagerten Stoffe und der Sicher-

heitsvorkehrungen u.a. bestimmt werden – soweit hierzu Informationen vorlägen. 

Die Planspielstadt Tübingen würde aufgrund der Neuregelung überblicksartig analog der Se-

veso-III-Richtlinie oder im Rahmen der Schutzgüterabwägung einschätzen, ob eine Anfälligkeit 

für schwere Unfälle oder Katastrophen anzunehmen sei. 

Die Planspielkommunen Bamberg und Sylt erwarten, dass durch die Regelung der vorsorgen-

de Schutz im Hinblick auf von außen auf die Gebiete einwirkende Katastrophen einen höheren 

Stellenwert bekommt. Die Planspielgemeinde Sylt würde bei der Bestimmung der exogenen 

Ereignisse auf den Katastrophenschutzplan der jeweiligen Kommune zurückgreifen. Allerdings 

werde sich für die Planspielgemeinde Sylt im Ergebnis wohl nichts ändern, da aufgrund der be-

stehenden Rahmenbedingungen keine Vorhaben zu erwarten seien, von denen im Falle von 

schweren Unfällen oder Katastrophen Umweltauswirkungen ausgehen könnten.  

Die Planspielstadt Bamberg hebt hervor, dass bei der Prüfung die Aspekte „Anfälligkeit der 

Projekte“, „Risiko des Schadenseintritts“ sowie „Auswirkungen in Bezug auf nachteilige Folgen 
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für die Belange nach den Buchstaben a bis d und i“ abgearbeitet werden müssten. Die Reihen-

folge der Prüfungsaspekte könne dabei variieren. 

2. Änderung der Frist zur öffentlichen Auslegung und zur 

Trägerbeteiligung – § 3 Abs. 2 S. 1, § 4 Abs. 2 S. 2 und § 214 Abs. 1 

S. 1 Nr. 2 Bst. c BauGB 

2.1 § 3 Abs. 2 S. 1 und § 4 Abs. 2 S. 2 BauGB – Auslegungsfrist 

Geplante Neuregelung 

Laut Gesetzentwurf wird § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB wie folgt geändert: 

„(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der 

Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer 

eines Monats, bei einem Fristbeginn im Monat Februar für die Dauer von mindestens  

30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen 

längeren Frist öffentlich auszulegen.“ 

 

§ 4 Abs. 2 S. 2 BauGB soll wie folgt geändert werden: 

„(2) Die Gemeinde holt die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-

lange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, zum Planentwurf und 

der Begründung ein. Sie haben ihre Stellungnahmen innerhalb eines Monats, bei einem Frist-

beginn im Monat Februar innerhalb von 30 Tagen abzugeben; die Gemeinde soll diese Frist 

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängern.“ 

Votum 

Die in § 3 Abs. 2 S. 1 Halbsatz 2 und § 4 Abs. 2 S. 2 BauGB vorgesehene Anpassung der Frist 

für die öffentliche Auslegung und die Behördenbeteiligung, die jeweils mindestens 30 Tage be-

tragen muss, wird als sinnvoll und praktikabel begrüßt.  

Alle Planspielkommunen bis auf eine (Zingst) halten die geplante Änderung des § 3 Abs. 2 S. 1 

Halbsatz 3 BauGB unter der Maßgabe für verständlich und praktikabel, dass der wichtige 

Grund, der zur Festlegung einer angemessenen längeren Frist zwinge, vor dem Hintergrund 

des EU-Rechts auf Fälle mit besonders schwierigen und komplexen Umweltauswirkungen be-

schränkt ist.  

Daneben halten es die Planspielkommunen weiterhin für möglich, aus anderen Erwägungen 

ohne rechtliche Verpflichtung eine längere Frist für die öffentliche Auslegung festzulegen.  

Begründung 

Der Gesetzentwurf erhält mit der 30-Tages-Frist weitestgehend die bisherige Regelung, was 

dem Wunsch der Planspielkommunen, die bisherige Praxis soweit möglich beizubehalten, ent-

gegenkommt. Eine überschaubare Änderung gegenüber der bisherigen Verfahrensweise ergibt 

sich nur bei Fristbeginn im Monat Februar. Es wird zudem begrüßt, dass durch den Wortlaut 

herausgestellt werde, dass es sich um eine Mindestfrist handelt. 

Die Planspielkommunen setzten sich im Planspiel damit auseinander, wie Beginn und Ablauf 

der Frist genau bestimmt werden und inwieweit sich hierbei Änderungen gegenüber der bisheri-
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gen Verfahrensweise ergäben. Sie sind der Ansicht, dass die Frist nach den gleichen Regeln 

wie bisher, den §§ 186 ff BGB, bestimmt werde. Da es sich um eine Ablauffrist handele, begin-

ne die Frist gemäß § 187 Abs. 2 Satz 1 BGB (der erste Tag der Frist wird mitgerechnet) und 

ende gemäß § 188 Abs. 1 BGB unter Beachtung von § 193 BGB. Diese Auslegung wird durch 

die Gesetzesbegründung bestätigt (Seite 38 des Regierungsentwurfs).  

Die Planspielstadt Leipzig regt an, auf die explizite Nennung des Monats Februar zu verzich-

ten, indem die Formulierung „eines Monats, mindestens jedoch 30 Tage, oder bei Vorliegen 

[…]“ verwendet würde. 

Bisherige Praxis der Fristverlängerung 

Von der Möglichkeit, die Mindestfrist von einem Monat zu verlängern, wird nach der derzeitigen 

Praxis meistens fallweise aufgrund von Ferien und Feiertagen Gebrauch gemacht.  

Die Planspielkommunen beschrieben Sachverhalte aus Ihrer Praxis, bei denen die Frist des § 3 

Abs. 2 S. 1 BauGB verlängert wurde. Der bisherigen Rechtsprechung und der Kommentarlage 

zufolge stellte die bisherige Monatsfrist eine Mindestfrist dar, welche auch begründungslos ver-

längert werden konnte. Dies findet regelmäßige Anwendung in der Planspielgemeinde Zingst. 

Die Öffentlichkeitsbeteiligung wurde dort in den letzten Jahren immer länger als in Monatsfrist 

(grundsätzlich 6 Wochen, verlängert durch Feiertage) durchgeführt, um der Öffentlichkeit aus-

reichend Zeit zur Abgabe der Stellungnahmen zu geben.  

In der Planspielstadt Bamberg erfolgt die öffentliche Auslegung in der Regel fünf volle Wochen, 

teilweise wurde auch noch länger ausgelegt. Längere Auslegungszeiten hat es in drei Plan-

spielstädten bisher nur im Zusammenhang mit Schulferien, Sonn- oder Feiertagen (Weihnach-

ten/Ostern) gegeben, Komplexität habe in keinem Fall eine Rolle gespielt (so Leipzig, Köln und 

Tübingen). Aufgrund von Schulferien, Feiertagen, Schließ- und Brückentagen habe es in der 

Planspielstadt Leipzig seit 1994 in 12 Fällen Fristverlängerungen gegeben. Dabei kam es in der 

Regel zu einer Verlängerung bis maximal zwei Wochen. Nur einmal wurde eine zusätzliche Be-

kanntmachung nötig, weil erst während der Auslegung die Entscheidung zur Verlängerung fiel, 

ansonsten wurde die längere Auslegungszeit jeweils vorher festgelegt. Fälle der Verlängerung 

aufgrund komplexer Planungsinhalte gab es bisher nicht. Allerdings sind verspätet – bis zum 

Zeitpunkt des Satzungsbeschlusses – eingegangene Stellungnahmen in der Planspielstadt 

Leipzig stets in die Abwägung eingeflossen. 

Da in der Planspielgemeinde Sylt im Wesentlichen nur noch bereits bebaute Innenbereichsflä-

chen überplant werden und es auch ansonsten keine Problembereiche gibt, waren Fristverlän-

gerungen bisher nicht erforderlich.  

Die Planspielkommunen sind der Auffassung, dass die bisher erfolgten Fristverlängerungen 

aufgrund von Schulferien oder Feiertagen von der Neuregelung unberührt blieben, also weiter 

vorgenommen werden könnten, auch wenn Schulferien kein wichtiger Grund im Sinne der Neu-

regelung seien. Die Möglichkeit der Festlegung einer längeren Frist nach Ermessen ist auch in 

Zukunft – nach Inkrafttreten der Pflicht bei „wichtigem Grund“ – praktizierbar. Bei der Monatsfrist 

ebenso wie bei der 30-Tage-Frist für Februar handele es sich um eine Mindestfrist, wie die Neu-

regelung zur 30-Tages-Frist nun auch noch einmal explizit zum Ausdruck bringt. 
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Dementsprechend werde die Planspielgemeinde Zingst weiterhin häufig – ohne wichtigen 

Grund – eine längere Frist festlegen und in ihrer Verwaltungspraxis die Entwürfe grundsätzlich 

länger auslegen. Dazu folgendes Beispiel: 

In der Planspielgemeinde Zingst herrscht Hochsaison von circa Mai bis September ei-

nes jeden Jahres. In diesem Zeitraum liegen selbstverständlich auch Bebauungspläne 

öffentlich aus. Da die meisten Arbeitsplätze in diesem Zeitraum in der Gastronomie und 

Hotelgewerbe gebunden sind und Behördengänge sich damit schwieriger gestalten, 

wurde das Bauamt der Gemeinde sehr häufig darum gebeten, die Auslegungszeit zu 

verlagern bzw. zumindest zu verlängern. Dies hatte, im Einvernehmen mit den ge-

meindlichen Gremien zur Folge, dass Pläne regelmäßig für die Dauer von 1,5 bis an die 

2 Monate öffentlich ausliegen. Dies wurde bisher von der betroffenen Bevölkerung posi-

tiv wahrgenommen. 

Auslegung zu § 3 Abs. 2 S. 1 Halbsatz 3 BauGB 

Die Planspielkommunen haben intensiv über die in der Neuregelung zur Fristverlängerung ent-

haltenen unbestimmten Rechtsbegriffe „wichtiger Grund“ und „angemessen“ diskutiert. Sie ver-

stehen die Begründung zum Gesetzentwurf so, dass mit „wichtiger Grund“ ein besonders kom-

plexes Planverfahren gemeint sei. Das bedeute, dass vor Beginn der Auslegung die Bewertung 

erfolgen müsse, ob es sich um eine komplexe Planung handele und um welchen Zeitraum des-

halb eine Verlängerung der Auslegung angemessen sei. Aber auch der Begriff „besonders 

komplexes Planverfahren“ sei unterschiedlich auslegbar. Die Planspielkommunen legen den 

Begriff wichtiger Grund mit einer Ausnahme (Zingst) eng im Sinne der UVP-Änderungsrichtlinie 

aus und subsumieren dazu wie folgt: Gemäß Art. 6 Abs. 7 UVP-ÄndRL beträgt die Frist, inner-

halb der die betroffene Öffentlichkeit zu dem UVP-Bericht zu konsultieren ist, mindestens  

30 Tage. Nach Art. 6 Abs. 6 UVP-ÄndRL muss den Behörden und der betroffenen Öffentlichkeit 

ausreichend Zeit gegeben werden, sich vorzubereiten und effektiv an den umweltbezogenen 

Entscheidungsverfahren teilzunehmen. Das „Vorliegen eines wichtigen Grundes“ könne sich 

daher vor dem Hintergrund des EU-Rechts nur aus der besonderen Kompliziertheit des Um-

weltberichts, z.B. aufgrund einer Vielzahl unterschiedlichster zu bewertender, umfangreicher 

Fachgutachten etc. ergeben.  

Dieser Auslegungsansatz sollte im Einführungserlass unterstrichen werden, um Unsicherheiten 

in der Anwendung und damit einhergehenden Mehraufwand bei der Begründung sowie Mehr-

kosten zu vermeiden (Bamberg, Tübingen, Zingst und Köln). Darüber hinausgehend regt die 

Planspielstadt Bamberg an, die Auslegung im Gesetzeswortlaut z.B. durch den Zusatz „um-

weltbezogener“ vor dem Wort Grund zu verdeutlichen. Zudem könne man die nach der Geset-

zesbegründung erforderliche Komplexität des Verfahrens (Seite 38 des Regierungsentwurfs) 

dadurch zum Ausdruck bringen, dass im Gesetz das „Vorliegen mehrerer wichtiger umweltbe-

zogener Gründe“ gefordert werde. 

Nach Auffassung der Planspielkommune Zingst diene die öffentliche Auslegung der Information 

über alle planrelevanten Inhalte. Insoweit sei der Plan als Gesamtheit zu sehen, auf die sich 

nach dem geplanten Gesetzeswortlaut der wichtige Grund beziehen könne. Eine Beschränkung 

auf die Inhalte der UVP-ÄndRL zur Konkretisierung des „wichtigen Grundes“ sei nicht ersicht-

lich. Als Beispiel dazu: 

Die Gemeinde Zingst steuert seit Jahren mittels einfacher Bebauungspläne ohne Fest-

setzung der Art der baulichen Nutzung in den bebauten Ortsbereichen die Nachverdich-

tung (§ 13a BauGB-Verfahren). Angesichts der baulichen Vorprägung sind Umweltbe-

lange nahezu nicht betroffen. Hingegen werden eine Vielzahl privater Belange betrof-

fen, z.B. in Hinblick auf Art. 14 GG. So werden in einem Bebauungsplan mehrere Stra-

ßenzüge mit einer Betroffenheit von über hundert Grundstückseigentümern überplant. 



 

30 

In einem solchen Fall sei von dem Vorliegen eines „wichtigen Grundes“ auszugehen. 

Das alleinige Abstellen auf umweltrelevante Belange wäre hier fehl am Platze. 

Als Kriterien für die Bejahung eines „wichtigen Grundes“ werden von der Planspielgemeinde 

Zingst genannt: Regelungsgehalt der Planung, Größe des Plangebiets, Komplexität, Umfang 

der Betroffenheit, die zu erwartenden erheblichen Eingriffe in Natur und Landschaft sowie 

raumbedeutsame Vorhaben (lange Umsetzungsphase) der vorliegenden Planung. Möglicher-

weise könnte – so die Planspielgemeinde Zingst – bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen 

auch auf die Komplexität des jeweiligen Bauvorhabens abgestellt werden.  

Vor dem Hintergrund, dass die Pflicht zu Festlegung einer angemessenen längeren Frist bei 

Vorliegen eines wichtigen Grundes den Regelungsgehalt des Art. 6 Abs. 6 UVP-ÄndRL in nati-

onales Recht umsetzen soll, geht die Planspielstadt Leipzig davon aus, dass ein wichtiger 

Grund nur dann vorliege, wenn durch eine längere Dauer der Auslegung die komplexen und 

vielfältigen Umweltauswirkungen einer Planung der Öffentlichkeit besser zugänglich gemacht 

werden und diese effektiver an dem umweltbezogenen Entscheidungsverfahren teilnehmen 

kann. Nach Art. 6 Abs. 6 UVP-ÄndRL muss der Zeitrahmen für die verschiedenen Phasen so 

gewählt werden, dass ausreichend Zeit zur Verfügung steht, um die Öffentlichkeit zu informie-

ren und der betroffenen Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, sich vorzubereiten und effektiv 

an dem umweltbezogenen Entscheidungsverfahren teilzunehmen.  

In diesem Sinne sei „wichtiger Grund“ nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB dahingehend auszulegen, 

dass er nur dann vorliege, wenn die effektive Teilnahme am umweltbezogenen Entscheidungs-

verfahren nicht bereits auf anderem Wege als durch Fristverlängerung erreicht worden sei. Da 

es aber viel erfolgversprechendere Wege zur Ermöglichung der effektiveren Teilnahme an den 

umweltbezogenen Entscheidungsverfahren gebe als eine Fristverlängerung, läge ein „wichtiger 

Grund“ nur sehr selten vor. So zeigten die Erfahrungen der Planspielstadt Leipzig, dass die Öf-

fentlichkeit auf Planungen – ob kontrovers oder mit Zustimmung – unmittelbar und zeitnah rea-

giere. Deshalb sei in der Regel keine Effektivierung der Beteiligung an dem umweltbezogenen 

Entscheidungsverfahren durch eine Fristverlängerung zu erwarten. Hinzu komme, dass kom-

plexe Planungen grundsätzlich im zweistufigen Vollverfahren durchgeführt würden. Dabei lasse 

bereits die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung erkennen, ob die Planung gegebenenfalls prä-

zisiert oder ergänzt werden müsse. Mögliche Konflikte seien bereits in diesem Verfahrensschritt 

erkennbar und fänden bereits vor der öffentlichen Auslegung im Entwurf Berücksichtigung.  

Die Planspielstadt Leipzig würde zur Effektivierung der Öffentlichkeitsbeteiligung deshalb in der 

Regel eine Intensivierung der Beteiligung durchführen. Gemeint sind damit Erörterungsmöglich-

keiten wie Gesprächsangebote, Bürgerforen, Bürgersprechstunden oder ähnliches, aber auch 

die Einbeziehung von Bürgervereinen, Bürgerinitiativen, Umweltverbänden oder Interessen-

gruppen. Ein wichtiger Grund für eine längere Dauer der Beteiligung läge dann nicht vor, weil 

diese für eine Effektivierung der Beteiligung häufig nicht das geeignete Mittel sei.  

Dieses werde an folgenden Beispielen deutlich: 

Bebauungsplan Nr. 232 „Erholungsgebiet Kulkwitzer See" (Auslegung 15.02.2005 bis 

14.03.2005, Unterschriftensammlung mit über 670 Unterzeichnern und über 30 Einzel-

schreiben, erneute Auslegung des geänderten Plans 9.9.2014 - 8.10.2014, dabei fünf 

Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit) 

Bebauungsplan Nr. 9.4 „Gewerbegebiet an der S 46" (Auslegung 13.12.2011 bis 

12.01.2012, Unterschriftensammlung mit 162 Unterzeichnern und ca. 120 gleichlauten-

de Bürgerschreiben sowie Einzelschreiben, ausführliche Eingangsbestätigung im Amts-

blatt und als persönliche Briefe, erneute Auslegung 2013 zu den Änderungen des Be-

bauungsplans, dazu drei Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit) 
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Im Bebauungsplan Nr. 313 „Katzstraße" wird eine Vorbehaltsfläche für eine Straßen-

bahn zur Optimierung der ÖPNV-Anbindung vorgesehen. In einem vorbereitenden Pro-

zess mit im hohen Maße intensiver Öffentlichkeitsbeteiligung (Bürgerforen, Bürgerwerk-

stätten, Arbeitsgruppen, Bürgerentscheid) wurden Trassenvarianten diskutiert und Vor-

schläge für die Straßenbahnerweiterung erarbeitet. In dieser Phase der frühzeitigen Be-

teiligung wurde mit großem zeitlichem und inhaltlichem Umfang der Inhalt für diesen 

Teil des Bebauungsplans vorbereitet und dann in die Entwurfsfassung aufgenommen. 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung ist nunmehr nicht mit Gründen zu rechnen, die 

eine Verlängerung der Auslegung zur Folge haben könnten, obwohl es sich hier um ei-

ne komplexe Planung handelt. Im Vorfeld erfolgte die Information und Diskussion, so 

dass in der zweiten Stufe des Verfahrens nicht mit Dissens zu rechnen ist.  

Die Beispiele zeigen, dass trotz kontroverser Diskussionen und komplexer Planinhalte eine Ver-

längerung der Frist nicht angezeigt war. Vielmehr wurden die Planinhalte im Einzelnen in Brie-

fen und Gesprächen erläutert und als Folge dessen geändert. In der erneuten Beteiligung sind 

dann keine weiteren Belange vorgetragen worden oder nur wenige Anmerkungen mit bereits 

bekanntem Inhalt eingegangen. Dies mache deutlich, dass bei einem entsprechenden Vorge-

hen kein wichtiger Grund für die Festlegung einer längeren Auslegungsfrist bestehe. 

Von einigen Planspielkommunen werden vermehrt Diskussionen mit der Öffentlichkeit hinsicht-

lich des Vorliegens eines „wichtigen“ Grundes befürchtet, wenn nur mit der Mindestfrist ausge-

legt wird. Die Planspielkommunen stellen sich deshalb die Frage, warum nicht schlicht der 

Wortlaut von Art. 6 Abs. 7 UVP-ÄndRL „mindestens 30 Tage“ übernommen wurde (so Tübin-

gen, Bamberg, Zingst).  

Die Planspielkommunen legten auch dar, nach welchen Kriterien sie den Zeitraum der Fristver-

längerung nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB bestimmen würden. Dabei hat sich gezeigt, dass die Kri-

terien, die für die Bestimmung des Zeitraums der Fristverlängerung entscheidend sind, grund-

sätzlich die gleichen sind, die zur Bejahung des „wichtigen Grundes“ herangezogen werden. 

Die Bestimmung der längeren Frist müsste allerdings entsprechend des Begriffs „angemessen“ 

einzelfallabhängig – je nach Maß und Intensität des Vorliegens eines „wichtigen Grundes“ – er-

folgen. Wie lang die Frist auszufallen hat, kann deshalb nicht allgemein gesagt werden.  

2.2 § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB – Rechtsfolgen 

Geplante Neuregelung 

Laut Gesetzentwurf wird in § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB ein neuer Buchstabe c mit folgendem 

Wortlaut eingefügt: 

„c) die Frist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht oder 

nicht angemessen verlängert worden ist und die Begründung für die Annahme des 

Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollziehbar ist,“ 

Votum 

Die Neuregelung des § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB, nach der die unterlassene angemesse-

ne Fristverlängerung für die Öffentlichkeitsbeteiligung trotz Vorliegen eines wichtigen Grundes 

unbeachtlich sein kann, wird in der Zielrichtung begrüßt.  

Als diskussionsbedürftig wird der Wortlaut angesehen, wonach für die Unbeachtlichkeit des 

Fehlers auf die Nachvollziehbarkeit der „Begründung“ für die Annahme des Nichtvorliegens ei-

nes wichtigen Grundes abgestellt wird. Anstelle dessen wird zum Teil angeregt, auf die Nach-
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vollziehbarkeit des Verzichts auf eine längere Auslegungsfrist an sich abzustellen (Tübingen, 

Bamberg, Köln und Leipzig).  

Die Planspielkommunen weisen auch darauf hin, dass der Begriff „verlängert“ von dem in § 3 

Abs. 2 BauGB verwendeten Begriff einer „längeren Frist“ abweicht und empfehlen, auch in 

§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB den Wortlaut des § 3 Abs. 2 BauGB zu verwenden. 

Begründung 

Die geplante Heilungsvorschrift, die im Referentenentwurf noch nicht vorgesehen war, wird in 

der Zielrichtung positiv bewertet: Ohne sie würde ein Verstoß gegen die Pflicht zur Festsetzung 

einer angemessen längeren Pflicht nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB in jedem Fall zu einer Unwirk-

samkeit des Bebauungsplans führen. Dieses soll nach der Neuregelung nun nicht mehr der Fall 

sein, wenn die Begründung, dass kein wichtiger Grund vorgelegen habe, nachvollziehbar war. 

Damit führt der Wortlaut der Heilungsvorschrift nach Ansicht aller Planspielkommunen aller-

dings zu der Frage, ob und gegebenenfalls in welcher Weise eine Dokumentation der Fristent-

scheidung erfolgen muss. Mehreren Planspielstädten zufolge muss aufgrund des Wortlauts zum 

Zeitpunkt der Entscheidung in irgendeiner Weise die Nachvollziehbarkeit der Begründung für 

die Entscheidung gewährleistet sein. Bleibt es bei der geplanten Heilungsvorschrift, wird des-

halb empfohlen, auch wenn keinerlei Anhaltspunkte für das Vorliegen eines wichtigen Grundes 

ersichtlich sind, immer eine Begründung zur Entscheidung des Nichtvorliegens in der Planakte 

schriftlich niederzulegen (Leipzig, Tübingen, Zingst, Köln). Darin wird von der Mehrheit der 

Planspielkommunen ein vermeidbarer Begründungsaufwand gesehen.  

Die Planspielgemeinde Zingst bezweifelt zudem, ob ein solcher Aktenvermerk ausreicht – die-

ses auch vor dem Hintergrund, dass nach ihrer Ansicht die „wichtigen Gründe“ vielfältig sein 

können. Sowohl dort als auch in der Planspielstadt Leipzig werde – wenn auch nicht abschlie-

ßend – darüber nachgedacht, die Entscheidung über die Nichtverlängerung der Frist in Zukunft 

durch die Stadtpolitik beschließen zu lassen. 

Die Planspielgemeinde Sylt ist dagegen der Ansicht, dass sich die Begriffe „nachvollziehbare 

Gründe“, die auch an anderer Stelle des § 214 BauGB niedergelegt seien (vgl. § 214 Abs. 2a 

Nr. 3 BauGB), im Rahmen der Fehlerlehre bewährt hätten. Sie sieht keine Probleme in der An-

wendung. Bei den Sachverhalten, bei denen eine Kommune der Ansicht sei, dass ein wichtiger 

Grund zu bejahen sein könnte, sollte dieses und deren Entscheidung dazu in einem Vermerk 

niederlegt werden. Ist das Vorliegen eines wichtigen Grundes dagegen fernliegend, so müssten 

die Kommunen sich dazu auch keine Gedanken machen und es müsse auch nichts in den Ak-

ten vermerkt werden. Alles andere sei nicht praxisgerecht. Zumal die Erfahrung in der Plan-

spielgemeinde Sylt zeige, dass Bebauungspläne vor allem aus inhaltlichen Gründen angegrif-

fen würden und nur sehr selten aus formalen. 

Mit Blick auf mögliche Gerichtsverfahren wird dieses von der Planspielstadt Leipzig kritisch ge-

sehen. Auch mit der geplanten Heilungsvorschrift könne gegen einen Bebauungsplan mit der 

Begründung geklagt werden, dass die Stadt verkannt habe, dass ein wichtiger Grund im Sinne 

einer komplexen Planung vorgelegen habe. Die fehlerhafte Einschätzung einer Planung hin-

sichtlich ihrer Komplexität könne zumindest dann, wenn sie nicht nachvollziehbar sei, zur Nich-

tigkeit eines Bebauungsplans führen. Diese Gefahr bestehe insbesondere vor dem Hintergrund 

der Unbestimmtheit der verwendeten Rechtsbegriffe in § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB. Bei einem An-

griff des Plans werde es darum gehen, ob sich die Kommune vor der Öffentlichkeitsbeteiligung 

Gedanken dazu gemacht habe, ob ein wichtiger Grund vorliegen könnte oder nicht. Dieses las-

se sich insbesondere aufgrund der Aktenlage rekonstruieren. Eine Behauptung, es habe keine 

Gründe für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes gegeben, könnte bei 

fehlender Aktenlage ausreichen, um die Voraussetzungen der Heilungsvorschrift abzulehnen 
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und damit die Unwirksamkeit des Bebauungsplans zu bejahen – so auch die Planspielstadt 

Köln.  

Die Planspielstädte Tübingen, Bamberg, Köln und Leipzig regen deshalb an, die Worte „die 

Begründung für“ insgesamt wegzulassen oder alternativ durch das Wort „Entscheidung“ zu er-

setzen, da die befürchtete Pflicht zur Dokumentation im Wesentlichen auf diesen Begriff zu-

rückzuführen sei. „Begründung“ suggeriere, dass man die „Annahme“ schriftlich dokumentiere. 

Nicht die Begründung müsse nachvollziehbar sein, sondern die Entscheidung. In diesem Sinne 

sei der geplante Wortlaut des § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2c BauGB auszulegen, wenn er beibehalten 

würde. Es müsse im Blick behalten werden, dass es sich bei der Pflicht zur Festlegung einer 

längeren Frist um einen Sonderfall handeln werde. Dieser Sonderfall könne aufgrund des Wort-

lauts der Heilungsvorschrift Mehrarbeit für alle anderen Fälle verursachen. Das müsse ausge-

schlossen werden.  

Die Planspielkommunen weisen auch darauf hin, dass der Begriff „verlängert“ von dem in § 3 

Abs. 2 BauGB verwendeten Begriff einer „längeren Frist“ abweicht. Für die Mehrheit der Plan-

spielkommunen stelle sich die Frage, ob dieses eine bewusste Entscheidung sei: eine solche 

Verlängerung könne nicht nur vor (Festlegung einer „längeren Frist“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB), 

sondern auch während der Öffentlichkeitsbeteiligung stattfinden. Dies wäre ein für alle Plan-

spielkommunen neues Verfahren, das – anders als bei der Behördenbeteiligung – als wenig 

praxistauglich eingeschätzt werde. Die Planspielkommunen empfehlen deshalb, auch in § 214 

Abs. 1 S. 1 Nr. 2 c) BauGB den Wortlaut des § 3 Abs. 2 BauGB zu verwenden.  

3. Nutzung des Internets im Bauleitplanfahren – § 4a Abs. 4,  

§ 6 Abs. 5, § 6a (neu), § 10 Abs. 3 und 4, § 10a (neu) und  

§ 13 Abs. 3 BauGB 

3.1 § 4a Abs. 4 BauGB – Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

Geplante Neuregelung  

Nach dem Gesetzentwurf ist folgende Neufassung von § 4a Abs. 4 BauGB beabsichtigt:  

„(4) Bei der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung können ergänzend elektronische Informa-

tionstechnologien genutzt werden. Soweit die Gemeinde den Entwurf des Bauleitplans und die 

Begründung in das Internet einstellt, können die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen 

Träger öffentlicher Belange durch Mitteilung von Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung nach 

§ 3 Abs. 2 und der Internetadresse eingeholt werden; die Mitteilung kann im Wege der elektro-

nischen Kommunikation erfolgen, soweit der Empfänger hierfür einen Zugang eröffnet hat. Die 

Gemeinde hat bei Anwendung von Satz 2 Halbsatz 1 der Behörde oder dem sonstigen Träger 

öffentlicher Belange auf dessen Verlangen einen Entwurf des Bauleitplans und der Begründung 

zu übermitteln; § 4 Abs. 2 Satz 2 bleibt unberührt. Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntma-

chung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterla-

gen sind zusätzlich in das Internet einzustellen und über ein zentrales Internetportal des 

Landes zugänglich zu machen. Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange können durch Mitteilung von Ort und Dauer der öffentlichen Ausle-

gung nach § 3 Absatz 2 und der Internetadresse, unter der der Inhalt der Bekanntma-

chung und die Unterlagen nach Satz 1 im Internet eingesehen werden können, eingeholt 

werden; die Mitteilung kann elektronisch übermittelt werden. In den Fällen des Satzes 2 

hat die Gemeinde der Behörde oder einem sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Ver-

langen den Entwurf des Bauleitplans und der Begründung in Papierform zu übermitteln; 

§ 4 Absatz 2 Satz 2 bleibt unberührt.“  
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Votum 

Die geplanten Regelungen des § 4a Abs. 4 BauGB zur Nutzung des Internets sind verständlich, 

eindeutig und praktikabel. Die Regelung wird im Hinblick auf die Behördenbeteiligung begrüßt.  

In bestimmten Fällen des Einstellens in das Internet wird ein leicht erhöhter Arbeitsaufwand ge-

sehen, unter anderem auch im Zusammenhang mit der Einhaltung des Urheber- und Daten-

schutzrechts. 

Zur praktischen Umsetzbarkeit der Zugänglichmachung über ein zentrales Landesinternetportal 

können die Planspielkommunen keine abschließende Aussage treffen, da dieses nicht in ihrem 

Aufgabenbereich liegt. 

Begründung 

Bisherige Praxis 

In allen Planspielkommunen werden bereits heute – in unterschiedlichem Umfang – Informatio-

nen zur Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung in der Bauleitplanung in das Internet, konkret 

auf die städtische Homepage, eingestellt. Bei den städtischen Homepages handele es sich um 

einen einfach zugänglichen Zugangspunkt im Sinne von Art. 6 Abs. 5 Satz 2 UVP-ÄndRL. Die 

Voraussetzungen für die Umsetzung des Gesetzentwurfs lägen damit vor.  

Die Nutzung der elektronischen Medien sei als ein Prozess zu mehr Transparenz des Verwal-

tungshandelns zu verstehen, in dem alle Unterlagen auch im Internet zugänglich gemacht wer-

den sollten (Leipzig). Dem entsprächen die geplanten Neuregelungen grundsätzlich. Die Plan-

spielgemeinde Zingst bewertet die in der Gesetzesbegründung angesprochene Berücksichti-

gung der INSPIRE-Richtlinie (Seite 41 des Regierungsentwurfs) als positiv. Sie sei derzeit da-

bei, ein den INSPIRE-Anforderungen gerechtes System einzuführen, welches auch den geplan-

ten Regelungen des neuen BauGB entsprechen solle. 

Im Einzelnen ergibt sich folgendes Bild: In der Planspielstadt Köln erfolgt die Veröffentlichung 

im Internet je nach Verfahrensstand mit folgenden Informationen zur Planung (Beispiel: Flä-

chennutzungsplan, Änderung): 

■ Aufstellung: Informationen zur Planänderung, Bekanntmachung (nur Text), Link zur 

Beschlussvorlage und Erläuterung (Ratsinformationssystem); keine direkte Verlin-

kung zum Amtsblatt 

■ Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit: Informationen zur Planänderung, Be-

kanntmachung (nur Text), Link zur Beschlussvorlage und Erläuterung (Ratsinforma-

tionssystem) sofern ein Beschluss vorhanden ist; bei Änderungen ohne Beschluss 

keine Verlinkung zum Ratsinformationssystem; keine direkte Verlinkung zum Amts-

blatt 

■ Öffentliche Auslegung: Informationen zur Planänderung, Bekanntmachung (nur 

Text), Link zur Beschlussvorlage und Erläuterung (Ratsinformationssystem) sofern 

ein Beschluss vorhanden ist; bei Änderungen ohne Beschluss keine Verlinkung zum 

Ratsinformationssystem; keine direkte Verlinkung zum Amtsblatt; Möglichkeit der 

Abgabe der Stellungnahmen über ein Online-Formular 

■ Inkrafttreten: Informationen zur Planänderung, Bekanntmachung (nur Text), Link 

zur Beschlussvorlage und Erläuterung (Ratsinformationssystem); keine direkte Ver-

linkung zum Amtsblatt 

In der Planspielstadt Leipzig wird zur Beteiligung der Öffentlichkeit im Internet die Seite „Aktuel-

le Planungen" angeboten (Link: http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/buergerbeteiligung-und-

planinformation/aktuelle-planungen/; siehe Abbildung Screenshot). Dort sind die wesentlichen 
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Auslegungsunterlagen für die Dauer der frühzeitigen Öffentlichkeitsbeteiligung bzw. öffentlichen 

Auslegung einsehbar und es besteht die Möglichkeit, Stellungnahmen online abzugeben. Auch 

der wesentliche Inhalt der Bekanntmachung wird dabei wiedergegeben (Ort, Zeit, Plangebiet 

usw.). Ebenfalls können Stellungnahmen per E-Mail abgegeben werden. Über Satzungen kann 

sich die Öffentlichkeit im elektronischen Ratsinformationssystem der Planspielstadt Leipzig 

(Link: https://www.leipzig.de/eris) informieren. Alle Beschlüsse der Ratsversammlung der Plan-

spielstadt Leipzig ab Ende 2004 können dort eingesehen werden. Das beinhaltet auch die Be-

bauungspläne mit Satzungsbeschluss und zusammenfassender Erklärung. Zudem werden das 

Leipziger Amtsblatt inklusive der Bekanntmachungen im Internet veröffentlicht (Link: 

https://www.leipzig.de/amtsblatt). Im Web-GIS der Planspielstadt ist für Externe nur der Flä-

chennutzungsplan einsehbar. Die Bebauungspläne sind im Web-GIS nur für Verwaltungsmitar-

beiter zugänglich.  

Abbildung:  Portalseite „Aktuelle Planungen“ der Stadt Leipzig (Screenshot) 

 

 

Auch in den Planspielstädten Bamberg und Tübingen erfolgt die Öffentlichkeitsbeteiligung 

(frühzeitige Beteiligung nach § 3 Abs. 1 BauGB als auch förmliche Beteiligung nach § 3 Abs. 2 

BauGB) auch über die kommunale Website. Auf dieser Seite können die nach § 3 Abs. 2 S. 1 

BauGB auszulegenden Planunterlagen eingesehen und online Stellungnahmen abgegeben 

werden. In der Planspielstadt Tübingen werden die alten Unterlagen zugunsten aktuellerer Un-

terlagen aus dem Internet herausgenommen. Das heißt, sobald die Auslegungsunterlagen ein-

gestellt werden, werden die Unterlagen der frühzeitigen Beteiligung gelöscht. Nach dem Sat-

zungsbeschluss werden die Satzungsbeschlussvorlage und die Bekanntmachung zur Rechts-
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kraft in das Internet eingestellt. Die letzten Unterlagen stehen ebenfalls zur Verfügung. Die 

rechtskräftigen Bebauungspläne werden derzeit auf der Homepage zum Abruf eingestellt (vgl. 

Link: http://www.tuebingen.de/561.html; siehe Abbildung Screenshot). 

Abbildung:  Portalseite „Beteiligung bei Bebauungsplänen“ der Stadt Tübingen (Screenshot) 

 

 

Die Planspielgemeinde Sylt verwendet für die Öffentlichkeitsbeteiligung seit rund einem Jahr 

ein eigenes Web-GIS.  

Auch im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung stellt die Planspielgemeinde Zingst die mit den 

entsprechenden Verfahrensvermerken versehenen Bebauungsplanunterlagen einschließlich 

der umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten – mit Ausnahme der DIN-Normen – auf 

der Gemeinde-Homepage für den Auslegungszeitraum zur Verfügung.  

Einstellen in das Internet nach der Neuregelung 

Mit der Formulierung des Gesetzentwurfs „die nach § 3 Abs. 2 S. 1 auszulegenden Unterlagen“ 

seien nach Auffassung der Planspielkommunen genau die in § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB genannten 

gemeint: Entwürfe der Bauleitpläne, Begründung und die nach Einschätzung der Gemeinde 

wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen. Die Neuregelung ent-

spreche in weiten Teilen bereits der derzeitigen Praxis der Planspielkommunen, dennoch erge-

be sich aus ihr nach allgemeiner Einschätzung die Notwendigkeit, weitere Unterlagen als bisher 

im Internet zur Verfügung zu stellen – je nach Ausgangslage in jeweils unterschiedlichem Um-

fang. Damit gehe ein leicht erhöhter Arbeitsaufwand einher – so konstatieren die meisten Plan-

spielkommunen.  

Den größeren Arbeitsaufwand erläutert die Planspielstadt Leipzig an folgendem Beispiel:  

Im Bebauungsplan Nr. 236 "Radefelder Allee Südost" ist es nach Inkrafttreten der Re-

gelung erforderlich, dass Gutachten zu den umweltbezogenen Informationen mit insge-

samt 24 PDF-Dateien erzeugt, für das Internet bearbeitet und eingestellt werden müs-

sen sowie noch weitere zehn Stellungnahmen.  
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In der Ausführlichkeit, wie die Neuregelung das „Einstellen in das Internet“ fordert, wird es in der 

Planspielstadt Leipzig bisher noch nicht praktiziert. Die in das Internet eingestellten Unterlagen 

sind i.d.R. nicht identisch mit den Auslegungsunterlagen im Rathaus, so wie es der neue § 4a 

Abs. 4 S. 1 BauGB fordert. Meist fehlen umweltbezogene Informationen.  

Der Arbeitsaufwand sei aber – so die Mehrheit der Planspielkommunen – insoweit beschränkt, 

als sich die Verpflichtungen zur Interneteinstellung allein auf die auszulegenden Unterlagen be-

zögen. § 4a Abs. 4 BauGB verweise auf § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB, wonach es nur um die „nach 

Einschätzung der Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellung-

nahmen“ gehe und nicht um alle. Unwesentliche oder noch nicht vorliegende Stellungnahmen 

müssten nicht in das Internet eingestellt werden. Zudem gebe es Unterlagen, die nicht digitali-

siert aufgearbeitet werden könnten und die sich deshalb nicht zur Interneteinstellung eignen 

würden. Zu denken sei dabei insbesondere an Modelle von städtebaulichen Entwürfen. Da es 

sich dabei aber nicht um umweltbezogene Stellungnahmen handele, greife die Verpflichtung zur 

Einstellung ins Internet aber bereits aus diesem Grund nicht. Einen Umweltbezug weisen auch 

z.B. DIN-Vorschriften nicht auf. In diesem Zusammenhang machte die Planspielstadt Köln aber 

deutlich, dass DIN-Vorschriften bereits heute grundsätzlich nicht öffentlich ausgelegt würden 

und demzufolge auch nicht in das Internet eingestellt würden. Dem wiederum stünden Urheber-

rechte des Beuth-Verlages entgegen.  

Trotz der Regelung des § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB seien auch nach Einschätzung einiger Plan-

spielkommunen Rechtsunsicherheiten mit der Folge eines erhöhten Arbeitsaufwands nicht aus-

geschlossen (Tübingen und Bamberg). Insbesondere werden datenschutzrechtliche und urhe-

berschutzrechtliche Anforderungen angesprochen, die zwar schon jetzt zu beachten seien und 

auch beachtet würden (so insbesondere Leipzig), die aber durch das Einstellen in das Internet 

eine andere Dimension bekommen würden als bei der nur öffentlichen Auslegung. So sei der 

Planspielstadt Leipzig zufolge z.B. nicht ausgeschlossen, dass es in Zukunft mehr Verfahren 

geben werde, in denen Urheberechtsverletzungen behauptet und gegebenenfalls auch nach-

gewiesen würden. Vor dem Einstellen in das Internet werde es notwendig werden, die Gutach-

ten und Stellungnahmen in Hinblick auf die Einhaltung des Urheberrechts (DIN-Verweise, Bilder 

und Karten) und des Datenschutzes sehr genau zu prüfen und gegebenenfalls zu schwärzen. 

Der Arbeitsaufwand hierfür betrage circa zwei bis drei Tage.  

Unter „in das Internet einstellen“ (ebenso wie unter „zugänglich machen“) könne – so die Plan-

spielstadt Tübingen – zudem ausschließlich die Lesemöglichkeit für Interessierte verstanden 

werden, bei einer umfassenden Interpretation aber auch die Druck- und Speichermöglichkeit. 

Auf diese Frage gebe aber die Gesetzesbegründung eine Antwort; dort heiße es: „Der Verpflich-

tung […] ist genügt, wenn die […] Unterlagen, etwa über das Internetportal der Gemeinde, für 

die Öffentlichkeit auffindbar und abrufbar sind.“ (Seite 39 des Regierungsentwurfs). Diese Aus-

sage gehöre – um Auslegungsfragen zu vermeiden – nach Ansicht der Planspielstadt Köln in 

den Gesetzestext und nicht in die Begründung.  

Es wurde die Frage aufgeworfen, ab wann die Unterlagen im Internet bereitzustellen seien. In 

der Planspielstadt Tübingen würden die Unterlagen auf der städtischen Homepage bisher ab 

dem Tag der Auslegung zur Verfügung gestellt. Daraus, dass der Gesetzentwurf keine Aussa-

gen zu dem Zeitpunkt und der Dauer des Einstellens und der Zugänglichmachung über ein 

zentrales Landesinternetportal enthalte, werde von den Planspielkommunen geschlossen, dass 

die zeitlichen Vorgaben des § 3 Abs. 2 BauGB analog gelten. Ein zeitgleiches oder zumindest 

ein gleich langes Einstellen in das Internet zu verlangen, könne auch aus der Funktion der In-

ternetveröffentlichungen abgeleitet werden. Im Hinblick auf die Dauer der Interneteinstellung 

könne – ebenso wie bei der öffentlichen Auslegung – von einer Befristung bis zum nächsten 

Verfahrensschritt ausgegangen werden. Es sei davon auszugehen, dass die Gerichte dieses 

genauso sehen werden. Nach Ansicht der Planspielkommunen Zingst und Tübingen werde 
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sich eine technische Möglichkeit zum Nachweis des Zeitpunktes des Einstellens in das Internet 

finden. Es werde auch für notwendig gehalten, diesen in der Planakte – in welcher Weise auch 

immer – zu dokumentieren. 

Die Planspielstadt Köln hält es allerdings für problematisch sicherzustellen, dass das Einstellen 

in das Internet zeitgleich mit der öffentlichen Auslegung erfolge. Angesichts der bestehenden 

technischen Unwägbarkeiten müsse nach deren Erfahrungen damit gerechnet werden, dass 

das Einstellen in das Internet nicht zu dem ursprünglich beabsichtigten Zeitpunkt erfolge. Des-

halb regt die Planspielstadt Köln an, im Rahmen der Novelle die Planerhaltungsregelungen 

entsprechend zu ergänzen und darin zu regeln, dass verspätete oder zu kurze Interneteinstel-

lungen als unbeachtliche Fehler gelten (siehe hierzu unten Kapitel III, 3.2). 

Den Gesetzeswortlaut „Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung“ versteht die Mehrheit der 

Planspielkommunen so, dass die ortsübliche Bekanntmachung im Wortlaut unverändert in das 

Internet einzustellen sei.  

Die Planspielgemeinde Sylt spricht sich für die Beibehaltung der Eigenverantwortlichkeit für das 

eigene kommunale Internetportal aus.  

Behördenbeteiligung 

Der Entwurf des § 4a Abs. 4 BauGB wird im Hinblick auf die Behördenbeteiligung begrüßt. 

In der Planspielstadt Köln werden seit Juni 2016 bei der Beteiligung der Träger öffentlicher Be-

lange (TöB) den Behörden alle Unterlagen digital in einem eigenen Portal zur Verfügung ge-

stellt. Es gibt auch ein separates E-Mail-Postfach. 

In der Planspielstadt Leipzig wird das Internet hingegen bisher noch nicht zur Behördenbeteili-

gung genutzt. Der TöB erhält lediglich eine E-Mail-Adresse, an die er seine Stellungnahme digi-

tal versenden kann. Das dient insbesondere der leichteren Weiterverarbeitung der Stellung-

nahme in der Abwägung. Allerdings gibt es ein Beteiligungsportal des Landes; diesbezüglich 

befindet sich die Planspielstadt Leipzig in Vorbereitung, dieses in Zukunft für die TöB-

Beteiligung zu nutzen. 

In der Behördenbeteiligung in den Planspielkommunen Zingst und Bamberg beschränkt sich 

die Nutzung elektronischer Kommunikationstechnologien einzig darauf, dass einige Stellung-

nahmen nur noch per E-Mail eingehen. Ansonsten werden die Planungsunterlagen in Papier-

form verschickt. Gründe dafür sind die zu verschickenden großen Datenmengen und die Ge-

währleistung der Planlesbarkeit gegenüber den Trägern öffentlicher Belange (insbesondere bei 

DIN A1 oder A0 Planzeichnungen).  

Die Planspielstadt Tübingen verschickt die Planunterlagen in der Regel digital. Im Falle zu gro-

ßer Datenmengen kann es vorkommen, dass auf die städtische Website verwiesen wird. Die 

Stellungnahmen gehen sowohl per Post wie per E-Mail ein.  

Die Behördenbeteiligung der Planspielgemeinde Sylt verläuft per E-Mail und in Papierform.  

Die Planspielkommunen gehen davon aus, dass es Aufgabe des TöB ist, sicherzustellen, dass 

der technisch geeignete Zugang (die E-Mail-Adresse), den mittlerweile jeder TöB hat, regelmä-

ßig auf eingehende E-Mails geprüft und die Mitteilung an die richtige Stelle weitergeleitet werde. 

Diese ergebe sich aus einer entsprechenden Anwendung der Regeln zum realen Posteingang. 

Es wird angeregt, im Muster-Einführungserlass deutlich zu machen, dass bei Zweifeln an der 

Erreichbarkeit der E-Mail-Adresse, ggf. der postalische Versand gewählt werden kann.  
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Zentrales Internetportal 

Derzeit stellt keine der Planspielstädte Unterlagen in ein zentrales Internetportal des Landes 

ein. Teilweise existieren zwar Landesportale. Diese dürften dem Gesetzesentwurf aber derzeit 

noch nicht entsprechen, was jedoch nach einigen Anpassungen möglich gemacht werden könn-

te.  

So existiert z.B. in Sachsen das „Landesportal Bürgerbeteiligung Sachsen“ (Link: https://www.-

buergerbeteiligung.sachsen.de/), welches das zentrale Landesportal im Sinne der geplanten 

Neuregelung werden könnte. Von der Planspielstadt Leipzig wurde es aber bisher noch nicht 

genutzt, allein Testverfahren wurden durchgeführt. Für die Öffentlichkeitsbeteiligung könnte das 

Landesportal insofern genutzt werden, als die Inhalte der Bekanntmachung in das Landesportal 

eingestellt und dann auf die kommunale Homepage der Planspielstadt Leipzig verlinkt würden. 

Auch im Freistaat Bayern besteht ein zentrales Internetportal (Link: https://www.geoportal.-

bayern.de/bauleitplanungauskunft; siehe Abbildung Screenshot), mit dem die Planspielstadt 

Bamberg jedoch noch keine Erfahrungen gemacht habe. Das Portal enthält allerdings nur 

rechtsverbindliche Bauleitpläne und keine aktuellen Verfahren. Auch ist der Datenbestand noch 

im Aufbau. 

Abbildung:  Geoportal des Freistaats Bayern – Auskunftstool rechtsverbindliche Bauleitpläne (Screenshot) 

 

 

In Nordrhein-Westfalen befindet sich ein zentrales Internetportal des Landes unter der Über-

schrift „Kommunale Geodaten in NRW“ im Aufbau. Es werde beispielsweise von der Stadt Bonn 

schon genutzt, von der Planspielstadt Köln aber noch nicht. Werden Informationen zum Flä-

chennutzungsplan und zu Bebauungsplänen der Stadt Bonn gesucht, wird man über einen Link 
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auf die entsprechende Seite der Stadt Bonn geleitet, auf der Planentwurf, Begründung, die we-

sentlichen umweltbezogenen Stellungnahmen und Gutachten eingesehen werden können.  

Laut Planspielgemeinde Sylt sei seit 2012 versucht worden, ein Landesinternetportal „Bauleit-

planungs-Online-Beteiligung Schleswig-Holstein“ (BOB-SH) zu installieren. Dieses sei weder 

funktionstüchtig, anwenderfreundlich noch verpflichtend für die Kommunen gewesen, weshalb 

die Gemeinde Sylt zurzeit nicht an dem Projekt teilnimmt. Da das Projekt aktuell unter geänder-

ten Rahmenbedingungen wiederbelebt wird, strebt die Gemeinde Sylt jedoch eine erneute Teil-

nahme an. 

Ein baden-württembergisches Landesinternetportal für Bebauungsplanverfahren ist der Plan-

spielstadt Tübingen nicht bekannt. 

Ein zentrales Landesportal gibt es in Mecklenburg-Vorpommern nach dem Kenntnisstand der 

Planspielgemeinde Zingst zwar (Link: http://bplan.geodaten-mv.de/; siehe Abbildung Screen-

shot), die Erfahrungen damit seien allerdings äußert gering, da die Gemeinde an einem ande-

ren Pilotportal mitgewirkt habe. Ursache dafür sei gewesen, dass der Zweckverband für elekt-

ronische Verwaltung inklusive bestimmter Landesbehörden mehrere Projekte mit ähnlicher Ziel-

stellung ins Leben gerufen hätten. In diesem Landesportal sind nur rechtsverbindliche Bauleit-

pläne erfasst. 

Abbildung:  Bebauungsplan-Portal des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Suchfunktion rechtsverbindliche Bau-
leitpläne (Screenshot) 
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Abbildung:  BürgerPortal des Landkreises Vorpommern-Rügen (hier mit Übersicht der rechtskräftigen Bebauungs-
pläne in der Planspielgemeinde Zingst; Screenshot) 

 

 

Der Neuregelung genüge das Landesportal Mecklenburg-Vorpommerns nach Auffassung der 

Planspielgemeinde Zingst nicht. Deshalb wird angeregt – sofern nicht bereits geschehen –, die 

Länder auch vor Inkrafttreten des UVP-Modernisierungsgesetzes im Gesetz über die Umwelt-

verträglichkeitsprüfung über die geplanten Neuregelungen zum zentralen Landesportal zu in-

formieren und gegebenenfalls Übergangsfristen für die Einrichtung der Landesportale vorzuse-

hen. Über das Landesportal Bayern könne derzeit keine abschließende Aussage zur Umsetz-

barkeit in der Praxis gemacht werden. Es müssten bei der Vielzahl von Kommunen vor allem 

ausreichende Personalkapazitäten beim Landesportal vorhanden sein. Zudem müssten Zu-

griffsrechte, Einstellrechte, Datenbeschränkungen und vieles mehr geregelt werden (Planungs-

daten benötigen mehrere MB Speicherkapazität). 

Die Planspielkommunen sind der Auffassung, dass mit der Zugänglichmachung über ein zentra-

les Landesinternetportal die Verlinkung des Landesportals auf die gemeindlichen Informations-

systeme gemeint sei. Das ergebe sich auch aus der geplanten Gesetzesbegründung zu § 214 

BauGB, in der es heiße: „Wenn eine Internetveröffentlichung (etwa über das Internetportal der 

Gemeinde) erfolgt ist, der Zugang über ein zentrales Portal des Landes aber nicht besteht (z.B. 

wegen technischer Probleme bei der Verlinkung), soll dies hingegen für die Wirksamkeit des 

Bauleitplans unbeachtlich sein, zumal die Funktionsfähigkeit der zentralen Internetportale der 

Länder außerhalb des Einwirkungsbereichs der Gemeinden liegt.“ (Seiten 48 und 49 des Regie-

rungsentwurfs). Darin werde ausdrücklich angesprochen, dass ein Link der Zugänglichmachung 

im Sinne des Gesetzes entspreche. Dieses korrespondiere zudem mit der INSPIRE-Richtlinie, 

die eine doppelte Datenhaltung vermeiden wolle. Eine doppelte Datenhaltung sei auch deshalb 

nicht praxisgerecht, weil dann die Gemeinden in jedem Fall der Verwendung ihrer Daten auf 

anderen Systemen diese ausdrücklich genehmigen müssten. Dementsprechend wünsche sich 



 

42 

die Planspielkommune Zingst, eine deutliche Klarstellung im Einführungserlass oder sogar eine 

Aufnahme in den Gesetzestext. Die Erfahrung mit zentralen Portalen habe gezeigt, dass die 

Pflege der Daten zur Bauleitplanung zwingend in den Händen der Gemeinde bleiben müsse. 

Nur so seien eine schnelle Reaktionsfähigkeit bei Datenänderungen, Aktualität, Vereinfachung 

der Verwaltung und die Beachtung des Urheberrechts möglich. 

Die Planspielkommunen sind mehrheitlich der Auffassung, dass entsprechend der Überlei-

tungsvorschrift nur Pläne, die nach der geplanten Gesetzesänderung in Kraft getreten sind, 

über das zu schaffende Landesportal zugänglich sein müssen. Allerdings dürften – so die Plan-

spielgemeinde Zingst – nicht die unabhängig davon geltenden Verpflichtungen der INSPIRE-

Richtlinie außer Acht gelassen werden. 

3.2 § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 d) BauGB – Unbeachtlichkeit  

Geplante Neuregelung  

§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB soll wie folgt gefasst werden: 

„2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 

Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Ab-

satz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist 

unbeachtlich, wenn  

[Die weiteren Änderungen an § 214 werden an anderer Stelle aufgerufen.] 

 

d) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung und die aus-

zulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber nicht über das zentrale In-

ternetportal des Landes zugänglich sind,“ 

Votum 

Die Regelung des § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 d) BauGB, wonach die unterlassene Zugänglichma-

chung über ein zentrales Internetportal des Landes nach § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB unbeachtlich 

ist, wird als verständlich und eindeutig bewertet.  

Eine Planspielstadt (Köln) regt mit Blick auf technische und organisatorische Unwägbarkeiten 

eine Ergänzung der vorgesehenen Regelung auch auf solche Fehler bei der Einstellung in das 

Internet an, die in der Sphäre der planaufstellenden Gemeinde liegen und zu einer nicht erheb-

lich verspäteten oder zu kurzen Einstellung in das Internet führen. 

Demgegenüber gehen die anderen Planspielstädte davon aus, dass die bestehenden und be-

währten Maßstäbe, die bei Zugangseinschränkungen oder -hindernissen im Rahmen der Öf-

fentlichkeits- und Trägerbeteiligung gelten, in Bezug auf das nach § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB er-

forderliche Einstellen in das Internet analog anzuwenden sind und deshalb eine solche Erweite-

rung der Planerhaltungsvorschrift nicht erforderlich ist. Diesbezüglich sollten im Einführungser-

lass Hinweise erfolgen. 

Begründung  

Die Planspielkommunen halten die Regelung, der zufolge es für die Wirksamkeit eines Bauleit-

plans unbeachtlich ist, wenn die Zugänglichmachung über ein zentrales Internetportal des Lan-

des nach § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB unterbleibt, für notwendig und sachgerecht, da solche Fehler 
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außerhalb ihres Einflussbereichs liegen und die Öffentlichkeit sich auf der Internetseite der Ge-

meinde unmittelbar informieren kann. Die Regelung wird auch als verständlich und eindeutig 

bewertet.  

Daneben kann es noch weitere außerhalb der Sphäre der Kommune liegende Fehler geben, die 

das Einstellen in das Internet nach § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB betreffen könnten, wie etwa die 

Nichtabrufbarkeit von Plänen durch Bürger aufgrund fehlender oder veralteter Software auf de-

ren Computer. Diese Fehler müssten aber schon deshalb nicht gesondert von § 214 erfasst 

werden, weil § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB lediglich das Einstellen in das Internet fordere und nicht 

auch eine bestimmte Qualität der Abrufbarkeit. Dazu erläutern die Planspielkommunen Tübin-

gen und Zingst die Beweislastverteilung des geplanten § 4a Abs. 4 S. 1 BauGB: die Kommune 

müsse danach nur nachweisen, dass die Unterlagen in einer Weise im Internet hochgeladen 

wurden, dass sie dort grundsätzlich durch die Bürger und die Träger öffentlicher Belange (TöB) 

abrufbar seien. Die Kommune muss dagegen nicht die Abrufbarkeit der Unterlagen durch jeden 

einzelnen Bürger oder TöB nachweisen, wenn dieser eine individuelle Nichtabrufbarkeit be-

hauptet. Die Gemeinde müsse nur die Funktionsfähigkeit des Systems nachweisen, welches in 

ihrer Sphäre liege und dieses auch nur zu den üblichen Tages- und Abendzeiten. Hier sollten 

die bestehenden Lösungswege, die bei Zugangseinschränkungen oder -hindernissen im Rah-

men der Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung entwickelt wurden, eine analoge Anwendung er-

fahren.  

Die Planspielkommunen haben darüber hinaus diskutiert, ob auch solche Fehler bei der Einstel-

lung in das Internet einer Planerhaltungsvorschrift bedürfen, welche zwar in der Sphäre der 

planaufstellenden Gemeinde liegen, die aber von ihr kaum beherrschbar sind, etwa weil sie auf 

technischen und/oder organisatorischen Unwägbarkeiten beruhen. Die Planspielstädte fragen 

sich in diesem Zusammenhang, ob technische Fehler im Internet – wie etwa die Nichtabrufbar-

keit der kommunalen Homepage – zur Folge haben könnten, dass Gerichte den Bebauungs-

plan für unwirksam erklären könnten (Tübingen, Köln und Leipzig). Die gleiche Frage stelle 

sich – so die Planspielstadt Leipzig – bei einer Divergenz zu den öffentlich ausgelegten Unter-

lagen oder einer sonstigen Unvollständigkeit bzw. Fehlerhaftigkeit. Auch die Dauer und Gleich-

zeitigkeit der Einstellung in das Internet wird als potenzieller Fehler problematisiert (Köln). Vor 

diesem Hintergrund regt die Planspielstadt Köln an, die vorgesehene Unbeachtlichkeitsrege-

lung auch auf solche Fehler bei der Einstellung in das Internet auszudehnen, die in der Sphäre 

der planaufstellenden Gemeinde liegen und zu einer verspäteten oder zu kurzen Interneteinstel-

lung führen. 

Bei der Diskussion über die Notwendigkeit einer entsprechenden Erweiterung der Unbeacht-

lichkeitsregelung wurde darauf hingewiesen, dass die von der Rechtsprechung entwickelten 

bestehenden und bewährten Maßstäbe zu Zugangseinschränkungen oder -hindernissen im 

Rahmen der bisherigen Öffentlichkeits- und Trägerbeteiligung auch für die Einstellung ins Inter-

net herangezogen werden können. Um Rechtsunsicherheiten vorzubeugen, sollten diesbezüg-

lich im Einführungserlass Hinweise erfolgen. Unter dieser Voraussetzung wird eine Erweiterung 

der Unbeachtlichkeitsregelung für die angesprochenen Konstellationen von den Planspielkom-

munen – mit Ausnahme der Planspielstadt Köln – nicht für erforderlich gehalten. 

Die Planspielgemeinde Zingst ist der Auffassung, dass die Nichtzugänglichkeit über ein zentra-

les Internetportal des Landes im Sinne des § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 d) BauGB auch dann zu be-

jahen sei, wenn es dieses Internetportal des Landes gar nicht gebe. Auch in einem solchen Fall, 

der zumindest für eine gewisse Zeit nach Inkrafttreten der Novelle nicht auszuschließen sei, 

würde die Heilungsvorschrift greifen. 
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3.3 § 6a Abs. 2 und § 10a Abs. 2 BauGB – Bebauungs- und Flächennutzungsplan 

Nach dem Gesetzentwurf sind folgende Änderungen beabsichtigt:  

§ 6 Abs. 5 BauGB wird wie folgt gefasst: 

„Die Erteilung der Genehmigung ist ortsüblich bekannt zu machen. Mit der Bekanntmachung 

wird der Flächennutzungsplan wirksam. Ihm ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen 

über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Be-

hördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Grün-

den der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Pla-

nungsmöglichkeiten gewählt wurde. Jedermann kann den Flächennutzungsplan, die Begrün-

dung und die zusammenfassende Erklärung nach § 6a Abs. 1 einsehen und über deren Inhalt 

Auskunft verlangen.“ 

 

Es soll ein neuer § 6a BauGB eingefügt werden, der in Absatz 1 den Inhalt des zu streichenden 

§ 6 Abs. 5 S. 3 BauGB übernimmt: 

„§ 6a Zusammenfassende Erklärung zum Flächennutzungsplan; Einstellen in das Internet 

(1) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufü-

gen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-

keits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden, und 

über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht 

kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

(2) Der wirksame Flächennutzungsplan mit der Begründung und der zusammenfassen-

den Erklärung soll ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein zentrales In-

ternetportal des Landes zugänglich gemacht werden.“ 

 

Änderung in § 10 Abs. 3 BauGB und Streichung des § 10 Abs. 4 BauGB:  

„(3) Die Erteilung der Genehmigung oder, soweit eine Genehmigung nicht erforderlich ist, der 

Beschluss des Bebauungsplans durch die Gemeinde ist ortsüblich bekannt zu machen. Der Be-

bauungsplan ist mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung nach Absatz 4 § 

10a Absatz 1 zu jedermanns Einsicht bereitzuhalten; über den Inhalt ist auf Verlangen Auskunft 

zu geben. In der Bekanntmachung ist darauf hinzuweisen, wo der Bebauungsplan eingesehen 

werden kann. Mit der Bekanntmachung tritt der Bebauungsplan in Kraft. Die Bekanntmachung 

tritt an die Stelle der sonst für Satzungen vorgeschriebenen Veröffentlichung. 

(4) Dem Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizufügen über die Art und 

Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und aus welchen Gründen der Plan nach Abwä-

gung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt 

wurde.“ 
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Anstelle der Streichung des § 10 Abs. 4 BauGB wird § 10a BauGB neu eingefügt: 

„§ 10a Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan; Einstellen in das Internet 

(1) Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizu-

fügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlich-

keits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und über 

die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommen-

den anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde. 

(2) Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassen-

den Erklärung soll ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein zentrales In-

ternetportal des Landes zugänglich gemacht werden.“ 

 

Redaktionelle Folgeänderung in § 13 Abs. 3 BauGB: 

„(3) Im vereinfachten Verfahren wird von der Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4, von dem Umwelt-

bericht nach § 2a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche Arten umweltbezogener In-

formationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklärung nach § 6 Abs. 5 Satz 

3 und § 10 Abs. 4 § 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1 abgesehen; § 4c ist nicht anzuwenden. 

Bei der Beteiligung nach Absatz 2 Nr. 2 ist darauf hinzuweisen, dass von einer Umweltprüfung 

abgesehen wird.“ 

Votum 

Die Inhalte der neu vorgesehenen §§ 6a und 10a BauGB zum Einstellen in das Internet von 

Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen werden als verständlich und eindeutig einge-

schätzt. Die Ausgestaltung als Soll-Vorschrift, die ein Ermessen statuiert, wird begrüßt. 

Von den Planspielkommunen wird begrüßt, dass in § 10a Abs. 2 BauGB abweichend vom Refe-

rentenentwurf nicht mehr gefordert wird, die Erteilung der Genehmigung oder den Beschluss 

nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ergänzend in das Internet einzustellen.  

Begründung 

Der Inhalt des Bebauungs- und des Flächennutzungsplans wird schon derzeit in das Internet 

eingestellt. Dieses entspricht aber noch nicht den Anforderungen der Neuregelung. Weitere Do-

kumente müssten hinzukommen.  

Die Ausgestaltung von § 6a Abs. 2 und § 10a Abs. 2 BauGB als Soll-Vorschrift wird begrüßt. Es 

wurde die Frage aufgeworfen, warum die geplanten §§ 6a Abs. 2 und 10a Abs. 2 BauGB als 

Soll-Vorschrift ausgestaltet seien (Tübingen und Leipzig). Nach herkömmlichem Verständnis 

sei dieses im Regelfall verpflichtend und im Ausnahmefall bestehe ein Ermessen. Dazu heißt es 

entgegen dem herkömmlichen Verständnis von Soll-Vorschriften in der Begründung zum Ge-

setzesentwurf: „Die Regelung [§ 6a] zur elektronischen Veröffentlichung von Bauleitplänen lässt 

den Kommunen ausdrücklich Ermessensspielraum, […]“, (Seite 41 des Regierungsentwurfs) 

und „Ebenso wie in § 6a Absatz 2 BauGB besteht zur Einstellung in das Internet und zur Zu-

gänglichmachung über das zentrale Internetportal jedoch keine Verpflichtung.“ (Seite 43 des 

Regierungsentwurfs). Vor diesem Hintergrund und angesichts des Umstands, dass der Gesetz-

geber keine neue Pflicht statuieren wollte, die möglicherweise aufgrund der INSPIRE-Richtlinie 

weitere Rechtsfolgen auslöse und zur Unwirksamkeit von Bauleitplänen führen könne, kann die 

Vorschrift den Planspielkommunen zufolge nur so verstanden werden, dass ihr „Soll“ grundsätz-

lich ein Ermessen und keine Pflicht statuiere. Der Begriff „soll“ sei nur verwendet worden, weil 
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dieses den Entwicklungen in der Praxis entspreche, wonach die Gemeinden der Öffentlichkeit 

von sich aus ihre Informationen weitestgehend über ihre Homepage zur Verfügung stellen. Die 

Fassung als Soll-Vorschrift dürfte in der Praxis kaum Relevanz haben, da – so die Planspiel-

stadt Tübingen – es in der Realität so gut wie keine Fälle geben dürfte, in denen von der Vor-

schrift abgewichen werde. Sollte es dennoch einen solchen geben, sollte daraus nicht die Un-

wirksamkeit des jeweiligen Plans folgen. Für die Auslegung der Soll-Vorschrift als Ermessens-

vorschrift spreche auch, dass unklar sei, welche Ausnahmen gemeint sein könnten – gehe man 

von einer klassischen Regel-Ausnahme-Regelung aus. 

Der Anregung der Planspielstadt Köln, die Überschriften des § 6a und des § 10a BauGB – an-

ders als noch im Referentenentwurf – unterscheidbar zu machen, ist der Regierungsentwurf ge-

folgt. Auch die Vorschläge der Planspielstadt Köln zur inhaltlichen Kohärenz zwischen § 6a 

Abs. 2 und § 10a Abs. 2 BauGB hat der Gesetzestext laut Regierungsentwurf aufgegriffen: die 

Erteilung der Genehmigung oder der Beschluss nach § 10 Absatz 3 Satz 1 BauGB werden in § 

10a Abs. 2 BauGB nicht mehr angesprochen. Die Streichung diene der Verringerung des Auf-

wandes für die Gemeinden und sei positiv zu bewerten (so ausdrücklich Leipzig). Dass die Ge-

setzesbegründung zu § 10a BauGB noch von der „Erteilung der Genehmigung oder der Be-

schluss nach § 10 Absatz 3 Satz 1 BauGB“ spreche (Seite 43 des Regierungsentwurfs), wird 

als offensichtliches redaktionelles Versehen gewertet. 

Die Bezugnahme auf den „wirksamen“ Flächennutzungsplan in § 6a BauGB und den „in Kraft 

getretenen“ Bebauungsplan in § 10a BauGB wird als klarstellend begrüßt. Sie seien aus Sicht 

der Planspielstadt Leipzig aber entbehrlich, da auch nach bisherigem Verständnis immer, wenn 

das BauGB vom Flächennutzungsplan oder vom Bebauungsplan spreche und sich aus dem 

Zusammenhang nicht etwas anderes ergebe, der „wirksame“ Flächennutzungsplan und der „in 

Kraft getretene“ Bebauungsplan gemeint sei. Die vorgenommene Ergänzung müsse zudem nun 

auch konsequenterweise im Titel der Norm eingefügt werden. 

Die Ausführungen zur Zugänglichmachung über ein zentrales Internetportal des Landes sowie 

zum Zeitpunkt und zur Dauer des Einstellens in Kapitel 3.1. „§ 4a Abs. 4 BauGB – Öffentlich-

keits- und Behördenbeteiligung“ gelten hier entsprechend. Die Planspielkommunen fragen sich 

allerdings, ob die Planwerke dauerhaft im Internet zur Verfügung stehen sollen. Beziehen sich 

die Vorschriften auf alle einzelnen Änderungen der Planwerke oder könnten alte Pläne nebst 

Begründung und zusammenfassender Erklärung durch die aktualisierte Fassung im Internet er-

setzt werden – wie es derzeit häufig Praxis sei. Diesbezüglich wird um Auslegungshinweise im 

Einführungserlass gebeten.  

Die Neuregelung des § 6a Abs. 2 BauGB 

In der Diskussion im Planspiel stellte sich heraus, dass in der Fortentwicklung des Gesetzent-

wurfs zum Regierungsentwurf nicht mehr gefordert wird, die Erteilung der Genehmigung oder 

den Beschluss nach § 10 Abs. 3 Satz 1 BauGB ergänzend in das Internet einzustellen. Diese 

Änderung wird von den Planspielkommunen begrüßt. 

Die Frage, ob die derzeitige Praxis den Anforderungen des geplanten § 6a Abs. 2 BauGB be-

reits entspricht, verneinen die Planspielstädte – mit Ausnahme der Planspielgemeinde Sylt, die 

diesbezüglich auf ihr Web-GIS verweist: Jede Änderung des Flächennutzungsplans wird neben 

dem ursprünglichen Plan in der Karte des Web-GIS der Planspielgemeinde Sylt gekennzeich-

net. Auch die Bekanntmachungen werden dort bereitgestellt. Diese werden zudem auf der In-

ternetseite der Gemeinde unter der Rubrik Bekanntmachungen veröffentlicht. 

Es besteht jedoch in allen Planspielstädten die Möglichkeit, sich im Internet über den Inhalt des 

aktuellen Flächennutzungsplans zu informieren. So sind z.B. Planfassung und Planzeichener-

klärung des Flächennutzungsplans der Planspielstadt Leipzig im interaktiven Stadtplan (Link: er 
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https://www.leipzig.de) abrufbar. Im elektronischen Ratsinformationssystem kann ergänzend 

dazu der Beschluss zum Flächennutzungsplan eingesehen werden, dazu gehören Planzeich-

nung, Planzeichenerklärung und Begründung. Nach der Fortschreibung des Flächennutzungs-

plans über die Gesamtstadt 2015 ist für die Planspielstadt Leipzig allein diese im interaktiven 

Stadtplan dargestellt, so dass dort die Änderungen nicht nachvollziehbar seien. Das würden sie 

jedoch über das elektronische Ratsinformationssystem sein. Zusätzlich seien die Bekanntma-

chungen im Amtsblatt online einsehbar und die thematische Seite zum Flächennutzungsplan 

würde über die jeweilige Änderung informieren. 

Ähnlich ist es auch in der Planspielstadt Bamberg: dort würden die aktuell laufenden Änderun-

gen des Flächennutzungsplans über das Beteiligungsportal der kommunalen Website bekannt 

gemacht. Weiterhin könne das Rathaus-Journal (Amtsblatt – Stadt Bamberg), in dem die Ände-

rungen ortsüblich bekannt gegeben werden, über die kommunale Website als PDF-Dokument 

heruntergeladen werden. Somit könnten die einzelnen Änderungen anhand des Änderungs-

plans nachvollzogen werden.  

Die Änderungen des Flächennutzungsplans werden in der Planspielstadt Köln durch das Ein-

stellen der Beschlüsse und Vorlagen entlang der einzelnen Verfahrensschritte (Aufstellung, Ein-

leitung, frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit, öffentliche Auslegung und das Inkrafttreten) im 

Internet bekannt gemacht. Allerdings sind nur die aktuelle Änderung bzw. der aktuelle Stand 

des Flächennutzungsplans eingestellt, keine zurückliegenden. 

Zur Umsetzung des neuen § 6a Abs. 2 BauGB würden die meisten Planspielgemeinden einige 

weitere Dokumente zusätzlich in das Internet einstellen – je nach derzeitiger Praxis zum Teil 

den Flächennutzungsplan an sich, zum Teil die Begründung und häufig auch die zusammen-

fassende Erklärung.  

Die Neuregelung des § 10a Abs. 2 BauGB 

Die Ausführungen zu § 6a Abs. 2 BauGB gelten hier entsprechend. Allein die Planspielgemein-

de Sylt erfüllt schon derzeit die Anforderungen des geplanten § 10a Abs. 2 BauGB mit Aus-

nahme der Zugänglichmachung über ein zentrales Landesportal. Ähnlich ist es in der Planspiel-

stadt Bamberg, nur fehlt dort die zusammenfassende Erklärung im Internet. Auch die Praxis 

der Planspielstadt Tübingen entspricht derzeit noch nicht dem geplanten § 10a Abs. 2 BauGB; 

soll aber in Zukunft entsprechend angepasst werden. In der Planspielstadt Leipzig erfolgt die 

Mitteilung über die Erteilung der Genehmigung bzw. über den Beschluss zur Satzung des Be-

bauungsplans im Rahmen der ortsüblichen Bekanntmachung im online zur Verfügung stehen-

den Leipziger Amtsblatt. Der Bebauungsplan mit Begründung inklusive zusammenfassender 

Erklärung kann von jedermann im elektronischen Ratsinformationssystem der Planspielstadt 

Leipzig eingesehen werden. Dabei handelt es sich jedoch nicht um die Planurkunde. Die Be-

standteile des Beschlusses sind i.d.R. Planzeichnung, Planzeichenerklärung, textliche Festset-

zungen, Begründung, zusammenfassende Erklärung und weiterführende Anlagen.  
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4. Monitoring – § 4c Satz 1 BauGB 

Geplante Neuregelung  

§ 4c Satz 1 BauGB soll wie folgt geändert werden: 

„§ 4c 

Die Gemeinden überwachen die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund der Durchfüh-

rung der Bauleitpläne eintreten, um insbesondere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen 

frühzeitig zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe zu ergreifen; 

Gegenstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Fest-

setzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4. Sie 

nutzen dabei die im Umweltbericht nach Nummer 3 Buchstabe b der Anlage 1 zu diesem Ge-

setzbuch angegebenen Überwachungsmaßnahmen und die Informationen der Behörden nach 

§ 4 Abs. 3.“ 

Votum 

Die geplante Ergänzung der Regelung des Monitorings in § 4c BauGB ist verständlich und ein-

deutig und wird begrüßt. Da es sich um eine klarstellende Regelung handelt, wird kein zusätzli-

cher Aufwand für die Praxis erwartet.  

Begründung 

Bisherige Praxis 

Alle Planspielkommunen sind der Ansicht, dass nach § 4c BauGB schon bisher eine Überwa-

chungspflicht in Bezug auf die erheblichen Umweltauswirkungen bestehe, die auf Grund der 

Durchführung der Bauleitpläne eintreten. Diese Pflicht würde auch weitestgehend umgesetzt, 

wobei sich die Vorgehensweisen und die Intensität in den Planspielkommunen unterscheiden. 

Die Überwachung nach § 4c BauGB erfolgt in der Praxis in allen Planspielkommunen in zwei 

Phasen: 

1. Überwachung der Umsetzung der Vermeidungs-, Verminderungs- und Ausgleichsmaßnah-

men  

2. Langfristige Betrachtung und Evaluierung der Vermeidungs-, Verminderungs- und Aus-

gleichsmaßnahmen anhand vorher festgelegter zu überwachender Parameter  

Die bisherige Kölner Praxis sieht je nach Art des Bebauungsplan-Verfahrens leicht unterschied-

liche Wege zur Herstellung und Überwachung von Ausgleichsmaßnahmen vor: 

■ Bei einem Angebotsbebauungsplan mit mehreren „Eingreifern“ setzt das Amt für Land-

schaftspflege und Grünflächen als untere Landschaftsbehörde im Bebauungsplan-Verfahren 

die Ausgleichsmaßnahmen um und refinanziert die Kosten auf der Grundlage einer Satzung 

zur Erhebung von Kosten für Ausgleichsmaßnahmen. Das Amt übernimmt auch die Entwick-

lungspflege und die dauerhafte Pflege. 

■ In investorenbezogenen Bebauungsplänen und Vorhaben- und Erschließungsplänen wird 

der Grundstückseigentümer und Vorhabenträger durch einen städtebaulichen Vertrag oder 

einen Durchführungsvertrag zur Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen verpflichtet. In den 

meisten Fällen findet die Herstellung auf städtischen (Acker-)Flächen statt. Dazu wird oft ei-

ne Bankbürgschaft in Höhe der Kosten für die Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen einge-

fordert. Nach Herstellung der Ausgleichsmaßnahmen erfolgt eine Abnahme der Maßnahmen 
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durch das Amt für Landschaftspflege und Grünflächen. Die Bankbürgschaft wird dann – bis 

auf eine Restsumme in Höhe von fünf Prozent – freigegeben. Die Restsumme wird nach Ab-

lauf der Frist zur Entwicklungspflege, in der Regel 2-3 Jahre, ebenfalls freigeben, soweit kei-

ne Mängel in der Pflanzmaßnahme festgestellt wurden. Die Kosten für eine in der Regel 30-

jährige Pflege der Ausgleichsmaßnahmen werden in diesen Fällen vom Investor abgelöst. 

Eine weitere Regelung zur Überwachung der Herstellung von Ausgleichsmaßnahmen war da-

her bislang in der Planspielstadt Köln nicht erforderlich. Die Überwachung des dauerhaften Er-

halts von Ausgleichsmaßnahmen ist aber auch in der Planspielstadt Köln nicht geregelt. Es 

fanden hierzu seitens des Stadtplanungsamtes stichprobenartige Ortsbegehungen statt. In sel-

tenen Einzelfällen wurden Hinweise aus der Bevölkerung über Beeinträchtigungen von Aus-

gleichsmaßnahmen an die untere Landschaftsbehörde weitergeleitet. 

Die Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen wurde in der Planspielstadt Tübingen auch bis-

her schon überwacht:  

■ Planinterne Ausgleichsmaßnahmen werden Bestandteil der Baugenehmigung (z.B. durch 

einen Freianlagenplan). Allerdings erfüllen Private oft die planinternen Maßnahmen nicht, 

was die Stadt aufgrund von Kapazitätsmangel nur anlassbezogen kontrollieren kann.  

■ Planexterne Maßnahmen werden – vertraglich vereinbart – von Investoren hergestellt und 

von der Stadt abgenommen und kontrolliert. Die Überwachung erfolgt über Vertragskontrol-

len und auch der Gemeinderat fordert in regelmäßigen Abständen Umsetzungsberichte. 

Beispiel Wennfelder Garten: Die Investoren haben die Verpflichtung, das Monitoring 

bezüglich der CEF-Maßnahmen (funktionserhaltende Vermeidungs- oder vorgezogene 

Ausgleichsmaßnahmen) durchzuführen. Ein Fachmann begutachtet regelmäßig und hat 

festgestellt, dass weniger Nisthilfen als prognostiziert erstellt werden mussten. Dadurch 

konnten die bestehenden vertraglichen Regelungen angepasst werden. Daraus zieht 

Tübingen das Fazit, dass bei Vorhaben- und Erschließungsplänen mit entsprechender 

Monitoringverpflichtung der Investoren die Überwachung gut funktioniert. 

■ Teilweise stellt die Stadt Ausgleichsmaßnahmen auch selbst her.  

Das Monitoring in der Planspielstadt Bamberg wird in folgenden Fachbereichen durchgeführt:  

■ Im Bereich Naturschutz und Landschaftspflege erfolgt die Überwachung bisher durch die un-

tere Naturschutzbehörde. Diese Behörde ist in das Umweltamt integriert und wird im über-

tragenen Aufgabenbereich tätig.  

■ Das Umweltamt meldet die Ausgleichsflächen an das Landesamt für Umwelt (Ökoflächenka-

taster).  

■ Das Umweltamt führt auch die Herstellung und die Überwachung der Pflege der Ausgleichs-

flächen, die meist auf 20 Jahre festgesetzt sind, durch. Neben dem Umweltamt sind auch 

das Stadtplanungsamt, das Immobilienmanagement sowie der Fachbereich Baurecht im 

Baureferat im Monitoring-Prozess beteiligt.  

Das fachliche Monitoring durch die Naturschutzbehörde bezieht sich auf die Herstellung und die 

Pflege von internen und externen Kompensationsflächen sowie auf – gemäß den Vorgaben des 

Artenschutzes – im Bebauungsplan festgesetzte vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) 

für bestimmte Artengruppen (z.B. Vögel, Fledermäuse, Zauneidechse, totholzbewohnende Kä-

ferarten).  

Die Abstimmung und Festlegung der Überwachungsmaßnahmen/Überwachungskonzepte er-

folgt in der Planspielstadt Leipzig für jeden Bebauungsplan separat. Die Durchführung der 

Überwachung (Zuständigkeit, Art der Überwachung) ist von der jeweils festgelegten Überwa-

chungsmaßnahme abhängig. In der Praxis erfolgt die Umsetzung zum Teil mittels Festlegung 
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bestimmter Maßnahmen im städtebaulichen Vertrag bzw. Durchführungsvertrag und abgesi-

chert durch eine Bürgschaft. 

Der Ausgleich wurde in der Planspielgemeinde Sylt in der Vergangenheit zumeist über das ge-

meindeeigene Ökokonto erbracht. Hier ist die untere Naturschutzbehörde (UNB) beim Land-

kreis Nordfriesland zuständig. Ein konsequentes Monitoring durch die Gemeinde wird allerdings 

nicht durchgeführt, mit Ausnahme der Überwachung der Durchführung von Ausgleichsmaß-

nahmen bei dem vom Landkreis verwalteten Ökokonto. Vollzugsdefizite sind insbesondere im 

Hinblick auf Ausgleichsmaßnahmen erkennbar, die über das Ökokonto hinausgehen. Bisher 

wurde diese Situation von der Sylter Politik nicht tiefergehend – mit dem Ziel einer Änderung – 

hinterfragt.  

Praktische Umsetzung der Neuregelung 

Die Planspielkommunen sind der Auffassung, dass die derzeitige Praxis der Überwachung der 

Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen den Anforderungen der geplanten Neufassung des 

§ 4c BauGB entsprechen sollte. Es handelt sich also lediglich um eine Klarstellung, die als kon-

sequent und sinnvoll erachtet wird. Sie habe Anstoßwirkung und beziehe sich nach Meinung 

der Planspielkommunen nur auf die „erheblichen Umweltauswirkungen“. Insofern wird auch kein 

zusätzlicher Aufwand für die Praxis aufgrund der geplanten Novelle erwartet. Anders sieht das 

nur die Planspielstadt Bamberg. Sofern bereits heute Vollzugsdefizite beim Monitoring bestün-

den, würden diese durch die Neuregelung noch verstärkt. 

Die Planspielgemeinde Zingst sieht sich durch die geplante Änderung in § 4c S. 1 BauGB in ih-

rer bisherigen Verwaltungspraxis bestätigt, so dass es dort zu keinen Änderungen kommen soll-

te. 

Auch die Planspielstadt Köln werde ihre gesamtstädtische Herangehensweise voraussichtlich 

nicht ändern. Je nach Vorgehensweise würde diese im Umweltbericht unter Punkt 3 „Überwa-

chungsmaßnahmen“ aufgeführt mit dem Ergebnis, dass ein weitergehendes Monitoring der 

Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen nach § 1a Abs. 3 BauGB nicht erforderlich sei. 

Angemerkt wurde, dass Rechtsunsicherheiten, die bereits nach geltendem Recht bestehen 

würden, auch nach der Neufassung fortbestehen würden: So sei offen, inwieweit Ausgleichs-

maßnahmen, deren Überwachbarkeit nicht gesichert sei, als Ergebnis einer sachgerechten Ab-

wägung festgesetzt werden könnten. In diesem Zusammenhang stelle sich aber die Frage, ob 

es Aufgabe von Gesetzesnovellierungen sei, die nach geltendem Recht bestehenden Rechts-

unsicherheiten auszuräumen oder ob dieses – je nach Materie – nicht auch den Gerichten über-

lassen werden könne.  

In diesem Kontext verweist die Planspielstadt Tübingen allerdings auf Art. 8a Abs. 4 S. 2 der 

UVP-ÄndRL. Darin heißt es: „Die Art der zu überwachenden Parameter und die Dauer der 

Überwachung müssen der Art, dem Standort und dem Umfang des Projekts sowie dem Aus-

maß seiner Auswirkungen auf die Umwelt angemessen sein.“ Daraus leitet die Planspielstadt 

den Vorschlag ab, das Wort „angemessen“ – bezogen auf die Überwachung – in die geplante 

Neuregelung aufzunehmen oder zumindest deutlich in dem Einführungserlass darauf hinzuwei-

sen. Dadurch könnten die Gemeinden den Aufwand für kleinere Projekte minimieren.  

Die Mehrheit der Planspielkommunen ist der Ansicht, dass der bestehende § 209 BauGB auch 

eine Duldungspflicht in Bezug auf das Betreten der Grundstücke zum Zwecke der Überwachung 

der Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen statuiere. Die Überwachung sei eine „vorberei-

tende Maßnahme“ im Sinne des § 209 BauGB. 

Um den Aufwand der Überwachung zu begrenzen, schlägt die Planspielstadt Leipzig zudem 

vor, dass der Landesgesetzgeber die Notwendigkeit von Fertigstellungsanzeigen regeln solle. 
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In Leipzig würde aufgrund der Neuregelung die Durchführung von festgesetzten Ausgleichs-

maßnahmen nun stets in das jeweilige Überwachungskonzept aufgenommen werden.  

 

5. Inhalt des Umweltberichts - Anlage 1 zum BauGB 

Geplante Neuregelung 

Die Anlage 1 soll wie folgt gefasst werden: 

„Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c) 

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestandteile: 

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben: 

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans, einschließlich einer 

Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Angaben über Standorte, Art und Umfang 

sowie Bedarf an Grund und Boden der geplanten Vorhaben;  

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgelegten Ziele des Um-

weltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung sind, und der Art, wie diese Ziele und 

die Umweltbelange bei der Aufstellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden; 

2.  eine Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen, die in der Umweltprüfung nach 

§ 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehören folgende Angaben: 

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Ba-

sisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich 

beeinflusst werden, und eine Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Um-

weltzustands bei Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegen-

über dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren 

Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse abgeschätzt werden 

kann; 

b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

und bei Nichtdurchführung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die 

möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der ge-

planten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu 

beschreiben, unter anderem infolge 

 aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit relevant ein-

schließlich Abrissarbeiten, 

 bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden, Wasser, Tiere, 

Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbarkeit 

dieser Ressourcen zu berücksichtigen ist, 

 cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Erschütterungen, 

Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursachung von Belästigungen,  

 dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung und Verwertung, 

 ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe oder die Umwelt 

(zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen), 

 ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Plangebiete 

unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf möglich-
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erweise betroffene Gebiete mit spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von 

natürlichen Ressourcen, 

 gg) der Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (zum Beispiel Art und Ausmaß 

der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des Vorhabens gegenüber den Fol-

gen des Klimawandels, 

 hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe;  

 die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwaigen indirek-

ten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurzfristigen, mittelfristigen 

und langfristigen, ständigen und vorübergehenden sowie positiven und negativen 

Auswirkungen der geplanten Vorhaben erstrecken; die Beschreibung nach Halbsatz 2 

soll zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder 

kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tragen;  

c)  eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte erhebliche 

nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, verringert oder soweit mög-

lich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebenenfalls geplante Überwachungsmaß-

nahmen. In dieser Beschreibung ist zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige 

Auswirkungen auf die Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen 

werden, wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken ist; 

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die Ziele und der räumli-

che Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksichtigen sind, und die Angabe der we-

sentlichen Gründe für die getroffene Wahl; 

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1 Absatz 6 

Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfungen können die vorhan-

denen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen genutzt werden; 

soweit angemessen, sollte diese Beschreibung Maßnahmen zur Verhinderung oder 

Verminderung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die 

Umwelt sowie Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Be-

kämpfungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen;  

3. zusätzliche Angaben: 

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten technischen Verfahren bei 

der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierigkeiten, die bei der Zusammenstellung der 

Angaben aufgetreten sind, zum Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse, 

b) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Auswir-

kungen der Durchführung des Bauleitplans auf die Umwelt, 

c) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen Angaben nach dieser 

Anlage, 

d) eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Beschreibungen und 

Bewertungen herangezogen wurden.“ 

Votum 

Die in Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie erfolgenden Änderungen der Bestimmungen 

zum Inhalt des Umweltberichts werden auch vor dem Hintergrund einer einheitlichen Handha-

bung und auch im Hinblick auf die bewährten Abschichtungsmöglichkeiten von fünf Planspiel-

kommunen als praktikabel bewertet.  

Die Planspielstadt Leipzig spricht sich dafür aus, den im Gesetzentwurf verfolgten Ansatz eines 

vollständig identischen Anforderungsprofils für alle Bebauungspläne auf seine praktischen 

Auswirkungen hin in der Folgezeit zu evaluieren und zu überprüfen. 
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Begründung 

5.1 Umweltberichte in der praktischen Ausgestaltung  

Bisherige Praxis in den Planspielstädten ist, dass die Inhalte des Umweltberichts gemäß der 

Anlage 1, die als eine Art Aufbauschema genutzt wird, Punkt für Punkt abgearbeitet werden. 

Die Umweltberichte werden auf Grund von fehlendem Fachpersonal in der Regel durch extern 

beauftragte Umwelt- oder Landschaftsplaner erstellt (Bamberg, Leipzig, Sylt, Tübingen, 

Zingst). Die Planspielstadt Köln dagegen erstellt die Umweltberichte zumeist selbst. Sie verfügt 

über entsprechende personelle Kompetenzen, da dort schon seit langem freiwillige kommunale 

Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden. Auch überzeugt sie die Qualität extern 

erstellter Umweltberichte nicht in jedem Fall.  

Die Planspielstädte sind sich einig, dass eine Reihe von Inhalten ergänzend zu der bisherigen 

Praxis neu in den Umweltbericht aufgenommen werden müssten, wenn die geplante Novelle in 

Kraft tritt. Die Inhalte des Umweltberichts würden komplexer. Das erfordere einen erhöhten Ar-

beits- und Prüfaufwand. Damit verbunden seien auch in Einzelfällen ein nicht abschätzbarer 

zeitlicher Mehraufwand bzw. erhöhte Kosten bei einer Vergabe an Dritte (so ausdrücklich die 

Planspielstadt Bamberg; ähnlich auch die anderen Planspielkommunen). Dies folge aus der 

Erweiterung des Anforderungskatalogs der geänderten UVP-Richtlinie. 

Die Planspielstädte haben die Neuregelung mit Ihrer bisherigen Praxis abgeglichen und dabei 

zum Teil testweise Umweltberichte entsprechend umgeschrieben. So hat z.B. die Planspielstadt 

Köln den Umweltbericht zum Bebauungsplan für die Güterbahnhofsbrache in Köln-Ehrenfeld 

testweise auf der Grundlage der geplanten Neuregelung umgearbeitet. Im Ergebnis identifiziert 

die Planspielstadt Köln – wie auch die Mehrheit der anderen Planspielstädte – übereinstim-

mend die folgenden neuen bzw. zu ergänzenden Inhalte: 

■ Die Recherche und Darstellung baubedingter Auswirkungen auf die Umweltbelange nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstaben a) bis i) 

■ Art und Menge an Emissionen von Wärme und Strahlung sowie die Verursachung von Be-

lästigungen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe cc); 

■ Menge und Verwertung erzeugter Abfälle (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe dd); 

■ Darstellung der Auswirkungen von Risiken für die menschliche Gesundheit, auf Kulturgüter 

oder die Umwelt durch Unfälle oder Katastrophen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ee); 

■ Die kumulativen Wirkungen von Planungen in einem engen räumlichen Zusammenhang (An-

lage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe ff); 

■ Beschreibung des Ausmaßes der Treibhausgasemissionen (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchsta-

be gg); 

■ Beschreibung der eingesetzten Techniken und Stoffe (Anlage 1 Nr. 2 Doppelbuchstabe hh); 

■ Beschreibung gemäß §1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe j von Bereitschafts- und Bekämpfungs-

maßnahmen der Auswirkungen von Krisen (Anlage 1 Nr. 2 e); 

■ Beschreibung von Wechselwirkungen auch auf Erhaltungsziele und den Schutzzweck der 

Natura 2000-Gebiete (soweit diese direkt oder indirekt betroffen sind) (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 i); 

Diese Aufzählung deckt sich mit den Feststellungen der anderen Planspielstädte, die aber zum 

Teil noch darüber hinausgehen. So benennt die Planspielstadt Leipzig folgende über die bishe-

rige Rechtslage hinausgehenden Anforderungen:  

■ Explizite Aufnahme des Belangs „Fläche“ als eigenständigen Punkt. 

■ Ergänzung eines Kapitels 7.7 „Referenzliste der Quellen“ im Umweltbericht. 

Schließlich konstatiert die Planspielstadt Bamberg Umstellungs- und Änderungsbedarf im Um-

weltbericht in Bezug darauf, dass: 
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■ „die Beschreibung nach Halbsatz 2 […] zudem den auf Ebene der Europäischen Union oder 

auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung 

tragen“ sollte.  

Die vorgenannten Inhalte erfordern nach Auffassung der Planspielstädte zusätzliche Recher-

chen und teilweise auch neue Methoden. Dies gelte insbesondere für die Auswirkungen in der 

Bauphase, da hier in aller Regel während des Bebauungsplan-Verfahrens keine oder nur sehr 

rudimentäre Erkenntnisse vorlägen. Die Ermittlung von Auswirkungen der Bauphase seien bis-

lang nicht durchgeführt worden, da der Regelungskanon des BauGB hierzu ausdrücklich keine 

Vorgaben mache. Insoweit wird die Einfügung der Worte „soweit möglich“ begrüßt. Entschei-

dend für den Bearbeitungsaufwand dürfte der Planspielstadt Tübingen zufolge dennoch zum 

einen die Beschreibung der Bau- und Betriebsphase werden, insbesondere in denjenigen Fäl-

len, in denen ein konkretes Projekt bereits angedacht ist. Hier werde sich die Frage stellen, wel-

che bisher auf Genehmigungsebene zu klärenden Themen in die Bauleitplanung überführt wer-

den müssen und inwieweit auf die nachfolgende Genehmigungsebene verwiesen werden kann, 

ohne einen für die Gültigkeit des Umweltberichtes relevanten Ermittlungsausfall zu generieren. 

Zum anderen muss von den Kommunen geklärt werden, in welchen Fällen auf allgemeine wis-

senschaftliche Erkenntnisse für die Prognosen zurückgegriffen werden kann und für welchen 

Fall ein zusätzliches Gutachten erforderlich wird – so explizit die Planspielstadt Tübingen. So 

erfordere beispielsweise die Ermittlung des Umfangs emittierter Treibhausgase eine zusätzliche 

Berechnung (Simulation) dieser Emissionen, welche die heute schon in einigen Umweltprüfun-

gen ermittelten Angaben zu verkehrsbedingten Emissionen ergänzen würden (so etwa Köln). 

Gleiches könne bezüglich der Art und Menge an Emissionen von Wärme und Strahlung ange-

zeigt sein. Für diese und andere maßgebend mit Arbeitsaufwand behafteten Anforderungen wä-

re eine Arbeitshilfe für die Kommunen hilfreich, aus der hervorgeht, bei welchen Themen in der 

Regel davon auszugehen ist, dass ein Abstellen auf vorhandene wissenschaftliche Erkenntnis-

se (z.B. Studie des Bundes xy) als ausreichend erachtet wird. Dieses würde die begrüßte Ein-

fügung des „soweit möglich“ stärken – so die Planspielstadt Tübingen.  

5.2 Anpassung des Aufwands in Abhängigkeit vom Detailierungsgrad und 

Vorhabenbezug der Planung 

Zahlreiche Anmerkungen zu der Neufassung der Anlage 1 beziehen sich auf den Umstand, 

dass entsprechend den Anforderungen der UVP-Richtlinie die Umweltauswirkungen konkreter 

Vorhaben in den Blick zu nehmen sind. Anders als die bisherige Fassung der Anlage 1 bezieht 

sich die Neufassung im Wortlaut an zahlreichen Stellen auf die geplanten Vorhaben oder das 

Vorhaben (Nr. 2 b Doppelbuchstaben aa, ff, gg). Dies hat bei den Planspielkommunen die Fra-

ge nach der geforderten Untersuchungstiefe aufgeworfen und zwar unter anderem zu folgenden 

Aspekten: Abrissarbeiten, die Nutzung natürlicher Ressourcen während der Betriebsphase, Ab-

fälle, Risiken für die menschliche Gesundheit z.B. durch Unfälle und Katstrophen, Art und Aus-

maß der Treibhausgasemissionen oder die eingesetzten Techniken und Stoffe, welche nur bei 

Kenntnis über die konkret auf der Grundlage eines Bauleitplans umzusetzenden Vorhaben 

fassbar seien. Auch sei bei einem Angebotsbebauungsplan bezogen auf die Bauphase die 

Feststellung von baubedingten erheblichen nachteiligen Auswirkungen auf einen oder mehrere 

Umweltbelange nicht möglich, da konkrete Vorhaben nicht bekannt seien. 

Vor diesem Hintergrund kommen die Planspielkommunen zu einem nach dem Detaillierungs-

grad und nach der Vorhabenbezogenheit differenzierenden Auslegungsansatz zu Bestimmung 

der Untersuchungstiefe im Umweltbericht. Dieser Auslegungsansatz wird durch die im Ein-

gangssatzteil zu Nr. 2 b) eingefügte einschränkende Formulierung „soweit möglich“ ebenso be-

stätigt, wie durch die Ausführungen in der Begründung zum Gesetzentwurf: Dort wird wie folgt 

ausgeführt: „Dabei ist zu berücksichtigen, dass sich die Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 



 

55 

3 BauGB u.a. auf das bezieht, was nach dem Detaillierungsgrad der Planung angemessener-

weise erwartet werden darf. Für den Umfang der im Einzelfall bestehenden Prüfungsanforde-

rungen nach Nummer 2 b) der Anlage 1 wird daher auch von Bedeutung sein, ob ein konkreti-

sierbares Projekt bzw. Vorhaben Gegenstand oder Anlass des Bebauungsplans ist. Geprüft 

werden nur solche Auswirkungen, die durch die Festsetzungen des Planes hinreichend abseh-

bar sind.“ Die Planspielkommunen begrüßen diese klarstellende Erläuterung als essentiell für 

eine praktikable Handhabung der erweiterten Anforderungen. Der Mehraufwand beim Umwelt-

bericht kann danach zumindest bei Angebotsplanungen, bei denen das Vorhaben noch nicht 

konkret feststehe, gering gehalten werden. Dies sei auch sachgerecht, da bei UVP-pflichtigen 

Vorhaben im nachfolgenden Zulassungsverfahren noch eine ins Detail gehende Prüfung der 

Umweltauswirkungen erfolge. Die Einfügung des Einschubs „soweit möglich“ wirke sich insbe-

sondere im Hinblick auf Angebotsbebauungspläne positiv aus. Damit sei der Prüfgegenstand 

auf das beschränkt, was mit normalem Menschenverstand zum Planungszeitpunkt erkennbar 

sei (so Tübingen). 

Die Planspielstadt Köln verdeutlicht anhand eines Beispiels, dass unter Hinweis auf die noch 

fehlende Detaillierung des Bauleitplans eine nicht sachgerechte Ausweitung des Umweltbe-

richts bei Angebotsbebauungsplänen vermieden werden kann.  

Beispiel der Planspielstadt Köln: Beispiel Umweltbericht „Güterbahnhof Ehrenfeld“ 

Vorgeschlagen wird im Umweltbericht zu dem Angebotsbebauungsplan folgenden 

Textbaustein einzufügen:  

„Die Untersuchungstiefe der Umweltprüfung orientiert sich in Übereinstimmung mit der 

Formulierung in § 2 Abs. 4 Satz 3 BauGB an den Festsetzungen des Bebauungsplans 

„xyz“. Geprüft wird, welche erheblichen Auswirkungen durch die Umsetzung des Be-

bauungsplanes auf die Umweltbelange entstehen können und welche Einwirkungen auf 

die geplanten Nutzungen im Geltungsbereich aus der Umgebung erheblich einwirken 

können. Hierzu werden vernünftigerweise regelmäßig anzunehmende Einwirkungen 

geprüft, nicht jedoch außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Ereignisse. Da konkre-

tisierbare Vorhaben noch nicht bekannt sind, beinhaltet diese Prüfung nicht die Unter-

suchung von Auswirkungen der Bauphase.“  

Im beispielhaft zugrunde gelegten Umweltbericht könnten damit alle Passagen zu den 

projektabhängigen Auswirkungen während der Abriss- und Bauphase entfallen (Luft-

schadstoffe, Lärm, Altlasten, Erschütterungen). 

Insgesamt wird der Mehraufwand vor dem Hintergrund der Abschichtungsmöglichkeiten im Ver-

hältnis zu nachfolgenden Planungs- und Genehmigungsverfahren und der Orientierung am De-

taillierungsgrad der Planung zumindest bei Angebotsbebauungsplänen als eher gering und for-

mal eingeschätzt. Die Planspielkommunen halten die Regelung deshalb mit einer Ausnahme 

(Leipzig) für praktikabel und sachgerecht.  

Die Planspielstadt Leipzig vertritt demgegenüber die Auffassung, dass die Neuregelung zu un-

nötigem Mehraufwand und rechtlichen Risiken führe. Die sich aus der UVP-Änderungsrichtlinie 

ergebenden vorhabenbezogenen Anforderungen seien nicht auf solche Bauleitpläne be-

schränkt, die ein UVP-pflichtiges Vorhaben zum Gegenstand haben. Der Aufwand bei nicht auf 

konkrete Vorhaben bezogenen Planungen könne zwar unter Verweis auf den zu geringen De-

tailierungsgrad des Plans möglicherweise gering gehalten werden. In der Planspielstadt Leipzig 

sei allerdings die überwiegende Zahl der Bebauungspläne durch einen Vorhabenbezug ge-

kennzeichnet, so dass anders als bei Angebotsbebauungsplänen, in jedem Fall und nicht nur 

bei nach der UVP-Richtlinie UVP-pflichtigen Planungen geprüft werden müsste, welche der ge-

forderten vorhabenbezogenen Angaben nach dem vorliegenden Kenntnisstand schon gemacht 
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werden können. Diese Prüfung führe nicht nur zu einem erheblichen Mehraufwand, sondern 

auch zu neuen rechtlichen Angriffsmöglichkeiten. Vor diesem Hintergrund spricht sich die Plan-

spielstadt Leipzig dafür aus, die Auswirkungen der Neuregelung zu evaluieren und dabei ins-

besondere zu überprüfen, ob die Inhalte des Umweltberichts, welche allein nach den Bestim-

mungen der UVP-Richtlinie Gegenstand des Umweltberichts sein müssen, nur für Bauleitpläne 

gefordert werden sollten, die für UVP-pflichtige Vorhaben aufgestellt werden.  

Den Umstand, dass sich aus dieser Abgrenzung ebenfalls ein zusätzliches Abgrenzungserfor-

dernis und eine potenzielle Fehlerquelle ergeben würden, hält die Planspielstadt für beherrsch-

bar, da man in allen Zweifelsfällen „großzügig“ die gesteigerten Anforderungen für UVP-

pflichtige Vorhaben erfüllen würde. Da dies nur wenige Ausnahmefälle beträfe, würde sich dar-

aus in der Summe weniger Aufwand und Rechtsunsicherheit ergeben, als aus der Erstreckung 

der sich aus der UVP-Änderungsrichtlinie ergebenden vorhabenbezogenen Anforderungen auf 

alle Bebauungspläne.  

5.3 Auslegungsfragen und redaktionelle Hinweise 

Die Planspielkommunen haben zudem eine Reihe von offenen Auslegungsfragen angespro-

chen, die sich für die jeweilige Praxis der Kommunalverwaltung als problematisch erweisen 

könnten. Im Planspiel konnten allerdings zu den damit angesprochenen Auslegungserfordernis-

sen durchweg sachgerechte Lösungsansätze gefunden werden. Gleichwohl halten die Plan-

spielkommunen es für zweckmäßig, die Einführung des neuen Rechtes durch einen Einfüh-

rungserlass sowie durch geeignete Arbeitshilfen und Checklisten zu begleiten, die Hinweise auf 

die sachgerechte Auslegung geben. 

Genereller redaktioneller Art ist der Hinweis aus der Planspielstadt Leipzig: Die im Gesetzent-

wurf in einem einzigen Satz gefasste Beschreibung der Inhalte des Umweltberichts erschwere 

die Lesbarkeit und das Verweisen. Es wird daher angeregt, die Inhalte in besser gegeneinander 

abgrenzbare vollständige Sätze aufzulösen (Leipzig). Auch wird darauf hingewiesen, dass ein-

zelne Umweltbelange im Sinne des § 1 Abs. 6 Nr. 7 in der Anlage 1 mehrfach angesprochen 

werden. Um die Übersichtlichkeit und Nachvollziehbarkeit des Umweltberichtes zu gewährleis-

ten, müsse die Kommune deshalb entscheiden, unter welchem Belang Mehrfachnennungen 

abgearbeitet werden. So solle z.B. Nr. 1 a) der Anlage 1 beibehalten bleiben, obwohl deren In-

halte bereits im städtebaulichen Teil der Begründung ausführlich beschrieben sind (Köln). 

Begrüßt wird, dass in Weiterentwicklung des Referentenentwurfs nun besser zum Ausdruck ge-

bracht wird, dass es im Umweltbericht nur um „erhebliche“ Umweltauswirkungen geht (so aus-

drücklich Leipzig). So wird u.a. auch begrüßt, dass – wie auch im Planspiel angeregt – nach 

dem Regierungsentwurf die Bestandsaufnahme ausdrücklich auf die Umweltmerkmale zu be-

schränken ist, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden.  

Auch wird auf Abweichungen zwischen dem Wortlaut der Richtlinie und der geplanten Formulie-

rung in Nr. 2 a) hingewiesen (Tübingen): So heiße es im Gesetzentwurf „eine Bestandsauf-

nahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Umweltzustands (Basisszenario), einschließ-

lich der Umweltmerkmale der Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und ei-

ne Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung 

der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand 

auf der Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse 

abgeschätzt werden kann“. Demgegenüber finde sich in der Richtlinie folgender Wortlaut: „Eine 

Beschreibung der relevanten Aspekte des aktuellen Umweltzustands (Basisszenario) und eine 

Übersicht über seine voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Projekts, soweit 

natürliche Entwicklungen gegenüber dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der 

Grundlage der verfügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse bewertet 
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werden können“. Diese Abweichung erkläre sich nicht. Auslegungsprobleme werden jedoch 

nicht gesehen, da die Regelung im Zweifel im Kontext der UVP-Richtlinie auszulegen sei.  

Zudem werde in der geplanten Neufassung zusätzlich zu dem in Nr. 2 b) verwendeten Begriff 

„Prognose“ in Nr. 2 a) der Begriff „Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umwelt-

zustands …“ verwendet. Es werde auch nicht aus der Begründung deutlich, welche Bedeutung 

dieser unterschiedlichen Bezeichnung beizumessen ist (Leipzig). Die Planspielkommunen ge-

hen allerdings davon aus, dass sich aus der neuen Formulierung keine von der bisherigen 

Rechtslage abweichenden Anforderungen ergeben und halten die Änderung deshalb für un-

problematisch. 

Anmerkung zu Nr. 2 b) Doppelbuchstabe cc): „Wärme und Strahlung“ sowie „Verursachung von 

Belästigungen“: Unter „Wärme“ könne Prozesswärme bei gewerblichen Nutzungen oder die 

Wärme verstanden werden, die von Gebäuden während der Heizperiode abgestrahlt wird. Unter 

„Strahlung“ könne etwa radioaktive Strahlung bei bestimmten Prozessen verstanden werden 

oder auch Rückstrahlung von Sonnenlicht von bestimmten (Gebäude-)Oberflächen, z.B. Foto-

voltaikanlagen. Es stelle sich die Frage, welche Art von „Wärme und Strahlung“ gemeint sei und 

ob diesbezüglich eine pauschale Abschätzung im Sinne von „gering“, „mäßig“, „hoch“ ausreiche 

oder ob konkrete Werte zur Wärmeabgabe oder Strahlungsintensität zu ermitteln seien (Köln). 

Entsprechende Aussagen seien bei Fehlen ganz konkreter Vorhaben in der Bauleitplanung 

schwierig. Bei Angebotsbebauungsplänen wird deshalb folgender Satz für den Umweltbericht 

vorgeschlagen: „Eine erhebliche Wärme- oder Strahlungsemission wird mit der Umsetzung der 

Planung voraussichtlich nicht einhergehen“ (Köln). 

Klärungsbedarf wird auch hinsichtlich des Begriffs „Verursachung von Belästigungen“ gesehen 

und ob „Verursachung von Belästigungen“ in Verbindung mit „Art und Menge“ zu sehen sei oder 

ob es um die Beschreibung der erheblichen Auswirkungen infolge der Verursachung von Beläs-

tigungen gehe (Köln). Auch diesbezüglich seien Anwendungshilfen in Form von Arbeitshilfen 

und Checklisten sinnvoll. 

Anmerkung zu Nr. 2 b) Doppelbuchstabe dd): „Abfälle“: Klärungsbedürftig ist nach Auffassung 

der Planspielgemeinde Sylt auch der Begriff Abfälle.  

Die unter Nr. 2 b) Doppelbuchstabe ee) geforderten Aussagen für die menschliche Gesundheit, 

das kulturelle Erbe oder die Umwelt seien durch die Aussagen gemäß § 1 Abs. 7 c) und d) 

BauGB bereits abgedeckt. Neue Anforderungen würden hier nicht gestellt (so ausdrücklich 

Köln). 

Anmerkung zu Nr. 2 b) Doppelbuchstabe ff): Auf kumulierende Auswirkungen von Vorhaben 

benachbarter Plangebiete könne der einzelne Bebauungsplan nach Auffassung der Planspiel-

stadt Köln nicht reagieren. Die Sinnhaftigkeit dieser Angaben wird bei zum Zeitpunkt der Pla-

nung noch fehlender Kenntnis der konkreten Vorhaben und späteren Nutzungen infrage ge-

stellt. Vor diesem Hintergrund sei auch hier auf den noch unzureichenden Detailierungsgrad der 

Planung abzustellen. Eine Prüfung der Auswirkungen könne daher auf die wesentlichen Prüfbe-

reiche wie Lärm, Luftschadstoffe, Klima (Klimawandelfolgen), für die Einzelgutachten vorliegen, 

beschränkt werden. Eine zusätzliche Untersuchung, welche über die bislang schon für die Pla-

nung erforderlichen Umweltgutachten hinausgehe, sei nicht erforderlich (Köln). 

Anmerkung zu Nr. 2 b) Doppelbuchstabe gg): Hier wird abweichend von der sonstige Diktion 

der Begriff „des Vorhabens“ (Einzahl) verwendet. Soweit es sich insoweit um ein redaktionelles 

Versehen handelt, sollte dieses ausgeräumt werden. Andernfalls sei die Frage offen, warum 

hier die Einzahl verwendet werde (Leipzig). Auch erscheine klärungsbedürftig, was die tatsäch-

lichen, zu berücksichtigenden Folgen des Klimawandels sein könnten (Leipzig). 
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Anmerkung zu Nr. 2 b) erster Teilsatz hinter Doppelbuchstabe hh): Die Planspielkommunen ha-

ben die aus der UVP-Richtlinie übernommene durch eine Aneinanderreihung von sich zum Teil 

im Sinngehalt überlappenden Attributen gekennzeichnete Regelung diskutiert. Sie sind zu dem 

Ergebnis gekommen, dass es im Sinne einer auf die erheblichen Umweltauswirkungen fokus-

sierenden stringenten Handhabung unsinnig sei, die erheblichen, direkten, etwaigen, indirekten, 

sekundären, etc. Auswirkungen auf die Belange nach § 1 Abs. 6 Nummer 7 a) bis j) in jedem 

Fall schematisch aufzurufen und zu beschreiben. Dies wäre eine überbordende Anforderung, 

die so in der täglichen Anwendung nicht handhabbar sei (Köln). Deshalb halten es die Plan-

spielkommunen für sachgerecht und erforderlich, die Regelung im Zusammenhang auszulegen. 

Der erste Teilsatz hinter hh) mit seiner Aufzählung der genannten Auswirkungsformen fülle den 

durch Nr. 2 b) zweiter Teilsatz gesteckten Rahmen („die möglichen erheblichen Auswirkungen 

während der Bau- und Betriebsphase der geplanten Vorhaben“) lediglich begrifflich aus, ohne 

ihn zu erweitern oder einzuschränken. Die Aufzählung beinhalte keinerlei zusätzlichen Rege-

lungscharakter. Jede erhebliche Umweltauswirkung weise wenigstens eine bzw. in der Regel 

mehrere der aufgezählten Auswirkungsformen auf. Eine erweiterte Anforderung etwa dahin ge-

hend, dass ermittelt oder sogar im Umweltbericht dargelegt werden müsste, welche der ge-

nannten Auswirkungsformen die jeweiligen Umweltauswirkungen aufweisen, ergebe sich dem-

nach aus der Gesetzesformulierung nicht (so ausdrücklich Leipzig).  

Zu Nr. 2 b) letzter Teilsatz: Nach dem Wortlaut soll „die Beschreibung nach Halbsatz 2 […] zu-

dem den […] festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tragen“. Soweit damit gemeint sei, 

dass in der Beschreibung auch dargelegt werden solle, inwieweit den genannten Umwelt-

schutzzielen Rechnung getragen oder auch nicht Rechnung getragen werde, sollte dieses auch 

im Wortlaut zum Ausdruck gebracht werden. 

Zu Nr. 2 c): Die von der Planspielstadt Leipzig zum Referentenentwurf gegebenen Hinweise 

wurden im Regierungsentwurf aufgegriffen. Insbesondere wird begrüßt, dass der Wortlaut nun 

ausdrücklich Bezug nimmt auf festgestellte erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen. Ur-

sprüngliche Bedenken sind damit weitgehend ausgeräumt. Als auslegungsbedürftig wird seitens 

der Planspielstadt Leipzig die Formulierung „sowie gegebenenfalls geplante Überwachungs-

maßnahmen“ gesehen. Insoweit sei zu klären, ob sich das Wort „gegebenenfalls“ auf das Be-

schreiben oder die Planung von Überwachungsmaßnahmen beziehen solle. 

Zu Nr. 2 e): Diesbezüglich wird auf die Auslegungsschwierigkeiten in Bezug auf § 1 Abs. 6 Nr. 7 

j) verwiesen. Auch wird die Frage aufgeworfen, was unter „andere rechtlich vorgeschriebene 

Prüfungen“ zu verstehen sei. 

Angesichts der vielfältigen Auslegungsfragen wünschen sich die Planspielkommunen ein Mus-

ter, an dem sich die Praxis orientieren kann.  

5.4 Weitere Anregungen 

Die Planspielstadt Leipzig weist darauf hin, dass Umweltberichte sehr häufig zu viel Umfang 

und einen zu hohen Detaillierungsgrad aufweisen. Bei den Erstellern der Umweltberichte, z.B. 

bei den Umweltbehörden, fehle häufig das Verständnis, dass es nur auf die erheblichen Um-

weltauswirkungen ankomme. Dies sei zwar schon in § 2 Abs. 4 BauGB angelegt. Die Planspiel-

stadt regt gleichwohl an zu prüfen, ob die Beschränkung des Gegenstands der Umweltprüfung 

auf die erheblichen Umweltauswirkungen gesetzgeberisch noch besser verdeutlicht werden 

kann.  
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IV.  Erweiterung des planerischen 

Handlungsspielraums im Zusammenhang mit 

Störfallrisiken 

Drei Planspielkommunen (Tübingen, Sylt, Zingst) verfügen über keine praktischen Erfahrun-

gen mit Störfallbetrieben. Für die anderen Planspielkommunen ist der planerische Umgang mit 

Störfallbetrieben demgegenüber ein relevantes Thema. Die Planspielkommunen Sylt und 

Zingst haben vor diesem Hintergrund auf eine Stellungnahme zu den geplanten Regelungen, 

die sich auf Planungen mit störfallrechtlicher Relevanz beziehen, verzichtet.  

 

1. Festsetzung baulicher und sonstiger technischer Maßnahmen, die 

der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen 

– § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB 

Geplante Neuregelung 

Nach dem Gesetzentwurf soll § 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB um einen Buchstaben c ergänzt werden:  

„23. Gebiete, in denen  

[Buchstabe a und b unverändert] 

c) bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von nach Art, Maß oder Nut-

zungsintensität zu bestimmenden Gebäuden oder sonstigen baulichen Anlagen in der 

Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen, 

die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, getroffen werden 

müssen;“ 

Votum 

Die neue Möglichkeit zur Festsetzung bestimmter baulicher und sonstiger technischer Maß-

nahmen, die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, wird als Erwei-

terung der Gestaltungsmöglichkeiten bei Planungen im Umfeld von Störfallbetrieben begrüßt. 

Die Ausgestaltung der Festsetzungsmöglichkeiten wird grundsätzlich als zweckmäßig und prak-

tikabel erachtet, wobei der Begriff „Nachbarschaft“ im Kontext des Störfallrechts ausgelegt wird. 

Begründung 

Insgesamt wird die neue Festsetzungsmöglichkeit in § 9 Abs. 23 c) BauGB positiv bewertet. Die 

Planspielstadt Leipzig hebt besonders hervor, durch diese Festsetzung den Bestandsschutzin-

teressen des Eigentümers des Betriebsbereichs gerecht werden zu können. Zudem könnte 

Klarheit darüber geschaffen werden, welche konkreten Maßnahmen getroffen werden müssen 

um den jeweiligen Interessen gerecht zu werden, ohne dass bei jedem Einzelvorhaben die Fra-

ge von Neuem gestellt werden müsse.  
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1.1 Mögliche Anwendungsfälle  

Die Planspielkommunen haben geprüft, in welchen Fallkonstellationen die nach dem Gesetz-

entwurf in § 9 Abs. 23 c) BauGB neu vorgesehene Festsetzungsmöglichkeit relevant werden 

könnte. Mögliche Anwendungsfälle sind nach Einschätzung der Planspielstädte Fallkonstellati-

onen, bei denen schutzbedürftige Nutzungen an bestehende Störfallbetriebe heranrücken. Auf 

den Fall der Errichtung oder Erweiterung eines Betriebsbereichs sei die Festsetzungsmöglich-

keit demgegenüber nicht anzuwenden. Relevant könne die Festsetzung sowohl für Planände-

rungen als auch für Neuaufstellungen sein. 

Die Planspielstadt Köln benennt eine Reihe von Nutzungsarten, welche im Umfeld zu Störfall-

betrieben Handlungserfordernisse auslösen könnten: Wohnen, Kinderbetreuungseinrichtungen, 

Alten-/Pflegewohnheim, großflächiger Einzelhandel sowie öffentliche Grünflächen/Sportflächen. 

Beispielhaft wird auch der Fall der Planung eines Jugend-Fußball-Leistungszentrums mit meh-

reren Sportplätzen und Vereinsheim angeführt. 

Beispiel der Planspielstadt Köln: Bebauungsplan 7053/02 / Kurtekottener 

Straße, 1. Änderung für ein Jugend-Fußball-Leistungszentrum mit mehreren 

Sportplätzen und Vereinsheim 

 

    Kartendaten: © Stadt Köln, CC-BY 4.0 
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Im Rahmen einer befristeten Baugenehmigung wurde abweichend von den Festsetzun-

gen eines bestehenden Bebauungsplanes, der für diesen Bereich Stellplätze vorsieht, 

ein Vereinsheim mit Sportplätzen im Wege der Befreiung genehmigt. Nach Ablauf der 

Befristung soll diese Nutzung durch eine Änderung des Bebauungsplans gesichert wer-

den. Die Problematik besteht aus der Nachbarschaft zu einem Störfallbetrieb (Chemie-

park). Das planerisch zu sichernde Jugend-Fußball-Leistungszentrum liegt komplett in 

mindestens einem Abstandsbereich des Chemieparks. Im Rahmen eines Gutachtens 

wurde festgestellt, dass mit Blick auf die Anforderungen der Seveso III Richtlinie folgen-

de Maßnahmen für den Fall eines Störfalls im Chemiepark notwendig sind:  

■ Alarm- und Notfallplan für das Jugend-Fußball-Leistungszentrum inklusive Tribüne 

und Sportplätzen, 

■ Errichtung zusätzlicher Schutzgebäude gegebenenfalls auf dem Gelände verteilt, die 

erschütterungsbeständig und mit künstlichem Belüftungssystem sowie mit Erst-Hilfe-

Maßnahmen-Set ausgestattet sind, 

■ Begrenzung der Besucherzahl/Spielzeiten, 

■ zusätzliches Personal bei Veranstaltungen, das Anweisungen gibt. 

Nach derzeitigem Recht können entsprechende Regelungen und Maßnahmen nur über 

städtebaulichen Vertrag getroffen werden. Nach der geplanten Neuregelung könnten 

die notwendigen Vorkehrungen zumindest teilweise auch durch Festsetzungen abgesi-

chert werden. 

Folgende textlichen Festsetzungen werden vorgeschlagen: 

„1. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB sind nach dem Alarm- und Notfallplan innerhalb 

der Flächen für Sportanlagen, in den dafür ausgewiesenen Flächen, Schutzräume 

die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, zu errichten. 

Diese Schutzräume sind nach der DIN XXYY herzustellen. 

2. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB sind innerhalb der Flächen für Sportanlagen 

Nebenanlagen, die nicht der Zweckbestimmung Sportanlage dienen, die aber zur 

Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen errichtet werden müssen, zu-

lässig. 

3. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB werden Nebenanlagen (Schutzräume), die als 

Maßnahme zum Schutz bei einem Störfall errichtet werden, nicht auf die GFZ ange-

rechnet. 

4. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB wird die Nutzungsintensität der Sportanlagen im 

Hinblick auf mögliche Störfallrisiken wie folgt festgesetzt: 

a) Die Nutzung wird zeitlich beschränkt auf die tägliche Betriebszeit von xxx Uhr bis 

yyy Uhr. 

b) Die Anzahl der Besucher wird entsprechend der Aufnahmekapazität der Schutz-

räume auf maximal XY Personen begrenzt.“ 
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Die Begründung könnte nach Auffassung der Planspielstadt wie folgt gefasst werden: 

„In ca. 400 Meter Entfernung befindet sich westlich des Plangebietes der Bereich des 

Chemieparks Leverkusen. Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen 

und Maßnahmen für bestimmte Nutzungen vorgesehene Flächen einander so zuzuord-

nen, dass schädliche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Ar-

tikels 3 Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufene Auswirkun-

gen auf öffentlich genutzte Gebäude und Freizeitgebiete, so weit wie möglich vermie-

den werden. 

Das Sportzentrum stellt eine schutzbedürftige Nutzung im Sinne des Artikels 12 der Se-

veso III-Richtlinie dar. 

Die vorgesehene Fläche des Vereinsheims mit den Sportplätzen liegt in geringem Maße 

teilweise innerhalb eines Achtungsabstandes zu einem Gefahrenpotenzial des Chemie-

parks und daher sind bauliche oder sonstige technische Maßnahmen, die der Vermei-

dung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen, notwendig. 

Die Sportstätte wird in bauliche Anlage (Vereinsheim, Tribüne, Umkleide) und offene 

Sportplätze gegliedert, die in unterschiedlichen Abständen zum Chemiepark liegen. 

Daher sind Maßnahmen einzuplanen, die während des Spielbetriebes ergriffen werden: 

■ Relativ geringe Anzahl zeitgleich Anwesender (Besucher) und Dauer des Aufent-

halts (Betriebszeit) 

■ Mobilität der Personen 

■ Übersichtlichkeit der Gebäude und des Areals 

■ Übersichtlichkeit der Fluchtwege und Schutzräume sowie deren Festsetzungen 

Von der zukünftig vorgesehenen Nutzung der Sportstätte ist keine Zunahme der Ge-

fährdung des benachbarten Störfallbetriebes (Chemiepark) zu erwarten.“ 

Die Planspielstadt Bamberg benennt zwei Fallkonstellationen, bei denen sie gegebenenfalls 

auf die neue Festsetzungsmöglichkeit zurückgreifen würde. Zum einen geht es um ein Gewer-

begebiet mit zukünftigem Störfallbetrieb, wobei sich auch nutzungsintensivere Vorhaben ansie-

deln wollen. Zum anderen handelt es sich um eine Wohnbebauung in der Nähe von Fernwär-

me-Kraftwerken mit Gaslagerstätten. Anhand des zuletzt genannten Beispiels zeige sich, dass 

die neuen Festsetzungsoptionen die planerischen Gestaltungsmöglichkeiten sinnvoll erweitern 

würden. 
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Beispiel der Planspielstadt Bamberg: Stadtwerke Bamberg, Gaslager – 

Wohnbebauung als Nutzungsoption in der Nachbarschaft 

 
 

 

Abbildungen: © Stadt Bamberg 

 

Als Option wird eine neue Wohnbebauung in der Nähe zum Störfallbetrieb erwogen. Ein 

Gutachten gemäß der Seveso III Richtlinie wäre erforderlich, in welchem der angemes-

sene Sicherheitsabstand gutachterlich festgelegt werden müsste. Die zukünftige Wohn-

bebauung liegt nun aber in der ermittelten angemessenen Sicherheitsabstandszone. 

Die neue Festsetzungsmöglichkeit eröffne zusätzliche Gestaltungsspielräume, den aus 
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der Störfallbetriebsnachbarschaft resultierenden Konflikt zu bewältigen. Durch die Ein-

führung des § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB könnten Festsetzungen getroffen werden, die 

das Abwägungsergebnis positiv gestalten würden. Die Festsetzungen könnten im kon-

kreten Beispiel eine Schutzwand oder Berme, das Verbot länglicher Gebäudeformen 

entlang der Straße sowie Verstärkungsmaßnahmen im Frontbereich wie vorgehängte 

Schutzfassade und Sicherheitsglas sein. 

 

Angesprochen werden insoweit die Schwierigkeiten, die sich aus der Bestimmung des im Ein-

zelfall angemessenen Abstands ergeben (insbesondere Bamberg und Leipzig). Es gebe hierzu 

keine generellen normativen Regeln. Der störfallrechtliche Begriff des „angemessenen“ Ab-

stands sei ein anhand störfallspezifischer Faktoren technisch-fachlich bestimmbarer Rechtsbe-

griff, der – ohne einen Beurteilungs- oder Ermessenspielraum – einer vollen gerichtlichen Über-

prüfung unterliegt (so Bamberg). Es bestehen daher in der Praxis häufig Unsicherheiten, wie 

und mit welchen Inhalten eine Planung im Umfeld von Störfallbetrieben möglich sein soll. Aus 

diesem Grund besteht z.B. in der Planspielstadt Leipzig Zurückhaltung gegenüber der Aufstel-

lung von Bebauungsplänen im Umfeld von Störfallbetrieben. Wenn überhaupt eine Planung er-

folge, würde auf vorhabenbezogene Bebauungspläne ausgewichen (siehe Beispiel). 

Beispiel der Planspielstadt Leipzig: Nachbarschaft eines Chemiebetriebes 
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        Kartendaten: © Stadt Leipzig, Amt für Geoinformation und Bodenordnung; GeoBasis-DE/BGK 

 

Es handelt sich um einen Störfallbetrieb mit erweiterten Pflichten bzw. der oberen Klas-

se, der von einer heterogenen Nutzungsstruktur (Gewerbe, Büro, Einzelhandel, Woh-

nen, Bahnflächen, Kleingärten usw.) umgeben ist. Die planungsrechtliche Situation stellt 

sich vielschichtig dar. Die Palette reicht vom einfachen Bebauungsplan über einen Vor-

haben- und Erschließungsplan bis hin zu Bereichen im Innenbereich bzw. Außenbe-

reichsflächen. Der Achtungsabstand beträgt 1.500 m; der durch einen Gutachter ermit-

telte angemessene Abstand beträgt 450 m. 

Bei Einzelvorhaben im Umfeld besteht regelmäßig große Unsicherheit, ob diese zuge-

lassen werden können. Daraus ergibt sich in jedem Einzelfall ein erheblicher Aufwand 

z.B. für Gutachten zum Nachweis der Vereinbarkeit der Nutzungen. 

 

Trotz der neuen Festsetzungsmöglichkeit wird die Planspielstadt Leipzig voraussichtlich auch 

weiterhin eher zurückhaltend gegenüber Planungen im Umfeld von Störfallbetrieben bleiben. 

Gleichwohl könne ein Bebauungsplan nach § 9 Abs. 2c BauGB gegebenenfalls langfristig dazu 

beitragen, den betroffenen Stadtbereich durch Ausschluss verschiedener Nutzungen von be-

stimmten schutzbedürftigen Nutzungen freizuziehen. 

1.2 Voraussetzungen und Gegenstand der Festsetzungen 

Die Planspielkommunen wurden auch danach befragt, ob die Ausgestaltung der Festsetzungs-

möglichkeiten hinsichtlich der Voraussetzungen zweckmäßig und praktikabel ist. Das Mei-

nungsbild hierzu ist grundsätzlich positiv. Im Detail gibt es allerdings Anmerkungen insbesonde-

re zum Auslegungsbedarf. 

So wird darauf hingewiesen, dass der Begriff „Nachbarschaft“ nicht definiert sei (Köln, Leipzig, 

Tübingen). Es wird davon ausgegangen, dass insoweit der Achtungsabstand zu einem Stör-

fallbetrieb bzw. – soweit der angemessene Abstand schon bestimmt ist – dieser maßgeblich 

sein muss. Die Planspielstadt Leipzig leitet dies aus dem Planerfordernis ab, da außerhalb des 

Achtungsabstandes eine Festsetzung nach Nr. 23 c) städtebaulich nicht mehr zu rechtfertigen 
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sei. Die Planspielstadt Tübingen regt an, diesen Auslegungsansatz im Einführungserlass zu 

verdeutlichen.  

Auch der Begriff „Nutzungsintensität“ wird als neu und auslegungsbedürftig thematisiert (Köln, 

Leipzig, Tübingen), ohne dass allerdings hieraus konkrete Probleme bei der Anwendung der 

neuen Festsetzungsmöglichkeit abgeleitet werden. Ein möglicher Anwendungsfall wird im Bei-

spiel der Planspielstadt Köln „Jugend-Fußball-Leistungszentrum“ deutlich, bei dem die Zahl der 

Besucher und die Betriebszeiten eingeschränkt werden könnten.  

Begrüßt wird, dass die Regelung eine Anregung aus dem Planspiel aufgreifend nicht aus-

schließlich auf die Errichtung von Gebäuden und sonstigen baulichen Anlagen abstellt, sondern 

auch die Änderung und Nutzungsänderung von bereits bestehenden Anlagen im Sinne eines 

vorsorgenden Schutzes einbezieht. Denn anders als bei den Maßnahmen für erneuerbare 

Energien und Kraft-Wärme-Kopplung aus Nr. 23 b) stehe hier der Schutz der Betroffenen im 

Vordergrund.  

Zur Auslegung des Begriffs „sonstige bauliche Anlagen“ wird auf die einschlägigen Definitionen 

in den Bauordnungen der Länder abgestellt.  

1.3 Weitere Anwendungsaspekte 

Die Planspielstadt Köln weist darauf hin, dass Bebauungsplanverfahren mit Störfallproblematik 

typischerweise durch die erforderlichen Gutachten erheblich verzögert und teurer werden. Zu-

dem sei es im Rahmen der Erstellung notwendiger Gutachten oftmals sehr schwierig, die erfor-

derlichen Informationen zu erhalten, da – gerade große – Betriebe oft nicht im Detail zu ihrer 

Produktion und den zu verarbeitenden Stoffen Auskunft geben wollen. Die Planspielstadt 

Leipzig verweist insoweit auch auf Artikel 14 GG und erwägt, ob aus diesem Grund für eine 

Festsetzung auf der Grundlage von § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB, zwingend der angemessene 

Abstand des Betriebsbereichs im Rahmen des Planverfahrens ermittelt werden muss. Auch 

Fragen in Bezug auf den Bestandsschutz (Art. 14 GG) und die damit in Verbindung stehenden 

eventuellen Entschädigungsansprüche aus § 42 BauGB dürften sich bei der Überplanung be-

bauter Bereiche ergeben (Leipzig). 

 

2. Einfache Bebauungspläne zur Steuerung des Umgangs mit 

Störfallrisiken – § 9 Abs. 2c BauGB 

Geplante Neuregelung 

Nach § 9 Abs. 2b BauGB soll folgender Abs. 2c eingefügt werden:  

„(2c) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 und für Gebiete nach § 30 in der 

Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes kann zur Vermeidung oder Verringerung der Folgen von Stör-

fällen für bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen oder für nach Art, Maß oder Nut-

zungsintensität zu bestimmende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen in einem Be-

bauungsplan festgesetzt werden, dass diese zulässig, nicht zulässig oder nur aus-

nahmsweise zulässig sind; die Festsetzungen können für Teile des räumlichen Gel-

tungsbereichs des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen werden.“  
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Votum  

Die neue Möglichkeit nach § 9 Abs. 2c BauGB zur Festsetzung der Zulässigkeit, Unzulässigkeit 

oder ausnahmsweisen Zulässigkeit bestimmter Nutzungen, Arten von Nutzungen oder für nach 

Art, Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen zur 

Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen wird als Erweiterung der Gestaltungs-

möglichkeiten bei Planungen im Umfeld von Störfallbetrieben begrüßt. 

Begründung 

2.1 Mögliche Anwendungsfälle  

Die Planspielkommunen wurden befragt, ob und, wenn ja, welche Handlungserfordernisse sich 

im Siedlungsbestand aus der räumlichen Nähe von Störfallbetrieben und schutzwürdigen Nut-

zungen ergeben. Im Kern geht es dabei um Gemengelagenkonstellationen. Die Planspielstadt 

Köln verweist darauf, dass es Steuerungsbedarf in Gebieten geben könne, welche sich von ei-

ner störfallunsensiblen zu einer störfallsensiblen Nutzung entwickeln. In diesem Fall könnte der 

Ausschluss von dauerhaften Nutzungen, Nutzungen mit hohen Nutzerzahlen, Wohnnutzung, 

Kindertagesstätten o.ä. erforderlich werden.  

Die Bandbreite möglicher Fallkonstellationen verdeutlicht die Planspielstadt Leipzig anhand ei-

nes Beispiels mit einer komplexen Gemengelage aus Störfallbetrieb und unterschiedlichen 

schutzbedürftigen Nutzungen:  

Beispiel der Stadt Leipzig: Komplexe Gemengelage mit Störfallbetrieb  

 Reaktivierung eines über einen Vorhaben- und Erschließungsplan errichteten und 

als Bau- und Gartenmarkt gewerblich genutzten Objektes im Umfeld eines Betriebs-

bereichs, das längere Zeit ungenutzt blieb,  

 Neubau eines Wohnhauses mit mehreren Wohneinheiten als Lückenschließung im 

Umfeld eines Betriebsbereichs,  

 Erweiterung (Dachgeschossausbau) und Aufwertung (Balkonanbauten) bestehender 

Mehrfamilienhäuser im Umfeld eines Betriebsbereichs, 

 Neubau eines Einfamilienhauses im Umfeld eines Betriebsbereichs, 

 Bauantrag für die Umnutzung eines Bestandsobjektes zu einem gewerblichen Be-

trieb mit größerem wechselnden Kundenkreis im Umfeld eines Betriebsbereichs (das 

Vorhaben wurde aufgrund der Störfall-Problematik abgelehnt),  

 Erweiterung des bestehenden Störfallbetriebes (ohne räumliche Vergrößerung des 

Standortes) durch Errichtung eines weiteren Lagers für Gefahrstoffe, 

 Neubau eines Verbrauchermarktes als Ersatz für einen kleineren Markt (Erweiterung 

der Verkaufsfläche um ca. 30 Prozent) an gleicher Stelle im Umfeld eines Betriebs-

bereichs. 

Als weiteres allerdings fiktives Beispiel für einen möglichen Anwendungsfall der neuen Festset-

zungsmöglichkeit wurde der Fall eines Pflegeheimes diskutiert (Köln). 

Beispiel: Pflegeheim [fiktiv] 

Die Einrichtung umfasst mehrere hundert stationäre Pflegeheimplätze. Sie liegt in der 

Nachbarschaft zu Betriebsbereichen gemäß StörfallVO und im angemessenen Abstand 

von zwei Störfallbetrieben. Für den Fall einer notwendig werdenden Evakuierung erge-

ben sich besondere Anforderungen. Die Anwendung des § 9 Abs. 2c BauGB könnte mit 

dem Ziel möglich und sinnvoll sein, um Störfallrisiken zu reduzieren. So könnten z.B. 
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die Ausrichtung der Balkone geregelt werden sowie Teilbereiche festgelegt werden, in 

denen zusätzliche Bettenhäuser unzulässig sind. Zudem könnte in bestimmten Teilbe-

reichen die Errichtung von Schutzräumen festgesetzt werden.  

Daneben werden auch Handlungserfordernisse gesehen, die außerhalb des Bereichs der Bau-

leitplanung liegen (z.B. Übungen mit Anwohnern oder Mitarbeitern von Betrieben) (Köln). 

2.2 Voraussetzungen und Gegenstand der Festsetzungen  

Grundsätzlich wird die neue Festsetzungsmöglichkeit als eine Erweiterung des planungsrechtli-

chen Werkzeugkastens begrüßt (Bamberg, Leipzig, Köln, Tübingen). Aufgrund der allgemei-

nen Unsicherheit, die rund um das Thema der Störfallbetriebe bestehe, und der noch weitge-

hend offenen Fragen der konkreten Ausgestaltung eines solchen Planes werde es voraussicht-

lich aber zu einer eher deutlich zurückhaltenden Anwendung kommen (Leipzig).  

Zwei Planspielkommunen thematisieren den Anwendungsbereich der geplanten Festsetzungs-

möglichkeit (Leipzig, Tübingen). Ausdrücklich begrüßt wird, dass entsprechend der im Rah-

men des Planspiels erfolgten Anregung der Anwendungsbereich generell alle Bebauungsplan-

gebiete und nicht nur qualifizierte Bebauungspläne im Sinne von § 30 Abs. 1 BauGB umfasst. 

Dies ist erforderlich, um auch Gebiete mit einfachem Bebauungsplan festzusetzen. Solche ein-

fachen Bebauungspläne hat die Planspielstadt Leipzig z.B. zur Sicherung der Funktionsfähig-

keit zentraler Versorgungsbereiche mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 2b BauGB aufgestellt. 

Auch können nun vorhabenbezogene Bebauungspläne (Fall des § 30 Abs. 2 BauGB), die in-

nerhalb eines im Übrigen nach § 34 BauGB zu beurteilendes Gebietes liegen können, einbezo-

gen werden. 

Wie schon zu § 9 Abs. 1 Nr. 23 c) BauGB wird auch hier die Auslegungsbedürftigkeit des Be-

griffs „Nachbarschaft von Betriebsbereichen“ angesprochen. Die Planspielstadt Köln hält die 

geplante neue Festsetzung nach bisheriger Einschätzung deshalb für problematisch. Als An-

satzpunkt werden die „Kartographischen Abbildungen der Betriebsbereiche und Anlagen“ (KA-

BAS) nach Störfallverordnung angesprochen. Weitergehende und detailliertere Informationen 

lägen nur im Einzelfall vor. Als Grundlage für die Auslegung des Begriffs „Nachbarschaft von 

Betriebsbereichen“ könne zwar theoretisch auf die KABAS abgestellt werden. Bei näherem Hin-

sehen sei dies aber nicht sachgerecht, weil diese i.d.R. nur die Achtungsabstände aus einer ty-

pisierenden Betrachtung darstelle. Eine Aktualisierung der KABAS erfolge auch dann nicht, 

wenn der „angemessene Abstand“ festgestellt wurde und bekannt ist. Im Gegensatz zum an-

gemessenen Abstand, dem eine konkrete gutachterliche Einzelfallbetrachtung und eine syste-

matische Gefahrenanalyse auf Grundlage der störfallrelevanten Eigenschaften und der Menge 

der eingesetzten Stoffe zugrunde liege, betrachte der Achtungsabstand diese Details nicht (Er-

mittlung ohne Detailkenntnisse). In der Regel sei der ermittelte angemessene Abstand deutlich 

geringer als der in den KABAS hinterlegte Achtungsabstand. Auf diese Weise verringere sich 

auch der Konfliktbereich in dem die Störfallthematik im Rahmen der Planung relevant ist. 

Im Übrigen werden der Regelungsgehalt und die Voraussetzungen der neuen Festsetzungs-

möglichkeit als sachgerecht erachtet. 

2.3 Weitere Anwendungsaspekte 

Grundvoraussetzung sind ausreichende Kenntnisse über den bestehenden Betriebsbereich und 

die Störfallkonstellationen. Nur auf dieser Grundlage können sinnvolle Maßnahmen, Einschrän-

kungen etc. festgesetzt werden (Köln, Leipzig). Es sei ein Unterschied, ob sich die Festset-

zung auf den Fall einer Explosionsgefahr oder den einer giftigen, geruchlosen, unsichtbaren, 

sich ausbreitenden Gaswolke beziehen müsse.  
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Bei dem Beispielfall der Planspielstadt Leipzig würde im Falle der Aufstellung eines Bebau-

ungsplans mit Festsetzungen nach § 9 Abs. 2c BauGB der Geltungsbereich praktisch der Flä-

che entsprechen, die vom angemessenen Abstand erfasst wird. Die inhaltlichen Regelungen 

seien auf fachgutachterlicher Basis zu definieren. Es wird erwartet, dass ein solcher Plan lang-

fristig dazu beitragen könnte, den betroffenen Stadtbereich durch Ausschluss verschiedener 

Nutzungen von bestimmten schutzbedürftigen Nutzungen freizuziehen. Der Betreiber des Be-

triebsbereichs müsste sich v.a. nicht mehr gegen jede Baugenehmigung für schutzbedürftige 

Nutzungen in seinem Umfeld wehren. Die Eigentümer im Umfeld hätten Klarheit über die Ent-

wicklungsmöglichkeiten. 

Die Planspielstadt Köln benennt weitere noch zu klärende Anwendungsfragen: Wie können 

Festsetzungen hinreichend bestimmt gefasst werden, wenn es um die Schaffung von Schutz-

räumen für den sicheren Aufenthalt von Bevölkerung und insbesondere, sensible, immobile o-

der andere besondere Personengruppen geht? Wie wird Schutzraum definiert? Welche Anfor-

derungen muss dieser erfüllen? Ob die Definition des § 7 Absatz 1 Satz 1 ZSKG (Gesetz über 

den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes) hier genutzt werden könne, wird bezwei-

felt.  

 

3. Ausschluss des vereinfachten und beschleunigten Verfahrens 

nach §§ 13 und 13a BauGB und der Satzungen nach §§ 34 Abs. 4 

und § 35 Abs. 6 BauGB 

Geplante Neuregelung 

Nach dem Gesetzentwurf sollen in Umsetzung der europarechtlichen Vorgaben die Ausschluss-

tatbestände für das vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB, für das beschleunigte Verfahren 

nach § 13a BauGB und für die Baurecht schaffenden Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 

sowie § 35 Abs. 6 BauGB um den Fall erweitert werden, dass Anhaltspunkte dafür bestehen, 

dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schwe-

ren Unfällen nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten sind. 

Geplante Änderung in § 13 BauGB: 

„(1) Werden durch die Änderung oder Ergänzung eines Bauleitplans die Grundzüge der Pla-

nung nicht berührt oder wird durch die Aufstellung eines Bebauungsplans in einem Gebiet nach 

§ 34 der sich aus der vorhandenen Eigenart der näheren Umgebung ergebende Zulässigkeits-

maßstab nicht wesentlich verändert oder enthält er lediglich Festsetzungen nach § 9 Absatz 2a 

oder Absatz 2b, kann die Gemeinde das vereinfachte Verfahren anwenden, wenn 

1. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-

desrecht unterliegen, nicht vorbereitet oder begründet wird, 

2. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchstabe b genannten 

Schutzgüter bestehen und 

3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung 

oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.“ 

  



 

70 

Geplante Änderung in § 13a Abs. 1 Satz 5 BauGB: 

„Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine Beein-

trächtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür be-

stehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkun-

gen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu 

beachten sind.“ 

 

Geplante Änderung in § 34 Abs. 5 Satz 1 BauGB:  

„(5) Voraussetzung für die Aufstellung von Satzungen nach Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und 3 ist, 

dass  

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar sind, 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-

desrecht unterliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-

dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. [Sätze 2 bis 4 bleiben unverändert.]“ 

 

Geplante Änderung in § 35 Abs. 6 Satz 4 BauGB:  

„Voraussetzung für die Aufstellung der Satzung ist, dass  

1. sie mit einer geordneten städtebaulichen Entwicklung vereinbar ist, 

2. die Zulässigkeit von Vorhaben, die einer Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung nach Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung oder nach Lan-

desrecht unterliegen, nicht begründet wird und 

3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b 

genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-

dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des 

Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind. [Sätze 5 bis 7 bleiben unverändert.]“ 

Votum 

Die kleineren Einschränkungen des Anwendungsbereichs des vereinfachten und beschleunig-

ten Verfahrens nach den §§ 13 und 13a BauGB und der Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 

Abs. 6 BauGB werden als verständlich und praktikabel bewertet. Es gibt keine Hinweise auf 

Probleme. 

Begründung 

Die Planspielkommunen halten die geplante Einschränkung des Anwendungsbereichs für das 

vereinfachte Verfahren nach § 13 BauGB, für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB 

und für die Baurecht schaffenden Satzungen nach § 34 Abs. 4 Nr. 2 und 3 sowie § 35 Abs. 6 

BauGB für nachvollziehbar und verständlich. Auch Probleme bei der Anwendung der Regelun-

gen werden nicht erwartet. Die Planspielstadt Leipzig konstatiert, dass sich die Zahl der verein-



 

71 

fachten sowie der beschleunigten Verfahren aufgrund der überschaubaren Anzahl an Betriebs-

bereichen und der in den meisten Fällen nicht so großen Ausdehnung der angemessenen bzw. 

Achtungsabstände voraussichtlich nicht signifikant verändern werde. Genauso sei dies für die 

Satzungen nach § 34 bzw. § 35 BauGB festzustellen, da so gut wie keine derartigen Satzungen 

in den letzten Jahren aufgestellt worden seien.  
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V. Weitere Änderungen 

1. Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte

Verfahren – § 13b BauGB

Geplante Neuregelung 

Nach dem Gesetzentwurf soll nach § 13a folgender § 13b BauGB eingefügt werden: 

„§13b Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren 

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer Grund-

fläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch 

die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zu-

sammenhang bebaute Ortsteile anschließen.“ 

Als Folgeänderung wird § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB wie folgt geändert: 

„2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3 Absatz 2, § 4 

Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2, nach § 13 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Ab-

satz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6 Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist 

unbeachtlich, wenn  

[Buchstaben a) bis e) sind – soweit zweckmäßig – an anderer Stelle wiedergegeben] 

f) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbindung mit § 13a Ab-

satz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für die Durchführung der Beteiligung nach 

diesen Vorschriften verkannt worden sind;“. 

In § 214 Abs.  2a BauGB soll es heißen: 

„Für Bebauungspläne, die im beschleunigten Verfahren nach § 13a, auch in Verbindung mit 

§ 13b aufgestellt worden sind, gilt ergänzend zu den Absätzen 1 und 2 Folgendes:… [keine

weiteren Änderungen]“ 

Votum 

Die befristete Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren gemäß 

des geplanten § 13b BauGB wird als verständlich, in ihrer Wirkung jedoch übereinstimmend als 

kritisch bewertet, da sie im Widerspruch zum grundsätzlichen planerischen Ziel der „Innenent-

wicklung vor Außenentwicklung“ steht und Ausgleichserfordernisse auch auf Flächen entfallen, 

auf denen noch nie ein baulicher Eingriff stattgefunden hat. 

Der Anwendungsbereich wird deshalb als zu weitgehend erachtet. 
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Dieser könnte wie folgt beschränkt werden: 

■ Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Bebauungspläne, die der Deckung eines drin-

genden Wohnbedarfs dienen. Auf die Formulierung „durch die die Zulässigkeit von Wohn-

nutzungen auf Flächen begründet wird“ könnte dann verzichtet werden (so Leipzig und Tü-

bingen). 

■ Beschränkung des Anwendungsbereichs auf Flüchtlingswohnen oder Soziales Wohnen (Tü-

bingen).  

■ Klarstellung zu § 13a: Anwendbarkeit für sogenannte „Außenbereiche im Innenbereich“ 

(Bamberg).  

■ Beschränkung auf Fälle, bei denen ein Wohnraumentwicklungskonzept zugrunde liegt (Sylt). 

Die zeitliche Befristung wird begrüßt. Es wird angeregt klarzustellen, dass die Verfahren bis 

zum Ablauf der Frist abgeschlossen sein müssen (Satzungsbeschluss). 

Die einschränkende Formulierung, wonach die Regelung nur für Bebauungspläne „durch die die 

Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird“ gelten soll, wird problematisiert, 

da sie offen lasse, ob auch mit dem Wohnen im Zusammenhang stehende weitere Nutzungen 

wie z.B. Kindertagesstätten erfasst sind (Köln, Leipzig). Alternativ wird das Abstellen auf den 

Zweck der Deckung eines dringenden Wohnbedarfs vorgeschlagen (Leipzig). 

Problematisiert wird auch, dass die Neuregelung offen lasse, wie in Bezug auf die maßgebliche 

Obergrenze der Grundfläche Bebauungspläne zu behandeln sind, die in Teilen unmittelbar 

nach § 13a BauGB als Bebauungsplan der Innenentwicklung aufgestellt werden, in anderen 

Teilen aber angrenzende Außenbereichsflächen einbeziehen. In solchen Fällen sollte bei Ein-

haltung der Obergrenze nach § 13a Abs. 1 BauGB für das gesamte Plangebiet die im Außenbe-

reich liegende Teilfläche zusätzlich die Obergrenze des § 13b BauGB beachten (Leipzig).  

Begründung 

1.1 Mögliche Anwendungsfälle 

Die Planspielkommunen sind der Ansicht, dass § 13b BauGB aus verschiedenen Gründen nur 

eine geringe Praxisrelevanz entfalten werde: so sprächen der Vorrang der Innenentwicklung, 

die regionalplanerischen Festlegungen und die fehlende Ausgleichspflicht in den meisten Fällen 

dagegen.  

Die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich stellt in den Planspielkommunen Bam-

berg, Sylt, Leipzig und Köln nicht den Regelfall dar, sondern eine Ausnahme: Wenn der Au-

ßenbereich doch einmal überplant werde, was seine Ursache ausschließlich in dem hohen Be-

darf Wohnraum zu schaffen habe, so würden die neuen Baugebiete meistens eine größere Flä-

che als 10.000 m² haben und/oder nicht stets an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 

anschließen (so Tübingen und Köln). Zum Teil bestehen Unsicherheiten, ob auch Fälle erfasst 

werden, bei denen Teile des Plangebietes unmittelbar nach § 13 a BauGB als Bebauungsplan 

der Innenentwicklung gelten können, andere Teile aber im Außenbereich liegen (so Leipzig).  

Zudem wurden aufgrund der gesetzlichen Vorgaben, den Flächenverbrauch zu verringern, und 

dem grundsätzlichen planerischen Ziel „Innenentwicklung vor Außenentwicklung“ in den letzten 

Jahren schwerpunktmäßig die Konversion und Entwicklung von innerstädtischen Gebieten 

(Brachen etc.) verfolgt. So verweist beispielsweise die Planspielkommune Sylt darauf, dass es 

zwar circa 15 Flächen gebe, die sich theoretisch für das beschleunigte Verfahren nach § 13b 

i.V.m. § 13a BauGB eignen würden. Einer Entwicklung dieser Flächen stünden aber die Innen-

entwicklungsziele entgegen, häufig aber auch das fehlende Gemeindeeigentum. Dementspre-

chend erlaubt auch das Sylter Wohnraumentwicklungskonzept die Entwicklung dieser Flächen 
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außerhalb erst dann, wenn keine Innenbereichsflächen mehr zur Verfügung stünden. Zudem 

sei für Flächen außerhalb der im Regionalplan festgelegten Baugebietsgrenzen ein Zielabwei-

chungsverfahren erforderlich. 

Die Planspielstadt Köln kommt zu der Einschätzung, dass der geplante § 13b BauGB allenfalls 

äußerst marginal zur Anwendung kommen werde. Insoweit wird auf die bisherige Praxis verwie-

sen, dass auf die Anwendung des beschleunigten Verfahrens immer dann verzichtet werde, 

wenn wesentlich in Grünbereiche eingegriffen werde. Ähnlich ist auch die Praxis in der Plan-

spielstadt Leipzig bei der Entwicklung von Einfamilienhausgebieten am Stadtrand. Da Eingriffe 

in Natur und Landschaft – so Verwaltung und Politik – grundsätzlich kompensiert werden soll-

ten, werde häufig das Normalverfahren gewählt (Köln). Diese Herangehensweise werde erst 

recht für die Fälle des § 13b BauGB gelten, nach dem zum Zwecke der Wohnbebauung auf 

klassische Außenbereichsgrundstücke zugegriffen werden könne. Dazu ein Beispiel, bei dem 

es nicht zu einer Umstellung auf die geplante Neuregelung kommen werde: 

Beispiele „Pastoratsstraße in Köln-Rondorf“ und „Herzog-Johann-Straße in 

Köln-Fühlingen“ 

 

         Kartendaten: © Stadt Köln, CC-BY 4.0 

 

Die Beispiele sind als normale Bebauungspläne mit dem Ziel der Errichtung von Woh-

nungsbau erarbeitet worden und stehen kurz vor dem Satzungsbeschluss. Bei beiden 

Plänen wäre eine Umstellung auf das neue § 13b BauGB-Verfahren theoretisch denk-

bar. Der Vorteil würde im Verzicht auf eine formale Umweltprüfung, dem Verzicht auf 

die Erstellung des komplizierter gewordenen Umweltberichts sowie dem Verzicht auf 

die Bereitstellung von Ausgleichsflächen liegen. Im Falle des vorhabenbezogenen Be-

bauungsplans „Herzog-Johann-Straße“ könnte der Eingriff komplett im Plangebiet durch 

Aufwertung einer Ackerfläche im Anschluss an das geplante Wohngebiet ausgeglichen 

werden. Im Bebauungsplanverfahren Pastoratsstraße könne nur ein Teil des Eingriffs 

im Planbereich ausgeglichen werden. Das verbleibende Defizit von 47 298 Biotopwert-

punkten werde auf einer angrenzenden 5 942 m² großen Ackerfläche ausgeglichen. Im 

Fall der Pastoratsstraße hätte zudem auf die Änderung des Flächennutzungsplans im 

Parallelverfahren verzichtet werden können. Im Flächennutzungsplan waren der heutige 
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Sportplatz und eine circa 190 m lange Außenbereichsfläche südlich der Westerwald-

straße als Grünfläche und Vorrangfläche für Kompensationsmaßnahmen dargestellt. 

 

Bei den drei Verfahren, die die Planspielstadt Leipzig als grundsätzlich geeignet für die Anwen-

dung des § 13b BauGB identifiziert hat, sei fraglich, ob die Stadt angesichts der Lage der Plan-

gebiete an der (grünen) Peripherie der Stadt bereit sei, auf das Ausgleichserfordernis zu ver-

zichten. Im Folgenden eines der drei Beispiele: 

Beispiel (vorhabenbezogener) Bebauungsplan Nr. 386 „Wohngebiet östlich Kanin-

chensteig" 

 

Kartendaten: Datengrundlage: Stadtkarte Leipzig (DSK 5), Stand: 06/2016; Herausgeber: Amt für 

Geoinformation und Bodenordnung 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt vollständig im Außenbereich 

und jenseits der äußeren Grenzen eines Siedlungsbereichs, grenzt aber an den im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteil an. Geplant ist eine Wohnnutzung mit 21 Einfamilien-

häusern. Die Grundfläche dürfte folglich weit unterhalb von 10.000 m² bleiben. 

 

Der Planspielstadt Tübingen zufolge sei die Anwendung des § 13b BauGB allein bei neu einzu-

leitenden Bebauungsplanverfahren vorstellbar und insbesondere für die Bereiche, in denen be-

fristet genehmigte Flüchtlingsunterbringungen dauerhaft gesichert werden sollen (Tübingen). 

Liege bei Verfahren, die bereits vor Inkrafttreten des § 13b BauGB förmlich eingeleitet wurden, 

schon ein abgestimmter Planentwurf vor, dann würde die Planspielstadt Leipzig wohl nur dann 

auf ein § 13b BauGB-Verfahren umstellen, wenn dadurch der Aufwand einer Änderung des Flä-

chennutzungsplans und die Pflicht zur Genehmigung durch die höhere Verwaltungsbehörde 

vermieden werden könne. 

Für die Planspielgemeinde Zingst scheidet eine Anwendung der geplanten Neuregelung gene-

rell aus, da bei den in Betracht kommenden Außenbereichsflächen immer FFH-Gebiete, Land-

schaftsschutzgebiete oder Nationalparks betroffen seien. 
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1.2 Vor- und Nachteile der Neuregelung 

Beschleunigungseffekt 

§ 13b BauGB dient der Schaffung von dringend benötigtem Wohnraum und erleichtert diese 

durch Beschleunigung, was von den Planspielkommunen Köln, Sylt, Leipzig und Tübingen in 

zeitlicher Hinsicht als positiv bewertet wird. Die Planspielstadt Leipzig hat überschlägig ermit-

telt, dass die Anwendung des beschleunigten Verfahrens die Verfahrensdauer um etwa 22 Wo-

chen reduzieren kann. Aufgrund des Verzichts auf die Umweltprüfung spricht die Planspielstadt 

Bamberg von einer massiven zeitlichen Erleichterung. Die Planspielstadt Tübingen hat auch 

Zweifel an dem Beschleunigungseffekt des § 13b BauGB für den Fall, dass dessen Anwendung 

eine Neuordnung in Form einer Umlegung erforderlich mache.  

Widerspruch zum Vorrang der Innenentwicklung 

Nach Auffassung der Planspielkommunen widerspricht die geplante befristete Ausdehnung des 

Anwendungsbereichs für das beschleunigte Verfahren auf Außenbereichsflächen, die an den 

Siedlungsbestand angrenzen, dem für wichtig erachteten Planungsgrundsatz, vorrangig die 

Möglichkeiten der Innenentwicklung auszuschöpfen (so ausführlich Köln, Bamberg, Sylt, 

Leipzig). Vor diesem Hintergrund wird die Regelung kritisch bewertet. Je nach politischen Ten-

denzen und herrschender Planungskultur in den Gemeinden sei eine Schwächung der Innen-

entwicklung nicht auszuschließen – so die Planspielstadt Leipzig: zwar komme dem Aspekt des 

Schutzes von Natur und Landschaft bei steigender Wohnungsbautätigkeit eine zunehmende 

Bedeutung zu, es bleibe aber abzuwarten, inwieweit dies angesichts steigender Wohnungs-

nachfrage und nach Inkrafttreten des § 13b BauGB weiter durchgehalten werde. 

Zur Bedeutung des Außenbereichs und dessen Schutz vor Überplanung und Zersiedelung, der 

durch § 13b BauGB konterkariert werde, führt die Planspielstadt Köln aus, dass Außenbe-

reichsflächen entsprechend ihrer Lage und in unterschiedlicher Gewichtung stadtklimatische 

und ökologische Bedeutung hätten. Zum Teil würden sie auch als Grün- und Freiraum durch die 

Öffentlichkeit genutzt. Auch im Hinblick auf das Europäische Umweltrecht sende § 13b BauGB 

das falsche Signal aus und führe möglicherweise zur rechtlichen Angreifbarkeit derartiger Be-

bauungspläne. Ungeachtet entgegenstehender Darstellungen im Flächennutzungsplan könnten 

nach § 13b BauGB Außenbereichsflächen unter Verzicht auf Ausgleich arrondiert werden. In 

diesen Fällen würde sich die Baureifmachung für Investoren viel lukrativer gestalten als bisher 

und im Vergleich zur Innenentwicklung (so auch Sylt): Ausgleichskosten würden gespart wer-

den sowie Kosten für die Beseitigung bzw. Sanierung von Altlasten und/oder Kosten, die durch 

Beseitigung von Aufbauten bei der Wiedernutzbarmachung von brachliegenden Flächen ent-

stehen. Das wecke Begehrlichkeiten. Der Druck auf die Kommunen werde sich erhöhen. Die 

Tendenz, in viel einfacher zu entwickelnde Grünbereiche einzugreifen, sei im Zusammenhang 

mit der Flüchtlingsunterbringung und den eigens hierfür geschaffenen gesetzlichen Erleichte-

rungen bereits deutlich spürbar.  

Es sei zu befürchten, dass auf der Grundlage des § 13b BauGB massiv Baugebietsausweisun-

gen im bisherigen Außenbereich erfolgen werden, so dass die Glaubwürdigkeit der Planung 

insgesamt leiden werde (so Bamberg). Die Planspielstädte erwarten zudem eine Verschärfung 

der Stadt-Umland-Problematik, weil die Umlandgemeinden im Gegensatz zu den Städten über 

große Flächenpotentiale verfügten. Die Planspielstadt Bamberg regt deshalb an, § 13b BauGB 

auf sogenannte „Außenbereiche im Innenbereich“ zu beschränken bzw. § 13a BauGB entspre-

chend klarzustellen. Damit könnten beispielsweise Konversionsverfahren von militärischen Flä-

chen, die im Zusammenhang eines Siedlungsgebietes liegen aber oftmals als Außenbereich 

anzusehen sind, und die Entwicklung von sonstigen Außenbereichsflächen, die sich aber in ei-

nem Siedlungszusammenhang befinden, im Sinne einer Verdichtung befördert werden. 

 



 

77 

Fehlende Ausgleichspflicht 

Der Planspielstadt Leipzig zufolge stellen die fehlende Ausgleichspflicht und die damit einher-

gehende Kostenersparnis mit Blick auf das Ziel der Wohnraumschaffung einen positiven Effekt 

dar, zumal es zunehmend schwieriger werde, Flächen für Ausgleichsmaßnahmen bereitzustel-

len, vor allem weil Belange der Landwirtschaft entgegenstünden. Es sei aber fraglich, ob das 

Verfahren hierdurch vereinfacht werde, da dennoch die entsprechenden Umweltbelange zu er-

mitteln und in die Abwägung einzustellen seien. Auch habe die Stadt in der Vergangenheit ins-

besondere bei der Entwicklung von Einfamilienhausgebieten nicht auf die Anwendung der Aus-

gleichsregelung verzichten wollen, um eine Kompensation der Eingriffe sicherzustellen. 

Auch die Planspielstädte Köln, Tübingen und Bamberg verweisen darauf, dass dort in vielen 

Fällen nicht von der Ausgleichspflicht abgesehen werde, obwohl die Voraussetzungen für die 

Anwendung des beschleunigten Verfahrens vorlägen. Eine prägnante Fallgruppe zur Aus-

gleichspflicht nennt die Planspielstadt Köln: Bei sogenannten "Außenbereichsnischen", die zu-

nächst vermeintlich als Arrondierung des Bebauungszusammenhangs angesehen werden 

könnten, handele es sich oft um wertvolle Freiräume, die der Natur- und Artenvielfalt dienten. 

Sie wirkten in die Siedlungen hinein und bereicherten damit u.a. die biologische Vielfalt. Bei ei-

ner Schließung dieser Nischen würden Arten verdrängt. Bleibe zudem der Ausgleich aus, erge-

be sich ein dauerhaft schleichender Verlust biologischer Vielfalt. Gleiches gelte für siedlungs-

klimatische Aspekte. Im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklungsplanung und damit auch 

gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse in bereits weitestgehend dicht bebauten Stadträumen 

sei dies nicht zu befürworten. Von der Anwendung des § 13b BauGB werde deshalb abgeraten. 

Die Planspielstadt Leipzig ist der Ansicht, dass das Eintreten einer spürbaren Verschlechterung 

des Zustandes von Natur und Landschaft vom jeweiligen Einzelfall (Ausgangszustand, Inhalte 

der Planung) abhängig sei: Bei der Überplanung einer reinen Ackerfläche durch ein Einfamili-

enhausgebiet ergebe sich mit Sicherheit eine erhebliche Veränderung des Zustandes von Natur 

und Landschaft. Mit den entsprechenden grünordnerischen Festsetzungen und mit sonstigen 

umweltschützenden Festsetzungen (z.B. zur Begrenzung der Versiegelung und zur Versicke-

rung des Niederschlagswassers auf dem jeweiligen Baugrundstück) könne es aber möglich 

sein, dass ein Eingriff in weiten Teilen auch ohne Anwendung der Eingriffsregelung ausgegli-

chen werde (Leipzig). 

Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Die Planspielstadt Leipzig ist darüber hinaus der Ansicht, dass sich der Verzicht auf die frühzei-

tige Öffentlichkeitsbeteiligung stadtintern positiv auf Verfahrensaufwand und -dauer auswirke. 

Negative Effekte, insbesondere weil Anregungen und Bedenken aus der Bevölkerung erst wäh-

rend der öffentlichen Auslegung geäußert werden können und dies zur Notwendigkeit erneuter 

öffentlicher Auslegungen und damit zu Verfahrensverlängerungen führen könnte, werden auf 

der Grundlage der Erfahrungen mit dem beschleunigten Verfahren dagegen nicht erwartet. Dies 

gelte entsprechend auch für das Absehen von der frühzeitigen Beteiligung der Träger öffentli-

cher Belange. 

Die Planspielstadt Köln rät dagegen auch im Hinblick auf die Öffentlichkeitsbeteiligung von der 

Anwendung des beschleunigten Verfahrens ab: so sei kaum vorstellbar, Grünraumstrukturen 

ohne Beteiligung der Öffentlichkeit zu entwickeln, zumal diesen Flächen teilweise ihre öffentli-

chen Zwecke entzogen würden. Es würde höchstwahrscheinlich aufgrund von mangelnder Ak-

zeptanz und Transparenz zu einem späteren Verfahrenszeitpunkt zu Verzögerungen kommen, 

was den durch § 13b BauGB bezweckten Beschleunigungseffekt torpedieren würde (in diesem 

Sinne auch Tübingen, Bamberg und Sylt). Dabei würde der Verzicht auf die Ausgleichspflicht 

weitere zeitintensive Diskussionen hervorrufen. In der Planspielstadt Bamberg habe sich das 
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zweistufige Verfahren bewährt: Nur so könne gewährleistet werden, dass die Ergebnisse der 

Öffentlichkeitsbeteiligung in die Planungen Eingang fänden.  

Abweichungsmöglichkeit vom Flächennutzungsplan 

Für die Planspielstadt Leipzig stellt die Abweichungsmöglichkeit vom Flächennutzungsplan ei-

nen klar positiven Effekt dar. Die Abweichungsmöglichkeit entwerte auch nicht den Flächennut-

zungsplan als Steuerungsinstrument: Aufgabe des Flächennutzungsplans sei es, die Art der 

Bodennutzung, die sich aus der seitens der Gemeinde beabsichtigten städtebaulichen Entwick-

lung ergibt, in den Grundzügen darzustellen. Beabsichtige die Gemeinde eine vom wirksamen 

Flächennutzungsplan abweichende städtebauliche Entwicklung, dann sei dieses eine neue 

Vorgabe, die im Flächennutzungsplan umzusetzen sei. Wie dieses erfolge, sei für die Bedeu-

tung des Flächennutzungsplans nicht zentral, zumal beide Bauleitpläne von der gleichen Ge-

meinde beschlossen würden. Die Belange, die ansonsten im Rahmen des Verfahrens zum Flä-

chennutzungsplan zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen wären, seien bei Anwendung 

des § 13b BauGB im beschleunigten Verfahren zu ermitteln und in die Abwägung einzustellen 

(Leipzig). 

Befristung bis Ende 2019 

Die zeitliche Befristung wird im Interesse des Vorrangs der Innenentwicklung begrüßt. § 13b 

BauGB sei sachgerechter Weise nur auf Verfahren anzuwenden, die vor Ende 2017 förmlich 

eingeleitet worden seien. Diese müssten bis Ende 2019 zum Abschluss gebracht werden. Die 

Planspielkommunen thematisieren das Verhältnis zur Überleitungsvorschrift in § 233 Abs. 1 

BauGB, der zufolge Verfahren, die vor dem Inkrafttreten einer Gesetzesänderung förmlich ein-

geleitet worden sind, nach den bisher geltenden Rechtsvorschriften abgeschlossen werden. 

Und gehen im Ergebnis von einem Vorrang der Befristung in § 13b BauGB. Um Zweifel an einer 

solchen Auslegung auszuräumen, solle klargestellt werden, dass die Verfahren bis zum Ablauf 

der Frist abgeschlossen sein müssen (Satzungsbeschluss).  

1.3 Einzelne Auslegungsfragen 

„Wohnnutzungen“ 

Die einschränkende Formulierung, wonach die Regelung nur für Bebauungspläne „durch die die 

Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird“ gelten soll, wird von zwei Plan-

spielkommunen problematisiert (Köln, Leipzig). So kommt die Planspielstadt Köln bei enger 

Auslegung des Wortlautes zu dem Schluss, dass nur solche Bebauungspläne nach § 13b 

BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden dürfen, die ausschließlich die Zulässig-

keit von Wohnungen zum Gegenstand haben. Die Zulässigkeit von Kindertagesstätten und an-

deren im unmittelbaren Zusammenhang mit dem Wohnen stehenden Nutzungen dürfe bei die-

ser Auslegung nicht Gegenstand des Bebauungsplans sein (ähnlich Leipzig). Die damit ver-

bundene Problematik wird anhand eines Beispiels der Stadt Leipzig verdeutlicht. 
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Beispiel Bebauungsplan Nr. 425 „Emil-Teich-Straße“  

 

Kartendaten: Stadtkarte Leipzig (DSK 5), Stand 27.08.2015; Herausgeber: Amt für Geoinformation 

und Bodenordnung 

Der Bebauungsplan könnte sich grundsätzlich für die Anwendung des § 13b 

eignen: Dessen räumlicher Geltungsbereich liegt vollständig im Außenbereich 

und grenzt an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil an. Geplant ist die Be-

gründung der Zulässigkeit entweder für die Errichtung von bis zu 34 Einfamili-

enhäusern, einer Kindertagesstätte und eines „Mehrgenerationen-Treffpunkts“ 

bei Erhaltung zweier vorhandener Einfamilienhäuser und teilweiser Erhaltung 

weiterer vorhandener Nutzungen (Variante A) oder der Errichtung von bis zu 43 

Einfamilienhäusern und Erhaltung zweier vorhandener Einfamilienhäuser, aber 

ohne Kita und „Mehrgenerationen-Treffpunkt“ sowie ohne Erhaltung weiterer 

vorhandener Nutzungen (Variante B). 

 

Für den Fall, dass Variante A weiter verfolgt werde, stelle sich für die Anwendbarkeit des § 13b 

BauGB allerdings die Frage, ob in diesem Verfahren auch die Zulässigkeit von Wohnfolgenut-

zungen begründet werden könne, die den Wohnnutzungen dienen. 

Auch in anderer Hinsicht sei das Abstellen auf die „Begründung der Zulässigkeit von Wohnun-

gen problematisch (Leipzig). Der Begriff werde im BauGB bisher nur in § 9 Abs. 2b BauGB 

verwendet. In Rechtsprechung und Literatur werde er weit ausgelegt und umfasse jegliche Art 

von Wohnnutzungen, nicht etwa nur Wohnnutzungen in Wohngebieten. Danach dürften nach 

§ 13b BauGB alle Bebauungspläne aufgestellt werden, durch die die Zulässigkeit von „Wohn-

nutzungen“ jeglicher Art begründet würde, also auch Gewerbegebiete nach § 8 BauNVO, in de-

nen „Wohnungen für Aufsichts- und Bereitschaftspotential sowie für Betriebsinhaber und Be-

triebsleiter“ ausnahmsweise zulässig sind. Ein so weiter Anwendungsbereich widerspreche al-

lerdings dem in der Gesetzesbegründung angegebenen Zweck der Regelung.  
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Vor diesem Hintergrund wird angeregt, nicht auf die Begründung der Zulässigkeit von Wohnun-

gen sondern auf den damit einhergehenden Zweck der Deckung eines dringenden Wohnbe-

darfs abzustellen (so Leipzig). Damit könne auch sichergestellt werden, dass das beschleunig-

te Verfahren nur dort zur Anwendung komme, wo ein solcher dringender Wohnbedarf bestehe.  

Die Planspielstadt Tübingen erachtet zudem die Bezugnahme auf Wohnnutzungen ohne Be-

schränkung, etwa auf Sozial- oder Flüchtlingswohnraum, als sehr weitgehend. 

Kombination von § 13b- und § 13a BauGB-Verfahren 

Die Planspielstadt Leipzig macht anhand zweier Beispiele deutlich, dass häufig Bebauungsplä-

ne am Siedlungsrand nicht nur Außenbereichsflächen, sondern auch die unmittelbar angren-

zenden Siedlungsbereiche mit einschließen.  

Beispiel Bebauungsplan Nr. 367 „Östlich der Erikenstraße“ 

 

Kartendaten: Datengrundlage: Stadtkarte Leipzig (DSK 5), Stand 06/2010; Herausgeber: Amt für Geoinforma-

tion und Bodenordnung 

 

Der Bebauungsplan könnte sich grundsätzlich für ein § 13b-Verfahren eignen, da die 

Grundfläche weit unterhalb von 10.000 m² bleiben dürfte: Der räumliche Geltungsbe-

reich des Plans liegt bis zu einer Tiefe von ca. 50 m innerhalb des im Zusammenhang 

bebauten Ortsteils. Der restliche und ganz überwiegende Teil des Plangebietes befindet 

sich im Außenbereich. Unklar ist, inwieweit es sich bei dem Gebiet – angesichts der an 

zwei gegenüberliegenden Seiten vorhandenen Bebauung mit Gewächshäusern – um 

einen Siedlungsbereich handelt. Geplant ist eine Wohnnutzung mit 7 bis 8 Einfamilien-

häusern, davon befindet sich eines innerhalb des im Zusammenhang bebauten Orts-

teils, in dem sich ansonsten nur ein Teil der Erschließungsstraße befindet.  

Es stelle sich die Frage, ob die Anwendung des § 13b BauGB ausgeschlossen sei, weil 

ein untergeordneter Teil des Plangebietes innerhalb des im Zusammenhang bebauten 

Ortsteils liegt. 
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Vor diesem Hintergrund verweist die Planspielstadt Leipzig darauf, dass der Regierungsentwurf 

offen lasse, ob und in welcher Weise Fallkonstellationen, die unmittelbar nach § 13a BauGB 

dem beschleunigten Verfahren zugänglich sind, mit solchen kombiniert werden können, die dem 

neuen § 13b BauGB unterfallen. Relevant werde dies zum einen, weil die Einbeziehung von 

Außenbereichsflächen jenseits der äußeren Grenzen eines Siedlungsbereichs in einen Bebau-

ungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB nach dem Urteil des BVerwG vom 

4.11.2015 (BVerwG 4 CN 9.14) unzulässig ist. Zum anderen ergäbe sich auch die Frage, in 

welchem Verhältnis die in § 13b und in § 13a Abs. 1 BauGB genannten Obergrenzen für die 

Grundfläche zueinander stehen. Sinnvoll sei insoweit eine Regelung, der zufolge für die einzu-

beziehende Außenbereichsfläche auf § 13b abzustellen ist, bezogen auf das gesamte Bebau-

ungsplangebiet aber die nach § 13a Abs. 1 BauGB zu beachtende Obergrenze maßgeblich ist. 

Im Zusammenhang bebaute Ortsteile 

Die Planspielstadt Leipzig problematisiert den Begriff „im Zusammenhang bebaute Ortsteile“. 

Die in der Gesetzesbegründung niedergelegte Erläuterung des Begriffs mit „bebaute Flächen, 

die nach § 30 Absatz 1 oder 2 BauGB zu beurteilen sind“ werfe Verständnisfragen auf: müsse 

es sich bei der angesprochenen Bebauung z.B. um eine nach dem Bebauungsplan zulässige 

Bebauung handeln? 

 

2. Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktion – § 22, § 213 

und § 245c Abs. 2 BauGB 

Geplante Neuregelung 

§ 22 BauGB soll folgende Fassung erhalten: 

„§ 22 Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen 

(1) Die Gemeinden, die oder deren Teile überwiegend durch den Fremdenverkehr geprägt sind, 

können in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige Satzung bestimmen, dass zur Siche-

rung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen Folgendes der Ge-

nehmigung unterliegt: 

1. die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teileigentum (§ 1 des Woh-

nungseigentumsgesetzes)  

2. die Begründung der in den §§ 30 und 31 des Wohnungseigentumsgesetzes bezeichneten 

Rechte,  

3. die Begründung von Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben, wenn zugleich 

nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs im Grundbuch als Belastung 

eingetragen werden soll, dass Räume einem oder mehreren Miteigentümern zur aus-

schließlichen Benutzung zugewiesen sind und die Aufhebung der Gemeinschaft aus-

geschlossen ist, 

4. bei bestehendem Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs an 

Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben eine im Grundbuch 

als Belastung einzutragende Regelung nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs, wonach Räume einem oder mehreren Miteigentümern zur ausschließlichen 

Benutzung zugewiesen sind und die Aufhebung der Gemeinschaft ausgeschlossen 

ist, 



 

82 

5.  die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als Ne-

benwohnung, wenn die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahr 

unbewohnt sind. 

der Genehmigung unterliegt. Dies gilt entsprechend für die in den §§ 30 und 31 des Woh-

nungseigentumsgesetzes bezeichneten Rechte. Voraussetzung für die Bestimmung ist, dass 

durch die Begründung oder Teilung der Rechte, durch die Regelung nach § 1010 des Bür-

gerlichen Gesetzbuchs oder durch die Nutzung als Nebenwohnung die vorhandene oder 

vorgesehene Zweckbestimmung des Gebiets für den Fremdenverkehr und dadurch die geord-

nete städtebauliche Entwicklung beeinträchtigt werden kann. Die Zweckbestimmung eines Ge-

biets für den Fremdenverkehr ist insbesondere anzunehmen bei Kurgebieten, Gebieten für die 

Fremdenbeherbergung, Wochenend- und Ferienhausgebieten, die im Bebauungsplan festge-

setzt sind, und bei im Zusammenhang bebauten Ortsteilen, deren Eigenart solchen Gebieten 

entspricht, sowie bei sonstigen Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen, die durch Beherber-

gungsbetriebe und Wohngebäude mit Fremdenbeherbergung geprägt sind.  

(2) Die Gemeinde hat die Satzung ortsüblich bekannt zu machen. Sie kann die Bekanntma-

chung auch in entsprechender Anwendung des § 10 Abs. 3 Satz 2 bis 5 vornehmen. Die Ge-

meinde teilt dem Grundbuchamt Für Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 

teilt die Gemeinde dem Grundbuchamt den Beschluss über die Satzung, das Datum ihres In-

krafttretens sowie die genaue Bezeichnung der betroffenen Grundstücke vor ihrer Bekanntma-

chung rechtzeitig mit. Von der genauen Bezeichnung der betroffenen Grundstücke kann in den 

Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 abgesehen werden, wenn die gesamte Ge-

markung betroffen ist und die Gemeinde dies dem Grundbuchamt mitteilt. 

[Absatz 3 unverändert]  

(4) Die Genehmigung darf nur versagt werden, wenn durch die Begründung oder Teilung der 

Rechte, durch die Regelung nach § 1010 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder durch die 

Nutzung als Nebenwohnung die Zweckbestimmung des Gebiets für den Fremdenverkehr und 

dadurch die städtebauliche Entwicklung und Ordnung beeinträchtigt wird. Die Genehmigung ist 

zu erteilen Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist zu erteilen, wenn sie er-

forderlich ist, damit Ansprüche Dritter erfüllt werden können, zu deren Sicherung vor dem Wirk-

samwerden des Genehmigungsvorbehalts eine Vormerkung im Grundbuch eingetragen oder 

der Antrag auf Eintragung einer Vormerkung beim Grundbuchamt eingegangen ist; die Geneh-

migung kann auch von dem Dritten beantragt werden. Die Genehmigung kann erteilt werden, 

um wirtschaftliche Nachteile zu vermeiden, die für den Eigentümer eine besondere Härte be-

deuten. 

[Absatz 5 unverändert]  

(6) Bei einem Grundstück, das im Geltungsbereich einer Satzung nach Absatz 1 liegt, darf das 

Grundbuchamt die von Absatz 1 erfassten Eintragungen die von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 

bis 4 erfassten Eintragungen in das Grundbuch nur vornehmen, wenn der Genehmigungsbe-

scheid oder ein Zeugnis gemäß Absatz 5 Satz 5 vorgelegt wird oder wenn die Freistellungser-

klärung der Gemeinde gemäß Absatz 8 beim Grundbuchamt eingegangen ist. Ist dennoch eine 

Eintragung in das Grundbuch vorgenommen worden, kann die Baugenehmigungsbehörde, falls 

die Genehmigung erforderlich war, das Grundbuchamt um die Eintragung eines Widerspruchs 

ersuchen; § 53 Abs. 1 der Grundbuchordnung bleibt unberührt. Der Widerspruch ist zu löschen, 

wenn die Baugenehmigungsbehörde darum ersucht oder die Genehmigung erteilt ist. 

[Absätze 7 bis 10 unverändert]“ 
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§ 213 BauGB soll wie folgt geändert werden: 

„§ 213 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

[Nummern 1 bis 3 unverändert]…  

4. ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 einen dort genannten Raum 

als Nebenwohnung nutzt. 

(2). Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit einer Geldbuße 

bis zu fünfhundert Euro, im Falle des Absatzes 1 Nr. 3 in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 

1 und 2 mit einer Geldbuße bis zu eintausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Num-

mer 3 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro und im Falle des Absatzes 1 Nr. 4 in den 

Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 

Euro geahndet werden.“ 

 

Zudem soll es in Hinblick auf die geplante Neuregelung des § 22 BauGB in Absatz 2 der Über-

leitungsvorschrift § 245c („Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 

Stadt“) heißen: 

„(2) Bebauungspläne oder Satzungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die Regelung nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerli-

chen Gesetzbuches vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] getroffen worden 

ist. Bebauungspläne oder Satzungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 

5 finden keine Anwendung, wenn die Nutzung als Nebenwohnung vor dem … [einsetzen: 

Datum des Inkrafttretens] aufgenommen worden ist.“ 

Votum 

Die Planspielgemeinde Zingst begrüßt die Neuregelung und bewertet diese insgesamt als prak-

tikabel und hilfreich bei der Verhinderung der negativen städtebaulichen Veränderungen in 

Fremdenverkehrsgebieten. Demgegenüber weist die Planspielgemeinde Sylt hinsichtlich der 

Genehmigungstatbestände nach Nr. 3 und Nr. 4 auf Umgehungsmöglichkeiten hin; in Bezug auf 

den Genehmigungstatbestand in Nr. 5 wird zudem auf Überwachungs- und Kontrollprobleme 

hingewiesen. Angesichts des dort praktizierten Steuerungsansatzes über Bebauungspläne wird 

die Neuregelung für die Insel Sylt als nicht hilfreich erachtet.  

Die dem Vertrauensschutz dienende Überleitungsregelung in § 245c Abs. 2 BauGB wird als 

verständlich und sachgerecht bewertet und begrüßt. 

Die anderen Planspielkommunen haben sich zu dieser Vorschrift nicht geäußert, da die Rege-

lung dort keinerlei praktische Relevanz hat.  

Begründung 

Die geplante Änderung der Regelung zur Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktio-

nen wurde nur von den Planspielkommunen Sylt und Zingst geprüft. In den anderen Planspiel-

kommunen hat die Regelung keine Relevanz, da es dort keine entsprechenden Gebiete gibt.  

Für die Planspielkommune Zingst ist die geplante Änderung in § 22 BauGB nachvollziehbar 

und verständlich. Es gibt keine offenen Fragen. 
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Die geplante Neuregelung wird von der Planspielgemeinde Sylt als grundsätzlich verständlich 

und eindeutig erachtet. Die Praktikabilität der geplanten neuen Genehmigungstatbestände wird 

allerdings unterschiedlich bewertet. Die Bildung von Bruchteileigentum mit der Begründung von 

Rechten zur ausschließlichen Nutzung nach § 1010 Abs. 1 BGB hilft aus Sicht der Planspiel-

gemeinde Sylt nicht weiter, da andere Umgehungswege bereits bekannt sind. Positiver wird die 

Einführung des Genehmigungstatbestandes angesehen, der sich auf die Nutzung als Neben-

wohnung bezieht. Diesbezüglich werden allerdings Zweifel an der praktischen Vollziehbarkeit 

geäußert. 

2.1 Aktuelle Praxis im Vollzug der Fremdenverkehrssatzungen 

Die Planspielgemeinde Zingst hat keine Satzung nach § 22 BauGB. Bei ca. 3.050 Einwohnern 

und 14.500 erfassten Gästebetten gibt es ca. 540 Personen, die zur Zahlung der Zweitwoh-

nungssteuer verpflichtet sind. Es bestehe derzeit in der Planspielgemeinde Zingst deshalb 

noch kein Problem. Aus den Erfahrungen anderer Fremdenverkehrsgemeinden im Umfeld 

kommt die Planspielkommune jedoch zu dem Schluss, dass die mit der Neuregelung erweiterte 

Steuerungsmöglichkeit sehr wichtig und lange erwartet sei. Insbesondere bei „ausgestorbenen“ 

Hotelkomplexen und Teilungsabsichten des neuen Eigentümers spiele diese Regelung eine 

enorme Rolle. Gleiches gelte für kleinere und aufgegebene Beherbergungsbetriebe. 

In der Planspielgemeinde Sylt gibt es mit einer Ausnahme (Rantum) in allen Ortsteilen Satzun-

gen gem. § 22 BauGB. Im Jahr 2010 betrug der Anteil der Nebenwohnsitze in Westerland 22 

Prozent, in Tinnum 19 Prozent, in Munkmarsch 64 Prozent, in Keitum 47 Prozent, in Archsum 

55 Prozent, in Morsum 38 Prozent und in Rantum 43 Prozent. Da Grundstücksverkäufe über-

wiegend an Ortsfremde erfolgen, ist die Tendenz weiter steigend. Einzelheiten hierzu sind dem 

Wohnungsmarktkonzept der Planspielgemeinde Sylt zu entnehmen. Grundsätzlich wird seitens 

der Planspielgemeinde ein großes Steuerungserfordernis bezüglich der Begründung von Bruch-

teilseigentum konstatiert, da aufgrund der Satzungen nach § 22 BauGB die Bruchteilseigen-

tumsbildung als Umgehung genutzt werde. In der Vergangenheit seien kaum noch Anträge 

nach § 22 BauGB gestellt und es sei gleich auf den Weg der Teilung nach Miteigentumsanteilen 

zurückgegriffen worden. Von daher laufe der Genehmigungsvorbehalt nach dem § 22 BauGB in 

der bisherigen Fassung ins Leere.  

Die angesprochenen Umgehungsstrategien stießen anfänglich auf Zurückhaltung bei den Kre-

ditinstituten, so dass zunächst nur wirtschaftlich besonders leistungsstarke Käufer, die auf eine 

entsprechende Finanzierung nicht angewiesen waren und die die Wohnungen ausschließlich 

als Nebenwohnsitze nutzen, zum Zuge gekommen seien. Verödungstendenzen seien hierdurch 

tendenziell noch verstärkt worden. Erst später hätten sich die Kreditinstitute auf die veränderte 

Praxis eingestellt, so dass auch wieder Käufer zum Zuge gekommen seien, die die Wohnein-

heiten zu Dauerwohn- oder Feriengastvermietungszwecken erwerben wollten. 

2.2 Begründung von Bruchteilseigentum als neuer Genehmigungstatbestand 

Der Ausschluss der Begründung von Bruchteilseigentum reicht nach Auffassung der Planspiel-

gemeinde Sylt nicht aus, da andere Formen der Umgehung bereits vorhanden seien (GbR, KG 

…). Insbesondere biete sich an, entsprechende Vereinbarungen allein schuldrechtlich abzu-

schließen. Auch solche Wohneinheiten ließen sich, wie die Praxis zeige, veräußern. Aufgrund 

von Gesprächen mit verschiedenen Kreditinstituten gehe man davon aus, dass nach anfängli-

chem Zögern eine Finanzierung auf den jeweils erworbenen Miteigentumsanteilen weiterhin 

möglich sei. Dies sei bereits heute in anderen Fremdenverkehrsregionen der Fall, in denen die 

Grundbuchämter – wie in Emden – die Eintragung der Benutzungsreglung und des Ausschlus-

ses des Rechts, die Aufhebung der Gemeinschaft zu verlangen, auf der Grundlage der bisheri-
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gen Fassung des § 22 BauGB ablehnen. Die Grundpfandrechte der finanzierenden Banken 

würden sich weiterhin auf den Miteigentumsanteil des jeweiligen Käufers beziehen.  

Sollten die Kreditinstitute nicht mitspielen, könnte die Änderung nach Einschätzung der Plan-

spielgemeinde sogar eine Verschlechterung der Situation bewirken, da wiederum nur solche 

Käuferkreise zum Zuge kämen, die auf eine Finanzierung nicht angewiesen seien und die dann 

üblicherweise die Wohneinheit ausschließlich als Nebenwohnsitz nutzen wollen.  

2.3 Regelung nach § 1010 Abs. 1 BGB bei bestehendem Bruchteileigentum als neuer 

Genehmigungstatbestand 

Die Vorbehalte und Bedenken in Bezug auf § 22 Abs. 1 Nr. 3 gelten nach Auffassung der Plan-

spielgemeinde Sylt auch für den in Nr. 4 gefassten Genehmigungstatbestand, weil sich beide 

Nummern mit der Benutzungsregelung befassen. 

2.4 Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als 

Nebenwohnung als neuer Genehmigungstatbestand 

Neu als genehmigungspflichtiger Tatbestand in § 22 Abs. 1 BauGB aufgenommen werden soll 

auch die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als Neben-

wohnung, wenn die Räume insgesamt mehr als sechs Monate im Jahr unbewohnt sind. 

Dieser neue Genehmigungstatbestand wird seitens der Planspielgemeinde Sylt grundsätzlich 

als zielführend erachtet. Er beinhalte für den als „Wohnen“ genehmigten Bestand eine gute 

Möglichkeit, Zweitwohnungsnutzungen zu untersagen. Von der Planspielgemeinde Sylt werde 

allerdings der Steuerungsansatz über die Ausweisung von Sondergebieten „Dauerwohnen und 

Fremdenbeherbergung“ bevorzugt. Auf dieser Grundlage werde die Nutzung als Dauerwohnung 

zum Inhalt der Baugenehmigung und eine Zweitwohnungsnutzung könne von der zuständigen 

Baugenehmigungsbehörde beim Kreis Nordfriesland unterbunden werden. Darüber hinaus 

könnte ein Ausschluss von Zweitwohnungen auch im Wege der Feinsteuerung nach § 1 Abs. 9 

BauNVO möglich sein (vgl. Kapitel VI 3.4). 

Ergänzend wird angemerkt, dass die vorgesehene Regelung in § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 konkre-

tisiert werden müsste, da sie ansonsten mangels Kontrollmöglichkeiten nicht praxistauglich sei 

(so Sylt). Voraussetzung sei, dass die Kommunen überhaupt Kenntnis über die Nutzung als 

Nebenwohnung erlangen. Eine Überwachung sei nur mittels der Daten aus der Zweitwoh-

nungssteuer vorstellbar. Von daher wäre eine datenschutzrechtliche Ermächtigung zur Erhe-

bung dieser Daten zu diesem Zweck erforderlich. Mit den vorhandenen Personalressourcen sei 

es zudem schwierig, die notwendige Überwachung vorzunehmen. Die Planspielgemeinde 

Zingst hält die Umsetzung der Regelung gleichwohl auch angesichts des hohen Personalauf-

wands für machbar.  

2.5 Regelung zur Bußgeldbewährung 

Die Bußgeldbewährung eines Verstoßes gegen die Genehmigungspflicht nach § 22 Absatz 1 

Satz 1 Nr. 5 wird übereinstimmend als wichtig und zielführend erachtet, da bisher überhaupt 

keine Bußgelder erhoben wurden. Die Überwachung der Regelung nach § 22 Abs. 1 Satz 1 

Nr. 5 BauGB dürfte aber – wie ausgeführt – auch schwierig sein, da über einen langen Zeitraum 

der Nachweis geführt werden muss, dass ein Verstoß vorliegt. Vermutlich würde die Gemeinde 

vielfach nicht einmal Kenntnis davon erlangen, welche Wohnungen als Nebenwohnungen über 

ein halbes Jahr nicht genutzt werden. Die bußgeldbewährte Regelung wird gleichwohl als wich-

tig und auch in der Höhe sachgerecht erachtet (Sylt, Zingst). 
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2.6 Weitere geplante Folgeänderungen 

Verständnis- oder Anwendungsprobleme in Bezug auf die weiteren geplanten Folgeänderungen 

in § 22 BauGB wurden nicht angezeigt. 

2.7 Vertrauensschutz für eingeleitete Verfahren und bereits genutzte 

Nebenwohnungen - § 245c Abs. 2 BauGB 

Die einer Anregung aus dem Planspiel folgende Überleitungsregelung in § 245c Abs.  2 BauGB 

wird begrüßt. Die Planspielgemeinde Sylt macht darauf aufmerksam, dass im Falle der Einfüh-

rung der Neuregelung dem Vertrauensschutz bei laufenden Verfahren Rechnung getragen wer-

den müsse. Die notarielle Beurkundung der Miteigentümervereinbarung erfolge regelmäßig 

schon ein bis zwei Jahre vor deren grundbuchlichem Vollzug. Dies betrifft Fallkonstellationen, 

bei denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes Kaufverträge schon abgeschlossen 

sind, der grundbuchliche Vollzug aber noch aussteht. Die Eintragung sei üblicherweise an die 

Zahlung des Kaufpreises und die Zahlung wiederum an die Fertigstellung des Objektes gebun-

den. Erst danach kann der grundbuchliche Vollzug der Miteigentümervereinbarung und der 

Kaufverträge durchgeführt werden. Nach Auffassung der Planspielgemeinde ist das Vertrauen 

der am Kaufvertrag Beteiligten zu schützen. Andernfalls könnte es zu erheblichen Auseinander-

setzungen zwischen den Verkäufern und der Gemeinde und damit zu hohem Verwaltungsauf-

wand kommen. Vor diesem Hintergrund wird die auf diese Fallkonstellationen bezogene Über-

leitungsregelung für sachgerecht und erforderlich gehalten. Sie ermöglich es, die zum Zeitpunkt 

des Inkrafttretens der Gesetzesänderung bereits beurkundeten Miteigentümervereinbarungen 

nach § 1010 BGB ohne Gemeindegenehmigung grundbuchlich zu vollziehen. Damit werde die 

erforderliche Rechtssicherheit hergestellt. Eine Anknüpfung an die Vormerkung sei – anders als 

bei einer Teilungserklärung nach WEG – nicht ausreichend, weil bei der Bruchteilsgemeinschaft 

eine Vorratsteilung rechtlich unzulässig sei.  

 

3. Umsetzung des Urteils EuGH C-137/14 zur Präklusion verspätet 

vorgebrachter Einwendungen – § 3 Abs. 2 S. 2 Halbsatz 2 und 

Abs. 3 BauGB und § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB 

Geplante Neuregelung 

Die Umsetzung erfolgt voraussichtlich im Rahmen der Novelle des UmwRG und ist nicht Ge-

genstand des Regierungsentwurfs.  

Geplante Änderungen in § 3 Abs. 2 und Aufnahme eines neuen § 3 Abs. 3 BauGB: 

„(2) Die Entwürfe der Bauleitpläne sind mit der Begründung und den nach Einschätzung der 

Gemeinde wesentlichen, bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen für die Dauer 

eines Monats, bei einem Fristbeginn im Monat Februar für die Dauer von mindestens 

30 Tagen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen 

längeren Frist öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, wel-

che Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sind mindestens eine Woche vorher 

ortsüblich bekannt zu machen; dabei ist darauf hinzuweisen, dass Stellungnahmen während der 

Auslegungsfrist abgegeben werden können, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnah-

men bei der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können und, bei 

Aufstellung eines Bebauungsplans, dass ein Antrag nach § 47 der Verwaltungsgerichtsordnung 

unzulässig ist, wenn mit ihm nur Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 

im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, aber hätten geltend 
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gemacht werden können und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der 

Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt bleiben können. [Satz 3 bis 6 

unverändert] 

(3) Bei Flächennutzungsplänen ist ergänzend zu dem Hinweis nach Absatz 2 Satz 2 Halb-

satz 2 darauf hinzuweisen, dass eine Vereinigung im Sinne des § 4 Absatz 3 Satz 1 

Nummer 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in einem Rechtsbehelfsverfahren nach § 7 

Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes gemäß § 7 Absatz 3 Satz 1 des Umwelt-

Rechtsbehelfsgesetzes mit allen Einwendungen ausgeschlossen ist, die sie im Rahmen 

der Auslegungsfrist nicht oder nicht rechtzeitig geltend gemacht hat, aber hätte geltend 

machen können.“ 

Bei § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BauGB entfällt der Satzteil: 

„….oder der Hinweis nach § 3 Abs. 2 Satz 2 Halbsatz 2 (auch in Verbindung mit § 13 Abs. 2 

Satz 2 und § 13a Abs. 2 Nr. 1) gefehlt hat“ im Rahmen der geplanten Neufassung der Nr. 2. 

Zugleich soll § 47 Abs. 2a der Verwaltungsgerichtsordnung in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 19. März 1991 (BGBl. I S. 686), die zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 

20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722) geändert worden ist, aufgehoben werden. 

Votum 

Die Regelung wird mit einer Ausnahme von allen Planspielkommunen als verständlich und 

sachgerecht bewertet. 

Kritisch äußert sich die Planspielstadt Leipzig und plädiert dafür, die Präklusionsregelung für 

Bebauungspläne, die keiner Umweltprüfung unterliegen, zu erhalten. 

Gegen die Einführung von § 3 Abs. 3 bestehen von Seiten der Planspielkommunen keine Be-

denken. 

Begründung  

Mit einer Ausnahme betrachten alle Planspielkommunen die geplante Änderung in ihren Aus-

wirkungen für die Planungspraxis als insgesamt unproblematisch (Bamberg, Köln, Sylt, Tü-

bingen und Zingst). Die Planspielstadt Köln verweist darauf, dass sich in den Normenkontroll-

verfahren aus der derzeitigen Rechtslage bislang keine Vorteile zu Gunsten der Stadt ergeben 

hätten, da praktisch alle Antragstellerinnen und Antragsteller Stellungnahmen während der Aus-

legungsfrist abgegeben hätten (ähnlich Sylt). Die Planspielkommunen Tübingen und Zingst 

halten die bisherige Regelung zwar im Grundsatz für vorteilhaft. Die Regelung sei in den letzten 

Jahren zwar kaum zum Zuge gekommen, da die Anzahl der Normenkontrollanträge äußert ge-

ring sei. Tendenziell sei aber anzunehmen, dass Gemeinden verspätet eingegangene Stellung-

nahmen nun häufiger berücksichtigen werden, um dem „Risiko“ eines Normenkontrollantrages 

ggf. entgegenzuwirken. Da an der bisherigen Regelungen zumindest in Bezug auf die UVP-

Pflichtigen Bebauungspläne aus EU-rechtlichen Gründen nicht festgehalten werden könne, wird 

eine generelle, nicht auf diese Vorhaben beschränkte Abschaffung gleichwohl befürwortet, da 

andernfalls ein zusätzlicher Abgrenzungsbedarf und damit eine zusätzliche potenzielle Fehler-

quelle entstehen würden.  

Demgegenüber äußert sich die Planspielstadt Leipzig kritisch gegenüber einer generellen Auf-

gabe der Präklusionsregelung. Sie plädiert dafür, die Präklusionsregelung für Bebauungspläne, 

die keiner Umweltprüfung unterliegen, zu erhalten. In der Planspielstadt Leipzig sei die Präklu-

sionsregelung mehrfach relevant geworden. Dies betreffe Bebauungspläne mit Festsetzungen 

zum Erhalt zentraler Versorgungsbereiche und zur Sicherung der Nahversorgung nach § 9 
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Abs. 2a BauGB, für die keine Umweltprüfung durchgeführt werden musste. In mehreren Nor-

menkontrollverfahren seien Antragsteller deshalb gehindert gewesen, Einwendungen vorzutra-

gen, die von ihnen nicht bereits im Beteiligungsverfahren vorgetragen worden seien. Die gel-

tende Regelung hat sich aus Sicht der Planspielstadt Leipzig bewährt. Da die beabsichtigte 

Änderung zum Wegfall der Präklusion verspäteter Stellungnahmen in § 3 Abs. 2 S. 2 HS. 2 

BauGB, § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BauGB und § 47 Abs. 2a VwGO durch das Urteil des EUGH 

vom 15.10.2015 veranlasst worden sei, das sich auf die Anforderungen aus Artikel 11 der Richt-

linie 2011/92 EU (UVP-Richtlinie) ergebe, stelle sich die Frage, warum die Präklusionsregelung 

außerhalb des Geltungsbereichs der Richtlinie nicht weiter gelten könne.  

 

4. Abweichen vom Erfordernis des Einfügens – § 34 Abs. 3a Nr. 1 

BauGB 

Geplante Neuregelung  

§ 34 Abs. 3a Nr. 1 BauGB soll wie folgt gefasst werden: 

„Vom Erfordernis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung nach Absatz 1 Satz 1 

kann im Einzelfall abgewichen werden, wenn die Abweichung  

1. der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines zulässigerweise er-

richteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs, einschließlich der Nutzungsänderung zu Wohn-

zwecken, oder der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung einer zulässigerweise errichteten, 

Wohnzwecken dienenden baulichen Anlage dient einem der nachfolgend genannten Vorha-

ben dient: 

a) der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines zulässiger-

weise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs, 

b) der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise errichteten, 

Wohnzwecken dienenden Gebäudes oder  

c) der Nutzungsänderung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anlage zu Wohn-

zwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder Erneuerung 

2. städtebaulich vertretbar ist und 

3. auch unter Würdigung nachbarlicher Interessen mit den öffentlichen Belangen vereinbar ist. 

Satz 1 findet keine Anwendung auf Einzelhandelsbetriebe, die die verbrauchernahe Versorgung 

der Bevölkerung beeinträchtigen oder schädliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsberei-

che in der Gemeinde oder in anderen Gemeinden haben können.“ 

Votum  

Die Planspielkommunen bewerten die Änderung von § 34 Abs. 3a BauGB als verständlich, se-

hen aber keinen praktischen Bedarf für die damit bewirkte Erweiterung des Anwendungsbe-

reichs der Vorschrift.  

Begründung 

Keine der sechs Planspielkommunen kann auf der Grundlage der bisherigen Genehmigungs-

praxis einen Fall benennen, bei dem ein nach § 34 Abs. 1 nicht genehmigungsfähiges Vorha-

ben gestützt auf die geplante Erweiterung des § 34 Abs. 3a BauGB genehmigt werden könnte. 



 

89 

So weist etwa die Planspielstadt Leipzig darauf hin, dass sich trotz intensiver Überlegungen 

keine Fallkonstellationen für die Anwendung ergeben. Als theoretische Anwendungsfälle wer-

den die Umnutzung von Kirchen, Fernwärme-Umformerstationen, der Asservatenkammer der 

Polizei, Nebenanlagen im Blockinnenbereich (Leipzig) oder der Jugendherberge (Zingst), Kin-

dertagesstätten, Schulen (Tübingen) angesprochen. In der Praxis lassen sich diese Beispiele 

aber z.B. in der Planspielstadt Leipzig auch auf der Grundlage von § 34 Abs. 1 oder Abs. 2 

BauGB genehmigen. Der Anwendungsbereich der Vorschrift sei – so die Planspielstadt Tübin-

gen - auf gewerblich oder nicht zu Wohnzwecken geprägte Gemengelagen eingegrenzt, da ei-

ne Umnutzung zu Wohnungen in Gemengelagen mit vorhandener Wohnnutzung bereits heute 

über § 34 Abs.1 zugelassen werden könne.  

Die Planspielkommunen Leipzig und Sylt sehen keine durch die geplante Ergänzung von § 34 

Abs. 3a BauGB veranlassten Probleme und verweisen zur Begründung auf die fehlende prakti-

sche Relevanz. Die Planspielstadt Tübingen hält es für nicht ausgeschlossen, dass zusätzli-

cher Druck von außen auf die Verwaltung ausgeübt wird. Da die Zulassung eines Vorhabens 

nach § 34 Abs. 3a BauGB aber eine Ermessensentscheidung sei, könnten entgegenstehende 

städtebauliche Erwägungen im Einzelfall immer berücksichtigt werden. Die Erweiterung des 

Anwendungsbereichs sei voraussichtlich für die Verwaltung deshalb in der Regel gut handhab-

bar. 

Demgegenüber sehen die Planspielkommen Köln, Bamberg und Zingst die Erweiterung der 

Anwendungsfelder des § 34 Abs. 3a BauGB eher kritisch. Es wird die Gefahr gesehen, dass 

aufgrund der Neuregelung möglicherweise erneut Planbedarf ausgelöst wird. Als denkbarer 

Anwendungsfall wird die Umnutzung ehemaliger gewerblicher Flüchtlingsunterkünfte in Gewer-

begebieten zu Wohnen angesehen (Bamberg, Zingst) und hierin eine Gefahr zur Aufweichung 

des nur befristet geltenden Sonderrechtes für Flüchtlingsunterkünfte in Gewerbegebieten sowie 

eine Herabsetzung des Schutzstandards für das Wohnen gesehen (so ausdrücklich Bamberg).  

Der Ersatz des Begriffes „Anlage“ durch „Gebäude“ wird als sachgerecht erachtet und aus-

drücklich begrüßt, da hierdurch die Anwendung auf sinnige Fälle eingegrenzt werde und an-

dernfalls beispielsweise auch eine überdachte Terrasse durch einen Umbau zu einem Wohnge-

bäude umgenutzt werden könnte (Tübingen). Die anderen Planspielstädte äußerten sich hierzu 

nicht.  

 

5. Allgemeine Überleitungsvorschrift – § 245c Abs. 1 BauGB 

Geplante Neuregelung 

Überschrift und Absatz 1 des § 245c BauGB sollen wie folgt gefasst werden: 

„§ 245c Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt 

 

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1 können Verfahren nach diesem Gesetz, die 

förmlich vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] eingeleitet worden sind, nur 

dann nach den vor … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] geltenden Rechtsvorschriften 

abgeschlossen werden, wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der sonsti-

gen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 vor dem 16. Mai 2017 eingeleitet 

worden ist. § 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.“ 
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Votum 

Die Regelung wird als verständlich und sachgerecht bewertet.  

Begründung  

Das sich der in der Regelung aufgeführte Zeitpunkt „16. Mai 2017“ und das Abstellen auf die 

frühzeilige Beteiligung der Behörden aus Art. 3 Abs. 2 der UVP-ÄndRL ergibt, erschließt sich 

aus Sicht der Planspielstadt Tübingen nicht von selbst. Bedenken hinsichtlich der Verständlich-

keit oder des Sachgerechtigkeit der vorgenannten allgemeinen Überleitungsvorschrift werden 

jedoch von keiner Planspielkommune angezeigt.  

 



 

91 

VI. Änderungen in der Baunutzungsverordnung 

1. Urbane Gebiete - § 6a BauNVO, § 1 Abs. 2 BauNVO und § 245c Abs. 

3 BauGB 

Geplante Neuregelung 

Nach dem Gesetzentwurf soll in die Baunutzungsverordnung ein neuer Baugebietstyp aufge-

nommen werden. Dafür soll ein neuer § 6a BauNVO geschaffen werden:  

„§ 6a Urbane Gebiete 

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebetrieben 

und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung nicht we-

sentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein. 

(2) Zulässig sind 

1.  Wohngebäude, 

2.  Geschäfts- und Bürogebäude, 

3.  Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Beher-

bergungsgewerbes, 

4.  sonstige Gewerbebetriebe, 

5.  Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche 

und sportliche Zwecke. 

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden 

1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres Um-

fangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind, 

2.  Tankstellen. 

(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann festgesetzt werden, dass in Ge-

bäuden 

1.  im Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht oder nur ausnahms-

weise zulässig ist, 

2.  oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zuläs-

sig sind,  

3.  ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine 

im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu ver-

wenden ist, oder 

4.  ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine 

im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen 

zu verwenden ist.“ 

 

Als Folgeänderung soll das urbane Gebiet in die Liste der Baugebiete in § 1 Abs. 2 aufgenom-

men werden. 
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Zudem soll es in Hinblick auf die geplante Schaffung von § 6a BauNVO in Absatz 3 der Überlei-

tungsvorschrift § 245c („Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 

Stadt“) heißen: 

„(3) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem Baugebiet nach § 6a der 

Baunutzungsverordnung, ist § 34 Absatz 2 bis zum 30. Juni 2019 nicht anzuwenden.“ 

In der Planzeichenverordnung wird gemäß Art. 3 des Gesetzentwurfs für das urbane Gebiet ein 

neues Planzeichen unter der Nr. 1.2.3 eingeführt. 

Votum 

Die Einführung des urbanen Gebietes wird grundsätzlich begrüßt. 

Die generelle und nicht nur ausnahmsweise Zulässigkeit von reinen Wohngebäuden und stra-

ßenseitigen Erdgeschosswohnungen wird im Zusammenspiel mit den Festsetzungsmöglichkei-

ten nach Absatz 4 Nr. 1 und 2 als praktikabel bewertet. Eine Planspielstadt (Tübingen) hält eine 

umgekehrte Regelung mit nur ausnahmsweiser Zulässigkeit von reinen Wohngebäuden und 

straßenseitigen Erdgeschosswohnungen für vorzugswürdig, um dem Ziel einer kleinteiligen 

Nutzungsmischung besser gerecht zu werden und um sich deutlicher von den anderen Gebiets-

typen zu unterscheiden. 

Begrüßt wird, dass Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zulässig sind. Im Hinblick auf die 

Wirkung in faktischen urbanen Gebieten wird – soweit und sobald § 34 Abs. 2 BauGB auf diese 

Gebiete Anwendung finden soll - von einer Planspielstadt (Leipzig) angeregt, die Zulässigkeit 

von Vergnügungsstätten von der Festsetzung im Einzelfall abhängig zu machen und hierfür ei-

ne Grundlage in Absatz 4 zu schaffen. 

Die in § 6a Absatz 4 BauNVO vorgesehenen Festsetzungsmöglichkeiten werden insgesamt po-

sitiv und als notwendige Ergänzungen bewertet.  

Im Hinblick darauf, dass in der geplanten Änderung der TA Lärm für das urbane Gebiet um 3 

dB(A) höhere Werte als für das Mischgebiet vorgesehen sind, halten die Planspielkommunen es 

für möglich, durch entsprechende Festsetzungen u.a. nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB einen über 

das Niveau des Immissionsschutzrechts (TA Lärm- Richtwerte für das urbane Gebiet) hinaus-

gehenden Schutz des Innenraums vor Gewerbelärm zu ermöglichen. Köln weist darauf hin, 

dass dies ggf. eines städtebaulichen Konzeptes zum vorbeugenden Umweltschutz bedarf. Ei-

nigkeit besteht darüber, dass die Festsetzung eines urbanen Gebiets mit seiner gewünschten 

Mischung verschiedener, auch lärmempfindlicher Nutzungen Anlass dafür geben kann, sich im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung mit der Frage der Aufstellung eines solchen Kon-

zepts und ggf. der Festsetzung zusätzlicher passiver Schallschutzmaßnahmen auseinander zu 

setzen. 

Der in § 245c Abs. 3 BauGB vorgesehene bis zum 30. Juni 2019 befristete Aufschub der An-

wendung von § 34 Abs. 2 BauGB wird als nicht ausreichend angesehen. 

Die Planspielkommunen halten die Anwendung von § 34 Abs. 2 BauGB auf im Sinne eines ur-

banen Gebietes geprägte Bereiche für sehr problematisch und regen an, diese gesetzgeberisch 

auszuschließen. 

Das neue Planzeichen für das urbane Gebiet wird als praktikabel bewertet. Probleme werden 

diesbezüglich nicht erwartet. 
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Begründung 

1.1 Anwendungsfälle 

Die Planspielkommunen haben geprüft, in welchen der bei ihnen relevanten Fallkonstellationen 

die Festsetzung eines urbanen Gebietes in Betracht käme. Dabei wurden insbesondere auch 

die für das urbane Gebiet kennzeichnende Nutzungsmischung sowie die Frage, ob Gebäuden, 

die ausschließlich dem Wohnen dienen sowie Wohnungen im straßenseitigen Erdgeschossbe-

reich allgemein oder nur ausnahmsweise zulässig sein sollten, thematisiert. Auch sollte geklärt 

werden, welche Gründe bei entsprechenden Planungszielen für oder gegen die Ausweisung ei-

nes urbanen Baugebietes als Alternative zur Festsetzung von allgemeinen Wohngebieten, 

Misch- oder Kerngebieten sprechen. 

Die Planspielstädte bestätigen, dass eine kleinteilige Nutzungsmischung – wie sie mit dem ur-

banen Gebiet angestrebt wird - ein für die Planungspraxis relevantes städtebauliches Ziel dar-

stellt. Die Einschätzungen sind aufgrund der unterschiedlichen städtebaulichen Ausgangsbe-

dingungen und Erfahrungshintergründe unterschiedlich differenziert. 

Die Planspielstadt Tübingen betont, dass sie bereits seit Jahrzehnten das Ziel verfolge, Bau-

gebiete mit einer hohen Nutzungsmischung umzusetzen. Nutzungsvielfalt und Kleinteiligkeit 

seien meist die Voraussetzung für lebendige und identitätsstiftende Stadtquartiere. Gerade den 

Erdgeschosslagen an öffentlichen Plätzen und Straßen komme dabei eine besondere Bedeu-

tung zu. Die Wirkung von gewerblichen, kulturellen, sozialen und vielen anderen Nutzungen sei 

für den öffentlichen Raum belebend. Demgegenüber sei die Planung von Wohnungen in den 

Erdgeschosslagen problematisch und solle in verdichteten Stadtquartieren nicht die Regel sein.  

Mischung im Sinne des urbanen Gebiets ist nach Einschätzung von zwei Planspielstädten vor 

allem in bestimmten Nutzungskonstellationen im Siedlungsbestand anzutreffen (Bamberg, 

Leipzig). Hier könne das urbane Gebiet als Basis für eine planerische Ordnung dienen. In 

Bamberg betrifft dies insbesondere zentrale Innenstadtbereiche, in denen die Stadt die Wohn-

nutzung erhalten und stärken will.  
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Beispiel: Bamberg – Quartier an der Stadtmauer 

 

Abbildung: © Stadt Bamberg 

 

Das Quartier an der Stadtmauer – in der Lange Straße – besteht aus einer Mischung 

aus Nahversorgung, Einzelhandel, Hotel und Wohnen in einem städtebaulich stark ver-

dichteten Gebiet. Das neu geplante Quartier entsteht in einem erheblich verdichteten 

städtischen Raum mit einer hohen Nutzungsmischung. Die GRZ liegt bei 0,86 mit einer 

GFZ von 2,80. Diese Werte wären zu hoch für eine Festsetzung als Mischgebiet (MI) 

und eine Kerngebiets-Ausweisung (MK) darf nicht ausschließlich wegen der höheren 

Obergrenzen gemäß § 17 BauNVO (GFZ 3,0) gewählt werden. Die Baugebietskategori-

sierung (Urbanes Gebiet – § 6a BauNVO) würde auf dieses/n Gebiet/Bebauungsplan 

zutreffen. Nach bisherigem Recht ist die Planung nur als vorhabenbezogener Bebau-

ungsplan auf der Grundlage von § 12 BauGB möglich.  

 

In der Planspielstadt Leipzig sind nach Einschätzung der Planspielstadt insbesondere entlang 

der Magistralen (z.B. Karl-Liebknecht-Straße, Karl-Heine-Straße) oder im Bereich bestehender 

Stadtteilzentren städtebauliche Strukturen vorhanden, die sich gut für die Festsetzung als urba-

nes Gebiet eignen würden. Es handele sich um Bereiche, die in Teilen im Stadtentwicklungs-
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plan ‚Zentren‘ als zentrale Versorgungsbereiche ausgewiesen sind und diese Funktion auch 

wahrnehmen, ohne allerdings kerngebietstypische Strukturen aufzuweisen. Sie seien regelmä-

ßig geprägt durch gründerzeitliche Bebauung mit Funktionsunterlagerungen im Einzelhandels- 

oder Dienstleistungsbereich sowie von Gastronomie. Diese Flächen würden teils auch aus den 

Bereichen Kultur und Kreativwirtschaft sowie von Freiberuflern unterschiedlicher Profession 

nachgefragt. Aufgrund der vorhandenen heterogenen Nutzungsstruktur seien diese Flächen 

bisher einer Bauleitplanung nicht zugänglich gewesen. Das urbane Gebiet biete nun die Chan-

ce, diese Bereiche planerisch zu fassen und hiermit die vorhandene Nutzungsvielfalt zu erhal-

ten und zu fördern. Nach vorläufiger Einschätzung handele es sich allerdings nicht um allzu vie-

le Gebiete, welche eine entsprechende für das urbane Gebiet passende Nutzungsstruktur auf-

weisen (siehe das Beispiel der Planspielstadt Leipzig unter V 2.1).  

Die Planspielkommunen bewerten die praktische Relevanz bei neuen städtebaulichen Entwick-

lungen in bislang nicht oder nur gering bebauten Bereichen unterschiedlich.  

Die Planspielstadt Leipzig weist auf nicht bebaute bereits bzw. absehbar freigestellte ehemali-

ge Bahnflächen hin, die sich teilweise in zentralen Lagen befinden. Soweit diese nicht für Ge-

meinbedarfszwecke benötigt werden, könnten sie sich gut für die Neuplanung eines urbanen 

Baugebiets eignen. Als ungeeignet für das urbane Gebiet werden demgegenüber neue Ent-

wicklungen außerhalb des Innenstadtbereichs eingeschätzt. Aus den vorhandenen (umgeben-

den) Strukturen müssten sich ausreichend Anhaltspunkte für die Entwicklung als urbanes Ge-

biet ergeben, die Entwicklung müsse also durch die Umgebungsbebauung oder ggf. noch im 

Gebiet vorhandene Gebäude und deren Nutzung bereits vorgezeichnet sein (Leipzig). Vor al-

lem müsse die Umsetzung der Nutzungsstruktur des urbanen Gebietes nicht nur möglich, son-

dern auch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit zu erwarten sein. Insoweit wird auf die Erfah-

rungen mit der Ausweisung von Mischgebieten Bezug genommen. Dabei habe sich herausge-

stellt, dass die Umsetzung des Planungsziels ‚Mischgebiet‘ in zahlreichen Fällen nicht erreicht 

wurde, da die Ansiedlungsbegehren eine klare Tendenz zum reinen oder allgemeinen Wohnge-

biet entwickelten. Dies beträfe in der Regel Planungen in städtischen Randlagen. Bei diesen sei 

erfahrungsgemäß nicht davon auszugehen, dass eine dem urbanen Gebiet entsprechende Nut-

zungsstruktur entstehen würde.  

Eine kleinteilige Nutzungsmischung erweise sich für die Ausweisung größerer Areale nach den 

vorliegenden Erfahrungen der Planspielstadt Köln (ähnlich Tübingen) als schwierig und kom-

me eher bei vorhabenbezogenen Planungen und weniger bei Planungen in Betracht, bei denen 

die endgültige Nutzung im Detail noch nicht feststehe. Vor diesem Hintergrund wird begrüßt, 

dass in der Zweckbestimmung auf das Attribut „kleinteilig“ zur Kennzeichnung der angestrebten 

Nutzungsmischung verzichtet wird und Wohnen in der Erdgeschosszone generell und nicht nur 

ausnahmsweise zulässig ist (so Köln, im Ergebnis auch Leipzig). Als Kehrseite dieser Flexibili-

sierung und Öffnung in der Zweckbestimmung und im Katalog zulässiger Nutzung wird aller-

dings die weitgehende Angleichung an die Zweckbestimmung des Mischgebiets angesprochen. 

Diese wird insbesondere bei der Anwendung des § 34 Abs. 2 BauGB als Problem wahrgenom-

men (hierzu unten).  

Das urbane Gebiet wird vor allem als Alternative zur Ausweisung von Mischgebieten in Betracht 

gezogen. So verweist insbesondere die Planspielstadt Leipzig auf eine Reihe von Vorteilen: 

■ Abweichend vom Mischgebiet sind im urbanen Gebiet keine gleichwertige/gleichgewichtige 

Nutzungsmischung erforderlich. Dies könne die Schwierigkeiten reduzieren, die sich in 

Mischgebieten oftmals im Hinblick auf die Anwendung des § 15 Abs. 1 Satz 1 BauNVO er-

geben würden. 

■ Der Nutzungskatalog des urbanen Gebiets komme in den zentralen Lagen den real existie-

renden Bedürfnissen in der Praxis in mancher Hinsicht stärker entgegen als derjenige des 
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Mischgebiets. So bestehe in zentralen Lagen üblicherweise kein Bedarf an Gartenbaubetrie-

ben oder ein, wenn überhaupt, sehr eingeschränkter an Tankstellen. Oftmals seien bereits 

Nutzungsmischungen anzutreffen, die den im Mischgebiet geforderten, nicht entsprechen 

würden. 

■ Die städtebaulich erwünschte Funktionsunterlagerung der Wohnnutzung werde durch § 6a 

Abs. 4 BauNVO erleichtert, aber nicht erzwungen.  

■ Die nach § 6a Abs. 4 BauNVO mögliche Feindifferenzierung erlaube es, den Erhalt oder die 

Förderung von Wohnnutzung in einem festgesetzten Umfang zu sichern und trage damit 

zum Erhalt der Nutzungsvielfalt bei, ohne dass städtebauliche Gründe für diese Festsetzung 

nachgewiesen werden müssen. 

■ Von besonderer Bedeutung erweise sich die Ergänzung des § 17 BauNVO durch die Festle-

gung einer regelzulässigen GFZ von 3,0 (vgl. hierzu unten).  

Auch nach Einschätzung der Planspielstadt Tübingen erweist sich die bisher geltende Bauge-

bietstypologie als unzureichend, um kleinteilige Nutzungsmischung, in der von der Stadt auf 

Basis von Konzeptvergaben praktizierten Weise, zu erreichen. In Gebieten mit hohem Wohnan-

teil (80 Prozent und mehr) stoße das Mischgebiet an seine Grenzen. Eine Unterteilung des 

Baugebiets in Misch- und Wohngebiet schaffe starre Grenzen, die keine flexible Nutzungsauftei-

lung ermöglichten. Ein Lösungsansatz wird im urbanen Gebiet gesehen. Demgegenüber vertritt 

die Planspielstadt Bamberg, dass das urbane Gebiet keine Alternative zur Festsetzung von 

Mischgebieten sei, da das Nutzungsspektrum von Misch- und urbanen Gebieten nahezu iden-

tisch sei und die Wohnnutzung in beiden Gebieten nicht wesentlich gestört werden solle. 

Für bereits bestehende oder neu zu planende Stadtteilzentren wird das urbane Gebiet auch als 

Alternative zur Kerngebietsfestsetzung in Betracht gezogen, wenn ein hoher Anteil an Wohn-

nutzung entweder bereits vorhanden oder erwünscht ist. Wegen des hohen Wohnanteils schei-

de die Festsetzung eines Kerngebiets hier häufig aus, obwohl die Nutzungstypik dem Kernge-

biet im Übrigen entspreche (Leipzig, ähnlich Tübingen). Deshalb könne das urbane Gebiet 

nach Auffassung der Planspielstadt Bamberg vor allem auch in Kerngebietsstrukturen zu An-

wendung kommen, wenn Kerngebietsnutzungen durch Wohnen ergänzt werden sollen.  

In den Planspielkommunen Sylt und Zingst gibt es nach Einschätzung der Planspielgemeinde 

keine geeigneten Anwendungsfälle für das neue Baugebiet. Als Anwendungsbereich in den 

Blick genommen wurde der zentrale Versorgungsbereich; hier scheide die Anwendung aller-

dings aufgrund der zahlreichen Ferienwohnungen in den oberen Gebäudeetagen aus (Zingst). 

Die Planspielkommune Sylt hat die Anwendung des urbanen Gebietes auf den Bereich der 

Westerländer Innenstadt geprüft, aber ebenfalls verworfen, da die dort erforderliche Steuerung 

des Mischungsverhältnisses von Dauerwohnungen und Zweit- und Ferienwohnungen besser 

durch Festsetzung eines Sondergebietes nach § 11 BauNVO erreicht werden könne (hierzu 

Kapitel V 3.2). Die Einführung des urbanen Gebietes wird gleichwohl auch von den Planspiel-

gemeinden Sylt und Zingst grundsätzlich begrüßt. 

1.2 Bedeutung der angestrebten erhöhten Lärmimmissionswerte 

In der Begründung des Gesetzentwurfs wird ausgeführt, dass parallel zur Einführung des neuen 

Gebietstyps „Urbanes Gebiet“ die TA Lärm geändert werden soll. Der Entwurf eine Allgemeinen 

Verwaltungsvorschrift zur Änderung der TA Lärm weist dem urbanen Gebiet in Ergänzung der 

Nummer 6.1 der TA Lärm als Immissionsrichtwert 63 dB (A) tags und 48 dB (A) nachts zu. Die 

Immissionsrichtwerte für das urbane Gebiet sollen damit um 3 dB(A) über denen für das Misch-

gebiet geltenden liegen. Vor diesem Hintergrund wurden die Planspielkommunen auch zur Re-

levanz der insoweit gegenüber dem Mischgebiet erhöhten Lärmtoleranz des urbanen Gebietes 

befragt. 
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In den Planspielkommunen besteht die Einschätzung, dass sich mit Einführung eines urbanen 

Gebietes auch immissionsschutzrechtliche Nutzungskonflikte im Zusammenhang mit heranrü-

ckenden schutzwürdigen Nutzungen reduzieren können (so Leipzig Köln und Tübingen). Ins-

besondere bei vorhandenem Anlagenlärm erachten die Planspielkommunen die Ausweisung 

eines urbanen Quartiers als hilfreich, da auch mit erweitertem Bestandsschutz in vielen Fällen 

nur unzureichend die vorhandenen Emissionen eingeschränkt werden könnten. Im unbeplanten 

Siedlungsbestand werden demgegenüber Probleme erwartet, die sich aus Abgrenzungsprob-

lemen zwischen faktischen Mischgebieten und faktischen urbanen Gebieten ergeben (siehe un-

ten). Diese Abgrenzungsprobleme würden sich auch auf die Bewertung der Lärmkonflikte aus-

wirken, da unklar sei, ob die Lärmschutzwerte des Mischgebietes oder des urbanen Gebietes 

zur Anwendung kommen müssen. Insoweit werden „erhebliche Rechtsunsicherheiten“ konsta-

tiert. Zudem sei zu erwarten, dass die regelmäßig zulässigen Wohngebäude einen deutlich hö-

heren Lärmpegel hinzunehmen hätten als vorher (so Leipzig). 

Gleichzeitig wird aber auch darauf hingewiesen, dass vorhandene Lärmbelastungen allein kei-

nen ausreichenden Grund für die Festsetzung eines bestimmten Gebietstypus darstellen kön-

nen. Im Vordergrund stünden dabei städtebauliche, stadtstrukturelle und stadtentwicklungspoli-

tische Überlegungen. So stoße die Ausweisung von allgemeinen Wohngebieten im vorhande-

nen Bestand aufgrund des allerorten vorhandenen Verkehrslärms in vielen Teilen der Stadt 

zwar an ihre Grenzen. Die Ausweisung eines urbanen Gebiets sei gleichwohl nur dann eine 

sinnvolle Alternative, wenn sich aus den vorhandenen Strukturen deutlich abzeichne, dass eine 

dem urbanen Gebiet entsprechende Entwicklung realistisch und die hierfür erforderliche Nut-

zungsvielfalt in Ansätzen bereits vorhanden sei (Leipzig).  

Zur Höhe der Lärmimmissionswerte sind die Einschätzungen ambivalent. Einerseits wird be-

grüßt, dass die Kommunen in urbanen Gebieten auch bei gewerblichen Lärmvorbelastungen 

mehr Gestaltungsspielraum haben, als dies bislang im Mischgebiet der Fall ist (so u.a. Köln, 

Leipzig, Tübingen). Andererseits wird aber auch auf die Bedeutung des Lärmschutzes für in-

nerstädtische Wohnstandorte hingewiesen. Insofern sei auf ein verträgliches Nebeneinander 

von Wohnen und anderen Nutzungen abzustellen, insbesondere im Hinblick auf Immissionen 

(so Bamberg). Vor diesem Hintergrund vertritt die Planspielstadt Leipzig die Auffassung, dass 

– auch abgeleitet aus der Rechtsprechung des BVerwG – die Werte des Mischgebiets zumin-

dest nachts als obere Grenze gelten sollten. Demgegenüber wird ergänzend von der Planspiel-

stadt Tübingen angeregt, auch für die anderen Baugebiete eine Anhebung der Lärmwerte zu 

prüfen, damit keine neuen Konflikte durch das Nebeneinander des urbanen Baugebietes zu an-

deren Baugebieten (z.B. allgemeines Wohngebiet neben urbanem Gebiet) entstünden. 

Im Hinblick darauf, dass in der geplanten Änderung der TA Lärm für das urbane Gebiet um 3 

dB(A) höhere Werte als für das Mischgebiet vorgesehen sind, halten die Planspielkommunen es 

für möglich, durch entsprechende Festsetzungen u.a. nach § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB einen über 

das Niveau des Immissionsschutzrechts (TA Lärm- Richtwerte für das urbane Gebiet) hinaus-

gehenden Schutz des Innenraums vor Gewerbelärm zu ermöglichen. Köln weist darauf hin, 

dass dies ggf. eines städtebaulichen Konzeptes zum vorbeugenden Umweltschutz bedarf. Ei-

nigkeit besteht darüber, dass die Festsetzung eines urbanen Gebiets mit seiner gewünschten 

Mischung verschiedener, auch lärmempfindlicher Nutzungen Anlass dafür geben kann, sich im 

Rahmen der bauleitplanerischen Abwägung mit der Frage der Aufstellung eines solchen Kon-

zepts und ggf. der Festsetzung zusätzlicher passiver Schallschutzmaßnahmen auseinander zu 

setzen. 

Die Planspielstadt Köln verweist darauf, dass neben der angekündigten Änderung in der TA 

Lärm auch eine entsprechende Änderung der für die Planungspraxis deutlich relevanteren DIN 

18005 Schallschutz im Städtebau erforderlich sei. Ohne diese werde bezogen auf den Umgang 

mit Lärmvorbelastungen in der Festsetzung eines urbanen Gebietes kein Vorteil gesehen.  
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Die Planspielstadt Tübingen spricht den Zusammenhang zwischen der Zweckbestimmung in 

§ 6a Abs. 1 BauNVO und dem Immissionsschutzniveau des Gebietes an. Im urbanen Gebiet 

sollen auch Nutzungen mit einem höheren Störgrad als im Mischgebiet zulässig erlaubt sein wie 

z.B. kleine Handwerks- und sonstige Gewerbebetriebe. Das insoweit gegenüber dem Mischge-

biet reduzierte Immissionsschutzniveau sollte sich nach Auffassung der Planspielstadt auch in 

der Zweckbestimmung widerspiegeln. Anders als im Mischgebiet solle der Störgrad deshalb 

nicht mit den Worten „die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören“ gekennzeichnet, sondern 

durch eine hiervon abweichende Formulierung wie etwa „Nutzungen, die mit der Wohnnutzung 

vereinbar sind“ oder „nicht belästigend“ zum Ausdruck gebracht werden. Damit könne verdeut-

licht werden, dass der gebietstypische Störgrad des urbanen Gebietes zwischen dem des 

Mischgebietes und dem des Gewerbegebietes liege. Dies würde sich auch mit der geplanten 

Änderung der TA Lärm decken. Damit könne auch ein Anstoß zur Anpassung anderer für die 

Bauleitplanung einschlägigen Regelwerke (DIN 18005, 16. und 18. BImschV etc.) gegeben 

werden. 

1.3 Bedeutung der angestrebten Maßobergrenzen  

Unmittelbare Auswirkungen auf die Gebietswahl hat die höhere GFZ nach Einschätzung der 

Planspielkommunen nicht. Soweit erforderlich wird ein höherer GFZ-Wert auch schon nach gel-

tendem Recht festgesetzt, da die Überschreitung der in § 17 Abs. 1 BauNVO geregelten Ober-

grenzen schon bisher in allen Planfällen zulässigerweise städtebaulich begründet werden konn-

te (Köln, Tübingen). Die Planspielstadt Köln stellt fest, dass dies in ihrer Planungspraxis häu-

fig der Fall sei. Auch die Planspielstadt Tübingen verweist auf eine entsprechende Praxis und 

macht dies anhand eines Anwendungsbeispiels deutlich. 

Beispiel der Planspielstadt Tübingen: Bebauungsplan „Alte Weberei“ in Tübingen – Lustnau 

Auszug aus der Begründung für den östlichen Planbereich, „20. Begründung zu den 

textlichen Festsetzungen – 2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, 

§ 16 ff BauNVO) [S.23f.]“: 

„Mit der „Alten Weberei“ soll ein städtisches Quartier geschaffen werden, das sich als 

eigenständiger städtebaulicher Baustein in das Lustnauer Ortsbild einfügt. Die geplan-

ten Dichtewerte für das neue Quartier liegen mit 111-119 E/ha über den Dichtewerten 

der näheren Umgebung, jedoch deutlich niedriger als im Französischen Viertel oder im 

Mühlenviertel. Diese Dichte ist städtebaulich zur Umsetzung der Planungsziele erforder-

lich und erwünscht. Die geplante Dichte entspricht zudem einem verantwortungsbe-

wussten Umgang mit den verfügbaren Flächenressourcen und ermöglicht sowohl im 

Plangebiet als auch in den umgebenden Bereichen gesunde Wohn- und Arbeitsverhält-

nisse. Die geplante urbane Dichte wird im Quartier durch großzügige öffentliche Platz- 

und Grünräume kompensiert. (…)  

(…) Die erhöhte GRZ ist aus städtebaulichen Gründen zur Umsetzung der angestrebten 

Dichte erforderlich. Im Plangebiet stellen hochwertige und großzügige öffentliche und 

private Freiflächen sicher, dass gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse durch die 

Überschreitung nicht beeinträchtigt werden. (…) 

(…) 

Um das aus einem städtebaulichen Realisierungswettbewerb hervorgegangene städte-

bauliche Konzept umzusetzen, muss von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden, 

die zulässige Grundflächen- und Geschossflächenzahl nach § 17 Abs. 2 BauNVO zu 

erhöhen. (…) Die geplante 4 – 5 geschossige Umgebungsbebauung ist aus städtebau-

licher Sicht unabdingbar, um den Platz räumlich adäquat zu fassen und führt damit zu 
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höheren Nutzungszahlen. Gleichzeitig verfügt das neue Quartier mit seinen großzügi-

gen Frei- und Grünräumen über hohe Aufenthaltsqualitäten für seine Bewohner. Grüne, 

attraktiv gestaltete, gemeinschaftliche Innenhöfe gleichen die Bebauungsdichte der sie 

umgebenden mehrgeschossigen Bebauung aus und sorgen für gesunde Wohn- und 

Arbeitsverhältnisse im Quartier.“ 

In der Planspielstadt Leipzig wird erwartet, dass sich die Begründungs- und Abwägungserfor-

dernisse durch höhere GFZ-Obergrenzen beim urbanen Gebiet erleichtern würden. Daher sei 

vorstellbar, dass bei entsprechender stadtstruktureller Ausgangssituation eher ein urbanes Ge-

biet als ein Mischgebiet ausgewiesen werde. 

1.4 Kanon zulässiger und ausnahmsweise zulässiger Nutzungen  

Von großer Bedeutung für die Praktikabilität des urbanen Gebietes sind nach Einschätzung der 

Planspielkommunen die Fragen nach der allgemeinen oder nur ausnahmsweisen Zulässigkeit 

von Gebäuden, die ausschließlich dem Wohnen dienen, und von straßenseitigen Erdge-

schosswohnungen. Die im Regierungsentwurf vorgesehene Lösung wird im Grundsatz als 

gangbarer Weg bewertet, weil eine zu kleinteilige, auf das einzelne Gebäude bezogene Nut-

zungsmischung den vielfältigen realen Gestaltungserfordernissen nicht gerecht werde. Gleich-

zeitig wird die in § 6a Abs. 4 BauNVO vorgesehene erleichterte Festsetzungsoption einer sol-

chen Funktionsunterlagerung von Wohngebäuden als notwendig erachtet, um das Ziel einer 

kleinteiligen Nutzungsstruktur erreichen zu können.  

Neben der Zulässigkeit von reinen Wohngebäuden und Erdgeschosswohnungen wurde vor al-

lem die Zulässigkeit von kerngebietstypischen Vergnügungsstätten im urbanen Gebiet diskutiert 

und einvernehmlich kritisch gesehen. Zum Teil wird auch die Möglichkeit, solche Vergnügungs-

stätten ausnahmsweise zuzulassen, als zu weitgehend erachtet. 

Ausschließlich dem Wohnen dienende Gebäude und straßenseitige Erdgeschosswohnungen 

Überwiegend wird das Konzept, dem Wohnen dienende Gebäude sowie straßenseitige Erdge-

schosswohnungen generell und nicht nur ausnahmsweise zuzulassen, positiv bewertet. Diese 

Regelung kommt dem häufig anzutreffenden Befund der Planspielstädte entgegen, dass – wie 

in der Planspielstadt Tübingen – kleinteilig gemischte Quartiere innerhalb eines Baublocks teil-

weise 50 Prozent reine Wohngebäude und dazu gemischt genutzte Gebäude mit ca. 80 Prozent 

Wohnnutzung aufweisen. Wichtig sei deshalb, dass die Nutzungsaufteilung unter Wahrung des 

Gebietscharakters flexibel gestaltet werden könne. Dazu diene die Möglichkeit, innerhalb eines 

urbanen Gebietes Teilbereiche von Baublöcken komplett für Wohnnutzungen vorzusehen und 

dementsprechend Wohngebäude allgemein zuzulassen. Auch die Planspielstadt Köln benennt 

Beispiele, in denen in Teilen des Baugebietes bei Wahrung einer insgesamt als kleinteilig er-

achteten Nutzungsmischung reine Wohngebäude und auch straßenseitige Erdgeschosswoh-

nungen vorgesehen sind. Den Gemeinden solle daher ein möglichst großer Spielraum hinsicht-

lich der Nutzungsaufteilung zur Umsetzung kleinteiliger Nutzungsmischung des urbanen Gebie-

tes eröffnen werden (so etwa Tübingen). 

Da das Ziel, im Erdgeschoss straßenseitig in der Regel andere Nutzungen unterzubringen, wei-

ter als wichtig erachtet wird, schätzt die Planspielgemeinde Tübingen es gleichwohl als zielfüh-

render ein, wenn Wohnen im straßenseitigen Erdgeschoss – wie im Referentenentwurf noch 

vorgesehen – nur ausnahmsweise zulässig wäre. Denn der Ausschluss straßenseitiger Woh-

nungen im Erdgeschoss sei gerade bei der Neuplanung eines urbanen Gebietes grundsätzlich 

sinnvoll (Tübingen, so auch Leipzig). Zur Stärkung der Intention des Baugebietes würde die 

Planspielstadt Tübingen es deshalb vorziehen, wenn Wohngebäude nur unter der Vorausset-

zung allgemein zulässig wären, dass im Erdgeschoss eine Nichtwohnnutzung stattfinde. Die 

Kommunen seien dann zunächst gehalten, eine kleinteilige Nutzungsmischung zu befördern. 
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Eine solche eingeschränkte Zulässigkeit von Wohngebäuden müsse durch die Möglichkeit er-

gänzt werden, festzusetzen, dass das Wohnen im straßenseitigen Erdgeschoss allgemein zu-

lässig ist, soweit die Zweckbestimmung des urbanen Gebietes gewahrt ist. Die geplante Neure-

gelung eröffnet beide Gestaltungsoptionen und erlaubt damit auch, die im Interesse einer klein-

teiligen Nutzungsmischung erforderlichen Festsetzungen und wird deshalb als praktikabel er-

achtet.  

Die Planspielstadt Leipzig verweist darauf, dass sich der Anwendungsbereich von § 34 Abs. 2 

BauGB durch die regelmäßige Zulässigkeit von „reinen“ Wohngebäuden und straßenseitigen 

Erdgeschosswohnungen zusätzlich ausweite, da viele der bisherigen Gemengelagen zukünftig 

§ 34 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 6a BauNVO zu beurteilen seien. Die unten angesprochenen Prob-

leme würden damit verschärft (siehe Kapitel V 1.6). 

Vergnügungsstätten und andere Nutzungen 

Die Planspielstädte sprechen sich für eine restriktive Gestaltung der Zulässigkeit von Vergnü-

gungsstätten aus. Ausdrücklich wird deshalb begrüßt, dass auch nicht kerngebietstypische Ver-

gnügungsstätten nicht allgemein zulässig sein sollen, da diese nicht dem angestrebten Quar-

tierscharakter entsprächen. Die Themen Spielhallen und Wettbüros sowie die diversen Einrich-

tungen des „Rotlichtmilieus“ hätten die Planer in den letzten Jahrzehnten „auf Trab gehalten“ 

(so Sylt). Es sei daher nicht nachvollziehbar, dass diese auch in das urbane Gebiet Einzug hal-

ten sollen. Allenfalls sei denkbar Vergnügungsstätten ausnahmsweise zuzulassen. Kerngebiets-

typische Vergnügungsstätten sollten aber generell ausgeschlossen sein. Vor diesem Hinter-

grund wird die im Regierungsentwurf vorgesehene ausnahmsweise Zulässigkeit von nicht kern-

gebietstypischen Vergnügungsstätten im Gegensatz zur allgemeinen Zulässigkeit als sachge-

recht bewertet. Sie wird zum Teil als sinnvoll und sachgerecht erachtet, weil es auch Vergnü-

gungsstätten gebe, die durchaus dem Charakter des urbanen Gebiets entsprechen könnten, 

z.B. Bars, Cafés (Tübingen, ähnlich Bamberg). Kritischer wird dies vor allem in der Planspiel-

stadt Leipzig gesehen: Die ausnahmsweise Zulässigkeit könne vor allem in faktischen urbanen 

Gebieten zum Problem werden, denn der Katalog der ausnahmsweise zulässigen Nutzungen 

finde gemäß § 34 Abs. 2, 2. Halbsatz BauGB auch im nicht beplanten Innenbereich Anwendung 

(siehe dazu auch unter 1.6). Die Ablehnung einer ausnahmsweise zulässigen Nutzung sei im 

nicht beplanten Innenbereich mit Rechtsunsicherheiten behaftet und für die Genehmigungsbe-

hörde riskant, da der hierfür erforderliche sichere Beurteilungsmaßstab fehle. Läge ein Bebau-

ungsplan zugrunde, könnte auf die dort dargestellten Kriterien für die Ausnahmeentscheidung 

abgestellt werden. Dies sei bei § 34 Abs. 2 BauGB aber nicht möglich. Die Ausnahme müsse 

hier in der Regel erteilt werden, soweit dem im Einzelfall § 15 BauNVO nicht entgegenstehe 

(Leipzig). Erwogen wird auch, bei Ausnahmeentscheidungen auf ein beschlossenes Ver-

gnügungsstättenkonzept abzustellen, soweit ein solches vorliegt (Sylt). Das Risiko fehlerhafter 

Entscheidungen und darauf gestützter Rechtsstreitigkeiten und Schadensersatzforderungen 

werde als hoch eingeschätzt und führe zu einer eher großzügigen Genehmigungspraxis 

(Leipzig).  

Unterschiedlich wird die Aufnahme von Tankstellen in den Katalog der ausnahmsweise zulässi-

gen Nutzungen in Absatz 3 bewertet. Überwiegend werden Tankstellen als gebietsfremde An-

lagen in urbanen Gebieten eingestuft, die nicht zum Kreis der zulässigen oder ausnahmsweise 

zulässigen Nutzungen gehören sollten. Die Planspielstadt Tübingen spricht sich demgegen-

über dafür aus, da dies der Stadt ermögliche, flexibel zu entscheiden (z.B. auch für durch neue 

Mobilitätsformen veränderte Formate von Tankstellen). 

Begrüßt wird die Aufnahme von „Geschäfts- und Bürogebäuden“ im Zulässigkeitskatalog 

(Bamberg und Tübingen). 
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Im Übrigen halten die Planspielkommunen die Liste der zulässigen und ausnahmsweise zuläs-

sigen Nutzungen für zweckmäßig.  

1.5 Besondere Festsetzungen für Wohnen nach Absatz 5 

Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann nach Absatz 5 der geplanten Neuregelung 

festgesetzt werden, dass im Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht oder nur 

ausnahmsweise zulässig ist (Nr. 1) oder oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Ge-

schosses nur Wohnungen zulässig sind (Nr. 2). Auch kann festgesetzt werden, dass ein im Be-

bauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan 

bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden ist (Nr. 3). Schließlich 

kann festgesetzt werden, dass ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Ge-

schossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für gewerbli-

che Nutzungen zu verwenden ist (Nr. 4). 

Die Festsetzungsmöglichkeiten werden insgesamt positiv bewertet. Die Vorschrift sei zweck-

mäßig und praktikabel. Gerade bei der Planung eines urbanen Gebietes wird es als sinnvoll und 

erforderlich erachtet, differenzierende Festsetzungen für die Wohnnutzung zu treffen. Die Rege-

lung könne der Verhinderung von städtebaulich unerwünschten Umstrukturierungsprozessen 

dienen. Sie werde voraussichtlich dann angewendet, wenn der Wohnungsbestand vor Nut-

zungsumwandlungen geschützt und somit die Urbanität gefördert werden soll, indem ein rele-

vanter Anteil an Wohnungen sichergestellt wird. Sie könne insofern auch zur Eindämmung der 

Umwandlung von Wohnungen zu Ferienwohnungen beitragen (so etwa Leipzig).  

Die Festsetzungsoptionen nach Nr. 1 und Nr. 2 sind nach Einschätzung der Planspielstädte 

notwendig, um die mit dem urbanen Gebiet regelmäßig anzustrebende kleinteilige Nutzungsmi-

schung planungsrechtlich abzusichern (so z.B. Tübingen). Auch die weiteren Festsetzungsop-

tionen werden als Erweiterung des planerischen Gestaltungsspektrums begrüßt, auch wenn sie 

nur fallweise angewendet würden und zum Teil auch als schwierig angesehen werden.  

Begrüßt wird auch die Ausdehnung der Festsetzungsoption auf gewerbliche Nutzungen in Nr. 4. 

Die Planspielstadt Tübingen regt jedoch an, nicht nur gewerbliche Nutzungen sondern auch 

andere Nutzungen wie z.B. soziale, kulturelle, kirchliche Einrichtungen zum Gegenstand ent-

sprechender Festsetzungen zu machen.  

1.6 Veränderter Beurteilungsrahmen nach § 34 Abs. 2 BauGB 

Die Planspielkommunen erwarten, dass sich in unbeplanten Bereichen des Siedlungsbestandes 

aus der Einführung des urbanen Gebietes in Verbindung mit dem Regelungsgehalt des § 34 

Abs. 2 BauGB erhebliche Probleme ergeben werden. Danach beurteilt sich die Zulässigkeit des 

Vorhabens nach seiner Art allein nach den Bestimmungen des BauNVO; soweit die Eigenart 

der näheren Umgebung einem der Baugebiete der BauNVO entspricht. Auf die nach 

der BauNVO ausnahmsweise zulässigen Vorhaben ist § 31 Abs. 1 BauGB entsprechend anzu-

wenden. 

Die Planspielkommunen halten die Anwendung dieser Regelung auf im Sinne eines urbanen 

Gebietes geprägte Bereiche für problematisch. Es wird daher angeregt, gesetzgeberisch die 

Anwendung des § 34 Abs. 2 auf faktische urbane Gebiete auszuschließen.  

Zur Begründung wird ausgeführt, dass der Anwendungsbereich des § 34 Abs. 2 BauGB durch 

die Aufnahme des urbanen Gebietes erheblich ausgeweitet würde. Dieses finde nach Einschät-

zung der Planspielstadt Leipzig vor allem deshalb statt, weil die Nutzungsstruktur des Gebiets-

typs sehr heterogen sei und es – anders als Mischgebiet – nicht auf die Gleichwertigkeit der 

beiden Hauptnutzungsarten ankomme. Abgrenzungsunschärfen bestünden deshalb auch bei 
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den Fragen, ob ein bestimmter bebauter Bereich ein urbanes Gebiet darstelle, wo das Gebiet 

beginne und wie weit es sich erstrecke (Leipzig, ähnlich Bamberg und Tübingen). Bereiche, 

die vormals nach § 34 Abs. 1 BauGB zu beurteilen waren, wären gemäß § 6a BauGB als fakti-

sches urbane Gebiete einzustufen mit der Rechtsfolge der unmittelbaren Anwendung des § 6a 

BauNVO. So wird in der Planspielstadt Leipzig damit gerechnet, dass größere Teile des Stadt-

gebietes von dieser Umwidmung betroffen wären.  

Aufgrund der weitgehenden Identität der planerischen Leitbilder und der Nutzungskataloge des 

Mischgebiets und des urbanen Gebiets würde das Mischgebiet zudem in vielen Fällen in der 

Eigenart eines urbanen Gebietes aufgehen (ähnlich Bamberg, Leipzig, Tübingen). Während 

aufgrund der erforderlichen Gleichgewichtigkeit der Hauptnutzungsarten Wohnen und Gewerbe 

im Mischgebiet nicht jedes urbane Gebiet auch ein Mischgebiet sei, sei davon auszugehen, 

dass jedes Mischgebiet gleichzeitig auch ein urbanes Gebiet darstelle. Belastbare Unterschei-

dungskriterien zum Mischgebiet seien nicht ersichtlich. Faktische Mischgebiete im Sinne des 

§ 6 BauNVO werde es daher im nicht beplanten Innenbereich nicht mehr geben (Leipzig, Tü-

bingen). 

Die angesprochene Anwendung von § 6a BauNVO auf faktische urbane Gebiete wirke sich 

nach Einschätzung der Planspielkommunen sowohl auf den Zulässigkeitsrahmen als auch auf 

den Beurteilungsrahmen für Immissionskonflikte aus. 

Hinsichtlich des Zulässigkeitsrahmens wird vor allem die Ausweitung der Zulässigkeit von Ver-

gnügungsstätten thematisiert. In den faktischen urbanen Gebieten würden mit Auslaufen der 

Übergangsregelung (vgl. 1.7) (nicht kerngebietstypische) Vergnügungsstätten erstmalig zulas-

sungsfähig, während diese nach bisherige Rechtslage in der Regel in der „Gemengelage“ nach 

§ 34 Abs. 1 BauGB unzulässig waren, soweit keine entsprechende Vorprägung bestand. Die 

Bemühungen vieler Städte um eine räumliche Steuerung insbesondere von Spielhallen und 

Wettbüros mit dem Ziel, nachteilige städtebauliche Wirkungen dieser Nutzungsarten möglichst 

zu vermeiden, würden durch die Anwendung von § 34 Abs. 2 BauGB auf urbane Gebiete kon-

terkariert (Leipzig).  

Die Auswirkungen auf den immissionsschutzrechtlichen Beurteilungsmaßstab sprechen vor al-

lem die Planspielstädte Bamberg und Leipzig an: Der durch die Einführung des urbanen Ge-

bietes bedingte erweiterte bei Anwendungsbereich von § 34 Abs. 2 BauGB und der damit ein-

hergehende gegenüber der bisherigen Beurteilung nach § 34 Abs. 1 BauGB erweiterte Zuläs-

sigkeitsrahmen führe dazu, dass auch weitere für das Wohnen störende Nutzungen zulässig 

werden. Die Wohnqualität werde sich in faktischen urbanen Gebieten sukzessive verschlech-

tern. Durch die Anwendung von § 6a BauNVO im nicht beplanten Innenbereich werde das 

Wohnen aus der Innenstadt eher verdrängt, als gefördert, weil störende Nutzungen hinzukämen 

und das zu tolerierende Lärmniveau gegenüber dem im Mischgebiet geltenden um drei Dezibel 

angehoben werde (Bamberg, ähnlich Leipzig). Auch wird vermutet, dass die Ansiedlung lärm-

sensiblen Nutzungen in einigen innerstädtischen Bereichen aufgrund der höheren zulässi-

gen/möglichen Lärmbelastung in faktischen urbanen Gebieten und damit auch der erforderliche 

Ausbau der innerstädtischen sozialen Infrastruktur erschwert wird. Wegen der erhöhten Immis-

sionswerte wird die Gefahr gesehen, dass – getragen von Investoreninteressen – Wohnnutzun-

gen unabhängig von der Gleichgewichtigkeit der Nutzungsmischung im Nahbereich von Gewer-

begebieten oder in gewerblich geprägten Bereichen angesiedelt würden (Bamberg). Aus den 

Abgrenzungserfordernissen zwischen faktischen Mischgebieten und faktischen urbanen Gebie-

ten ergebe sich auch die Frage, welche Lärmschutzwerte nun zur Anwendung kommen sollen. 

Auch insoweit seien erhebliche Rechtsunsicherheiten zu erwarten, deren Folgen noch gar nicht 

abzusehen seien (Leipzig).  
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Vor diesem Hintergrund sprechen sich die Planspielkommunen dafür aus, § 34 Abs. 2 für fakti-

sche urbane Gebiete nicht gelten zu lassen (Bamberg, Köln, Leipzig, Tübingen). Es wird da-

her angeregt, zu prüfen, ob – wie bei besonderen Wohngebieten nach § 4a BauNVO oder bei 

Sondergebieten nach § 11 BauNVO – auch bei urbanen Gebieten durch eine geeignete Formu-

lierung die unmittelbare Geltung über § 34 Abs. 2 BauGB ausgeschlossen ist. So könne z.B. die 

Zweckbestimmung im Einzelfall zu spezifizieren sein, wozu etwa auch die Festsetzungsoptio-

nen nach Abs. 4 beitragen könnten. Ein anderer Lösungsansatz wäre nach Einschätzung der 

Planspielstadt Leipzig, die Zulässigkeit von Vergnügungsstätten einer expliziten Festsetzung 

der Gemeinde im Einzelfall vorzubehalten und hierfür eine entsprechende Regelung z.B. in Ab-

satz 4 aufzunehmen. 

1.7 Begründung eines Planerfordernisses 

Die Planspielkommunen erwarten, dass auf die Gemeinden in Bezug auf die Nutzungsart der 

Vergnügungsstätten eine Vielzahl von Bebauungsplanverfahren zukommen wird. In Leipzig be-

zieht sich dies beispielsweise auf die Magistralen, die auch als Einkaufsstraßen fungieren. Städ-

tebauliche Zielvorstellung für diese Bereiche sei es, eine qualitätsvolle Nutzungsmischung so-

wie die Vielfalt kleinerer Läden zu unterstützen und zu erhalten. Dem durch die Ansiedlung von 

Spielhallen und in der Folge von Wettbüros, Dönerläden, Pizzaservices, Schnäppchenmärkten 

etc. eingeleiteten „Trading-down“ und einer „Niveauabsenkung“ soll entgegengewirkt werden. 

Um dem Nachahmen negativer Beispiele vorzubeugen, bestehe grundsätzlich ein städtebauli-

cher Bedarf bei Beantragung von Vergnügungsstätten planerisch gegen zu steuern. Ein konsis-

tentes und konsequentes Handeln sei dabei dringend erforderlich. 

Ein solches Planerfordernis würde sich z.B. in Leipzig aus den Zielen des Vergnügungsstätten-

konzeptes ergeben und damit große Bereiche des nicht beplanten Innenbereiches umfassen. 

Auch Entschädigungsansprüche seien zu beachten, soweit Vergnügungsstätten mit der Einfüh-

rung des urbanen Gebietes erstmals auf der Grundlage von § 34 Abs. 2 BauGB zulässig wer-

den. Es sei insofern zu berücksichtigen, dass Spielhallen und Wettbüros zu den lukrativsten be-

kannten Nutzungsarten gehören. Die siebenjährige Plangewährleistungspflicht helfe hier nicht, 

weil die Zulässigkeit erst mit der Anwendung von § 34 Abs. 2 BauGB auf faktische urbane Ge-

biete in der BauNVO begründet werde. 

Die Planspielkommunen erwarten, dass die erwarteten Planerfordernisse mit den knappen per-

sonellen und finanziellen Ressourcen nicht innerhalb der eingeräumten Übergangsfrist zu be-

wältigen sind (Köln, Leipzig). Aufgrund der im Planungsverfahren regelmäßig offenzulegenden 

finanziellen Auswirkungen der Planung sei zu befürchten, dass die Gemeinden häufig aus fi-

nanziellen Erwägungen die einschränkenden Festsetzungen und damit ihre städtebaulichen 

Ziele zurückstellen würden. Diese Sachlage erscheint der Planspielstadt Leipzig auch deshalb 

besonders problematisch, weil seit einiger Zeit bundesweit tätige Unternehmen organisiert und 

systematisch Standorte für Wettbüros (Sportwetten etc.) suchten. Diese Unternehmen ließen 

sich bereits in der Genehmigungsphase durch spezialisierte Anwaltskanzleien vertreten. Es sei 

daher mit zahlreichen gerichtlichen Verfahren mit ungewissem Ausgang zu rechnen. 

Die Bauleitplanung wird nach Einschätzung der Planspielkommunen in der Regel nicht in der 

Festsetzung eines Mischgebietes münden, da in aller Regel gerade keine Gleichgewichtigkeit 

von Gewerbe und Wohnen anzutreffen sei. In Betracht kommt demgegenüber die Festsetzung 

als urbanes Gebiet, bei gleichzeitigem Ausschluss von Vergnügungsstätten (Köln, Leipzig).  

1.8 Aussetzen der Anwendung von § 34 Abs. 2 bis zum 30. Juni 2019 

Die von den Planspielkommunen geschilderten Folgewirkungen aus dem Zusammenspiel von 

§ 6a BauNVO und § 34 Abs. 2 BauGB haben Anlass gegeben, im Regierungsentwurf eine 
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Übergangsfrist bis zum 30. Juni 2019 vorzusehen, bis zu deren Ablauf § 34 Abs. 2 BauGB nicht 

anzuwenden ist. Den Kommunen soll die Möglichkeit gegeben werden, vorlaufend auf die durch 

§ 34 Abs. 2 sich ergebenden veränderten Zulässigkeitsrahmen im Wege der Bauleitplanung 

ohne Auslösen einer Entschädigungspflicht reagieren zu können, soweit dies städtebaulich er-

forderlich ist. Die Regelung knüpft damit an das von den Planspielkommunen erwartete Erfor-

dernis zur Aufstellung von Bebauungsplänen an, mit denen der Zulässigkeitsrahmen für Ver-

gnügungsstätten auf den vor Einführung des urbanen Gebietes geltenden Stand fixiert werden 

soll (vgl. oben Kapitel V. 1.7).  

Die Planspielkommunen erkennen, dass ihnen durch die Übergangsregelung die Möglichkeit 

zur entschädigungsfreien Überplanung der künftigen faktischen urbanen Gebiete gegeben wer-

den soll. Sie halten die dafür vorgesehene Frist bis zum 30. Juni 2019 allerdings für unzu-

reichend. Die Annahme, dass die Kommunen nach Einführung des urbanen Gebietes den ge-

samten unbeplanten Innenbereich dahingehend systematisch untersuchen, um faktische urba-

ne Gebiete zu identifizieren und für diese dann Bebauungspläne aufzustellen, sei unrealistisch, 

da sie die finanziellen und personellen Handlungsfähigkeit der Kommunen überschätze. Die Er-

fahrungen im Zusammenhang mit der Aufstellung von Bebauungsplänen nach § 9 Abs. 2a 

BauGB zur Sicherung zentraler Versorgungsbereiche würden zeigten, dass eine kurzfristige 

Überplanung aller in Betracht kommenden Gebiete durch die Verwaltungen nicht geleistet wer-

den könne. Ein Erfordernis zur Aufstellung eines Bebauungsplans könne deshalb üblicherweise 

erst dann angenommen werden, wenn ein konkreter Bauantrag gestellt werde, der den städte-

baulichen Zielen entgegenstehe. Daher helfe die Suspendierung der unmittelbaren Wirkung des 

§ 6a BauGB für eine gewisse Zeit nicht. Die Regelung sei für den Zeitraum ihrer Geltung 

zweckmäßig, verschiebe indes das Problem nur in die Zukunft. (Leipzig). Unabhängig hiervon 

sei die Frist von etwa zweieinhalb Jahren zu kurz. Vorgeschlagen wird, sich bei der Bemessung 

der Frist an § 18 BauGB zu orientieren. Dieser Regelung lägen Erfahrungswerte zur Dauer ei-

ner Bebauungsplanung und einer entschädigungslos hinzunehmenden Sperrwirkung zugrunde.  

Demgegenüber orientiert sich die Planspielstadt Köln an der Plangewährleistungsfrist in § 42 

Abs. 2 BauGB und hält eine Überleitungsfrist von sieben Jahren ab Inkrafttreten des Gesetzes 

für sachgerecht. Die Planspielgemeinde Sylt führt aus, dass eine längere Übergangsfrist auch 

deshalb erforderlich sei, weil grundlegend zunächst Vergnügungsstättenkonzepte erarbeitet 

werden müssten. 

Es sei etwa mit folgendem Zeitfenster von etwa vier Jahren zu rechnen: 

■ Anmeldung von Mitteln im Haushalt für ein Vergnügungsstättenkonzept im Sommer/Herbst, 

■ Beschluss des Haushaltes im darauf folgenden Frühjahr, 

■ Vergabeverfahren (3 Monate), 

■ Bearbeitungsdauer und Beschluss Vergnügungsstätten-Konzept (1 Jahr), 

■ Bebauungsplanverfahren ggf. inkl. Flächennutzungsplanänderung (2 Jahre). 

 

2. Maßobergrenzen für das urbane Gebiet - § 17 Abs. 1 BauNVO 

Geplante Neuregelung 

Als Folgeänderung zur Einführung des urbanen Gebietes in § 6a BauNVO sollen in § 17 Abs. 1 

BauNVO Obergrenzen für dieses Baugebiet eingeführt werden: 

„(1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 dürfen, auch wenn eine 

Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festgesetzt wird, folgende 

Obergrenzen nicht überschritten werden: 
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 1 2 3 4 

 Baugebiet Grundflächen-
zahl 

(GRZ) 

Geschossflächenzahl 
(GFZ) 

Baumassenzahl 
(BMZ) 

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 - 

in reinen Wohngebieten (WR) 
allgem. Wohngebieten (WA) 
Ferienhausgebieten 

0,4 1,2 - 

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 - 

in Dorfgebieten (MD) 
Mischgebieten (MI) 

0,6 1,2 - 

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 - 

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 - 

in Gewerbegebieten (GE) 
Industriegebieten (GI) 
sonstigen Sondergebieten 

0,8 2,4 10,0 

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 - 

Votum 

Die für das urbane Gebiet in § 17 Abs. 1 BauNVO als Obergrenzen vorgesehene Grundflä-

chenzahl und Geschossflächenzahl werden als sachgerecht und ausreichend bewertet. 

Begründung 

Die Planspielkommunen sehen gerade auch in den gegenüber dem Mischgebiet deutlich höhe-

ren Dichtewerten Vorteile und bei der Ausweisung urbaner Gebiete eine Verbesserung (Köln, 

Leipzig, Bamberg, Tübingen, Sylt), wobei allerdings die Bemessung der Obergrenzen bei ei-

ner GFZ in Höhe von 3,0 und einer GFZ in Höhe von 0,6 unterschiedlich bewertet wird. Für die 

Planspielgemeinde Zingst hat das urbane Gebiet – wie ausgeführt – bislang keine Relevanz, so 

dass dort auf eine Stellungnahme zu den Maßobergrenzen für das urbane Gebiet verzichtet 

wird. 

2.1 GFZ-Obergrenze 

Nach Auffassung der Planspielstädte Köln und Leipzig ist die Bemessung der GFZ-

Obergrenze mit dem Wert 3,0 insbesondere im Verhältnis zu der für das Mischgebiet geltenden 

Obergrenze sachgerecht. Der planerische Gestaltungsspielraum werde hierdurch erweitert und 

der Begründungsaufwand entfalle, weil anders als etwa bei einer Mischgebietsfestsetzung eine 

Überschreitung der Maßobergrenzen nach § 17 Abs. 2 BauNVO nicht erforderlich ist.  

Die Planspielstadt Leipzig stützt sich zur Begründung auf die schon im Siedlungsbestand anzu-

treffenden Dichtewerte, etwa an Hauptverkehrsstraßen mit Gründerzeitstruktur. Ausgehend von 

einer viergeschossigen Blockrandbebauung, regelmäßig mit einem ausgebauten Dachgeschoss 

(Vollgeschoss), und einer ca. 12,5 m tiefen Bebauung auf einem ca. 25 m tiefen Grundstück er-

geben sich eine GRZ von 0,5 und eine GFZ von 2,5. Nach derzeitiger Rechtslage müsse daher 

unabhängig von dem angestrebten Gebietstyp bei einer Überplanung des Bestands eine Über-

schreitung der geltenden Maßobergrenzen erfolgen und begründet werden. GRZ- und GFZ-

Werte, die in etwa den Maßobergrenzen des urbanen Gebietes entsprächen, seien daher städ-

tebaulich sinnvoll und praxistauglich. Eine GFZ von 3,0 im verdichteten Stadtraum einer Groß-
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stadt sei oftmals unumgänglich. Dies werde insbesondere bei der Schließung von Baulücken 

und der Errichtung von Gebäuden auf Eckgrundstücken in der Blockrandbebauung relevant. 

Grundsätzlich gelte dies auch bei Planungen kaum oder nur geringfügig bebauter Grundstücke 

im verdichteten Stadtraum. Dort sei es aber geboten, die Kriterien eines qualitätsvollen Städte-

baus zu wahren, u.a. durch die Planung von Grünflächen und die Vermeidung zu geringer So-

zialabstände. 

 

Beispiel der Planspielstadt Leipzig: Bebauungsplan Nr. 426 „Neubebauung Bran-

denburger Straße/Hofmeisterstraße/Hahnekamm“ im östlichen Zentrum für ein  

neues Stadtquartier: 

 

Kartengrundlage: Amt für Geoinformation und Bodenordnung Leipzig, Stand: November 2015; Planver-

fasser: Plan und Recht GmbH, Berlin, 05.2016 

 

Das unbebaute Areal in der Nähe des Hauptbahnhofs soll zu einem innovativen nut-

zungsgemischten urbanen Stadtquartier mit Büronutzung, Hotel- und Beherber-

gungsbetrieben, Dienstleistungen und Einzelhandelsnutzungen sowie für Wohnnut-

zungen entwickelt werden. Hierbei folgt die Planung dem städtebaulichen Leitbild 

der „Europäischen Stadt“. Angestrebt werden eine kompakte Blockrandstruktur, klar 

definierte öffentliche Räume und eine bewusst gesteuerte Durchmischung verschie-

dener innenstadttypischer Nutzungen einschließlich des Wohnens. Die angestrebten 

Dichten entsprechen hinsichtlich der GFZ eher einem Kerngebiet als einem Misch-

gebiet. Für solche Stadtquartiere, die unmittelbar an klassische Kerngebiete angren-

zen aber auch eine urbane Wohnnutzung erfahren sollen sind die Werte des Misch-

gebietes in § 17 BauNVO eher zu gering. Die Festsetzung als Kerngebiet kommt 

wegen der gewünschten allgemeinen Wohnnutzung in weiten Teilen des Gebiets 

nicht in Frage. 

Nach geltendem Recht ist die Festsetzung als Mischgebiet mit sehr differenzierten 

Regelungen vorgesehen, bei denen z.B. die Wohnnutzung erst oberhalb des Erdge-

schosses zulässig ist und in manchen Bereichen ganz ausgeschlossen wird. Diese 

Differenzierung erfordert einen erheblichen Begründungsaufwand. Auch die Werte 
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des § 17 BauNVO für Mischgebiete müssen gestützt auf § 17 Abs. 2 BauNVO über-

schritten werden. Dies erfordert ebenfalls eine explizite Begründung.  

Die beabsichtigten Festsetzungen entsprechen ganz überwiegend der mit dem ur-

banen Gebiet verfolgten Zweckbestimmung und der dort regelzulässigen Nutzungs-

mischung. Dies betrifft z.B. auch die Verweisung der straßenseitigen Wohnnutzung 

im Erdgeschoss in die Ausnahme.  

Die beabsichtigten Regelungen des § 6a Abs. 4 stellen deutliche Erleichterungen für 

den Plangeber dar, denn sie entbinden von den Erfordernissen, die besonderen 

städtebaulichen Gründe gem. § 1 Abs. 7 BauNVO zu begründen. Dies betrifft z.B. 

auch den Umgang mit straßenseitiger Wohnnutzung, die in dem Plangebiet im Erd-

geschoss grundsätzlich ausgeschlossen sein soll. Insbesondere trägt § 6a Abs. 4 

BauNVO einem Differenzierungsbedürfnis der Planungspraxis Rechnung, welchem 

bislang nicht entsprochen werden konnte.  

 

Die Planspielstädte Köln und Leipzig betonen, dass die Obergrenze von 3,0 als ausreichend 

erachtet werde. Die Planspielstadt Köln weist insoweit auf die durchgeführte Berechnung der 

Dichtewerte bei ihren Planspiel-Beispielen hin. Im Plan „Ehemaliger Güterbahnhof Ehrenfeld“ 

sei eine GFZ von 1,8 bis 2,2 festgesetzt, im „Euroforum Nord“ nun eine GFZ von 0,6/0,8 bis 2,6. 

Auch wird darauf hingewiesen, dass die Obergrenze ein Angebot sei, das nicht voll ausge-

schöpft werden müsse (Köln). Eine weitere Überschreitung dieser Maßobergrenze sei allenfalls 

in Ausnahmefälle bei städtebaulichen Großprojekten wie z.B. Hochhäusern zu erwarten 

(Leipzig).  

In der Praxis der Planspielstadt Tübingen entspreche die geplante GFZ-Obergrenze für das ur-

bane Gebiet dem auch schon derzeit in der Planungspraxis der Stadt in gemischten urban ge-

prägten Gebieten angestrebten Dichtewert. In verdichteten Bereichen lägen auch GFZ von über 

3,0 vor. Da aber Überschreitungen mit entsprechender Begründung nach § 17 Abs. 2 BauNVO 

weiterhin möglich seien, könne dies bewältigt werden. Möglicherweise könne zur Begründung 

aber nicht – wie bisher – auf das Ziel der Schaffung von urbanen gemischten Strukturen abge-

stellt werden, da dieses auch ohne Überschreitung der GFZ-Obergrenze bereits der Zweckbe-

stimmung des neuen urbanen Gebietes entspreche.  

Demgegenüber erachtet die Planspielstadt Bamberg eine GFZ von 3,0 bei einer GRZ von 0,6 

als zu weitgehend. In der Argumentation stellt die Stadt auf einen so genannten Verdichtungs-

faktor bzw. Verdichtungsgrad ab, der als Quotientenwert aus GFZ und GRZ gebildet wird. Ein 

höherer Verdichtungsgrad (GFZ/GRZ) als im Kerngebiet erscheine nicht praxisgerecht, da die 

Schaffung nachhaltig gesunder Wohnverhältnisse als primäres Ziel mit solchen Verdichtungs-

werten erschwert werden dürfte. Eine GFZ von 3,0 entspreche der Ausnutzung eines Kernge-

biets, das dezidiert nicht dem Wohnen dienen solle. Angemessener erscheine eine GFZ von 1,8 

bis 2,0 bei einer GRZ von 0,6. Eine Ausnutzung sollte nach Auffassung der Stadt nur in groß-

städtischen, hoch verdichteten Stadtbereichen möglich sein. Diese Differenzierung fehle aber in 

dem vorgelegten Regelungsentwurf. Zudem eröffne § 17 Abs. 2 BauNVO bereits jetzt Über-

schreitungsmöglichkeiten von niedrigeren Werten in städtebaulich begründeten Fällen. An die-

sem Erfordernis der städtebaulichen Begründetheit solle unbedingt festgehalten werden (Bam-

berg). 

In der Planspielgemeinde Sylt entfaltet die GRZ-Obergrenze von 3,0 aufgrund der durch nied-

riggeschossige Bauweise geprägten Siedlungsstruktur voraussichtlich keine beschränkende 

Wirkung. 
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2.2 GRZ-Obergrenze 

Die Planspielstädte sind zum Teil der Auffassung, dass eine GRZ-Obergrenze von 0,6 nicht 

ausreiche und begrüßen daher, dass im Regierungsentwurf die GRZ-Obergrenze bei 0,8 ange-

siedelt ist. In bestehenden Strukturen könne die GRZ von 0,6 kaum eingehalten werden. Dabei 

wird auch auf die nach § 19 Abs. 4 BauNVO geforderte Anrechnung von Tiefgaragen verwie-

sen. Die Rampen der Tiefgaragenzufahrten würden häufig in den rückwärtigen Grundstücksbe-

reich hereinragen. Zudem seien bei der Unterbauung mit einer Tiefgarage häufig Modifikationen 

an der Geländeoberfläche erforderlich, so dass die Privilegierung des § 19 Abs. 4 Satz 2 

BauNVO („das Baugrundstück lediglich unterbaut wird“) nicht greife. Vor diesem Hintergrund 

wird eine Anhebung der GRZ-Obergrenze auf 0,8 für sachgerecht erachtet. 

Auch die Planspielstadt Tübingen verweist darauf, dass in verdichteten Bereichen mit Blockbe-

bauung insbesondere bei Eckgrundstücken oft eine GRZ von 0,8 - 1,0 anzutreffen sei. Dieser 

ergebe sich durch die unterschiedlichen Grundstückszuschnitte. In diesem Zusammenhang wird 

die Frage aufgeworfen, ob sich an der bisherigen Überschreitungsmöglichkeit mit Einführung 

der Obergrenzen für das urbane Gebiete etwas ändere. Die GRZ-Überschreitung mit entspre-

chender Begründung sei zwar grundsätzlich weiterhin möglich, so dass die 0,8 auch überschrit-

ten werden könne. Neue Begründungsprobleme könnten jedoch daraus resultieren, dass bisher 

auf die gewünschte Verdichtung mit urbanem Charakter verwiesen wurde, diese aber bereits 

der Zweckbestimmung des Baugebiets auch ohne Überschreitung der Maßobergrenzen ent-

spreche. Auch die Planspielgemeinde Sylt gibt an, dass die Höhe der GRZ von 0,6 im Bereich 

der Westerländer Innenstadt bereits überwiegend überschritten sei.  

Die Planspielstadt Köln verweist auf mögliche Konflikte mit den landesrechtlichen Abstandsre-

gelungen. Der nach der LBauO NRW geltende Abstandflächenfaktor von 0,8 H könne bei den 

höheren Dichtewerten nicht eingehalten werden. Es gebe zwar die Möglichkeit einen abwei-

chenden Abstandflächenfaktor festzusetzen. Dies erfordere aber eine entsprechende Begrün-

dung mit dementsprechend höherem Aufwand. 

 

3. Zulässigkeit von Ferienwohnungen - § 13a BauNVO und § 1 Abs. 5 

BauNVO  

Geplante Neuregelung  

Nach dem Gesetzentwurf soll nach § 13 BauNVO folgender § 13a BauNVO eingefügt werden: 

„§13a Ferienwohnungen 

Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt 

vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung 

einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen), gehören un-

beschadet des § 10 in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben nach § 2 Ab-

satz 3 Nummer 4 und § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder zu den Gewerbebetrieben nach § 4a 

Absatz 2 Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 4, § 6a Absatz 2 

Nummer 4 und § 7 Absatz 2 Nummer 3. Abweichend von Satz 1 können Räume nach Satz 

1 in den übrigen Fällen insbesondere bei einer baulich untergeordneten Bedeutung ge-

genüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung zu den Betrieben des Be-

herbergungsgewerbes nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer 2, § 5 Absatz 

2 Nummer 5, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 2 und § 7 Absatz 2 Nummer 

2 oder zu den kleinen Betrieben des Beherbergungsgewerbes nach § 3 Absatz 3 Nummer 

1 gehören.“ 
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Zudem soll § 1 Abs. 5 BauNVO geändert werden: 

„(5) Im Bebauungsplan kann festgesetzt werden, daß bestimmte Arten von Nutzungen, die nach 

den §§ 2 bis 9 und 13 sowie 13 und 13a allgemein zulässig sind, nicht zulässig sind oder nur 

ausnahmsweise zugelassen werden können, sofern die allgemeine Zweckbestimmung des 

Baugebiets gewahrt bleibt.“ 

Votum 

Die Neuregelung zur Zulässigkeit von Ferienwohnungen wird grundsätzlich begrüßt.  

Die zur Bestimmung des Begriffs „Ferienwohnung“ verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe 

werfen nach Auffassung eines Teils der Planspielkommunen eine Reihe von Auslegungsfragen 

auf. Daher regen sie an, auf diese im Einführungserlass einzugehen (Bamberg, Köln, Zingst).  

Die Planspielkommunen gehen entsprechend der Begründung zum Gesetzentwurf davon aus, 

dass Sondergebiete für Dauerwohnen, Ferienwohnungen und Fremdenbeherbergung insbe-

sondere zur Sicherung einer gewachsenen Mischung dieser Nutzungen weiterhin möglich sein 

werden. 

Die Klarstellung in der Begründung, der zufolge die vorgeschlagene Regelung § 10 BauNVO 

unberührt lässt und insbesondere Ferienhäuser nach § 10 Abs. 4 BauNVO aufgrund ihrer Bele-

genheit in einem Ferienhausgebiet von vornherein eine andere städtebauliche Qualität als Feri-

enwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO haben, wird ausdrücklich begrüßt. 

Begründung 

3.1 Praktische Relevanz von Ferienwohnungen für die städtebauliche Entwicklung 

Die praktische Relevanz der städtebaulichen Steuerung von Ferienwohnungen ist in den Frem-

denverkehrsgemeinden Sylt und Zingst besonders hoch. Aber auch in den anderen Städten 

hat das Thema angesichts der Wohnraumknappheit und der wachsenden Zahl an Ferienwoh-

nungen und ähnlichen Einrichtungen (z.B. Boardinghouses) an Bedeutung gewonnen. 

In der Planspielgemeinde Sylt lag der Anteil an Ferienwohnungen 2010 bei insgesamt ca. 

36 Prozent mit unterschiedlicher Ausprägung in den Ortsteilen. Bezogen auf einzelne Bebau-

ungsplangebiete gibt es etliche, in denen der Anteil der Ferienwohnungen den Anteil der Dau-

erwohnungen weit übersteigt. Zentrales städtebauliches Ziel ist einerseits die planungsrechtli-

che Zulässigkeit von Ferienwohnungen auch weiterhin sicherzustellen, andererseits aber die für 

die gewachsene Fremdenverkehrsgemeinde typische kleinteilige Mischung von Ferienwohnun-

gen und Dauerwohnungen sicherzustellen. 

In der ehemals – bis zur Bildung der Planspielgemeinde Sylt – selbstständigen Stadt Wester-

land wurden bereits seit Mitte der 90er Jahre Sondergebiete „Dauerwohnen und Fremdenbe-

herbergung“ in Bebauungsplänen festgesetzt. Auch in den anderen Ortsteilen sind entspre-

chend des „Wohnraumentwicklungskonzeptes Sylt 2025“ Bauleitplanungen mit der Festsetzung 

von Sondergebieten „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“ in Aufstellung. Diese Sonder-

gebietsfestsetzungen haben sich nach Einschätzung der Planspielkommune bewährt. Es be-

steht daher ein starkes Interesse daran, dass sich aus der Einführung des § 13a BauNVO kein 

Erfordernis zur Änderung dieser bewährten Praxis ergibt.  

Die bereits für die Planspielgemeinde Sylt beschriebene typische Gemengelage aus Wohnen, 

Zweitwohnen und Ferienwohnen ist auch für weite Teile der Planspielgemeinde Zingst kenn-
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zeichnend. Die Planspielgemeinde Zingst hat bei ca. 3.050 EW ca. 14.500 Gästebetten. Das 

Mischungsverhältnis der Gemengelage hat sich sukzessive – ohne planerische Einflussnahme 

– verändert. In einigen Straßenzügen habe ursprünglich das Wohnen mit untergeordneter 

Fremdenverkehrsnutzung (klassische Einliegerwohnung, Ferienwohnung) überwogen, im Laufe 

der Zeit – u.a. aufgrund steuerlicher Vorteile, sehr hohen Bodenpreisen oder normaler Nachfra-

ge nach Ferienwohnungen – habe sich zunächst ein Gleichgewicht zwischen Wohnen und Fe-

rienwohnen eingestellt. Mittlerweile sei das Dauerwohnen – so die Einschätzung - in einigen Be-

reichen nur noch rudimentär vorhanden. Die gewachsene typische Mischung drohe zu kippen. 

Insofern wird in der Planspielgemeinde Zingst ein städtebauliches Erfordernis gesehen, die 

gewachsene Struktur durch Bauleitplanung zu sichern.  

Auch in Bamberg wird die Bedeutung von Ferienwohnungen für die städtebauliche Entwicklung 

als hoch eingeschätzt. Mitte 2015 wurde eine hohe Anzahl von ungenehmigten Ferienwohnun-

gen festgestellt, die zu einer Verschärfung der Situation auf dem ohnehin sehr angespannten 

Wohnungsmarkt beitragen. Auch von der Universität und von Großbetrieben komme eine rege 

Nachfrage nach Kurzzeitunterbringung (1 Woche bis 6 Monate). Das Preisniveau sei fast auf 

dem einer Großstadt. Leidtragende seien Studierende und Haushalte mit niedrigem Einkom-

men. Wohnmilieus in der Altstadt gingen verloren und dieser Trend sei ungebrochen. Ganze 

Altstadt-Häuser würden umgenutzt. Selbst in großen Häusern aus den 1970er Jahren würden 

ganze Stockwerke zu kurzzeitig vermieteten „Stadtappartements“. Mehr als 130 Einheiten stün-

den aktuell zur Umnutzungsgenehmigung an. Mehrere Hundert seien bislang illegal umgenutzt 

worden. 

Auch in den Planspielstädten Köln und Leipzig gewinnt das Thema an städtebaulicher Rele-

vanz, auch wenn es bislang eher von untergeordneter Bedeutung gewesen sei. Vor dem Hin-

tergrund der Angebote über Internet-Portale finde in der Planspielstadt Leipzig eine „schlei-

chende“ Umnutzung von Wohnraum statt. Für die Planspielstadt Köln stellt sich vor allem die 

Nutzungsunterart „Boardinghouse“ und die sich in diesem Zusammenhang stellende Abgren-

zungsnotwendigkeit zwischen Ferienwohnung und Wohnen als problematisch dar. Wichtig sei 

die Ferienwohnungsthematik daneben in der Altstadt, da hier der Tourismus, das gastronomi-

sche Angebot und Vergnügungsstätten im Konflikt zur Dauerwohnnutzung stehen. 

In der Planspielstadt Tübingen hat das Thema Ferienwohnungen bislang keine städtebauliche 

Relevanz. 

3.2 Nachvollziehbarkeit und Verständlichkeit  

Die Planspielkommunen bewerten die geplante Regelung grundsätzlich als nachvollziehbar und 

verständlich, jedoch wird die Abgrenzung zu wohnähnlichen Nutzungen – etwa in so genannten 

Boardinghouses – thematisiert. Alle Spielarten des Vermietens möblierter Einheiten für Zeit-

räume ggf. auch unter 3 Monaten sollten als gewerbliche Beherbergung angesehen werden 

(Bamberg, ähnlich Köln). Damit fallen Boardinghäuser eindeutig darunter. Auch Ferienwoh-

nungen seien generell gewerbliche Beherbergung. Im WR sei dies nur für einzelne untergeord-

nete Einheiten, z.B. Einliegerwohnungen, genehmigungsfähig. 

Die Planspielkommunen haben die Auslegung der in § 13a BauNVO verwendeten Begriffe „vo-

rübergehend … zur Verfügung stellen“ und „ständig wechselnder Kreis von Gästen“, eingehend 

diskutiert. Wichtig ist der Planspielstadt Köln, dass "vorübergehend" an eine Dauer unter einem 

halben Jahr gekoppelt wird, um eine Abgrenzung zum Dauerwohnen zu erreichen (vgl. auch 

OLG Stuttgart, 13.08.1992 - 8 W 219/92). Der Begriff „ständig wechselnder Kreis von Gästen“ 

wiederum könne dahin gehend ausgelegt werden, dass eine temporäre Eigennutzung der Feri-

enwohnung davon nicht berührt würde bzw. dass von einer Ferienwohnung im Sinne des § 13a 

BauNVO zu sprechen sei, wenn die Fremdnutzung der temporären Eigennutzung überwiege 
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(Köln). Die Planspielstadt Köln verweist zudem auf eine Entscheidung des BGH (15.01.2010 - 

V ZR 72/09) zu einem wohneigentumsrechtlichen Sachverhalt. Der BGH habe die Vermietung 

einer Eigentumswohnung an Touristen zwar steuerrechtlich als gewerbliche Tätigkeit angese-

hen, doch komme es für die wohnungseigentumsrechtliche Einordnung der Nutzung allein da-

rauf an, welche Nutzung in der Wohnung selbst stattfinde. Auch bei der Vermietung einer Ei-

gentumswohnung an laufend wechselnde Gäste sei die Nutzung nach Auffassung des BGH 

nicht gewerblich, denn auch in diesem Fall diene die Wohnung den Gästen als Unterkunft und 

damit zu Wohnzwecken. Vor diesem Hintergrund hält die Planspielstadt die geplante abwei-

chende Regelung in § 13a BauNVO für möglicherweise problematisch.  

Demgegenüber hält die Planspielstadt Leipzig die Definition der Ferienwohnungen für eindeu-

tig. Aus Sicht der Stadt werden alle relevanten Fallkonstellationen von der geplanten Definition 

für Ferienwohnungen erfasst. Auch Satz 2 der geplanten Neuregelung wird von der Planspiel-

stadt Leipzig als verständlich und praktikabel bewertet. Satz 2 und Satz 1 werden als alternati-

ve Zulässigkeitstatbestände verstanden, wobei entweder (beispielsweise im WA) Räume als 

nicht störende gewerbliche Nutzung (Satz 1) oder als Betrieb der Beherbergung (Satz 2) anzu-

sehen seien. Im WA seien beide Nutzungen als Ausnahme zulässig. Es käme insoweit nicht da-

rauf an, ob eine der Hauptnutzung untergeordnete Ferienwohnung als Gewerbe oder als Be-

herbergung zugelassen würde. Man gehe davon aus, dass mit Satz 2 Bebauungspläne erfasst 

werden sollen, in denen die Zulässigkeit nicht störenden Gewerbes ausgeschlossen ist. Dort 

sollen Ferienwohnungen unter den genannten einschränkenden Voraussetzungen zumindest 

als Beherbergungsgewerbe zulässig sein. 

Zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit sei die abstrakte Nutzbarkeit zu Grunde zu legen 

und nicht die aktuelle Ausstattung (also z.B. ob sich eine Pantry-Küche unterbringen ließe; dazu 

gehört mindestens eine Möglichkeit zum Erhitzen von Speisen und die Möglichkeit zum Abspü-

len). Ob Serviceleistungen wie Frühstück oder Bettwäsche angeboten werden oder eine mit 

Personal besetzte Rezeption vorhanden sei, sei unerheblich (Bamberg).  

Die Planspielgemeinde Sylt problematisiert die Formulierung „Räume oder Gebäude“. Der Be-

griff „Räume“ suggeriere einzelne Fremdenzimmer, die an Gäste vermietet werden. Räume eig-

neten sich i.d.R. aber nicht zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit. Deshalb treffe der Be-

griff „Wohnungen oder Gebäude“ besser. Demgegenüber bewertet die Planspielgemeinde 

Zingst die Differenzierung „Räume“ oder „Gebäude“ positiv. Die unterschiedlichen Nutzungsar-

ten würden sehr gut herausgestellt. Positiv wird auch bewertet, dass die Regelung davon aus-

gehe, dass in Gebäuden sowohl eine reine Wohnnutzung als auch eine reine Ferienwohnnut-

zung stattfinden könne. Zur Abgrenzung vom Ferienhaus dürfe die einzelne Ferienwohnung 

nicht das ganze Gebäude umfassen (so etwa Bamberg). 

3.3 Bisherige Genehmigungspraxis 

Die Planspielkommunen sollten auch erläutern, als welche Nutzungsart Ferienwohnungen in 

der bisherigen Planungs- und Genehmigungspraxis in Ihrer Kommune eingestuft wurden und 

ob sich durch die Rechtsprechung des OVG Greifswald und des OVG Lüneburg an dieser Ein-

stufung etwas geändert hat. 

Die Genehmigungspraxis der Planspielkommunen hat sich vor den genannten Gerichtsent-

scheidungen an der Einordnung orientiert, wie sie in der einschlägigen Kommentarliteratur ver-

treten wurde. So wurden etwa in der Planspielstadt Bamberg einzelne Ferienwohnungen bis-

lang als sonstige Gewerbebetriebe angesehen und bei ganzen Häusern sowie ab einer Anzahl 

von vier Ferienwohnungen in einem Gebäude als Beherbergungsbetriebe. In der Planspielstadt 

Köln wurden Ferienwohnungen in der bisherigen Planungs- und Genehmigungspraxis zu den 

Beherbergungsbetrieben (Hotels, Pensionen) gezählt. Die Planspielstadt Tübingen verweist 
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darauf, dass sie mit Ferienwohnungen bislang keine großen Erfahrungen habe. Ferienwohnun-

gen seien auch hier mit der herrschenden Rechtsauffassung in der Literatur als nicht störende 

Gewerbebetriebe eingestuft worden. 

Eine Umstellung des Zulässigkeitsmaßstabes entsprechend der sich aus den genannten Ent-

scheidungen ergebenden Einstufung von Ferienwohnungen hat in den Planspielkommunen 

Sylt und Zingst stattgefunden. Die Planspielgemeinde Sylt führt dies folgendermaßen aus: 

Nach den Entscheidungen habe der Kreis Nordfriesland keine Genehmigungen für Ferienwoh-

nungen in reinen und allgemeinen Wohngebieten oder Mischgebieten mehr erteilt. Auch in 

§ 34er-Gebieten, die als Allgemeines Wohngebiet einzustufen sind, seien beantragte Ferien-

wohnungen zunächst abgelehnt worden, auch wenn in der Umgebung viele Ferienwohnungen 

vorhanden waren. In diesen Fällen würden Genehmigungen als Ferienwohnungen allerdings 

nun wieder erteilt. 

In den anderen Planspielstädten hat sich noch keine veränderte Genehmigungspraxis einge-

stellt. Während zum Teil eine Änderung der Praxis wegen einer von den genannten Entschei-

dungen abweichenden Rechtsauffassung nicht für erforderlich gehalten wird (Bamberg, Köln), 

verweist die Planspielstadt Leipzig darauf, dass noch keine konkreten Fälle bekannt seien, weil 

– so wird vermutet - Umnutzungen schleichend und ohne Baugenehmigungsverfahren stattfän-

den. 

3.4 Planerisches Steuerungserfordernis 

Die geplante Neuregelung reduziert das Erfordernis zur städtebaulichen Steuerung von Ferien-

wohnungen, in denen der Zulässigkeitsrahmen und die Genehmigungspraxis für Ferienwoh-

nungen nach den Gerichtsentscheidungen der OVG Greifswald und des OVG Lüneburg einge-

schränkt wurde, nach Auffassung der Planspielgemeinde Sylt zumindest tendenziell. So ver-

weist die Planspielgemeinde Sylt auf den Ortsteil Rantum. Dort werde das Planungserfordernis 

aufgrund der vorhandenen Strukturen (viele Zweitwohnungen und Ferienwohnungen, wenige 

Dauerwohnungen) durch die Gesetzesnovelle verringert, da in den rechtskräftigen Bebauungs-

pläne WR und WA Gebiete festgesetzt seien. Demgegenüber sieht die Planspielgemeinde 

Zingst tendenziell zusätzliche Planerfordernisse. Da die Genehmigungspraxis in Mecklenburg-

Vorpommern durch die nun durch § 13a BauNVO korrigierte Rechtsauffassung des OVG 

Greifswald geprägt sei, müsse auch davon ausgegangen werden, dass bislang als unzulässig 

erachtete Ferienwohnungen und Ferienhäuser in allgemeinen Wohngebieten ausnahmsweise 

zulässig werden. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die Gemeinden die Gemeinde Pla-

nungserfordernisse erkennt, um mit den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen kein „Wind-

hundrennen“ beginnen zu lassen (Zingst). 

Auch in der Planspielgemeinde Sylt bestehen Planungserfordernisse, um die gewachsene ge-

mischte Nutzungsstruktur aus Dauerwohnen und Ferienwohnungen zu erhalten. Da die allge-

meine Zweckbestimmung aufgrund der hohen Anzahl der Ferienwohnungen nicht mehr gewahrt 

ist, besteht das Erfordernis der Überplanung mit Sondergebieten „Dauerwohnen und Fremden-

beherbergung“. Zu diesem Zweck wurden und werden in der Planspielgemeinde Sylt im Wege 

der Bauleitplanung Sondergebiete „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“ festgesetzt, in 

denen die kleinteilige Nutzungsmischung im Detail geregelt wird. Diese Praxis habe sich be-

währt und sei akzeptiert (Sylt).  

Beispiel der Planspielgemeinde Sylt: Aktueller Entwurf der textlichen Festsetzungen zum Son-

dergebiet „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“  

Regelungen zur Art der zulässigen Nutzung 

„(1) Zulässig sind: 
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1. Dauerwohnungen, die ausschließlich und auf Dauer einem nicht wechselnden 

und ortsansässigen Personenkreis dienen (Hauptwohnung/Schwerpunkt der 

Lebensbeziehungen), 

2. Ferienwohnungen, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen zu ge-

werblichen Zwecken gegen Entgelt als vorübergehende Übernachtungsmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen und in denen unabhängig vorübergehend ei-

ne eigene Häuslichkeit begründet werden kann, 

3. Räume für freie Berufe. 

(2) Ausnahmsweise zulässig sind: (optional) 

1. die der Versorgung des Gebietes dienenden Läden, Schank- und Speisewirt-

schaften, nicht störende Handwerksbetriebe sowie sonstige nicht störende 

Gewerbebetriebe, 

2. kleine Betriebe des Beherbergungsgewerbes mit einzelnen Zimmern für die 

Fremdenbeherbergung, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen zu 

gewerblichen Zwecken gegen Entgelt vorübergehende Übernachtungsmög-

lichkeiten zur Verfügung stehen, ohne dass die Gäste in den Zimmern unab-

hängig eine eigene Häuslichkeit begründen können, 

3. Anlagen für kirchliche, kulturelle und soziale Zwecke. 

(3) Nicht zulässig sind: 

1. Wohnungen, die zum zeitlich begrenzten, nicht dauernden Aufenthalt an Wo-

chenenden, im Urlaub oder in sonstiger Freizeit einem nicht ständig wech-

selnden Personenkreis zur Erholung dienen (Freizeitzwecken dienende 

Zweitwohnung), 

2. Betriebe des Beherbergungsgewerbes in Form von Aparthotels, Apartmentho-

tels und Boardinghouses (Serviced Apartments) mit einzelnen Zimmern oder 

Ferienwohnungen, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen zu ge-

werblichen Zwecken gegen Entgelt vorübergehende Übernachtungsmöglich-

keiten zur Verfügung stehen und in denen unabhängig vorübergehend eine 

eigene Häuslichkeit begründet werden kann. 

(4) In Gebäuden mit Wohnungen (Dauerwohnung oder Ferienwohnung) sind min-

destens 40 Prozent [Anteil wird entsprechend der vorhandenen Nutzungsmi-

schung festgesetzt] der Geschossfläche für Dauerwohnungen zu verwenden. 

Das gleiche städtebauliche Ziel verfolgt die Planspielgemeinde Zingst. Auch hier setzt man auf 

die Festsetzung von Sondergebieten nach § 11 BauNVO, mit der die nach § 34 Abs. 1 BauGB 

bestehenden Gemengelagen aus Wohnen, Zweitwohnen und Ferienwohnen abgebildet werden 

können. Unter anderem vor dem Hintergrund der Urteile des Oberverwaltungsgerichts Meck-

lenburg-Vorpommern wurde ein solches Sondergebiet in der Planspielgemeinde Zingst ge-

schaffen. Es besteht allerdings Zurückhaltung und Unsicherheit bezogen darauf, wie die Gerich-

te in Mecklenburg-Vorpommern die geplante Neuregelung in § 13 a BauNVO bewerten. 

In der Planspielgemeinde Sylt besteht die Sorge, dass die bewährte Praxis der Festsetzung 

von Sondergebieten „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“ durch die geplante Neurege-

lung gefährdet werden könne. Dies müsse unbedingt vermieden werden. Hintergrund dieser 

Sorge ist die Frage, ob sich diese Form des Sondergebietes auch nach Einführung des § 13a 

BauNVO noch in einer den Anforderungen des Gebietstypenzwangs entsprechenden Weise 

von den anderen Baugebieten, in denen auch Ferienwohnungen neben Wohnen zulässig ist, 
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unterscheidet. Insofern wird die Frage aufgeworfen, ab welchem Anteil an Ferienwohnungen 

der Gebietscharakter eines reinen oder allgemeinen Wohngebietes nicht mehr gewahrt wäre. 

Dementsprechend ist der Planspielgemeinde Sylt sehr daran gelegen, dass auch weiterhin die 

Möglichkeit besteht, Sondergebiete „Dauerwohnen und Fremdenbeherbergung“ festzusetzen. 

Die entsprechenden Erläuterungen in der Begründung des Gesetzentwurfs werden deshalb 

ausdrücklich begrüßt.  

Die Planspielgemeinde Zingst kommt diesbezüglich zu der Einschätzung, dass gemischte 

Sondergebiete nach § 11 BauNVO in Mecklenburg-Vorpommern nur Bestand haben können, 

wenn die fremdenverkehrliche Nutzung überwiegt. Vor diesem Hintergrund sei es wünschens-

wert, wenn klargestellt würde, wie hoch der Anteil von Ferienwohnungen innerhalb eines 

WR/WA/MI-Gebietes sein darf, bzw. ab wann davon auszugehen ist, das der Gebietscharakter 

nicht mehr gewahrt ist (Sylt, Zingst). 

Die Planspielgemeinde Sylt hat auch erwogen, ob es möglich wäre, die spezifischen städtebau-

lichen Ziele der typischen Sylter Mischung durch einschränkende Festsetzungen nach § 1 Abs. 

5 und Abs. 9 BauNVO sowie § 13a BauNVO zu erreichen, indem die Zulässigkeit von Ferien-

wohnungen und Zweitwohnungen gesondert geregelt wird. Da das Mischungsverhältnis der 

Nutzungen auf diese Weise anders als bei dem praktizierte Weg über die Festsetzung eines 

Sondergebietes nicht gesteuert werden könne, würde man jedoch diese Festsetzungsvariante 

nicht wählen. Deshalb würde auch § 13a BauNVO vermutlich keine Anwendung finden.  

Die Planspielstadt Bamberg bewertet die Bedeutung der planungsrechtlichen Steuerung der 

Zulässigkeit von Ferienwohnungen vor dem Hintergrund der oben angesprochenen Zunahme 

ungenehmigter Ferienwohnungen und des angespannten Wohnungsmarkts als hoch. Anlass 

zur planerischen Steuerung wird insbesondere bei einer störenden Häufung sowie bei allen 

Neuplanungen und Planänderungen in WA-, WR-, MI-, MU- und GE-Gebieten gesehen. 

Die planungsrechtliche Steuerung von Ferienwohnungen hat in der Planspielstadt Köln insge-

samt nur eine untergeordnete Bedeutung. Wichtig ist die Ferienwohnungsthematik allerdings in 

der Altstadt, da hier der Tourismus, das gastronomische Angebot und Vergnügungsstätten im 

Konflikt zur Dauerwohnnutzung stehen.  

In der Planspielstadt Leipzig werden bis zur Herstellung einer neuen Gesetzeslage Handlungs-

erfordernisse nur insoweit gesehen, als ungenehmigte Nutzungen durch bauaufsichtliches Ein-

schreiten bei entsprechender Auffälligkeit unterbunden werden. Ferienwohnungen wären als 

Nutzung eigener Art allenfalls in sogenannten Gemengelagen nach § 34 Abs. 1 BauGB nach 

Einzelfallprüfung (Rücksichtnahme) zulässig gewesen, da sie im Bereich des § 34 Abs. 2 

BauGB oder in Bebauungsplänen (außer bei Festsetzung nach § 10 BauNVO) nach der jünge-

ren Rechtsprechung nicht zulässig sind. Vor diesem Hintergrund sei eine Steuerung bis auf den 

vorgenannten Ausnahmefall bislang nicht erforderlich gewesen. 

Durch die geplante Öffnung des Zulässigkeitsrahmens für Ferienwohnungen könnten Hand-

lungserfordernisse entstehen, wenn dem Markt durch Ferienwohnungen in relevantem Umfang 

Wohnungen entzogen werden und Verdrängungseffekte der ursprünglichen Einwohnerschaft 

oder ein städtebaulich unerwünschter Umstrukturierungsprozess zu beobachten seien. Grund-

sätzlich sei die Thematik seit einiger Zeit relevanter geworden. Insbesondere die Angebote über 

Internet-Portale würden deutlich machen, dass auch in der Planspielstadt Leipzig eine „schlei-

chende“ Umnutzung von Wohnraum stattfinde, was für den in Aufstellung befindlichen Bebau-

ungsplan der Innenstadt (Nr. 45.6 „Stadtzentrum“) bereits zu einer Festsetzung der Unzulässig-

keit von Ferienwohnungen geführt habe. Sollte sich herausstellen, dass in weiteren Stadtgebie-

ten eine solche „Zweckentfremdung“ von Wohnraum stattfinde, müsste durch Bebauungspläne 

gegengesteuert werden. Insofern sei die geplante Ergänzung in § 1 Abs. 5 BauNVO sinnvoll 

und erforderlich. 
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Zur Relevanz der Änderung in § 1 Abs. 5 BauNVO haben sich nur zwei Planspielkommunen 

geäußert. Für die Planspielstadt Köln ist die Feinsteuerung nach § 1 Absatz 5 BauNVO von er-

heblicher Bedeutung. Für die Steuerung der Ferienwohnung als Unterart der Wohnnutzung 

(Boardinghouse) besteht Handlungsbedarf. Das Erfordernis zur Änderung/Aufstellung von Be-

bauungsplänen wird geringfügig erhöht. Demgegenüber kommt die Planspielgemeinde Sylt oh-

ne die Feinsteuerung nach § 1 Abs. 5 BauNVO aus, weil hier die städtebauliche Steuerung über 

die Ausweisung von Sondergebieten mit auch räumlich differenzierten Zulässigkeitsregelungen 

erfolgt. 

3.5 Auswirkungen auf bestehende Festsetzungen 

Auswirkungen der geplanten Regelung des § 13a BauNVO auf bestehende Festsetzungen 

nach § 1 Abs. 9 BauNVO sind von den Planspielkommunen mit einer Ausnahme nicht benannt 

worden. Lediglich die Planspielgemeinde Zingst thematisiert mögliche Konflikte in Bezug auf 

ausgewiesene Ferienhausgebiete nach § 10 Abs. 4 BauNVO. Die Gemeinde hat eine Ferien-

wohnanlage als Sondergebiet nach § 10 Abs. 4 BauNVO „Ferienhausgebiet“ festgesetzt. Es 

wurde zusätzlich die maximale Anzahl von Ferienwohnungen in den einzelnen Ferienhäusern 

festgesetzt. 

Problematisiert wird das Verhältnis zu dem in § 10 Abs. 4 BauNVO verwendeten Begriff „Feri-

enhäuser“. § 10 Abs. 4 BauNVO erfasse Ferienhäuser (also Gebäude) in Sondergebieten für 

den Erholungsaufenthalt. § 13a BauNVO erfasse einzelne Räume oder Gebäude (also wiede-

rum Ferienhäuser) mit dem Unterschied, dass in dieser Definition der Erholungsaufenthalt (Er-

holungseffekt) keinen Eingang gefunden hat (Zingst). Zwar werde in den Erläuterungen zum 

Gesetzentwurf darauf hingewiesen, dass der Begriff Ferienwohnung impliziere, dass eine An-

mietung regelmäßig zu Freizeit- und Erholungszwecken erfolgt. Die Planspielgemeinde befürch-

tet, dass aus der Abgrenzung von Ferienwohnungen im Sinne von § 13a BauNVO und „Ferien-

häusern für den Erholungsaufenthalt“ im Sinne von § 10 Abs. 4 BauNVO rechtliche Angriffs-

punkte entstehen. Es wird angeregt, zu prüfen, ob beide Definitionen im Hinblick auf den Erho-

lungseffekt noch weiter aneinander angepasst werden sollten. Vor diesem Hintergrund wird die 

Klarstellung in der Begründung des Regierungsentwurfs ausdrücklich begrüßt, der zufolge die 

vorgeschlagene Regelung § 10 BauNVO unberührt lässt und insbesondere Ferienhäuser nach 

§ 10 Abs. 4 BauNVO aufgrund ihrer Belegenheit in einem Ferienhausgebiet von vornherein ei-

ner andere städtebauliche Qualität als Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO haben. 
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Kurzfassung 

Der vorliegende Bericht dokumentiert die Ergebnisse eines Planspiels zur Gesetzesfolgenab-

schätzung. Gegenstand des Planspiels war der Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 

Stadt vom 30. November 2016.  

Anlass für die Novellierung des Städtebaurechts gab insbesondere die Umsetzung der Richtli-

nie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rats zur Änderung der Richtlinie 

2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 

Projekten (UVP-Richtlinie) bis zum 16. Mai 2017. Daneben werden auch weitere Regelungsbe-

reiche mit dem Gesetzentwurf aufgegriffen. Hierzu gehören insbesondere 

 die Einführung eines „urbanen Gebietes“ in der Baunutzungsverordnung (BauNVO),  

 die befristete Erweiterung des beschleunigten Verfahrens 

 die Einführung einer neuen Regelung zu Ferienwohnungen in die BauNVO, 

 die Zulässigkeit von Nebenwohnungen in Fremdenverkehrsgebieten, 

 die Erweiterung planerischer Gestaltungsmöglichkeiten im Zusammenhang mit Störfallrisi-

ken sowie die Erweiterung des § 34 Abs. 3a BauGB. 

Grundkonzept des Planspiels ist die Anwendung eines Regelungsentwurfs auf konkrete Fälle 

durch reale Verwaltungseinheiten. Das Planspiel erfolgte daher durch ausgewählte künftige 

Normanwender aus sieben Kommunalverwaltungen. Beteiligt waren die Städte Bamberg, Köln, 

Leipzig und Tübingen sowie die Gemeinden Sylt und Zingst – Kommunen unterschiedlicher 

Größe und Verwaltungsstruktur aus insgesamt sechs Bundesländern. Ziel war es, den Gesetz-

entwurf dahingehend zu überprüfen, ob und inwieweit die vorgesehenen Änderungen und Neu-

regelungen praktikabel, problemadäquat und wirksam sind und gegebenenfalls Hinweise für ei-

ne Verbesserung in das Gesetzgebungsverfahren einzubringen. Um den beteiligten Testperso-

nen die Überprüfung der Neuregelungen zu erleichtern, wurde auf der Grundlage des Gesetz-

entwurfs ein Prüfprogramm erarbeitet, an dem sich die beteiligten Verwaltungen orientieren 

konnten.  

Die beteiligten Städte und Gemeinden sichteten Bauleitplanverfahren und sonstige für das 

Planspiel relevante Vorgänge und Sachverhalte aus der bisherigen Verwaltungspraxis. Anhand 

dieser Beispiele wurde die Anwendung der neuen gesetzlichen Regelungen erprobt. Die inhalt-

liche Rückkopplung und Diskussion zu den Überlegungen in den beteiligten Städten und Ge-

meinden fand in zwei Workshops statt. 

Die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen sowie Erläuterungen der Planspielkommunen 

sind in diesem Ergebnisbericht zusammengefasst. Die zu jeder geprüften Regelung abgegeben 

Voten sind nicht immer einheitlich. Die Voten zu den geplanten Einzelregelungen des Gesetz-

entwurfs sind in Kapitel I des Berichtes an exponierter Stelle zusammengefasst dargestellt. Im 

Weiteren ist der Bericht nach den einzelnen Regelungskomplexen gegliedert. Hier finden sich 

auch die ausführlichen Begründungen zu den Voten. Dabei wird zur Veranschaulichung auch 

auf Fallbeispiele eingegangen. Im Interesse der besseren Lesbarkeit wurde aber darauf verzich-

tet, sämtliche im Planspiel zugrunde gelegten Beispiele aufzunehmen; stattdessen wurde eine 

geeignete Auswahl getroffen.  

Das Planspiel bestätigt die Zielrichtung des Gesetzentwurfs und seine wesentlichen Grundzüge. 

Im Detail gibt es allerdings Hinweise und Empfehlungen zur Verbesserung des Gesetzentwurfs 

oder zur Auslegung der Neuregelungen. 
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Summary 

The report documents the results of a practical simulation designed to assess the consequenc-

es of a law. The topic of the simulation was the draft of the Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt (law 

on the implementation of the requirements of Directive 2014/52/EU in the urban planning legis-

lation and for strengthening the new co-existence in cities and municipalities) drawn up on 30 

November 2016.  

The amendment to the urban planning law was notably triggered by the implementation of the 

requirements of Directive 2014/52/EU of the European Parliament and of the Council amending 

Directive 2011/92/EU on the assessment of the effects of certain public and private projects on 

the environment (EIA-Directive) until 16 May 2017. In addition, other regulatory areas are also 

addressed by the draft law. This includes in particular: 

 the introduction of an “urban area” in the Land Use Ordinance (BauNVO), 

 the temporary extension of the accelerated procedure, 

 the introduction of a new regulation to holiday homes in the Land Use Ordinance (BauNVO), 

 the legal admissibility of second residencies in tourist areas, 

 the expansion of planning possibilities in connection with accident risks as well as the ex-

pansion of § 34 para. 3a BauGB. 

The basic idea behind the practical simulation is for actual administrative units to apply pro-

posed regulations to concrete cases. The simulation was thus undertaken by selected staff 

members from seven municipal authorities who will be implementing these rules in the future. 

The participating cities were Bamberg, Köln, Leipzig, and Tübingen, as well as the municipali-

ties of Sylt and Zingst; municipalities of varying sizes and administrative structures from a total 

of six federal Länder. The aim was to examine if, and to what extent, the amendments and revi-

sions foreseen in the draft law are feasible, effective and address current problems, and to fur-

nish suggestions for improving legislative procedure. To facilitate the review of new regulations, 

the draft law was used to develop a testing procedure to help guide participants.  

The participating cities and municipalities inspected development planning processes and other 

procedures and facts from the hitherto implemented administrative practice which were relevant 

to the simulation. Application of the new legislative regulations was tested on the basis of these 

practical experiences. Two workshops allowed the participating cities and municipalities to offer 

feedback regarding content and to discuss their individual thoughts.  

Their written and oral comments and explanations are summarised in this report on the simula-

tion results. The opinions expressed by the participants on each tested regulation varied in 

many cases. The opinions expressed on the planned individual regulations stipulated by the 

draft law are presented in a prominently placed summary in Chapter 1. Furthermore, the report 

is organised according to the individual areas of regulation. The report also contains extensive 

explanatory statements for the opinions expressed. Case studies are also examined for clarifi-

cation purposes. In the interests of legibility, however, the report abstained from including all the 

underlying examples from the simulation; instead, suitable examples were selected.  

The simulation confirms the draft law's objectives and its fundamental attributes. There are, 

however, suggestions and recommendations for improving the particulars of the draft and the 

application of the new regulations. 
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A. Problem und Ziel

Dieser Gesetzentwurf dient insbesondere zum einen der Anpassung des Städtebaurechts an

die Vorgaben der Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom

16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014 S. 1)

und zum anderen der Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt. Die Richtlinie ist bis

zum 16. Mai 2017 in nationales Recht umzusetzen.

Die Änderungen der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom

13. Dezember 2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und

privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1) betreffen u. a. die zu prüfenden Umwelt-

faktoren, die Vorprüfung des Einzelfalls, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Erstellung des

UVP-Berichts. Anpassungsbedarf im deutschen Recht besteht damit sowohl im allgemeinen

Umweltrecht, hier insbesondere im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, als auch

im Baugesetzbuch. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die erforderlichen Änderun-

gen im Baugesetzbuch vorgenommen werden, während die Umsetzung der Richtlinie

2014/52/EU im Übrigen in einem gesonderten Gesetz erfolgt.

Das Zusammenleben der Menschen in den Städten ist von Vielfalt und Wandel geprägt.

Technische Innovationen, Wanderungsbewegungen, der demografische Wandel und der Kli-

mawandel führen zu einer Verflechtung von Problemen – mit ähnlichen, zum Teil aber auch

gegensätzlichen Herausforderungen. Durch die unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprü-

che vieler Menschen an ein Zusammenleben stoßen gerade in verdichteten Räumen unter-
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schiedliche Wünsche und Interessen aufeinander. Zugleich stehen wir vor großen ökologi-

schen Herausforderungen: Ambitionierter Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels, mehr Grünflächen, saubere Luft, flächenschonende Siedlungsplanung, umweltver-

trägliche Mobilität – all das sind Themen, die sich unmittelbar in den Städten bemerkbar ma-

chen und Einfluss auf das Zusammenleben der Menschen haben. Um das neue Zusammenle-

ben in der Stadt zu stärken, sollen aktuelle Entwicklungen und Problemlagen aufgegriffen und

konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Angestrebt werden Städte und Gemeinden,

die für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe stehen, für ein lebendiges, tolerantes und kreatives

Miteinander, für eine saubere Umwelt und ein intaktes Klima sowie für die Verantwortung für

kommende Generationen im Sinne der Nachhaltigkeit. Zugleich sollen auch die im Bundes-

ministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gebündelten umwelt- und

stadtentwicklungspolitischen Kompetenzen zu einer Politik des nachhaltigen Zusammenle-

bens in den Städten zusammengeführt werden.

Im Städtebaurecht soll hierzu in der Baunutzungsverordnung die neue Baugebietskategorie

„Urbane Gebiete (MU)“ eingeführt werden. An der Schnittstelle von Städtebaurecht und Im-

missionsschutzrecht soll den Kommunen hiermit zur Erleichterung des Bauens in stark ver-

dichteten städtischen Gebieten mehr Flexibilität eingeräumt werden, ohne dabei das grund-

sätzlich hohe Lärmschutzniveau zu verlassen. Parallel dazu soll die Technische Anleitung

zum Schutz gegen Lärm geändert werden.

Die Anpassung des Baugesetzbuchs an die Richtlinie 2014/52/EU soll darüber hinaus zum

Anlass genommen werden, weitere städtebauliche Anliegen aufzugreifen und einer gesetzli-

chen Regelung zuzuführen:

Zur Erleichterung des Wohnungsbaus soll im nicht beplanten Innenbereich bei Nutzungsände-

rungen baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abgesehen wer-

den können. Des Weiteren sollen befristet bis zum 31. Dezember 2019 Bebauungspläne mit

einer Grundfläche von bis zu 10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohn-

nutzungen auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile an-

schließen, im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können.
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Die Richtlinie 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 zur

Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit gefährlichen Stoffen, zur Änderung und

anschließenden Aufhebung der Richtlinie 96/82/EG des Rates (ABl. L 197/1 vom 24.7.2012,

S. 1) soll durch ein Artikelgesetz und eine Artikelverordnung mit Änderungen vor allem im

Immissionsschutzrecht umgesetzt werden. Flankierend hierzu sollen im Baugesetzbuch Rege-

lungen getroffen werden, die es – über den verpflichtenden Umsetzungsbedarf hinaus – er-

möglichen, die Gefahren von Störfällen durch differenzierte Festsetzungen zu verringern.

Darüber hinaus sollen zur Behebung von Rechtsunsicherheiten und zur Ausweitung kommu-

naler Steuerungsmöglichkeiten Regelungen zu Ferienwohnungen und Nebenwohnungen

(Zweitwohnungen) in das Baugesetzbuch und in die Baunutzungsverordnung aufgenommen

werden.

B. Lösung

Der Gesetzentwurf enthält zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU und zur Lösung weite-

rer städtebaulicher Anliegen im Wesentlichen Änderungen des Baugesetzbuchs.

Insbesondere um bei der Lösung der zu Ferienwohnungen und Nebenwohnungen (Zweitwoh-

nungen) entstandenen Probleme eine widerspruchsfreie Rechtsetzung sicherzustellen, werden

die Änderungen des Baugesetzbuchs und die Änderungen der Baunutzungsverordnung in ei-

nem Artikelgesetz zusammengefasst.

C. Alternativen

Keine. Die Umsetzung der Vorgaben aus der Richtlinie 2014/52/EU erfordert zwingend ge-

setzgeberische Änderungen. Die Anpassungen in den weiteren Themenfeldern, die im Bereich

des Städtebaurechts aufgegriffen werden, sind im Interesse einer nachhaltigen Stadtentwick-

lung und zur Unterstützung der planerischen Praxis erforderlich.
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D. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Durch die Änderungen im Bauplanungsrecht entstehen Bund, Ländern und Gemeinden keine

Haushaltsausgaben.

E. Erfüllungsaufwand

E.1 und E.2 Erfüllungsaufwand für Bürgerinnen und Bürger und für die Wirtschaft

Änderungen im Städtebaurecht richten sich an Länder und Gemeinden. Durch den Gesetz-

entwurfwird weder für Bürgerinnen und Bürger noch für die Wirtschaft, insbesondere für

mittelständische Unternehmen, ein Erfüllungsaufwand begründet. Es werden weder Vorgaben

noch Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

E.3 Erfüllungsaufwand für die Verwaltung

Dem Bund und den Ländern entsteht kein Erfüllungsaufwand. Für die Kommunen kann zum

Teil ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entstehen, der jedoch nicht bezifferbar ist:

 Im Hinblick auf die detaillierteren Vorgaben zum Umweltbericht und die gesetzliche

Ausweitung der Überwachung auf Ausgleichsmaßnahmen wird davon ausgegangen,

dass diesen Vorgaben in der Sache bereits vielfach in der gemeindlichen Praxis ent-

sprochen wird. Hinsichtlich des Umweltberichts ist dabei zu beachten, dass wie nach

bisheriger Rechtslage nur solche Angaben gefordert sind, die nach dem Detaillie-

rungsgrad der Planung angemessenerweise erwartet werden können. Soweit sich den-

noch für Kommunen der Erfüllungsaufwand gegenüber der bisherigen Praxis teilweise

erhöhen sollte, ist der Mehraufwand nicht bezifferbar.

 Die neu aufgenommene Regelung zum Einstellen der im Rahmen der Öffentlichkeits-

beteiligung öffentlich auszulegenden Unterlagen in das Internet dürfte gegenüber der

ohnehin vielfach bestehenden Praxis zahlreicher Kommunen keinen zusätzlichen Er-

füllungsaufwand bedeuten. Soweit sich hierbei für einen Teil der Kommunen der Er-

füllungsaufwand gegenüber der bisherigen Praxis erhöhen sollte, ist der Mehraufwand

nicht bezifferbar. Hinzu kommt, dass eine standardisierte Erstellung und Bereitstel-

lung Kosten und Aufwände im Rahmen der späteren Verwendung innerhalb der

Kommunen erspart. Darüber hinaus erspart die transparente Bereitstellung umfangrei-
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che Informationsrecherchen und Auskunftsaufwände. Das Einstellen in das Internet ist

von der Zugänglichmachung über das zentrale Internetportal des Landes zu unter-

scheiden. Die Verpflichtung zur Einrichtung dieser Portale wird durch ein gesondertes

Gesetzgebungsverfahren im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung geregelt

werden.

F. Weitere Kosten

Der Gesetzentwurf verursacht weder sonstige Kosten für die Wirtschaft noch Kosten für die

sozialen Sicherungssysteme. Auswirkungen auf Einzelpreise und das Preisniveau, insbeson-

dere auf das Verbraucherpreisniveau, sind nicht zu erwarten.





Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode – 7 – Drucksache 18/10942

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Berlin, 23. Januar 2017

DIE BUNDESKANZLERIN

An den

Präsidenten des

Deutschen Bundestages

Herrn Prof. Dr. Norbert Lammert

Platz der Republik 1

11011 Berlin

Sehr geehrter Herr Präsident,

hiermit übersende ich den von der Bundesregierung beschlossenen

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU
im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens
in der Stadt

mit Begründung und Vorblatt (Anlage 1).

Ich bitte, die Beschlussfassung des Deutschen Bundestages herbeizuführen.

Federführend ist das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-

sicherheit.

Die Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Absatz 1 NKRG

ist als Anlage 2 beigefügt.

Der Gesetzentwurf ist dem Bundesrat am 30. Dezember 2016 als besonders eilbe-

dürftig zugeleitet worden.

Die Stellungnahme des Bundesrates zu dem Gesetzentwurf sowie die Auffassung

der Bundesregierung zu der Stellungnahme des Bundesrates werden unverzüglich

nachgereicht.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Angela Merkel
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Gesetzentwurf der Bundesregierung

Entwurf eines

Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung

des neuen Zusammenlebens in der Stadt )

Vom …

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Baugesetzbuchs

Das Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 2004 (BGBl. I

S. 2414), das zuletzt durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1722)

geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 6a Zusammenfassende Erklärung zum Flächennutzungsplan; Einstellen in das

Internet“.

b) Nach der Angabe zu § 10 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 10a Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan; Einstellen in das Inter-

net“.

) Dieses Gesetz dient der Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei be-
stimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 124 vom 25.4.2014, S. 1 ff.).

Anlage 1
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c) Nach § 13a wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 13b Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“.

d) Die Angabe zu § 245c wird wie folgt gefasst:

„§ 245c Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der Richt-

linie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens

in der Stadt“.

2. § 1 Absatz 6 Nummer 7 wird wie folgt geändert:

a) In Buchstabe a werden nach dem Wort „Pflanzen“ ein Komma und das Wort

„Fläche“ eingefügt.

b) In Buchstabe i werden die Wörter „Buchstaben a, c und d“ durch die Wörter

„Buchstaben a bis d“ ersetzt.

c) Nach Buchstabe i wird folgender Buchstabe j eingefügt:

„j) unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, die

Auswirkungen, die aufgrund der Anfälligkeit der nach dem Bebauungs-

plan zulässigen Vorhaben für schwere Unfälle oder Katastrophen zu

erwarten sind, auf die Belange nach den Buchstaben a bis d und i,“.

3. In § 3 Absatz 2 Satz 1 werden nach den Wörtern „eines Monats“ ein Komma und die

Wörter „bei einem Fristbeginn im Monat Februar für die Dauer von mindestens 30 Ta-

gen, oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes für die Dauer einer angemessenen län-

geren Frist“ eingefügt.

4. In § 4 Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „eines Monats“ ein Komma und die

Wörter „bei einem Fristbeginn im Monat Februar innerhalb von 30 Tagen,“ eingefügt.
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5. § 4a Absatz 4 wird wie folgt gefasst:

„(4) Der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 und die nach

§ 3 Absatz 2 Satz 1 auszulegenden Unterlagen sind zusätzlich in das Internet einzustel-

len und über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. Die Stel-

lungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange können durch

Mitteilung von Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung nach § 3 Absatz 2 und der In-

ternetadresse, unter der der Inhalt der Bekanntmachung und die Unterlagen nach Satz 1

im Internet eingesehen werden können, eingeholt werden; die Mitteilung kann elektro-

nisch übermittelt werden. In den Fällen des Satzes 2 hat die Gemeinde der Behörde oder

einem sonstigen Träger öffentlicher Belange auf Verlangen den Entwurf des Bauleit-

plans und der Begründung in Papierform zu übermitteln; § 4 Absatz 2 Satz 2 bleibt un-

berührt.“

6. In § 4c Satz 1 werden nach dem Wort „ergreifen“ ein Semikolon und die Wörter „Ge-

genstand der Überwachung ist auch die Durchführung von Darstellungen oder Festset-

zungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 und von Maßnahmen nach § 1a Absatz 3 Satz 4“ ein-

gefügt.

7. § 6 Absatz 5 wird wie folgt geändert:

a) Satz 3 wird aufgehoben.

b) Im neuen Satz 3 werden nach den Wörtern „zusammenfassende Erklärung“ die

Wörter „nach § 6a Absatz 1“ eingefügt.

8. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Zusammenfassende Erklärung zum Flächennutzungsplan; Einstellen in das Internet

(1) Dem wirksamen Flächennutzungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung beizu-

fügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Flächennutzungsplan berücksichtigt wurden,
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und über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht

kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

(2) Der wirksame Flächennutzungsplan mit der Begründung und der zusammenfassen-

den Erklärung soll ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein zentrales In-

ternetportal des Landes zugänglich gemacht werden.“

9. § 9 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Nummer 23 wird wie folgt geändert:

aa) In Buchstabe b wird das Semikolon durch ein Komma ersetzt.

bb) Folgender Buchstabe c wird angefügt:

„c) bei der Errichtung, Änderung oder Nutzungsänderung von nach Art, Maß

oder Nutzungsintensität zu bestimmenden Gebäuden oder sonstigen bau-

lichen Anlagen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Ab-

satz 5a des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bestimmte bauliche und

sonstige technische Maßnahmen, die der Vermeidung oder Minderung

der Folgen von Störfällen dienen, getroffen werden müssen;“.

b) Nach Absatz 2b wird folgender Absatz 2c eingefügt:

„(2c) Für im Zusammenhang bebaute Ortsteile nach § 34 und für Gebiete nach § 30

in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes kann zur Vermeidung oder Verringerung der Folgen

von Störfällen für bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen oder für nach Art,

Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude oder sonstige bauliche An-

lagen in einem Bebauungsplan festgesetzt werden, dass diese zulässig, nicht zuläs-

sig oder nur ausnahmsweise zulässig sind; die Festsetzungen können für Teile des

räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans unterschiedlich getroffen wer-

den.“
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10. § 10 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 3 Satz 2 wird die Angabe „Absatz 4“ durch die Angabe „§ 10a Ab-

satz 1“ ersetzt.

b) Absatz 4 wird aufgehoben.

11. Nach § 10 wird folgender § 10a eingefügt:

„§ 10a

Zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan; Einstellen in das Internet

(1) Dem in Kraft getretenen Bebauungsplan ist eine zusammenfassende Erklärung bei-

zufügen über die Art und Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffent-

lichkeits- und Behördenbeteiligung in dem Bebauungsplan berücksichtigt wurden, und

über die Gründe, aus denen der Plan nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht

kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten gewählt wurde.

(2) Der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfas-

senden Erklärung soll ergänzend auch in das Internet eingestellt und über ein zentrales

Internetportal des Landes zugänglich gemacht werden.“

12. § 13 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 1 wird das Wort „und“ durch ein Komma ersetzt.

bb) In Nummer 2 wird der Punkt durch das Wort „und“ ersetzt.

cc) Folgende Nummer 3 wird angefügt:

„3. keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur

Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfäl-
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len nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten

sind.“

b) In Absatz 3 Satz 1 werden die Wörter „§ 6 Abs. 5 Satz 3 und § 10 Abs. 4“ durch

die Wörter „§ 6a Absatz 1 und § 10a Absatz 1“ ersetzt.

13. § 13a Absatz 1 Satz 5 wird wie folgt gefasst:

„Das beschleunigte Verfahren ist auch ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine

Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter

oder dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung

der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissions-

schutzgesetzes zu beachten sind.“

14. Nach § 13a wird folgender § 13b eingefügt:

„§13b

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für Bebauungspläne mit einer

Grundfläche im Sinne des § 13a Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratme-

tern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.“

15. § 22 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die Gemeinden, die oder deren Teile überwiegend durch den Fremdenver-

kehr geprägt sind, können in einem Bebauungsplan oder durch eine sonstige

Satzung bestimmen, dass zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten

mit Fremdenverkehrsfunktionen Folgendes der Genehmigung unterliegt:
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1. die Begründung oder Teilung von Wohnungseigentum oder Teil-

eigentum nach § 1 des Wohnungseigentumsgesetzes,

2. die Begründung der in den §§ 30 und 31 des Wohnungseigentumsgeset-

zes bezeichneten Rechte,

3. die Begründung von Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen

Gesetzbuchs an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungs-

betrieben, wenn zugleich nach § 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs im Grundbuch als Belastung eingetragen werden soll, dass Räume

einem oder mehreren Miteigentümern zur ausschließlichen Benutzung

zugewiesen sind und die Aufhebung der Gemeinschaft ausgeschlossen

ist,

4. bei bestehendem Bruchteilseigentum nach § 1008 des Bürgerlichen Ge-

setzbuchs an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbe-

trieben eine im Grundbuch als Belastung einzutragende Regelung nach

§ 1010 Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs, wonach Räume einem

oder mehreren Miteigentümern zur ausschließlichen Benutzung zugewie-

sen sind und die Aufhebung der Gemeinschaft ausgeschlossen ist,

5. die Nutzung von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrie-

ben als Nebenwohnung, wenn die Räume insgesamt an mehr als der

Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt sind.“

bb) Satz 2 wird aufgehoben.

cc) Im neuen Satz 2 werden nach den Wörtern „Teilung der Rechte“ ein Komma

und die Wörter „durch die Regelung nach § 1010 des Bürgerlichen Gesetz-

buchs oder durch die Nutzung als Nebenwohnung“ eingefügt.
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 3 werden die Wörter „Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt“ durch

die Wörter „Für Bestimmungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 teilt

die Gemeinde dem Grundbuchamt“ ersetzt.

bb) In Satz 4 werden nach dem Wort „kann“ die Wörter „in den Fällen des Ab-

satzes 1 Satz 1 Nummer 1 und 2“ eingefügt.

c) Absatz 4 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden nach den Wörtern „Teilung der Rechte“ ein Komma und die

Wörter „durch die Regelung nach § 1010 des Bürgerlichen Gesetzbuchs oder

durch die Nutzung als Nebenwohnung“ eingefügt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Genehmigung ist zu erteilen“ durch die Wörter

„Genehmigung nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 ist zu erteilen“ ersetzt.

d) In Absatz 6 Satz 1 werden die Wörter „die von Absatz 1 erfassten Eintragungen“

durch die Wörter „die von Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 erfassten Eintragun-

gen“ ersetzt.

16. § 34 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3a Nummer 1 wird wie folgt gefasst:

„1. einem der nachfolgend genannten Vorhaben dient:

a) der Erweiterung, Änderung, Nutzungsänderung oder Erneuerung eines

zulässigerweise errichteten Gewerbe- oder Handwerksbetriebs,

b) der Erweiterung, Änderung oder Erneuerung eines zulässigerweise er-

richteten, Wohnzwecken dienenden Gebäudes oder
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c) der Nutzungsänderung einer zulässigerweise errichteten baulichen Anla-

ge zu Wohnzwecken, einschließlich einer erforderlichen Änderung oder

Erneuerung,“.

b) Absatz 5 Satz 1 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6

Nummer 7 Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei

der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen

von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutz-

gesetzes zu beachten sind.“

17. § 35 Absatz 6 Satz 4 Nummer 3 wird wie folgt gefasst:

„ 3. keine Anhaltspunkte für eine Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7

Buchstabe b genannten Schutzgüter oder dafür bestehen, dass bei der Planung

Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Un-

fällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes zu beachten sind.“

18. § 213 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 3 wird folgende neue Nummer 4 eingefügt:

„4. ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 einen dort ge-

nannten Raum als Nebenwohnung nutzt;“.

bb) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.
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b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 mit einer Geldbuße bis

zu fünfhundert Euro, im Falle des Absatzes 1 Nr. 3“ werden durch die Wörter

„in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit einer Geldbuße bis zu

eintausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3“ ersetzt.

bb) Die Wörter „im Falle des Absatzes 1 Nr. 4“ werden durch die Wörter „in den

Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 und 5“ ersetzt.

19. § 214 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

„2. die Vorschriften über die Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung nach § 3

Absatz 2, § 4 Absatz 2, § 4a Absatz 3, Absatz 4 Satz 1 und Absatz 5 Satz 2,

nach § 13 Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 und 3, auch in Verbindung mit § 13a

Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, nach § 22 Absatz 9 Satz 2, § 34 Absatz 6

Satz 1 sowie § 35 Absatz 6 Satz 5 verletzt worden sind; dabei ist unbeacht-

lich, wenn

a) bei Anwendung der Vorschriften einzelne Personen, Behörden oder sons-

tige Träger öffentlicher Belange nicht beteiligt worden sind, die entspre-

chenden Belange jedoch unerheblich waren oder in der Entscheidung be-

rücksichtigt worden sind,

b) einzelne Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen

verfügbar sind, gefehlt haben,

c) die Frist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 bei Vorliegen eines wichtigen Grundes

nicht oder nicht angemessen verlängert worden ist und die Begründung

für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvoll-

ziehbar ist,
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d) bei Anwendung des § 4a Absatz 4 Satz 1 der Inhalt der Bekanntmachung

und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet eingestellt, aber

nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind,

e) bei Anwendung des § 13 Absatz 3 Satz 2 die Angabe darüber, dass von

einer Umweltprüfung abgesehen wird, unterlassen wurde oder

f) bei Anwendung des § 4a Absatz 3 Satz 4 oder des § 13, auch in Verbin-

dung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 und § 13b, die Voraussetzungen für

die Durchführung der Beteiligung nach diesen Vorschriften verkannt

worden sind;“.

b) In Absatz 2a werden nach den Wörtern „im beschleunigten Verfahren nach § 13a“

ein Komma und die Wörter „auch in Verbindung mit § 13b,“ eingefügt.

20. § 245c wird wie folgt gefasst:

„§ 245c

Überleitungsvorschrift aus Anlass des Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie

2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der

Stadt

(1) Abweichend von § 233 Absatz 1 Satz 1 können Verfahren nach diesem Gesetz, die

förmlich vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] eingeleitet worden sind, nur

dann nach den vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] geltenden Rechtsvor-

schriften abgeschlossen werden, wenn die frühzeitige Beteiligung der Behörden und der

sonstigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 Absatz 1 Satz 1 vor dem 16. Mai 2017

eingeleitet worden ist. § 233 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt.

(2) Bebauungspläne oder Satzungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Num-

mer 3 und 4 finden keine Anwendung, wenn die Regelung nach § 1010 Absatz 1 des

Bürgerlichen Gesetzbuches vor dem … [einsetzen: Datum des Inkrafttretens] getroffen

worden ist. Bebauungspläne oder Satzungen mit Regelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1
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Nummer 5 finden keine Anwendung, wenn die Nutzung als Nebenwohnung vor dem …

[einsetzen: Datum des Inkrafttretens] aufgenommen worden ist.

(3) Entspricht die Eigenart der näheren Umgebung einem Baugebiet nach § 6a der

Baunutzungsverordnung, ist § 34 Absatz 2 bis zum 30. Juni 2019 nicht anzuwenden.“

21. Die Anlage 1 wird wie folgt gefasst:

„Anlage 1 (zu § 2 Absatz 4 und den §§ 2a und 4c)

Der Umweltbericht nach § 2 Absatz 4 und § 2a Satz 2 Nummer 2 hat folgende Bestand-

teile:

1. Eine Einleitung mit folgenden Angaben:

a) Kurzdarstellung des Inhalts und der wichtigsten Ziele des Bauleitplans,

einschließlich einer Beschreibung der Festsetzungen des Plans mit Anga-

ben über Standorte, Art und Umfang sowie Bedarf an Grund und Boden

der geplanten Vorhaben;

b) Darstellung der in einschlägigen Fachgesetzen und Fachplänen festgeleg-

ten Ziele des Umweltschutzes, die für den Bauleitplan von Bedeutung

sind, und der Art, wie diese Ziele und die Umweltbelange bei der Auf-

stellung des Bauleitplans berücksichtigt wurden;

2. eine Beschreibung und Bewertung der erheblichen Umweltauswirkungen, die

in der Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 1 ermittelt wurden; hierzu gehö-

ren folgende Angaben:

a) eine Bestandsaufnahme der einschlägigen Aspekte des derzeitigen Um-

weltzustands (Basisszenario), einschließlich der Umweltmerkmale der

Gebiete, die voraussichtlich erheblich beeinflusst werden, und eine Über-

sicht über die voraussichtliche Entwicklung des Umweltzustands bei

Nichtdurchführung der Planung, soweit diese Entwicklung gegenüber
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dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der ver-

fügbaren Umweltinformationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse ab-

geschätzt werden kann;

b) eine Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchfüh-

rung der Planung; hierzu sind, soweit möglich, insbesondere die mögli-

chen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und Betriebsphase der

geplanten Vorhaben auf die Belange nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buch-

stabe a bis i zu beschreiben, unter anderem infolge

aa) des Baus und des Vorhandenseins der geplanten Vorhaben, soweit

relevant einschließlich Abrissarbeiten,

bb) der Nutzung natürlicher Ressourcen, insbesondere Fläche, Boden,

Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische Vielfalt, wobei soweit

möglich die nachhaltige Verfügbarkeit dieser Ressourcen zu be-

rücksichtigen ist,

cc) der Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm, Er-

schütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der Verursa-

chung von Belästigungen,

dd) der Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseitigung

und Verwertung,

ee) der Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle Erbe

oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder Katastrophen),

ff) der Kumulierung mit den Auswirkungen von Vorhaben benachbar-

ter Plangebiete unter Berücksichtigung etwaiger bestehender Um-

weltprobleme in Bezug auf möglicherweise betroffene Gebiete mit

spezieller Umweltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen

Ressourcen,
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gg) der Auswirkungen des Vorhabens auf das Klima (zum Beispiel Art

und Ausmaß der Treibhausgasemissionen) und der Anfälligkeit des

Vorhabens gegenüber den Folgen des Klimawandels,

hh) der eingesetzten Techniken und Stoffe;

die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll sich auf die direkten und die etwa-

igen indirekten, sekundären, kumulativen, grenzüberschreitenden, kurz-

fristigen, mittelfristigen und langfristigen, ständigen und vorübergehen-

den sowie positiven und negativen Auswirkungen der geplanten Vorha-

ben erstrecken; die Beschreibung nach Halbsatz 2 soll zudem den auf

Ebene der Europäischen Union oder auf Bundes-, Landes- oder kommu-

naler Ebene festgelegten Umweltschutzzielen Rechnung tragen;

c) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen, mit denen festgestellte er-

hebliche nachteilige Umweltauswirkungen vermieden, verhindert, ver-

ringert oder soweit möglich ausgeglichen werden sollen, sowie gegebe-

nenfalls geplante Überwachungsmaßnahmen. In dieser Beschreibung ist

zu erläutern, inwieweit erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die

Umwelt vermieden, verhindert, verringert oder ausgeglichen werden,

wobei sowohl die Bauphase als auch die Betriebsphase abzudecken ist;

d) in Betracht kommende anderweitige Planungsmöglichkeiten, wobei die

Ziele und der räumliche Geltungsbereich des Bauleitplans zu berücksich-

tigen sind, und die Angabe der wesentlichen Gründe für die getroffene

Wahl;

e) eine Beschreibung der erheblichen nachteiligen Auswirkungen nach § 1

Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j; zur Vermeidung von Mehrfachprüfun-

gen können die vorhandenen Ergebnisse anderer rechtlich vorgeschriebe-

ner Prüfungen genutzt werden; soweit angemessen, sollte diese Beschrei-

bung Maßnahmen zur Verhinderung oder Verminderung der erheblichen

nachteiligen Auswirkungen solcher Ereignisse auf die Umwelt sowie
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Einzelheiten in Bezug auf die Bereitschafts- und vorgesehenen Bekämp-

fungsmaßnahmen für derartige Krisenfälle erfassen;

3. zusätzliche Angaben:

a) eine Beschreibung der wichtigsten Merkmale der verwendeten techni-

schen Verfahren bei der Umweltprüfung sowie Hinweise auf Schwierig-

keiten, die bei der Zusammenstellung der Angaben aufgetreten sind, zum

Beispiel technische Lücken oder fehlende Kenntnisse,

b) eine Beschreibung der geplanten Maßnahmen zur Überwachung der er-

heblichen Auswirkungen der Durchführung des Bauleitplans auf die

Umwelt,

c) eine allgemein verständliche Zusammenfassung der erforderlichen An-

gaben nach dieser Anlage,

d) eine Referenzliste der Quellen, die für die im Bericht enthaltenen Be-

schreibungen und Bewertungen herangezogen wurden.“

Artikel 2

Änderung der Baunutzungsverordnung

Die Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990

(BGBl. I S. 132), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I

S. 1548) geändert worden ist, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe zu § 6 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 6a Urbane Gebiete“.
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b) Nach der Angabe zu § 13 wird folgende Angabe eingefügt:

„§ 13a Ferienwohnungen“.

2. § 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) Nach Nummer 6 wird folgende neue Nummer 7 eingefügt:

„7. Urbane Gebiete (MU)“.

bb) Die bisherigen Nummern 7 bis 10 werden die Nummern 8 bis 11.

b) In Absatz 5 werden die Wörter „§§ 2 bis 9 und 13“ durch die Wörter „§§ 2 bis 9

sowie 13 und 13a“ ersetzt.

3. Nach § 6 wird folgender § 6a eingefügt:

„§ 6a

Urbane Gebiete

(1) Urbane Gebiete dienen dem Wohnen sowie der Unterbringung von Gewerbebe-

trieben und sozialen, kulturellen und anderen Einrichtungen, die die Wohnnutzung

nicht wesentlich stören. Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.

(2) Zulässig sind

1. Wohngebäude,

2. Geschäfts- und Bürogebäude,

3. Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften sowie Betriebe des Be-

herbergungsgewerbes,
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4. sonstige Gewerbebetriebe,

5. Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche

und sportliche Zwecke.

(3) Ausnahmsweise können zugelassen werden

1. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder ihres

Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind,

2. Tankstellen.

(4) Für urbane Gebiete oder Teile solcher Gebiete kann festgesetzt werden, dass in

Gebäuden

1. im Erdgeschoss an der Straßenseite eine Wohnnutzung nicht oder nur ausnahms-

weise zulässig ist,

2. oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschosses nur Wohnungen zuläs-

sig sind,

3. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine

im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu ver-

wenden ist, oder

4. ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen Geschossfläche oder eine

im Bebauungsplan bestimmte Größe der Geschossfläche für gewerbliche Nutzun-

gen zu verwenden ist.“
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4. Nach § 13 wird folgender § 13a eingefügt:

„§13a

Ferienwohnungen

Räume oder Gebäude, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt

vorübergehend zur Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung

einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind (Ferienwohnungen), gehören

unbeschadet des § 10 in der Regel zu den nicht störenden Gewerbebetrieben nach § 2

Absatz 3 Nummer 4 und § 4 Absatz 3 Nummer 2 oder zu den Gewerbebetrieben nach

§ 4a Absatz 2 Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 4, § 6a Ab-

satz 2 Nummer 4 und § 7 Absatz 2 Nummer 3. Abweichend von Satz 1 können Räume

nach Satz 1 in den übrigen Fällen insbesondere bei einer baulich untergeordneten Be-

deutung gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnutzung zu den Be-

trieben des Beherbergungsgewerbes nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2

Nummer 2, § 5 Absatz 2 Nummer 5, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer

2 und § 7 Absatz 2 Nummer 2 oder zu den kleinen Betrieben des Beherbergungsge-

werbes nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 gehören.“

5. § 17 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Bei der Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung nach § 16 dürfen, auch

wenn eine Geschossflächenzahl oder eine Baumassenzahl nicht dargestellt oder festge-

setzt wird, folgende Obergrenzen nicht überschritten werden:

1 2 3 4

Baugebiet Grundflächenzahl
(GRZ)

Geschossflächen-
zahl (GFZ)

Baumassenzahl
(BMZ)

in Kleinsiedlungsgebieten (WS) 0,2 0,4 -

in reinen Wohngebieten (WR)
allgem. Wohngebieten (WA)
Ferienhausgebieten 0,4 1,2 -

in besonderen Wohngebieten (WB) 0,6 1,6 -

in Dorfgebieten (MD)
Mischgebieten (MI) 0,6 1,2 -

in urbanen Gebieten (MU) 0,8 3,0 -

in Kerngebieten (MK) 1,0 3,0 -

in Gewerbegebieten (GE)
Industriegebieten (GI)
sonstigen Sondergebieten 0,8 2,4 10,0

in Wochenendhausgebieten 0,2 0,2 - “
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Artikel 3

Änderung der Planzeichenverordnung

Die Anlage zur Planzeichenverordnung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),

die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Juli 2011 geändert worden ist (BGBl. I

S. 1509), wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst: „Anlage“.

2. Nach Nummer 1.2.2 wird folgende Nummer 1.2.3 eingefügt:

„1.2.3 Urbane Gebiete

(§ 6a BauNVO)

“

.

3. Die bisherige Nummer 1.2.3 wird Nummer 1.2.4.

Artikel 4

Bekanntmachung

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit kann den Wort-

laut des Baugesetzbuchs und der Baunutzungsverordnung in der vom 1. Oktober 2017 an gel-

tenden Fassung im Bundesgesetzblatt bekannt machen.

Artikel 5

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines

I. Zielsetzung und Konzeption des Gesetzes

Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung

des neuen Zusammenlebens in der Stadt dient insbesondere der Anpassung des nationalen

Rechts an die Vorgaben der Richtlinie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Ra-

tes vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglich-

keitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. Nr. L 124 v.

25.4.2014, S. 1 ff; nachfolgend: Richtlinie 2011/92/EU – UVP-Richtlinie; Richtlinie

2014/52/EU – UVP-Änderungsrichtlinie). Die Richtlinie ist bis zum 16. Mai 2017 in nationa-

les Recht umzusetzen. Die Änderungen der UVP-Richtlinie betreffen u. a. die zu prüfenden

Umweltfaktoren, die Vorprüfung des Einzelfalls, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Er-

stellung des UVP-Berichts. Anpassungsbedarf im deutschen Recht besteht damit sowohl im

allgemeinen Umweltrecht, hier insbesondere im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung (UVPG), als auch im Baugesetzbuch (BauGB). Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf

sollen die erforderlichen Änderungen im BauGB vorgenommen werden, während die Umset-

zung der UVP-Änderungsrichtlinie im Übrigen in einem gesonderten Gesetz erfolgt.

Das Gesetz dient zudem der Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt. Das Zusam-

menleben der Menschen in den Städten ist von Vielfalt und Wandel geprägt. Technische In-

novationen, Wanderungsbewegungen, der demografische Wandel und der Klimawandel füh-

ren zu einer Verflechtung von Problemen – mit ähnlichen, zum Teil aber auch gegensätzli-

chen Herausforderungen. Durch die unterschiedlichen Vorstellungen und Ansprüche vieler

Menschen an ein Zusammenleben stoßen gerade in verdichteten Räumen unterschiedliche

Wünsche und Interessen aufeinander. Zugleich stellen sich große ökologische Herausforde-

rungen: Ambitionierter Klimaschutz, Anpassung an die Folgen des Klimawandels, mehr

Grünflächen, saubere Luft, flächenschonende Siedlungsplanung, umweltverträgliche Mobili-

tät – all das sind Themen, die sich unmittelbar in den Städten bemerkbar machen und Einfluss

auf das Zusammenleben der Menschen haben. Hierzu sollen aktuelle Entwicklungen und

Problemlagen aufgegriffen und konkrete Lösungsvorschläge unterbreitet werden. Angestrebt
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werden Städte und Gemeinden, die für soziale Gerechtigkeit und Teilhabe stehen, für ein le-

bendiges, tolerantes und kreatives Miteinander, für eine saubere Umwelt und ein intaktes

Klima sowie für die Verantwortung für kommende Generationen im Sinne der Nachhaltigkeit.

Hiermit sollen auch die im Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-

cherheit (BMUB) gebündelten umwelt- und stadtentwicklungspolitischen Kompetenzen zu

einer Politik des nachhaltigen Zusammenlebens in den Städten zusammengeführt werden.

Im Städtebaurecht soll dieses Ziel durch die Einführung der neuen Baugebietskategorie „Ur-

bane Gebiete (MU)“ in der Baunutzungsverordnung (BauNVO) umgesetzt werden. Dafür

sollen in der parallel zu ändernden Technischen Anleitung zum Schutz vor Lärm (TA Lärm)

entsprechende baugebietsbezogene Immissionsrichtwerte festgelegt werden. An der Schnitt-

stelle von Städtebaurecht und Immissionsschutzrecht soll den Kommunen hiermit zur Erleich-

terung des Bauens in stark verdichteten städtischen Gebieten mehr Flexibilität eingeräumt

werden, ohne dabei das grundsätzlich hohe Lärmschutzniveau zu verlassen.

Die Anpassung des BauGB an die UVP-Änderungsrichtlinie soll zugleich zum Anlass ge-

nommen werden, weitere städtebauliche Anliegen aufzugreifen und einer gesetzlichen Rege-

lung zuzuführen.

Zur Erleichterung des Wohnungsbaus soll im nicht beplanten Innenbereich bei Nutzungsände-

rungen baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abgesehen wer-

den können. Des Weiteren sollen befristet bis 31. Dezember 2019 Bebauungspläne mit einer

Grundfläche von bis zu 10 000 Quadratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzung

auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, im

beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können.

Die Seveso-III-Richtlinie soll durch ein Artikelgesetz und eine Artikelverordnung mit Ände-

rungen vor allem des Immissionsschutzrechts umgesetzt werden. Flankierend hierzu sollen im

BauGB Regelungen getroffen werden, die es – über den verpflichtenden Umsetzungsbedarf

hinaus – ermöglichen, den Gefahren von Störfällen durch differenzierte Festsetzungen Rech-

nung zu tragen.
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Darüber hinaus sollen zur Behebung von Rechtsunsicherheiten und zur Ausweitung kommu-

naler Steuerungsmöglichkeiten Regelungen zu Ferienwohnungen und Nebenwohnungen

(Zweitwohnungen) in das BauGB und in die BauNVO aufgenommen werden.

Soweit Artikel 1 des Gesetzentwurfs Vorgaben der UVP-Änderungsrichtlinie umsetzt, stützt

er sich insbesondere auf die „Gutachterliche Stellungnahme zur Umsetzung der UVP-

Änderungsrichtlinie im Baugesetzbuch“ (nachfolgend zitiert als „Gutachten“). Das Gutachten

wurde zur Vorbereitung der Novellierung im Auftrag des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und

Raumforschung im Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBSR) durch die Rechts-

anwälte Prof. Dr. Dr. h. c. Ulrich Battis, Prof. Dr. Christoph Moench, Prof. Dr. Michael Uech-

tritz, Christine Mattes und Dr. Constantin von der Groeben von der Rechtsanwaltskanzlei

Gleiss Lutz Hootz Hirsch PartmbH erstellt. Der Ergebnisbericht ist auf der Internetseite des

BMUB veröffentlicht1.

II. Gesetzgebungskompetenz

Für die Novellierung des BauGB in Artikel 1 sowie der BauNVO in Artikel 2 und der Plan-

zeichenverordnung in Artikel 3 dieses Gesetzentwurfs ist der Bund im Rahmen seiner konkur-

rierenden Gesetzgebungskompetenz für das Bodenrecht (Artikel 74 Absatz 1 Nummer 18 des

Grundgesetzes [GG]) zuständig.

III. Wesentliche Regelungen im Überblick

1. Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie

a) Beibehaltung der Integration der UVP in das Baugesetzbuch

Mit dem Europarechtsanpassungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 (EAG Bau) wurde die Um-

weltprüfung eingeführt und als Regelprüfung im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ausge-

staltet (§ 2 Absatz 4 Satz 1 BauGB). Die Umweltprüfung im geltenden Städtebaurecht ist so

konzipiert, dass sie sowohl die Anforderungen der (flächenbezogenen) Richtlinie 2001/42/EG

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umwelt-

auswirkungen bestimmter Pläne und Programme (SUP-Richtlinie) als auch die Anforderun-

gen der (projektbezogenen) UVP-Richtlinie erfüllt. Sowohl die Strategische Umweltprüfung

1 Internetadresse: www.bmub.bund.de/N51884/.
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(SUP) als auch die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) werden als sogenannte Umweltprü-

fung nach den Vorschriften des BauGB durchgeführt (§ 17 Absatz 1 und 2 UVPG).

Im Rahmen des oben genannten Forschungsvorhabens (s. A.I) wurde u. a. geprüft, ob diese

„Integrationslösung“ nach Inkrafttreten der UVP-Änderungsrichtlinie beibehalten werden

kann. Dies wurde von den Forschungsnehmern bejaht: Durch die UVP-Änderungsrichtlinie

werde weder ein signifikanter Mehraufwand in der kommunalen Planungspraxis verursacht

noch verlange der Umstand, dass bei Bebauungsplanverfahren Projektträger und Genehmi-

gungsbehörde identisch sind, eine Abkehr von dem bisherigen System (Gutachten, S. 63 ff.).

Ausgehend davon soll die bewährte Integrationslösung auch in Zukunft beibehalten werden.

Damit bleibt es auch dabei, dass sich die UVP in einem nachfolgenden Zulassungsverfahren,

wie z. B. einem Baugenehmigungsverfahren, auf andere oder zusätzliche Aspekte beschrän-

ken kann (§ 17 Absatz 3 UVPG). Unberührt bleibt ebenso die Notwendigkeit, etwa im Bau-

ordnungsrecht der Länder sicherzustellen, dass im nachfolgenden Zulassungsverfahren zu

solchen anderen oder zusätzlichen Aspekten eine UVP auch tatsächlich durchgeführt wird

(vgl. schon BT-Drs. 15/2250, S. 97).

b) Änderungen zur Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie

Die UVP-Änderungsrichtlinie löst im BauGB und dessen Anlagen nur in geringem Umfang

Umsetzungsbedarf aus (Gutachten, z. B. S. 67 ff.). Insbesondere folgt aus den umfangreichen

Richtlinienvorgaben zum Screening kein Umsetzungsbedarf im BauGB, da sich der deutsche

Gesetzgeber dazu entschieden hat, grundsätzlich alle Bebauungspläne gemäß § 2 Absatz 4

BauGB einer Umweltprüfung zu unterziehen. Soweit Umsetzungsbedarf festgestellt werden

kann, dient dieser vielfach der terminologischen Anpassung des deutschen Rechts an die Vor-

gaben der Richtlinie und/oder der Klarstellung (Gutachten, z. B. S. 67 ff.). Insbesondere geht

es um folgende Änderungen:

 In den Katalog von Umweltbelangen sind die Auswirkungen auf die Fläche (§ 1 Ab-

satz 6 Nummer 7 Buchstabe a BauGB) und die Auswirkungen von schweren Unfällen

oder Katastrophen (§ 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe j BauGB) aufzunehmen.

 Die Frist zur Öffentlichkeitsbeteiligung hat mindestens 30 Tage zu betragen; zudem

soll die Frist bei Vorliegen eines wichtigen Grundes angemessen verlängert werden (§

3 Absatz 2 BauGB).
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 Für die Öffentlichkeitsbeteiligung wird verbindlich die zusätzliche Nutzung des Inter-

nets vorgesehen (§ 4a Absatz 4 BauGB).

 Gegenstand der Überwachung soll künftig auch die Durchführung von Ausgleichs-

maßnahmen nach § 1a Absatz 3 BauGB sein (§ 4c BauGB).

 Umfangreichere Anpassungen sind in der Anlage 1 zum BauGB zu den Bestandteilen

des Umweltberichts erforderlich.

2. Einführung der neuen Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“

Die Verringerung der Neuinanspruchnahme von Flächen gehört spätestens seit Verabschie-

dung der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung mit ihrem Ziel, die Flächenneuinan-

spruchnahme (Siedlungs- und Verkehrsflächen) auf 30 Hektar pro Tag zu reduzieren, zu den

wesentlichen Politikzielen. Die Städtebaurechtsnovellen von 2007 und 2013 dienten daher

insbesondere dem Ziel, die Innenentwicklung gegenüber einer Inanspruchnahme von Flächen

„auf der grünen Wiese“ zu stärken. Die Konzentration auf Innenentwicklungspotenziale hat

aber auch in den Blick zu nehmen, dass bei zunehmender Verdichtung in Innenstadtlagen

Nutzungskonkurrenzen sowie konfligierende Nutzungsansprüche und damit zunehmend auch

Lärmschutzkonflikte auftreten können, insbesondere bei heranrückender Wohnbebauung. Es

ist beabsichtigt, für diese Konfliktlagen den städtebaulichen Handlungsspielraum der Kom-

munen zu erweitern, ohne dabei das grundsätzlich hohe Lärmschutzniveau zu verlassen.

Dieser Zielsetzung soll im Städtebaurecht durch die Schaffung der neuen Baugebietskategorie

„Urbane Gebiete (MU)“ Rechnung getragen werden: Hiermit wird den Kommunen – zur Er-

leichterung des Planens und Bauens in innerstädtischen Gebieten – ein Instrument zur Verfü-

gung gestellt, mit dem sie planerisch die nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege verwirk-

lichen können. Dieses neue Baugebiet soll auch über eine höhere Bebauungsdichte verfügen

(§ 17 Absatz 1 BauNVO). Parallel zur Einführung des neuen Gebietstyps „Urbane Gebiete“

soll die TA Lärm entsprechend angepasst werden.

3. Wesentliche Regelungen zur sonstigen Fortentwicklung des Städtebaurechts

a) Erleichterung des Wohnungsbaus

Zur Erleichterung des Wohnungsbaus soll im nicht beplanten Innenbereich bei Nutzungsände-

rungen sämtlicher baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abge-
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sehen werden können. Bislang galt dies nur bei Nutzungsänderungen von Gewerbe- und

Handwerksbetrieben zu Wohnzwecken (§ 34 Absatz 3a BauGB). Des Weiteren sollen befris-

tet bis 31. Dezember 2019 Bebauungspläne mit einer Grundfläche von bis zu 10.000 Quad-

ratmetern, durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, im beschleunigten Verfahren aufge-

stellt werden können (§ 13b BauGB).

b) Flankierende Regelungen zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie

Flankierend zur Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie sollen im Baugesetzbuch Regelungen

getroffen werden, die – über den verpflichtenden Umsetzungsbedarf hinaus – den Gefahren

von Störfällen Rechnung tragen. Im Einzelnen ist Folgendes vorgesehen:

 Durch eine Ergänzung des § 9 Absatz 1 Nummer 23 BauGB sollen gezielte Festset-

zungen für bauliche und sonstige technische Maßnahmen an Gebäuden ermöglicht

werden, die der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen.

 Durch einen neuen § 9 Absatz 2c BauGB soll eine Steuerungsmöglichkeit für die An-

siedlung von Nutzungen beziehungsweise Gebäuden in der Nähe von Störfallbetrieben

geschaffen werden.

 Die Anwendbarkeit des vereinfachten und des beschleunigten Verfahrens (§§ 13 und

13a BauGB) sowie der Satzungsverfahren nach §§ 34 und 35 BauGB soll ausge-

schlossen werden, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Aufstellung der

jeweiligen Pläne bzw. Satzungen das Abstandsgebot (§ 50 Satz 1 des Bundes-

Immissionsschutzgesetzes [BImSchG]) zu beachten ist.

c) Nebenwohnungen und Ferienwohnungen

Insbesondere auf den ost- und nordfriesischen Inseln wird dem Wohnungs- bzw. dem Ferien-

wohnungsmarkt in erheblichem Umfang Wohnraum entzogen durch die Bildung von Neben-

wohnungen (Zweitwohnungen), also Wohnungen, die vom Eigentümer nicht im Sinne von

§ 21 Absatz 2 des Bundesmeldegesetzes als Hauptwohnung, sondern nur vorübergehend als

weitere Wohnung genutzt werden (vgl. § 21 Absatz 3 des Bundesmeldegesetzes). In der Folge

entstehen zum einen vermehrt sogenannte „Rollladensiedlungen“, zum anderen fehlen Dau-

erwohnraum für „Insulaner“ und Ferienwohnungen für den Fremdenverkehr. Soweit die Bil-

dung von Nebenwohnungen durch Begründung von Wohnungs- oder Teileigentum (zwecks
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anschließender Veräußerung) erfolgt, kann dies von den Gemeinden durch eine Satzung nach

§ 22 BauGB zur Sicherung der Zweckbestimmung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunkti-

on unter einen Genehmigungsvorbehalt gestellt und somit unterbunden werden. Zur Umge-

hung des Genehmigungsvorbehalts wird aber stattdessen vielfach sogenanntes Bruchteilsei-

gentum nach § 1008 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) gebildet; hierauf findet § 22

BauGB bislang keine Anwendung. Durch eine Anpassung des § 22 BauGB soll der Genehmi-

gungsvorbehalt daher auf solche Fälle der Begründung von Bruchteilseigentum ausgeweitet

werden, die der Bildung von Nebenwohnungen dienen und zudem – wie die Begründung von

Wohnungs- und Teileigentum – einer Eintragung in das Grundbuch bedürfen, die vom

Grundbuchamt im Falle einer ausbleibenden Genehmigung zu verweigern wäre. Da sich

hiermit zwangsläufig nicht alle Fälle der Bildung von Nebenwohnungen erfassen lassen, soll

es den Gemeinden darüber hinaus ermöglicht werden, durch die Satzung generell die Nutzung

von Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung unter einen

bußgeldbewehrten Genehmigungsvorbehalt zu stellen. Mit der vorgeschlagenen Regelung

wird der Entschließung des Bundesrates zur Verbesserung der Wohnsituation auf Inseln vom

12. Juni 2015 (BR-Drs. 180/15) Rechnung getragen. Die nach allgemeinen Regeln gegebe-

nenfalls bestehende Möglichkeit, Neben- bzw. Zweitwohnungen durch Bebauungsplanfest-

setzungen auszuschließen (vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 18. September 2014 – 1 KN

123/12, zu einem Sondergebiet Kurgebiet/Gebiet für Fremdenbeherbergung), soll durch die

Neuregelung nicht berührt werden; vielmehr soll mit der Änderung des § 22 BauGB ein zu-

sätzliches Instrument bereitgestellt werden. Ebenso unberührt bleibt die Möglichkeit der Län-

der, auf der Grundlage ihrer Gesetzgebungskompetenz für das Wohnungswesen (Artikel 30

und 70 GG) zur Sicherstellung der Wohnraumversorgung ein gesetzliches Zweckentfrem-

dungsverbot zu erlassen.

Zugleich besteht aufgrund neuerer Rechtsprechung insbesondere in den touristisch geprägten

Regionen der Küstenländer Unsicherheit über die Zulässigkeit von Ferienwohnungen in den

Baugebieten nach den §§ 2 bis 7 BauNVO, insbesondere in reinen und allgemeinen Wohnge-

bieten (§§ 3 und 4 BauNVO). Als Ferienwohnungen werden dabei Räume oder Gebäude ver-

standen, die einem ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur

Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit

geeignet und bestimmt sind. Nach herrschender Rechtsauffassung ist das Ferienwohnen we-

gen des Fehlens des Elements der Dauerhaftigkeit nicht der Nutzungsart „Wohnen“ zuzuord-
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nen (vgl. z. B. BVerwG, Urteile vom 11. Juli 2013 – 4 CN 7. 12 – und 8. Mai 1989 – 4 B

78.89; OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 30. Mai 2016 – OVG 10 S 34.15; Schmidt-

Eichstaedt, ZfBR 2016, 225 [225]; Pernice-Warnke, NJW 2015, 112 [113]; anderer Auffas-

sung: Pfeffer, NVwZ 2016, 729 ff.).

Das OVG Greifswald (Urteile vom 19. Februar 2014 – 3 L 212/12, Beschlüsse vom 27. März

2015 – 3 M 38/15, 30. April – 3 M 116/14 – und 10. Juni 2015 – 3 M 85/14) und das OVG

Lüneburg (Urteil vom 15. Januar 2015 – 1 KN 61/14) haben darüber hinaus auch eine Ein-

ordnung einer Ferienwohnung als Betrieb des Beherbergungsgewerbes bzw. als (nicht stören-

der) Gewerbebetrieb abgelehnt und damit Ferienwohnungen im Ergebnis für sondergebiets-

pflichtig erklärt. In der Literatur wird dies vielfach anders gesehen (Einordnung als Beherber-

gungsbetrieb: Stock, in: König/Roeser/Stock, BauNVO, 3. Aufl. 2014, § 3 Rn. 24 und 41 so-

wie § 4a Rn. 25; Stock, in: Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, BauGB, § 4 BauNVO Rn.

114 [Stand: September 2013]; Fraatz-Rosenfeld, VR 2014, 37 [38 f.]; Pernice-Warnke, NJW

2015, 112 [113]; Einordnung als nicht störender Gewerbebetrieb: Reidt/von Landwüst, UPR

2015, 12 [12 f.]; Schmidt-Eichstaedt, ZfBR 2016, 225 [229]). In einer neueren Entscheidung

hat auch der VGH Mannheim, Beschluss vom 19. Juli 2016 – 5 S 2220/15, sowohl eine Qua-

lifizierung einer Ferienwohnung als Beherbergungsbetrieb im Sinne des § 6 Absatz 2 Num-

mer 3 BauNVO als auch als sonstiger das Wohnen nicht wesentlich störender Gewerbebetrieb

im Sinne des § 6 Absatz 2 Nummer 4 BauNVO für möglich erachtet. Angesichts dieses Mei-

nungsstandes und vor dem Hintergrund, dass der zitierten Rechtsprechung des OVG Greifs-

wald und des OVG Lüneburg eine abweichende jahrzehntelange städtebauliche Praxis gegen-

übersteht (vgl. Reidt/von Landwüst, UPR 2015, 12 [13]; BR-Drs. 141/15, S. 4: „traditionell

gewachsene Vermietung von Ferienwohnungen“), wäre eine höchstrichterliche Entscheidung

wünschenswert gewesen. Eine im Wesentlichen klarstellende Ergänzung der BauNVO soll

daher zur Rechtssicherheit beitragen, womit auch dem Anliegen der Rechtsverordnungsinitia-

tive des Landes Mecklenburg-Vorpommern (BR-Drs. 141/15) vom 1. April 2015 Rechnung

getragen wird. Der Möglichkeit, in einem Sondergebiet Kurgebiet/Gebiet für Fremdenbeher-

bergung gemäß § 11 Absatz 2 Satz 2 BauNVO Ferienwohnungen und Dauerwohnungen als

Regelnutzungen nebeneinander zulassen (vgl. hierzu OVG Lüneburg, Urteil vom 18. Septem-

ber 2014 – 1 KN 123/12), soll die Regelung nicht entgegenstehen.
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IV. Gesetzesfolgen

1. Allgemeine Gesetzesfolgen

Es wird auf die Ausführungen zur Ausgangslage und Zielsetzung (s. A.I) und zu den wesent-

lichen Regelungen im Überblick (s. A.III) verwiesen.

2. Geschlechterdifferenzierte Gesetzesfolgenabschätzung

Die vorgesehenen Änderungen haben keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen.

3. Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand

Haushaltsausgaben ohne Erfüllungsaufwand sind für Bund, Länder und Kommunen nicht zu

erwarten.

4. Erfüllungsaufwand

Durch das Gesetz wird weder für Bürgerinnen und Bürger noch für die Wirtschaft, insbeson-

dere für mittelständische Unternehmen, ein Erfüllungsaufwand begründet. Es werden weder

Vorgaben noch Informationspflichten eingeführt, geändert oder aufgehoben.

Für Bund und Länder entsteht ebenfalls kein zusätzlicher Erfüllungsaufwand.

Für die Kommunen kann zum Teil ein zusätzlicher Erfüllungsaufwand entstehen, der jedoch

nicht bezifferbar ist:

 Im Hinblick auf die detaillierteren Vorgaben zum Umweltbericht und die gesetzliche

Ausweitung der Überwachung auf Ausgleichsmaßnahmen wird davon ausgegangen,

dass diesen Vorgaben in der Sache bereits vielfach in der gemeindlichen Praxis ent-

sprochen wird. Hinsichtlich des Umweltberichts ist dabei zu beachten, dass wie nach

bisheriger Rechtslage nur solche Angaben gefordert sind, die nach dem Detaillie-

rungsgrad der Planung angemessenerweise erwartet werden können. Soweit sich den-

noch für Kommunen der Erfüllungsaufwand gegenüber der bisherigen Praxis teilweise

erhöhen sollte, ist der Mehraufwand nicht bezifferbar.

 Die neu aufgenommene Regelung zum Einstellen der im Rahmen der Öffentlichkeits-

beteiligung öffentlich auszulegenden Unterlagen in das Internet dürfte gegenüber der
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ohnehin vielfach bestehenden Praxis zahlreicher Kommunen keinen zusätzlichen Er-

füllungsaufwand bedeuten. Soweit sich hierbei für einen Teil der Kommunen der Er-

füllungsaufwand gegenüber der bisherigen Praxis erhöhen sollte, ist der Mehraufwand

nicht bezifferbar. Hinzu kommt, dass eine standardisierte Erstellung und Bereitstel-

lung Kosten und Aufwände im Rahmen der späteren Verwendung innerhalb der

Kommunen erspart. Darüber hinaus erspart die transparente Bereitstellung umfangrei-

che Informationsrecherchen und Auskunftsaufwände. Das Einstellen in das Internet ist

von der Zugänglichmachung über das zentrale Internetportal des Landes zu unter-

scheiden. Die Verpflichtung zur Einrichtung dieser Portale wird durch ein gesondertes

Gesetzgebungsverfahren im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung geregelt

werden.

Zu einer Verringerung des Erfüllungsaufwands dürfte demgegenüber die Einbeziehung von

Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach dem vorgeschlagenen § 13b

BauGB beitragen.

5. Preis- und Kostenwirkungen

Das Gesetz verursacht weder sonstige Kosten für die Wirtschaft noch Kosten für die sozialen

Sicherungssysteme. Kostenüberwälzungen, die zu einer Erhöhung von Einzelpreisen führen

und Auswirkungen auf das allgemeine Preisniveau, insbesondere auf das Verbraucherpreisni-

veau, haben, sind nicht zu erwarten.

6. Nachhaltigkeit

Das Vorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Die Managementregeln und Indi-

katoren der Nationalen Nachhaltigkeitsstrategie wurden geprüft. Betroffen sind die Manage-

mentregeln (1) „Grundregel“, (2) „Erneuerbare Naturgüter“, (3) „Freisetzung von Stoffen“

und (4) „menschliche Gesundheit“ sowie die Nachhaltigkeitsindikatoren (1) „Ressourcen-

schonung“, (2) „Klimaschutz“, (3) „Erneuerbare Energien“, (4) „Flächeninanspruchnahme“,

(5) „Artenvielfalt“, (12b) „Ökologischer Landbau“ und (13) „Luftqualität“.

Das Gesetz dient – neben anderen Zielsetzungen – insbesondere der Umsetzung der geänder-

ten UVP-Richtlinie. Die Umweltprüfung nach dem BauGB, in die die Anforderungen der
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UVP-Richtlinie integriert werden, dient bereits von ihrer Zielsetzung her den Managementre-

geln (1) „Grundregel“, (2) „Erneuerbare Naturgüter“, (3) „Freisetzung von Stoffen“ und

(4) „menschliche Gesundheit“ sowie den Nachhaltigkeitsindikatoren (1) „Ressourcenscho-

nung“, (2) „Klimaschutz“, (3) „Erneuerbare Energien“, (4) „Flächeninanspruchnahme“, (5)

„Artenvielfalt“ und (13) „Luftqualität“. Eine Vielzahl der über den Umsetzungsbedarf hin-

ausgehenden Regeln zur Fortentwicklung des Städtebaurechts dient auch der Reduzierung der

Flächeninanspruchnahme (Indikator 4). Die zusätzlichen Planungsinstrumente im Zusam-

menhang mit Störfallbetrieben helfen, Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschli-

che Gesundheit noch weiter zu vermeiden (Managementregel 4).

7. Evaluierung

Eine zeitlich festgelegte Überprüfung der mit dem Gesetz beabsichtigten Wirkungen ist nicht

vorgesehen, da das Gesetz keine neuen verpflichtenden Aufgaben regelt und die in dem Ge-

setz getroffenen Regelungen kostenneutral sind.

8. Demografie-Check

Von dem Vorhaben sind keine demografischen Auswirkungen – unter anderem auf die Ge-

burtenentwicklung, Altersstruktur, Zuwanderung, regionale Verteilung der Bevölkerung oder

das Generationenverhältnis – zu erwarten.

V. Befristung

Das Gesetz stärkt die Innenentwicklung, erweitert den Handlungsspielraum von Behörden

und Gemeinden und erhöht die Rechtssicherheit. Eine Befristung des Gesetzes – über den

vorgeschlagenen § 13b BauGB hinaus (vgl. A.III.3.a) – würde seinem Anliegen nicht gerecht.
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B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Baugesetzbuchs)

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um redaktionelle Anpassungen der Inhaltsübersicht an die vorgeschlagenen

Änderungen.

Zu Nummer 2 (§ 1 BauGB)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.1.a) wird hingewiesen.

Artikel 3 der UVP-Richtlinie zählt diejenigen Schutzgüter auf, die bei der Beschreibung und

Bewertung der Umweltauswirkung eines Projekts zu berücksichtigen sind. Für die Bauleit-

planung sind die Schutzgüter in § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB genannt. Anpassungsbedarf

des deutschen Rechts besteht insoweit nur in geringem Umfang (vgl. Gutachten, S. 13 ff.).

Zu Buchstabe a

In Artikel 3 Absatz 1 Buchstabe c der UVP-Richtlinie wird nunmehr das Schutzgut „Fläche“

neben dem Schutzgut „Boden“ genannt. Auch wenn das Thema „Flächeninanspruchnahme“

schon nach bisherigem Recht im Rahmen der UVP zu berücksichtigen war, erscheint es auch

vor dem Hintergrund der Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung sachgerecht, das

Schutzgut „Fläche“ zur Klarstellung auch in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a BauGB

explizit aufzunehmen (vgl. Gutachten, S. 15 f.).

Zu Buchstabe b

Nach dem bisherigen § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe i BauGB bildeten nur die Wechsel-

wirkungen zwischen den Umweltbelangen nach den Buchstaben a, c und d der Nummer 7

einen eigenständigen Umweltbelang. Die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura

2000-Gebiete (Buchstabe b) waren hingegen ausgenommen; denn weder der bisherige Arti-

kel 3 der UVP-Richtlinie noch Anhang I Buchstabe d der SUP-Richtlinie bezogen die Richt-

linien 93/43/EWG (Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie) und 2009/147/EWG (Vogelschutzrichtli-
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nie) in die vorgesehene Betrachtung der Wechselwirkungen mit ein. Der neue Artikel 3 Ab-

satz 1 Buchstabe b der UVP-Richtlinie benennt jedoch unter dem Gesichtspunkt der biologi-

schen Vielfalt nun ausdrücklich auch die geschützten Arten und Lebensräume nach der Fau-

na-Flora-Habitat-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie, so dass diese nun auch in die Be-

trachtung der Wechselwirkungen nach § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe i BauGB einbezo-

gen werden müssen.

Zu Buchstabe c

Artikel 3 der UVP-Richtlinie wurde um einen Absatz 2 ergänzt, wonach im Rahmen der UVP

auch berücksichtigt werden muss, welche Umweltauswirkungen von einem Projekt im Fall

schwerer Unfälle oder Katastrophen zu erwarten sind. Schon bislang besteht Konsens dar-

über, dass im Rahmen der Bauleitplanung die Auswirkungen von schweren Unfällen im Sinne

der Seveso-III-Richtlinie zu berücksichtigen sind – insbesondere durch die Wahrung eines

angemessenen Sicherheitsabstandes zwischen schutzbedürftigen Nutzungen und den Be-

triebsbereichen von Störfallbetrieben (Artikel 13 der Seveso-III-Richtlinie). Inwieweit außer-

halb des Störfallrechts Unfälle und Katastrophen zu berücksichtigen sind, lässt sich unter-

schiedlich beantworten (vgl. Gutachten, S. 18 f.). Zur Vermeidung eines möglichen Umset-

zungsdefizits, aber auch um diesen bedeutenden Aspekt gesetzgeberisch zu betonen, soll Ar-

tikel 3 Absatz 2 der UVP-Richtlinie in den Katalog der Umweltbelange nach § 1 Absatz 6

Nummer 7 BauGB integriert werden. Der Wortlaut von Artikel 3 Absatz 2 und Anhang IV

Nummer 8 der UVP-Richtlinie machen deutlich, dass nur solche Unfälle und Katastrophen zu

berücksichtigen sind, die aufgrund der „Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle

und/oder Katastrophen zu erwarten“ und deshalb für das betroffene Projekt „von Bedeutung“

sind. Für die Bestimmung der Relevanz von Unfall- und Katastrophenereignissen ist sowohl

ihre Wahrscheinlichkeit als auch das mit ihnen verbundene Schadensausmaß zu berücksichti-

gen. Letzteres ist abhängig von den jeweiligen Merkmalen der Projekte, deren Zulässigkeit

mit dem Bebauungsplan begründet wird. Bei den gegebenenfalls zu betrachtenden Ereignis-

sen kann es sich sowohl um solche handeln, die von dem Vorhaben selbst hervorgerufen wer-

den (z. B. die Explosion einer Anlage), als auch um vorhabenexterne Ereignisse (z. B. Hoch-

wasser), die auf das Vorhaben einwirken und dadurch bewirken, dass von ihm erhebliche

Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen (Gutachten, S. 20 f.). Die Vorgaben des § 50 Satz 1

des Bundes-Immmissionsschutzgesetzes bleiben unberührt.
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Zu Nummer 3 (§ 3 BauGB)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.1.a) wird hingewiesen.

Artikel 6 Absatz 7 der UVP-Richtlinie sieht einen Mindestzeitraum von 30 Tagen vor, in dem

sich die Öffentlichkeit zu dem Umweltbericht äußern kann. Der geltende § 3 Absatz 2 Satz 1

BauGB sieht eine Frist von einem Monat vor; diese Frist unterschreitet im Monat Februar den

Mindestzeitraum von 30 Tagen. Für diesen Fall soll daher eine Auslegungsfrist von mindes-

tens 30 Tagen vorgesehen werden. Für die Berechnung der Frist ist – wie bei der bislang gel-

tenden Monatsfrist – auf die §§ 186 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuchs zurückzugreifen (vgl.

Gemeinsamer Senat der obersten Gerichtshöfe des Bundes, Beschluss vom 6. Juli 1972 –

Gms-OBG 2.71).

Um unterschiedliche Fristen für die Öffentlichkeitsbeteiligung einerseits und die Behördenbe-

teiligung andererseits zu vermeiden, soll auch § 4 Absatz 2 Satz 2 BauGB (s. Artikel 1 Num-

mer 4) entsprechend angepasst werden.

Artikel 6 Absatz 6 der UVP-Richtlinie fordert, dass der Zeitrahmen für die Öffentlichkeits-

und Behördenbeteiligung ausreichend bemessen ist. Im Regelfall dürfte die Frist des § 3 Ab-

satz 2 Satz 1 BauGB von einem Monat bzw. von 30 Tagen dem genügen. In Ausnahmefällen,

etwa bei besonders komplexen Planverfahren, kann jedoch eine Verlängerung der Frist ange-

zeigt sein. In solchen Fällen konnte die Gemeinde bereits nach geltendem Recht eine längere

Auslegungsfrist vorsehen. Dies soll nun verpflichtend vorgesehen werden (zur Planerhaltung

s. Artikel 1 Nummer 19 Buchstabe a [§ 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c

BauGB]).

Zu Nummer 4 (§ 4 BauGB)

Es wird auf die Erläuterungen zu Artikel 1 Nummer 3 (§ 3 BauGB) verwiesen.

Zu Nummer 5 (§ 4a BauGB)

Artikel 6 Absatz 2 der UVP-Richtlinie sieht vor, dass die Öffentlichkeit im Rahmen des Be-

teiligungsverfahrens durch öffentliche Bekanntmachung und elektronisch zu informieren ist.
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Die bisher vorgesehene bloß ergänzende Nutzung elektronischer Kommunikationstechnolo-

gien reicht daher nicht mehr aus. In § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB soll daher angeordnet wer-

den, dass der Inhalt der ortsüblichen Bekanntmachung auch in das Internet einzustellen ist.

Zudem wird vorgesehen, dass die nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB öffentlich auszulegenden

Unterlagen zusätzlich im Internet zu veröffentlichen sind (Artikel 6 Absatz 5 Satz 2

i. V. m. Absatz 3 der UVP-Richtlinie; vgl. auch Erwägungsgrund 18). Der Verpflichtung zur

Einstellung in das Internet ist genügt, wenn die auszulegenden Unterlagen, etwa über das In-

ternetportal der Gemeinde, für die Öffentlichkeit auffindbar und abrufbar sind. Darüber hin-

aus sind sie über ein zentrales Internetportal des Landes zugänglich zu machen. Die Ver-

pflichtung zur Einrichtung der zentralen Internetportale ergibt sich aus Artikel 6 Absatz 5 der

UVP-Richtlinie und wird durch das geplante UVP-Modernisierungsgesetz im Gesetz über die

Umweltverträglichkeitsprüfung umgesetzt werden.

In § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB (Artikel 1 Nummer 19) soll für den Fall, dass der

Inhalt der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen zwar in das Internet einge-

stellt, aber nicht über das zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind, vorgesehen wer-

den, dass dies für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans unbeachtlich ist.

§ 4a Absatz 4 Satz 2 und 3 BauGB trägt dem Umstand Rechnung, dass nach § 4a Absatz 4

Satz 1 BauGB eine Internetveröffentlichung künftig obligatorisch ist, und entspricht im Übri-

gen dem bisherigen Recht. Der Hinweis darauf, dass die Nutzung der elektronischen Kom-

munikation einen entsprechenden Zugang voraussetzt, ist entbehrlich und soll zur Vermei-

dung von Missverständnissen entfallen. § 4a Absatz 4 Satz 3 BauGB übernimmt den Rege-

lungsgehalt des geltenden Rechts.

Zu Nummer 6 (§ 4c BauGB)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.2.a.aa) wird hingewiesen.

Zur Umsetzung des Artikels 10 der SUP-Richtlinie ist bereits mit dem Europarechtsanpas-

sungsgesetz Bau von 2004 in § 4c BauGB eine Regelung zur Überwachung der erheblichen

nachteiligen Umweltauswirkungen eingeführt worden. Nunmehr ist in Artikel 8a Absatz 4 der

UVP-Richtlinie auch für die UVP vorgesehen, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkun-

gen zu überwachen sind. Zugleich werden die Mitgliedstaaten verpflichtet sicherzustellen,
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dass die Maßnahmen umgesetzt werden, mit denen erhebliche nachteilige Auswirkungen auf

die Umwelt vermieden, verhindert und soweit möglich ausgeglichen werden sollen. Dies legt

es nahe, die Überwachung nach § 4c BauGB auch auf die Durchführung von Ausgleichsmaß-

nahmen (Darstellungen und Festsetzungen nach § 1a Absatz 3 Satz 2 BauGB und Maßnah-

men nach § 1a Absatz 3 Satz 4 BauGB) zu erstrecken (vgl. Gutachten, S. 39). Die Überwa-

chung wird damit nicht zu einem Instrument genereller Vollzugskontrolle. So spricht auch

Nummer 7 des Anhangs IV der UVP-Richtlinie nur davon, dass Überwachungsmechanismen

hinsichtlich von Ausgleichsmaßnahmen nur „gegebenenfalls“ in den UVP-Bericht aufzuneh-

men sind. Gegenstand der Überwachung bleiben auch künftig in erster Linie die erheblichen

(nachteiligen) Umweltauswirkungen. Da Ausgleichsmaßnahmen in Ansehung von Umwelt-

auswirkungen vorgesehen werden, kann aber ihre Nichtdurchführung als „unvorhergesehene

nachteilige Auswirkung“ in die Betrachtung einbezogen werden. Artikel 8a Absatz 4 Satz 2

der UVP-Richtlinie bestimmt hierzu, dass die Art der zu überwachenden Parameter und die

Dauer der Überwachung der Art, dem Standort und dem Umfang des Projekts sowie dem

Ausmaß seiner Auswirkungen auf die Umwelt angemessen sein müssen (Gutachten, S. 39).

Zu Nummer 7 (§ 6 BauGB)

Die Regelung zur zusammenfassenden Erklärung, die nach dem bisherigen § 6 Absatz 5

Satz 3 BauGB kein Wirksamkeitserfordernis für den Flächennutzungsplan ist, soll aus syste-

matischen Gründen (vgl. auch Artikel 1 Nummer 10 [§ 10 BauGB]) in den neuen § 6a BauGB

integriert werden.

Zu Nummer 8 (§ 6a BauGB)

Absatz 1 übernimmt inhaltlich unverändert den bisherigen § 6 Absatz 5 Satz 3 BauGB.

Ebenso wie für Bebauungspläne (vgl. Artikel 1 Nummer 11 [§ 10a Absatz 2 BauGB]) soll

vorgesehen werden, dass auch der wirksame Flächennutzungsplan mit der Begründung und

der zusammenfassenden Erklärung in das Internet eingestellt und über ein zentrales Internet-

portal des Landes zugänglich gemacht werden soll. Die Regelung knüpft an die obligatorische

Internetveröffentlichungspflicht im Rahmen des Beteiligungsverfahrens an (vgl. Artikel 1

Nummer 5 [§ 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB]). Im geplanten UVP-Modernisierungsgesetz soll die

Einrichtung der zentralen Internetportale geregelt werden.
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Durch die Bereitstellung der Informationen aus der Bauleitplanung im Internet wird die Nut-

zung für raumbezogene Entscheidungen erleichtert sowie eine Weiterverwendung als Infor-

mationsgrundlage grundsätzlich ermöglicht. Dies entspricht auch den Zielen der Nationalen

Geoinformations-Strategie (NGIS). Die Regelung zur elektronischen Veröffentlichung von

Bauleitplänen lässt den Kommunen ausdrücklich Ermessensspielraum, um keine Betroffen-

heit nach Artikel 4 Absatz 6 der Richtlinie 2007/2/EG des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 14. März 2007 zur Schaffung einer Geodateninfrastruktur in der Europäischen

Gemeinschaft (INSPIRE) (ABl. L 108 vom 25.4.2007, S. 1) auszulösen.

Zu Nummer 9 (§ 9 BauGB)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.3.b) wird hingewiesen.

Zu Buchstabe a

Der vorgeschlagene § 9 Absatz 1 Nummer 23 Buchstabe c BauGB soll ermöglichen, dass in

einem Bebauungsplan Gebiete festgesetzt werden, in denen bei der Errichtung, Änderung

oder Nutzungsänderung von nach Art (z. B. Einfamilienhaus), Maß oder Nutzungsintensität

(z. B. Anzahl der Bewohner, Benutzer oder Besucher) zu bestimmenden Gebäuden oder sons-

tigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von Betriebsbereichen (§ 3 Absatz 5a des Bun-

des-Immissionsschutzgesetzes) bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen, die

der Vermeidung oder Minderung der Folgen von Störfällen (§ 2 Nummer 3 der 12. BImSchV)

dienen, getroffen werden müssen. Die Neuregelung ergänzt und präzisiert die bereits nach § 9

Absatz 1 Nummer 24 BauGB bestehenden Festsetzungsmöglichkeiten und soll den planeri-

schen Handlungsspielraum der Gemeinden im Hinblick auf die Vermeidung und die Verrin-

gerung der Folgen von Störfällen erweitern. Insbesondere werden ausdrücklich Differenzie-

rungen nach Art, Maß oder Nutzungsintensität der Gebäude oder Anlagen ermöglicht.
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Zu Buchstabe b

Einzelne Bauvorhaben können auch in der Nähe von Betriebsbereichen im Sinne des § 3 Ab-

satz 5a BImSchG zulässig sein.

Durch § 9 Absatz 2c BauGB soll es den Gemeinden ermöglicht werden, zum Schutz vor den

Folgen von Störfällen für bestimmte Nutzungen, Arten von Nutzungen oder für nach Art,

Maß oder Nutzungsintensität zu bestimmende Gebäude Festsetzungen zu ihrer Zulässigkeit,

ausnahmsweisen Zulässigkeit oder Nichtzulässigkeit zu treffen.

Die Vorschrift soll insbesondere in folgenden Fallkonstellationen zur Anwendung gelangen

können:

 Vergleichbar den Absätzen 2a und 2b des § 9 BauGB kann ein Bebauungsplan im

Sinne des § 9 Absatz 2c BauGB für den nicht beplanten Innenbereich (§ 34 BauGB)

aufgestellt werden. Im nicht beplanten Innenbereich können Bauvorhaben auch in der

Nähe von Betriebsbereichen im Sinne des § 3 Absatz 5a BImSchG zulässig sein. In

diesen Fällen soll es den Gemeinden ermöglicht werden, bei Bedarf durch einen Be-

bauungsplan nach § 9 Absatz 2c BauGB dem Störfallrisiko durch differenzierende

Festsetzungen Rechnung zu tragen.

 Bedarf für einen Bebauungsplan nach § 9 Absatz 2c BauGB kann auch dann bestehen,

wenn im fraglichen Gebiet bereits ein qualifizierter Bebauungsplan besteht, dieser

aber zu einem Zeitpunkt aufgestellt worden ist, zu dem die Abstandsbestimmungen

der Seveso-Richtlinien II und III noch nicht galten. Der (Änderungs-)Bebauungsplan

nach § 9 Absatz 2c BauGB soll über die Feinsteuerungsmöglichkeiten nach § 1 Ab-

satz 5 und 9 BauNVO hinausgehende Differenzierungen ermöglichen.

 Wegen der über die Feinsteuerung nach § 1 Absatz 5 und 9 BauNVO hinausgehenden

Differenzierungsmöglichkeiten kann ein Bedarf für die Festsetzungsmöglichkeiten

nach § 9 Absatz 2c BauGB auch bei der Aufstellung und Änderung qualifizierter Be-

bauungspläne bestehen, bei denen die Regelung des § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten

ist.
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Zu Nummer 10 (§ 10 BauGB)

Die Absätze 1 bis 3 des bisherigen § 10 BauGB regeln das Inkrafttreten des Bebauungsplans;

die zusammenfassende Erklärung nach Absatz 4 ist jedoch kein Wirksamkeitserfordernis,

sondern setzt vielmehr das Vorhandensein eines wirksamen Bebauungsplans voraus. § 10

Absatz 4 BauGB soll daher systematisch klarer – ebenso wie die neu aufzunehmenden Rege-

lungen über das Einstellen in das Internet – in den neuen § 10a BauGB integriert werden (vgl.

auch Artikel 1 Nummer 7 [§ 6 BauGB]).

Zu Nummer 11 (§ 10a BauGB)

Absatz 1 übernimmt inhaltlich unverändert den bisherigen § 10 Absatz 4 BauGB.

Nach Absatz 2 sollen ergänzend in das Internet eingestellt und über ein zentrales Internetpor-

tal des Landes zugänglich gemacht werden

 die Erteilung der Genehmigung oder der Beschluss nach § 10 Absatz 3 Satz 1 BauGB

sowie

 der in Kraft getretene Bebauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassen-

den Erklärung.

Die Einrichtung der zentralen Internetportale soll insoweit im geplanten UVP-Moderni-

sierungsgesetz geregelt werden.

Ebenso wie in § 6a Absatz 2 BauGB besteht zur Einstellung in das Internet und zur Zugäng-

lichmachung über das zentrale Internetportal jedoch keine Verpflichtung. Auf die Begrün-

dung zu Artikel 1 Nummer 8 (§ 6a BauGB) wird Bezug genommen.

Zu Nummer 12 (§ 13 BauGB)

Zu Buchstabe a

Sowohl das vereinfachte Verfahren (§ 13 BauGB) als auch das beschleunigte Verfahren für

Bebauungspläne der Innenentwicklung (§ 13a BauGB; s. Artikel 1 Nummer 13) sollen ausge-

schlossen sein, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Aufstellung der jeweiligen

Pläne im Hinblick auf Störfälle das Abstandsgebot nach § 50 Satz 1 BImSchG zu beachten

ist.
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Zu Buchstabe b

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung zu den Nummern 7, 8, 10 und 11.

Zu Nummer 13 (§ 13a BauGB)

Es wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a (§ 13 BauGB) verwiesen.

Zu Nummer 14 (§ 13b BauGB)

Nach dem vorgeschlagenen § 13b BauGB soll befristet bis zum 31. Dezember 2019 ein Be-

bauungsplan, durch den die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, die

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen, in entsprechender Anwendung des

§ 13a BauGB im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können, wenn in ihm eine zu-

lässige Grundfläche im Sinne des § 19 Absatz 2 BauNVO oder eine Größe der Grundfläche

festgesetzt wird von insgesamt weniger als 10 000 Quadratmetern (vgl. § 13a Absatz 1 Satz 2

BauGB). Als im Zusammenhang bebaute Ortsteile kommen sowohl nach § 34 BauGB zu be-

urteilende Flächen in Betracht als auch bebaute Flächen, die nach § 30 Absatz 1 oder 2

BauGB zu beurteilen sind.

Zu Nummer 15 (§ 22 BauGB)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.3.c) wird hingewiesen.

Zu Buchstabe a

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und 2 BauGB übernimmt unverändert die geltende Rechtsla-

ge; der bisherige Satz 2 wurde dabei in Satz 1 Nummer 2 integriert. Mit § 22 Absatz 1 Satz 1

Nummer 3 BauGB soll künftig auch die Begründung von Bruchteilseigentum an Grundstü-

cken mit Wohngebäuden und Beherbergungsbetrieben einem Genehmigungsvorbehalt unter-

worfen werden können, wenn im Sinne des § 1010 BGB im Grundbuch zugleich als Belas-

tung eingetragen werden soll, dass Räume zur ausschließlichen Benutzung zugewiesen sind

und die Aufhebung der Gemeinschaft ausgeschlossen ist. Zweck eines solchen Genehmi-
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gungserfordernisses muss – wie bei der Begründung oder Teilung von Wohneigentum oder

Teileigentum – die Sicherung der Zweckbestimmung eines Gebietes mit Fremdenverkehrs-

funktion sein. Zur Vermeidung einer unverhältnismäßigen Beschränkung des Grundstücks-

verkehrs sollen nur solche Fälle der Bruchteilseigentumsbildung erfasst werden, die von

vornherein auf die Schaffung einer Rechtsposition gerichtet sind, die der Bildung von Wohn-

eigentum vergleichbar ist. Dies ist insbesondere dann anzunehmen, wenn die Begründung des

Bruchteilseigentums mit einer Regelung verbunden wird, wonach die Räume zur ausschließ-

lichen Benutzung zugewiesen sind und die Aufhebung der Gemeinschaft ausgeschlossen ist

(vgl. auch OVG Schleswig, Beschluss vom 19. Juli 2000 – 2 W 112/00).

Mit Satz 1 Nummer 4 sollen ergänzend auch Fälle erfasst werden, in denen eine im Grund-

buch einzutragende Benutzungsregelung mit Ausschluss der Aufhebung der Gemeinschaft

(§ 1010 BGB) erst nach der Begründung des Bruchteilseigentums vereinbart wird. In diesem

Fall unterliegt nicht die Bildung des Bruchteilseigentums, sondern die Benutzungsregelung

mit Aufhebungsausschluss der Genehmigungspflicht.

Die vorgeschlagenen Regelungen in § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 BauGB tragen der

Entschließung des Bundesrates vom 12. Juni 2015 (BR-Drs. 180/15) Rechnung.

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 BauGB erfasst nur Fallgestaltungen, bei denen das je-

weilige Rechtsgeschäft zu seiner Gültigkeit einer Grundbucheintragung bedarf. Soweit eine

Grundbucheintragung erforderlich ist, bleibt bei einer versagten Genehmigung der missbillig-

te rechtsgeschäftliche Erfolg deshalb aus, weil das Grundbuchamt bei fehlender Genehmi-

gung die Eintragung nicht vornimmt. Aber daneben sind zahlreiche, rein schuldrechtliche

Vereinbarungen vorstellbar, durch die eine Nutzung von Räumen als Nebenwohnung bewirkt

werden kann. Auch kann auf die Grundbucheintragung einer Regelung nach § 1010 BGB

verzichtet werden. Um diese Fälle zu erfassen, soll künftig auch unmittelbar die Nutzung von

Räumen in Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben als Nebenwohnung unter einen Ge-

nehmigungsvorbehalt gestellt werden können (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB). Bei

dem Begriff der Nebenwohnung wird an die Begriffsbestimmung des § 21 des Bundesmelde-

gesetzes angeknüpft, wobei § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB darüber hinaus verlangt,

dass die Räume insgesamt an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt sind. An-

ders als in den Fällen des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 BauGB, bei denen die Umset-

zung der Genehmigungspflicht dadurch sichergestellt wird, dass andernfalls der erforderliche
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Grundbucheintrag ausbleibt, wird nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB lediglich ein

Verhalten unter Genehmigungsvorbehalt gestellt. Um ein genehmigungswidriges Verhalten

zu unterbinden, ist durch einen entsprechenden Ordnungswidrigkeitentatbestand in § 213

BauGB (Artikel 1 Nummer 18) flankierend eine Sanktionsmöglichkeit zu schaffen.

Zu Buchstabe b

Die Änderung in § 22 Absatz 2 Satz 3 BauGB erklärt sich daraus, dass der nach § 22 Absatz 1

Satz 1 Nummer 5 BauGB mögliche Genehmigungsvorbehalt keine Relevanz für das Grund-

buchamt hat. Insoweit kann eine Mitteilungspflicht also entfallen.

Das Grundbuchamt hat von sich aus keine Kenntnis davon, ob sich auf den Grundstücken

Wohngebäude oder Beherbergungsbetriebe befinden. In den Fällen des § 22 Absatz 1 Satz 1

Nummer 3 und 4 BauGB reicht es daher nicht, wenn die Gemeinde dem Grundbuchamt nach

§ 22 Absatz 2 Satz 3 BauGB lediglich mitteilt, dass die gesamte Gemarkung betroffen ist; der

Anwendungsbereich dieser Vorschrift wird daher entsprechend eingegrenzt. In den Fällen des

§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 BauGB bleibt daher eine genaue Bezeichnung der be-

troffenen Grundstücke erforderlich.

Zu den Buchstaben c und d

Die Regelungen in § 22 Absatz 4 Satz 1, 2 und Absatz 6 Satz 1 BauGB beziehen sich nur auf

die Genehmigungsvorbehalte nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 BauGB und sind daher in

ihrem Anwendungsbereich entsprechend zu begrenzen.

Zu Nummer 16 (§ 34 BauGB)

Zu Buchstabe a

Zur Erleichterung des Wohnungsbaus soll im nicht beplanten Innenbereich bei Nutzungsände-

rungen sämtlicher baulicher Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abge-

sehen werden können. Bislang galt dies nur bei Nutzungsänderungen von Gewerbe- und

Handwerksbetrieben zu Wohnzwecken. Von der Neuregelung soll ausdrücklich auch eine

erforderliche Änderung oder Erneuerung erfasst sein. Gegebenenfalls sind die vom Bundes-
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verwaltungsgericht mit Urteil vom 20. Dezember 2012 – 4 C 11/11 – entwickelten Grundsät-

ze zum Abstandsgebot nach der Seveso-III-Richtlinie zu beachten.

Zu Buchstabe b

Es wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a (§ 13 BauGB) verwiesen.

Zu Nummer 17 (§ 35 BauGB)

Es wird auf die Ausführungen zu Artikel 1 Nummer 12 Buchstabe a (§ 13 BauGB) verwiesen.

Zu Nummer 18 (§ 213 BauGB)

Zu Buchstabe a

Wird in Fällen des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 bis 4 BauGB eine erforderliche Genehmi-

gung bzw. ein Zeugnis nach § 22 Absatz 5 Satz 5 BauGB nicht erteilt oder geht eine Freistel-

lungserklärung nach § 22 Absatz 8 BauGB beim Grundbuchamt nicht ein, nimmt das Grund-

buchamt die erstrebte Eintragung nicht vor (§ 22 Absatz 6 Satz 1 BauGB); die erstrebte

Rechtsfolge bleibt damit aus. In den Fällen des § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB be-

steht jedoch die tatsächliche Möglichkeit, eine Wohnung auch ohne Genehmigung und somit

unrechtmäßig als Nebenwohnung zu nutzen. Der neue Ordnungswidrigkeitentatbestand in

§ 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB soll eine abschreckende Wirkung entfalten.

Zu Buchstabe b

Zu Doppelbuchstabe aa

Gemäß § 17 Absatz 1 des Ordnungswidrigkeitengesetzes beträgt der Regelbußgeldrahmen

eintausend Euro. Daher wird der Betrag von fünfhundert Euro durch den neuen Regelbuß-

geldrahmen von eintausend Euro ersetzt.

Zu Doppelbuchstabe bb

Um eine abschreckende Wirkung hinsichtlich eines Verstoßes gegen § 22 Absatz 1 Satz 1

Nummer 5 BauGB zu entfalten, erscheint für den neuen Bußgeldtatbestand in § 213 Absatz 1
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Nummer 4 BauGB eine Bußgeldandrohung von bis zu fünfundzwanzigtausend Euro sachge-

recht.

Zu Nummer 19 (§ 214 BauGB)

Zu Buchstabe a

In der Neufassung des § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 BauGB werden zur Verbesserung der

Lesbarkeit die sogenannten internen Unbeachtlichkeitsklauseln mit Buchstaben unterteilt.

Inhaltliche Änderungen enthält die Neufassung zum einen in Bezug auf die Pflicht zur ange-

messenen Verlängerung der Auslegungsfrist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB (Artikel 1

Nummer 3): Nach § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c BauGB soll es für die Wirk-

samkeit eines Bauleitplans unbeachtlich sein, wenn die Frist nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB

bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nicht oder nicht angemessen verlängert worden ist und

die Begründung für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen Grundes nachvollzieh-

bar ist. Auch bei Einführung dieser Regelung wird dem Anliegen der UVP-

Änderungsrichtlinie hinreichend Rechnung getragen: Vor der förmlichen Beteiligung nach § 3

Absatz 2 BauGB findet eine frühzeitige Beteiligung (§ 3 Absatz 1 BauGB) statt. Somit hat die

Öffentlichkeit bereits in diesem frühen Stadium Gelegenheit, sich zum Entwurf der Bauleit-

planung zu äußern. Auf die Auslegung muss mindestens eine Woche vorher hingewiesen

werden (§ 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB), so dass die Öffentlichkeit bereits frühzeitig über die

bevorstehende Auslegung informiert wird. Aus dem Abwägungsgebot folgt, dass die Ge-

meinde im Rahmen der Abwägung auch solche Belange nicht unberücksichtigt lassen darf,

die zwar erst nach dem Ende der Auslegungsfrist vorgetragen werden, die aber für die Abwä-

gung von Bedeutung sind.

Zum anderen enthält die Neufassung insofern eine inhaltliche Änderung, als in § 214 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe d BauGB die Verletzung der Internetveröffentlichungs-

pflicht im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung (§ 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB; Artikel 1

Nummer 5) zu einem für die Rechtswirksamkeit des Bebauungsplans beachtlichen Fehler

erklärt wird. Wenn eine Internetveröffentlichung (etwa über das Internetportal der Gemeinde)

erfolgt ist, der Zugang über ein zentrales Portal des Landes aber nicht besteht (z. B. wegen

technischer Probleme bei der Verlinkung), soll dies hingegen für die Wirksamkeit des Bau-

leitplans unbeachtlich sein, zumal die Funktionsfähigkeit der zentralen Internetportale der
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Länder außerhalb des Einwirkungsbereichs der Gemeinden liegt. Die sich aus dem zu ändern-

den Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung künftig ergebende Pflicht der Länder,

solche Portale zu betreiben und den Gemeinden zur Verfügung zu stellen, bleibt unberührt.

Darüber hinaus wird klargestellt, dass die für das beschleunigte Verfahren nach § 13a BauGB

geltenden Regelungen auch in den Fällen des § 13b BauGB anwendbar sind.

Zu Buchstabe b

In § 214 Absatz 2a BauGB soll ebenfalls klargestellt werden, dass die Vorschrift auch auf das

beschleunigte Verfahren nach dem neuen § 13b BauGB anwendbar ist.

Zu Nummer 20 (§ 245c)

Der Regelungsvorschlag in § 245c Absatz 1 BauGB trägt der Überleitungsregelung in Arti-

kel 3 Absatz 2 der UVP-Änderungsrichtlinie Rechnung.

Mit § 245c Absatz 2 Satz 1 BauGB soll dem Umstand Rechnung getragen werden, dass zwi-

schen dem Zeitpunkt, in dem eine Regelung nach § 1010 Absatz 1 BauGB getroffen wird,

und dem des grundbuchlichen Vollzugs erhebliche Zeitspannen liegen können. Nach § 245c

Absatz 2 Satz 2 BauGB sollen Regelungen nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB kei-

ne Anwendung finden, wenn die Nutzung als Nebenwohnung vor dem Inkrafttreten des Ge-

setzes aufgenommen worden ist.

Nach § 245c Absatz 3 soll § 6a der Baunutzungsverordnung zunächst nur dann seine Wirkung

entfalten, wenn die Gemeinde dies planerisch vorgesehen hat.

Zu Nummer 21 (Anlage 1)

Mit der vorgeschlagenen Nummer 21 soll die Anlage 1 zum BauGB, die Vorgaben zum Um-

weltbericht enthält, neu gefasst werden. Die bisherige Struktur der Anlage 1 zum BauGB

bleibt dabei erhalten; in diese werden jedoch die im neuen Anhang IV der UVP-Richtlinie

deutlich detaillierteren Vorgaben integriert.
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Nummer 1 der Anlage zum BauGB bleibt inhaltlich unverändert. Nummer 1 dient primär der

Umsetzung von Buchstabe a des Anhangs I der SUP-Richtlinie, der – anders als die UVP-

Richtlinie – eine Kurzdarstellung erfordert.

Umfangreichere Änderungen finden sich dagegen in Nummer 2 der Anlage 1 zum BauGB.

Nummer 2 Buchstabe a der Anlage 1 zum BauGB dient der Umsetzung von Nummer 3 des

Anhangs IV der UVP-Richtlinie. Gegenstand ist zum einen (wie bisher in Nummer 2 Buch-

stabe a der Anlage 1 zum BauGB) die Beschreibung des derzeitigen Umweltzustandes, der

nun entsprechend der UVP-Richtlinie als „Basisszenario“ bezeichnet wird, zum anderen des-

sen voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurchführung des Projekts (bislang Nummer 2

Buchstabe b). Dabei wird klargestellt, dass die voraussichtliche Entwicklung bei Nichtdurch-

führung des Projekts nur insoweit zu beschreiben ist, als natürliche Entwicklungen gegenüber

dem Basisszenario mit zumutbarem Aufwand auf der Grundlage der verfügbaren Umweltin-

formationen und wissenschaftlichen Erkenntnisse bewertet werden können.

Nummer 2 Buchstabe b der Anlage 1 zum BauGB dient im Wesentlichen der Umsetzung von

Nummer 5, zugleich aber auch von Nummer 1 des Anhangs IV der UVP-Richtlinie. Dabei ist

zu berücksichtigen, dass sich die Umweltprüfung nach § 2 Absatz 4 Satz 3 BauGB u. a. auf

das bezieht, was nach dem Detaillierungsgrad der Planung angemessenerweise erwartet wer-

den darf. Für den Umfang der im Einzelfall bestehenden Prüfungsanforderungen nach Num-

mer 2 Buchstabe b der Anlage 1 wird daher auch von Bedeutung sein, ob ein konkretisierba-

res Projekt bzw. Vorhaben Gegenstand oder Anlass des Bebauungsplans ist. Geprüft werden

nur solche Auswirkungen, die durch die Festsetzungen des Planes hinreichend absehbar sind.

Auf Bebauungsplanebene nicht absehbare zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswir-

kungen des Vorhabens sind wie nach bisheriger Rechtslage (vgl. schon BT-Drs. 15/2250,

S. 97) nach § 17 Absatz 3 UVPG auf Zulassungsebene zu prüfen. Die Umsetzung von Num-

mer 1 und Nummer 5 des Anhangs IV der UVP-Richtlinie kann in der vorgeschlagenen Wei-

se zusammengefasst werden, da sich die von Nummer 1 geforderte Beschreibung des Projekts

und die von Nummer 5 geforderte Beschreibung der Umweltauswirkungen überschneiden und

im Ergebnis dieselben Aspekte betrachten. Eine gesonderte Umsetzung der Nummer 4 des

Anhangs IV der UVP-Richtlinie ist entbehrlich; die dort genannten Umweltfaktoren gemäß

Artikel 3 Absatz 1 der UVP-Richtlinie sind bereits in § 1 Absatz 6 Nummer 7 BauGB be-

nannt, auf den auch Nummer 2 Buchstabe b der Anlage 1 zum BauGB Bezug nimmt.
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Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa bis hh der Anlage 1 zum BauGB übernimmt wei-

testgehend wortgleich die Vorgaben aus Nummer 5 Buchstabe a bis g des Anhangs IV der

UVP-Richtlinie. Dabei wird jedoch der Aspekt der „Beseitigung und Verwertung von Abfäl-

len“ (Nummer 5 Buchstabe c des Anhangs IV der UVP-Richtlinie) in einen eigenen Gliede-

rungspunkt (Doppelbuchstabe dd) überführt und um den Aspekt der Abfallerzeugung (vgl.

Nummer 1 des Anhangs IV der UVP-Richtlinie) ergänzt.

Um begrifflich an den insoweit unverändert bleibenden § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe a

BauGB anzuknüpfen, werden in Nummer 2 Buchstabe b Satz 1 Doppelbuchstabe bb der An-

lage 1 zum BauGB über den Wortlaut der Nummer 5 Buchstabe b des Anhangs IV der UVP-

Richtlinie hinaus neben der biologischen Vielfalt auch Tiere und Pflanzen als Schutzgut be-

nannt.

Nummer 2 Buchstabe b Satz 2 und 3 der Anlage 1 zum BauGB entsprechen Nummer 5 Satz 2

und 3 des Anhangs IV der UVP-Richtlinie. Als Umweltschutzziele auf Ebene der Mitglied-

staaten sollen im BauGB sowohl Umweltschutzziele auf Bundesebene als auch solche auf

Landes- und kommunaler Ebene erfasst sein. 

Nummer 2 Buchstabe c der Anlage 1 zum BauGB dient der Umsetzung von Nummer 7 des

Anhangs IV der UVP-Richtlinie. Gegebenenfalls sind auch geplante Überwachungsmaßnah-

men zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen zu beschreiben (vgl. auch oben zu Artikel

1 Nummer 6).

Nummer 2 Buchstabe d der Anlage 1 zum BauGB dient der Umsetzung von Nummer 2 des

Anhangs IV der UVP-Richtlinie. Hier wird klargestellt, dass bei anderweitigen Planungsmög-

lichkeiten die wesentlichen Gründe für die getroffene Wahl anzugeben sind.

Nummer 2 Buchstabe e der Anlage 1 zum BauGB dient der Umsetzung von Nummer 8 des

Anhangs IV der UVP-Richtlinie und nimmt hierzu den vorgeschlagenen § 1 Absatz 6 Num-

mer 7 Buchstabe j BauGB in Bezug.
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Nummer 3 Buchstabe a bis c der Anlage 1 zum BauGB bedurfte keiner Änderung gegenüber

der geltenden Fassung. Neu angefügt wurde Buchstabe d, der der Umsetzung der Nummer 10

des Anhangs IV der UVP-Richtlinie dient.

Zu Artikel 2 (Baunutzungsverordnung)

Um im Hinblick auf die Problembereiche Ferienwohnungen und Nebenwohnungen eine wi-

derspruchsfreie Rechtsetzung sicherzustellen, werden die Änderungen des BauGB und die

Änderungen der BauNVO in einem Artikelgesetz zusammengefasst.

Zu Nummer 1 (Inhaltsübersicht)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Inhaltsübersicht an die vorgeschlagenen

Änderungen.

Zu Nummer 2 (§ 1 BauNVO)

Zu Buchstabe a

Hiermit wird die neue Baugebietskategorie „Urbane Gebiete (MU)“ in die allgemeinen Vor-

schriften für Bauflächen und Baugebiete aufgenommen.

Zu Buchstabe b

Mit dem vorgeschlagenen § 13a BauNVO (Artikel 2 Nummer 4) werden Ferienwohnungen

ausdrücklich zu Unterarten bestimmter der in den §§ 2 bis 7 BauNVO allgemein oder aus-

nahmsweise zulässigen Nutzungen erklärt. Wegen der Nähe zu § 13 BauNVO sollen Ferien-

wohnungen ebenso wie die dort als eigenständige Nutzungsart geregelten Räume und Gebäu-

de für freie Berufe zum Gegenstand einer Feinsteuerung nach § 1 Absatz 5 BauNVO erklärt

werden. § 1 Absatz 5 BauNVO greift nur in Fällen ein, in denen die jeweilige Nutzung allge-

mein zulässig ist. In den übrigen Fällen greift die Feinsteuerungsmöglichkeit nach § 1 Absatz

9 BauNVO, dessen Anforderungen (vgl. hierzu z. B. Bundesverwaltungsgericht, Urteil vom

27. März 2013 – 4 CN 7/11; Urteil vom 29. Januar 2009 – 4 C 16.07) unberührt bleiben.
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Zu Nummer 3 (§ 6a BauNVO)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.2) wird hingewiesen.

Mit der neuen Baugebietskategorie soll den Kommunen – zur Erleichterung des Planens und

Bauens in innerstädtischen Gebieten – ein Instrument zur Verfügung gestellt werden, mit dem

sie planerisch die nutzungsgemischte Stadt der kurzen Wege verwirklichen können. Sie sieht

daher – auch zur Vermeidung und Reduzierung von Verkehr und zur Förderung eines leben-

digen öffentlichen Raums – eine räumliche Nähe von wichtigen Funktionen wie Wohnen,

Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Erholung vor. Gleichzeitig soll in diesem Gebiet

eine stärkere Verdichtung ermöglicht werden.

Absatz 1 umschreibt die Zweckbestimmung des urbanen Gebiets. Satz 2 stellt klar, dass die

zulässigen Nutzungen nicht gleichgewichtig vorhanden sein müssen. Absatz 2 benennt die im

urbanen Gebiet allgemein zulässigen Nutzungen. Vergnügungsstätten, soweit sie nicht kern-

gebietstypisch sind, und Tankstellen sollen nach Absatz 3 ausnahmsweise zulässig sein. Ab-

satz 4 enthält – über die bestehenden Möglichkeiten des § 1 Absatz 4 bis 10 hinaus – ver-

schiedene Differenzierungsmöglichkeiten. Parallel zur Einführung des neuen Gebietstyps

„Urbane Gebiete“ soll die TA Lärm entsprechend angepasst werden.

Zu Nummer 4 (§ 13a BauNVO)

Auf den Allgemeinen Teil der Begründung (A.III.3.c) wird hingewiesen.

Mit dem vorgeschlagenen § 13a BauNVO soll in Anlehnung an § 3 Absatz 4 BauNVO klar-

stellend geregelt werden, dass Ferienwohnungen unbeschadet des § 10 BauNVO in der Regel

zu den nach § 2 Absatz 3 Nummer 4 BauNVO und § 4 Absatz 3 Nummer 2 BauNVO aus-

nahmsweise zulässigen nicht störenden Gewerbebetrieben sowie zu den nach § 4a Absatz 2

Nummer 3, § 5 Absatz 2 Nummer 6, § 6 Absatz 2 Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 4 und

§ 7 Absatz 2 Nummer 3 BauNVO zulässigen Gewerbebetrieben zählen. Die Zulässigkeit von

Ferienwohnungen soll sich damit nach den für diese Nutzungsarten geltenden Festsetzungen

richten – gegebenenfalls unter Berücksichtigung von Festsetzungen nach § 1 Absatz 5 und 9

BauNVO. Ferienwohnungen werden dabei definiert als Räume oder Gebäude, die einem

ständig wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft zur Ver-
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fügung gestellt werden und die zur Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und be-

stimmt sind. Der Begriff Ferienwohnung impliziert dabei, dass eine Anmietung regelmäßig

für Zwecke der Freizeit- und Urlaubsgestaltung erfolgt. Die vorgeschlagene Regelung lässt §

10 BauNVO unberührt. Insbesondere haben Ferienhäuser nach § 10 Absatz 4 BauNVO auf-

grund ihrer Belegenheit in einem Ferienhausgebiet von vornherein eine andere städtebauliche

Qualität als Ferienwohnungen im Sinne des § 13a BauNVO. Zweckentfremdungsgesetze der

Länder, die auf der Gesetzgebungskompetenz der Länder für das Wohnungswesen beruhen,

werden von der Neuregelung nicht tangiert.

In Gewerbe- und Industriegebieten findet § 13a BauNVO keine Anwendung. An der Qualifi-

zierung von Ferienwohnungen als Gewerbebetriebe ändert sich auch dort nichts; aufgrund des

wohnähnlichen Charakters ist hier jedoch im Einzelfall zu prüfen, ob sie gebietsverträglich

sind; die Neuregelung soll daher nicht auf diese Gebietsarten erstreckt werden.

Nach § 13a Satz 2 BauNVO können als Ferienwohnung dienende Räume insbesondere bei

einer untergeordneten Bedeutung gegenüber der in dem Gebäude vorherrschenden Hauptnut-

zung abweichend von § 13a Satz 1 BauNVO zu den Betrieben des Beherbergungsgewerbes

nach § 4 Absatz 3 Nummer 1, § 4a Absatz 2 Nummer 2, § 5 Absatz 2 Nummer 5, § 6 Absatz

2 Nummer 3, § 6a Absatz 2 Nummer 3 und § 7 Absatz 2 Nummer 2 oder zu den kleinen Be-

trieben des Beherbergungsgewerbes nach § 3 Absatz 3 Nummer 1 BauNVO gehören. Dies

kann beispielsweise der Fall sein, wenn eine Einliegerwohnung als Ferienwohnung vermietet

wird. In diesen Fällen kann - auch ohne beherbergungstypische Bewirtungsleistungen - die

städtebauliche Wirkung einer Ferienwohnung, einschließlich ihres Störpotenzials, derjenigen

eines (kleinen) Betriebs des Beherbergungsgewerbes entsprechen.

Ferienwohnungen können Gegenstand isolierter Bebauungsplanfestsetzungen nach § 1 Ab-

satz 5 und 9 BauNVO sein (s. Artikel 2 Nummer 2 Buchstabe b).

Zu Nummer 5 (§ 17 BauNVO)

Diese Änderung flankiert die vorgeschlagene Neuregelung zu Nummer 3.
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Kurze Wege erfordern eine größere bauliche Dichte; § 17 BauNVO sieht daher für urbane

Gebiete ein – gegenüber den meisten anderen Baugebieten der BauNVO – erhöhtes Maß der

baulichen Nutzung vor.

Zu Artikel 3 (Änderung der Planzeichenverordnung)

Zu Nummer 1 (Überschrift)

Bislang lautet die offizielle Überschrift noch „Anlage zur Planzeichenverordnung 1990“,

während die Planzeichenverordnung selber seit dem Jahr 2013 nur noch die Bezeichnung

„Planzeichenverordnung“ trägt. Mit der Änderung wird dieser Umbenennung Rechnung ge-

tragen.

Zu den Nummern 2 und 3 (Planzeichen)

Es handelt sich um eine Anpassung der Planzeichenverordnung an die Regelungen in Arti-

kel 2 Nummer 2 Buchstabe a und 3.

Zu Artikel 4 (Bekanntmachung)

Die Vorschrift soll die Neubekanntmachung des BauGB und der BauNVO regeln. Als Stich-

tag wird der 1. Oktober 2017 gewählt; damit soll gewährleistet werden, dass sämtliche das

BauGB betreffenden Gesetzgebungsverfahren dieser Legislaturperiode abgeschlossen sind

und bei der Neubekanntmachung berücksichtigt werden können.

Zu Artikel 5 (Inkrafttreten)

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2

Aktualisierte Stellungnahme des Nationalen Normenkontrollrates gemäß § 6 Abs. 1 NKRG

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht

und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt (NKR-Nr. 3644, BMUB)

Der Nationale Normenkontrollrat hat den Entwurf des oben genannten Regelungsvorhabens

geprüft.

I. Zusammenfassung

Bürgerinnen und Bürger Keine Auswirkungen

Wirtschaft Keine Auswirkungen

Verwaltung (Kommunen)

jährlicher Erfüllungsaufwand:

einmaliger Erfüllungsaufwand:

Im Einzelfall geringfügig

Im Einzelfall kann eine Entlastung von 20-40
Prozent im Vergleich zum bisherigen Verfahren
durch die bis zum 31.12.2019 befristete Zuläs-

sigkeit des beschleunigten Verfahrens für die
Überplanung von Flächen weniger 10.000 qm

im Außenbereich (betrifft bestimmte Woh-
nungsbauvorhaben) entstehen

1:1-Umsetzung von EU-Recht (Gold
plating)

Das Regelungsvorhaben dient der Umsetzung
der Richtlinie 2014/52/EU über die Umweltver-
träglichkeit bestimmter öffentlicher und privater
Projekte.

Dem NKR liegen keine Anhaltspunkte dafür vor,
dass mit den vorliegenden Regelungen über
eine 1:1-Umsetzung hinausgegangen wird.

Der NKR erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände gegen die Dar-
stellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben.

Im Einzelnen

Mit dem Regelungsvorhaben soll das Baurecht an die geänderten Bedürfnisse beim Zu-

sammenleben der Menschen angepasst werden, um eine angemessene innerstädtische

Verdichtung zu ermöglichen. Zudem werden die Vorgaben der Richtlinie 2014/52/EU zur

Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeit bestimmter öffentlicher

und privater Projekte (UVP-Richtlinie) im Baurecht umgesetzt. Die UVP-Richtlinie zielt unter

anderem auf eine bessere Information und Beteiligung der Öffentlichkeit.
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Im Wesentlichen sieht das Regelungsvorhaben folgende Änderungen vor:

im Baugesetzbuch (BauGB)

 die Beteiligung der Öffentlichkeit bei der Bauleitplanung beträgt mindestens 30 Tage,

 Entwürfe für Bauleitpläne sind auch über ein zentrales Internetportal des Landes zu-

gänglich zu machen,

 Die Genehmigung des Bebauungsplanes und dessen Bericht, wie Umweltbelange be-

rücksichtigt wurden, sollen gleichfalls im zentralen Internetportal des Landes veröffent-

licht werden. Dies gilt auch für Flächennutzungspläne.

 Bebauungspläne können Festsetzungen zum Schutz vor Störfälle enthalten (bspw.

Abständen zur Nachbarschaft oder generell zur Zulässigkeit),

 die Vorgaben des Umweltberichts werden konkretisiert,

 für die Überplanung von Außenbereichsflächen von weniger als 10.000 qm kann befris-

tet bis zum 31.12.2019 das beschleunigte Verfahren verwendet werden.

in der Baunutzungsverordnung (BauNVO)

 Einfügung einer neuen Gebietskategorie „Urbane Gebiete“. Diese ordnet sich zwischen

die Nutzungsarten von Dorf-, Misch-, Kern- und Gewerbegebieten ein. Zulässig sind

neben dem Wohnen auch das Arbeiten (bspw. Gewerbe), die Versorgung, kulturelle

Einrichtungen oder solche zur Erholung. Damit soll eine angemessene innerstädtische

Verdichtung ermöglicht werden.

 Festlegung von Obergrenzen für die bauliche Nutzung in „Urbanen Gebieten“.

1. Erfüllungsaufwand

Das Ressort hat die Auswirkungen auf den Erfüllungsaufwand in den Ausführungen zum

Gesetzentwurf wie folgt dargestellt:

Für Bürger und die Wirtschaft folgen keine unmittelbaren Auswirkungen.

Für die Bundesverwaltung entsteht kein Erfüllungsaufwand. Geringfügiger Erfüllungsauf-

wand kann für die Kommunen (zugehörig zur Länderverwaltung) entstehen. Zudem kann für

die Kommunen eine einmalige Entlastung entstehen. Der im Übrigen für die Länder entste-

hende Erfüllungsaufwand wird in einem anderen Regelungsvorhaben dargestellt.

Im Einzelnen stellt sich dieser wie folgt dar:

 die Bereitstellung und Pflege eines zentralen Internetportals je Bundesland kann –

soweit diese noch nicht existieren – zu einmaligem und jährlichen Erfüllungsaufwand

führen. Das zentrale Internetportal dürfte von der Landesverwaltung aufgebaut und ge-

pflegt werden. Für Kommunen kann zusätzlicher Erfüllungsaufwand entstehen, soweit

die Informationen noch nicht elektronisch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wer-

den. Der Umfang des Mehraufwands soll im Zusammenhang mit dem Gesetzgebungs-

vorhaben zur Umsetzung der UVP-Richtlinie (Entwurf eines Gesetzes zur Modernisie-

rung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung, NKR-Nr. 3855) geschätzt werden.

 die Vorgaben des Umweltberichts in Anlage 1 werden konkretisiert. Das betrifft die ver-

pflichtenden Bestandteile. Neu ist die Vorgabe einer beizufügenden Referenzliste der

herangezogenen Quellen und die Angabe, ob Störfallbetriebe betroffen sind. Dabei

kann zur Darstellung der nachteiligen Auswirkungen auf vorhandene Ergebnisse ande-
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rer rechtlich vorgeschriebener Prüfungen (bspw. des Immissionsschutzrechts) zurück-

gegriffen werden. Die inhaltlichen Prüfungen, die im Rahmen der bisherigen verbindli-

chen Vorgaben durchzuführen waren, ändern sich nach Einschätzung des Ressorts

auch zukünftig nicht. Allerdings werden Vorgaben zur Art der Darstellung gemacht. In-

soweit kann im Einzelfall geringfügiger Erfüllungsaufwand entstehen.

Nach Ansicht des Ressorts gilt das in gleichem Maße für die Prognose zu den Auswir-

kungen der Vorhaben im geplanten Gebiet während der Bau- und Betriebsphase. Dazu

werden 8 Unterkriterien aufgeführt, die im Einzelfall relevant sein können.

Nach Angaben des Ressorts werden auch diese Vorgaben in der gemeindlichen Praxis

bereits vielfach schon umgesetzt. Auch bisher seien diese Aspekte anlassbezogen zu

prüfen gewesen. Daher sollen zukünftig – wie bisher – nur solche Angaben gemacht

werden, die nach dem Detaillierungsgrad der Planung in angemessener Weise gemacht

werden können. Neu ist allerdings nach Angaben des Ressorts, dass die Kommunen

auch zu den Unterkriterien, zu denen keine Betroffenheit vorliegt, eine kurze Aussage

zur Nichtbetroffenheit treffen müssen. Das Ressort schätzt insoweit, dass im Einzelfall

geringfügiger Mehraufwand für die Kommunen entstehen kann.

Die Länder oder komm. Spitzenverbände haben bereits zum ersten Entwurf des Res-

sorts Stellung genommen und keine Quantifizierung des Aufwandes vorgenommen. Der

erste Entwurf sah noch vor, dass alle Vorgaben in Anlage 1 gleichermaßen verpflich-

tend zu prüfen sind, also auch sämtliche Unterkriterien. Hamburg hatte insoweit ange-

geben, dass es eine „Ausweitung des Umfangs von Umweltberichten sowie einen deut-

lichen Mehraufwand zur Ermittlung der Auswirkungen befürchte“. Ggf. auch als Reakti-

on der Anhörung erfolgt eine Umsetzung der UVP-Richtlinie nunmehr dahingehend,

wonach bestimmte Prüfungen für den Umweltbericht nur „soweit möglich“ vorzunehmen

sind.

 die Überplanung von Außenbereichsflächen von weniger als 10.000 qm befristet bis

zum 31.12.2019 im Rahmen des beschleunigten Verfahrens kann zu einer einmaligen

Entlastung führen. Im Außenbereich sind im Grunde nur besondere Vorhaben zugelas-

sen. In diesem Fall soll dies für die Zulässigkeit von Wohnungsbauvorhaben gelten, die

sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen.

Beim beschleunigten Verfahren entfallen u. a. die frühzeitige Beteiligung der Öffentlich-

keit und der Behörden und Träger öffentlicher Belange sowie die Vorprüfung, ob erheb-

liche Umweltauswirkungen vorliegen. Auch von einer Umweltprüfung wird abgesehen.

Damit entfällt u.a. die Pflicht

o zu einem Umweltbericht,

o den Angaben dazu, welche Arten umweltbezogener Informationen verfügbar sind,

o die zusammenfassende Erklärung zum Bebauungsplan sowie

o die Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen nach § 4c BauGB (Monito-
ring),

die an die Umweltprüfung anknüpfen.

Inwieweit die rund 12.000 Kommunen diese Option wahrnehmen, ist aus Sicht des

Ressorts nicht abschätzbar. Sofern die Kommunen davon Gebrauch machen, könnte

von einer Entlastung im Einzelfall von 20-40 Prozent im Umkehrschluss von folgender

Schätzung ausgegangen werden:

Für die Kostenschätzung legt man die Durchführung eines „Normalverfahrens“ gegen-

über dem beschleunigten Verfahren für Flächen bis zu 20.000 qm im Innenstadtbereich

zugrunde. Nach Einschätzung eines Landkreises kommt es hier zu einem Zeit- und

Kostenmehraufwand von bis zu 40 Prozent. Das Ressort würde in diesem Fall eher ei-

nen Mehraufwand von bis zu 20 Prozent schätzen, weil es davon ausgeht, dass trotz
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Wegfalls von Verfahrensanforderungen im beschleunigten Verfahren vergleichbare in-

haltliche Prüfungen zur Entscheidungsfindung vorzunehmen sind.

2. 1:1-Umsetzung von EU-Recht

Das Regelungsvorhaben dient der Umsetzung der geänderten UVP-Richtlinie. Die Umset-

zung der UVP-Richtlinie erfolgt überwiegend im UVPG und im Bundes-

Immissionsschutzgesetz (NKR-Nr. 3855 und 3856). Einige Vorgaben wie die Beteiligung

und Information der Öffentlichkeit betreffen auch die Bauleitplanung. Bei der Umsetzung

kritisierten einige Länder und kommunale Spitzenverbände die Einführung eines zentralen

Landesportals. Einige Länder würden eine ortsübliche Bekanntmachung im Internet (lokale

Portale) bevorzugen. Aus Sicht der kommunalen Spitzenverbände stelle die Festlegung, auf

welchen Portalen Gemeinden Unterlagen zugänglich machen müssen, einen „Eingriff in den

Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltung“ dar.

Allerdings sieht die UVP-Richtlinie im geänderten Art. 6 Abs. 5 vor, dass die Mitgliedstaaten

die Informationen „wenigstens über ein zentrales Portal oder einfach zugängliche Zugangs-

punkte“ sicherstellen müssen. Nach Angaben des Ressorts sind „einfach zugängliche Zu-

gangspunkte“ aber auf „angemessener Verwaltungsebene“, d. h. auf Länderebene und nicht

bloß lokaler Ebene, anzusehen. Es dürfte nicht ausgeschlossen sein, dass die Gemeinden

weiterhin gemäß ihren üblichen Bekanntmachungen veröffentlichen, wenn die zentralen

Landesportale bspw. auf diese kommunalen Portale führen.

Der NKR erhebt im Rahmen seines gesetzlichen Auftrags keine Einwände gegen die Dar-

stellungen der Gesetzesfolgen im vorliegenden Regelungsvorhaben.

Dr. Ludewig Prof. Dr. Versteyl

Vorsitzender Berichterstatterin
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Unterrichtung 
durch die Bundesregierung  

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU  
im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens  
in der Stadt 
‒ Drucksache 18/10942 ‒ 

Stellungnahme des Bundesrates und Gegenäußerung der Bundesregierung  

Stellungnahme des Bundesrates 

Der Bundesrat hat in seiner 953. Sitzung am 10. Februar 2017 beschlossen, zu dem Gesetzentwurf gemäß Arti-
kel 76 Absatz 2 des Grundgesetzes wie folgt Stellung zu nehmen: 

1. Zu Artikel 1 Nummer 4 (§ 4 Absatz 2 Satz 2a – neu – BauGB) 

In Artikel 1 ist Nummer 4 wie folgt zu fassen: 

,4. § 4 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden nach den Wörtern „eines Monats“  

< … weiter wie Vorlage … > 

b) Nach Satz 2 ist folgender Satz einzufügen: 

„Ein wichtiger Grund ist insbesondere, wenn Anhaltspunkte dafür bestehen, dass bei der Planung 
Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen schwerer Unfälle nach § 50 Ab-
satz 1 des Bundes-Immisionsschutzgesetzes zu beachten sind.“ ʻ 

Begründung: 

Die Prüfung der Auswirkungen schwerer Unfälle setzt in der Regel die Prüfung aufwendiger Gutachten 
und betrieblicher Gegebenheiten voraus, hierfür ist die vorgesehene Frist von einem Monat regelmäßig zu 
kurz. Die in § 23a Absatz 2 BImSchG vorgesehene Frist von zwei Monaten ist auch hier angemessen. 

2. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB) 

In Artikel 1 Nummer 5 ist § 4a Absatz 4 Satz 1 wie folgt zu ändern: 

a) Nach den Wörtern „einzustellen und“ ist das Wort „sollen“ einzufügen. 

b) Die Wörter „zu machen“ sind durch die Wörter „gemacht werden“ zu ersetzen. 
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Begründung: 

§ 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB verpflichtet die Kommunen, die dort genannten Informationen in einem zent-
ralen Internetportal des Landes zugänglich zu machen.  

Fraglich ist, ob es sich bei diesem Portal um ein Verwaltungsportal im Sinne des § 1 Absatz 1 Satz 1 OZG 
handelt (vgl. BR-Drucksache 814/16, Artikel 9). Im Rahmen der laufenden Bundesratsbefassung zu dieser 
Vorlage wird derzeit das Durchgriffsrecht des Bundes auf die Kommunen strittig diskutiert (Artikel 84 
Absatz 1 Satz 7 GG). In diesem Zusammenhang wird auch auf die Stellungnahme der kommunalen Spit-
zenverbände verwiesen, der zufolge die Festlegung, auf welchen Portalen die Gemeinden Unterlagen zu-
gänglich machen müssen, einen „Eingriff in den Kernbereich der gemeindlichen Selbstverwaltung“ dar-
stellt (vgl. Seite 62 der BR-Drucksache 806/16). 

Wenn mit dem genannten Portal in § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB ein Portal im Sinne des § 1 Absatz 1 
Satz 1 OZG gemeint ist, ist zunächst das Ergebnis der Diskussion zum Onlinezugangsverbesserungsgesetz 
abzuwarten. Es gilt zu verhindern, dass durch spezialgesetzliche Regelungen bereits gesetzliche Verpflich-
tungen geschaffen werden, die im Rahmen des OZG noch kontrovers diskutiert werden. Mit der Änderung 
auf eine Soll-Regelung wird dem Rechnung getragen, ohne das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU selbst in Frage zu stellen. 

3. Zu Artikel 1 Nummer 5 (§ 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB)  

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren klarzustellen, ob das BauGB eine Vorgabe für 
die Art und Weise der ortsüblichen Bekanntmachung beabsichtigt oder die Art und Weise der ortsüblichen 
Bekanntmachung lediglich landesrechtlichen Regelungen vorbehalten sein soll.  

In dem Beschluss vom 4. Mai 2012 kommt das OVG Lüneburg (1 MN 218/11) zu dem Ergebnis, dass die 
nach § 3 Absatz 2 Satz 1 und 2 BauGB erforderliche „ortsübliche Bekanntmachung“ der öffentlichen Aus-
legung nicht „nur“ auf dem Wege des Internets bewirkt werden könne. Zwar räumt das Gericht ein, dass, 
soweit das Bundesrecht keine Regelung treffe, sich das Verfahren bei der Aufstellung von Bauleitplänen 
nach dem Landesrecht bestimme. Eine ortsübliche Bekanntmachung nach § 3 Absatz 2 Satz 2 BauGB 
könne dagegen nicht ausschließlich im Internet bekannt gemacht werden, da der Bundesgesetzgeber in § 4a 
Absatz 4 Satz 1 BauGB Abweichendes bestimmt habe. Durch die Formulierung, dass elektronische Infor-
mationstechnologien „ergänzend“ genutzt werden können, komme klar zum Ausdruck, dass diese als al-
leinige Bekanntmachungsform nicht zulässig seien.  

4. Zu Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb – neu – (§ 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB) 

In Artikel 1 Nummer 9 ist Buchstabe a wie folgt zu fassen: 

,a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) Nummer 23 wird wie folgt geändert: 

< … weiter wie Vorlage … > 

bb) In Nummer 24 werden nach den Wörtern „technischen Vorkehrungen“ die Wörter „sowie ein-
zuhaltende Innenraumpegel in Aufenthaltsräumen“ angefügt.ʻ 

Begründung: 

Mit der Erweiterung des § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB sollen Festsetzungen in Bezug auf Innenraum-
pegel ermöglicht und so Rechtssicherheit in Bezug auf den passiven Schallschutz in der Bauleitplanung 
geschaffen werden. Das ist erforderlich, um das aus Gesundheitsschutzgründen gebotene Lärmschutzni-
veau auch unter dem sich verschärfenden Nutzungsdruck auf innerörtliche Flächen weiterhin gewährleisten 
zu können. Die Erweiterung stellt in diesem Sinne klar, dass die Festsetzung von passiven Schallschutz-
maßnahmen mit Angabe einzuhaltender Innenraumpegel und auch der Einsatz technisch fortgeschrittener 
Schallschutzfenster unter den nach der Rechtsprechung maßgeblichen Voraussetzungen als zulässiges Mit-
tel der Konfliktbewältigung in die Abwägung im Rahmen der Bauleitplanung eingehen kann. 

Die Festsetzung von einzuhaltenden Innenraumpegeln kann in verdichteten Ballungsräumen bei heranrü-
ckender Wohnbebauung im Rahmen der Wiedernutzbarmachung von Flächen, der Nachverdichtung und 
anderen Maßnahme der Innenentwicklung die Beschaffung dringend benötigten Wohnraums im Rahmen 
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der Stadt- beziehungsweise Gemeindeentwicklung befördern. 

Im Rahmen des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes beziehungsweise dessen planerischer Ausgestaltung 
(Abwägungsgebot) wäre zu beachten, dass Maßnahmen wie Nutzungszuordnung, aktiver Schallschutz, 
Baukörperstellung, Grundrissgestaltung und ganz allgemein des architektonischen Selbstschutzes grund-
sätzlich prioritär zu berücksichtigen sind (damit wäre insoweit auch der Schutzgrundsatz des § 5 Absatz 1 
BImSchG beachtet); es wäre wünschenswert gewesen, wenn diese Kriterien, wonach der passive Lärm-
schutz nur als „Ultima ratio“ Anwendung findet, auch in die Gesetzesbegründung Eingang gefunden hät-
ten. 

5. Zu Artikel 1 (passive Schallschutzmaßnahmen gegen Gewerbelärm) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, welche Anforderungen an die Ein-
führung passiver Schallschutzmaßnahmen gegen Gewerbelärm zum Schutz heranrückender Wohnbebau-
ung auf Grund eines Bebauungsplans zu stellen sind. Diese Prüfung sollte sich auf die Vorgaben der 
TA Lärm, des Bundes-Immissionsschutzgesetzes und des Grundgesetzes beziehen. Falls passiver Schall-
schutz nach den Vorgaben des geltenden Rechts nicht zulässig sein sollte, sollten auch die Möglichkeiten 
eventueller Rechtsänderungen untersucht werden. 

Begründung: 

Der Vorrang der Innenentwicklung führt zu verstärkten Bemühungen, neues Wohnbauland auch in der 
Nähe gewerblich genutzter Flächen auszuweisen. Häufig bieten gerade ehemalige Gewerbeflächen in der 
Nachbarschaft von bestehenden Gewerbebetrieben für die Stadtentwicklung und den Wohnungsbau attrak-
tive Standorte in einem urban geprägten Umfeld. Insbesondere in Städten mit Seehäfen wie Hamburg (Ha-
fencity) oder Bremen (Überseestadt) oder auch mit Binnenhäfen wird dies besonders deutlich. Das nach 
dem vorliegenden Gesetzentwurf einzuführende „Urbane Gebiet“ wird voraussichtlich auf Grund der mög-
lichen Nutzungsmischung zu häufiger Nachbarschaft von Wohnen und Gewerbe führen. 

Die Tätigkeit der Gewerbebetriebe führt häufig zu Lärmimmissionen an den ansonsten gut geeigneten po-
tenziellen Wohnstandorten, so dass die Schaffung von Baurecht für Wohnen dort unzulässig ist. An den 
potenziellen Wohnstandorten herrscht, gemessen an den Vorgaben der TA Lärm, ein zu hoher Lärmpegel. 
Nach der Rechtsprechung ist es grundsätzlich nicht zulässig, den für den Gesundheitsschutz innerhalb der 
Wohnung notwendigen Schallschutz durch passive Schallschutzmaßnahmen (Schallschutzfenster, Lüftung 
et cetera) zu erreichen. Dies führt weitgehend zu der Annahme, dass auch in Bebauungsplänen das Schaffen 
von Wohnbaurecht nicht möglich sein soll, auch wenn ein solcher Bebauungsplan passive Schallschutz-
maßnahmen vorsehen könnte, die einen verträglichen Innenraumpegel sicherstellen würden. Dies führt zu 
Rechtsrisiken bei der Entwicklung von Wohnbauland, im Ergebnis häufig zu einer Verhinderung von 
Wohnnutzungen an städtebaulich ansonsten geeigneten Standorten. 

Zur Schaffung von Rechtssicherheit wäre voraussichtlich zunächst eine Änderung der TA Lärm notwendig. 
Umstritten ist, ob das geltende Bundes-Immissionsschutzgesetz eine solche Änderung der TA Lärm zu-
lässt, oder ob zuvor auch das Gesetz geändert werden müsste. Darüber hinaus ist noch unklar, inwieweit 
die Sicherstellung eines verträglichen Innenraumpegels für gesunde Wohnverhältnisse genügt, oder ob 
nicht auch die Verlärmung von Außenbereichen (Balkone et cetera), die durch passiven Schallschutz nicht 
zu verhindern ist, gesunden Wohnverhältnissen entgegensteht. Vertreter der Stadtentwicklung tendieren 
hier zu einer großzügigeren Betrachtungsweise, während Vertreter des Immissionsschutzes eher restriktiv 
argumentieren. Insbesondere befürchten sie eine Absenkung der Betreiberpflichten gewerblicher Anlagen, 
eine höhere Gesamtbelastung der Bevölkerung und erhebliche Schwierigkeiten bei der Kontrolle gewerb-
licher Anlagen. Vor diesem Hintergrund ist eine möglichst objektive Klärung der Rechtslage angebracht. 

6. Zu Artikel 1 Nummer 14 (§ 13b BauGB) 

Artikel 1 Nummer 14 ist zu streichen. 

Folgeänderungen: 

Artikel 1 ist wie folgt zu ändern: 

a) In Nummer 1 ist Buchstabe c zu streichen. 
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b) Nummer 19 ist wie folgt zu ändern: 

aa) In Buchstabe a ist in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 im ersten Halbsatz und in Buchstabe f 
jeweils nach der Angabe „§ 13a Absatz 2 Nummer 1“ die Angabe „und § 13b“ zu streichen. 

bb) Buchstabe b ist zu streichen. 

Begründung:  

Täglich werden in Deutschland 66 ha (Quelle Destatis, Stand 2012 bis 2015) Fläche und damit Natur und 
Landschaft für Siedlung und Verkehr beansprucht. Die Bundesregierung strebt an, bis 2020 den Flächen-
verbrauch bundesweit auf 30 ha zu senken. 

Obwohl sich die gesamte Neuinanspruchnahme von Flächen für Siedlung und Verkehr von 2011 bis 2014 
auf 2012 bis 2015 von 69,2 auf 66,1 ha pro Tag etwas verringert hat, ist die Neuinanspruchnahme für 
Gebäude- und Freiflächen um 2,5 ha pro Tag von 30,1 auf 32,6 ha im selben Zeitraum angestiegen. 

Der Gesetzentwurf sieht vor diesem Hintergrund befristet bis zum 31. Dezember 2019 auch ein beschleu-
nigtes Bauleitplanverfahren für Außenbereichsflächen mit weniger als 10 000 Quadratmetern Grundfläche 
vor.  

Über den § 13b BauGB wäre Bauleitplanung im Freiraum zulässig, ohne für diese Planung eine Umwelt-
prüfung nach BauGB durchführen zu müssen. Im Umweltbericht werden die zu erwartenden Umweltaus-
wirkungen des Plans sowie Planungsalternativen beschrieben und bewertet.  

Der § 13a BauGB findet für die Innenentwicklung Anwendung. Da die Flächen im Außenbereich regelmä-
ßig im Hinblick auf ihre Umweltgüte höher zu bewerten sind als Flächen im Innenbereich, erscheint es 
fraglich, ob die Regelung des § 13b BauGB mit den europarechtlichen Vorgaben der Richtlinie 
2001/42/EG vereinbar ist. 

Die Intention des beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB war, die Innenentwicklung auf die Über-
holspur zu bringen, ihr einen „verfahrensrechtlichen Vorsprung“ vor der Inanspruchnahme des Außenbe-
reichs zu geben und damit einer weiteren Flächenversieglung des Freiraums entgegenzuwirken. Nun das 
gleiche Instrument für die Entwicklung von Flächen im Freiraum zu nutzen, ist auch in der Sache kontra-
produktiv. 

Die beabsichtigte Neuregelung des § 13b BauGB steht auch zu den Belangen des Natur- und Bodenschut-
zes grundlegend im Widerspruch. Die Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Ver-
fahren würde zum einen dazu führen, dass der baurechtliche Eingriffsausgleich nach § 1a Absatz 3 BauGB 
in diesem Fällen komplett entfällt (Verweisungskette von § 13b auf § 13a Absatz 2 Nummer 4 BauGB, der 
wiederum auf § 1a Absatz 3 Satz 6 BauGB verweist). Zum anderen wären in diesen Fällen auch keine 
Umweltprüfung, kein Umweltbericht, keine Angaben, welche Arten umweltbezogener Informationen ver-
fügbar sind und keine zusammenfassende Erklärung zur Berücksichtigung der Umweltbelange im Bebau-
ungsplan erforderlich und auch die Pflicht der Gemeinden, die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf 
Grund der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, zu überwachen, würde entfallen (§ 13b BauGB in 
Verbindung mit § 13a Absatz 2 Nummer 1 in Verbindung mit § 13 Absatz 3 Satz 1 BauGB).  

Zusammengefasst würde dies dazu führen, dass gerade die unter Natur- und Bodenschutzaspekten beson-
ders sensiblen Außenbereiche praktisch ohne Rücksicht auf jegliche Belange des Natur- und Bodenschut-
zes als neue Baugebiete ausgewiesen werden könnten. Daran vermögen auch die beabsichtigten gesetzli-
chen Einschränkungen nichts zu ändern. Die Begrenzung auf Flächen von weniger als 10 000 m² lässt sich 
in der Praxis leicht durch die Ausweisung mehrerer Neubaugebiete an verschiedenen Ortsrändern oder eine 
Aneinanderreihung bei der Ausweisung aushebeln. Die Begrenzung auf Flächen, „die sich an im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile anschließen“, dürfte in der Praxis kaum einschränkende Wirkung aufweisen, 
da dies ohnehin dem Regelfall bei der Ausweisung von Neubaugebieten entspricht. Die Beschränkung auf 
die Wohnnutzung verhindert zwar immerhin die Ausweisung von Industriegebieten im Außenbereich in 
beschleunigten Verfahren, ändert aber nichts an dem gravierenden Eingriff in die Belange des Naturschut-
zes. 

Ein Verzicht auf den Eingriffsausgleich geht zudem ersichtlich über den Zweck des Gesetzentwurfs hinaus, 
da damit nicht nur eine formale Vereinfachung und damit Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens ein-
herginge, sondern auch eine erhebliche materielle Veränderung der Rechtslage zulasten berechtigter Na-
turschutzbelange.  
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Es ist auch nicht ersichtlich, dass sich dieser Eingriff durch übergeordnete Belange rechtfertigen ließe, 
zumal in der Begründung zu § 13b BauGB die hinter dieser Neuregelung stehenden Überlegungen in keiner 
Weise erläutert werden.  

Die befristete Öffnung des vereinfachten Verfahrens zur Innenentwicklung für Bauflächen bis 1 ha Größe 
im Außenbereich wird zu vermehrter Ausweisung, auch auf Vorrat, von Bebauungsplänen rund um die 
Ortslagen führen. Damit wird das Ziel der Innenentwicklung und des Natur- und Ressourcenschutzes un-
terlaufen.  

Bauen im Außenbereich findet ohnehin statt, wie die Zunahme von Gebäude- und Freiflächen um 2,5 ha 
pro Tag bundesweit von 2011 bis 2014 auf 2012 bis 2015 belegt. Es ist daher nicht akzeptabel, weiteren 
Flächen- und damit Natur- und Bodenverbrauch ohne Umweltprüfung und Ausgleichsmaßnahmen zusätz-
lich zu vereinfachen und damit zu beschleunigen. 

7. Zu Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb (§ 22 Absatz 1 Satz 2 BauGB) 

In Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe a ist Doppelbuchstabe bb wie folgt zu fassen: 

,bb) Satz 2 wird wie folgt gefasst: 

„Eine genehmigungspflichtige Nutzung von Räumen im Sinne des Satzes 1 Nummer 5 liegt vor, 
wenn die verfügungsberechtigte Person nicht nachweist, dass die Räume an mindestens der Hälfte 
der Tage eines Jahres bewohnt sind.“ ʻ 

Als Folge sind 

in Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe cc die Wörter „Im neuen Satz 2“ durch die Wörter 
„In Satz 3“ zu ersetzen. 

Begründung: 

Wenn eine Nebenwohnung die vorwiegend benutzte Wohnung darstellt, liegt im Hinblick auf die Rege-
lungen in § 21 Absatz 2 und 3 Bundesmeldegesetz ein atypischer Fall vor, der die vorliegende Regelung 
der Beweislast rechtfertigt. 

Eine Umkehr der Beweislast zulasten der verfügungsberechtigten Person ist zudem dringend geboten, weil 
der Vollzug der §§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 und 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB in der von der 
Bundesregierung vorgelegten Fassung in der Verwaltungs- und Gerichtspraxis mit erheblichen Schwierig-
keiten verbunden wäre. 

Auch im Bußgeldverfahren stellt sich die Problematik des Nachweises, in welchen Zeiträumen die Räume 
tatsächlich nicht bewohnt wurden. Dabei steht der Nutzerin oder dem Nutzer der Wohnung gemäß § 46 
Absatz 1 OWiG in Verbindung mit § 55 StPO ein Schweigerecht zu. Will das Gericht im Ordnungswid-
rigkeitenverfahren ohne Mitwirkung der oder des Beschuldigten zur nötigen Überzeugung der Tatbestands-
verwirklichung gelangen, müsste es eine umfangreiche, kaum aussichtsreiche Beweisaufnahme zur Nut-
zung der Wohnung durchführen. Es steht zu erwarten, dass sowohl die Verwaltungsbehörden als auch die 
Amtsgerichte den voraussichtlichen Ermittlungsaufwand ins Verhältnis zur Bedeutung des Verstoßes set-
zen und in weitem Umfange von der Möglichkeit einer Einstellung des Verfahrens Gebrauch machen wer-
den (§ 47 Absätze 1 und 2 OWiG). 

Durch die Änderung wird die Beweislast den Verfügungsberechtigten auferlegt. Art und Umfang der Be-
weiserbringung können die Gemeinden im Bebauungsplan oder durch sonstige Satzung regeln. Sollte der 
Nachweis nach Ablauf eines Kalenderjahres nicht erbracht werden, kann die Gemeinde davon ausgehen, 
dass der Wohnraum an mehr als der Hälfte der Tage eines Jahres unbewohnt war und entsprechende Maß-
nahmen einleiten. Der Gesetzesvollzug wird durch eine klare Zuweisung der Beweislast wesentlich er-
leichtert. 

8. Zu Artikel 1 Nummer 15 (§ 22 BauGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, welche Änderungen des § 22 BauGB 
erforderlich sind, um die Begründung von Bruchteilseigentum an Grundstücken mit Wohngebäuden oder 
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Beherbergungsbetrieben zum Zweck der Nutzung als Nebenwohnung umfassend unter Genehmigungsvor-
behalt stellen zu können. 

Begründung: 

Nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 BauGB unterliegt die Begründung von Bruchteilseigentum 
nur dann der Genehmigung, wenn die Regelung über die Zuweisung von Räumen zur ausschließlichen 
Benutzung im Grundbuch eingetragen wird. Häufig wird diese Regelung jedoch nicht im Grundbuch ein-
getragen, sondern nur schuldrechtlich (in den notariellen Kaufverträgen) vereinbart. Damit § 22 Absatz 1 
Satz 1 Nummern 3 und 4 BauGB nicht teilweise ins Leere läuft, sollten die Gemeinden auch für diese Fälle 
einen Genehmigungsvorbehalt bestimmen können. 

Zu prüfen ist, wie die Vorschrift zu fassen ist, um einen rechtswidrigen Eingriff in das grundgesetzlich 
geschützte Eigentumsrecht (Artikel 14 GG) zu vermeiden. In Betracht kommen könnte hier die Bestim-
mung konkreter Ausnahmen von dem Genehmigungsvorbehalt (zum Beispiel Begründung von Bruchteils-
eigentum durch Lebenspartner beziehungsweise Ehepaare oder Erbengemeinschaften).   

9. Zu Artikel 1 Nummer 17 (§ 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB) 

Der Bundesrat bittet, im weiteren Gesetzgebungsverfahren zu prüfen, welche Änderung in § 35 Absatz 1 
Nummer 4 BauGB erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass es sich um eine mit dem Gesetz über die 
Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) harmonisierte Regelung handelt und nicht etwa im BauGB andere 
Tatbestandsvoraussetzungen beispielsweise für die Annahme von kumulierten Vorhaben gelten als im 
UVPG selbst. Eine solche Änderung wird spätestens dann erforderlich, wenn sich die derzeit in Rede ste-
henden Änderungen des UVPG realisieren.  

Begründung: 

Der Wortlaut des § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB wird teilweise dahingehend ausgelegt, es handle sich 
um eine eigenständige, vom Umweltrecht losgelöste und abschließende städtebauliche Regelung für ge-
werbliche Intensivtierhaltung im Außenbereich. Dementsprechend seien auch die Regelungen des UVPG 
sowie die seitens der Rechtsprechung und Literatur entwickelten Grundsätze und Kriterien zum UVPG 
nicht unmittelbar anwendbar. Konsequenzen hätte diese Auslegung insbesondere für die Annahme nach-
träglicher kumulierender Vorhaben sowie für die Anwendbarkeit von Bestandsschutzregelungen. Leitar-
gument dieser Auffassung ist dabei, dass in § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB Ausführungen zu kumulie-
renden Vorhaben gemacht werden, anstatt nur auf die entsprechenden Regelungen des UVPG zu verwei-
sen. Auftrieb dürfte diese Auffassung erhalten, wenn sich die Kriterien für die Annahme kumulierender 
Vorhaben im UVPG ändern sollten, wie es im aktuellen Referentenentwurf eines Gesetzes zur Moderni-
sierung des Rechts der Umweltverträglichkeitsprüfung (Stand 22. Dezember 2016) vorgesehen ist. Danach 
ist das Kriterium „desselben Betriebs- oder Baugeländes“ für die Annahme eines kumulierenden Vorha-
bens nicht mehr erforderlich (vgl. Artikel 1 Nummer 10 Buchstabe b (§ 10 Absatz 4 BauGB)), welches in 
§ 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB jedoch ausdrücklich gefordert wird. Auch vor dem Hintergrund der ge-
planten Änderung des UVPG sollte daher die Gelegenheit ergriffen und in § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB 
eine Verweisung auf das UVPG formuliert werden, die sicherstellt, dass für die Pflicht zur Durchführung 
einer standortbezogenen oder allgemeinen Vorprüfung oder einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach 
BauGB dieselben Tatbestandsvoraussetzungen gelten wie nach dem UVPG selbst.  

10. Zu Artikel 1 Nummer 17 (§ 35 Absatz 4 Satz 2 – neu – und Absatz 6 Satz 4 Nummer 3 BauGB) 

Artikel 1 Nummer 17 ist wie folgt zu fassen: 

,17. § 35 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 4 Satz 2 wird gestrichen. 

b) Absatz 6 Satz 4 Nummer 3 wird wie folgt gefasst: 

… < weiter wie Vorlage >ʻ 
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Begründung: 

Wie der Bundesrat bereits in seiner Stellungnahme vom 21. September 2012 (vgl. BR-Drucksache 474/12 
(Beschluss)) und in seiner Entschließung vom 3. Mai 2013 (vgl. BR-Drucksache 317/13 (Beschluss)) ver-
deutlicht hat, führt § 35 Absatz 4 Satz 2 BauGB zu einer Intensivierung und Verfestigung der Nutzung des 
Außenbereichs und widerspricht damit dem erklärten Ziel des vorgesehenen Gesetzes, die Innenentwick-
lung zu stärken und die Neuinanspruchnahme von Flächen zu vermeiden.  

Nach Auffassung des Bundesrates bot die bereits zuvor gültige Fassung des § 35 Absatz 4 BauGB ausrei-
chende Möglichkeiten, nicht mehr für die Landwirtschaft genutzte Bestandsbauten einer anderen zweck-
mäßigen Nutzung zuzuführen.  

Gegebenenfalls käme – sofern öffentliche Belange von einer Neuerrichtung nicht beeinträchtigt werden –
auch die Zulassung eines Vorhabens über § 35 Absatz 2 BauGB in Betracht. 

11. Zu Artikel 1 Nummer 17a – neu – (§ 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 17 folgende Nummer 17a einzufügen: 

,17a. § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 wird wie folgt gefasst: 

„6. sich der Eigentümer verpflichtet, innerhalb von sieben Jahren ab der Begründung von Woh-
nungseigentum Wohnungen nur an die Mieter zu veräußern.“ ʻ 

Begründung: 

Die Änderung soll dazu beitragen, dass vorhandene Wohnquartiere und die dortige Bewohnerstruktur wirk-
samer geschützt werden. Stabile Wohnquartiere sind eine wichtige Voraussetzung für eine Stärkung des 
Zusammenlebens in den Städten. Damit entspricht diese Änderung der Zielsetzung der von der Bundesre-
gierung vorgeschlagenen Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB). Der Schutz von Mieterinnen und Mietern 
vor den Folgen einer Umwandlung ihrer Wohnung in Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentums-
gesetz (WEG) hat heute, gerade im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung, eine zunehmend größere 
Bedeutung und soll verbessert werden. Im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung sollen die individuel-
len Rechte der Mieterinnen und Mieter gestärkt werden. Außerdem soll dem Ziel einer Erhaltung der Zu-
sammensetzung der Wohnbevölkerung aus städtebaulichen Gründen besser entsprochen werden.  

Die Sätze „; eine Frist nach § 577a Absatz 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs verkürzt sich um sieben 
Jahre. Die Frist nach § 577a Absatz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs entfällt.“ werden gestrichen. Damit 
greifen unmittelbar die Fristen des § 577a Absatz 1 und Absatz 2 BGB. Diese Fristen beginnen mit der 
Veräußerung an einen Dritten, die im Falle einer Erhaltungssatzung frühestens nach sieben Jahren erfolgen 
kann.  

Innerhalb des Gebietes einer Erhaltungssatzung ohne Kündigungsschutzfristverordnung ergibt sich eine 
Frist von drei Jahren (§ 577a Absatz 1 BGB) nach sieben Jahren Wartezeit (§ 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 
6 BauGB). Daraus resultiert ein Zeitraum von zehn Jahren zwischen Umwandlung in Wohnungseigentum 
und möglicher Eigenbedarfs- oder Verwertungskündigung. Innerhalb des Gebietes einer Erhaltungssatzung 
mit Kündigungsschutzfristverordnung ergibt sich eine Frist zwischen mehr als drei und bis zu zehn Jahren 
(§ 577a Absatz 2 BGB) nach sieben Jahre Wartezeit (§ 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 BauGB). Daraus 
resultiert ein Zeitraum von höchstens 17 Jahren zwischen Umwandlung in Wohnungseigentum und mög-
licher Eigenbedarfs- oder Verwertungskündigung. Die Auswirkungen einer verlängerten Kündigungs-
schutzfrist auf Gebiete, in denen eine Erhaltungssatzung gilt, kann der Verordnungsgeber im Rechtset-
zungsverfahren berücksichtigen. Mit der vorgeschlagenen Neuregelung werden die Ziele der Erhaltungs-
satzung und des Kündigungsschutzes in vollem Umfang erreicht sowie eine unzweckmäßige Verknüpfung 
zweier in unterschiedlichen Rechtsgebieten geregelten Fristen beseitigt. Die hier vorgeschlagene Regelung 
ist auch verhältnismäßig und greift nicht mehr als gerechtfertigt in die Eigentumsgarantie des Artikels 14 
Grundgesetz ein. Der Zeitraum von maximal 17 Jahren zwischen Umwandlung in Wohnungseigentum und 
möglicher Eigenbedarfs- oder Verwertungskündigung trifft nicht einen einzigen, sondern mindestens zwei 
Eigentümer. Aus der Sozialpflichtigkeit des Eigentums ergeben sich auch der Schutz individueller Mieter-
rechte und der kollektive Schutz der Bewohnerschaft vor Verdrängung aus ihrem Wohnquartier. 
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12. Zu Artikel 1 Nummer 17b – neu – (§ 173 Absatz 3 Satz 3 – neu – BauGB) 

In Artikel 1 ist nach Nummer 17a –neu –folgende Nummer 17b einzufügen: 

,17b. Dem § 173 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt: 

„In den Fällen des § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 hat sie die nach Satz 2 anzuhörenden Personen 
über die Erteilung einer Genehmigung zu informieren.“ ‘ 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Ergänzung soll den Schutz der Mieterinnen und Mieter vor Verdrängung in Folge der 
Umwandlung ihrer Wohnung in Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) flan-
kieren. Stabile Wohnquartiere sind eine wichtige Voraussetzung für eine Stärkung des Zusammenlebens 
in den Städten. Damit entspricht diese Änderung der Zielsetzung der von der Bundesregierung vorgeschla-
genen Novelle des Baugesetzbuchs (BauGB).   

Mieterinnen und Mieter sollen nicht unvorbereitet dem Risiko einer Eigenbedarfs- oder Verwertungskün-
digung ausgesetzt sein. Daher wird eine Mitteilungspflicht der Genehmigungsbehörde eingeführt. Die Mie-
terinnen und Mieter sind zuvor ohnehin nach § 173 Absatz 3 Satz 2 BauGB im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens anzuhören. Es ist damit folgerichtig und aus Gründen der Transparenz des Verwaltungs-
handelns auch geboten, diese Personen im Falle einer Genehmigung von der Entscheidung über den Ge-
nehmigungsantrag zu informieren. Für die Genehmigungsbehörde entsteht kein nennenswerter Mehrauf-
wand. Die betreffenden Personen sind aus dem Genehmigungsverfahren bereits bekannt. Die Mitteilung 
kann sich auf die Tatsache der Genehmigung beschränken und muss sich nicht auf mietrechtliche Auswir-
kungen erstrecken. Eine förmliche Zustellung der Mitteilung ist nicht erforderlich.  

13. Zu Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa (§ 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB) 

In Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa ist § 213 Absatz 1 Nummer 4 wie folgt zu fassen: 

„4. vorsätzlich oder fahrlässig ohne die erforderliche Genehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
5 einen dort genannten Raum als Nebenwohnung nutzt;“. 

Begründung: 

Als Ordnungswidrigkeit kann nach § 10 OWiG nur vorsätzliches Handeln geahndet werden, außer wenn 
das jeweilige Gesetz fahrlässiges Handeln ausdrücklich mit Geldbuße bedroht. Bei Verstößen gegen die 
genehmigungspflichtige Nutzung einer Wohnung als Nebenwohnung wird den Gemeinden der Nachweis 
des Vorsatzes nicht immer gelingen. Dies gilt insbesondere dann, wenn eine erforderliche Genehmigung 
gar nicht erst beantragt wurde. In diesen Fällen wird zumeist von Fahrlässigkeit auszugehen sein. Um den 
Gemeinden dennoch die Ahndung zu ermöglichen, ist der Regelungsbereich um fahrlässig begangene Ver-
stöße zu erweitern. 

Als bußgeldbewehrt sollen nur Verstöße gegen eine genehmigungspflichtige Nutzung als Nebenwohnung 
geahndet werden. Dies wird durch den Zusatz „erforderliche“ klargestellt. 

14. Zu Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b (§ 213 Absatz 2 BauGB) 

Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b ist wie folgt zu fassen:  

,b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 1 und 2 mit einer 
Geldbuße bis zu eintausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 3 mit einer Geldbuße bis 
zu zehntausend Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtau-
send Euro und in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 5 mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzig-
tausend Euro geahndet werden.“ ʻ 

Begründung: 

Der Wohnungsmarkt ist in einigen Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen einem sehr hohen Rendite-
druck unterworfen. Beispielsweise wurden sechs Inselgemeinden Schleswig-Holsteins sowie alle sieben 
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Inselgemeinden Niedersachsens von der jeweiligen Landesregierung als Gebiet mit angespanntem Woh-
nungsmarkt im Sinne des § 556d BGB ausgewiesen. Bauland ist auf den Inseln noch knapper als in vielen 
Großstädten.  

Industriebrachen oder andere Brachflächen zur Mobilisierung für Bauzwecke gibt es auf den Inseln nicht. 
Die besondere touristische Attraktivität und niedrige Kapitalmarktzinsen begünstigen die Immobilienspe-
kulation in Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktionen zulasten der ortsansässigen Wohnbevölkerung in im-
mer größerem Ausmaß.  

Ein Bußgeldrahmen von maximal 25 000 Euro wird in diesem Marktumfeld nicht die von der Bundesre-
gierung erhoffte abschreckende Wirkung entfalten, um die unerwünschte Nutzung von Wohnraum als Ne-
benwohnung zu verhindern. Fahrlässiges Handeln kann zudem nach § 17 Absatz 2 OWiG im Höchstmaß 
nur mit der Hälfte des angedrohten Höchstbetrages der Geldbuße geahndet werden. Eine Verdoppelung 
des Betrages wird daher für erforderlich gehalten. Mit der Festlegung des Höchstbetrages auf 50 000 Euro 
wird ferner der Bußgeldrahmen bei Sanktionierungen von Ordnungswidrigkeiten im Wohnungswesen ver-
einheitlicht. Sowohl bei Mietpreisüberhöhung nach § 5 WiStrG als auch bei Zweckentfremdung von 
Wohnraum nach Artikel 6 § 2 MietRVerbG und nach § 26 Absatz 1 Nummer 5 WoBindG hat der Bundes-
gesetzgeber bereits eine Obergrenze von 50 000 Euro eingeführt. Da das Verbot der Nutzung von Wohn-
raum als Nebenwohnung ebenfalls der Verbesserung der Wohnraumversorgung in einer Gemeinde dient, 
wird eine Synchronisierung des Bußgeldrahmens für sinnvoll gehalten. Dadurch wird den Gemeinden die 
Erarbeitung eigener Ermessensleitlinien zur Bußgeldbemessung erleichtert. 

Die im Gesetzentwurf in Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa vorgesehene Änderung 
wird mit dieser Änderung berücksichtigt. Die im Gesetzentwurf in Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe bb vorgesehene Änderung entfällt.  

15. Zu Artikel 2 Nummer 3 (§ 6a Absatz 4 Nummer 1 BauNVO) 

In Artikel 2 Nummer 3 ist § 6a Absatz 4 Nummer 1 wie folgt zu fassen: 

„1. in Bereichen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen schädliche Umweltein-
wirkungen erforderlich sind, eine Wohnnutzung nicht, nur in einzelnen Geschossen oder nur aus-
nahmsweise zulässig ist,“. 

Begründung: 

Die vorgeschlagene Änderung dient sowohl der Wahrung gesunder Wohnverhältnisse als auch der Kon-
fliktvermeidung, indem sie die Gewährleistung gesunder Wohnverhältnisse im Falle von außen auf das 
urbane Gebiet einwirkenden schädlichen Umwelteinwirkungen erleichtert. Mit der vorliegenden Formu-
lierung können lediglich Wohnnutzungen im Erdgeschoss nicht oder nur ausnahmsweise zugelassen wer-
den. Allerdings können in diesen Bereichen die oberen Geschosse von Immissionen, insbesondere Lärm, 
wesentlich betroffen sein. Daher soll die Möglichkeit eröffnet werden, an die jeweilige örtliche Situation 
angepasste Festsetzungen treffen zu können. 

16. Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 17 Absatz 1Satz 2 – neu – und Satz 3 – neu – BauNVO) 

In Artikel 2 Nummer 5 sind dem § 17 Absatz 1 nach der Tabelle die folgenden Sätze anzufügen: 

„Die Festsetzung einer höheren Geschossflächenzahl gilt nicht als Überschreitung der Obergrenze, wenn 
die Geschossflächenzahl bei Anrechnung von Flächen auch außerhalb des Baugrundstücks die Werte der 
Spalte 3 nicht überschreitet. Angerechnet werden dürfen nur Flächen, die im städtebaulichen Zusammen-
hang zum Baugrundstück stehen, auf denen Gebäude mit Vollgeschossen nicht zulässig sind, und die dem 
Aufenthalt der Allgemeinheit dienen.“ 

Begründung: 

§ 17 Absatz 1 BauNVO soll um eine Regelung ergänzt werden, nach der in die Betrachtung der Obergren-
zen der baulichen Nutzung auch Flächen außerhalb des Baugrundstücks einbezogen werden. 

Gerade in innerstädtischen Lagen werden die in § 17 Absatz 1 BauNVO festgelegten Obergrenzen für das 
Maß der baulichen Nutzung häufig überschritten. Dies gilt gleichermaßen für Bestandsquartiere und für 
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neu zu beplanende innerstädtische Gebiete. Quartiere mit einer den Obergrenzen aus § 17 Absatz 1 
BauNVO entsprechenden Geschossflächenzahl von 1,2 (Wohngebiete) beziehungsweise 3,0 (Kerngebiete) 
sind dabei in innerstädtischen Lagen nicht realistisch. In innerstädtischen Planungssituationen muss des-
halb stets auf die Ausnahmeregelung des § 17 Absatz 2 BauNVO zurückgegriffen werden. Die Obergren-
zen der Tabelle aus § 17 Absatz 1 BauNVO haben damit ihre steuernde Wirkung verloren. Außerdem 
lassen sich die planerisch gewollten und im Sinne der Bodenschutzklausel notwendigen Dichten kaum 
rechtssicher in Bebauungsplänen festsetzen, weil die Ausnahme zur Regel wird und folglich die Schwie-
rigkeit besteht, die Ausnahme zu begründen. 

Die mit der letzten BauGB-Novelle erfolgte Flexibilisierung der Ausnahmeregelung des § 17 Absatz 2 
BauNVO löst dieses grundsätzliche Problem nicht. Das Problem stellen nämlich die Obergrenzen des § 17 
Absatz 1 BauNVO selbst dar. Sie sind bundeseinheitlich nicht willkürfrei für alle denkbaren Situationen 
festsetzbar. Die planerische Beurteilung von Dichte braucht – neben der baugrundstücksbezogenen Be-
trachtung –auch das Quartier als Maßstab. Der Charakter und Eindruck von Dichte für die Bewohner eines 
Stadtraums wird nicht in Bezug auf eine einzelne Parzelle geprägt, sondern in einem größeren Zusammen-
hang aus dem Verhältnis der Gebäudevolumina zum gesamten Stadtraum, also auch den öffentlichen und 
privaten Außenräumen. Diese Wahrnehmung wird durch die „Quartiersdichte“ quantitativ wiedergegeben. 
Sie ist analog der grundstücksbezogenen Geschossflächenzahl nach der BauNVO zu ermitteln, indem die 
Summe aller Geschossflächen des Quartiers durch die Gesamtfläche der gewählten Quartiersumgrenzung 
dividiert wird. 
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Gegenäußerung der Bundesregierung 

Die Bundesregierung äußert sich zur Stellungnahme des Bundesrates wie folgt: 

 
Zu Nummer 1 (Artikel 1 Nummer 4 – § 4 Absatz 2 Satz 2a – neu – BauGB) 

Der Vorschlag wird abgelehnt. 

Es besteht kein Bedarf, in § 4 Absatz 2 BauGB beispielhaft zu regeln, dass insbesondere die Prüfung von Stör-
fallrisiken ein wichtiger Grund für die Verlängerung der Frist zur Stellungnahme bei der Behördenbeteiligung 
sein kann. Ein sachgerechter Standort für die Behandlung dieses Fallbeispiels könnte der Mustereinführungserlass 
sein, der üblicherweise nach Städtebaurechtsnovellen von der Fachkommission Städtebau der Bauministerkonfe-
renz erstellt wird.  

 
Zu Nummer 2 (Artikel 1 Nummer 5 – § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB) 

Der Vorschlag wird abgelehnt.  

Es ist nicht erforderlich, die Zugänglichmachung über ein zentrales Internetportal als Soll-Regelung auszugestal-
ten. Für den Fall, dass die Vorschriften über die Zugänglichmachung eines Bauleitplans im Internet im Rahmen 
der Öffentlichkeitsbeteiligung verletzt sein sollten, soll die Neuregelung in § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 
Buchstabe d BauGB Anwendung finden. 

 

Zu Nummer 3 (Artikel 1 Nummer 5 – § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB) 

Die Bitte wird wie folgt beantwortet: 

Mit der im Regierungsentwurf vorgeschlagenen Änderung des § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB soll die europarecht-
liche Vorgabe des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie 2014/52/EU umgesetzt werden. Dieser lautet: „Um eine 
wirksame Beteiligung der betroffenen Öffentlichkeit an den Entscheidungsverfahren zu gewährleisten, wird die 
Öffentlichkeit elektronisch und durch öffentliche Bekanntmachung oder auf anderem geeigneten Wege im Rah-
men umweltbezogener Entscheidungsverfahren gemäß Artikel 2 Absatz 2 frühzeitig über Folgendes infor-
miert…“. Änderungsbedarf im nationalen Recht ergibt sich daraus, dass der geltende § 4a Absatz 4 Satz 1 BauGB 
nur eine fakultative Nutzung elektronischer Informationstechnologien bei der Öffentlichkeits- und Behördenbe-
teiligung vorsieht. Die geplante Umsetzung der Richtlinienvorgabe des Artikels 6 Absatz 2 der Richtlinie 
2014/52/EU regelt, dass zukünftig neben die ortsübliche Bekanntmachung verpflichtend eine zusätzliche Einstel-
lung des Inhalts der ortsüblichen Bekanntmachung einschließlich der nach § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB auszule-
genden Unterlagen in das Internet tritt. 

 

Zu Nummer 4 (Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb – neu –  
§ 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB) 

Die Bundesregierung lehnt den Vorschlag ab, schlägt jedoch eine Modifizierung des § 9 Absatz 1 Num-
mer 24 BauGB vor. 

Der Vorschlag des Bundesrates zielt darauf, durch eine Änderung von § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB die Fest-
setzung von Innenraumpegeln in Aufenthaltsräumen mit Wirkung für die immissionsschutzrechtliche Beurteilung 
von Gewerbebetrieben zu ermöglichen.  

Der Vorschlag wird abgelehnt, weil er mit dem Verursacherprinzip und dem Grundsatz der Betreiberverantwort-
lichkeit, die der Systematik des Immissionsschutzrechts im Bereich des Gewerbelärms zugrunde liegen, nicht 
vereinbar wäre. Das Immissionsschutzrecht zielt bei Gewerbelärm auf einen aktiven Schallschutz auch außerhalb 
von Gebäuden und lässt eine Verlagerung der Lärmschutzverpflichtungen der Betreiber auf die Anwohner und 
eine Reduzierung auf den Innenwohnbereich gerade nicht zu. Eine solche Verlagerung setzte vielmehr eine Än-
derung bewährter Grundprinzipien des Bundes-Immissionsschutzgesetzes voraus, die weder sachgerecht noch 
wünschenswert wäre, auch da sie erhebliche Weiterungen auch für die Behandlung anderer Emissionen aus An-
lagen hätte. 



Drucksache 18/11181 – 12 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

 
 
Die Bundesregierung weist darauf hin, dass die Kommunen – und zwar schon bereits nach geltendem Recht – 
grundsätzlich die Möglichkeit haben, die Anwohner durch Festsetzung zusätzlicher passiver Schallschutzmaß-
nahmen zu schützen. Um dies hervorzuheben, schlägt die Bundesregierung vor, in Artikel 1 Nummer 9 Buchstabe 
a zusätzlich folgende Änderung des § 9 Absatz 1 BauGB aufzunehmen: 

,In Nummer 24 werden nach den Wörtern „technischen Vorkehrungen“ ein Komma und die Wörter „einschließ-
lich von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorgaben 
des Immissionsschutzrechts unberührt bleiben“ eingefügt.‘ 

 

Zu Nummer 5 (Artikel 1 – passive Schallschutzmaßnahmen gegen Gewerbelärm) 

Der Vorschlag wird abgelehnt.  

Der Entwurf zur Änderung der TA Lärm, der dem Bundesrat derzeit ebenfalls vorliegt, sieht zur Erreichung der 
städtebaulichen Zielsetzungen der urbanen Gebiete im Hinblick auf den anlagenbezogenen Lärmschutz Immissi-
onsrichtwerte vor, die um 3 Dezibel über den Werten der TA Lärm für Kern-, Dorf- und Mischgebiete liegen. 
Demgegenüber werden immissionsschutzrechtliche Regelungen zum passiven Schallschutz bei Anlagenlärm von 
der Bundesregierung nicht befürwortet und sind daher nicht Gegenstand des Entwurfs zur Änderung der TA Lärm.  

 

Zu Nummer 6 (Artikel 1 Nummer 14 – § 13b BauGB) 

Der Vorschlag wird abgelehnt.  

Die vorgeschlagene Regelung zu § 13b BauGB wird aus den bekannten Gründen aufrechterhalten. Hierzu wird 
auf S. 21 und auf S. 24/25 der Begründung des Regierungsentwurfs (BR-Drs. 806/16) hingewiesen. 

 

Zu Nummer 7 (Artikel 1 Nummer 15 Buchstabe a Doppelbuchstabe bb – § 22 Absatz 1 Satz 2 BauGB) 

Der Vorschlag wird abgelehnt. 

Der Vorschlag zielt auf eine Beweislastumkehr bei der Nutzung einer Nebenwohnung (Zweitwohnung) zulasten 
des Verfügungsberechtigten. Bei dem Vorschlag bleibt offen, wie der Betroffene den Nachweis führen soll, dass 
die Räume an mindestens der Hälfte der Tage eines Jahres bewohnt sind. Auch mit Blick darauf, dass ein Verstoß 
gegen die Genehmigungspflicht nach § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB zukünftig gemäß § 213 Absatz 2 
BauGB bußgeldbewehrt sein soll, bestehen verfassungsrechtliche Bedenken gegen eine Umkehr der Beweislast. 

 

Zu Nummer 8 (Artikel 1 Nummer 15 – § 22 BauGB) 

Die Bitte wird wie folgt beantwortet: 

Die Bildung von Bruchteilseigentum an Grundstücken mit Wohngebäuden oder Beherbergungsbetrieben kann 
aus verfassungsrechtlichen Gründen nur insoweit einem Genehmigungsvorbehalt unterworfen werden, als sie mit 
einer hohen Wahrscheinlichkeit der Bildung von Nebenwohnraum dient. Während die Begründung und Teilung 
von Wohn- oder Teileigentum nach dem Wohnungseigentumsgesetz in Fremdenverkehrsregionen regelmäßig zu 
der unerwünschten Bildung von Nebenwohnungen führt, was den umfassenden Genehmigungsvorbehalt auch 
verfassungsrechtlich rechtfertigt (vgl. BVerwG, Beschluss vom 21. April 1994 – 4 B 193/93), lässt sich dieser 
Schluss bei der Bruchteilseigentumsbildung allenfalls dann ziehen, wenn die Räume dem Nutzer zur ausschließ-
lichen Benutzung zugewiesen sind. Dabei geht die Bundesregierung davon aus, dass nur eine im Grundbuch ein-
zutragende Benutzungsregelung, nicht aber eine formlos wirksame schuldrechtliche Vereinbarung, einen prakti-
kablen und für die Gemeinde rechtssicheren Anknüpfungspunkt für eine Prüfung der Genehmigungsfähigkeit 
darstellt.  

Im Zusammenwirken der Regelungen zum Wohn-, Teil- und Bruchteilseigentum (§ 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 
1 bis 4 BauGB) mit dem Regelungsvorschlag zu § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 BauGB, der es ermöglicht, auch 
die Nutzung einer Wohnung als Nebenwohnung unter einen Genehmigungsvorbehalt zu stellen, wobei eine ge-
nehmigungslose Nebenwohnungsnutzung bußgeldbewehrt sein soll (vgl. die vorgeschlagene Änderung zu § 213 
BauGB in Artikel 1 Nummer 18), werden die Steuerungsmöglichkeiten der Gemeinden bei der Nebenwohnungs-
begründung deutlich ausgeweitet. 
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Zu Nummer 9 (Artikel 1 Nummer 17 – § 35 Absatz 1 Nummer 4 BauGB) 

Zu der Prüfbitte nimmt die Bundesregierung wie folgt Stellung: 

Anpassungen auf Grund des Entwurfs eines Gesetzes zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträglichkeits-
prüfung sind nicht Gegenstand dieses Gesetzgebungsverfahrens. 

 

Zu Nummer 10 (zu Artikel 1 Nummer 17 – § 35 Absatz 4 Satz 2 – neu – und Absatz 6 Satz 4 Nummer 3 
BauGB) 

Der Vorschlag wird abgelehnt. 

Mit dem Antrag wird eine Forderung des Bundesrates vom 21. September 2012 und vom 3. Mai 2013 aus dem 
Gesetzgebungsverfahren zur BauGB-Novelle 2013 wiederholt (vgl. dazu BR-Drs. 474/12 – Beschluss und BR-
Drs. 317/13 – Beschluss). Im Gesetzgebungsverfahren zur BauGB-Novelle 2013 hat die Bundesregierung in ihrer 
Gegenäußerung vom 14. November 2012 ausgeführt, dass die Regelung in § 35 Absatz 4 Satz 2 BauGB einem 
Bedürfnis der Praxis Rechnung trägt und an enge Voraussetzungen gebunden ist, so dass eine zusätzliche Belas-
tung des Außenbereichs vermieden wird. An dieser Bewertung wird festgehalten. 

 

Zu Nummer 11 (Artikel 1 Nummer 17a – neu – § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 BauGB) 

Der Vorschlag wird abgelehnt. 

Die Bundesregierung geht davon aus, dass ein Bedarf für eine entsprechende Änderung nur dann ausreichend 
nachgewiesen ist, wenn die Änderung von allen Ländern getragen wird, in denen eine Verordnung nach § 172 
Absatz 1 Satz 4 BauGB erlassen worden ist. Dies ist nicht der Fall.  

 

Zu Nummer 12 (Artikel 1 Nummer 17a – neu –, § 173 Absatz 3 Satz 3 – neu – BauGB) 

Dem Vorschlag wird zugestimmt. 

Für die betroffenen Kommunen ergibt sich ein geringfügiger Erfüllungsaufwand, der nicht bezifferbar ist; die 
Bundesregierung schließt sich dabei den Ausführungen des Bundesrates zum ausgelösten Mehraufwand an. 

 

Zu Nummer 13 (Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe a Doppelbuchstabe aa – § 213 Absatz 1 Nummer 4 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass die Änderung wie folgt zu fassen ist: 

,In § 213 wird nach Absatz 1 folgender Absatz 2 eingefügt: 

„(2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1 
Nummer 5 einen dort genannten Raum als Nebenwohnung nutzt.“ ‘ 

 

Zu Nummer 14 (Artikel 1 Nummer 18 Buchstabe b – § 213 Absatz 2 BauGB) 

Dem Vorschlag wird mit der Maßgabe zugestimmt, dass die Änderung wie folgt zu fassen ist: 

,Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt gefasst: 

„(3) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 mit einer Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des 
Absatzes 1 Nummer 3 mit einer Geldbuße bis zu zehntausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geldbuße 
bis zu tausend Euro geahndet werden.“ ‘ 

 

Zu Nummer 15 (Artikel 2 Nummer 3 – § 6a Absatz 4 Nummer 1 BauNVO) 

Der Vorschlag wird abgelehnt. 

Die vorgeschlagene Begrenzung wäre wenig praktikabel, da ihr Anwendungsbereich unklar bleibt. 

Der Vorschlag zielt darauf ab, die Zulässigkeit von Wohnnutzungen im urbanen Gebiet zur Wahrung gesunder 
Wohnverhältnisse in Bereichen zu begrenzen, bei deren Bebauung besondere bauliche Vorkehrungen gegen 
schädliche Umwelteinwirkungen erforderlich sind. Diese Regelung widerspricht der Zielsetzung des urbanen Ge-
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biets, wonach der Wohnungsbau erleichtert werden soll. Die Gemeinden haben im Rahmen der bauleitplaneri-
schen Abwägung unter Berücksichtigung der einschlägigen immissionsschutzrechtlichen Regelwerke Sorge dafür 
zu tragen, dass auch in urbanen Gebieten gesunde Wohnverhältnisse gewahrt werden. 

 

Zu Nummer 16 (Artikel 2 Nummer 5 – § 17 Absatz 1 Satz 2 – neu – und Satz 3 – neu – BauNVO) 

Der Vorschlag wird abgelehnt. 

Der Antrag zielt darauf ab, dass bei einem Gebietsbezug eine Überschreitung der in § 17 Absatz 1 BauNVO 
geregelten Obergrenzen des jeweils zulässigen Maßes der baulichen Nutzung nicht als Überschreitung gelten soll. 

Für die gewünschte Änderung besteht kein Bedarf. Bereits die geltende Ausnahmeregelung in § 17 Ab-
satz 2 BauNVO ermöglicht die notwendige Flexibilität, weil für eine Überschreitung das Vorliegen städtebauli-
cher Gründe genügt; im Rahmen dieser städtebaulichen Gründe kann bei Bedarf auch ein Gebietsbezug berück-
sichtigt werden. Die vorgeschlagene Regelung hätte insoweit keinen Mehrwert.  
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Beschlussempfehlung und Bericht
des Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit
(16. Ausschuss)

zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung

– Drucksachen 18/10942, 18/11181, 18/11225 Nr. 7 –

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU
im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens
in der Stadt

A. Problem

Der Gesetzentwurf soll das Städtebaurecht an die Vorgaben der Richtlinie
2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur
Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei
bestimmten öffentlichen und privaten Projekten anpassen. Die Richtlinie ist bis
zum 16. Mai 2017 in nationales Recht umzusetzen. Darüber hinaus besteht Bedarf
zur Einführung einer neuen Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ und zur An-
passung von Regelungen zur Fortentwicklung des Städtebaurechts im Baugesetz-
buch und in der Baunutzungsverordnung.

B. Lösung

Annahme des Gesetzentwurfs in geänderter Fassung mit der Mehrheit der
Stimmen der Fraktion der CDU/CSU sowie den Stimmen der Fraktion der
SPD, mit einer Gegenstimme aus der Fraktion der CDU/CSU bei Stimment-
haltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.

Annahme einer Entschließung mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN.
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C. Alternativen

Ablehnung des Gesetzentwurfs.

D. Kosten

Wurden im Ausschuss nicht erörtert.
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Beschlussempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

a) den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 mit folgenden
Maßgaben, im Übrigen unverändert anzunehmen:

1. Artikel 1 wird wie folgt geändert:

a) Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

2.‚ § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 5 werden nach den Wörtern „sozialgerechte
Bodennutzung“ die Wörter „unter Berücksichtigung der
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ eingefügt.

b) Absatz 6 wird wie folgt geändert:

aa) In Nummer 2 werden nach den Wörtern „Wohnbe-
dürfnisse der Bevölkerung“ ein Komma und die
Wörter „insbesondere auch von Familien mit meh-
reren Kindern“ eingefügt.

bb) Nummer 7 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe a werden nach dem Wort
„Pflanzen“ ein Komma und das Wort
„Fläche“ eingefügt.

bbb) In Buchstabe i werden die Wörter „Buch-
staben a, c und d“ durch die Wörter „Buch-
staben a bis d“ ersetzt.

ccc) Folgender Buchstabe j wird angefügt:

j)„ unbeschadet des § 50 Satz 1 des Bun-
des-Immissionsschutzgesetzes, die
Auswirkungen, die auf Grund der
Anfälligkeit der nach dem Bebau-
ungsplan zulässigen Vorhaben für
schwere Unfälle oder Katastrophen
zu erwarten sind, auf die Belange
nach den Buchstaben a bis d und i,“.‘

b) Nummer 9 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

a)‚ Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) Nummer 23 wird wie folgt geändert:

aaa) In Buchstabe b wird das Semikolon am Ende
durch ein Komma ersetzt.

bbb) Folgender Buchstabe c wird angefügt:

c)„ bei der Errichtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von nach Art, Maß oder
Nutzungsintensität zu bestimmenden Ge-
bäuden oder sonstigen baulichen Anlagen
in der Nachbarschaft von Betriebsberei-
chen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-Im-
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missionsschutzgesetzes bestimmte bauli-
che und sonstige technische Maßnahmen,
die der Vermeidung oder Minderung der
Folgen von Störfällen dienen, getroffen
werden müssen;“.

bb) In Nummer 24 werden nach den Wörtern „technischen
Vorkehrungen“ ein Komma und die Wörter „einschließ-
lich von Maßnahmen zum Schutz vor schädlichen Um-
welteinwirkungen durch Geräusche, wobei die Vorga-
ben des Immissionsschutzrechts unberührt bleiben“ ein-
gefügt.‘

c) Nach Nummer 11 wird folgende Nummer 12 eingefügt:

12.‚ In § 11 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 werden die Wörter „des
Wohnbedarfs der ortsansässigen Bevölkerung“ durch die
Wörter „der Erwerb angemessenen Wohnraums durch ein-
kommensschwächere oder weniger begüterte Personen der
örtlichen Bevölkerung“ ersetzt.‘

d) Nach der neuen Nummer 12 wird folgende Nummer 13 eingefügt:

13.‚ Dem § 12 wird folgender Absatz 7 angefügt:

(7)„ Soll in bisherigen Erholungssondergebieten nach
§ 10 der Baunutzungsverordnung auch Wohnnutzung zuge-
lassen werden, kann die Gemeinde nach Maßgabe der Ab-
sätze 1 bis 6 einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf-
stellen, der insbesondere die Zulässigkeit von baulichen An-
lagen zu Wohnzwecken in diesen Gebieten regelt.“ ‘

e) Die bisherigen Nummern 12 bis 14 werden die Nummern 14 bis
16.

f) Die neue Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

16.‚ Nach § 13a wird folgender § 13b eingefügt:

„§ 13b

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleu-
nigte Verfahren

Bis zum 31. Dezember 2019 gilt § 13a entsprechend für
Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a
Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern,
durch die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen
begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute
Ortsteile anschließen. Das Verfahren zur Aufstellung eines
Bebauungsplans nach Satz 1 kann nur bis zum 31. Dezember
2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss
nach § 10 Absatz 1 ist bis zum 31. Dezember 2021 zu fas-
sen.“ ‘

g) Die bisherigen Nummern 15 bis 17 werden die Nummern 17 bis
19.
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h) Nach der neuen Nummer 19 werden die folgenden Nummern 20
und 21 eingefügt:

20.‚ In § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 werden die Wörter „sie-
ben Jahre. Die“ durch die Wörter „fünf Jahre; die“ ersetzt.

21. Dem § 173 Absatz 3 wird folgender Satz angefügt:

„In den Fällen des § 172 Absatz 4 Satz 3 Nummer 6 hat sie
die nach Satz 2 anzuhörenden Personen über die Erteilung ei-
ner Genehmigung zu informieren.“ ‘

i) Die bisherige Nummer 18 wird Nummer 22 und wie folgt gefasst:

22.‚ § 213 wird wie folgt geändert:

a) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

(2)„ Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder
fahrlässig ohne Genehmigung nach § 22 Absatz 1 Satz 1
Nummer 5 einen dort genannten Raum als Nebenwoh-
nung nutzt.“

b) Der bisherige Absatz 2 wird Absatz 3 und wie folgt ge-
fasst:

(3)„ Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend
Euro, in den Fällen des Absatzes 1 Nummer 4 mit einer
Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro, in den Fällen des
Absatzes 1 Nummer 3 mit einer Geldbuße bis zu zehn-
tausend Euro und in den übrigen Fällen mit einer Geld-
buße bis zu eintausend Euro geahndet werden.“ ‘

j) Die bisherige Nummer 19 wird Nummer 23.

k) In der neuen Nummer 23 Buchstabe a wird Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 wie folgt geändert:

aa) Nach Buchstabe b wird folgender Buchstabe c eingefügt:

c)„ der Hinweis nach § 3 Absatz 2 Satz 2 Halbsatz 2 auf
§ 47 Absatz 2a der Verwaltungsgerichtsordnung, auch
in Verbindung mit § 13 Absatz 2 Satz 2, § 13a Absatz 2
Nummer 1 und § 13b Satz 1, gefehlt hat,“.

bb) Der bisherige Buchstabe c wird Buchstabe d und wie folgt
gefasst:

d)„ bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach § 3 Ab-
satz 2 Satz 1 nicht für die Dauer einer angemessenen
längeren Frist ausgelegt worden ist und die Begründung
für die Annahme des Nichtvorliegens eines wichtigen
Grundes nachvollziehbar ist,“.

cc) Die bisherigen Buchstaben d bis f werden die Buchstaben e
bis g.

l) Die bisherige Nummer 20 wird Nummer 24.

m) In der neuen Nummer 24 wird Absatz 3 wie folgt gefasst:

(3)„ § 34 Absatz 2 findet auf Baugebiete nach § 6a der
Baunutzungsverordnung keine Anwendung.“



Drucksache 18/11439 – 6 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

n) Die bisherige Nummer 21 wird Nummer 25.

o) In der neuen Nummer 25 werden in Nummer 2 Buchstabe b Dop-
pelbuchstabe gg jeweils die Wörter „des Vorhabens“ durch die
Wörter „der geplanten Vorhaben“ ersetzt.

2. Artikel 2 wird wie folgt geändert:

a) Nach Nummer 3 wird folgende Nummer 4 eingefügt.

4.‚ In § 11 Absatz 2 Satz 2 werden nach dem Wort „Fremdenbe-
herbergung“ ein Komma und die Wörter „auch mit einer Mi-
schung von Fremdenbeherbergung oder Ferienwohnen einer-
seits sowie Dauerwohnen andererseits“ eingefügt.‘

b) Die bisherige Nummer 4 wird Nummer 5.

c) In der neuen Nummer 5 werden in Satz 2 die Wörter „§ 6a Ab-
satz 2 Nummer 2“ durch die Wörter „§ 6a Absatz 2 Nummer 3“
ersetzt.

d) Die bisherige Nummer 5 wird Nummer 6.;

b) folgende Entschließung anzunehmen:

„I. Der Deutsche Bundestag begrüßt,

• dass mit der Novelle des Baugesetzbuchs die Möglichkeiten der Kom-
munen erweitert werden, lebendige nutzungsgemischte Quartiere und
zusätzlichen Wohnraum zu schaffen.
Die neue Baugebietskategorie „Urbane Gebiete“ soll es den Kommu-
nen ermöglichen, das Bauen in stark verdichteten städtischen Gebie-
ten zu erleichtern. Ziel ist es, zu einer „nutzungsgemischten Stadt der
kurzen Wege“ beizutragen. Hierzu ist auch eine höhere Bebauungs-
dichte vorgesehen.
Um insbesondere in innerstädtischen Lagen die Grundlagen für eine
stärkere Verdichtung und Nutzungsmischung zu schaffen und um die
Errichtung von Wohnraum in diesen Lagen zu fördern, sollen mit der
Änderung der TA Lärm auch die Immissionsrichtwerte für urbane Ge-
biete gegenüber den Kern-, Dorf- und Mischgebieten in angemesse-
nem Umfang um 3 dB(A) erhöht werden;

• die Klarstellung in § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB, mit der die nach
geltender Rechtslage bestehenden Möglichkeiten der Gemeinden, in-
nerhalb der immissionsschutzrechtlichen Richtwerte (zusätzlich) pas-
sive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen, bekräftigt werden. Als Er-
gebnis einer planerischen Abwägung kann durch entsprechende Fest-
setzungen zusätzlich zum Immissionsschutzrecht (TA-Lärm-Richt-
werte für urbane Gebiete) Innenraumlärmschutz ermöglicht werden.

II. Der Deutsche Bundestag spricht sich dafür aus,

mit der Änderung der TA Lärm für das urbane Gebiet um 3 dB(A) höhere
Werte als für das Mischgebiet vorzusehen und unterstützt den Entwurf
der Bundesregierung zur Änderung der TA Lärm, der dem Bundesrat vor-
liegt.“
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Berlin, den 8. März 2017

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit

Artur Auernhammer
Vorsitzender

Kai Wegner
Berichterstatter

Michael Groß
Berichterstatter

Caren Lay
Berichterstatterin

Christian Kühn (Tübingen)
Berichterstatter
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Bericht der Abgeordneten Kai Wegner, Michael Groß, Caren Lay und Christian Kühn
(Tübingen)

I. Überweisung

Der Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 wurde in der 216. Sitzung des Deutschen Bundestages
am 27. Januar 2017 zur federführenden Beratung an den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktor-
sicherheit und zur Mitberatung an den Innenausschuss, den Haushaltsausschuss, den Ausschuss für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, den Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur sowie den Ausschuss für Tou-
rismus überwiesen. Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung wurde zudem gutachtlich beteiligt.

II. Wesentlicher Inhalt der Vorlage

Der Gesetzentwurf zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen
Zusammenlebens in der Stadt dient insbesondere der Anpassung des nationalen Rechts an die Vorgaben der Richt-
linie 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie
2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten. Die
Änderungen der UVP-Richtlinie betreffen unter anderem die zu prüfenden Umweltfaktoren, die Vorprüfung des
Einzelfalls, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die Erstellung des UVP-Berichts. Anpassungsbedarf im deutschen
Recht besteht damit sowohl im allgemeinen Umweltrecht, hier insbesondere im Gesetz über die Umweltverträg-
lichkeitsprüfung (UVPG), als auch im Baugesetzbuch (BauGB). Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sollen die
erforderlichen Änderungen im BauGB vorgenommen werden, während die Umsetzung der UVP-Änderungsricht-
linie in einem gesonderten Gesetz erfolgt.

Im Städtebaurecht soll die neue Baugebietskategorie „Urbane Gebiete (MU)“ in der Baunutzungsverordnung
(BauNVO) eingeführt werden. Dafür sollen in der parallel zu ändernden Technischen Anleitung zum Schutz vor
Lärm (TA Lärm) entsprechende baugebietsbezogene Immissionsrichtwerte festgelegt werden. An der Schnitt-
stelle von Städtebaurecht und Immissionsschutzrecht soll den Kommunen hiermit zur Erleichterung des Bauens
in stark verdichteten städtischen Gebieten mehr Flexibilität eingeräumt werden, ohne dabei das grundsätzlich
hohe Lärmschutzniveau zu verlassen.

Zur Erleichterung des Wohnungsbaus soll im nicht beplanten Innenbereich bei Nutzungsänderungen baulicher
Anlagen zu Wohnzwecken vom Erfordernis des Einfügens abgesehen werden können. Des Weiteren sollen be-
fristet bis 31. Dezember 2019 Bebauungspläne mit einer Grundfläche von bis zu 10 000 Quadratmetern, durch
die die Zulässigkeit von Wohnnutzung auf Flächen begründet wird, die sich an im Zusammenhang bebaute Orts-
teile anschließen, im beschleunigten Verfahren aufgestellt werden können.

Die Seveso-III-Richtlinie soll durch ein Artikelgesetz und eine Artikelverordnung mit Änderungen vor allem des
Immissionsschutzrechts in einem separaten Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden. Flankierend hierzu sollen
mit dem vorliegenden Gesetzentwurf im BauGB Regelungen getroffen werden, die es – über den verpflichtenden
Umsetzungsbedarf hinaus – ermöglichen, den Gefahren von Störfällen durch differenzierte Festsetzungen Rech-
nung zu tragen.

Außerdem sollen zur Behebung von Rechtsunsicherheiten und zur Ausweitung kommunaler Steuerungsmöglich-
keiten Regelungen zu Ferienwohnungen und Nebenwohnungen (Zweitwohnungen) in die BauNVO aufgenom-
men werden.
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III. Stellungnahmen der mitberatenden Ausschüsse

Der Innenausschuss hat in seiner 106. Sitzung am 8. März 2017 mit den Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU
und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN empfohlen, den
Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 anzunehmen.

Der Haushaltsausschuss hat in seiner 96. Sitzung am 8. März 2017 mit den Stimmen der Fraktionen der
CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN emp-
fohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 in geänderter Fassung anzunehmen.

Der Ausschuss für Familie, Senioren, Frauen und Jugend hat in seiner 83. Sitzung am 8. März 2017 mit den
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN empfohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 in geänderter Fas-
sung anzunehmen.

Der Ausschuss für Verkehr und digitale Infrastruktur hat in seiner 98. Sitzung am 8. März 2017 mit den
Stimmen der Fraktionen CDU/CSU, SPD und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN bei Stimmenthaltung der Fraktion
DIE LINKE. empfohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 in geänderter Fassung anzu-
nehmen.

Der Ausschuss für Tourismus hat in seiner 67. Sitzung am 8. März 2017 mit den Stimmen der Fraktionen der
Fraktionen der CDU/CSU und SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE
GRÜNEN empfohlen, den Gesetzentwurf auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 in geänderter Fassung anzuneh-
men.

Der Parlamentarische Beirat für nachhaltige Entwicklung hat zu dem Gesetzentwurf folgende Stellungnahme
übermittelt:

‚Im Rahmen seines Auftrags zur Überprüfung von Gesetzentwürfen und Verordnungen der Bundesregierung auf
Vereinbarkeit mit der nationalen Nachhaltigkeitsstrategie hat sich der Parlamentarische Beirat für nachhaltige
Entwicklung gemäß Einsetzungsantrag (Drucksache 18/559) am 30. Januar 2017 mit dem Entwurf eines Gesetzes
zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der
Stadt (Drucksache 18/10942) befasst.

Folgende Aussagen zur Nachhaltigkeit wurden in der Begründung des Gesetzentwurfes getroffen:

„Das Vorhaben trägt zu einer nachhaltigen Entwicklung bei. Die Managementregeln und Indikatoren der Natio-
nalen Nachhaltigkeitsstrategie wurden geprüft. Betroffen sind die Managementregeln (1) „Grundregel“, (2) „Er-
neuerbare Naturgüter“, (3) „Freisetzung von Stoffen“ und (4) „menschliche Gesundheit“ sowie die Nachhaltig-
keitsindikatoren (1) „Ressourcenschonung“, (2) „Klimaschutz“, (3) „Erneuerbare Energien“, (4) „Flächeninan-
spruchnahme“, (5) „Artenvielfalt“, (12b) „Ökologischer Landbau“ und (13) „Luftqualität.

Das Gesetz dient – neben anderen Zielsetzungen – insbesondere der Umsetzung der geänderten UVP-Richtlinie.
Die Umweltprüfung nach dem BauGB, in die die Anforderungen der UVP-Richtlinie integriert werden, dient
bereits von ihrer Zielsetzung her den Managementregeln (1) „Grundregel“, (2) „Erneuerbare Naturgüter“, (3)
„Freisetzung von Stoffen“ und (4) „menschliche Gesundheit“ sowie den Nachhaltigkeitsindikatoren (1) „Ressour-
censchonung“, (2) „Klimaschutz“, (3) „Erneuerbare Energien“, (4) „Flächeninanspruchnahme“, (5) „Artenviel-
falt“ und (13) „Luftqualität“. Eine Vielzahl der über den Umsetzungsbedarf hinausgehenden Regeln zur Fortent-
wicklung des Städtebaurechts dient auch der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme (Indikator 4). Die zusätz-
lichen Planungsinstrumente im Zusammenhang mit Störfallbetrieben helfen, Gefahren und unvertretbare Risiken
für die menschliche Gesundheit noch weiter zu vermeiden (Managementregel 4).“

Formale Bewertung durch den Parlamentarischen Beirat für nachhaltige Entwicklung:

Eine Nachhaltigkeitsrelevanz des Gesetzentwurfes ist gegeben. Der Bezug zur nationalen Nachhaltigkeitsstrategie
ergibt sich hinsichtlich folgender Managementregeln und Indikatoren:

Managementregel 1 (Grundregel – Jede Generation muss ihre Aufgaben selbst lösen),
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Managementregel 2 (Erneuerbare Naturgüter nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit nutzen. Nicht erneu-
erbare Naturgüter nur nutzen, wenn ihre Funktion nicht ersetzt werden kann),

Managementregel 3 (Freisetzung von Stoffen nur im Rahmen der Anpassungsfähigkeit natürlicher Systeme) und

Managementregel 4 (Gefahren und unvertretbare Risiken für die menschliche Gesundheit vermeiden).

Indikator 1 (Ressourcenschonung – Ressourcen sparsam und effizient nutzen),

Indikator 2 (Klimaschutz – Treibhausgase reduzieren),

Indikator 3 (Erneuerbare Energien – Zukunftsfähige Energieversorgung aufbauen),

Indikator 4 (Flächeninanspruchnahme – Nachhaltige Flächennutzung),

Indikator 5 (Artenvielfalt – Arten erhalten und Lebensräume schützen) und

Indikator 13 (Luftbelastung – Gesunde Umwelt erhalten).

Die Darstellung der Nachhaltigkeitsprüfung ist plausibel.

Eine Prüfbitte ist daher nicht erforderlich.‘

IV. Beratungsverlauf und Beratungsergebnisse im federführenden Ausschuss

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat in seiner 106. Sitzung am 15. Februar
2017 eine öffentliche Anhörung zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 18/10942,
18/11181 durchgeführt. An der Anhörung haben folgende Sachverständige teilgenommen:

Deutsches Institut für Urbanistik gGmbH
Prof. Dr. Arno Bunzel

Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände
Deutscher Städtetag, Hilmar von Lojewski

Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e. V. (GdW)
Axel Gedaschko

Haus & Grund Deutschland
Zentralverband der Deutschen Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer e. V.
Spitzenverband der privaten Wohnungswirtschaft
Dr. Kai H. Warnecke

Bundesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen e. V. (BFW)
Andreas Ibel

Bundesvereinigung der Landes- und Stadtentwicklungsgesellschaften e. V. (BVLEG)
Eckhard Horwedel

Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung e. V. (vhw)
Prof. Dr. Jürgen Aring

Deutscher Mieterbund e. V. (DMB)
Stefan Bentrop

Sachverständigenrat für Umweltfragen (SRU)
Prof. Dr. Lamia Messari-Becker, Universität Siegen

Die Ergebnisse der Anhörung sind in die Beratungen des Ausschusses eingeflossen. Die hierzu eingegangenen
schriftlichen Stellungnahmen der geladenen Sachverständigen sowie das Wortprotokoll der Anhörung werden der
Öffentlichkeit über das Internet zugänglich gemacht (www.bundestag.de).

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit hat den Gesetzentwurf der Bundesregierung
auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 in seiner 107. Sitzung am 8. März 2017 abschließend beraten. Dabei wurde
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auch eine Petition auf Ausschussdrucksache P-18(16)13 in die Beratung einbezogen, zu der der Petitionsausschuss
eine Stellungnahme nach § 109 Absatz 1 Satz 2 GO-BT angefordert hatte.

Die Fraktionen der CDU/CSU und SPD haben einen Änderungsantrag auf Ausschussdrucksache 18(16)529 ein-
gebracht, dessen Inhalt sich aus der Beschlussempfehlung und Abschnitt V dieses Berichts ergibt.

Des Weiteren haben die Fraktionen der CDU/CSU und SPD einen Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksa-
che 18(16)530 eingebracht, dessen Inhalt sich aus der Beschlussempfehlung dieses Berichts ergibt.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat folgenden Entschließungsantrag auf Ausschussdrucksache
18(16)531 eingebracht:

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit wolle beschließen, dem Deutschen Bundestag
folgende Beschlussfassung zu empfehlen:

I. Der Deutsche Bundestag stellt fest:

Die im Gesetzentwurf der großen Koalition enthaltenen Neuregelungen sind widersprüchlich und in Teilen schäd-
lich. Daher muss das Gesetz korrigiert werden.

Die große Koalition setzt die Gesundheit der Städterinnen und Städter aufs Spiel, indem sie den zulässigen Lärm
in den neuen „Urbanen Gebieten“ gegenüber heute verdoppelt. Diese Verlärmung Urbaner Gebiete durch pau-
schal 3dbA höhere Lärmgrenzwerte in der TA Lärm (Technische Anleitung Lärm), also eine Verdopplung des
maximalen Lärmniveaus gegenüber heute, lehnt der Deutsche Bundestag ab.

Passiver Lärmschutz als Ausnahme bei heranrückender Wohnbebauung nach dem Hamburger Vorschlag muss
in solchen Einzelfällen möglich werden, wo sonst nicht gebaut werden könnte, und nur wenn ruhige Balkone oder
Terrassen an derselben Wohnung vorhanden sind. So kann mit dem sogenannten „Hamburger Fenster“ bei offe-
nem Fenster ruhiges und gesundes Wohnen sichergestellt werden.

Die große Koalition erleichtert zudem das Bauen außerhalb der Städte und Gemeinden. Das steht im krassen
Widerspruch zu Klimaschutz, Flächenschutz, Naturschutz und der Bürgerbeteiligung. Statt einer lebenswerten
Stadt der kurzen Wege werden damit Ortszentren und Dorfkerne geschwächt. Denn es soll mit verringerter Bür-
gerbeteiligung und Umweltprüfung und unter Verzicht auf Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in die
Natur außerhalb der Städte und Gemeinden geplant und gebaut werden dürfen. Das lehnt der Deutsche Bundestag
ab.

Außerdem braucht das Gesetz noch Korrekturen am neuen Baugebietstyp „Urbanes Gebiet“.

Der neue Baugebietstyp „Urbanes Gebiet“ – erleichtert in neuen Baugebieten eine dichte, urbane Bebauung und
gemischte Nutzungen. Bauen wird damit erheblich günstiger, denn ein Grundstück kann weit besser ausgenutzt
werden.

Das Urbane Gebiet ist damit ein Schritt in die richtige Richtung für die klimafreundliche und lebenswerte Stadt
der kurzen Wege. Jedoch sollte die Intention des Gesetzes klar gestellt werden, wie es auch der Bundesrat einfor-
dert, dass es dabei nämlich um durch die Kommune neu ausgewiesene Baugebiete, also neue Bebauungspläne,
geht. Das bedeutet, dass die Bebauung nach urbanem Gebiet im sogenannten unbeplanten Innenbereich nach §34
BauGB ausgeschlossen wird. Eine weitere Schwachstelle beim neuen „Urbanen Gebiet“ ist, dass es für die Kom-
munen zu einfach wird, damit doch Gebiete mit weit überwiegendem Wohnanteil auszuweisen und andere Nut-
zungen wie Gewerbe, Kultur und Freizeit nur vereinzelt im Quartier vorzusehen. Damit könnten sie zu einfach
auf die Qualitäten der Nutzungsmischung verzichten. Das muss verbessert werden.

Außerdem gilt es, den sozialen Zusammenhalt durch konkrete Maßnahmen im sozialen Erhaltungsrecht und im
Bodenrecht zu stärken und Kinder stärker an Planungen zu beteiligen.

Im Baurecht ist auch geregelt, dass Ställe für die Massentierhaltung außerhalb von Gemeinden immer noch viel
zu häufig genehmigt werden müssen. Mit einer der Fläche angepassten Tierhaltung hingegen könnten wir unsere
Umwelt schonen, die Gesundheit unserer Bürgerinnen und Bürger wahren und Tieren ein würdiges Leben er-
möglichen. In einigen Regionen stehen Tierhaltungsanlagen so dicht aneinander, dass sich Erreger wie die der
Vogelgrippe rasend schnell verbreiten und kaum noch eingedämmt werden können. Diese Regionen kämpfen au-



Drucksache 18/11439 – 12 – Deutscher Bundestag – 18. Wahlperiode

ßerdem mit den Ammoniak-, Feinstaub- und Geruchs--Emissionen aus den Anlagen und den gewaltigen Gülle-
mengen, die die Qualität des Wassers bedrohen. Solche Regionen müssen die Möglichkeit bekommen, BürgerIn-
nen und Umwelt zu schützen, indem sie den Zuwachs an Tierhaltungsanlagen begrenzen.

II. Der Deutsche Bundestag fordert die Bundesregierung auf,

die Gesundheit der Menschen in Urbanen Gebieten nicht durch eine Verdoppelung des Lärms zu gefährden, und
dazu

• Von der Änderung der Technischen Anleitung Lärm (TA Lärm), mit der das zulässige Lärmniveau um
3db auf dann 63 Dezibel tags und 48 nachts gehoben und damit verdoppelt wird, abzusehen, denn mit
dieser Verlärmung Urbaner Gebiete würde ein gesundheitsgefährdenden Lärmniveau gesetzlich akzep-
tiert,

• Und statt dessen in der TA Lärm den Vorschlag, den Hamburg in die Bauministerkonferenz eingebracht
hat, zur Ermöglichung von passivem Lärmschutz für lärmgeschützte Innenräume in Wohnungen in sehr
engen Grenzen, bei heranrückender Wohnbebauung, nach vorheriger Ausschöpfung des verträglichen
aktiven Lärmschutzes bei Gewerbenutzungen, bei Vorhandensein lärmgeschützter Außenwohnbereiche,
der Beibehaltung des Messpunkts vor dem Fenster, und gesundheitsverträglich z.B. mit dem sogenannten
Hamburger Fenster umzusetzen; und zusätzlich

Klima-, Flächen-, Naturschutz und Bürgerbeteiligung nicht zu gefährden und dazu das Bauen auf der Grünen
Wiese außerhalb der Städte und Gemeinden nicht zu erleichtern und dazu…..

• Den neuen Paragrafen 13 b „Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren“
im Baugesetzbuch zu streichen damit Ortskerne insbesondere im strukturschwachen oder ländlichen
Raum wieder attraktiver werden statt zu veröden,

• Das Urbane Gebiet in der Baunutzungsverordnung zu verankern, denn damit können bei Bedarf Grund-
stücke dichter bebaut werden als bisher, untergenutzte Flächen besser ausgenutzt werden, schneller
Wohnraum geschaffen werden, und die flexible Mischung der Nutzungen gegenüber dem Reinen Wohn-
gebiet, dem allgemeinen Wohngebiet und dem Mischgebiet erleichtert werden,

• Eine Bebauung nach Urbanem Gebiet im sogenannten unbeplanten Innenbereich nach §34 auszuschlie-
ßen,

• Den neuen Gebietstyp Urbanes Gebiet in der Baunutzungsverordnung noch nachzubessern, und dazu
den Satz „Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein“ zu streichen und ausdrücklich „Ge-
bäude, die dem Wohnen und anderen Nutzungen dienen" in den Katalog zulässiger Nutzungen aufzuneh-
men,

• das reine Wohngebiet in der Baunutzungsverordnung für neue Gebietsausweisungen abzuschaffen, sowie

Kommunen darin zu unterstützen, den sozialen Zusammenhalt in Stadtvierteln zu erhalten und zu stärken, und
dazu

• im besonderen Städtebaurecht in sozialen Erhaltungs- /Milieuschutzgebieten nach §172 Baugesetzbuch
sowie in Sanierungsgebieten nach § 136 Baugesetzbuch die Möglichkeit der Festlegung von Mietober-
grenzen ausdrücklich zu verankern,

• Einen kommunalen Genehmigungsvorbehalt für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen,
wie er in §172 Baugesetzbuch für Erhaltungs-/Milieuschutzgebiete besteht, auch für das gesamte Stadt-
gebiet zu ermöglichen,

• Ausnahmen vom Umwandlungsschutz die in Erhaltungsgebieten nach §172 Abs. 4 Satz 3 Nr. 6 Satz 4 und
Satz 5 gelten, wenn der Eigentümer sich verpflichtet innerhalb von sieben Jahren nur an Mieter zu ver-
kaufen, zu streichen,

• Wohnraum in innerstädtischen Lagen zu erhalten und die Verdrängung z.B. durch Ferienwohnungen zu
vermeiden, indem in Wohn- und Mischgebieten auch Höchstmaße für die zulässige Zahl an Ferienwoh-
nungen angegeben werden dürfen,
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• die Aktivierung von Flächen und ihre am Gemeinwohl orientierte Nutzung in den Städten und Gemeinden
zu erleichtern und zu beschleunigen, dazu das Gemeinwohl im Bodenrecht wie folgt zu stärken,

o es Kommunen zu erleichtern Baugebote nach §§ 175 und 176 Baugesetzbuch auf Flächen mit be-
stehendem Baurecht auszusprechen, damit die Kommunen dafür sorgen können, dass dort wo Bau-
recht und ein hoher Bedarf an Wohnraum bestehen, Bauflächen auch entsprechend bebaut wer-
den, und sie die Vorratshaltung und den Handel mit Bauflächen einfacherer begrenzen können,

o Kommunen und kommunalen Gesellschaften im Gesetz über die Bundesanstalt für Immobilienauf-
gaben (BImA) zur Berücksichtigung strukturpolitischer, städtebaulicher und wohnungspolitischer
Ziele des Bundes, der Länder und der Kommunen, ein preislimitiertes Zugriffsrecht auf bundesei-
gene Liegenschaften einzuräumen, im Bedarfsfall auch unterhalb des Verkehrswertes, und

o Das Vorkaufsrecht, das den Mietern bei dem Verkauf der Wohnung durch den Vermieter an einen
Dritten (nach § 577 BGB) und Kommunen (nach §§ 175 und 176 Baugesetzbuch) zusteht, auf Ge-
nossenschaften, welche die Mieter gründen wollen bzw. auch Dachgenossenschaften zu diesem
Zweck, auszuweiten.

o Kommunen die Anwendung der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme nach §§ 165ff Bauge-
setzbuch erleichtert wird, damit diese auch für kleinere, kompliziert zu entwickelnde oder verteilte
Flächen anwendbar oder leichter anwendbar wird, spekulative Preissteigerungen vor dem kom-
munalen Erwerb der Flächen einfacherer vermieden werden können, und bei der Veräußerung
dieser Gebiete nach der Entwicklung gemeinnützige Wohnungsunternehmen, Genossenschaften
und kommunale Gesellschaften privilegiert werden können,

Grüne Infrastruktur stärken und Freiräume schaffen, für Erholung, Klimaanpassung und Natur, und dazu

• Den Vorrang einer doppelten Innenentwicklung – von Grün- und Freiräumen parallel zu Wohnungs- und
Städtebau zu implementieren, die im Innenbereich grüne Infrastruktur und Freiräume sichert und stärkt,
sowie eine maßvolle bauliche Verdichtung und Nutzungsmischung ermöglicht,

• in der Planung der Freiflächen auf die variable Nutzbarkeit öffentlicher Räume zu achten und die unter-
schiedlichen Bedürfnissen und Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner in die Planung einzubezie-
hen. Dazu gehören Treffpunkte, Rückzugsorte, Sport- und Spielmöglichkeiten oder auch Raum für ge-
meinschaftliche Gärten.

• Natur- und Artenschutz frühzeitig im Verfahren umfassend berücksichtigen, denn so können spätere und
unvorhergesehene Bauverzögerungen verhindert werden. So entstehen Planungssicherheit und ein rei-
bungsloses Bauverfahren,

• die Zukunft der Tierhaltung artgerecht und der Fläche anpassen, indem nur für Intensivtierhaltungsan-
lagen, die keine förmliche Genehmigung nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) benöti-
gen, die Privilegierung nach § 35 des Baugesetzbuches (BauGB) beibehalten wird und eine Flächenbin-
dung für Tierhaltungsanlagen in das BauGB eigeführt wird, die es den Gemeinden ermöglicht, das
Wachstum von Intensivtierhaltungsanlagen auf zwei Großvieheinheiten pro Hektar landwirtschaftlicher
Nutzfläche auf dem Gemeindegebiet zu begrenzen.

Mehr Raum für Kinder und Jugendliche in Städten schaffen und dazu

• bei allen Bau- und Wohnumfeldmaßnahmen die Kinder und Jugendliche betreffen, ihr Wohl und kindge-
rechte Lebensbedingungen als einen Gesichtspunkt zu verankern, der vorrangig zu berücksichtigen ist,
und dies im § 1 des Baugesetzbuches zu verankern. In § 4b des Baugesetzbuches sollen kinder- und ju-
gendgerechte Beteiligungsverfahren und Verantwortlichkeiten in der Kommune aufgenommen werden;

• die Rechte von Kindern und Jugendlichen in der Bauleitplanung durch eine Präzisierung der Planungs-
leitlinien und der Festsetzungsmöglichkeiten nach der Baunutzungsverordnung, wie z. B. für Jugend-
plätze und Naturerfahrungsräume, zu stärken.
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Begründung

Zum erleichterten Bauen im Außenbereich (also erleichtertes Wachstum in die Fläche) auch in schrumpfenden
ländlichen Gemeinden – Paragraf 13 b (neu) Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Ver-
fahren

Künftig dürfen Gemeinden für drei Jahre große Baugebiete bis einen Hektar bebauter Grundfläche – und damit
bis mehrere Hektar Größe – in ihrem Außenbereich im erleichterten Verfahren ausweisen. Die Bundesregierung
spricht damit eine Einladung zur planlosen Zersiedlung aus und befördert, dass Dorfkerne veröden und wertvolle
Grünräume im städtischen Umland verschwinden. So wird sie ihr eigenes Ziel, den Flächenverbrauch bis zum
Jahr 2020 auf 30 Hektar zu begrenzen, um Längen verfehlen. Die Bundesregierung ignoriert an dieser Stelle die
tatsächlichen Bedarfe der Menschen nach einem attraktiven Wohnort und guter Nahversorgung, hebelt die Be-
lange des Naturschutzes aus und setzt das Vermögen vieler Menschen, die Werte ihrer bestehenden Häuser und
Wohnungen, aus Spiel.

Bereits heute ist es möglich und gelebte Praxis, neue Flächen im Außenbereich auf Grundlage einer ordentlichen
Planung in Anspruch zu nehmen, wenn die Bevölkerung wächst und die Bauflächen im Innenbereich knapp sind.

Die hohen Kostenrisiken für die Bewohner und Beschäftigte von in die Fläche wachsenden Gemeinden im länd-
lichen Raum beschreibt die Bundesregierung in Ihrer Antwort auf eine Kleine Anfrage von Bündnis 90/Die Grü-
nen, BT-Drucksache 18/4172: „Grundsätzlich steigen die Infrastrukturfolgekosten durch Siedlungswachstum und
damit Flächenverbrauch. (…) In stagnierenden oder schrumpfenden Regionen erhöht sich in der Gesamtsicht mit
Flächenausweisungen und neuen Infrastrukturen die Kostenbelastung pro Kopf der Bevölkerung oder pro Ar-
beitsplatz. Diese zusätzlichen Kosten müssen letzten Endes über höhere Steuern oder Gebühren von allen getra-
gen werden.

Dies kann sich zu einem weiteren Standortnachteil der Region auswachsen. Zudem werden die Infrastrukturfol-
gekosten durch die Lage eines neuen Siedlungsgebietes beeinflusst. Eine an den Verkehrswegen des öffentlichen
Personennahverkehrs ausgerichtete Siedlungsentwicklung (wie in vielen Regionalplänen gefordert), kann dessen
Auslastung und damit die Tragfähigkeit verbessern. Ähnliches gilt für geeignete Anschlusspunkte anderer Infra-
strukturen.

(…) Während die einwohnerbezogene SuV [Anm.: SuV = Siedlungs- und Verkehrsfläche] insbesondere in weni-
gen wachsenden Kernstädten und ihrem Umland (Bonn, Berlin, München, Hamburg, Freiburg u. a.) nur wenig
oder mäßig steigt, steigt sie in vielen ohnehin dünner besiedelten, in peripher liegenden und in altindustriellen
Regionen deutlich stärker. Die Ursache dafür liegt nur teilweise in Abwanderung.

Sie liegt insbesondere auch in einer über den Bedarf hinausgehenden, also nicht nachhaltigen Ausweisung neuer
Siedlungsflächen. Aus ökonomischer Sicht besorgniserregend ist, dass selbst in schrumpfenden und stark
schrumpfenden Regionen zusätzlich SuV ausgewiesen und damit zusätzliche Infrastrukturfolgekosten vorbestimmt
werden. Problematisch ist es nicht nur, wenn die neuen Flächen und Infrastrukturen nicht genügend Nutzer fin-
den, die für die Finanzierung aufkommen, sondern problematisch ist es auch, wenn zwar neue Infrastrukturen
genügend ausgelastet werden, aber in der Folge im bisherigen Bestand die Nutzungen ausgedünnt werden oder
gar Leerstände auftreten.“

Gerade dort, wo Bevölkerung abwandert und älter wird, wachsen die Gemeinden überproportional in die Fläche.
Hingegen ist der Flächenverbrauch in den wachsenden Städten gering, denn hier entstehen vor allem Wohnungen
im dichteren Geschosswohnungsbau. (SRU Umweltgutachten, 2016)

Statt neuer Einfamilienhäuser am Stadtrand brauchen die meisten Gemeinden im Zuge der Bevölkerungsentwick-
lung und der älter werdenden Bevölkerung vor allem kleine Wohnungen mit guter Nahversorgung. Die Nahver-
sorgung ist in den Ortskernen leichter zu organisieren als in Siedlungen auf der grünen Wiese. Der Wettlauf der
Gemeinden um die meisten Einfamilienhäuser schadet am Ende allen. So heißt es im Baukulturbericht 2016/17:
"Mit ihrem Kampf um Gewerbe und Einwohner steigern die Gemeinden eine interkommunale Konkurrenz, die
am Ende allen schadet."
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Zur Verlärmung der Urbanen Gebiete:

Der Gesetzentwurf enthält einen weiteren weitreichenden Fehler: der Lärmschutz in den neuen Urbanen Gebieten
wird pauschal und drastisch abgesenkt. Die Bundesregierung ermöglicht damit die Verlärmung von neuen Stadt-
vierteln. Mit einer parallel zu diesem Gesetzentwurf angestrebten Änderung der Technischen Anleitung Lärm und
der Sportanlagenlärmschutz-Verordnung (laut Kabinettsbeschluss vom 30.11.2016) soll nämlich der Lärmschutz
im neuen Urbanen Gebiet gegenüber den heutigen Grenzwerten abgesenkt werden. Deutlich höhere allgemeine
Lärmimmissionen als bisher sind damit möglich: drei Dezibel mehr im Vergleich zum Mischgebiet, dann 63 De-
zibel tags und 48 nachts. Damit wird eine bedeutende Schwelle gerissen: das damit erlaubte Lärmniveau ist dop-
pelt so hoch wie vorher, und gefährdet die Gesundheit. Damit wird der Schutz der Bevölkerung vor Gesundheits-
schäden aufgrund von Lärm im neuen Urbanen Gebiet aufgekündigt. Künftig könnten Gerichte daher gesund-
heitsgefährdenden Lärm auch in anderen Gebietstypen, etwa allgemeinen Wohngebieten, akzeptieren. Diese Än-
derung der TA Lärm der Sportanlagenlärmschutz-Verordnung sind daher abzulehnen.

Eine bessere Erleichterung des Lärmschutzes für die Urbanen Gebiete stellt das von Hamburg mit der sogenann-
ten „Großstadtstrategie“ in die Bauministerkonferenz eingebrachte „Hamburger Fenster“ dar. Dieser Vorschlag
bietet eine eng gefasste Möglichkeit für passiven Lärmschutz, wenn Wohnbebauung an Gewerbe heranrückt. So
dürften damit etwa kippbare Fenster, die den Schallpegel im Innenraum auf ein verträgliches Niveau tags wie
nachts verringern, verwendet werden, sofern sonstige Lärmschutzmaßnahmen ausgereizt sind, und lärmge-
schützte offene Terrassen oder Balkone an der Wohnung vorhanden sind. Die Lärmwerte können wie bisher auch
bei offenem Fenster außen vor dem Fenster ermittelt werden und anliegendes Gewerbe muss darauf achten, den
Lärm in machbaren Grenzen zu halten. Damit wird das Vorsorgeprinzip gewahrt. Dieser eng gefasste passive
Lärmschutz ist geeignet, das dichte verträgliche Beieinander von Wohnen und Gewerbe in Urbanen Gebieten zu
erleichtern und ist in die TA Lärm aufzunehmen.

Zum neuen Urbanen Gebiet in der Baunutzungsverordnung – erleichterte Standards und höhere Dichte

Das Urbane Gebiet ermöglicht im Vergleich zum Mischgebiet sowie zum Allgemeinen Wohngebiet der Baunut-
zungsverordnung eine flexiblere Mischung der verschiedenen Gebäudenutzungen mit dem Wohnen, z.B. Ge-
schäfte, Restaurants, Gewerbe, Sportplätze und Kulturzentren, sofern diese das Wohnen nicht wesentlich stören.
Das bedeutet Erleichterungen bei der Mischung gegenüber dem Mischgebiet, denn der Kreis der genannten Nut-
zungen ist im Urbanen Gebiet größer, und die Mischung muss hier ausdrücklich nicht gleichwertig sein.

Außerdem wird eine deutlich höhere städtebauliche Dichte ermöglicht – Grundstücke dürfen also weit höher
baulich ausgenutzt werden als heute etwa im Wohn- oder Mischgebiet. Dürfen im Mischgebiet bis zu 60 Prozent
der Grundstücksfläche überbaut werden und im Allgemeinen Wohngebiet 40 Prozent, so sind es im Urbanen
Gebiet bis zu 80 Prozent (Grundflächenzahl). Während die zulässige Baumasse oder Geschossfläche im Misch-
gebiet bis zum 1,6-fachen der Grundflächenzahl und im Allgemeinen Wohngebiet bis zum 1,2-fachen, beträgt sie
im Urbanen Gebiet ebenso wie im Kerngebiet bis zum 3-fachen. Nur im Kerngebiet ist noch eine höhere Dichte
erlaubt (Grundflächenzahl bis zu 100% bzw. 1), dieser Gebietstyp ist aber vor allem zentralen Einrichtungen der
Kultur und Verwaltung sowie dem Handel und der Wirtschaft vorbehalten.

Zum Reinen Wohngebiet:

Das Reine Wohngebiet der Baunutzungsverordnung ist wegen der strikten Trennung von Wohnen, Nahversorgung
und Arbeitsplätzen nicht mehr zeitgemäß, und wird auch heute schon kaum noch bei Neubauvorhaben angewen-
det. Es läuft der Stadt der kurzen Wege zuwider und bremst den Ressourcen- und Klimaschutz.

Zur Streichung von Ausnahmen vom Umwandlungsschutz in Sozialen Erhaltungsgebieten nach §172 Abs. 4 Satz 3
Nr. 6 Satz 4 und Satz 5 BauGB

Die Streichung des Ausnahmetatbestands soll dazu beitragen, dass vorhandene Wohnquartiere und die dortige
Bewohnerstruktur wirksamer geschützt werden. Stabile Wohnquartiere sind eine wichtige Voraussetzung für eine
Stärkung des Zusammenlebens in den Städten. Damit entspricht diese Änderung der Ziel-setzung der von der
Bundesregierung vorgeschlagenen Novelle des Bau-gesetzbuchs (BauGB). Der Schutz von Mieterinnen und Mie-
tern vor den Folgen einer Umwandlung ihrer Wohnung in Wohnungseigentum nach dem Wohnungseigentumsge-
setz (WEG) hat heute, gerade im Geltungsbereich einer Erhaltungssatzung, eine zunehmend größere Bedeutung
und soll verbessert werden.
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Der hier vorgeschlagene Wegfall der bisherigen Genehmigungspflicht bei zeitlich beschränkter Veräußerung nur
an die Mieter stellt eine zulässige Regelung von Inhalt und Schranken des Eigentums dar. Dem Eigentümer ver-
bleibt die Nutzung des Eigentums durch Vermietung der Wohnungen, wobei der Gesetzgeber davon ausgeht, dass
die Wohnungen auch vermietet werden können, da eine entsprechende Nachfrage nach derartigen Wohnungen
bestehe. Bei wirtschaftlicher Unzumutbarkeit ist eine Genehmigung zu erteilen (§ 172 Absatz 4 Satz 2 BauGB);
die Belange des Eigentümers werden ferner durch die weiteren Regelungen in § 172 Absatz 4 Satz 3 BauGB be-
rücksichtigt.

Gerade in Ballungsräumen ist von einer weiter steigenden Nachfrage nach Wohnungen in den sozialen Erhal-
tungsgebieten auszugehen.

Die von Artikel 14 Absatz 1 GG zum Schutz des Eigentums gezogenen Grenzen sind erst dann überschritten, wenn
die Beschränkungen auf Dauer zu Verlusten für den Vermieter oder zur Substanzgefährdung führen würden. In
derartigen Fällen greift jedoch unter anderem § 172 Absatz 4 Satz 2 BauGB ein.

Zu Baugeboten:

Bereits heute haben die Kommunen die Möglichkeit, Baurecht befristet zu vergeben. Damit können sie Druck auf
Eigentümerinnen und Eigentümer ausüben, erteiltes Baurecht auch auszuüben. Denn die Zahl der realisierten
Bauvorhaben hängt regelmäßig hinter den erteilten Bebauungsplänen und Baugenehmigungen hinterher, auch
dort, wo Wohnraummangel herrscht. Baugebote sind für die Kommunen jedoch mit einem hohen Aufwand belas-
tet. Hier sollten die Kommunen leichtere Möglichkeiten und Handreichungen erhalten, um bei einem entspre-
chend hohen Bedarf die Eigentümer der Flächen leichter dazu bewegen zu können, Bauflächen zu bebauen.

Zum bezahlbaren Wohnen:

Antworten zum Thema sozialer Zusammenhalt beim Wohnen fehlen im Gesetzentwurf der Bundesregierung völlig.
Dabei ist das Zusammenleben von Menschen verschiedener Einkommen und Vermögen in den wachsenden Städ-
ten und Ballungszentren akut gefährdet. Wer weniger hat, wird durch die steigenden Mietpreise an den Rand
gedrängt. Daher braucht es gesetzliche Möglichkeiten zum besseren Schutz von Menschen mit kleinem Geldbeutel
und Familien vor Immobilienspekulation, steigenden Mietpreisen und vor Verdrängung aus dem eigenen Wohn-
viertel.

Im Baurecht sind so genannte soziale Erhaltungssatzungen, auch bekannt als Milieuschutzgebiete, verankert.
Kommunen können solche Satzungen erlassen, um damit überteuerte Aufwertungen und den Verlust von preis-
wertem Wohnraum in einem festgelegten Gebiet zu vermeiden. Dann sind Umbauten, Zweckentfremdungen und
Abrisse genehmigungspflichtig. Wenn durch Umbau, Verkauf oder Modernisierung von Wohnungen die vorhan-
dene Bevölkerungsstruktur gefährdet wird, kann die Maßnahme versagt bzw. Auflagen erteilt werden. Hamburg,
Berlin und andere Städte machen davon Gebrauch, mit begrenztem Erfolg. Denn es fehlen wichtige Ergänzungen.
Bis zu einem Gerichtsurteil im Jahr 2005 in Berlin waren Mietobergrenzen nach öffentlich geförderten Moderni-
sierungen gängige Praxis Dieser Weg soll wieder eröffnet werden, und dazu die Möglichkeit von Mietobergrenzen
in den Gesetzestext aufgenommen werden. Die Aufteilung von Miethäusern in Eigentumswohnungen und deren
Verkauf häufig über Wert ist ein zentraler Spekulations- und Verdrängungsmotor in innerstädtischen Altbauvier-
teln. Auch in Erhaltungsgebieten müssen solche Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen länger ver-
sagt werden können, wenn Landesverordnungen oder städtische Satzungen zum Schutz vor diesen Umwandlungen
gelten. Heute ist das nur unter sehr engen Bedingungen mit weitreichenden Ausnahmemöglichkeiten der Fall. Es
braucht in besonders gefährdeten Gebieten aber einen besseren Schutz, um zu verhindern, dass Geringverdiener
und Familien mit mittleren Einkommen aus der Stadt gedrängt werden und als Spekulationsbremse. Ausnahmen
vom Umwandlungsschutz die in Erhaltungsgebieten gelten, wenn der Eigentümer sich verpflichtet innerhalb von
sieben Jahren nur an Mieter zu verkaufen, sollen daher gestrichen werden.

Zur Tierhaltung:

Um eine ausreichende Wirksamkeit für die Genehmigung von Tierhaltungsanlagen nach § 35 BauGB zu erzielen,
sind auch Änderungen im Immissionsschutzrecht notwendig. So wird durch eine Halbierung der Schwellenwerte
im Anhang 1 der 4. BImSchV (Vierte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes) er-
reicht, dass z.B. ab 20.000 Mastgeflügelplätze oder 1.000 Mastschweinen ein förmliches immissionsschutzrecht-
lichen Genehmigungsverfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. Durch die Koppelung dieser
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Schwellenwerte an das Baurecht, wird der Gemeinde ermöglicht steuernd in den geplanten Zubau von Tierhal-
tungsanlagen einzugreifen, da bei Überschreitung dieser Schwellenwerte eine neue Stallanlage nur noch auf dem
Weg eines Bebauungsplanes realisiert werden kann.

Als weiteres baurechtliches Instrument werden die Gemeinden in die Lage versetzt, den Zubau neuer Tierhal-
tungsanlagen verhindern zu können, wenn auf dem Gemeindegebiet bereits eine umweltunverträgliche Tierdichte
von zwei Großvieheinheiten pro Hektar (entspricht ca. 15 Mastschweinen pro Hektar) vorhanden ist.

Die Fraktion der CDU/CSU unterstrich, dass der Gesetzentwurf fraktionsübergreifend und unter Einbeziehung
der Oppositionsfraktionen kooperativ optimiert worden sei. Mit der Einführung des Urbanen Gebietes könne das
lebendige Miteinander von Arbeiten, Wohnen und Wohlfühlen in innerstädtischen Bereichen erleichtert werden,
wenn es von den jeweiligen Kommunen gewollt sei. Die Kommunen erhielten dafür neue Möglichkeiten. Das
Ziel, die Stadt der kurzen Wege zu schaffen, könne mit dem Urbanen Gebiet besser erreicht werden. Der Bundes-
rat könne durch Zustimmung zur Änderung der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) dafür
sorgen, dass den Kommunen das Instrument Urbanes Gebiet so zur Verfügung gestellt werde, dass es auch funk-
tionieren könne.

Wichtig sei auch die Mobilisierung von Bauland für zusätzlichen Wohnraum. Die Wohnbedarfe der Bevölkerung
würden künftig als Planungsleitsatz bei der Bauleitplanung gesondert ausgewiesen, das sei ein Schritt in die rich-
tige Richtung. Die Wohnbedürfnisse von Familien mit mehreren Kindern würden besonders gewürdigt. Beim
Thema Dauerwohnen in Erholungsgebieten sei eine Lösung gefunden worden, endlich Rechtsicherheit für die
Betroffenen zu schaffen.

Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf sowie dem Änderungsantrag der Koalition werde eine gute Grundlage ge-
schaffen, um den Wohnraummangel entgegenzutreten. Neben der Stärkung der Innenentwicklung werde das be-
schleunigte Bebauungsplanverfahren mit dem neuen §13b BauGB auf Ortsrandlagen ausgeweitet – in engen in-
haltlichen und zeitlichen Grenzen. Um einer möglichen Vorratsbeschlussfassung entgegenzuwirken, sei das In-
strument im Vergleich zum Kabinettsentwurf weiter eingeschränkt worden. Der Aufstellungsbeschluss müsse bis
zum 31.12.2019 gefasst und das Verfahren bis spätestens zum 31.12.2021 abgeschlossen sein. Die Kommunen
erhielten damit ein bewährtes Planungsinstrumentarium zur Wohnbaulandmobilisierung. Das Instrument komme
in den Fällen zur Anwendung, in denen die Innenentwicklungspotentiale ausgeschöpft oder nicht generierbar
seien – und nur dann. Bei der Bauleitplanung fordere das BauGB, auch im beschleunigten Verfahren, von den
Gemeinden als Trägern der Bauleitplanung hohe Transparenz und Bürgerbeteiligung, sodass die verschiedenen
öffentlichen Belange planmäßig einer gerechten Abwägung zugeführt werden müssten. Es würden zwar die Ver-
fahrensregularien vereinfacht, nicht aber die materiell-rechtlichen Maßstäbe. Der Grundsatz Innen- vor Außen-
entwicklung, wie etwa in der Bodenschutzklausel des § 1a Absatz 2 Satz 1 BauGB oder in den Planungsleitsätzen
in § 1 Absatz 5 Satz 3 BauGB, gelte uneingeschränkt, auch beim beschleunigten Verfahren. Demnach müssten
vorrangig die vorhandenen Potenziale wie Baulandreserven, Nachverdichtung, Brachflächen und leerstehende
Bausubstanz innerhalb der Siedlungsgebiete aktiviert werden und flächensparende Siedlungs- und Erschließungs-
formen angewendet werden. Die Feststellung von Bauflächenbedarf müsse von der Gemeinde in der Abwägung
als Belang berücksichtigt werden. Öffentlichkeitsbeteiligung und Umweltbelange würden erleichtert, würden aber
auch im beschleunigten Verfahren berücksichtigt. Alle in den Umweltbericht einfließenden Belange des Umwelt-
schutzes seien zu ermitteln, zu bewerten und abzuwägen. Erleichtert würden lediglich die formalisierten Vorga-
ben. Es liege in der Verantwortung der Kommunen, von diesem Instrument verantwortungsvoll Gebrauch zu
machen.

Die Fraktion der SPD betonte, dass der erreichte Konsens ein Kompromiss sei, man aber nicht in allen Punkten
mit den Oppositionsfraktionen übereingekommen sei. Erreicht worden sei, dass die Innenstädte verdichtet werden
könnten, dass eine Stadt der kurzen Wege ermöglicht werde und dass bezahlbarer Wohnraum in den Innenstädten
hergestellt werden könne. Die Entscheidungshoheit, wie gebaut werde und wo verdichtet werden könne, liege bei
den Kommunen.

Das Thema Lärmschutz habe aufgrund der Zielkonflikte eine große Rolle gespielt und werde auch in den kom-
menden Jahren weiter diskutiert werden müssen. Natürlich wollten Menschen nicht durch Veränderungen in ihrer
Umgebung zusätzlichen Lärmbelästigungen ausgesetzt sein. Es sei wichtig, dass den Kommunen Sicherheit ge-
geben werde, dass technische Voraussetzungen geschaffen werden könnten. An dieser Stelle werde für Rechtssi-
cherheit gesorgt. Viele Maßnahmen des passiven Lärmschutzes, wie das sogenannte Hamburger Fenster, könnten
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heute schon genutzt werden. Die Frage des Messpunktes sei relevant, werde aber im laufenden Gesetzgebungs-
verfahren nicht mehr geklärt werden können.

Die Belebung der Innenstädte werde weiterhin ein Thema bleiben. Es werde weiterhin Konflikte zwischen Frei-
zeit, Gewerbe und Wohnen geben. In den nächsten Jahren werde es deshalb auch darum gehen müssen, technische
Konfliktlösungen auszuloten. Mit dem Gesetzentwurf könne vor Ort entschieden werden, die Lärmgrenze um 3
Dezibel anzuheben. Die Kommunen könnten sich aber auch dafür entscheiden, technischen Lärmschutz vorzuse-
hen. Die Bundesländer seien aufgefordert, bei der Änderung der TA Lärm mitzuwirken, weil es ansonsten zu
massiven Konflikten kommen werde und beispielsweise Freizeitlärm nicht in dem Maße zulässig wäre, wie er
erforderlich sei, um die Innenstädte wieder zu beleben.

Beim Thema Dauerwohnen in Erholungsgebieten gebe es einen Kompromiss, der zu mehr Rechtssicherheit führen
werde.

Bei der Einbeziehung der Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren zur Aktivierung von Bauland sei
eine Konditionierung hinsichtlich der Größe, der Lage und insbesondere des Zeitraums erreicht worden. Das sei
schwer gefallen, weil Erleichterungen bei Umweltverträglichkeitsprüfung und Bürgerbeteiligung auch zu einer
veränderten Qualität führten. Deshalb sollte das Instrument nur in den Gebieten angewendet werden, in denen es
Wohnungsknappheit gebe. Es sei aber nicht gelungen, das konkret festzuschreiben.

Im Rahmen des Milieuschutzes werde der Schutz der Mieter weiter verbessert. Bei der Umwandlung in Eigen-
tumswohnungen werde es nach dem siebenjährigen Vorkaufsrecht der Mieterinnen und Mieter zusätzlich eine
verlängerte Kündigungsschutzzeit von zwölf Jahren geben.

Die Fraktion DIE LINKE. bedankte sich für die Einbeziehung der Oppositionsfraktionen, die nicht selbstver-
ständlich sei. Unterstützenswert seien die Regelungen zur Verbesserung der Rechtssicherheit von Ferienwohnun-
gen, die gleichzeitig den Kommunen Instrumente zur Bekämpfung von Missbrauch an die Hand gäben. Die Ein-
führung der generellen Umweltverträglichkeitsvorprüfung bei beschleunigten Bebauungsplanverfahren sei rich-
tig. Die Einführung des Urbanen Gebietes sei in der Sache ein wichtiger Fortschritt in Richtung kurze Wege,
integrierte Stadtbezirke und Nutzungsmischung. Auch im Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen seien unter-
stützenswerte Punkte enthalten, der Gesetzentwurf werde dadurch deutlich verbessert. Insbesondere das Aufgrei-
fen der Anregung des Bundesrates, die auch vom Mieterbund unterstützt werde, beim § 172 BauGB den Kündi-
gungsschutz von Mieterinnen und Mietern in Gebieten mit Erhaltungssatzung zu verbessern, werde positiv be-
wertet. Noch besser wäre es gewesen, den Bundesratsvorschlag eins zu eins zu übernehmen.

Die Einführung eines neuen § 13b BauGB werde sehr kritisch gesehen. Der Ansatz entspreche nicht ihren städte-
baulichen Vorstellungen, immerhin sei aber eine zeitliche Eingrenzung erfolgt.

Der Lärm sei ein ewiges Streitthema. Wer in ein bestehendes Viertel ziehe, müsse in Kauf nehmen, dass bestimmte
Immissionen vorhanden seien. Die pauschale Heraufsetzung des zulässigen Lärmniveaus sei aber nicht der rich-
tige Weg; den Vorschlag des Bundesrates umzusetzen, die Innenraummessung zu übernehmen, wäre der bessere
Weg gewesen.

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN unterstrich, dass das parlamentarische Verfahren vorbildlich gelau-
fen sei. Grundsätzlich werde der Gesetzentwurf begrüßt, weil er den Versuch beinhalte, die Charta von Leipzig
in das Baugesetzbuch zu übertragen. Das sei ein wichtiger Impuls, der sich in den kommenden Jahren noch fort-
setzen werde. Das Urbane Gebiet spiele dabei eine zentrale Rolle, um Innen- vor Außenentwicklung zu verwirk-
lichen, Verdichtung in der Stadt und funktionale, soziale und ästhetische Mischung zu erreichen. Das Grundziel
sei, lebenswerte Städte mit kurzen Wegen für Menschen zu bauen. Eine Steigerung der Lärmbelastung um 3
Dezibel, wie sie in der TA Lärm vorgesehen sei, sei damit unvereinbar. Das werde zu weniger lebenswerten
Städten führen. Es handele sich nicht um eine punktuelle Ausnahme, sondern um die Festsetzung eines höheren
Lärmniveaus in der gesamten Gebietskategorie, was auch die Bundesländer, der Deutsche Städtetag und viele
Lärmschützer für falsch hielten. Es sei damit zu rechnen, dass die 3 Dezibel im Bundesrat scheitern werden und
dann sozusagen nur eine halbe Novelle des Baugesetzbuches übrig bleibe.

Die von Hamburg verfolgte Lösung sei punktuell und nicht flächendeckend wie die vorgesehene Lösung zur
generellen Anhebung der Lärmgrenzen in Urbanen Gebieten. Eine Übernahme dieses Ansatzes in das Baugesetz-
buch würde keinen Dammbruch beim Immissionsschutz bedeuten, weil der Messpunkt nicht verändert werden
würde.
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Bei der Beschleunigung von Bebauungsplanverfahren im Außenbereich mit § 13b BauGB sei nicht erkennbar,
warum dieser auch in Gebieten angewendet werden solle, in denen es gar keinen Druck gebe. Dort fehle jede
Rechtfertigung für Einschränkungen bei Bürgerbeteiligung und Umweltschutz und er laufe dem Grundsatz In-
nenentwicklung vor Außenentwicklung zuwider.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit führte eine Einzelabstimmung zu dem Än-
derungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 18(16)529 durch, die Artikel 1
neue Nummer 16 (§ 13b) betrifft, und beschloss, diese Änderung mit der Mehrheit der Stimmen der Fraktion der
CDU/CSU sowie den Stimmen der Fraktion der SPD gegen die Stimmen der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN und eine Stimme aus der Fraktion der CDU/CSU bei Stimmenthaltung der Fraktion DIE LINKE. anzuneh-
men.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beschloss, die nicht von der genannten Ein-
zelabstimmung betroffenen Änderungen des Änderungsantragsantrags der Fraktionen der CDU/CSU und SPD
auf Ausschussdrucksache 18(16)529 einstimmig anzunehmen.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beschloss mit der Mehrheit der Stimmen
der Fraktion der CDU/CSU sowie den Stimmen der Fraktion der SPD bei Stimmenthaltung der Fraktionen DIE
LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie einer Gegenstimme aus der Fraktion der CDU/CSU zu emp-
fehlen, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf Drucksachen 18/10942, 18/11181 in geänderter Fassung an-
zunehmen.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beschloss mit den Stimmen der Fraktionen
der CDU/CSU und SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE. und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, den
Entschließungsantrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD auf Ausschussdrucksache 18(16)530 anzunehmen.

Der Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit beschloss mit der Mehrheit der Stimmen der
Fraktion der CDU/CSU sowie den Stimmen der Fraktion der SPD gegen die Stimmen der Fraktionen DIE LINKE.
und BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und eine Stimme aus der Fraktion der CDU/CSU, den Entschließungsantrag
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN auf Ausschussdrucksache 18(16)531 abzulehnen.

V. Begründung zu den Änderungen

1. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Nummer 1 (Artikel 1 [BauGB])

Zu Buchstabe a (Nummer 2 [§ 1 BauGB])

Mit der Ergänzung des § 1 Absatz 5 BauGB in Nummer 2 Buchstabe a sollen die Wohnbedürfnisse der Bevölke-
rung, die insbesondere auch die Versorgung der Bevölkerung mit angemessenem Wohnraum mit umfasst, bei den
Grundsätzen der Bauleitplanung genannt werden.

Mit der Ergänzung des § 1 Absatz 6 Nummer 2 BauGB in Nummer 2 Buchstabe b Doppelbuchstabe aa sollen die
Belange von kinderreichen Familien besonders hervorgehoben werden. Doppelbuchstabe bb gibt unverändert den
Regierungsentwurf wieder.

Zu Buchstabe b (Nummer 9 [§ 9 BauGB])

Die Ergänzung des § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB in Doppelbuchstabe bb entspricht dem Vorschlag der Bun-
desregierung aus der Gegenäußerung und dient der Klarstellung der bestehenden Rechtslage. Ziel der Schaffung
der neuen Baugebietskategorie „urbane Gebiete“ ist es, die Flexibilität der Kommunen bei der Mischung ver-
schiedener Nutzungen zu erhöhen. Deshalb sieht auch die geplante Änderung der TA Lärm für das urbane Gebiet
um 3 dB(A) höhere Werte als für das Mischgebiet vor. Die Ergänzung des § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB weist
auf eine nach geltender Rechtslage bereits bestehende Möglichkeit der Gemeinden hin, innerhalb der immissions-
schutzrechtlichen Richtwerte (zusätzlich) passive Schallschutzmaßnahmen festzusetzen. Als Ergebnis einer pla-
nerischen Abwägung ist es möglich, durch entsprechende Festsetzungen einen über das Immissionsschutzrecht
(TA-Lärm-Richtwerte für das urbane Gebiet) hinausgehenden Innenraumlärmschutz zu ermöglichen. Bei der
Festsetzung eines urbanen Gebiets besteht für die Kommunen – insbesondere, wenn die erwarteten Lärmwerte
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oberhalb der für ein Mischgebiet geltenden Werte liegen – Anlass dazu, sich in der bauleitplanerischen Abwägung
mit der Frage möglicher Festsetzungen u. a. nach § 9 Absatz 1 Nummer 24 BauGB auseinanderzusetzen. Die
Vorgaben des Immissionsschutzrechts, insbesondere der Grundsatz aktiven Schallschutzes, bleiben davon unbe-
rührt. Doppelbuchstabe aa übernimmt inhaltlich unverändert den Änderungsbefehl aus dem Regierungsentwurf.

Zu Buchstabe c (Nummer 12 – neu – [§ 11 BauGB])

Die Europäische Kommission hat aufgrund der Praxis einiger deutscher Gemeinden, Ortsansässigen beim Grund-
erwerb einen Preisnachlass zu gewähren (sog. Einheimischenmodelle), seit dem Jahr 2007 gegen Deutschland ein
Vertragsverletzungsverfahren (DE 2006/4271) geführt; in dieser Praxis sei eine europarechtswidrige Diskrimi-
nierung zu erblicken.

Um die Einstellung des Vertragsverletzungsverfahrens gesetzgeberisch zu begleiten, soll auch im Wortlaut des
§ 11 BauGB hervorgehoben werden, dass Einheimischenmodelle bei europarechtskonformer Ausgestaltung dem
Erwerb angemessenen Wohnraums durch einkommensschwächere und weniger begüterte Personen der örtlichen
Bevölkerung dienen.

Zu Buchstabe d (Nummer 13 – neu – [§ 12 BauGB])

Erholungssondergebiete nach § 10 BauNVO sind konzeptionell für das Erholungswohnen vorgesehen. Durch § 12
Absatz 7 BauGB soll eine klarstellende Regelung geschaffen werden, um sich mit der Thematik des Dauerwoh-
nens in bisherigen Erholungssondergebieten planerisch auf diesem Wege auseinandersetzen zu können.

Die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans nach § 12 BauGB kann eine Möglichkeit sein, um in
einem bisherigen Erholungssondergebiet oder einem Teil davon Wohnnutzung zuzulassen. Im Bereich des Vor-
haben- und Erschließungsplans ist die Gemeinde bei der Bestimmung der Zulässigkeit von Vorhaben nicht an den
Festsetzungskatalog nach § 9 BauGB und nach der auf Grund von § 9a BauGB erlassenen Verordnung gebunden
(§ 12 Absatz 3 Satz 2 BauGB).

Die bauplanungsrechtliche Zulassung der Wohnnutzung durch einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan dürfte
bei den Begünstigten zu Bodenwertsteigerungen führen. Im Durchführungsvertrag (§ 12 Absatz 1 Satz 1 BauGB)
hat sich der Vorhabenträger ganz oder teilweise zur Tragung der Planungs- und Erschließungskosten zu verpflich-
ten.

Zu Buchstabe e (Nummern 14 bis 16 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

Zu Buchstabe f (Nummer 16 – neu – [§ 13b BauGB])

§ 13b Satz 2 dient der Präzisierung des zeitlichen Anwendungsbereichs der Regelung: Bebauungsplanverfahren
nach § 13b BauGB müssen bis zum 31. Dezember 2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss nach
§ 10 Absatz 1 BauGB ist bis zum 31. Dezember 2021 zu fassen.

Zu Buchstabe g (Nummern 17 bis 19 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

Zu Buchstabe h (Nummern 20 und 21 – neu – [§§ 172 und 173 BauGB])

Die Änderung des § 172 BauGB greift ein Anliegen des Bundesrates auf, beschränkt sich aber darauf, die Kündi-
gungsschutzfrist statt wie bisher um sieben Jahre lediglich um fünf Jahre zu verkürzen. Dies ermöglicht einen
sachgerechten Ausgleich zwischen den Interessen des früheren Eigentümers sowie des Erwerbers einerseits und
des Mieters andererseits.

Mit der Einführung der Informationspflicht in § 173 BauGB wird eine Empfehlung des Bundesrates aufgegriffen.

Zu Buchstabe i (Nummer 22 – neu – [§ 213 BauGB])

Mit den Änderungen der Bußgeldandrohung bei einer nicht genehmigten Nutzung einer Wohnung als Nebenwoh-
nung (vgl. § 22 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 [bisheriger Artikel 1 Nummer 15]) wird eine Empfehlung des Bun-
desrates aufgegriffen, die in rechtsförmlicher Hinsicht angepasst wurde.
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Zu Buchstabe j (Nummer 23 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

Zu Buchstabe k (Nummer 23 – neu – [§ 214 BauGB])

Aufgrund der Verfahrensverzögerung beim Entwurf eines Gesetzes zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfs-
gesetzes und anderer Vorschriften an europa- und völkerrechtliche Vorgaben (Drucksache 18/9526) ist die inhalt-
lich unveränderte (vgl. hierzu Drucksache 18/9526, S. 51) Beibehaltung der geltenden Planerhaltungsregel zwin-
gend erforderlich und wird daher mit Doppelbuchstabe aa als § 214 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 Buchstabe c
BauGB übernommen. Bei einem Inkrafttreten des besagten Gesetzes wäre diese Regelung durch einen entspre-
chend anzupassenden Änderungsbefehl (Artikel 6 Nummer 2 des Gesetzentwurfs, Drucksache 18/9526, S. 17)
aufzuheben.

Die Änderung in Doppelbuchstabe bb greift eine Anregung des Planspiels auf, indem der Wortlaut der Planerhal-
tungsvorschrift stärker an den Wortlaut des in Bezug genommenen § 3 Absatz 2 Satz 1 BauGB angeglichen wird.

Zu Buchstabe l (Nummer 24 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

Zu Buchstabe m (Nummer 24 – neu – [§ 245c BauGB])

Aufgrund von Erkenntnissen aus dem begleitenden Planspiel zu diesem Gesetzentwurf wird die Anwendung des
§ 34 Absatz 2 BauGB auf Gebiete, die im Sinne eines urbanen Gebiets geprägt sind, in der Praxis als problema-
tisch angesehen und die Nichtanwendbarkeit von § 34 Absatz 2 BauGB auf faktische urbane Gebiete befürwortet.

Zu Buchstabe n (Nummer 25 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

Zu Buchstabe o (Nummer 25 – neu – [Anlage 1])

Die Änderung greift eine redaktionelle Anregung des Planspiels auf.

Zu Nummer 2 (Artikel 2 [BauNVO])

Zu Buchstabe a (Nummer 4 – neu – [§ 11 BauNVO])

Mit der Neuregelung soll zur Vermeidung von Rechtsunsicherheiten klargestellt werden, dass – wie auch schon
in der Begründung zum Regierungsentwurf dargestellt wurde (Drucksache 18/10942 im Allgemeinen Teil der
Begründung unter III.3.c) – in einem Sondergebiet für die Fremdenbeherbergung auch eine Mischung von Frem-
denbeherbergung oder Ferienwohnen einerseits und Dauerwohnen andererseits zulässig ist.

Zu Buchstabe b (Nummer 5 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

Zu Buchstabe c (Nummer 5 – neu – [§ 13a BauNVO])

Es handelt sich um die Beseitigung eines redaktionellen Versehens.

Zu Buchstabe d (Nummer 6 – neu –)

Es handelt sich um eine redaktionelle Anpassung der Nummerierung.

2. Ergänzende Klarstellungen

Im Regierungsentwurf ist zu § 10a Absatz 2 BauGB (bisheriger Artikel 1 Nummer 11) auf Anregung der Plan-
spielkommunen (vgl. Endbericht S. 46) – anders noch als im Referentenentwurf – vorgesehen, dass nur der Be-
bauungsplan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung, nicht aber darüber hinaus auch die
Erteilung der Genehmigung oder der Beschluss nach § 10 Absatz 3 Satz 1 BauGB in das Internet eingestellt wer-
den soll; es wird darauf hingewiesen, dass in der Begründung zum Regierungsentwurf diese Änderung nicht nach-
vollzogen wurde.
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Die Regelung für das urbane Gebiet (Artikel 2 Nummer 3) sieht in § 6a Absatz 1 Satz 2 BauNVO vor, dass die
Nutzungsmischung nicht gleichgewichtig sein muss. Daraus folgt indes nicht, dass in einem Bebauungsplan nur
eine der nach § 6a Absatz 2 BauNVO allgemein zulässigen Nutzungen (z. B. Wohngebäude) als allein zulässige
Nutzung festgesetzt werden kann; vielmehr ist das Vorhandensein einer Nutzungsmischung nach § 6a Absatz 1
Satz 1 BauNVO ein charakteristisches Merkmal des urbanen Gebiets.

Im Regierungsentwurf ist mit § 13a Satz 2 BauNVO (bisheriger Artikel 2 Nummer 4) eine insbesondere auf reine
Wohngebiete zielende Regelung zu Ferienwohnungen vorgesehen. Dem liegt zugrunde, dass eine Ferienwohnung
nach ihrer städtebaulichen Wirkung einschließlich ihres Störpotentials als kleiner Betrieb des Beherbergungsge-
werbes angesehen werden kann, auch wenn keine Bewirtungsleistungen erbracht werden.

Berlin, den 8. März 2017

Kai Wegner
Berichterstatter

Michael Groß
Berichterstatter

Caren Lay
Berichterstatterin

Christian Kühn (Tübingen)
Berichterstatter





Satz: Satzweiss.com Print, Web, Software GmbH, Mainzer Straße 116, 66121 Saarbrücken, www.satzweiss.com
Druck: Printsystem GmbH, Schafwäsche 1-3, 71296 Heimsheim, www.printsystem.de

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlag GmbH, Postfach 10 05 34, 50445 Köln, Telefon (02 21) 97 66 83 40, Fax (02 21) 97 66 83 44, www.betrifft-gesetze.de 
ISSN 0722-8333



26.11.2018 BeckOK BauGB | BauGB § 13b Rn. 11 - beck-online

https://beck-online.beck.de/?vpath=bibdata%2fkomm%2fBeckOKBauGB_42%2fBAUGB%2fcont%2fBECKOKBAUGB%2eBAUGB%… 1/1

Um unser Internetangebot für Sie optimal zu gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies sowie
das Webanalyse-Tool Matomo (ehemals Piwik). Durch die weitere Nutzung unseres Angebots erklären Sie sich hiermit

F f h
C. Rechtsfolgen

§ 13b ordnet als Rechtsfolge bei Vorliegen der Tatbestandsvoraussetzungen des § 13b an, dass die
Verfahrenserleichterungen des § 13a Abs. 2 iVm § 13 Abs. 2 und 3 BauGB und Hinweispflichten auch für
diese Bebauungspläne gelten. Es kann insoweit auf die dortigen Kommentierungen verwiesen werden (→ §
13 Rn. 18 ff., → § 13a Rn. 27 ff.). Für die Dispensregelung des § 13a Abs. 2 Nr. 4 vom Eingriffs- und
Ausgleichserfordernis führt dies rechtlich zu dem seltsamen Fall, dass ein Eingriff in Außenbereichsflächen
vorliegt, der nicht ausgeglichen werden muss. Dies hat der Gesetzgeber aber bewusst so in Kauf genommen
(so auch Hofmeister/Mayer ZfBR 2017, 551 (557)).

Zitiervorschläge:

BeckOK BauGB/Jaeger BauGB § 13b Rn. 11
BeckOK BauGB/Jaeger, 42. Ed. 1.8.2018, BauGB § 13b Rn. 11
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F f h
A. Allgemeines, Anwendungsbereich

§ 6a enthält die Baugebietsregelung über urbane Gebiete  (MU) iSd § 1 Abs. 2 Nr. 7 (lat. urbanus „zur Stadt
gehörend, städtisch“). Urbane Gebiete  sind typische städtische Gebiete . Diese neue, mit dem Gesetz zur
Umsetzung der RL 2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der Stadt
v. 4.5.2017 (BGBl. I 1057 ) geschaffene Baugebietskategorie ist in die allgemeinen Vorschriften für
Bauflächen und Baugebiete  aufgenommen worden (vgl. dazu Battis/Mitschang/Reidt NVwZ 2017, 817;
Schink NVwZ 2017, 1641; Krautzberger/Stüer BauR 2017, 474; Scheidler KommJur 2017, 161; Scheidler
GewArch 2017, 321; Scheidler VR 2017, 397; Sparwasser BWGZ 2017, 896; EZBK Blechschmidt Rn. 1 ff.).

Die Gemeinden können iRd Bauleitplanung nach § 1 Abs. 2 Nr. 7 und nach § 1 Abs. 3 S. 1 urbane Gebiete
(MU) als Baugebiete  in Bebauungsplänen festsetzen (→ Rn. 8) und nach § 1 Abs. 1 und nach § 5 Abs. 2
Nr. 1 BauGB in dem Flächennutzungsplan darstellen. Nach § 2 Abs. 1 PlanZV sollen für die Kennzeichnung
des urbanen Gebiets  im Bebauungsplan die Planzeichen nach der Nr. 1.2.3 der Anlage zur PlanZV
verwendet werden.

Nach der allgemeinen Zweckbestimmung des Abs. 1 S. 1 dient der Baugebietstyp urbanes Gebiet  dem
Wohnen sowie der Unterbringung von gewerblichen Anlagen (Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen
und anderen Einrichtungen), soweit diese Betriebe und Einrichtungen die Wohnnutzung nicht
wesentlich stören. Der Gebietscharakter ist also geprägt durch eine Nutzungsmischung von Nutzungen
von Wohnen sowie das Wohnen nicht wesentlich störenden gewerblichen Anlagen und mithin von einer
Verträglichkeit dieser Nutzungen.

Die neue Baugebietskategorie urbanes Gebiet  soll insbesondere in innerstädtischen Lagen die Planung
eines „funktionsgemischten Gebiets  der kurzen Wege“ erleichtern. Sie sieht daher – auch zur Vermeidung
und Reduzierung von Verkehr und zur Förderung eines lebendigen öffentlichen Raums – eine räumliche Nähe
von wichtigen Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, Versorgung, Bildung, Kultur und Erholung vor, die aber nicht
notwendig gleichgewichtig vorhanden sein müssen. Gleichzeitig soll in diesem Gebiet  eine stärkere
Verdichtung ermöglicht werden. Damit soll einem seit langem entstandenen städtebaulichen Bedürfnis
Rechnung getragen werden.

Um diese für das urbane Gebiet  typische kleinräumige Nutzungsmischung zu erreichen, ist für das 
urbane Gebiet  (MU) das höchstzulässige Maß der baulichen Nutzung nach § 17 Abs. 1 bei der
Grundflächenzahl (GRZ) mit 0,8 und bei der Geschossflächenzahl (GFZ) mit 3,0 festgesetzt. Es ist also zur
Erreichung des Ziels eines funktionsgemischten Gebiets  der kurzen Wege (→ Rn. 4) eine hohe Verdichtung
zulässig. Überschreitungen sind unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 2 möglich, für überdachte
Stellplätze und Garagen nach § 21a Abs. 3 (auch → Rn. 30). Damit wird der Bodenschutzklausel des § 1a
Abs. 2 S. 1 BauGB Rechnung getragen, die die planende Gemeinde verpflichtet, mit Grund und Boden
sparsam und schonend umzugehen; dies ist ein in die Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu
berücksichtigender Belang (vgl. BKL/Battis § 1a Rn. 3 ff. mwN; Scheidler GewArch 2017, 321;
Krautzberger/Stüer BauR 2017, 474).

Diese Nutzungsmischung (Mischung oder Durchmischung) muss nach Abs. 1 S. 2 jedoch nicht
gleichgewichtig sein. Auch dies ermöglicht den Gemeinden – neben § 17 Abs. 1 (→ Rn. 5) und den
allgemeinen Differenzierungsmöglichkeiten nach § 1 Abs. 4–10 (→ Rn. 54 ff.) und den speziellen nach Abs. 4
(→ Rn. 59 ff.) – ein großes Maß an Flexibilität bei der Planung von urbanen  Gebieten.

Wird urbanes Gebiet  (MU) in dem Bebauungsplan festgesetzt, wird § 6a nach § 1 Abs. 3 S. 1 Bestandteil
des Bebauungsplans, dh ist dann unmittelbar anwendbar. Gleiches gilt nach dieser Vorschrift für die §§
12–14. Im urbanen Gebiet  sind also nach § 13 auch Gebäude und Räume für freie Berufe (→ Rn. 104)
zulässig, außerdem nach Maßgabe des § 14 Nebenanlagen (→ Rn. 105) und nach Maßgabe des § 12
Stellplätze und Garagen (→ Rn. 102 f.).

Mit § 6a hat der Verordnungsgeber jedoch keine Entscheidung über Grundsätze der städtebaulichen
Funktionsmischung oder -trennung unterschiedlicher Nutzungen getroffen und nicht den sog.
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Trennungsgrundsatz (räumliche Trennung sich beeinträchtigender Nutzungen wie Wohngebiete einerseits
und Gewerbe andererseits) iSd § 50 S. 1 BImSchG außer Acht gelassen (ausf. →  Rn. 49). Überdies sind
durch den in der Zweckbestimmung des urbanen Gebiets  nach § 6a Abs. 1 S. 1 festgelegten zulässigen
Störgrad („das Wohnen nicht wesentlich störend“; → Rn. 3, → Rn. 27) schädliche Umwelteinwirkungen zu
Lasten der Wohnnutzung ausgeschlossen. Im Hinblick auf die hohe Verdichtung und Nutzungsmischung sind
für urbane Gebiete  in Nr. 6.1 S. 1 lit. c TA Lärm der Immissionsrichtwert außerhalb von Gebäuden für auf 63
dB (A) tags und 45 dB (A) nachts festgelegt worden (→ Rn. 33), nach § 2 Abs. 2 Nr. 1a
SportanlagenlärmschutzV – 18. BImSchV die Immissionsrichtwerte für Immissionsorte außerhalb von
Gebäuden in auf tags außerhalb der Ruhezeiten 63 dB(A), tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58
dB(A), im Übrigen 63 dB(A) und nachts 45 dB(A) festgesetzt worden (→ Rn. 35). Zu erheblichen rechtlichen
Bedenken gegen die Tagwerte in der TA Lärm und in der 18. BImSchV → Rn. 34 und → Rn. 37.

Ist in einem Bebauungsplan urbanes Gebiet  (MU) festgesetzt, sind Vorhaben iSd § 29 BauGB im
Geltungsbereich desselben nach § 30 BauGB nach der Art der baulichen Nutzung nach Maßgabe des Abs.
1 und 2 und nach den §§ 12–14 (→ Rn. 7) allgemein zulässig. Zu beachten sind evtl. – über die
bestehenden Möglichkeiten des § 1 Abs. 4–10 hinaus – in dem Bebauungsplan getroffene differenzierende
Festsetzungen nach Abs. 4 (→ Rn. 54 ff. und → Rn. 59 ff.). Die in Abs. 3 genannten beiden Nutzungen,
nämlich nicht kerngebietstypische Vergnügungsstätten und Tankstellen, können nach § 31 Abs. 1 BauGB als
Ausnahmen zugelassen werden (→ Rn. 106 ff.). Unter den Voraussetzungen des § 31 Abs. 2 BauGB können
Befreiungen zugelassen werden. Im Einzelfall kann die allgemeine oder ausnahmsweise Zulässigkeit nach §
15 Abs. 1 wegen Verstoßes gegen das Gebot der Rücksichtnahme entfallen.

Nach § 245c Abs. 3 BauGB findet § 34 Abs. 2 BauGB auf Baugebiete  nach § 6a ( urbane Gebiete ) keine
Anwendung. § 6a soll also nur dann seine Wirkung entfalten, wenn die Gemeinde dies planerisch vorgesehen
hat. Von der ursprünglich vorgesehenen Befristung des § 245a Abs. 3 BauGB (vgl. BR-Drs. 18/10942, 20)
wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens wegen erheblicher Bedenken der Planspielgemeinden
abgesehen (vgl. BT-Drs. 18/11439, 5; Bunzel/Fröhlich/Hanke/Strauss, Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle
2016/17, 101 ff.; Bunzel ZfBR 2017, 220). Denn wegen des sehr weiten Nutzungskanons und der Variabilität
des Verhältnisses der unterschiedlichen Nutzungen zueinander wäre zu erwarten, dass große Bereiche des
Siedlungsbestandes in den Städten im Sinne eines urbanen Gebietes  geprägt wären und es würde sich der
Zulässigkeitsrahmen auch in diesen Gebieten durch den neuen § 6a verändern; es könnte ein Planerfordernis
mit ggf. gar Entschädigungsansprüchen entstehen (vgl. Bunzel ZfBR 2017, 220). Jedoch dürfte für die Art der
baulichen Nutzung § 34 Abs. 1 BauGB angesichts der zulässigen Nutzungsarten in einem urbanen Gebiet  (§
6a), wo zudem keine Nutzung überwiegen muss, wegen jeweils weitgehend identischem Zulassungsmaßstab
regelmäßig zu kaum anderen Ergebnissen führen (vgl. Battis/Mitschang/Reidt NVwZ 2017, 817).

Zitiervorschläge:

BeckOK BauNVO/Hornmann BauNVO § 6a Rn. 1-10
BeckOK BauNVO/Hornmann, 15. Ed. 15.9.2018, BauNVO § 6a Rn. 1-10
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F f h
F. Spezielle Differenzierungsmöglichkeiten (Abs. 4)

Abs. 4 enthält – über die bestehenden Möglichkeiten des § 1 Abs. 4–10 (→ Rn. 54 ff.) hinaus – verschiedene
Differenzierungsmöglichkeiten (vgl. Battis/Mitschang/Reidt NVwZ 2017, 817; Schink NVwZ 2017, 1641;
auch → Rn. 14). Diese erlauben es, das Ziel einer kleinteiligen Grundstücksnutzung planerisch zu fassen,
ohne dass hierfür besondere städtebauliche Gründe anzuführen wären (vgl. EZBK/Blechschmidt Rn. 54 ff.;
Bunzel ZfBR 2017, 220). Zu den allgemeine Feinsteuerungsmöglichkeiten nach § 1 Abs. 4–10 und deren
Verhältnis zu den speziellen gesetzlichen Festsetzungsmöglichkeiten zur Art der baulichen Nutzung vgl.
Spannowsky ZfBR 2018, 447.

Die Vorschrift ist § 4a Abs. 4 und § 7 Abs. 4 nachgebildet; auf die Kommentierung dieser Vorschriften (→ § 4a
Rn. 82 ff. und → § 7 Rn. 63 ff.) wird ergänzend verwiesen. Im Unterschied zu diesen Regelungen verlangt
Abs. 4 nicht das Vorliegen besonderer städtebaulicher Gründe (dazu → § 4a Rn. 94).

Von den Differenzierungsmöglichkeiten des Abs. 4 wird die Gemeinde Gebrauch machen, wenn sie für ein
konkretes urbanes Gebiet  (MU) das Ziel der nutzungsgemischten Stadt der kurzen Wege (kompakten
Stadt) (→ Rn. 12, → Rn. 14 und → Rn. 31 ff.) näher regeln und dies nicht den Bauherren und den
Baugenehmigungsbehörden überlassen will. Eine sachlich aufeinander abgestimmte Kombination der
Festsetzungsalternativen ist in demselben Gebäude oder auf derselben Fläche zulässig, etwa eine
ausschließliche Wohnnutzung für die obersten beiden von fünf Geschossen iVm einem Mindestanteil der
Wohnfläche von 50 %. Die Festsetzungen nach Abs. 4 können auf Teile des Wohngebiets beschränkt werden,
wenn etwa die Wohnnutzung nicht überall im Baugebiet  des Schutzes vor Verdrängung und der Möglichkeit
zur Weiterentwicklung bedarf. Die Festsetzungen können grundsätzlich auch mit differenzierenden
Festsetzungen nach § 1 Abs. 4 verbunden werden (auch → § 4a Rn. 83).

I. Ausschluss von Wohnnutzung im Erdgeschoss (Abs. 4 Nr. 1) (Rn. 62, 63)

II. Wohngeschosse (Abs. 4 Nr. 2) (Rn. 64-66)

III. Mindestanteile und Mindestflächen für Wohnungen (Abs. 4 Nr. 3) (Rn. 67-69)

IV. Mindestanteile und Mindestflächen für gewerbliche Nutzungen (Abs. 4 Nr. 4) (Rn. 70-73)

Zitiervorschläge:

BeckOK BauNVO/Hornmann BauNVO § 6a Rn. 59-73
BeckOK BauNVO/Hornmann, 15. Ed. 15.9.2018, BauNVO § 6a Rn. 59-73
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F f h
 Februar 2018 Lfg. 128

2.  Die Obergrenzen des § 17 Abs. 1 im Einzelnen

In der Tabelle des §  17 Abs.  1 werden die Obergrenzen für das Maß der baulichen Nutzung nach den
Baugebieten der BauNVO (§§ 2 bis 11) unterschieden. Die Obergrenzen knüpfen an die jeweils vorgesehenen
Baugebiete an.
Februar 2018 Lfg. 128 32
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Die Tabelle legt die Obergrenzen durch Angaben zur Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl und
Baumassenzahl fest. Diese Begriffe entsprechen denen des § 16 Abs. 2 Nr. 1 und 2 sowie des § 19 Abs. 1,
§ 20 Abs. 2 und § 21 Abs. 1. Für alle Baugebiete werden dabei Obergrenzen für die Grundflächenzahl und die
Geschossflächenzahl und für Gewerbe-, Industrie- und sonstige Sondergebiete zusätzlich Obergrenzen für die
Baumassenzahl bestimmt. Dies bedeutet, dass die für alle Baugebiete bezeichneten Obergrenzen einzuhalten
sind, dh die Obergrenzen für die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl und bei Gewerbe-, Industrie-
und Sondergebieten zusätzlich die Baumassenzahl.

In Kleinsiedlungsgebieten beträgt die Grundflächenzahl 0,2 und die Geschossflächenzahl 0,4.

Die reinen und allgemeinen Wohngebiete sowie die Ferienhausgebiete sind in der Tabelle zu einer Gruppe
von Baugebieten zusammengefasst und haben als Obergrenzen eine Grundflächenzahl von 0,4 und eine
Geschossflächenzahl von 1,2.

Die besonderen Wohngebiete haben als Obergrenzen die Grundflächenzahl von 0,6 und die
Geschossflächenzahl von 1,6. Zu berücksichtigen ist, dass die besonderen Wohngebiete nach § 4a neben der
allgemeinen Zweckbestimmung (§ 4a Abs. 1) eine besondere Eigenart haben. Dies ist bei der Bestimmung
des Maßes der baulichen Nutzung zu berücksichtigen. Da es sich bei den besonderen Wohngebieten um
bebaute Gebiete handelt, die regelmäßig bereits im Zeitpunkt des Inkrafttretens der BauNVO im Wesentlichen
bebaut waren, können Überschreitungen der Obergrenzen nach § 17 Abs. 2 in Betracht kommen.

Die Obergrenzen für Dorf- und Mischgebiete sind einheitlich mit einer Grundflächenzahl von 0,6 und einer
Geschossflächenzahl von 1,2 festgelegt. Damit wird berücksichtigt, dass beide Gebiete eine
Mischgebietsstruktur aufweisen und oftmals bereits seit langem bebaute Gebiete mit einer entsprechenden
Baudichte aufweisen.

Für urbane Gebiete gelten an Obergrenzen eine Grundflächenzahl von 0,8 und eine Geschossflächenzahl
von 3,0. Sie ermöglichen im Vergleich zu Wohngebieten und auch zu Mischgebieten eine deutlich höhere
Baudichte und im Vergleich zu Kerngebieten eine Annäherung (bezüglich der Grundflächenzahl) oder
Übereinstimmung (bezüglich der Geschossflächenzahl). Die mit urbanen Gebieten mögliche, auch
unterschiedliche Nutzungsmischung kann mit einer vergleichsweise hohen Baudichte kombiniert werden.
Wegen des bei Festsetzung von urbanen Gebieten möglichen Verzichts auf eine gleichgewichtige
Nutzungsmischung (vgl. § 6a Abs. 1 Satz 2) können auch für einen dadurch möglichen größeren Anteil an
Wohnnutzung die erhöhten Baudichten Bedeutung haben, und dabei weitergehend als in reinen und
allgemeinen Wohngebieten und auch in Mischgebieten. Im Vergleich zu Kerngebieten ist zu berücksichtigen,
dass die allgemein zulässige Wohnnutzung dort wegen der Wahrung der allgemeinen Zweckbestimmung des
Kerngebiets nur begrenzt festgesetzt werden kann (vgl. → §  6 Rn.  18). Es kann im Grundsatz davon
ausgegangen werden, dass nach den Wertungen des
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§  17 Abs.  1 mit Rücksicht auf die spezifische Nutzungsmischung in urbanen Gebieten, auch unter
Berücksichtigung des zulässigen Störgrads (vgl. die Richtwerte der TA Lärm, Nr. 6, → Anh Vorb Rn. 4, 16),
eine Vereinbarkeit mit §  1 Abs.  6 Nr.  1 BauGB (gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse) im Grundsatz
angenommen werden kann. Gleichwohl dürfte die Berücksichtigung dieses Planungsbelangs bei Aufstellung

16

17
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von Bebauungsplänen für urbane Gebiete regelmäßig von Bedeutung sein. Dabei kann Bedeutung erlangen,
wie ggf. ergänzend durch gezielte Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und zur
überbaubaren Grundstücksfläche (§§ 16, 22 und 23) und durch weitere Festsetzungen in dem vorgesehenen
urbanen Gebiet und auch in dessen Nachbarschaft zur Berücksichtigung des § 1 Abs.  6 Nr.  1 BauGB und
anderer Belange des §  1 Abs.  6 BauGB Vorkehrungen vorgesehen werden können, etwa in Bezug auf
benachbarte Freiflächen. Auch aus diesen Zusammenhängen ergibt sich, dass die in § 17 Abs. 1 geregelten
Obergrenzen für urbane Gebiete allein für eine darauf gerichtete Bebauungsplanung Bedeutung hat. Diese
Wertung kann bei Festsetzung anderer Baugebiete, die diese hohen Obergrenzen nicht vorsehen, nicht
herangezogen werden, auch nicht bei Überschreitung der Obergrenzen nach § 17 Abs. 2.

Diese Grundsätze können auch in Bezug auf Auswirkungen auf Umweltbelange wie insbesondere Fläche und
Boden (§ 1 Abs. 6 Nr. 7 Buchst. a BauGB) und Bodenschutz iSd § 1a Abs. 2 BauGB von Bedeutung sein.

Für die Kerngebiete gilt eine Obergrenze für die Grundflächenzahl von 1,0 und für die Geschossflächenzahl
von 3,0. Sie bedeutet eine Prägung durch städtebauliche Verdichtung (OVG Berlin-Brandenburg Beschl. v.
24.6.2014 – OVG 10 S 29.13, BeckRS 2014, 53492).

Für Gewerbe-, Industrie- und sonstige Sondergebiete besteht einheitlich eine Grundflächenzahl von 0,8,
eine Geschossflächenzahl von 2,4 und eine Baumassenzahl von 10,0. Damit wird berücksichtigt, dass in
diesen Gebieten ähnliche Anforderungen an das Maß der baulichen Nutzung bestehen. Zu berücksichtigen ist,
dass bei den sonstigen Sondergebieten eine spezifische Zweckbestimmung darzustellen und festzusetzen ist,
die auch bei Bestimmung des Maßes der baulichen Nutzung Berücksichtigung finden muss. Nach dem VGH
München Urt. v. 14.5.2003 – 14 N 98.3741, BayVBl. 2004, 110 = DÖV 2004, 174, muss die Gemeinde bei
Festsetzung eines Sondergebiets für „Hotel und Zwecke der Altenpflege und -fortbildung“ im Rahmen der
Abwägung besonders berücksichtigen, dass das Sondergebiet stark von Wohnnutzung geprägt ist (im
zugrunde liegenden Fall wurde eine Geschossflächenzahl von 2,4 festgesetzt, ohne dass sie städtebaulich
begründet worden war). Nach dem BVerwG Beschl. v. 18.12.1990 – 4 NB 19.90, aaO, vor §§  16–23, sind
auch bei Festsetzung eines Sondergebiets „Stellplätze“ die sich daraus ergebenden spezifischen
Anforderungen zu berücksichtigen.

Für Wochenendhausgebiete gelten eine Geschossflächenzahl von 0,2 und eine Grundflächenzahl von
gleichfalls 0,2.
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Zitiervorschläge:

EZBK/Söfker BauNVO § 17 Rn. 16, 17
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Aufsätze

1 Die EnergieOlympiade: 
Auch im zehnten Jahr lebendig
Die EnergieOlympiade ist der Energie-
sparpreis für alle Städte, Gemeinden, 
Kreise und Zweckverbände in Schleswig-
Holstein. Dieser Kommunalwettbewerb 
um die besten Energieprojekte hat sich 
seit 2007 zu einem Fixpunkt für alle ener-
gieinteressierten Kommunen im Land ent-
wickelt. Er wurde ins Leben gerufen von 
der damaligen Innovationsstiftung Schles-
wig Holstein. Seit 2013 wird er im zwei-
jährigen Turnus von der gemeinnützigen 
Gesellschaft für Energie und Klimaschutz 
(EKSH) fortgeführt. Ziel ist die Sensibi-
lisierung der Kommunen für die Themen 
und Chancen kommunaler Energiepro-
jekte und die Verbreitung guter Beispiele in 
der Region – mithin letztlich die Förderung 
der kommunalen Energiewende.
Die EnergieOlympiade belohnt das Enga-
gement der Kommunen mit ansehnlichen 
Preisgeldern von pro Runde annähernd 
100.000 Euro. Das Preiskonzept besteht 
seit 2015 aus den vier Disziplinen
• EnergieProjekt („Der Preis für Energie-

effizienz“);
• ThemenPreis (mit wechselnden Schwer-

punkten, 2017 im Fokus: E-Mobilität);
• EnergieKonzept (zukunftsweisende, in 

der Regel noch nicht umgesetzte Kon-
zeptionen);

• EnergieHeld („Der Preis für engagierte 
Ehrenamtler“).

In diesen Disziplinen werden die siegrei-
chen Kommunen mit ihren Projekten 
gesucht und prämiert. In der Jury vertre-
ten sind neben der EKSH die Partner - die 
kommunalen Landesverbände, die Lan-
desregierung (mit Schirmherr Minister 
Dr. Robert Habeck), die Investitionsbank 
Schleswig-Holstein und das Klima-Bünd-
nis – sowie externe Experten.
Aus Sicht der Gemeinden ist dieser Wett-
bewerb besonders spannend – haben sie 
hier doch die Möglichkeit, mit ihren Vor-
zügen (z.B. Nähe zu regenerativen Erzeu-
gungsanlagen, enge Bindung zu ihren 
Bürgern) auf Augenhöhe mit den größe-
ren Städten und selbst Kreisverwaltungen 
zu punkten. Dies hat sich auch 2017 in be-
sonderem Maße bestätigt.

Erfolge für Gemeinden: Die besten 
kommunalen Energieprojekte bei der 
EnergieOlympiade 2017

Dr. Klaus Wortmann

2 Ergebnisse 2017 im Überblick
Auf die im Herbst 2016 erfolgte Aus-
schreibung bewarben sich 38 Kommunen 
mit 57 Wettbewerbsbeiträgen – eine 
stolze Zahl und ein deutlicher Zuwachs im 
Vergleich zur letzten Runde. Dabei haben 
19 Newcomer das erste Mal mitgemacht, 
19 Teilnehmer sind zum wiederholten Mal 
dabei. Aus Sicht der Veranstalter wurden 
somit beide Ziele der EnergieOlympiade 
erreicht: Neue Kommunen für das Ener-
giethema zu begeistern und in den schon 
aktiven ein nachhaltiges Engagement zu 
fördern. 
Das starke Teilnehmerfeld dieser Runde 
beweist das große kommunale Engage-
ment im Energiebereich, das auch durch 
die Bundesförderung und die mittlerweile 
zahlreichen aktiven Energie- und Klima-

Abb. 1: Die Energiesparkommunen 2017

Energiesparkommunen 2017

schutzmanager in den Kommunen des 
Landes vorangetrieben wird. Die Projekte 
kommen aus allen Landesteilen mit dem 
Kreis Nordfriesland (9 Beiträge) an der 
Spitze, gefolgt von den Kreisen Kreis 
Herzogtum Lauenburg (8), Pinneberg und 
Schleswig-Flensburg (7). Nur die Kreise 
Steinburg und Stormarn sowie die Städte 
Lübeck und Neumünster waren diesmal 
nicht dabei. 20 Beiträge kamen aus Ge-
meinden und 4 aus Zweckverbänden – 
auch eine Kirchengemeinde machte mit; 
14 Beiträge kamen aus Kreisen, 15 aus 
Städten, 4 aus Ämtern. Am aktivsten wa-
ren die Landeshauptstadt Kiel und die 
Stadt Elmshorn (je 5 Beiträge), gefolgt von 
den Kreisen Rendsburg-Eckernförde (4), 
Plön und Herzogtum Lauenburg (je 3) 
sowie der Stadt Heide, dem Amt Eggebek 
und den Gemeinden Pellworm und 
Schafflund (je 2 Einreichungen). Einen 
Überblick zu den Teilnehmerkommunen, 
ihren Einreichungen und ihrer geographi-
schen Verteilung gibt die Karte der „Ener-
giesparkommunen 2017“ (s. Abb. 1).

3 Erfolgreiche Ämter und Gemeinden
Aus Sicht der Mitglieder des Schleswig-
Holsteinischen Gemeindetages geht 
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2017 als besonders erfolgreiches Jahr in 
die Annalen der EnergieOlympiade ein: 
So gab es in jeder der vier Disziplinen 
Sieger aus Ämtern und Gemeinden. 
66.000 Euro, mehr als zwei Drittel des 
gesamten Preisgeldes, entfielen auf diese 
Kommunen. Im Folgenden werden, ge-
gliedert nach Disziplin, kurz die Sieger-
kommunen aus diesem Bereich präsen-
tiert.

3.1 EnergieProjekt: Gemeinde 
Kölln-Reisiek siegt in der Kategorie 
„Große technische Maßnahme“
In der Disziplin „EnergieProjekt“ werden 
die besten Energiespar- und Effizienz-
Projekte in drei Kategorien gesucht. Bei 
der „Großen technischen Maßnahme“ (In-
vestition über 50.000 Euro) setzte sich die 
Gemeinde Kölln-Reisiek vor den Toren 
Elmshorns mit ihrem Zukunftskindergar-
ten vor starker Konkurrenz durch. Der 
Neubau eines Kindergartens wurde 
gleich als EnergiePlus-Haus angelegt, 
d.h., dass das Gebäude durch Energie 
sparende Konstruktion und Verbindung 
mit Energieerzeugung (PV-Anlage) rech-
nerisch mehr Energie erzeugt, als es ver-
braucht. Nach dem ersten Betriebsjahr 
konnte die Gemeinde zufrieden feststel-
len, dass der Plan aufgegangen ist und 
der Zukunftskindergarten seinen Namen 
zurecht trägt. Die Nutzer wurden früh in 
alle Entscheidungen eingebunden, die 
Baukosten blieben im Rahmen und auch 
der Betrieb und das pädagogische Kon-
zept setzen darüber hinaus auf nachhal-
tige Umwelterziehung im Alltag. Auch 
deutschlandweit ein Vorbild, befand die 
Jury. Die Gemeinde ist stolz auf das Er-
reichte und kann sich obendrein über 
10.000 Euro Preisgeld freuen. 
In der zweiten Kategorie dieser Disziplin 
(„Kleine technische Maßnahme“) gewann 

Abb. 2 Birger Paulsen (Bau- und Planungsausschussvorsitzender in der Gemeinde-
vertretung) und Kindergartenleiterin Thekla Meier vor dem Zukunftskindergarten

die Landeshauptstadt Kiel mit einer über-
raschend kosteneffizienten und Energie 
sparenden Nachrüstung ihrer Müllver-
brennungsanlage, die so noch mehr Ener-
gie aus Abfall für die Kieler Fernwärme-
versorgung gewinnen kann. Die Idee 
entstand aus der Zusammenarbeit der 
Müllverbrennung Kiel (MVK) mit der Hoch-
schule Flensburg und zeigt den Wert einer 
solchen Kooperation.
Schließlich konnte die Stadt Elmshorn den 
Siegerpreis in der dritten Kategorie „Orga-
nisatorische und Verhaltensmaßnahme“ 
für sich verbuchen. Die städtischen Aus-
zubildenden entwarfen eine Energiespar-
kampagne für die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Stadtverwaltung. Relativ 
geringe Kosten führten zu merklichen Ein-

sparungen. Die eingesparten Energiekos-
ten wanderten als zusätzlicher Anreiz 
gemäß dem 50:50-Prinzip auf das Konto 
des Azubi-Teams. Auf diese Weise wer-
den kommunale Auszubildende zu Bot-
schaftern des Energiespargedankens, 
wenn sie später in verschiedenen Be-
reichen der Verwaltung arbeiten.

3.2 ThemenPreis E-Mobilität: 
Gemeinden Klixbüll und Sprakebüll 
vorn, Eider-Treene-Sorge GmbH und 
Gemeinde Helmstorf Preisträger
Mit dem ThemenPreis E-Mobilität wurde 
erstmals im Land kommunales Engage-
ment zur Förderung der E-Mobilität mit 
insgesamt 30.000 Euro Preisgeld prä-
miert. Hierbei räumten Ämter und Ge-

Abb. 3: Hauke Harder (eta Energietechnik GmbH), Dr.-Ing. Simon Rietz (AktivRegion 
Nordfriesland-Nord) und Bürgermeister Werner Schweizer mit dem Klixbüller Dörpsmobil

meinden mit Ausnahme eines Preises 
alles ab, was es zu gewinnen gab. Auf 
dem ersten Platz teilen sich die beiden 
nordfriesischen Gemeinden Klixbüll und 
Sprakebüll das Siegertreppchen. Beide 
punkteten mit ihrem Dörpsmobil. Das 
Klixbüller kann damit aufwarten, das erste 
seiner Art in Schleswig-Holstein gewesen 
zu sein, nunmehr Vorbild für weitere Kom-
munen. Bereits seit 2016 betreibt die Ge-
meinde dieses elektrisch betriebene E-
Mobil, das die Gemeinde zunächst für drei 
Jahre geleast hat und den Mitgliedern des 
eigens für diesen Zweck gegründeten 
Vereins elektrisches Car-Sharing ermög-
licht. Zudem wurden mehrere Ladesäulen 
installiert, betrieben mit dem  Windstrom 
aus den Windparks der Gemeinde. Ferner 
wurde eine einfache Buchungsmöglich-
keit über das Internet eingerichtet inklu-
sive der Möglichkeit, Mitfahrer mitzuneh-
men. Das passt zum Motto der Klixbüller 
„Teilen, das neue Haben“.
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Nicht viel später als Klixbüll ging Spra-
kebüll mit einem ähnlichen Ansatz an den 
Start. Auch hier wurde ein Verein „e-mo-
biles Dorf Sprakebüll e.V.“ gegründet, 
speziell für die Nutzung des Sprakebüller 
Dörpsmobils. Auch dieses wird elektrisch 
betrieben, gespeist mit Strom aus dem 
Bürgerwindpark vor Ort. Dass die Kom-
mune damit auch die Nahmobilität auf 
dem Land erhöht und vielleicht zum Ver-
zicht auf den einen oder anderen Zweit-
wagen animieren kann  sowie, dass Spra-
kebüll nach Aussagen von Bürgermeister 
Karl-Richard Nissen das Dorf mit der 
größten E–Mobilitätsdichte Deutschlands 
ist, verbuchte die Jury als weitere Plus-
punkte. Die 15.000 Euro Preisgeld für den 
Siegerpreis in dieser Disziplin teilen sich 
somit beide Gemeinden brüderlich.
Auf den dritten Platz setzte die Jury gleich-
rangig drei Projekte, jeweils mit 5.000 

Abb. 4: Bürgermeister Karl-Richard Nissen (re.) und Gemeindevertreter Ullrich Grabert 
(Geschäftsführer Energieversorgung Sprakebüll eG, li.) vor dem Sprakebüller Dörpsmobil 

Euro prämiert. Neben der Regionalen Ko-
operation Westküste, zu deren Mitglie-
dern gleich vier Kreise gehören, gewann 
hier die Eider-Treene-Sorge GmbH als 
Regionalentwicklungsgesellschaft von 
acht Ämtern mit ihrem umfassenden En-
gagement zur Förderung der Elektromo-
bilität. Dazu gehören zehn elektrisch be-
triebene Dienstwagen, elf frei zugängliche 
und kostenlos nutzbare Ladesäulen, zur 
Hälfte mit erneuerbarem Strom gespeist, 
die Beteiligung am Forschungsprojekt 
„ePowered Fleets Hamburg“ und ein Wer-
bepaket inklusive Imagefilm. Die gelun-
gene Verbindung von E-Mobilität und 
Tourismus in der Region fiel der Jury hier 
besonders vorteilhaft auf.
Ein weiterer Preis ging an die Gemeinde 
Helmstorf im Kreis Plön. Dort hat die Bür-
germeisterin mit vielen Unterstützern aus 
der Gemeinde und darüber hinaus den 
bestehenden ehrenamtlichen Senioren-

Abb. 5: Michel Helten, Geschäftsführer Karsten Jasper, Yannek Drees und 
Joschka Weidemann vor einem E-Mobil der Eider-Treene-Soge GmbH

fahrdienst nach Lütjenburg auf ein E-
Mobil umgestellt. Der Fahrdienst wurde 
zuvor auf Akzeptanz getestet und wird zu-
künftig mit vier Nachbargemeinden zu-
sammen betrieben. Die Jury sah darin 
eine besonders gelungene Verbindung 
von kommunaler Daseinsvorsorge mit 
zukunftweisender Technik.

3.3 EnergieKonzept: Region 
Flensburg gewinnt vor Amt Eggebek 
und Gemeinde Wöhrden
Auch die Disziplin „EnergieKonzept“ wur-
de von Ämtern und Gemeinden dominiert. 
Der Sieg ging an die Region Flensburg, 
d.h. die 39 Flensburger Umlandgemein-
den, die sich gemeinsam an die Arbeit 
machten, ein integriertes Klimaschutz-
konzept für die ganze Region zu erstellen. 
Die erste Anerkennung kam schon durch 
das Bundesumweltministerium durch die 

Abb. 6: Helmstorfs Bürgermeisterin Birgitta Ford mit Ehemann (und Fahrer!) 
Michael Ford und Elke Schulz (re.), die den Fahrdienst gerne nutzt
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Auszeichnung als Masterplan 100% Kli-
maschutz-Kommune 2016. Mit ihren be-
sonders ambitionierten Klimaschutzzie-
len sind die Masterplan-Kommunen Vor-
reiter im Klimaschutz und beispielgebend 
für viele andere Städte, Gemeinden und 
Landkreise in Deutschland. Bis 2050 
wollen sie ihre Treibhausgas-Emissionen 
um 95 Prozent gegenüber 1990 senken 
und ihren Endenergieverbrauch im glei-
chen Zeitraum halbieren. Die unter Beteili-
gung der Akteure in der Region erar-
beitete Konzeption kann nun mithilfe von 
drei Klimaschutzmanagerinnen umge-
setzt werden – immerhin 34 Gemeinden 
der Region sind auch hier dabei. Dieser 
umfassende Ansatz und die ungewöhn-
liche Breite der Kooperation überzeugten 
die Jury.
War das Amt Eggebek schon am ersten 
Preis beteiligt, legte es selbst noch ein 
Konzept vor, das die Jury auf den zweiten 
Platz setzte: Das Amt will Vorbild sein für 

Abb. 7: Kooperation in der Region Flensburg: Lars Fischer und Amtsvorsteher Jacob 
Bundtzen (Amt Eggebek), Bürgermeister Martin Ellermann und Ute Runge (Harrislee), 
vorn: Klimaschutzmanagerin Julia Schirrmacher und Jördes Wüstermann (SCS Hoh-
meyer|Partner GmbH)

die „smarte“ Energiewende und nimmt mit 
seinem Konzept ein „smart grid“ zum 
Ausgangspunkt der Verknüpfung der zahl-
reichen erneuerbaren Energie-Anlagen im 
Amtsbereich. Ziel des Konzeptes ist die 
möglichst weitgehende Nutzung der in der 
Region produzierten erneuerbaren Ener-
gie vor Ort, indem intelligente Steuerung 
und Speicherung die Unregelmäßigkeiten 
erneuerbarer Erzeugung auszugleichen 
hilft. Das ambitionierte Konzept würde 
umgesetzt 100% CO -Einsparung in den 2

Bereichen Wärme und Strom erlauben.
Die Gemeinde Wöhrden schließlich hatte 
Erfolg mit ihrem Konzept, das Vorbild für 
viele Landgemeinden in Schleswig-Hol-
stein sein kann, da es viele Systemkom-
ponenten einer zukünftigen Erzeugungs-
struktur zusammenbringt: Aufbau eines 

Abb. 8: Lars Fischer (stv. ltd. Verwaltungsbeamter) und Jacob Bundtzen (Amts-
vorsteher) vor den Plänen des Amtes Eggebek

wirtschaftlich sinnvollen Wärmenetzes, 
Nutzung nachhaltiger dezentraler Wärme-
erzeuger für entferntere Gemeindege-
biete und Einbeziehung von Maßnahmen 
zur Gebäudesanierung im Ortskern. Die 
Gemeinde sieht in einem solchen Kon-
zept auch eine Chance zur Steigerung 
ihrer Attraktivität, um der Landflucht ent-
gegen zu wirken.
Dafür, dass die Städte nicht vollends leer 
ausgingen, sorgten die besonders ambi-
tionierten Quartierskonzepte des Kreises 
Rendsburg–Eckernförde und der Stadt 
Elmshorn. Beide teilen sich den Sonder-
preis über 5.000 Euro. Sie punkteten mit 
einem kalten Nahwärmenetz und innova-
tiven Ideen zur Wärmenutzung und –spei-
cherung: In Elmshorn soll Abwärme einer 
Hefefabrik genutzt werden, in Rendsburg 
ist ein Eisspeicher vorgesehen. 

Abb. 9: Peter Bielenberg (Büro EnergieManufaktur Nord), Bürgermeister Peter Schoof, 
Eva Teckenburg (Klimaschutzmanagerin des Kreises), Rainer Carstens (Westhof Bio) 
und Tobias Kraft (Entwicklungsagentur Region Heide)
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3.4 EnergieHeld: Dr. Uwe Kurzke 
von der Insel Pellworm
Im Wettbewerb unter vier von ihren Kom-
munen nominierten Kandidaten in der 
Disziplin „EnergieHeld“ entschied sich die 
Jury für eine Persönlichkeit, die aufgrund 
des Umfangs, des Einflusses und der 
Langjährigkeit der ehrenamtlichen Arbeit 
für kommunale Klimaschutz- und Energie-
politik beeindruckte: Dr. Uwe Kurzke, lang-
jähriger Inselarzt auf Pellworm. Als ge-
bürtiger Rheinländer lebt und arbeitet er 
seit 1987 auf Pellworm und hat dort von 
Anfang an ehrenamtlich Energiepolitik ge-
macht bzw. befördert, u.a. als Mitgründer 
der Pellwormer Energie AG, der Vereine 
„Watt+Mehr“ und „Ökologisch Wirtschaf-
ten“. Dabei dachte er immer ganzheitlich, 

Abb. 10: Bürgermeister Jürgen Feddersen gratuliert Dr. Uwe Kurzke zur Auszeichnung 
als EnergieHeld 2017

die Attraktivität des ländlichen Raums im 
Blick. So hat er maßgeblichen Anteil da-
ran, dass Pellworm auf der Landkarte ener-
gieaktiver Kommunen in Schleswig-Hol-
stein schon seit Langem vertreten ist, u.a. 
durch den Bürgerwindpark, der sich aus-
schließlich in der Hand Pellwormer Bürger 
befindet. Die Ehrung versteht der Ener-
gieHeld des Jahres 2017 als Auszeich-
nung für den Verein, die Energie und die 
Menschen, die an den vielfältigen Aktivi-
täten auf der Insel beteiligt waren und sind.

4 Wer rastet rostet
Nach dem Eindruck dieser EnergieOlym-
piade zeigen die Kommunen Schleswig-
Holsteins: Sie wollen von der Energie-
wende profitieren und zeigen dies auch in 
den ebenso zahlreichen wie nachah-
menswerten und guten Projekten. Die 
EnergieOlympiade will den Akteuren wei-
teren Schwung verleihen und dem bereits 
bewiesenen Engagement eine Bühne bei-

Tab. 1 Statistik „10 Jahre EnergieOlympiade“ (acht Wettbewerbsrunden)

gesamt
Zweckverbände

Bewerber-Kommunen 154 113
Anzahl Projekte 402 185
Sieger und Preisträger 84 43
Preisgelder 880.600 € 498.500 €

1Kosteneinsparung/a (N=191)  7.634.985 € (N=107)      1.868.388 €
1Energieeinsparung/a (N=191) 173.866 MWh (N=108)     32.345 MWh

1Vermiedene CO2-Emissionen (N=194)         106.834 t (N=110)            41.952 t

dv. Ämter, Gemeinden, 

1Die Angaben zu den Kosten-, Energie- und CO -Einsparungen beziehen sich nur auf 2

den Teil der Projekte (Anzahl in Klammern) mit konkret berechneten Angaben.   

ten, die andere zum Mitmachen anregt. 
Dass dies zum neunten Mal klappt, dazu 
will die EKSH auch zukünftig ihren Beitrag 
leisten. So ist nach der Sommerpause 
2018 eine erneute Runde im kommunalen 
Energiewende-„Sport“ geplant. In erster 
Linie ist der Erfolg dieser Initiative jedoch 
abhängig vom Engagement so vieler tat-
kräftiger Haupt- und Ehrenamtler in den 
vielen Gemeinden des Landes. Dass 
diese sich in solch beeindruckender Zahl 
dem Wettbewerb stellen, spricht für ihr 
Selbstbewusstsein und den Wert der Ener-
giepolitik für die Kommunen hierzulande. 
Bereits die Energieeffizienzprojekte er-
sparen den Kommunen rund 5,3 Mio. kWh 
Strom, Öl und Gas und damit 334.000 
Euro jährlich. Auf 1.700 t CO -Einsparung 2

beläuft sich der berechenbare Klima-
schutz-Beitrag der Kommunen. Die CO -2

Einsparungen durch die eingereichten 
Konzepte und E-Mobilitätsprojekte liegen 
noch um ein vielfaches höher.

Abb. 11: So sehen Sieger aus: Nach der Siegerehrung auf dem Aschberg 
am 31. Mai 2017



255Die Gemeinde SH 10/2017

Die Broschüre (digital unter http://www.
energieolympiade.de/informationen/bros
chueren/) und die Projektdatenbank ver-
ewigen die guten Taten aller Einreichen-
den und helfen der Verbreitung guter 
Beispiele. Seit 2007 hat sich die Projekt-
datenbank auf www.energieolympia-
de.de mit rund 400 Projekten aus acht 
Wettbewerbsrunden beeindruckend ge-
füllt. So kann inzwischen eine durchaus 
beeindruckende Statistik vorgelegt wer-
den (s. Tab. 1). Über Stichwortsuche und 
Suchmenüs können Themen, Preisträger 
oder Regionen schnell gefunden werden 

– als Basis für Erfahrungsaustausch und 
neue Projekte.
Zusätzlich veranstaltet die EKSH thema-
tische Workshops zur Verbreitung der her-
ausragenden Projekte. Schließlich sind 
die derzeit rund hundert Klimaschutz- und 
Energiemanager (sofern man die Zahl der 
im selbst organisierten Netzwerk zusam-
mengeschlossenen Personen zum Maß-
stab nimmt, s. die Karte auf (http://www.
eksh.org/themen/klimaschutznetzwerk-
sh-der-kommunen/) Aktivposten in den 
Kommunen, deren Arbeit auch durch 
einen Wettbewerb wie die EnergieOlym-

piade sichtbar wird. Der Klimawandel wird 
uns alle in den nächsten Jahren und Jahr-
zehnten weiter beschäftigen. Alle Kom-
munen, die mitgemacht haben, zeigen: 
Energieverbrauch und CO -Emissionen 2

zu verringern oder Energie intelligenter zu 
erzeugen und einzusetzen ist auf viel-
fältige Weise möglich und lohnt sich für 
alle.

Fotonachweis:
Abb. 10 und 11: EKSH, 
Photowerkstatt Henrik Matzen
Alle Abbildungen sonst: EKSH

Mit einer ungewöhnlichen Plakatkampag-
ne machte diesen Sommer das norddeut-
sche Verbundprojekt NEW 4.0 auf sich 
aufmerksam: Von rund 200 Plakatflächen 
in Hamburg und Schleswig-Holstein 
prangte das Konterfei eines jungen Man-
nes, der in wetterfester Kleidung am Nord-
seestrand liegt und ein Foto von sich 
schießt. Das Irritierende: Das Motiv stand 

Zukunftsweisender Norden
Norddeutsches Verbundprojekt 
NEW 4.0 treibt die Energiewende 
voran – Roadshow in Planung

Sandra Annika Meyer (HAW Hamburg), Lars Kaiser (EKSH)

Mit dieser bildstarken Plakatkampagne machte das Verbundprojekt NEW 4.0 im 
Sommer auf sich aufmerksam

auf dem Kopf – passend zum Slogan 
„Zeit, dass sich was dreht“. Doch wer 
steckte eigentlich hinter diesem Appell?
Unter dem Titel NEW 4.0 hat sich in Ham-
burg und Schleswig-Holstein eine einzig-
artige Innovationsallianz mit rund 60 Part-
nern aus Wirtschaft, Wissenschaft und 
Politik herausgebildet. In einem lände-
rübergreifenden Großprojekt soll gezeigt 

werden, wie die Gesamtregion mit ihren 
4,5 Millionen Einwohnern bereits 2035 zu 
100 Prozent sicher, zuverlässig und kos-
tengünstig mit regenerativem Strom ver-
sorgt werden kann. Die Abkürzung »NEW« 
steht dabei für die Norddeutsche Ener-
gieWende und »4.0« beschreibt die 
Schwelle zur vierten industriellen Revo-
lution: die Digitalisierung der Industrie und 
die intelligente Vernetzung der Systeme 
im Rahmen der Energiewende. 

Nachhaltige Energieversorgung 
für den Norden
NEW 4.0 will eine nachhaltige Energie-
versorgung realisieren und damit die Zu-
kunftsfähigkeit der Region stärken. Tat-
sächlich bilden Hamburg und Schleswig-
Holstein eine optimale Modellregion, um 
die wichtigsten Herausforderungen für die 
Realisierung der Energiewende zu be-
wältigen. Denn während Hamburg als pul-
sierende Großstadt und starker Industrie-
standort einen besonders hohen Strom-
verbrauch hat, kommt dem Küstenland 
Schleswig-Holstein eine wichtige Rolle in 
der Produktion von Windenergie zu. Aber 
noch immer müssen Windenergieanla-
gen allzu häufig abgeregelt werden, denn 
ins Stromnetz kann nur so viel Energie 
eingespeist werden, wie auch verbraucht 
wird. Den Stromverbrauch bestmöglich 
mit der Erzeugung zu synchronisieren ist 
eines der Kernziele in NEW 4.0. 
Das Projekt wird im Rahmen des Förder-
programms „Schaufenster Intelligente 
Energie – Digitale Agenda für die Energie-
wende“ mit rund 46 Millionen Euro durch 
das Bundesministerium für Wirtschaft und 
Energie (BMWi) gefördert. Weitere 60-80 
Millionen Euro investieren die beteiligten 
Unternehmen. 
Die rund 60 NEW 4.0-Partner vereinen alle 
erforderliche Kompetenzen und Lö-
sungspotentiale, um die Energiewende 
im Norden entscheidend voranzubringen. 
In circa 100 einzelnen Projektaktivitäten 
mit rund 30 Demonstratoren sollen die 
technologischen, marktbezogenen und 
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Die NEW 4.0-Modellregion: Während Schleswig-Holstein ein starker Windenergie-
Produzent ist, liegt in der Metropolregion Hamburg ein starker Verbrauchschwerpunkt

gesellschaftlich relevanten Lösungsmög-
lichkeiten im Verbund erprobt werden. Alle 
diese Aktivitäten integrieren sich wieder-
um in sechs übergeordnete Use Cases – 
Anwendungsfälle für das Energiesystem 
der Zukunft.

Grüner Wasserstoff aus 
überschüssigem Windstrom
Ein NEW 4.0-Teilprojekt mit hohem Inno-
vationsgrad wird zum Beispiel im schles-
wig-holsteinischen Haurup südlich der 
dänischen Grenze umgesetzt: Dort ent-
steht durch die Energie des Nordens 
GmbH ein Elektrolyseur zur Umwandlung 
von Strom in Wasserstoff. Die Anlage soll 
hauptsächlich mit Windstrom betrieben 
werden – so lässt sich demonstrieren, wie 
überschüssiger, regenerativ erzeugter 
Strom sinnvoll genutzt werden kann, statt 
Windenergieanlagen unnötig abzuregeln. 
Der erzeugte Wasserstoff soll zum einen 
in die Gastransportleitung »DEUDAN« ein-
gespeist werden, zum anderen soll der 

95 m³ Speichertank

Verdichter IC-R 90

Zapfsäule

Stromversorgung

Deoxo Dryer

Kühlung

Silyzer 200

Wasseraufbereitung

Verdichter IC-R 55

Dosierstation

NEW 4.0-Projektpartner Energie des Nordens wandelt regenerativ erzeugten Strom in 
Wasserstoff um und bringt ihn so auf die Straße

Elektrolyseur aber auch mit einer Wasser-
stofftankstelle gekoppelt werden. Sie er-
möglicht eine Versorgung von Kraftfahr-
zeugen wie Bussen und PKWs mit Elek-
troantrieb auf Brennstoffzellentechnik. 
Hierdurch wird ein wesentlicher Beitrag 
zur Sektorenkopplung geleistet: Erst 
durch die Einbindung des Verkehrssek-
tors und der Wärmeversorgung wird aus 
der Strom- eine Energiewende, die alle 
Lebensbereiche umfasst.

Flexibilisierung des 
industriellen Verbrauchs
In Hamburg als starkem Industriestandort 
wird dagegen ein ganz anderer Ansatz 
erprobt: Es geht hier vor allem um die 
Flexibilisierung des Energiebedarfs, der 
sich zukünftig stärker an der Erzeugung 
von Strom aus erneuerbaren Energien 
orientiert. 
Ein anschauliches Beispiel ist die Anpas-
sung der Schmelzleistung im Stahlwerk 
von ArcelorMittal: „Das Einschmelzen im 

Elektrolichtbogenofen ist ein komplexer 
Prozess, der von einer Vielzahl von Kenn-
größen abhängt. Grundidee ist, den Ar-
beitspunkt des Elektrolichtbogenofens zu 
variieren, sodass mit einer elektrischen 
Leistung von ± 10 Megawatt (MW), aus-
gehend vom jetzigen Standard, ge-
schmolzen werden kann. Dieses soll die 
Preisunterschiede zwischen Hochlast- 
und Niedriglastzeitfenstern an der Strom-
börse ausnutzen. Eine potenzielle Ver-
marktungsmöglichkeit wäre zum Beispiel, 
in Zeiten geringer Nachfrage stets mit 
einer um 10 MW erhöhten Leistung zu 
schmelzen („fast melting“ mit ca. 110%) 
und in Zeiten hoher Nachfrage entspre-
chend mit 10 MW weniger („slow melting“ 
mit ca. 90%)“, erklärt Teilprojektleiter Dr. 
Matthias Weng im NEW 4.0-Blog. 
Mit solchen Projekten, die ganze Pro-
duktionsprozesse betreffen, betritt das 
Unternehmen Neuland – und kann unter 
Beweis stellen, dass auch und gerade die 
energieintensive Großindustrie ein wich-
tiger Partner für das Gelingen der Energie-
wende ist.

Dynamische Stromtarife für 
Haushaltskunden
Was die Industrie im großen Stil erprobt, 
gilt im Kleinen auch für den Endver-
braucher: Auch in Privathaushalten kann 
der Energieverbrauch wesentlich intelli-
genter gesteuert werden. Im  Rahmen von 
NEW 4.0 erproben dies die Stadtwerke 
Norderstedt: Ziel ist es, Strom überlegt zu 
verbrauchen und insbesondere speicher-
fähige Anwendungen zeitlich zu flexibili-
sieren. Schließlich gibt es in jedem Haus-
halt eine Menge Endgeräte, die den 
genauen Zeitpunkt, an dem sie Strom 
verbrauchen, ohne Schwierigkeiten verla-
gern können – Tiefkühlschränke oder La-
degeräte für Mobiltelefone sind dafür ein 
gutes Beispiel. 
Nicht alle Geräte sind allerdings in glei-
chem Maße flexibel. Die Geräte zu unter-
schiedlichen Schaltkreisen zuzuordnen 
soll das Problem lösen. Zum Beispiel bie-
ten über einen Farbcode gekennzeich-
nete Steckdosen die Wahl zwischen der 
bisherigen, kontinuierlichen Stromversor-
gung und der neuen, flexiblen Stromver-
sorgung mit dynamischen Tarifen. Der un-
unterbrochen verfügbare Strom aus der 
weißen Steckdose wäre teurer, der güns-
tige Strom aus einer roten Steckdose hin-
gegen fließt nur zu festgelegten Zeiten 
und belohnt die Bereitschaft zur Ver-
brauchsanpassung. Gelingt es, den Ver-
brauch tausender Haushalte zusammen-
zufassen, steht ein flexibel zuschaltbares 
und skalierbares Kontingent elektrischer 
Verbraucher mit hoher Ausfallsicherheit 
zur Verfügung. 

Bedarfsgerechte Aus- und 
Weiterbildung
Neben innovativen technologischen 

Anteil EE-Stromerzeugung am Bruttostromverbrauch
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Projekten spielt auch das Thema Aus- und 
Weiterbildung im Projekt NEW 4.0 eine 
wichtige Rolle – denn wenn die Energie-
wende gelingen soll, braucht es kluge 
Köpfe. Um Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter möglichst schnell für die wachsenden 
Anforderungen des sich rasant verän-
dernden Zukunftsmarktes zu qualifizieren, 
sollen deshalb Qualifizierungsanforde-
rungen definiert und Bedarfslücken durch 
gezielte akademische und berufliche Wei-
terbildungsangebote geschlossen wer-
den. 
Die Angebots- und Bedarfsanalyse wird 
die HAW Hamburg/CC4E federführend 
koordinieren und im Verbund mit der 
Fachhochschule Lübeck/WiE, der Fach-
hochschule Flensburg/WETI und der 
Handwerkskammer Hamburg durchfüh-
ren. Daraus soll ein Ausbildungskonzept 
für geeignete akademische und beruf-
liche Weiterbildungsangebote entstehen. 
Die länderübergreifende Zusammenar-
beit von Hochschulen und Handels-
/Handwerkskammern in der Modellregion 
Hamburg Schleswig-Holstein ist dabei 
einmalig.

Akzeptanz als Dreh- und Angelpunkt 
der Energiewende
Nicht nur in Sachen Aus- und Weiterbil-
dung legt NEW 4.0 einen Fokus auf die 
Menschen in der norddeutschen Modell-
region. Zentral ist auch die umfassende 
Akzeptanzförderung für das Projekt: 
Durch größtmögliche Transparenz und 
umfassende Aufklärung der Bevölkerung 
über das Projektvorhaben soll eine 
möglichst breite gesellschaftliche Zustim-
mung für die Entwicklung eines neuen 
Energiesystems erreicht werden. Akzep-
tanzfördernde Kommunikationsmaßnah-
men wie die eingangs erwähnte Plakat-
kampagne spielen deshalb eine wichtige 
Rolle. Sozialwissenschaftliche Auswer-
tungen zur Wirkung der Maßnahmen und 
zur Entwicklung der Akzeptanz sind somit 
ein wesentlicher Teil des Projekts.
Dahinter steht die Grunderkenntnis, dass 
es drei bedeutende Erfolgsfaktoren gibt, 
um die öffentliche Akzeptanz für Groß-
projekte zu steigern: nämlich die Infor-
miertheit, das Interesse und das persön-
liche Involvement der Bürgerinnen und 
Bürger. NEW 4.0 hat sich deshalb zum Ziel 
gesetzt, durch eine intensive Öffentlich-
keitsarbeit auf das Projekt aufmerksam zu 
machen und die Bevölkerung bestmög-
lich über dessen Hintergründe aufzu-
klären. Dabei geht es zum einen darum, 
das Verständnis für die Notwendigkeit der 
Energiewende zu fördern, zum anderen 
soll durch das Aufzeigen der technolo-
gischen, marktbezogenen und regulatori-
schen Lösungen, die im Projekt entwickelt 
werden, auch die Machbarkeit der Ener-
giewende und deren Nutzen für die Mo-
dellregion aufgezeigt werden.
Dabei geht es nicht zuletzt um die Zu-

kunftsfähigkeit der norddeutschen Bun-
desländer, die durch NEW 4.0 gesichert 
wird. Denn das Projekt bringt immense 
Chancen für die regionale Wirtschaft mit 
sich –  zum Beispiel durch die Entwick-
lung von innovativen Produkten und 
Dienstleistungen, aber auch durch die 
Schaffung von Arbeitsplätzen. Gleichzei-
tig leistet NEW 4.0 einen wesentlichen 
Beitrag zum Klimaschutz, weil die Umstel-
lung der Stromversorgung auf regene-
rative Quellen eine wirkungsvolle CO -2

Minderung mit sich bringt. Der persönlich-
individuelle Nutzen des Projekts liegt also 
vor allem in der Etablierung einer sicheren 
Energieversorgung für nachfolgende Ge-
nerationen, aber auch in wirtschaftlichen 
Faktoren wie einem wachsenden Arbeits-
markt und den genannten neuen Möglich-
keiten zur beruflichen Qualifizierung. 

NEW 4.0 geht mit Roadshow auf Tour 
– Standorte gesucht  
Um den zukunftsweisenden Ansatz des 
Projekts und seine Ziele so tief wie mög-
lich in die Region hineinzutragen, ist auch 
eine NEW 4.0-Roadshow geplant, die 
während der Projektlaufzeit an vielen ver-
schiedenen Orten in Schleswig-Holstein 
und Hamburg Station machen wird. Sie 
soll Bürgerinnen und Bürgern die Mög-
lichkeit geben, NEW 4.0 besser kennen-
zulernen und dadurch zu verstehen, wie 
das Energiesystem der Zukunft aussehen 
wird. Kern der Roadshow ist ein großes 
Hauptexponat, auf dem die Modellregion 
zu sehen ist. Über schwenkbare Bild-
schirme können interessierte Besucher 
das Modell erkunden und via einer an-
schaulichen Augmented-Reality-Tech-
nologie mehr über das Projekt erfahren. 
„Anschauen, ausprobieren und verstehen 
lautet hier die Devise. Mit der NEW 4.0-
Roadshow wollen wir die Energiewende 
zum Anfassen präsentieren“, erklärt Pro-
jektleiter Prof. Dr. Werner Beba. Gleich-
zeitig soll die Roadshow durch eine inten-
sive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
begleitet werden.

Derzeit ist das Hauptexponat noch in 
Vorbereitung. Richtig losgehen wird es mit 
der Roadshow im kommenden Frühjahr. 
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Ein-
bindung der regionalen und kommunalen 
Ebenen: Damit es gelingen kann, den 
Norden zu einem Vorreiter für die zukünf-
tige Energieversorgung zu machen, sind 
Fürsprecher in Städten und Kommunen 
gefragt, die sich für die Projektbelange 
einsetzen und damit zu wichtigen Multipli-
katoren für das Gelingen der Energie-
wende werden. Wer also Interesse daran 
hat, die NEW 4.0-Roadshow bei sich zu 
beherbergen – zum Beispiel im Rahmen 
eines Stadtfestes oder eines Klimatages – 
und damit auch die eigene Gemeinde für 
die Energiewende zu begeistern, wende 
sich gern an die unten genannten An-
sprechpartner.
Weitere Informationen unter www.new4-
0.de sowie auf Facebook unter @Nord
deutscheEnergieWende4.0 und auf Twit-
ter unter @NEW4_0

Kontakt
Sandra Annika Meyer
Öffentlichkeitsarbeit und Akzeptanzförde-
rung NEW 4.0
Tel.: 040/42875-9208
SandraAnnika.Meyer@haw-hamburg.de
Die Akzeptanzförderung für das Projekt 
NEW 4.0 ist angesiedelt am Competence 
Center für Erneuerbare Energien und 
Energieeffizienz (CC4E) an der Hoch-
schule für Angewandte Wissenschaften in 
Hamburg und damit eng verbunden mit 
dem zentralen Projektmanagement für 
das Gesamtprojekt. Im Fokus der Akzep-
tanzförderung steht eine intensive Presse- 
und Öffentlichkeitsarbeit

Lars Kaiser
Koordinierungsstelle Schleswig-Holstein
kaiser@eksh.org, Tel.: 0431-9805-850
Die Gesellschaft für Energie und Klima-
schutz Schleswig-Holstein (EKSH) ist die 
NEW 4.0-Koordinierungsstelle in Schles-
wig-Holstein. Zu den Kernaufgaben gehö-

Die geplante NEW 4.0-Roadshow will das Projekt anschaulich erklären und zeigen, wie 
der Weg zum Energiesystem der Zukunft aussieht
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ren die Koordinierung der Maßnahmen 
der Akzeptanzwerbung für das Gesamt-
vorhaben in den Regionen Schleswig-
Holsteins und die Koordinierung der 

marktlichen und regulatorischen Aspekte 
gemeinsam mit den Ministerien in 
Schleswig-Holstein. Die Koordinierungs-
stelle stellt die Verbindung zur Landes-

regierung Schleswig-Holsteins dar und 
vernetzt die regionalen Partner sowie 
weitere Akteure.

Dass die Windenergie ein wesentlicher 
Baustein für den Ausbau der Erneuer-
baren Energien in Schleswig-Holstein ist, 
dürfte unbestritten sein. Mit mehr als 
2.900 genehmigungspflichtigen On-
shore-Windkraftanlagen bis Ende Dezem-
ber 2016 waren rund 5.900 Megawatt 
Nennleistung in Schleswig-Holstein in-

3stalliert.  Mit den weiteren rd. 320 An-
lagen, die zwar genehmigt sind, sich aber 
noch vor der Errichtung bzw. Inbetrieb-
nahme befinden, kann man in Kürze von 
mehr als 6.800 Megawatt Nennleistung in 

4Schleswig-Holstein ausgehen.  Mit 5,7 
Gigawatt onshore und rund 1,4 Gigawatt 
offshore, die in Schleswig-Holstein ans 
Netz angeschlossen sind, ist die Wind-
energie zudem der größte Produzent von 
Strom aus Erneuerbaren Energien in 

5Schleswig-Holstein.
Die Windenergie stellt zudem einen be-
deutenden Wirtschaftsfaktor dar. Deutsch-
landweit arbeiteten 2015 ca. 143.000 Be-
schäftigte in der Windenergiebranche, 
davon in Schleswig-Holstein ca. 12.000 

6Menschen.
Allerdings ist die Art und Weise des wei-
teren Ausbaus der Windenergie in Schles-
wig-Holstein seit langem ein viel diskutier-
tes Thema. Bereits in 2012 wurde der 
Landesentwicklungsplan 2010, der die 
Grundsätze und Ziele der Raumordnung 
in Bezug auf die Windenergie regelt, teil-
fortgeschrieben. Ziel dieser Teilfortschrei-
bung war es, die Windenergienutzung in 
Schleswig-Holstein auf bestimmte Flä-
chen zu konzentrieren. Mit seinen Urteilen 

7vom 25.01.2015  erklärte das Oberver-
waltungsgericht Schleswig (OVG Schles-
wig) die Teilfortschreibungen 2012 der 
Regionalpläne für die Planungsräume I 
und III jedoch für unwirksam.
Durch Kabinettsbeschluss und Pla-
nungserlass der Landesregierung vom 
23.06.2015 wurde deshalb eine erneute 

Das Gesamträumliche Plankonzept 
zum Entwurf der Teilfortschreibung 
des Landesentwicklungsplanes 2010 
in Schleswig-Holstein für den 
Sachbereich Windenergie

1 2Sven Krassow , Daniel Hamann

Teilfortschreibung des Windkapitels des 
Landesentwicklungsplans 2010 sowie 
eine sachliche Teilaufstellung der drei 
Regionalpläne für die Planungsräume I bis 
III eingeleitet. Am 30. Juni 2017 endete 
das erste Beteiligungsverfahren. Alle Kri-
terien für die Auswahl der Vorranggebiete 
für die Windenergienutzung sowie das 
Verfahren der Flächenauswahl hat die 
Landesplanungsbehörde in einem Ge-
samträumlichen Plankonzept (Stand De-
zember 2016) dargelegt. Im folgenden 

 Beitrag soll dieses Gesamträumliche 
Plankonzept kurz dargestellt werden. Da-
bei werden auch die planungsrechtlichen 
Grundlagen genannt. Zudem soll erneut in 
aller Kürze auf die Urteile des OVG 
Schleswig vom 25.01.2015 eingegangen 
werden. Wegen der am 07.05.2017 durch-
geführten Landtagswahl soll schließlich 
auch ein kurzer Ausblick auf das weitere 
Verfahren gegeben werden.

I. Die Urteile des OVG Schleswig 
vom 20.01.2015
Das OVG Schleswig hat in seinen Urteilen 

8vom 25.01.2015  die Teilfortschreibung 
des Regionalplans 2012 für die Planungs-
räume I und III zur Ausweisung von Eig-
nungsgebieten für die Windenergienut-
zung für unwirksam erklärt. Die Antrag-
steller der zugrunde liegenden Verfahren 
fühlten sich durch die Planungen be-
einträchtigt, weil sie außerhalb der aus-
gewiesenen Flächen Windenergiean-
lagen errichten und betreiben wollten. 
Bereits zuvor hatten die Antragsteller 
langfristige Nutzungsverträge mit den 
Grundeigentümern geschlossen.
Das OVG Schleswig hat die Teilfortschrei-
bung des Regionalplans 2012 sowohl aus 
formellen als auch aus materiellen Grün-
den für unwirksam erklärt.
In formeller Hinsicht wurde beispielsweise 
der Planentwurf nachträglich durch die 

Streichung von Gebieten und durch die 
Aufnahme des Gebiets Rieseby/Saxtorf 
geändert. Nach Ansicht des OVG Schles-
wig waren dies erhebliche Änderungen 
des Planentwurfs, weswegen eine weitere 
Beteiligung der Öffentlichkeit notwendig 
gewesen wäre. 
In materieller Hinsicht hat das OVG 
Schleswig festgestellt, dass in der Teilfort-
schreibung des Regionalplans 2012 die 
öffentlichen und privaten Belange entge-
gen § 7 Abs. 2 S. 1 des Raumordnungsge-
setzes (ROG) nicht gerecht abgewogen 
wurden. So habe etwa die Landespla-
nungsbehörde im gesamten Planungs-
prozess deutlich gemacht, dass keine 
Windeignungsflächen ausgewiesen wer-
den sollen, wenn die Kreise oder Ge-
meinden damit nicht einverstanden sind. 
Im Abwägungsverfahren seien zudem 
Flächen teilweise nur aufgrund der ab-
lehnenden Haltung der Gemeinden ge-
strichen worden. Diese Flächen seien 
dann in der Teilfortschreibung des Regio-
nalplans 2012 als Tabuzonen behandelt 
worden. Nach Auffassung des OVG 
Schleswig würden jedoch Ergebnisse von 
Mehrheitsentscheidungen einer Gemein-
devertretung oder eines Bürgerent-
scheides nicht die Abwägung im Sinne 
von § 7 Abs. 2 S. 1 ROG ersetzen. Diese 
seien deshalb auch keine maßgeblichen 
Belange für eine durch eine Abwägung 
gesteuerte Planung. Der bloße Gemein-
dewille dürfe somit nicht das alleinige 
maßgebliche Kriterium einer Abwägungs-
entscheidung über einen Regionalplan 
sein.

1 Rechtsanwalt (Syndikusrechtsanwalt) Sven Kras-
sow, LL.M., Zweckverband Ostholstein (Sierksdorf)

2 Daniel Hamann studiert derzeit Wirtschaftsrecht an 
der Hochschule Wismar

3 http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/W/
windenergie.html (abgerufen am 15.07.2017)

4 http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/W/
windenergie.html (abgerufen am 15.07.2017)

5 http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/W/
windenergie.html (abgerufen am 15.07.2017)

6 https://www.wind-energie.de/presse/pressemittei
lungen/2017/zukunftsbranche-windindustrie-ist-
bundesweit-ein-starker (abgerufen am 15.07.2017)

7 OVG Schleswig, Urteile vom 20.01.2015, 1 KN 6/13 
(für Planungsraum I) und 1 KN 17/13 (für Planungs-
raum III).

8 OVG Schleswig, Urteile vom 20.01.2015, 1 KN 6/13 
(für Planungsraum I) und 1 KN 17/13 (für Planungs-
raum III).
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II. Der Kabinettsbeschluss der 
Landesregierung und die Anpassung 
des Landesplanungsgesetzes
Als Folge der Urteile des OVG Schleswig 
vom 20.01.2015 wurde durch einen Kabi-
nettsbeschluss und einen Planungserlass 
der Landesregierung vom 23.06.2015 
eine neue Teilfortschreibung des Wind-
kapitels des Landesentwicklungsplans 
2010 sowie eine sachliche Teilaufstellung 
der Regionalpläne für die Planungsräume 
I bis III eingeleitet. Die Bestimmungen aller 
bisherigen Regionalpläne und des Lan-
desentwicklungsplans 2010 sollten nicht 
mehr angewendet werden. Dadurch sollte 
ein vorübergehender unkontrollierter Aus-
bau der Windenergienutzung in Schles-
wig-Holstein allein auf Basis der Privilegie-
rung nach § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB ver-

 9hindert werden.
Darüber hinaus wurden durch das Gesetz 
zur Sicherstellung der Windenergiepla-
nung (WEPSG-SH) im Jahr 2015 die §§ 18 
ff. des Landesplanungsgesetzes (LaPlaG) 
geändert. Seitdem sind gemäß § 18a 
LaPlaG raumbedeutsame Windkraftan-
lagen in Schleswig-Holstein vorläufig un-
zulässig. Nach § 18a Abs. 2 LaplaG kann 
die Landesplanungsbehörde allerdings 
für räumlich abgegrenzte Gebiete des Pla-
nungsraums oder im Einzelfall Ausnah-
men von der Unzulässigkeit zulassen, 
wenn und soweit raumbedeutsame Wind-
kraftanlagen nach dem jeweiligen Stand 
der in Aufstellung befindlichen Ziele der 
Raumordnung nicht befürchten lassen, 
dass sie die Verwirklichung dieser Ziele 
unmöglich machen oder wesentlich er-

10schweren.
Das LaPlaG ist schließlich auch die ge-
setzliche Grundlage für die Fortschrei-
bung des Landesentwicklungsplans 2010 
und für die Neuaufstellung der Regional-

11pläne.  § 2 LaplaG hat dem Ministerprä-
sidenten des Landes Schleswig-Holstein 
als Landesplanungsbehörde den ent-
sprechenden Planungsauftrag erteilt. 

III. Das Gesamträumliche Plankonzept
Bevor nunmehr nachfolgend das Ge-
samträumliche Plankonzept (Stand De-
zember 2016) vorgestellt wird, sollen 
zunächst die planungsrechtlichen Grund-
lagen kurz genannt werden. 

1. Planungsrechtliche Grundlagen
Neben dem LaPlaG sind für die Fort-
schreibung des Landesentwicklungs-
plans 2010 und für die Neuaufstellung der 
Regionalpläne insbesondere das ROG 
und § 35 des Baugesetzbuches (BauGB) 
maßgeblich.
Gemäß § 8 Abs. 1 ROG kann das Land 
Schleswig-Holstein Raumordnungspläne 
für das Landesgebiet und Raumord-
nungspläne für die Teilräume der Länder 
(Regionalpläne) aufstellen, wobei gemäß 
§ 8 Abs. 2 ROG die Regionalpläne aus 
dem Raumordnungsplan für das Landes-

gebiet zu entwickeln sind. Dabei sind die 
Flächennutzungspläne und die Ergebnis-
se der von den Gemeinden beschlosse-
nen sonstigen städtebaulichen Planun-
gen in der vorzunehmenden Abwägung 
nach § 7 Abs. 2 ROG zu berücksichtigen.
Gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 5 BauGB sind 
Windenergieanlagen privilegiert zulässig, 
wenn öffentliche Belange nicht entgegen-
stehen und die ausreichende Erschlie-
ßung gesichert ist. Gemäß § 35 Abs. 3 
Satz 2 Halbs. 1 BauGB dürfen raumbe-
deutsame Vorhaben, wie regelmäßig 
Windenergieanlagen, den Zielen der 

12Raumordnung nicht widersprechen.  Mit 
der Festsetzung eines Ziels der Raum-
ordnung wird also bewirkt, dass der Bau 
eines raumbedeutsamen Vorhabens, das 
im Widerspruch zu diesem Ziel steht, 

13unzulässig ist.
Neben den gesetzlichen Regelungen sind 
für die Fortschreibung des Landesent-
wicklungsplans 2010 und für die Neuauf-
stellung der Regionalpläne die Vorgaben 
der oben genannten Urteile des OVG 
Schleswig vom 25.01.2015 sowie die 
Rechtsprechung des Bundesverwal-
tungsgerichts (BVerwG) von wesentlicher 
Bedeutung. So hat das BVerwG entschie-
den, dass eine Darstellung einer Konzen-
trationszone die ihr zugedachte Negativ-
wirkung nur dann besitze, wenn ihr ein 
schlüssiges Plankonzept zugrunde liegt, 
das sich auf den gesamten Außenbereich 

14erstreckt.  Die planerische Entscheidung 
müsse nicht nur Auskunft darüber geben, 
von welchen Erwägungen die positive 
Standortzuweisung getragen wird, son-
dern auch deutlich machen, welche Grün-
de es rechtfertigen, den übrigen Pla-
nungsraum von Windkraftanlagen freizu-
halten. Dem Planer sei es verwehrt, den 
Flächennutzungs- oder Raumordnungs-
plan als Mittel zu benutzen, das ihm dazu 
dient, unter dem Deckmantel der Steue-
rung Windkraftanlagen in Wahrheit zu ver-
hindern. Mit einer bloßen „Feigenblatt“-
Planung, die auf eine verkappte Verhin-
derungsplanung hinausläuft, dürfe er es 
nicht bewenden lassen.
Nach Auffassung des BVerwG müsse 
sich die Ausarbeitung eines Regional-
plankonzepts zudem abschnittsweise 

 15vollziehen:  In einem ersten Arbeits-
schritt seien diejenigen Bereiche als Tabu-
zonen zu ermitteln, die für die Nutzung 
von Windenergie nicht zur Verfügung ste-
hen. Die Tabuzonen würden sich in harte 
und weiche Tabuzonen untergliedern las-
sen. Harte Tabuzonen würden der Kenn-
zeichnung von Gemeindegebietsteilen 
dienen, die für eine Windenergienutzung, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht 
in Betracht kommen, mithin für eine Wind-
energienutzung „schlechthin“ ungeeignet 
sind. Mit dem Begriff der weichen Tabu-
zonen würden Bereiche des Gemeinde-
gebiets erfasst werden, in denen nach 
dem Willen der Gemeinden aus unter-

schiedlichen Gründen die Errichtung von 
Windenergieanlagen „von vornherein“ 
ausgeschlossen werden sollen. 

16Schließlich ist der vom BVerwG  aufge-
stellte Grundsatz des „substanziellen 
Raumverschaffens“ zu beachten. Danach 
müsse sich die Windenergienutzung in 
den Konzentrationszonen gegenüber 
konkurrierenden Nutzungen durchsetzen 

17können.  Größenangaben seien, isoliert 
betrachtet, ungeeignet. Auch ein einziges 
Konzentrationsgebiet sei, für sich genom-
men, dabei noch kein Indiz für eine nicht 
ausreichende Ausweisung. Erforderlich 
sei dabei eine Würdigung (eine wertende 
Betrachtung) der tatsächlichen, konkre-
ten Verhältnisse im jeweiligen Planungs-

18raum.

2. Das Gesamträumliche Plankonzept
Wie bereits oben kurz ausgeführt, enthält 
das Gesamträumliche Plankonzept die 
Kriterien für die Auswahl der Vorrangge-
biete für die Windenergienutzung. Zudem 
beschreibt es das Verfahren der Flächen-
auswahl.
Ausweislich des Plankonzepts beruhen 
die grundsätzlichen Planungen der Lan-
desplanungsbehörde auf einer Referenz-
Windenergieanlage mit einer Gesamt-
höhe von 150 Metern, einem Rotor-
durchmesser von 100 Metern und einer 
Leistung von 3 MW. Diese Parameter sind 
u.a. entscheidend für die Berechnung des 
Flächenbedarfs und der Berechnung der 
notwendigen Abstandsflächen. Die für die 
Gesamthöhe angesetzten 150 Meter 
stellen einen deutschlandweit überdurch-

19schnittlichen Wert dar.  Dies erklärt sich 
mit den ebenfalls überdurchschnittlichen 
Windgeschwindigkeiten in Schleswig-
Holstein und der sich daraus ergebenden 

9 http://www.schleswig-holstein.de/DE/Landes
regierung/I/Presse/PI/2015/MP/150623_stk_mp_
windenergie.html (abgerufen am 15.07.2017)

10 siehe auch LVerfG Schleswig-Holstein, Beschluss 
vom 17.06.2016, LVerfG 3/15, LVerfG 1/16 und OVG 
Schleswig, Beschluss vom 10.09.2015, 6 a 190/13

11 https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachin
halte/L/landesplanung_raumordnung/allgemein/
landesplanung_landesplanungsgesetz.html (ab-
gerufen am 15.07.2017)

12 vgl. dazu BVerwG, Urteil vom 16.04.2015, 4 CN 
6.14; Erbguth, DVBl. 2017, 817

13 BVerwG, Urteil vom 13.03.2003, 4 C 3.02; BVerwG, 
Urteil vom 11.04.2013, 4 CN 2.12

14 BVerwG, Urteil vom 17.12.2002, 4 C 15.01
15 BVerwG, Beschluss vom 15.09.2009, 4 BN 25.09
16 BVerwG, Urteil vom 24.01.2008, 4 CN 2.07; 

BVerwG, Urteil vom 11.04.2013, 4 CN 2/12
17 vgl. auch Gatz, Stephan, DVBl 2017, 467
18 Stöfker, Wilhelm, LA Wind 2017
19 Leipziger Institut für Windenergie: Marktanalyse – 

Windenergie an Land 2015, unter: http://www.er
neuerbare-energien.de/EE/Redaktion/DE/Down
loads/bmwi_de/marktanalysen-studie-winenergie-
an-land.pdf?__blob=publicationFile&v=3 (ab-
gerufen am 15.07.2017)
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größeren Leistungs- und Ertragsmög-
20lichkeit der Windkraftanlagen.  Höhen-

begrenzungen für Windenergieanlagen 
werden im Plankonzept nicht festgelegt. 
Allerdings werden Potenzialflächen, auf 
denen eine Errichtung von mindestens 3 
Windenergieanlagen nicht möglich ist, 
ausgeschlossen. Grundsätzlich ausge-
schlossen sind zudem Potenzialflächen, 
die kleiner als 15 ha sind.
Auf der Grundlage der Rechtsprechung 
des BVerwG enthält das Gesamträum-
liche Plankonzept Ausführungen zu den 
harten und weichen Tabuzonen sowie 
zum Abwägungsvorgang. 
Zu den harten Tabuzonen zählt das Plan-
konzept u.a. solche Gebiete, die stark 
durch Bebauung dominiert sind und die 
schon aus bau- und immissionsschutz-
rechtlichen Gründen nicht für die Er-
richtung von Windkraftanlagen geeignet 
sind. Dazu gehören z.B. der überplante 
Innenbereich nach § 30 BauGB und der 
nicht überplante Innenbereich nach § 34 
BauGB. Zu den harten Tabuzonen ge-
hören zudem straßenrechtliche Anbau-
verbotszonen, Binnenwasserstraßen, mi-
litärische Liegenschaften sowie verschie-
dene Schutzstreifen und Gebiete an 
Gewässern. Darüber hinaus gelten nach 
dem Plankonzept als harte Tabuzonen 
Naturschutzgebiete, der Nationalpark 
Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer 
und gesetzlich geschützte Biotope. 
Schließlich werden auch Waldflächen mit 
einem Abstandspuffer von 30 m auf der 
Basis von § 9 Abs. 3 des Landeswald-
gesetzes als harte Tabuzonen eingestuft.
Insoweit ist jedoch insbesondere fraglich, 
ob Naturschutzgebiete tatsächlich als 
harte Tabuzonen eingestuft werden dür-
fen. Im Plankonzept wird als Begründung 
dafür das in den Verordnungen zu den 
Naturschutzgebieten enthaltene Verbot 
der Errichtung baulicher Anlagen ange-
führt. Dieses Bauverbot kann jedoch über 
Ausnahme- und Befreiungstatbestände 
nach dem Bundesnaturschutzgesetz 
(BNatSchG) überwunden werden, so 
dass es sich bei diesen Gebieten wohl 
lediglich um weiche Tabuzonen handeln 

21dürfte.  Zumindest aber bedarf es einer 
näheren Befassung mit der konkreten 
Situation, weshalb auch deshalb nur eine 
Einstufung als weiche Tabuzone in Be-

22tracht kommen dürfte.  Auch das OVG 
Schleswig hat dazu in seinen oben ge-
nannten Entscheidungen vom 20.01.2015 
ausgeführt, dass es sich bei Naturschutz-
gebieten zwar um Bereiche handelt, in 
denen häufig die Belange des Natur-, 
Arten- und Landschaftsschutzes mit der 
Errichtung und dem Betrieb von Wind-
energieanlagen konfligieren, ihnen aber 
nicht zwangsläufig entgegenstehen und 
deshalb nicht ohne Abwägung generell 
aus der Windenergienutzung ausge-
schlossen werden dürfen. 
Darüber hinaus ist kritisch zu hinterfragen, 

ob in Schleswig-Holstein Waldflächen als 
harte Tabuzonen eingestuft werden dür-
fen. In der Rechtsprechung wird teilweise 
die Auffassung vertreten, dass Waldflä-
chen grundsätzlich keine harten Tabuzo-

23nen (mehr) sind.  Die Umwandlung von 
Wald zur Errichtung von Windenergie-
anlagen mit einer Höhe von mehr als 10 
Metern ist zwar gemäß § 9 Abs. 3 Satz 3 
LWaldG unzulässig. Allerdings ist insoweit 
fraglich, ob die Ausweisung von Vorrang-
gebieten für die Windenergienutzung, die 
Waldflächen berührt, stets mit deren 
Umwandlung in eine andere Nutzungsart 

24verbunden ist.  Schließlich ist fraglich, ob 
auch der im Plankonzept festgelegte 
Abstandspuffer von 30 m um Waldflächen 
als harte Tabuzone angesehen werden 

25darf.
Die im Gesamträumlichen Plankonzept 
genannten weichen Tabuzonen lassen 
sich in drei Oberkategorien einordnen, 
nämlich in die Kategorien „Schutz von 
Siedlungen und Infrastruktur“, „Schutz 
besonderer Kulturgüter und Naturräume 
mit herausragender Bedeutung“ und 
„allgemeiner Tier- und Naturschutz“. 
In der Kategorie „Schutz von Siedlungen 
und Infrastruktur“ wird beispielsweise ein 
Abstandspuffer von 550 Metern um Sied-
lungsbereiche mit Wohn- oder Erholungs-
funktion im Anschluss an die als harte 
Tabuzone eingestufte Abstandszone von 
250 Metern vorgesehen. In der Kategorie 
„Schutz besonderer Kulturgüter und Na-
turräume mit herausragender Bedeu-
tung“ gelten als weiche Tabuzone bei-
spielsweise die Sichtachsen auf die 
UNESCO-Welterbestätte der Lübecker 
Altstadt. Als weiche Tabuzone in der Ka-
tegorie „allgemeiner Tier- und Natur-
schutz“ gilt schließlich z.B. das Dichtezen-
trum für Seeadlervorkommen in den 
Kreisen Plön, Segeberg und Ostholstein.
In einem letzten Abwägungsprozess wur-
den im Gesamträumlichen Plankonzept 
diejenigen Flächen mit Hilfe von Abwä-
gungskriterien von den Potenzialflächen 
abgezogen, die bei entsprechender Ein-
zelfallbetrachtung besonderes Gewicht 
gegen eine Ausweisung als Vorrangge-
biet haben. Diese Abwägungskriterien 
wurden wiederum in die Oberkategorien 
„Zielbereich Siedlungsstruktur und –ent-
wicklung sowie Daseinsvorsorge/Schutz-
bereich Mensch und Gesundheit“, „Ziel-
bereich wirtschaftliche Entwicklung, 
Infrastruktur, Tourismus, Erholung“, 
„Schutzbereich Tiere und Pflanzen/Ge-
biets- und Artenschutz“, „Zielbereich 
Ressourcenschutz, Ressourcenentwick-
lung/Schutzgebiet Boden und Wasser“ 
sowie „Schutzbereich Landschaft, Kultur 
und sonstige Sachgüter“ eingeteilt.
Im Gesamträumlichen Plankonzept wur-
de für die Abwägung zudem eine Zu-
ordnung der Abwägungskriterien zu 
unterschiedlichen Prioritäten vorgenom-
men. Insoweit ist zu erwähnen, dass eine 

solche Prioritätenzuordnung bei einigen 
Abwägungskriterien, wie z.B. beim Ab-
wägungskriterium „Umfassung von Sied-
lungsflächen, Riegelbildung“, fehlt.
Darüber hinaus enthält das Gesamt-
räumliche Plankonzept im Anhang einen 
Bewertungsschlüssel für die Abwägungs-
kriterien und möglichen Auswirkungen auf 
die Zielbereiche des Landesentwick-
lungsplans und der Umweltprüfung. In 
diesem Anhang sind die Abwägungs-
kriterien erneut tabellarisch aufgeführt. 
Das im Plankonzept genannte Abwä-
gungskriterium „Talräume an natürlichen 
Gewässern und an HMWB-Wasserkör-
pern“ fehlt jedoch darin. 
Im Ergebnis sollen in Schleswig-Holstein 
ausweislich des neuen Plankonzepts 354 
Vorranggebiete (ohne Berücksichtigung 
von Repoweringflächen) ausgewiesen 
werden, welche eine Gesamtfläche von 
31.353 ha haben. Dies entspricht ca. 2% 
der Landesfläche. Zudem ergibt sich aus 
dem Plankonzept, dass landesweit das 
Verhältnis der gesamten Vorranggebiete 
zu der nach Abzug der harten Tabuzonen 
verbleibenden, einer Planung zugäng-
lichen Fläche ca. 4,75% beträgt. Nach 
Auffassung der Landesplanungsbehörde 
seien Konzentrationsflächen für Wind-
energienutzung in dieser Größenordnung 
unter Berücksichtigung der einschlägigen 
Rechtsprechung geeignet, der Windener-
gienutzung substanziell Raum zu schaf-
fen. Allerdings gibt es dazu weder aus 
dem Gesetz noch aus der Rechtspre-
chung einen festen bzw. einheitlichen 
Wert, um feststellen zu können, ob der 
Windenergienutzung tatsächlich substan-

26ziell Raum gegeben wird.  Zudem gibt es 
in der Rechtsprechung verschiedene 
Ansätze, welche Flächen dafür als Be-

27zugsgrößen verwendet werden.  Bei-
spielsweise hat das OVG Nordrhein-West-
falen in seinem Urteil vom 22. September 

282015  entschieden, dass ein Verhältnis 

20 http://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/
W/windenergie/Downloads/faktenAusbauWinden
ergie.pdf?__blob=publicationFile&v=1 (abge-
rufen am 15.07.2017)

21 vgl. OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 
01.07.2013, 2 D 46/12.NE

22 vgl. OVG Koblenz, Urteil vom 16.05.2013, 1 C 
11003/12.OVG

23 vgl. Urteil des Thüringer OVG vom 08.04.2014, 1 N 
676/12; OVG Berlin-Brandenburg, Urteil vom 
24.02.2011, 2 A 2.09; OVG Niedersachsen, Urteil 
vom 23.01.2014, 12 KN 285/12

24 vgl. kritisch dazu OVG Thüringen, Urteil vom 
08.04.2014, 1 N 676/12

25 vgl. OVG Lüneburg, Urteil vom 14.05.2014, 12 KN 
29/13

26 vgl. BVerwG, Urteil vom 24.01.2008, 4 CN 2/07; 
BVerwG, Urteil vom 20.05.2010, 4 C 7/09

27 vgl. auch BVerwG, Beschluss vom 12.05.2016, 
4 BN 49.15

28 OVG Nordrhein-Westfalen, Urteil vom 22.09.2015, 
10 D 82/13.NE
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von 3,4 % der ausgewiesenen Flächen zu 
den nach Abzug der harten Tabuzonen 
verbleibenden Flächen sehr niedrig ist. 
Als Beispiel für ein Verhältnis, bei dem der 
Windenergie substanziell Raum gegeben 
wurde, hat das OVG Nordrhein-Westfalen 
demgegenüber das Urteil des VG Han-

29nover vom 24. November 2011  zitiert. 
Darin ist das VG Hannover von einem An-
haltswert von 10% ausgegangen.
Würde man schließlich der Auffassung fol-
gen, dass es sich bei Naturschutzgebie-

30 31ten  und Waldflächen  jeweils nicht um 
harte Tabuzonen handelt (siehe dazu 
oben), so dass diese grundsätzlich für 
eine Windenergienutzung zur Verfügung 
stehen könnten, würde sich das Verhältnis 
der gesamten Vorranggebiete zu der 
nach Abzug der harten Tabuzonen ver-
bleibenden, einer Planung zugänglichen 
Fläche sogar nochmals verringern.

IV. Landtagswahl und Ausblick
Für den derzeit laufenden Planungspro-
zess ergibt sich die Besonderheit, dass in 
Schleswig-Holstein während des Zeit-
raums des Beteiligungsverfahrens ein 
neuer Landtag gewählt wurde. Ein Blick in 
den Koalitionsvertrag der neuen Landes-

32regierung  zeigt, dass der Ausbau der 
Windenergie als zentrales Zukunftspro-
jekt und als wichtiger Wirtschaftsfaktor für 
das Land Schleswig-Holstein angesehen 
wird. Bis zum Jahr 2025 soll die Onshore-
Windenergienutzung eine Leistung von 
10 Gigawatt erbringen. Dabei wird davon 
ausgegangen, dass für die angestrebte 
erneuerbare Erzeugungsleistung ca. zwei 
Prozent der Landesfläche als Eignungs-
gebiete für Windkraft benötigt werden. 
Nach den Plänen der neuen Landesregie-
rung sollen darüber hinaus die Regional-
pläne Wind auf der Grundlage der Stel-
lungnahmen der Kommunen, der Träger 
öffentlicher Belange und der allgemeinen 
Öffentlichkeit grundlegend überarbeitet 

werden. Dazu sollen auch die Kriterien 
überprüft werden, um die größtmögliche 
Akzeptanz vor Ort zu erzielen. Um den 
Schutz der Bevölkerung zu gewährleisten, 
wird zusätzlich zu den bestehenden Min-
destabständen ein neues Kriterium für die 
Genehmigung verankert. Im Außenbe-
reich soll der Mindestabstand die dreifa-
che Anlagenhöhe bis Rotorblattspitze, bei 
Siedlungen die fünffache Anlagenhöhe 
sein, so dass der Abstand zu einer 200 
Meter hohen Anlage im Außenbereich 600 
Meter (vorher 400 Meter) und bei Sied-
lungen 1.000 Meter (vorher 800 Meter) 

33beträgt.
Die neue Landesregierung möchte zu-
dem die Mitwirkungsmöglichkeiten der 
Gemeinden, soweit es der gesetzliche 
Rahmen und die Vorgaben des OVG 
Schleswig zulassen, bei der Ausgestal-
tung der windenergetischen Nutzung 
stärken. Hinsichtlich ehemaliger Eig-
nungsgebiete und bei Bestandsanlagen 
an den windreichen Küstenstandorten 
soll stärker auf das Repowering gesetzt 
werden. Darüber hinaus soll geprüft wer-
den, ob bei Altanlagen mit Bestands-
schutz außerhalb der Potenzialflächen 
Repowering zulässig ist, um eine Erhö-
hung der Abstände zu Siedlungsflächen 
zu ermöglichen. 
In jedem Fall ist davon auszugehen, dass 
ein zweites Beteiligungsverfahren er-
folgen wird, in dem erneut Stellungnah-
men abgegeben werden können. Da-
rüber hinaus werden die Planentwürfe wie 
angekündigt überarbeitet. Damit wird 
auch eine Änderung der Abwägungs-
kriterien und ihrer Gewichtung bzw. Prio-
risierung verbunden sein. Bei der Umset-
zung des von der neuen Landesregierung 
geplanten Vorhabens, die Mindestab-
stände zu erhöhen, würde sich zudem der 
Potenzialflächenanteil deutlich verrin-

34gern.  Insoweit ist der vom BVerwG in 
35seinem Beschluss vom 12.05.2016  auf-

gestellte Rechtssatz zu beachten: Je 
geringer der Anteil der dargestellten Kon-
zentrationsflächen ist, desto gewichtiger 
müssten die gegen die Darstellung wei-
terer Konzentrationsflächen sprechenden 
Gesichtspunkte sein, damit es sich nicht 
um eine unzulässige „Feigenblattpla-
nung“ handelt. Um der Windenergienut-
zung in Schleswig-Holstein also in Zukunft 
substanziell Raum zu schaffen, werden 
vermutlich die Anforderungen bei ande-
ren Kriterien reduziert werden müssen.
Ob die neuen Pläne vor diesem Hin-
tergrund tatsächlich in 2018 in Kraft tre-

36ten , bleibt abzuwarten.

29 VG Hannover, Urteil vom 24.11.2011, 4 A 4927/09
30 nach Angaben des Ministeriums für Energiewende, 

Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt 
es in Schleswig-Holstein 200 Naturschutzgebiete 
mit einer Gesamtfläche von etwa 51.619 Hektar 
(Stand 30.06.2017); vgl. auch https://www.schles
wig-holstein.de/DE/Fachinhalte/S/schutzgebiete/
naturschutzgebiete.html (abgerufen am 15.07.2017)

31 laut Ziffer 2.3.2.10 des Gesamträumlichen 
Plankonzepts beträgt die landesweite Waldfläche 
insgesamt ca. 173.000 ha, was 11% der Landesflä-
che entspricht; vgl. auch https://www.schleswig-
holstein.de/DE/Fachinhalte/W/wald/wald_01_Allg
_01_WaldSH.html (abgerufen am 15.07.2017)

32 Landesverbände SH der CDU, Bündnis 90/Die 
Grünen, FDP: Koalitionsvertrag für die 19. Wahl-
periode des Landes Schleswig-Holstein, unter: 
https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/
koalitionsvertrag218.pdf (abgerufen am 15.07.2017)

33 kritisch dazu Wegner, Abstände zwischen Wind-
energieanlagen und Siedlungsgebieten, Würzbur-
ger Berichte zum Umweltenergierecht Nr. 28 vom 
14.07.2017, S. 6

34 vgl. Wegner, Abstände zwischen Windenergie-
anlagen und Siedlungsgebieten, Würzburger 
Berichte zum Umweltenergierecht Nr. 28 vom 
14.07.2017, S. 19

35 BVerwG, Beschluss vom 12.05.2016, 4 BN 49.15
36 vgl. http://www.schleswig-holstein.de/DE/Schwer

punkte/Windenergieflaechen/FAQ/faq_node.html 
(abgerufen am 13.07.2017)

A. Vielzahl von 
Städtebaurechtsnovellen in einer 
Legislaturperiode
Die Städtebaurechtsgesetzgebung der 
18. Legislaturperiode war von bisher nie 
dagewesenen Aktivitäten geprägt. Es 
folgte Novelle auf Novelle. Die erste No-
velle von August 2014 führte für die 

Städtebaurechtsnovelle 2017: 
Auswirkungen für die Städte und 
Gemeinden
Norbert Portz, Beigeordneter des Deutschen Städte- und Gemeindebundes, Bonn/Berlin

Länder eine Sonderregelung zur Wind-
energie (Abstandsflächenregelung) ein. 
Die folgenden beiden Novellen vom No-
vember 2014 und Oktober 2015 hatten 
städtebaurechtliche Erleichterungen zur 
Unterbringung von Flüchtlingen und Asyl-
bewerbern zum Ziel. Am 13. Mai 2017 ist 
das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/52/EU im Städtebaurecht und zur 
Stärkung des neuen Zusammenhalts in 

1der Stadt“ in Kraft getreten.  Unter die 
bereits im Titel zum Ausdruck kommende 
Zweiteilung fällt zum einen die Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie 2011/92/EU 
vom 16. April 2014. Zum anderen wurde 
das Städtebaurecht (BauGB / BauNVO / 
PlanZV) mit dem Ziel novelliert, die In-
nenentwicklung zu stärken.
In Abänderung des gerade novellierten 
BauGB ist weiter am 02. Juni 2017 das 

1 BGBl. I Nr. 25 vom 12. Mai 2017, S. 1057.
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„Gesetz zur Anpassung des Umwelt-
Rechtsbehelfsgesetzes und anderer Vor-
schriften an europa- und völkerrechtliche 
Vorgaben vom 29. Mai 2017 (UmwRG)“ in 

2Kraft getreten.  Hinzu kommt die Ände-
rung des BauGB durch das seit dem 06. 
Juli 2017 geltende „Gesetz zur weiteren 
Verbesserung des Hochwasserschutzes 
und zur Vereinfachung von Verfahren des 
Hochwasserschutzes“ (Hochwasser-

3schutzgesetz II).  Änderungen im Städte-
baurecht ergeben sich auch aus dem 
neuen „UVP-Modernisierungsgesetz“ so-
wie aus der am 06. September 2017 in 
Kraft getretenen zweiten Verordnung zur 
Änderung der Sportanlagenlärmschutz-
verordnung. Auch die seit dem 09. Juni 
2017 geltende neue Technische Anleitung 
zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm – hat 
städtebaurechtliche Auswirkungen. All 
diese zeitlich kurz aufeinander folgenden 
Novellen mussten und müssen Städte 
und Gemeinden jeweils neu beachten 
und vor Ort umsetzen. Folge dieser Viel-
zahl von Novellen ist, dass das Städte-
baurecht noch komplexer geworden ist. 
Für die Städte und Gemeinden sowohl als 
Verantwortungsträger der Bauleitplanung 
als auch als Genehmigungsbehörden 
wird es dadurch im Vollzug noch schwie-
riger umsetzbar.

B. Difu-Planspiel zum 
Städtebaurecht und besonders 
diskutierte Neuregelungen
Der Gesetzentwurf der Städtebaurechts-
novelle ist vor der endgültigen Beschluss-
fassung durch den Gesetzgeber in be-
währter Tradition in einem Planspiel des 
Deutschen Instituts für Urbanistik (Difu) 
von ausgewählten Städten und Gemein-
den (Bamberg, Köln, Leipzig, Sylt, Tübin-
gen, Zingst) erprobt worden. Ein derar-
tiges Planspiel, mit dem insbesondere die 
Praxistauglichkeit eines Gesetzes unter-
sucht wird, macht auch für andere kom-
munalrelevante Gesetzgebungsverfahren 
Sinn. Aus kommunaler Sicht sollten der-
artige Planspiele vor Inkrafttreten von 
Gesetzen daher weit über das Städtebau-
recht hinaus zur Anwendung kommen. 
Besonders diskutiert wurden in dem 
Städtebaurechts-Planspiel von den daran 
beteiligten Kommunen der neue § 13b 
BauGB mit der Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in das beschleunigte Ver-
fahren, die Pflicht zur Internet-Bekannt-
machung nach § 4a Abs. 4 BauGB sowie 
die Anforderungen an den Lärmschutz für 
das in § 6a BauNVO neu geschaffene 
Urbane Gebiet. 

C. Bedeutung und Auswirkungen 
der Städtebaurechtsnovelle für 
die Kommunen
Inhaltlich bringt die BauGB-Novelle 2017 
zum einen in Umsetzung der geänderten 
UVP-Richtlinie für die Kommunen formale 
Änderungen des Bauleitplanverfahrens 

mit sich. Zum anderen ist zur „Stärkung 
des neuen Zusammenlebens in der 
Stadt“ die Schaffung der neuen Bauge-
bietskategorie „Urbanes Gebiet“ in § 6a 
BauNVO hervorzuheben. Hiermit kann 
eine stärkere Verdichtung und ein Mehr an 
Nebeneinander der verschiedensten Nut-
zungsarten inklusive der Wohnnutzung 
erreicht werden. Im Einzelnen:

I. Umsetzung der 
UVP-Änderungsrichtlinie
Bereits mit dem Europarechtsanpas-
sungsgesetz Bau vom 24. Juni 2004 (EAG 
Bau) wurde die Umweltprüfung im Sinne 
einer Verfahrenskonzentration als Regel-
prüfung im Rahmen des Bauleitplanver-
fahrens ausgestaltet. Sie gilt sowohl für 
die Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme (SUP-
Richtlinie) als auch für Projekte (UVP-
Richtlinie). Die Durchführung eines ein-
heitlichen Umweltprüfverfahrens hat sich 

4in der kommunalen Praxis bewährt.   
Insoweit ist es zu begrüßen, dass das von 
der Bundesregierung zur Vorbereitung 
des Gesetzgebungsverfahrens beauf-

5 tragte Rechtsgutachten zu dem Ergebnis 
gekommen ist, dass eine Abkehr von der 
bisherigen und umfassenden Integration 
der Umweltprüfung in die Bauleitplanung 
nicht erforderlich ist. So verlange auch die 
Tatsache, dass bei Bebauungsplanver-
fahren der Projektträger und die Geneh-
migungsbehörde identisch sind, eine sol-

6che Abkehr nicht.   Im Ergebnis erwarten 
die Gutachter durch die Umsetzung der 
UVP-Änderungsrichtlinie in das BauGB 
keinen signifikanten Mehraufwand für die 
kommunale Planungspraxis. Dennoch 
dürfte diese Frage immer von den Rah-
menbedingungen in den Städten und Ge-
meinden vor Ort und dem jeweiligen Um-
setzungsprozess abhängen. Im Einzel-
nen:

1. Ergänzungen im Katalog der 
Belange des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
Beim Katalog der Umweltbelange in § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB sind drei kleinere Än-
derungen erfolgt, die aber im Ergebnis für 
die kommunale Planungspraxis kaum ins 
Gewicht fallen:
- In § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB ist als neuer 

und zu berücksichtigender Belang die 
„Fläche“ aufgeführt. Dennoch dürfte 
hiermit neben dem eigenen und be-
reits aufgeführten Schutzgutbegriff 
„Boden“ für Städte und Gemeinden 
keine Erweiterung des Prüfumfangs 
verbunden sein. Denn das flächen-
sparende Bauen war schon bisher ein 
durch die Bebauungsplanung verfolg-
tes Ziel, insbesondere nach Maßgabe 
der Bodenschutzklausel in § 1a Abs. 2 
S. 1-4 BauGB (Möglichkeiten zur Wie-
dernutzbarmachung, Nachverdichtung, 
andere Maßnahmen der Innenentwick-
lung, „Landwirtschaftsklausel“).

- Nach § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB sind 
künftig bei der Betrachtung der Wech-
selwirkungen auch die Auswirkungen 
auf Erhaltungsziele und Schutzzwecke 
der Natura 2000-Gebiete (Nr. 7b) und 
damit die Auswirkungen auf Erhal-
tungsziele und den Schutzzweck der 
Gebiete von gemeinschaftlicher Be-
deutung sowie der Europäischen 
Vogelschutzgebiete i. S. d. Bundes-
naturschutzgesetzes einzubeziehen. 
Zwar zeigte sich im Planspiel des Difu 
zur Städtebaurechtsnovelle, dass der 
Belang „erheblich betroffenen Lebens-
stätten streng geschützter Arten“ 
schon nach der bisherigen Rechtslage 
in die Betrachtung der Wechselwir-
kungen einbezogen wird. Denn er 
findet bereits unter den Auswirkungen 
auf „Tiere und Pflanzen“ nach § 1 Abs. 

76 Nr. 7a BauGB Berücksichtigung ; 
dennoch dürften sich im Einzelfall je 
nach Art des festzusetzenden Bauge-
bietstyps und der Nähe der Planungs-
flächen zu den benachbarten FFH- 
oder Vogelschutzgebieten durchaus 
erweiterte Prüfungen ergeben.

- Neu im Katalog der beispielhaft aufge-
führten Belange wurde die Regelung 
des § 1 Abs. 6 Nr. 7j BauGB aufgenom-
men. Danach sind auch die „Auswir-
kungen, die aufgrund der Anfälligkeit 
der nach dem Bebauungsplan zulässi-
gen Vorhaben für schwere Unfälle oder 
Katastrophen zu erwarten sind, auf die 
Belange nach dem Buchstaben a) bis 
d) und i) zu berücksichtigen“. 
Diese Vorgabe, mit der auch der Ge-
fahr einer mangelhaften Umsetzung 
der UVP-Änderungsrichtlinie vorge-
beugt werden sollte, gilt unbeschadet 
der Anforderung nach § 50 S. 1 
BImSchG. Mithin handelt es sich bei 
der Neuregelung um Sachverhalte au-
ßerhalb des Störfallrechts. Bei dem 
Begriff der „Anfälligkeit“ eines Vorha-
bens für schwere Unfälle oder Katas-
trophen kann es sich sowohl um 
Ereignisse handeln, die von dem Vor-
haben selbst hervorgehen (Bsp.: Ex-
plosion) als auch um solche, die auf 
das Vorhaben einwirken (Bsp.: Hoch-

8wasser).   

2 BGBl. I Nr. 32 vom 01, Juni 2017, S. 1298.
3 BGBl. I Nr. 44 vom 05. Juli 2017, S. 2193.
4 Siehe Bunzel/Frölich/Strauss/Schäfer/Lau/Speco-

vius, Planspiel zum EAG Bau von 2004.
5 Battis/Moench/Uechtritz/Mattes/von der Groeben, 

Rechtsgutachten zur Umsetzung der Richtlinie 
2014/52/EU des EU-Parlaments und des Rates 
vom 16. April 2014 zur Änderung der Richtlinie 
2011/92/EU über die Umweltverträglichkeitsprü-
fung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten („UVP-Richtlinie“).

6 Siehe Fußnote 5, S. 63 ff.
7 Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle 2016/2017 

des Difu, S. 23 f.
8 BT-Drucks. 18/10942, S. 40.
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Dabei ist von den Städten und Ge-
meinden keine theoretisch-abstrakte 
Untersuchung anzustellen. Vielmehr 
muss mit einer gewissen konkreten 
Wahrscheinlichkeit davon auszugehen 
sein, dass das geplante Vorhaben ge-
genüber Unfällen Risiken aufweist, die 
naheliegen. Untersuchungen von 
Städten und Gemeinden „ins Blaue 
hinein“ ohne konkrete Anhaltspunkte 

9sind deshalb nicht erforderlich.  Vor 
diesem Hintergrund sind konkrete An-
haltspunkte für schwere Unfälle oder 
Katastrohen bei einem vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan nach § 12 
BauGB eher ersichtlich als dies bei 
allgemeinen Festsetzungen eines Bau-
gebiets nach § 1 Abs. 3 S. 1 BauNVO 
und der hiervon ausgelösten „Ange-
botsplanung“ der Fall ist. Hier dürfte 
daher die Reichweite der Ermittlungs-
pflicht nach § 2 Abs. 3 BauGB einge-
schränkt sein. 

- Exkurs: Nicht in Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie, sondern durch 
das seit dem 06. Juli 2017 geltende 
Hochwasserschutzgesetz II wurde die 
Begrifflichkeit des § 1 Abs. 6 Nr. 12 
BauGB dahingehend konkretisiert, 
dass die „Belange des Hochwasser-
schutzes“ vor allem auch die Vermei-
dung und Verringerung von Hochwas-
serschäden umfassen.

2. Neuregelungen 
beim Beteiligungsverfahren
Infolge der Umsetzung der UVP-Richtlinie 
soll mit den Neuregelungen im BauGB 
auch eine bessere Information und Be-
teiligung der Öffentlichkeit erreicht wer-
den. Dies erfolgt insbesondere durch 
Klarstellungen und Neuerungen:

- Klarstellung bei Auslegungsfrist 
(§ 3 Abs. 2 BauGB)
In § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB wird klargestellt, 
dass die Entwürfe der Bauleitpläne mit 
ihrer Begründung und den nach Einschät-
zung der Gemeinde wesentlichen und 
bereits vorliegenden umweltbezogenen 
Stellungnahmen auch bei einem Frist-
beginn im Monat Februar für die Dauer 
von „mindestens 30 Tagen“ (nicht mehr: 
Monatsfrist) ausliegen müssen. Weiter ist 
bestimmt, dass die Entwürfe der Bauleit-
pläne „bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes für die Dauer einer angemes-
senen längeren Frist öffentlich auszule-
gen sind“. 
Dieser Ausnahmefall des wichtigen Grun-
des kann etwa bei besonders komplexen 

10Planverfahren vorliegen.   Hiervon kann 
dann ausgegangen werden, wenn der 
Umweltbericht aufgrund einer Vielzahl 
unterschiedlich zu bewertender und um-
fangreicher umweltbezogener Plangut-

11achten besonders kompliziert ist.   Ein 
wichtiger Grund kann sich aber auch aus 
einer besonderen Komplexität des Pla-

nungsprozesses, etwa bei der Überpla-
nung einer denkmalgeschützten oder/
und politisch hoch umstrittenen inner-

12städtischen Lage ergeben.   Sofern die 
Gemeinde nachvollziehbar davon aus-
gehen konnte, dass kein wichtiger Grund 
für die Verlängerung der Auslegungsfrist 
vorlag, ist eine diesbezügliche fehlerhafte 
Einschätzung nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BauGB ein unbeachtlicher Fehler. Daher 
ist den Gemeinden zu empfehlen, die Ent-
scheidung über die Notwendigkeit einer 
längeren Auslegungsfrist in geeigneter 

13Weise aktenkundig zu machen.   

- Verpflichtende und „Soll“-Nutzung 
des Internets (§§ 4a, 6a, 10a BauGB)
Ein neuer § 4a Abs. 4 BauGB gibt nun-
mehr vor, dass Städte und Gemeinden 
den Inhalt der ortsüblichen Bekannt-
machung der Bauleitpläne und die auszu-
legenden Unterlagen auch in das Internet 
der Gemeinde einzustellen und über ein 
zentrales Internetportal des Landes (s. 
Art. 6 Abs. 5 UVP-Richtlinie und § 20 Abs. 1 
des Gesetzes über die Umweltverträglich-
keitsprüfung) zugänglich zu machen 
haben. Während § 4a BauGB bislang nur 
die Möglichkeit vorsah, für Öffentlichkeits- 
und Behördenbeteiligung das Internet 
ergänzend zu nutzen, ist die Nutzung des 
Internets damit durch die Städte und 
Gemeinden verpflichtend erforderlich. 
Zur nötigen Einstellung in das Internet 
kann die Gemeinde sowohl ihre eigene 
Internetseite als auch die eines externen 
Anbieters nutzen. Der obligatorischen Ein-
stellung in das Internet ist genüge getan, 
wenn die auszulegenden Unterlagen, et-
wa über das Internetportal der jeweiligen 
Gemeinde, für die Öffentlichkeit auf einer 
frei zugänglichen Internetseite „auffindbar 
und abrufbar“ sind. 
Die verpflichtende Nutzung des Internets 
stellt auch aus Sicht der Städte und Ge-
meinden einen Schritt zur weiteren Opti-
mierung und Transparenz der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung dar, 
zumal viele Kommunen bereits heute eine 
entsprechende Zurverfügungstellung ent-
wickelt haben. Bei der Einstellung von 
Stellungnahmen und Gutachten ist aller-
dings erforderlich, dass auch der Daten-
schutz und das Urheberrecht von den 
Städten und Gemeinden beachtet wer-

14den.  Daher ist den Städten und Ge-
meinden dringend zu empfehlen, in die 
Verträge mit den zu beauftragenden Pla-
nungsbüros eine klarstellende Klausel 
über die Verwendung der Unterlagen und 

15Daten im Internet zu treffen.  
Auch kann die Einstellung in das Internet 
mit zusätzlichem Aufwand verbunden 
sein, wenn Dokumente in barrierefreie 
und lesbare digitale Formate umgewan-

16delt werden müssen.   Mit der Vorgabe in 
§ 4a Abs. 4 BauGB, wonach innerhalb der 
ortsüblichen Bekanntmachung die auszu-
legenden Unterlagen auch über ein zen-

trales Internetportal des Landes zugäng-
lich zu machen sind, setzt der deutsche 
Rechtsgeber Art. 6 Abs. 5 UVP-Richtlinie 
um. Die Ausgestaltung der Bekannt-
machung im Internet des Landes ist nach 
Maßgabe der Vorgaben des UVP-Moder-
nisierungsgesetzes vom deutschen Ge-
setzgeber als Landessache bestimmt 
worden. 
Hervorzuheben ist, dass die Einstellung in 
das Internet jeweils „zusätzlich“ zur orts-
üblichen Bekanntmachung erfolgen 
muss. Auch die Verpflichtung der Ge-
meinde, den Flächennutzungsplan mit 
der Begründung und der zusammen-
fassenden Erklärung (§ 6a Abs. 2 BauGB) 
sowie einen in Kraft getretenen Bebau-
ungsplan mit der Begründung und der 
zusammenfassenden Erklärung (§ 10a 
Abs. 2 BauGB) in das Internet einzustellen 
und über ein zentrales Internetportal des 
Landes zugänglich zu machen, hat das 
Ziel der verbesserten Nutzung raumbe-
zogener Entscheidungen der Bauleitpla-
nung. Die beiden Vorgaben für den Flä-
chennutzungs- und Bebauungsplan sind 
als „Soll-Regeln“ formuliert. Daher steht 
den Kommunen ein Ermessensspielraum 
zu. Folge ist, dass keine Notwendigkeit 
nach Art. 4 Abs. 6 der RL 2007/2 EG vom 
14.03.2007 (INSPIRE-RL) zur Schaffung 
einer Geodateninfrastruktur ausgelöst 
wird. 
Für die Beachtlichkeit bei der Einhaltung 
der Vorgaben zur Einstellung in das Inter-
net ist der geänderte § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 
BauGB zu berücksichtigen. Danach ist es 
für die Rechtswirksamkeit des Bebau-
ungsplans unbeachtlich, wenn der Inhalt 
der Bekanntmachung und die auszule-
genden Unterlagen zwar in das Internet 
eingestellt, nicht jedoch über das zentrale 
Internetportal des Landes zugänglich 
sind. Dies ist uneingeschränkt zu be-
grüßen, da der Aufbau und die Funktions-
fähigkeit von zentralen Internetportalen 
der Länder außerhalb der Einflussmög-

17lichkeiten der Gemeinde liegen.  

- Überwachung von 
Ausgleichsmaßnahmen (§ 4c BauGB) 
Als klarstellende und die bisherige Praxis 

9 Uechtritz, in BeckOK BauGB, § 2 Rn. 90.
10 Gesetzentwurf, BT-Drs. 18/10942, S. 39.
11 Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle 2016/2017 

des Difu (Planspiel), S. 31.
12 So mit Recht: Vogelmann, Pfalzgraf, Weber, Die 

Novelle des Städtebaurechts 2017, Hessische 
Städte- und Gemeinde-Zeitung 2017, 199, 202.

13 Planspiel, S. 32.
14 Planspiel, S. 34 f. 
15 So auch Vogelmann, Pfalzgraf, Weber, Die Novelle 

des Städtebaurechts 2017, Hessische Städte- und 
Gemeinde-Zeitung 2017, 199, 203.

16 Bunzel, Neues Städtebaurecht im Planspieltest – 
Die Novelle 2016/2017 ZfBR 2017, 220, 222.

17 So auch Bunzel, a. a. O. S 222. 
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18bestätigende Neuregelung  kann die 
Norm in § 4c BauGB angesehen werden. 
In § 4c BauGB war schon bisher geregelt, 
dass „die Gemeinden die erheblichen 
Umweltauswirkungen, die aufgrund der 
Durchführung der Bauleitpläne eintreten, 
überwachen, um insbesondere unvorher-
gesehene nachteilige Auswirkungen 
frühzeitig zu ermitteln, um in der Lage zu 
sein, geeignete Maßnahmen zur Abhilfe 
zu ergreifen“.
Ergänzt worden ist nunmehr in Umset-
zung von Art. 8a Abs. 4 UVP-Richtlinie, 
dass „Gegenstand der Überwachung 
auch die Durchführung von Darstellungen 
oder Festsetzungen nach § 1a Abs. 3 S. 2 
und von Maßnahmen nach § 1a Abs. 3 S. 4 
BauGB ist“.
Damit ist sowohl die Durchführung von 
Ausgleichsmaßnahmen als auch die 
Überwachung nach § 4c BauGB erfasst. 
Insoweit hat jedoch das Planspiel zur 
Städtebaurechtsnovelle gezeigt, dass 
Ausgleichsmaßnahmen bereits in der Ver-
gangenheit regelmäßig in das von § 4c 
BauGB geforderte Monitoring einbezo-
gen wurden. Daher handelt es sich bei der 
Neuregelung „nur“ um eine Klarstellung 
der bisherigen Praxis in den Gemeinden. 
Diese hat keinesfalls erweiterte Möglich-
keiten zur Vollzugskontrolle, etwa durch 
Untere Naturschutzbehörden, zur Folge.

3. Inhalte des Umweltberichts 
(§§ 2 Abs. 4, 2a S. 2 Nr. 2 BauGB 
und Anlage 1) 
Der nach §§ 2 Abs. 4 und 2a S. 2 Nr. 2 
BauGB von der Gemeinde im Rahmen der 
Bauleitplanung aufzustellende Umwelt-
bericht und dessen Inhalte sind – wie sich 
aus der Anlage 1 zum BauGB ergibt – in 
Umsetzung der UVP-Änderungsrichtlinie 
erheblich ausgeweitet worden. Diese 
Ausweitungen betreffen insbesondere 
solche Angaben, die sich auf konkrete 
Vorhaben bzw. Projekte in einer Gemein-
de beziehen. Danach sind, soweit mög-
lich, insbesondere die möglichen erheb-
lichen Auswirkungen während der Bau- 
und Betriebsphase der geplanten Vor-
haben auf die Umweltprüfung nach § 1 
Abs. 6 Nr. 7 BauGB zu beschreiben (siehe 
Anlage 1 zum BauGB, Nr. 2 Buchstabe b). 
Bei dieser Vorgabe ist zu berücksichtigen, 
dass sich die Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 S. 3 BauGB u. a. auf das bezieht, 
was nach dem Detaillierungsgrad der Pla-
nung in angemessener Weise erwartet 
werden darf. 
Für den Umfang der im Einzelfall beste-
henden Prüfungsanforderungen nach Nr. 
2 Buchstabe b der Anlage 1, wird es daher 
auch von Bedeutung sein, ob ein kon-
kretes Projekt beziehungsweise Vorhaben 
Gegenstand oder Anlass des Bebau-
ungsplans ist. Von der Gemeinde geprüft 
werden können nur solche Auswirkungen, 
die durch die Festsetzungen des Planes 
auch hinreichend absehbar sind. Dies ist 

etwa dann der Fall, wenn der Planung 
bereits ein konkretes und im Detail aus-

19gestattetes Projekt zugrunde liegt.   Dies 
kann etwa bei einem vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan der Fall sein. Bei Bebau-
ungsplänen, die lediglich einen Rahmen 
für die Bebauung und spätere Nutzung 
festsetzen und demgemäß noch nicht 
feststeht, welche konkreten Projekte in 
den Plangebieten später realisiert wer-
den, kann auch keine detaillierte Umwelt-
prüfung gefordert werden. 

II. Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie 
und weitere Immissionsschutznormen

20Die Umsetzung der Seveso-III-Richtlinie   
erfolgt zwar grundsätzlich im Rahmen des 
Emissions- und Störfallrechts. Jedoch 
wurden auch im BauGB die Gestaltungs-
möglichkeiten der Gemeinden bei Pla-
nungen im Umfeld von Störfallbetrieben 
erweitert. So wird durch die Einfügung des 
§ 9 Abs. 1 Nr. 23c BauGB eine neue Mög-
lichkeit für Gemeinden geschaffen. Diese 
können Gebiete insbesondere im Rah-
men von Genehmigungsverfahren fest-
setzen. In diesen Gebieten können bei der 
Errichtung, Änderung oder Nutzungsän-
derung von nach Art (Bsp.: Einfamilien-
haus), Maß- oder Nutzungsintensität 
(Bsp.: Anzahl der Bewohner, Benutzer 
oder Besucher) zu bestimmenden Ge-
bäuden oder sonstigen baulichen Anla-
gen in der Nachbarschaft von Betriebsbe-
reichen (§ 3 Abs. 5a BImSchG) bestimmte 
„bauliche und sonstige technische Maß-
nahmen“ zur Vermeidung oder Minde-

21rung der Folgen von Störfällen  getrof-
fen werden. 
Eine Ergänzung in § 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB 
stellt im Ergebnis klar, dass zum Schutz 
vor Lärm auch die Verpflichtung zur 
Durchführung passiver Lärmschutzmaß-
nahmen (Bsp.: Schallschutzfenster) fest-
gesetzt werden kann. Erreicht wurde das 
dadurch, dass die neue Nr. 24 nunmehr 
auch „Maßnahmen zum Schutz vor 
schädlichen Umwelteinwirkungen durch 
Geräusche“ einschließt, wobei die Vor-
gaben des Immissionsschutzrechts un-
berührt bleiben. Damit kann ausweislich 
der Gesetzesmaterialien ein über das 
Immissionsschutzrecht hinausgehender 
Innenraumlärmschutz durch passive 
Schallschutzmaßnahmen ermöglicht wer-

22den.  Anlass zur Prüfung entsprechen-
der Festsetzungen kann insbesondere 
die Ausweisung eines Urbanen Gebietes 
nach § 6a BauNVO sein, insbesondere 
wenn die zu erwartenden Lärmwerte ober-
halb der für ein Mischgebiet geltenden 
Werte liegen. Die Vorgaben des Immis-
sionsschutzrechts, insbesondere der 
Grundsatz des aktiven Schallschutzes, 
bleiben hiervon unberührt. § 9 Abs. 1 Nr. 
24 BauGB bietet daher keine Handhabe, 
die oftmals erheblich teureren aktiven 
Schallschutzmaßnahmen zu vermeiden; 
vielmehr beinhaltet er nur eine ergänzen-

de Möglichkeit, dem berechtigten Ruhe-
bedürfnis der Betroffenen zu entspre-
chen.
Weiter wird in Entsprechung zu § 9 Abs. 2a 
und 2b BauGB ein neuer Abs. 2c ge-
schaffen. Danach können für im Zusam-
menhang bebaute Ortsteile (§ 34 BauGB) 
und für Gebiete nach § 30 BauGB in der 
Nachbarschaft von Betriebsbereichen 
und zur Vermeidung oder Verringerung 
der Folgen von Störfällen bestimmte Fest-
setzungen erfolgen. So kann eine Ge-
meinde für bestimmte Nutzungen, Arten 
von Nutzungen oder für die nach Art, Maß- 
oder Nutzungsintensität zu bestimmen-
den Gebäude oder sonstigen baulichen 
Anlagen in einem Bebauungsplan fest-
setzen, dass diese zulässig sind, nicht 
zulässig sind oder nur ausnahmsweise 

23zulässig sind.   

III. Zusätzliche Änderungen 
des BauGB zur Stärkung des 
Wohnungsbaus

1. Wohnungsbau verbessern (§ 1 Abs. 
5, Abs. 6 Nr. 2, § 11 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
Abseits der EU-rechtlichen Verpflichtun-
gen, die sich aus der Umsetzung der UVP-
Änderungsrichtlinie in das deutsche 
Recht ergaben, sind durch die Städtebau-
rechtsnovelle 2017 auch zusätzliche Än-
derungen erfolgt. Diese sollen „der Stär-
kung des neuen Zusammenlebens“ in 
den Städten und Gemeinden dienen. Ein 
besonderer Schwerpunkt liegt hierbei auf 
der Verbesserung der Wohnungssituation 
in besonders nachgefragten Städten und 
Gemeinden. Insoweit ist zu berücksich-
tigen, dass im Jahre 2016 „nur“ knapp 
300 000 neue Wohnungen in Deutschland 
gebaut worden sind, wohingegen der 
benötigte Neubaubedarf von Experten mit 
350 000 bis 400 000 Wohnungen pro Jahr  
bis zum Jahr 2020 angegeben wird. Im 
neuen Recht finden sich insbesondere 
folgende ergänzende Regelungen, die 
die Versorgung der Bevölkerung mit an-
gemessenem Wohnraum sicherstellen 
sollen: 
- Die „Wohnbedürfnisse der Bevölke-

rung“ werden in § 1 Abs. 5 BauGB als 
Anwendungsfall des Planungsleitsat-

18 Planspielbericht S. 48.
19 Siehe hierzu Uechtritz, in BeckKO, BauGB, § 2 

Rn. 90. 
20 Richtlinie 2012/18/EU des EU-Parlaments und des 

Rates vom 04.07.2012.
21 Gemeint sind Störfälle i. S .v. § 2 Nr. 3 der 12. 

BImSchV. 
22 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-

schusses für Umwelt. Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit, BT-Drucks. 18/11439, S. 20.

23 Bunzel, ZfBR 2017, 220.
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zes der sozialgerechten Bodennut-
zung benannt. Die Formulierung geht 
auf eine Beschlussempfehlung des 
Ausschusses für Umwelt, Naturschutz, 

24Bau und Reaktorsicherheit zurück.  
- Die Wohnbedürfnisse der Bevölke-

rung, „insbesondere auch von Fami-
lien mit mehreren Kindern“, werden in 
der Neuregelung zudem ausdrücklich 
als ein Belang der Bauleitplanung (§ 1 
Abs. 6 Nr. 2 BauGB) aufgeführt. Hier-
durch sollen zusätzlich die Belange 
kinderreicher Familien besonders her-

25 vorgehoben werden.
- Der seit dem Jahre 2007 zwischen der 

EU-Kommission und der Bundesrepu-
blik Deutschland andauernde Streit 
über die EU-Rechtsgültigkeit der deut-
schen „Einheimischenmodelle“ soll 
durch die Neufassung von § 11 Abs. 1 
Nr. 2 BauGB beendet werden. Danach 
ist der bisherige Wortlaut „Wohnbedarf 
der ortsansässigen Bevölkerung“ 
durch die neue Begrifflichkeit „der 
Erwerb angemessenen Wohnraums 
durch einkommensschwächere und 
weniger begüterte Personen der ört-

26lichen Bevölkerung“ ersetzt worden.   
Jedenfalls ist der Streit mit der EU-Kom-
mission auch auf Intervention des Frei-
staats Bayern und des Bundesstädte-
bauministeriums tatsächlich beendet 
worden. Denn die EU-Kommission hat 
das ursprüngliche Vertragsverlet-
zungsverfahren gegen Deutschland in 
Sachen „Einheimischenmodelle“ am 
13. Juli 2017 offiziell eingestellt. Diese 
Einstellung kann auch aus Sicht der 
Städte und Gemeinden nur begrüßt 
werden.  

- Die Regelung über den Vorhaben- und 
Erschließungsplan sieht nunmehr in 
§ 12 Abs. 7 BauGB vor, dass durch die 
Aufstellung eines vorhabenbezogenen 
Bebauungsplans in bisherigen Erho-
lungsgebieten nach § 10 BauNVO 
auch eine Wohnnutzung zugelassen 
werden kann. Die Neuregelung ist von 
der gesetzgeberischen Erwägung ge-
tragen, dass hiermit eine Klarstellung 
dahingehend getroffen werden sollte, 
sich „mit der Thematik des Dauerwoh-
nens in bisherigen Erholungsgebieten 
planerisch auseinandersetzen zu kön-

27nen“.  

2. Einbeziehung von 
Außenbereichsflächen in das 
beschleunigte Verfahren 
(§ 13b BauGB)
Eng mit der Befriedung der Wohnbedürf-
nisse zusammen hängt auch die wohl um-
strittenste Vorschrift des neuen Rechts: 
§ 13b BauGB und die dort zeitlich befristet 
vorgesehene „Einbeziehung von Außen-
bereichsflächen in das beschleunigte Ver-
fahren“. Vorab ist klar zu konstatieren, 
dass § 13b BauGB keinesfalls einen 
neuen Privilegierungstatbestand für das 

Bauen im Außenbereich schafft. Im Ein-
zelnen: 

- Befristete Anwendung des 
§ 13b BauGB für 
Außenbereichsflächen
Hintergrund dieser Regel ist neben dem 
Ziel der Verminderung der Wohnraum-
engpässe insbesondere in sehr stark 
nachgefragten Städten auch die erhebli-
che Einschränkung des Anwendungsbe-
reichs des Bebauungsplans der Innenent-
wicklung (§ 13a BauGB) durch das Bun-

28desverwaltungsgericht.  Danach dürfen 
keine Außenbereichsflächen in § 13 a 
BauGB einbezogen werden, die jenseits 
der äußeren Grenzen des Siedlungsbe-
reichs liegen. Nach § 13b BauGB wird 
nunmehr befristet bis zum 31.12.2019 der 
Anwendungsbereich des beschleunigten 
Verfahrens erweitert. Bis zu diesem Zeit-
punkt gilt § 13a BauGB („Bebauungs-
pläne der Innenentwicklung“) entspre-
chend für Bebauungspläne, „durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf 
Flächen begründet wird, die sich an im 
Zusammenhang bebaute Ortsteile an-
schließen“. 
Das Verfahren zur Aufstellung eines Be-
bauungsplans nach § 13b S. 1 BauGB 
kann nach S. 2 der Norm „nur bis zum 31. 
Dezember 2019 förmlich eingeleitet wer-
den; der Satzungsbeschluss nach § 10 
Abs. 1 BauGB ist bis zum 31. Dezember 
2021 zu fassen“. Die in dem Bebauungs-
plan festgesetzte zulässige Grundfläche 
muss nach § 13b S. 1 BauGB weniger als 

210 000 m  betragen. Dieser Schwellenwert 
liegt damit um die Hälfte unterhalb des 
Schwellenwerts für die „kleinen Bebau-
ungspläne“ der Innenentwicklung gemäß 
§ 13a Abs. 1 S. 2 Nr. 1 BauGB, der sich 
seinerseits an die Schwellenwerte für die 
UVP-Pflicht und die UVP-Vorprüfungs-
pflicht von Städtebauprojekten (Nr. 18.7.1 
der Anlage 1 zum UVPG) orientiert. Die 
Begründung des Gesetzentwurfs der 
Städtebaurechtsnovelle verdeutlicht, dass 
sowohl nach § 34 BauGB zu beurteilende 
Flächen als auch bebaute Flächen im 
Geltungsbereich eines Bebauungsplans 
als im Zusammenhang bebaute Ortsteile 
gelten, auf die § 13b BauGB Anwendung 

29finden kann.  

- Nähere Voraussetzungen
Bei der Ermittlung der nach § 13b BauGB 
überbaubaren Grundfläche von weniger 
als 10 000 Quadratmetern sind die je-
weiligen Flächen nach Maßgabe des § 19 
Abs. 2 BauNVO zu berechnen. Danach 
sind bei der Ermittlung der zulässigen 
Grundfläche die Grundflächen von Gara-
gen und Stellplätzen sowie Nebenanla-
gen und baulichen Anlagen unterhalb der 
Geländeoberfläche nicht mit einzube-
rechnen.
Somit kann etwa ein Bebauungsplan mit 
einem Geltungsbereich von 30 000 Qua-

dratmetern (3 Hektar) nach § 13b BauGB 
im beschleunigten Verfahren aufgestellt 
werden, wenn das Plangebiet rund ein 
Hektar Erschließung und rund zwei Hektar 
Nettobauland umfasst. Bei einer Festset-
zung eines allgemeinen Wohngebiets 
(WA) nach § 4 BauNVO und einer danach 
maximal nach § 17 BauNVO zulässigen 
Obergrenze für die Grundflächenzahl 
(GRZ) von 0,4 wäre damit eine zulässige 
Grundfläche von rund 8 000 Quadrat-
metern und daher weniger als die maximal 
zulässigen 10 000 Quadratmeter erreicht.
Weiter ist zu berücksichtigen, dass die 
Vorteile des § 13b BauGB nur dann greifen 
können, wenn es um die Begründung von 
„Wohnnutzungen“ geht. Wenn nur „Wohn-
nutzungen“ zugelassen werden und der 
Bebauungsplan kein einfacher Bebau-
ungsplan sein soll, wird die Gemeinde 
daher grundsätzlich ein WR-Gebiet fest-
setzen müssen. Nach dem strengen Wort-
laut („Wohnnutzungen“) müssten aber 
auch hier alle Nutzungen außer der Wohn-
nutzung ausgeschlossen werden. Über 
diese enge Auslegung hinaus wird aber 
auch zum Teil vertreten, dass über die 
enge Wohnnutzung hinaus auch alle dem 
Wohnen dienenden Nutzungen zulässig 
sind. Danach wäre auch ein allgemeines 
Wohngebiet (WA) mit der Zulassung von 
Alten-, Senioren- oder Pflegeheimen so-
wie im Einzelfall auch kleine Läden fest-
setzbar (Battis/Mitschang/Reidt, BauGB-
Novelle, NVwZ 2017, 817, 819). 
Weiter muss es sich um Flächen handeln, 
„die sich an dem Zusammenhang be-
bauter Ortsteile anschließen“. Die Neure-
gelung kann damit nur Flächen betreffen, 
die durch ihre räumliche Nähe zu beste-
henden Siedlungsräumen bereits vorge-
prägt sind. Bei Vorliegen der Vorausset-
zungen des § 13b BauGB können in 
Verbindung mit § 13a BauGB sowie § 13 
Abs. 2 und 3 BauGB sodann folgende 
Beschleunigungen zum Tragen kommen:
- Absehen von der frühzeitigen Beteili-

gung der Öffentlichkeit und der Be-
hörden nach § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 
BauGB

- Entfallen der Umweltprüfung, der Er-
stellung des Umweltberichts und der 
Angaben, welche Arten umweltbezo-
gener Informationen verfügbar sind. 
Auch die zusammenfassende Erklä-
rung zur Berücksichtigung der Umwelt-
belange etc. ist nicht erforderlich 

- Keine Geltung des Entwicklungsge-

24 BT.-Drucks. 18/11439, S. 3 und 19.
25 BT-Drucks. 18/11439, S. 19.
26 Siehe auch EuGH, NZBau 2013, 446.
27 BT-Drucks. 18/11439, S. 20.
28 BVerwG, NVwZ 2016,864 ff.
29 Gesetzentwurf, BT-Drucks. 18/10942, S.45. 
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bots für den Bebauungsplan und der 
Pflicht zur vorherigen Berichtigung des 
Flächennutzungsplans

- Freistellung von der Ausgleichspflicht 
nach der städtebaurechtlichen Ein-
griffs- und Ausgleichsregelung.

§ 245c Abs. 1 S. 1 BauGB enthält eine 
Sonderregelung. Danach können „abwei-
chend von § 233 Abs. 1 S. 1 BauGB Ver-
fahren nach diesem Gesetz, die förmlich 
vor dem 13. Mai 2017 eingeleitet worden 
sind, nur dann nach den vor dem 13. Mai 
2017 geltenden Rechtsvorschriften abge-
schlossen werden, wenn die frühzeitige 
Beteiligung der Behörden und der sons-
tigen Träger öffentlicher Belange nach § 4 
Abs. 1 S. 1 BauGB vor dem 16. Mai 2017 
eingeleitet worden ist“. 
Ein Wechsel aus dem „normalen Bauleit-
planverfahren“ in das beschleunigte Ver-
fahren nach § 13b BauGB ist bei Vorliegen 
der Voraussetzungen für die Anwendung 
des beschleunigten Verfahrens möglich. 
Jedoch ist dann eine erneute Offenlage 
mit dem Hinweis nach § 13a Abs. 3 
BauGB auf den erfolgten Verfahrens-
wechsel nötig. Dies beinhaltet im Ergeb-
nis die Einleitung eines neuen Bebau-
ungsplanverfahrens nach § 13b BauGB.
Natürlich kann auch aus dem beschleu-
nigten Verfahren nach § 13b BauGB in das 
„normale Bauleitplanverfahren“ überge-
leitet werden. Dann ist aber der Bebau-
ungsplan insbesondere um die Verfah-
rensschritte der materiellen Vorgaben der 
Umweltprüfung, des Umweltberichts, der 
Überwachungsmaßnahmen sowie auch 
der naturschutzrechtlichen Eingriffs- und 
Ausgleichsregelung zu ergänzen. 

- Kritik und Bewertung
Im Planspiel des Difu wurde die Regelung 
des § 13 b BauGB kritisch bewertet, da sie 
im Widerspruch zum grundsätzlichen 
planerischen Ziel „Innenentwicklung vor 
Außenentwicklung“ steht und das Erfor-
dernis zum Ausgleich entfällt. Zudem 
wurde auch die Relevanz für die Deckung 
des Wohnungsbedarfs wegen der Über-
schaubarkeit der in Betracht kommenden 

30Fläche bezweifelt.   Dennoch haben sich 
der Deutsche Städte- und Gemeinde-
bund und der Deutsche Städtetag trotz 
dieser durchaus nachvollziehbaren Be-
denken für die Neuregelung ausgespro-
chen. 
Die Neuregelung erweitert zeitlich be-
fristet den kommunalen Instrumentenkas-
ten nach Auffassung der beiden ge-
meindlichen Spitzenverbände gerade in 
Bezug auf die nach wie vor bestehenden 
drängenden Wohnungsbauerfordernisse 
in den davon betroffenen Städten und 
Gemeinden (Anmerkung: Allerdings ver-
zichtet das Gesetz ohne nähere Begrün-
dung auf das Kriterium des „drängenden“ 
Wohnbedarfs). Aufgrund der engen ge-
setzlichen Voraussetzungen (Nur befristet 

einsetzbar für Bebauungspläne mit einer 
2Grundfläche von weniger als 10 000 m , 

mit denen die Zulässigkeit von Wohn-
nutzungen begründet wird, die sich unmit-
telbar an im Zusammenhang bebauten 
Ortsteile anschließen) ist nach Auffassung 
der beiden Verbände keine und mit Recht 
auch abzulehnende ausufernde und un-
gesteuerte Entwicklung im Außenbereich 
zu erwarten. 
Im Übrigen sind, so wie auch im be-
schleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB, ebenso bei der Bauleitplanung 
nach § 13b BauGB stets die materiellen 
Umweltbelange nach § 1 Abs. 5 und 6 
BauGB zu beachten und in die Abwägung 
einzustellen. Hierzu gehört, dass Bebau-
ungspläne nach § 1 Abs. 5 S. 1 BauGB 
eine „nachhaltige städtebauliche Ent-
wicklung, die die…umweltschützenden 
Anforderungen gegenüber künftigen Ge-
nerationen miteinander in Einklang bringt, 
gewährleisten sollen“. Auch bleibt es 
beim Vorrang der Innenentwicklung und 
dem Gebot des sparsamen Umgangs mit 
Grund und Boden (s. § 1a BauGB). Damit 
ist es vertretbar, den betroffenen Städten 
und Gemeinden im engen gesetzlichen 
Rahmen und zeitlich eng befristet ein 
vereinfachtes Verfahren zur Schaffung der 
nötigen Wohnbauflächen an die Hand zu 
geben, ohne damit eine qualitätsvolle 
Stadtentwicklung aufgeben zu wollen.

- Wahrung der EU-rechtlichen 
Vorgaben 
Auch sind nach Auffassung von DStGB 
und DST die Anforderungen des Unions-
rechts gewahrt. Trotz der grundsätzlichen 
Vorgaben nach der Richtlinie 2001/42/EG, 
insbesondere solche Pläne einer Umwelt-
prüfung zu unterziehen, bei denen erheb-
liche Umweltauswirkungen zu befürchten 
sind, wird den Mitgliedsstaaten bei der 
Umsetzung der Richtlinie ein Ermessens-
spielraum zugestanden. Diesen hat der 
deutsche Rechtsgeber durch die Ausge-
staltung des § 13a Abs. 1 BauGB und ins-
besondere durch die dortige flächenmä-

2ßige Begrenzung von 20 000 m , also dem 
Doppelten der Größe wie in § 13b BauGB 

2(10 000 m ), gewahrt. 
Wie der Europäische Gerichtshof in einer 

31aktuellen Entscheidung vom 21.12.2016   
darlegt, kann ein Mitgliedsstaat in Um-
setzung von Art. 3 Abs. 3 i. V. m. dem 10. 
Erwägungsgrund der Richtlinie 2001/42 
für „kleine Gebiete auf lokaler Ebene“ 
anhand der Fläche des betreffenden Ge-
biets festlegen, dass von einer Umwelt-
prüfung abgesehen werden kann, 
- wenn der Plan oder das Programm von 

einer lokalen Behörde im Gegensatz 
zu einer regionalen oder nationalen 
Behörde ausgearbeitet und/oder er-
lassen worden ist, und 

- das fragliche Gebiet innerhalb des 
räumlichen Zuständigkeitsgebiets der 
lokalen Behörde im Verhältnis für 

diesen Zuständigkeitsbereich nur eine 
geringere Größe aufweist. 

Damit erkennt der EuGH jedenfalls an, 
dass größere Maßnahmen stärkere Um-
weltauswirkungen als vergleichbare klei-
nere Pläne haben. Im Normalfall dürfte 
§ 13b BauGB abgesehen von den nach 
wie vor zu beachtenden Vorgaben der 
Ziele der Raumordnung sowie der 
Landes- und Regionalplanung (s. § 1 Abs. 
4 BauGB) nur in den Städten und Ge-
meinden anwendbar sein, in denen ein 
dringender Wohnbedarf besteht, der mit 
den Maßnahmen der Innenentwicklung 
nicht gedeckt werden kann.  

3. Ausweitung von 
§ 34 Abs. 3a BauGB 
Ebenfalls mit den in nachgefragten 
Städten und Gemeinden bestehenden 
Wohnraumversorgungsengpässen zu-
sammen steht die Ausweitung durch § 34 
Abs. 3a BauGB. Danach kann zur Er-
leichterung des Wohnungsbaus im nicht 
beplanten Innenbereich bei Nutzungs-
änderungen sämtlicher baulicher Anlagen 
zu Wohnzwecken vom Erfordernis des 
Einfügens abgesehen werden. Bisher galt 
dies nur bei Nutzungsänderungen von 
Gewerbe- und Handwerksbetrieben zu 
Wohnzwecken. 
Von der Neuregelung erfasst ist auch eine 
erforderliche Änderung oder Neuerung zu 
Wohnbauzwecken. Nach dem neuen § 34 
Abs. 3a BauGB kann etwa auch die Um-
nutzung von Schulen, Bahnhöfen und 
anderen Gemeinbedarfseinrichtungen, 
von Kirchen aber auch von als Flücht-
lingsunterkunft genehmigten Anlagen 
erfolgen. Auch wenn im Planspiel ein 
praktischer Bedarf für die Erweiterung des 
Anwendungsbereichs des § 34 BauGB 

32nicht bestätigt wurde , kann die Rege-
lung im Einzelfall auf der Grundlage eines 
sachgerecht ausgeübten kommunalen 
Ermessens sinnvoll sein. Die Anforderun-
gen an gesunde Wohnverhältnisse müs-
sen aber ebenso beachtet werden, wie ein 
sich möglicherweise aus der Seveso-III-

33Richtlinie ergebendes Abstandsgebot.   

IV. Sicherung von Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktionen 
(§ 22 BauGB)
Zur verbesserten Sicherung von Gebieten 
mit Fremdenverkehrsfunktionen, insbe-
sondere auf den ost- und nordfriesischen 
Inseln, ist § 22 BauGB erweitert worden. 

30 Planspielbericht, S. 73 ff. 
31 Rechtssache C-444/15.
32 Planspielbericht, S. 88 f.
33 BT-Drs. 18/C 942, S. 51 unter Verweis auf BVerwG, 

Urt. V. 20.12.2012 – 4 C 11/11.
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Danach unterliegt nicht nur die Begrün-
dung oder Unterteilung von Wohnungs- 
oder Teileigentum nach dem WEG der 
Genehmigung. In der Neuregelung ist zur 
Schließung einer Rechtslücke auch be-
stimmt, dass die Begründung von Bruch-
teilseigentum nach § 1008 BGB, und 
damit der Sachverhalt, dass das Eigen-
tum an einer Sache mehreren nach 
Bruchteilen zusteht, bei denen gleich-
zeitig ein ausschließliches Nutzungsrecht 
an den Räumen begründet wird, einer 
Genehmigungspflicht unterworfen ist. 
Das Gleiche erfolgt bei der Begründung 
von ausschließlichen Nutzungsrechten 
bei schon bestehendem Bruchteilseigen-
tum (§ 22 Abs. 1 Nr. 3 und 4 BauGB).
Die erfassten Fälle setzen voraus, dass 
das jeweilige Rechtsgeschäft zu seiner 
Gültigkeit einer Grundbucheintragung be-
darf. Rein schuldrechtliche Vereinbarun-
gen sind also weiter möglich, was die 
Gefahr einer Umgehung in sich birgt. Um 
dem zu begegnen, wird in § 22 Abs. 1 Nr. 5 
BauGB auch unmittelbar die Nutzung von 
Räumen in Wohngebäuden oder bei 
Beherbergungsbetrieben als Nebenwoh-
nung unter einen Genehmigungsvorbe-
halt gestellt, falls die Räume insgesamt 
mehr als die Hälfte der Tage eines Jahres 
unbewohnt sind. 
Ob sich die Neuregelung insgesamt als 
praktikabel erweist, ist fraglich. Jedenfalls 
ist nach den Hinweisen aus den Planspiel-
gemeinden (Sylt und Zingst) der Vollzug 
schwierig und mit erheblichem personel-

34lem Aufwand verbunden.  

V. Erhaltungssatzung und 
Genehmigung (§§ 172, 173 BauGB)
Mit dem Zweck eines verbesserten 
Schutzes für Mieter sind die §§ 172, 173 
BauGB verändert worden. In Erhaltungs- 
und Milieuschutzgebieten, in denen zu-
gleich eine Kündigungsschutzverord-
nung nach § 577a Abs. 2 BGB und eine 
Umwandlungsverordnung nach § 172 
Abs. 1 S. 4 BauGB gilt, verkürzt sich die 
Kündigungsmöglichkeit nach § 172 Abs. 
4 Nr. 6 BauGB künftig nicht mehr um sie-
ben, sondern um fünf Jahre. Im Ergebnis 
bedeutet dies, dass sich die Schutzfrist für 
den Mieter um zwei Jahre verlängert. 
Nach § 173 Abs. 3 S. 3 BauGB sind weiter-
hin die Mieter über die Genehmigungser-
teilung zu informieren.

VI. Änderung der BauNVO

1. Urbane Gebiete (§ 6a BauNVO)
Mit dem Ziel der Nachverdichtung wurde 
durch das neue Städtebaurecht ein neuer 
Gebietstyp, das „Urbane Gebiet“ ge-
schaffen (§ 6a BauNVO). Das Urbane Ge-
biet wurde auch mit einem eigenen Plan-
zeichen (MU) in der Planzeichenverord-
nung (PlanZV) versehen. Urbane Gebiete 
sollen der Zweckbestimmung nach dem 
Wohnen sowie der Unterbringung von 

Gewerbebetrieben und sozialen, kulturel-
len und anderen Einrichtungen, die die 
Wohnnutzung nicht wesentlich stören, 
dienen. Damit soll den Gemeinden ins-
besondere in innerstädtischen Gebieten 
ein Instrument zur Verfügung gestellt wer-
den, mit dem sie planerisch die nutzungs-
gemischte „Stadt der kurzen Wege“ 
verwirklichen können. In Abgrenzung zum 
Mischgebiet wird in § 6a Abs. 1 S. 2 
BauNVO klargestellt, dass „die Nutzungs-
mischung nicht gleichgewichtig sein 
muss“.
Anders als der Wortlaut suggeriert, kann 
das „Urbane Gebiet“ rechtlich nicht nur in 
verdichteten Großstadtbereichen, sondern 
auch in verdichteten Innenlagen ländlicher 
Gemeinden zum Tragen kommen. Zuläs-
sig sind nach § 6a Abs. 2 BauNVO neben 
Wohngebäuden auch Geschäfts- und 
Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, 
Schank- und Speisewirtschaften sowie 
Betriebe des Bearbeitungsgewerbes, 
sonstige Gewerbebetriebe sowie Anlagen 
für Verwaltungen, kirchliche, kulturelle, so-
ziale, gesundheitliche und sportliche Zwe-
cke. Ausnahmsweise können nach § 6a 
Abs. 3 BauNVO auch Vergnügungsstätten, 
soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbe-
stimmung oder ihres Umfangs nur in Kern-
gebieten allgemein zulässig sind, sowie 
Tankstellen zugelassen werden. 
§ 6a BauNVO sieht damit eine vielfach 
differenzierte Festsetzungsmöglichkeit 
vor, die es erlaubt, eine kleinteilige Grund-
stücksnutzung planerisch vorzugeben, 
ohne dass hierfür besondere städtebau-
liche Gründe vorliegen müssen. Das 
„Urbane Gebiet“ kommt primär für dicht-
besiedelte Städte und Gemeinden in 
städtebaulichen Umbruchssituationen 
zur Anwendung. Zum Zwecke der Nut-
zungsmischung, insbesondere von Woh-
nen und Gewerbe, können Gemeinden 
hiermit mehr Wohnungen auf der gleichen 
Fläche schaffen als bisher. So kann der im 
Urbanen Gebiet für Mischgebiete auf 
max. 50 Prozent festgelegte Wohnanteil 
überschritten werden. Hinzu kommt, dass 
eine dichtere Bebauung möglich ist: Mit 
einer Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 
dürfen nunmehr 80 Prozent des Grund-
stücks überbaut werden. Die zulässige 
Geschossflächenzahl ist im Urbanen 
Gebiet mit 3,0 so hoch wie im Kerngebiet. 
Parallel zur Einführung des Urbanen Ge-
biets erfolgte die Änderung der Ver-
waltungsvorschrift zum Lärmschutz (TA-
Lärm). Der zulässige Lärmwert ist im 
Urbanen Gebiet danach auf 63 dB (A), 
(bisher: 60) angehoben worden. Nachts 
bleibt der zulässige Grenzwert von 45 dB 
(A) bestehen. 
Zwar bekommen die Kommunen in den 
Urbanen Gebieten damit auch bei 
gewerblichen Lärmvorbelastungen mehr 
Spielraum als bisher sowie auch als im 
Mischgebiet. Jedoch ist zu berücksichti-
gen, dass die Bedeutung des Lärmschut-

zes für die Lebensqualität von innerört-
lichen Wohnstandorten hoch ist und ein 
verträgliches Nebeneinander von Woh-
nen und anderen Nutzungen nach wie vor 

35sinnvoll ist.  
Vor diesem Hintergrund ist es zur stärke-
ren Nutzungsmischung und Verdichtung 
seitens der Städte und Gemeinden sicher 
angebracht, trotz des neuen § 6a BauNVO 
ein Konzept zum Immissionsschutz auf-
zustellen und sich mit der Festsetzung zu-
sätzlicher passiver Schallschutzmaß-
nahmen auseinanderzusetzen. 
Kritik ist aufgrund der durch das Urbane 
Gebiet erfolgten Ausweitung des Neben-
einanders von Wohnungen und Gewerbe 
bei den Planspielstädten daran aufge-
taucht, dass viele dieser Gebiete nach 
§ 34 BauGB zu beurteilen sind. Mithin 
erweitert sich der Zulässigkeitsrahmen 
auch in diesen Gebieten durch die Ein-
führung des Urbanen Gebiets. Dies bringt 
Probleme insbesondere im Hinblick auf 
die ausnahmsweise Zulässigkeit von Ver-
gnügungsstätten, aber auch wegen der 

36Anhebung der TA-Lärmwerte.   In der 
Folge ist in § 245c Abs. 3 BauGB eine 
Neuregelung aufgenommen worden. Da-
nach findet § 34 Abs. 2 BauGB auf Bau-
gebiete nach § 6a der Baunutzungsver-
ordnung keine Anwendung. 

2. Bessere Steuerung von 
Ferienwohnungen in Wohngebieten 
(§ 13a BauNVO)
Ferienwohnungen gehören in der Regel 
zu den in §§ 2 bis 7 BauNVO allgemein 
oder als Ausnahme zulässigen Gewerbe-
betrieben. Alternativ kann eine Zuordnung 
zu den Beherbergungsbetrieben in Be-
tracht kommen. Zur Ausräumung einer 
bestehenden Rechtsunsicherheit, ob ins-
besondere in Wohngebieten Ferienwoh-
nungen zulässig sind, werden Ferien-
wohnungen künftig mit nicht störenden 
Gewerbebetrieben und kleinen Beherber-
gungsbetrieben gleichgesetzt und damit 
in Wohngebieten als zulässig angesehen 
(§ 13a BauNVO).
Diese rechtliche Klarstellung ist im Plan-

37spiel grundsätzlich begrüßt worden.   
Dabei wurde deutlich, dass insbesondere 
in den Großstädten ein wachsender Be-
darf zur räumlichen Steuerung bei der 
Zulässigkeit von Ferienwohnungen be-
steht. Die Nutzung solcher Ferienwoh-
nungen dient zum Teil nicht nur Freizeit- 
und Erholungszwecken, sondern auch 
anderen, wie beruflichen Zwecken. Zu-
dem verweilen die Nutzer oft über längere 

34 Planspielbericht, S. 85. 
35 Planspielstädte Köln, Leipzig, Tübingen:  Planspiel-

bericht, S. 97.
36 Planspielbericht, S. 101 f. 
37 Planspielbericht, S. 109.
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Zeiträume. Daher ergeben sich auch nach 
der Neuregelung Abgrenzungsfragen, et-

38wa bei sogenannten Boarding-Houses.  

D. Fazit 
Das Städtebaurecht 2017 beinhaltet für 
sich gesehen neben der Umsetzung von 
EU-Recht trotz einzelner Kritikpunkte eine 
aus kommunaler Sicht moderate und in 
vielen Punkten sinnvolle Ergänzung be-
stehender Regeln. Es greift aktuelle Her-
ausforderungen auf und erweitert kom-
munale Gestaltungsspielräume. Beson-
ders hervorzuheben sind im neuen Recht 
die durchaus auch umstrittenen Regeln 
über die verpflichtende Nutzung des In-
ternets (§ 4a BauGB), die zeitlich befris-
tete Einbeziehung von Außenbereichs-
flächen in das beschleunigte Verfahren 
(§ 13b BauGB) sowie die Schaffung eines 

neuen Gebietstyps, des Urbanen Gebiets 
in § 6a BauNVO. Im Ergebnis sind die 
Neuerungen des Städtebaurechts zu be-
grüßen. Als problematisch erweist sich 
eine andere Entwicklung: Die Kurzlebig-
keit städtebaurechtlicher Regelungen 
und die damit verbundenen und stets 
neuen Änderungen für die kommunale 
Planungspraxis. Damit wurde in der letz-
ten Legislaturperiode ein negativer Weg 
beschritten, den man bisher so eher vom 
komplexen Umweltrecht, nicht aber vom 
in sich konsistenten Städtebaurecht, 
kannte: Die Hinwendung zu immer kurz-
atmigeren Novellierungen. 
Diese machen es gerade für die Städte 
und Gemeinden immer schwerer, das 
sehr komplex gewordene Städtebaurecht 
zu überblicken und umzusetzen. Hinzu 
kommt, dass in den letzten Jahren Städte 

und Gemeinden in einem großen Umfang 
Personal in ihren Planungs- und Bauäm-
tern abgebaut haben. Von daher muss im 
Grundsatz Ruhe im Städtebaurecht ge-
rade für die kommunale Planungspraxis 
als eigener Wert bezeichnet werden. Je-
doch dürfte diese Hoffnung nicht wahr 
werden. Es ist vielmehr abzusehen, dass 
angesichts der aktuellen Herausforde-
rungen, insbesondere in der Wohnungs-
politik und bei der Bauland- und Boden-
frage, das Städtebaurecht in der nächsten 
Legislaturperiode erneut novelliert wer-
den wird.

38 Planspiel, S. 110.

I. Die Koalitionsvereinbarung/der 
Gesetzentwurf
Der Koalitionsvertrag für die 19. Wahlperio-
de des Schleswig-Holsteinischen Land-
tages sieht vor, dass die Verpflichtung zur 
Erhebung von Straßenbaubeiträgen nach 
§ 76 Abs. 2 Gemeindeordnung aufgeho-
ben und in die Entscheidung („eigene Ver-
antwortung“) der Gemeinde gestellt wird. 
Ein entsprechender Antrag ist inzwischen 
im Schleswig-Holsteinischen Landtag ein-
gebracht worden (LT-Drucks. 19/150).
Land auf, Land ab wird als alternative Fi-
nanzierung die Grundsteuer im Allgemei-
nen oder eine Erhöhung der Grundsteuer 
vorgeschlagen und diskutiert. Auch der 
Pressemitteilung der CDU-Fraktion zu 
diesem Gesetzentwurf (Nr. 286/17 vom 
08.09.2017) ist genau dies in beispielhaft 
empfehlender Form zu entnehmen: „Be-
reits jetzt haben mehrere Kommunen an-
gekündigt, durch eine allgemeine Anhe-
bung der Grundsteuer den Verzicht auf 
die Erhebung von Straßenbaubeiträgen 
finanziell auszugleichen.“ 

II. Was sollte man wissen?
Um eine solche Frage nicht emotional, 
sondern sachorientiert zu diskutieren und 
zu entscheiden, ist es notwendig, sich ein 
umfassendes Bild von den Rahmenbedin-
gungen, Voraussetzungen und den Fol-
gen zu verschaffen:

1. Investitionsbedarf in den nächsten 
5 bis 10 Jahren
Die Entscheidung, keine Straßenbeiträge 

zu erheben, ist keine Entscheidung für ein 
Haushaltsjahr oder eine Wahlperiode. Die 
Entscheidung muss langfristig angelegt 
sein, ansonsten verursacht/fördert die 
Gemeinde die Ungleichbehandlung ihrer 
Bürger und Betriebe.
Nur auf der Grundlage des Investitions-
bedarfs für den Ausbau, die Erneuerung 
und den Umbau von Straßen, Wegen und 
Plätzen in den nächsten fünf Jahren, bes-
ser in den nächsten zehn Jahren, lässt 
sich beurteilen, was die Gemeinde sich 
leisten kann. Das für die zukünftige Finan-
zierung von Straßenbaumaßnahmen vor-
gesehene System muss mittelfristig finan-
zierbar, umsetzbar und zu erhalten sein. 
Das gilt über die Wahlperioden hinaus. 
Aus dem Investitionsbedarf für Straßen-
baumaßnahmen sollte der Betrag, der 
unter Zugrundelegung der gesetzlichen 
Bestimmungen des Kommunalabgaben-
gesetzes durch Beiträge finanziert wer-
den könnte, abgeleitet werden (z.B. 
durchschnittlich 70 bis 75 %).

2. Notwendige Grundsteuererhöhung
Das aktuelle Grundsteueraufkommen pro 
Jahr steht fest.
Zu berechnen ist,
- entweder für wie lange das gesamte 

Jahresaufkommen an Grundsteuern 
für Straßenbaumaßnahmen der nächs-
ten 5, besser 10 Jahre eingesetzt wer-
den muss und nicht mehr für andere 
kommunale Ausgaben verfügbar ist,

- oder in welchem Umfang und für wel-
chen Zeitraum eine Erhöhung des 

Grundsteuerhebesatzes erforderlich 
wäre, um den zukünftigen Beitragsan-
teil für Straßenbaumaßnahmen zu fi-
nanzieren.

3. Folge 1: Freistellung der 
Grundstückseigentümer von 
Straßenbaulasten
Beiträge, auch Straßenbeiträge, sind vor-
teils- und grundstücksbezogene Abga-
ben. Damit sollen die Grundstückseigen-
tümer für ihre Grundstücke, und zwar 
nach deren Nutzungsmöglichkeit, nicht 
nach deren Erträgen, zur anteiligen Finan-
zierung von Infrastrukturkosten herange-
zogen werden. Insoweit sind Straßenbei-
träge Teil des Finanzierungssystems für 
die öffentliche Infrastruktur in Deutsch-
land.
Für alle anderen grundstücksbezogenen 
Infrastrukturleistungen gibt es kosten- 
und aufwandsdeckende Beiträge und/
oder Gebühren oder vergleichbare privat-
rechtliche Entgelte (Schmutzwasserbe-
seitigung, Niederschlagswasserbeseiti-
gung, Wasserversorgung, Stromversor-
gung, Gasversorgung, Straßenreinigung 
usw.). Mit der Abschaffung der Straßen-
baubeiträge zahlen die (=alle) Grund-
stückseigentümer nichts mehr für die 
Infrastruktureinrichtung „öffentliche Stra-
ßen“. Die Grundsteuer ist keine Abgabe, 
die auf den aus den Nutzungsmöglich-
keiten abgeleiteten Ziel- und Quellverkehr 
von und zum jeweiligen Grundstück ab-
stellt, sondern eine ertragsbezogene 
Steuer, die nur für die Grundstücke ge-
zahlt werden muss, für die es einen Er-
tragswert gibt. 

4. Folge 2: Freistellung öffentliche 
Grundstücke/Mehrbelastung Wohn- 
und Gewerbegrundstücke
Wenn Straßenbaumaßnahmen aus der 

Grundsteuer oder Straßenbaubeiträge?
Apell für sachgerechte Entscheidungen

Reimer Steenbock, VD a.D.
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Grundsteuer finanziert werden, werden 
alle von der Grundsteuer befreiten Grund-
stücke von Straßenbaulasten befreit. 
Das sind schwerpunktmäßig von der 
Fläche her besonders große, intensiv ge-
nutzte Grundstücke mit einem erhebli-
chen Verkehrsaufkommen an Ziel- und 
Quellverkehr, die grundsteuerbefreit sind 
(§§ 3 bis 5 GrStG):
- alle Grundstücke des Bundes (z.B. 

Kasernen, Verwaltungsgebäude), des 
Landes (z.B. Landtag, Landesregie-
rung, Landesämter, andere Einrichtun-
gen des Landes), der Kreise (z.B. 
Kreisverwaltung, Abfalleinrichtungen), 
der Ämter und der Gemeinden,

- alle Grundstücke für Hochschulen, 
Fachhochschulen, allgemeinbildende 
Schulen,

- alle Sportplätze, Sporthallen und alle 
Freizeitanlagen,

- aller kirchlich oder für religiöse Zwecke 
genutzten Grundstücke, Kirchengrund-
stücke, Friedhöfe usw.

- Krankenhäuser und Kliniken sowie alle 
für gemeinnützige oder mildtätige 
Zwecke genutzte Grundstücke,

- Bahnhofsgelände und Häfen,
- die meisten Grundstücke der Wasser- 

und Bodenverbände,

um nur eine nicht erschöpfende Auswahl 
aufzuzählen.
Der bei einer Straßenbaubeitragsveranla-
gung auf diese Grundstücke entfallende 
Anteil muss von den verbleibenden 
Grundsteuerpflichtigen mit aufgebracht 
werden. 
Bei der Grundsteuer trifft der absolut größ-
te Teil die wohnlich genutzten Grund-
stücke. Bei Beitragsveranlagungen ent-
fällt auf gewerblich und ähnlich genutzte 
Grundstücke ein relativ hoher Anteil 
(entsprechend der Grundstücksfläche 
und den Nutzungsfaktoren). Bei der 
Grundsteuer wird dagegen nach den 
Grundsteuermeßbeträgen verteilt und da-
bei spielte die (große) Grundstücksfläche 
keine Rolle.
Fazit: Der Verzicht auf Straßenbeiträge 
und die Finanzierung der Straßenbau-
kosten aus der Grundsteuer führt zur Frei-
stellung der meisten großen öffentlichen 
oder teilöffentlichen Grundstücksnutzun-
gen und damit zu einer erheblichen Mehr-
belastung der Eigentümer von Wohn-
grundstücken.

5. Folge 3 : Die Mieter zahlen 
die Zeche
Die Grundsteuer, auch eine erhöhte 
Grundsteuer, wird in Form von Neben-
kosten auf die Mieter abgewälzt. Die 
Grundsteuererhöhung führt damit zu einer 
indirekten Mieterhöhung und zu einer 
Entlastung der Grundstückseigentümer. 
Dabei wird schon heute über zu hohe und 
unbezahlbare Mieten (mit Nebenkosten) 
geklagt.

Dagegen sind Beiträge, und zwar sowohl 
einmalige als auch wiederkehrende Bei-
träge, grundstücksbezogene Abgaben 
und keine Betriebskosten im Sinne des 
Mietrechts und können nicht von den 
Grundstückseigentümern auf die Mieter 
abgewälzt werden.
Fazit: Der Verzicht auf Straßenbaubeiträ-
ge führt zur Entlastung der Grundstücks-
eigentümer vermieteter Grundstücke und 
zu Mehrbelastungen der Mieter.

6. Folge 4: Abzugsfähigkeit von 
Straßenbaubeiträgen
Straßenausbaubeiträge werden bisher 
bei Grundstückseigentümern aus Gewer-
be und Industrie sowie bei fremdvermie-
teten Wohnungseigentümern steuerlich 
als Betriebsausgabe anerkannt, führen 
also zur Minderung von Steuerbelastun-
gen. In der Relation ist die Belastung von 
gewerblich und industriell genutzten 
Grundstücken wegen der Höhe der Bei-
träge, die durch ihre Größe und damit 
verbundenen Nutzungsmöglichkeiten zu-
stande kommt, wesentlich höher als die 
von Wohngrundstücken.

7. Folge 5: Kreisumlagenerhöhung 
für alle kreisangehörigen Gemeinden 
und Städte
Auf Grundsteuereinnahmen muss Kreis-
umlage und Amtsumlage gezahlt werden. 
Außerdem haben Grundsteuereinnah-
men Auswirkungen auf die Höhe der Zu-
weisungen im Rahmen des kommunalen 
Finanzausgleichs.
Die Erhöhung des Grundsteuerhebesat-
zes in einer Gemeinde führt zu einer Er-
höhung des „gewogenen Durchschnitts 
der Hebesätze für den kreisangehörigen 
Bereich“ (§ 7 FinAusglG). Nach diesem 
dann erhöhten gewogenen Durchschnitt 
des vergangenen Jahres werden die 
Umlagegrundlagen aller Gemeinden und 
Städte in Schleswig-Holstein für die Kreis-
umlage, die Amtsumlage und die Finanz-
ausgleichsumlage sowie die Steuerkraft-
messzahl für die Schlüsselzuweisungen 
berechnet. 
Fazit: Im Ergebnis führt die Erhöhung des 
Hebesatzes für die Grundsteuer einer Ge-
meinde dazu, dass alle kreisangehörigen 
Gemeinden und Städte in Schleswig-Hol-
stein u.a. höhere Kreisumlagen bezahlen 
müssen.

III. Ein praktisches Beispiel 
Wie wirkt sich nun die Erhöhung der 
Grundsteuer in einer Gemeinde oder 
Stadt, Größenordnung zwischen 8.000 
bis 10.000 Einwohner, beim Verzicht auf 
Straßenbaubeiträge aus?

1. Ausgangszahlen und –fakten
Legt man den „Realsteuervergleich in 
Schleswig-Holstein 2015“ des Statisti-
schen Amtes Nord (für Hamburg und 
Schleswig-Holstein) zu Grunde, ergeben 

sich für die kreisangehörigen Städte und 
Gemeinden:

1.1 Ist-Aufkommen der 
Grundsteuer B  (rech-
nerischer Wert)aller
kreisangehörigen Ge-
meinden und Städte 301.111.030 €

1.2 Gewogener Durch-
schnittshebesatz der 
Grundsteuer B in
Schleswig-Holstein 347 %

1.3 Summe der Grund-
beträge der 
Grundsteuer B 86.775.513 €

1.4 Unter anderem bei der
Kreisumlage werden nur
92 % des gewogenen
Durchschnitts der Hebe-
sätze der Grundsteuer B 
zu Grunde gelegt 
(92 % von 347%) 319,24 %

1.5 Das ergibt die Gesamt-
summe an Steuerkraft-
zahlen (Umlagegrund-
lage) für die Kreisumlagen 
aller kreisangehörigen 
Kommunen 277.022.148 €

1.6 Durchschnittlicher 
Kreisumlagesatz 35,84 %

1.7 Rechnerisches Gesamt-
aufkommen Kreisumlage 
im Land 99.284.738 €

2. Grundsteuer statt Straßenbeiträge
Bilden wir eine Modellgemeinde:

2.1 Die Gemeinde/Stadt 
hat zwischen 8.000

und 15.000 Einwohner

2.2 Das Grundsteuerauf-
kommen soll 1.735.000 €
betragen.

2.3 Die Gemeinde hat einen 
Grundsteuerhebesatz von 347 %
Das ist gerade der 
gewogene Durchschnitt im 
Lande (siehe oben).

2.4 Die Summe der Grundbe- 
träge beträgt also 500.000 €

2.5 Die Gemeinde erneuert 
eine Straße, der 
(theoretisch mögliche) 
Beitragsanteil soll 500.000 €
betragen.

2.6 Die Gemeinde verzichtet 
auf Straßenbaubeiträge 
und erhöht die 
Grundsteuer B um 500.000 €

2.7 Das bedeutet, dass die 
Gemeinde für ein Jahr
den Grundsteuer-
hebesatz auf 447 % 
erhöht.

3. Kollateralschäden

Durch die Erhöhung des Hebesatzes der 
Modellgemeinde erhöht sich der gewoge-
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ne Durchschnitt der Hebesätze im Land 
mit Wirkung für das folgende Jahr:

3.1 Rechn. Ist-Aufkommen Grund-
steuer B     bisher 301.111.030 €

3.2 Rechn. Ist-Aufkommen Grund-
steuer B     neu 301.611.030 €

3.3 Gewogener Durchschnitts-
hebesatz neu 347,5762 %

3.4 92 % des gewogenen 
Durchschnittshebesatzes 
im Land 319,7701 %

3.5 Summe der Umlagegrund-
lagen aller kreisangehörigen 
Kommunen 
(Pos. 1.3 x 319,7701 %) 277.482.145 €

3.6 Steigerung der Summe der 
Umlagegrundlagen aller 
ka. Gem. durch die 
Grundsteuererhöhung der 
Modellgemeinde 
(Pos. 3.5 ./. Pos. 1.5) 459.996,70 €

3.7 Höhere Kreisumlage aller kreis-
angehörigen Städte und Gemein-
den wegen der Grundsteuer-
erhöhung der Modellge-
meinde um 500.000 € 164.862,82 €
Gerundet 165.000 €

3.8 Höhere Kreisumlage der 
Modellgemeinde 949,76 €
Gerundet 950 €

Man kann es überschlägig auch so rech-
nen: 500.000 € mehr Grundsteueraufkom-
men einer Gemeinde (unserer Modellge-
meinde) führen zu 92 % mehr Umlage-
grundlagen für alle Gemeinden und Städte 
im Lande (= 460.000 €). Davon sind 
35,84 % Kreisumlage zu zahlen (zu rund 
165.000 € mehr Kreisumlageaufkommen 
(35,84 %, siehe oben)). 
Eine Gemeinde hat dann in einem Jahr 
500.000 € mehr an Grundsteuer, um eine 
Straße ohne Beiträge zu bauen. Im nächs-

ten Jahr zahlen alle 1.106 kreisangehörige 
Gemeinden und Städte 165.000 € mehr 
Kreisumlage, wohlgemerkt auch die, die 
weiterhin für sich selbst Beiträge erheben. 
Zwei solcher Straßenbaumaßnahmen 
führen zu 330.000 € Kreisumlagenerhö-
hung in einem Jahr, zehn solcher Straßen-
baumaßnahmen führen zu 1.650.000 € 
Kreisumlagenerhöhung usw. usw.
Fazit: Eine Gemeinde baut eine Straße; 
voraussichtliche Beiträge 500.000 €. Die 
Gemeinde erhöht stattdessen die Grund-
steuer. Die Eigentümer von Wohn- und Ge-
werbegrundstücken, evtl. auch die Land-
wirtschaft, zahlen 500.000 € mehr Grund-
steuer, "sparen" dafür 500.000 € an Stra-
ßenbaubeiträgen. Alle kreisangehörigen 
Gemeinden und Städte in Schleswig-Hol-
stein, die damit eigentlich nichts zu tun 
haben, zahlen im nächsten Jahr 165.000 € 
mehr Kreisumlage.

Ist das ein sinnvolles System?

Rechtsprechungsberichte

BFH: 
Spenden an kommunale 
Wählervereinigungen nicht nach 
§ 10b Abs. 2 des 
Einkommensteuergesetzes (EStG) 
begünstigt
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit Urteil 
vom 20. März 2017 (Az.: X R 55/14) ent-
schieden, dass Spenden an politische 
Parteien i.S. von § 2 des Parteiengesetzes 
(PartG) zwar bis zur Höhe von insgesamt 
1.650 Euro und im Fall der Zusammenver-
anlagung bis zur Höhe von 3.300 Euro im 
Kalenderjahr abziehbar sind. Soweit Wäh-
lervereinigungen aber nicht an den Bun-
destags- oder Landtagswahlen teilneh-
men, seien sie keine Parteien i.S. des 
PartG. Ein Spendenabzug nach § 10b 
EStG sei damit ausgeschlossen. Spen-
dern stünde lediglich die Steuerermäßi-
gung nach § 34g Satz 1 Nr. 2 Buchst. a 
EStG zu.
Im Streitfall wandte der Kläger einer kom-
munalen Wählervereinigung Beträge zu, 
die die nach § 34g EStG begünstigten 
Ausgaben überstiegen. Der nicht begüns-
tigte Teilbetrag sollte als Spende nach 
§ 10b Abs. 2 Satz 1 EStG berücksichtigt 
werden.
Das Finanzamt lehnte den Spendenabzug 
ab, da die kommunale Wählervereinigung 
keine Partei i.S. des § 2 PartG sei. Klage 
und Revision blieben erfolglos.
Nach Ansicht des BFH sei die fehlende 
Begünstigung von Spenden und Beiträ-
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OVG Schleswig, Az. 3 LA 45/16

GG Art. 5 Abs. 1 S. 2
LPrG SH §§ 3; 4 Abs. 1
RStV §§ 9a, Abs. 1 S. 1; 54 Abs. 2; 55 
Abs. 3
VwGO §§ 124 Abs. 2, Ziff. 1 und 4; 
124a Abs. 5 S. 2

Presserechtlicher Auskunftsanspruch
Umgrenzung des Kreises der 
Anspruchsteller
Abgrenzung zu gewerblichem 
Informationsangebot
Anforderungen an journalistisch-
redaktionelle Angebote 

Aus der Rechtsprechung

Leitsätze der Redaktion:

1. Der presserechtliche Auskunftsan-
spruch des § 4 Abs. 1 LPrG ist an die 
Erfüllung der öffentlichen Aufgabe 
der Presse nach § 3 LPrG gebunden. 
Der Anspruchsteller muss einem 
Presseunternehmen zugeordnet wer-
den können, das die Gewähr für die 
publizistische Verbreitung an die Öf-
fentlichkeit bietet und an der öffentli-
chen Meinungsbildung mitwirkt.

2. Es ist kein Beitrag zur öffentlichen 
Meinungsbildung, Informationen zu 
den Anbietern in öffentlichen Ver-
gabeverfahren an einen beschränk-

ten Kreis gewerblicher Nutzer zu ver-
mitteln.

3. Ein journalistisch-redaktionelles An-
gebot i.S.d. § 54 Abs. 2 RStV zeich-
net sich dadurch aus, dass Informa-
tionen nach ihrer angenommenen 
gesellschaftlichen Relevanz ausge-
wählt und zusammengestellt wer-
den mit dem Ziel, zur öffentlichen 
Kommunikation beizutragen.

Beschluss des OVG Schleswig vom 
13.04.2017 – 3 LA 45/16 

Zum Sachverhalt:
Die Klägerin macht einen Auskunftsan-

gen an kommunale Wählervereinigungen 
verfassungsrechtlich unbedenklich und 
verletze deren Chancengleichheit auf 
kommunaler Ebene nicht. Dies entspre-
che der Rechtsprechung des Bundesver-
fassungsgerichts (BVerfG), welches wie-

derholt zu dieser Frage entschieden 
habe. Die geltenden Höchstbeträge 
stimmten inflationsbedingt im Wesent-
lichen mit den vom BVerfG überprüften 
Beträgen überein. Auch habe sich das 
rechtliche Umfeld auf kommunaler Ebene 

nicht wesentlich verändert. Schließlich sei 
zu berücksichtigen, dass der Gesetzge-
ber bei der sog. mittelbaren Parteienfinan-
zierung die besonderen Aufgaben der 
Parteien auf regionaler wie überregionaler 
Ebene zu beachten habe.
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spruch gegenüber dem Beklagten zu be-
stimmten Vergabeverfahren geltend. Die 
Klägerin ist Herausgeberin von Print- und 
Telemedien, welche die Beschaffungs-
prozesse öffentlicher Auftraggeber recher-
chieren, strukturieren, dokumentieren und 
publizieren. Öffentliche Ausschreibungen 
und die den Ausschreibungen folgenden 
Auftragsvergaben sind zentrales Element 
ihrer Tätigkeit. Das Angebot der Klägerin 
umfasst dabei im Onlinebereich acht kos-
tenpflichtige Abonnentenmedien sowie 
zwei frei zugängliche Onlinemedien. Da-
rüber hinaus bietet sie ein Printmedium – 
den „Auftragsvergabemonitor“ – als 
Abonnentenmedium an. 
Nach eigenen Angaben richtet sich das 
Medienangebot der Klägerin vorwiegend 
an gewerblich tätige Nutzer und Abon-
nenten. Sie wolle durch die Veröffent-
lichung von Ausschreibungsvorgängen 
und den Auftragnehmern öffentlicher Auf-
traggeber die Transparenz des öffentli-
chen Beschaffungswesens verbessern, 
da insbesondere für nationale Vergabe-
verfahren – sogenannte unterschwellige 
Verfahren – im Gegensatz zu oberschwel-
ligen Verfahren auf europäischer Ebene 
keine Publizitätspflicht bestehe. Seit Mitte 
2013 frage sie deshalb bei öffentlichen 
Vergabestellen die Informationen bei Ver-
gabeverfahren zum Auftragnehmer, zur 
Auftragssumme, die Zahl der Bieter und 
das Datum der Vergabe an. 
Das Verwaltungsgericht hat die Klage ab-
gewiesen. Ihren dagegen gestellten An-
trag auf Zulassung der Berufung begrün-
det sie mit ernstlichen Zweifeln an der 
Richtigkeit des Urteils und dem Abwei-
chen des Urteils von obergerichtlichen 
Entscheidungen.

Aus den Gründen:
Der zulässige Antrag auf Zulassung der 
Berufung ist unbegründet. Die Berufung 
ist nur zuzulassen, wenn einer der Zu-
lassungsgründe des § 124 Abs. 2 VwGO 
dargelegt ist und vorliegt; § 124a Abs. 5 
Satz 2 VwGO. Dies ist nicht der Fall. 
Die von der Klägerin geltend gemachten 
Zulassungsgründe der ernstlichen Zweifel 
an der Richtigkeit des Urteils (§ 124 Abs. 2 
Nr. 1 VwGO) und der Divergenz (§ 124 
Abs. 2 Nr. 4 VwGO) liegen nicht vor. 
Ernstliche Zweifel an der Richtigkeit des 
Urteils liegen nach ständiger Recht-
sprechung des Schleswig-Holsteinischen 
Oberverwaltungsgerichts vor, wenn ein 
Erfolg des Rechtsmittels, dessen Zulas-
sung begehrt wird, mindestens ebenso 
wahrscheinlich ist, wie dessen Misserfolg 
(vgl. OVG Schleswig, Beschluss vom 14. 
Mai 1999 – 2 L 244/98 –, juris, Rn. 21). 
Derartige Zweifel an der Richtigkeit des 
Urteils sind nicht gegeben.
Weder aus § 4 Abs. 1 Landespressege-
setz – LPrG SH - noch aus § 9a Abs. 1 Satz 
1 i.V.m. § 54 Abs. 2 Satz 1, § 55 Abs. 3 
Staatsvertrag für Rundfunk und Teleme-

dien - RStV - steht der Klägerin ein Aus-
kunftsanspruch zu. 
Nach § 4 Abs. 1 LPrG SH sind die Behör-
den verpflichtet, den Vertreterinnen und 
Vertretern der Presse die der Erfüllung 
ihrer öffentlichen Aufgaben dienenden 
Auskünfte zu erteilen. Die öffentliche Auf-
gabe der Presse bestimmt sich nach § 3 
LPrG SH. Danach erfüllt die Presse da-
durch eine öffentliche Aufgabe, dass sie 
Nachrichten beschafft und verbreitet, 
Stellung nimmt und Kritik übt. Diese Vor-
aussetzungen sind im vorliegenden Fall 
bei der Klägerin nicht gegeben. 
Zwar ist der Klägerin darin zuzustimmen, 
dass die Presseeigenschaft ausschließ-
lich formal bestimmt wird. Dies ergibt sich 
unter anderem auch aus der von der Klä-
gerin angegebenen Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts, wonach es 
für den Schutz der Pressefreiheit aus Art. 5 
Abs. 1 Satz 2 GG nicht auf besondere 
Eigenschaften der Publikation ankommt, 
solange diese nur in gedruckter und zur 
Verbreitung geeigneter und bestimmter 
Form am Kommunikationsprozess teil-
nimmt. Es ist von einem weiten und for-
malen Pressebegriff auszugehen (vgl. 
BVerfG, Beschluss vom 8. Oktober 1996 – 
1 BvR 1183/90 –, Rn. 26, juris). Auch 
schadet es nicht, dass die Publikationen 
der Klägerin zum Teil nur von zahlenden 
Nutzern abgerufen werden können, so-
dass sich der Empfängerkreis der kos-
tenpflichtigen Medien der Klägerin auf 
gewerbliche Nutzer beschränken dürfte. 
Entscheidend für den Grundrechts-
schutz der Presse ist allein das Kommu-
nikationsmedium, nicht der Vertriebsweg 
oder Empfängerkreis (BVerfG aaO). 
Der Anspruch nach § 4 Abs. 1 LPrG SH ist 
jedoch an eine Aufgabenerfüllung nach 
§ 3 gebunden, indem die Auskünfte 
gerade zur Erfüllung der öffentlichen Auf-
gabe dienen sollen. Dies zeigt auch der 
Vergleich etwa zu dem weiten § 3 Satz 1 
des Informationszugangsgesetzes für 
das Land Schleswig-Holstein (IZG-SH), 
wonach jede natürliche oder juristische 
Person ein Recht auf freien Zugang zu den 
Informationen, über die eine informations-
pflichtige Stelle verfügt, hat. Dagegen ist 
der presserechtliche Auskunftsanspruch 
auf die der öffentlichen Aufgabe der Pres-
se dienenden Auskünfte beschränkt und 
gerade kein Jedermannsrecht. Dass die 
Presse Nachrichten beschafft und ver-
breitet, Stellung nimmt oder Kritik übt, ist 
deshalb Bestandteil einer öffentlichen 
Aufgabe, weil diese Tätigkeiten Voraus-
setzung für die öffentliche Meinungs-
bildung sind. Die eigentliche öffentliche 
Aufgabe besteht damit vornehmlich in der 
Information der Bevölkerung als Grund-
lage der öffentlichen Meinungsbildung 
(vgl. BVerfG, Beschluss vom 8. Septem-
ber 2014 – 1 BvR 23/14 –, Rn. 29, juris 
m.w.N). Öffentlich ist diese Aufgabe unter 
anderem, weil sie Voraussetzung für den 

in einem freiheitlich demokratischen 
Staatswesen notwendigen Willensbil-
dungsprozess ist und demokratische 
Kontrolle der Bürger über die staatlichen 
Einrichtungen und ihre gewählten Vertre-
ter erlaubt (vgl. etwa Löffler/ Ricker, Hand-
buch des Presserechts, 5. Aufl. 2005, S. 
22 m.w.N), auch wenn die Meinungs-
bildung nicht bloß auf den politischen 
Bereich beschränkt ist (vgl. BVerfG, Urteil 
vom 15. Dezember 1999 – 1 BvR 653/96 –, 
Rn. 95, juris). 
Einen Anspruch nach § 4 Abs. 1 LPrG SH 
kann deshalb nur derjenige geltend 
machen, der einem Presseunternehmen 
zugeordnet werden kann, das die Gewähr 
für die publizistische Verbreitung an die 
Öffentlichkeit bietet und an der öffent-
lichen Meinungsbildung mitwirkt (OVG 
Münster, Beschluss vom 4. Juli 2014 – 5 B 
1430/13 –, juris, Rn. 9 zum im Wesent-
lichen gleichlautenden Anspruch aus 
dem nordrhein-westfälischen Landes-
pressegesetz). 
Dies ist bei der Klägerin im vorliegenden 
Fall nicht gegeben. Die tatsächlichen 
Feststellungen des Verwaltungsgerichts 
sind nicht zu beanstanden. Nach den 
eigenen Angaben der Klägerin geht es ihr 
in erster Linie nicht darum, zur Meinungs-
bildung beizutragen, sondern für Trans-
parenz im Bereich der nationalen Verga-
beverfahren zu sorgen. Die gewerblichen 
Nutzer der Angebote der Klägerin sollen 
von den Informationen zu den Anbietern in 
öffentlichen Vergabeverfahren profitieren, 
indem sie die Möglichkeit erhalten, bei 
Interesse mit diesen Geschäfte zu 
machen. Das Angebot kann zudem mög-
lichen Bietern späterer Vergabeverfahren 
dazu dienen, Anhaltspunkte für das 
Gebotsverhalten von Konkurrenten zu er-
halten. Die Klägerin bedient damit vor-
wiegend die geschäftlichen Interessen 
der Nutzer ihrer Angebote. Ihr geht es 
damit nicht um Meinungsbildung, son-
dern um gewerbliche Information (vgl. 
auch OVG Bautzen, Beschluss vom 10. 
Juli 2015 – 3 B 137/15 –, Rn. 12, juris; VG 
Dresden, Urteil vom 28. Juni 2016 – 2 K 
3947/14 –, Rn. 33, juris). Auch das Print-
medium „Auftragsvergabemonitor“ der 
Klägerin ändert an dieser Beurteilung 
nichts. Es enthält bloß eine Zusammen-
stellung verknappter Informationen über 
einzelne Vergabeverfahren und besteht 
zu einem großen Teil aus der Wiedergabe 
von Originalquellen (vgl. zum Ganzen 
auch VG Dresden aaO Rn. 35, juris). Zwar 
schützt die Pressefreiheit auch die tech-
nische Verbreitung von Äußerungen 
Dritter (BVerfG, Beschluss vom 15. De-
zember 2011 – 1 BvR 1248/11 –, Rn. 31, 
juris). Es kommt für den hier streitigen 
Auskunftsanspruch aber darüber hinaus 
darauf an, ob die Klägerin auf eine mei-
nungsbildende Information eines releva-
nten Kreises der Öffentlichkeit abzielt. 
Dies ist gerade nach dem Angebot der 
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Klägerin nicht gegeben. Im Vordergrund 
ihrer Zielsetzung steht die Versorgung 
ihrer Abonnenten und Nutzer mit gewerb-
lichen Informationen. Der „Auftragsverga-
bemonitor“ ist dabei ersichtlich nur ein 
Nebenprodukt, der dazu dienen soll, der 
Klägerin Auskunftsansprüche einzuräu-
men. Die begehrten Auskünfte zu Verga-
beverfahren zum Auftragnehmer, zur Auf-
tragssumme, der Zahl der Bieter und dem 
Datum der Vergabe sind zudem in erster 
Linie relevant für die geschäftlichen Inte-
ressen ihrer Nutzer, indem diese Daten in 
den Onlineportalen der Klägerin abge-
fragt werden können. Auch ist es ir-
relevant, dass die Publikation „Auftrags-
vergabemonitor“ von der Deutschen 
Nationalbibliothek der Zeitschriftenstatus 
eingeräumt wird. Die Deutsche Natio-
nalbibliothek sammelt regelmäßig er-
scheinende Druckwerke. Eine Indizierung 
des Anspruches aus § 4 Abs. 1 LPrG SH 
ist damit nicht verbunden. Auch ist es 
irrelevant, ob die Klägerin Sondervor-
schriften für periodische Druckwerke 
hinsichtlich Impressumspflicht und An-
spruch auf Gegendarstellung erfüllt. Für 
die Voraussetzungen des presserecht-
lichen Auskunftsanspruchs ist damit 
nichts ausgesagt. 
Die verfassungsrechtlichen Bedenken, 
die die Klägerin gegen das Urteil des 
Verwaltungsgerichts anbringt, verfangen 
nicht. Die Voraussetzungen des An-
spruches nach § 4 Abs. 1 LPrG SH mit 
dem Inhalt der Auslegung des Verwal-
tungsgerichts genügen den verfassungs-
rechtlichen Anforderungen der Presse-
freiheit aus Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG. 
Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG gewährleistet ne-
ben seiner Funktion als Abwehrrecht auch 
aus seinem objektiv-rechtlichen Gehalt 
die institutionelle Eigenständigkeit der 
Presse. Hieraus leitet sich die Pflicht des 
Gesetzgebers ab, die Rechtsordnung so 
zu gestalten, dass die Presse ihrer beson-
deren verfassungsrechtlichen Bedeutung 
gerecht wird und ihr eine funktionelle Be-
tätigung ermöglicht wird (BVerwG, Urteil 
vom 20. Februar 2013 – 6 A 2.12 –, Rn. 27, 
juris, m.w.N). Hierzu zählen auch behörd-
liche Auskunftspflichten. Dem Gesetzge-
ber steht bei der Umsetzung jedoch ein 
weiter Ausgestaltungsspielraum zu. Der 
Gesetzgeber unterliegt dabei deutlich 
schwächeren verfassungsrechtlichen 
Direktiven als beim Erlass von Regelun-
gen, mit denen Eingriffe in den abwehr-
rechtlichen Gewährleistungsgehalt der 
Pressefreiheit verbunden sind. Er ist nicht 
gehindert, bestimmte Funktionsbereiche 
von dem Auskunftsanspruch auszuneh-
men (BVerwG aaO). 
Es ist hier nicht erkennbar, dass der pres-
serechtliche Auskunftsanspruch aus § 4 
Abs. 1 LPrG SH diesen Anforderungen 
nicht gerecht wird. Die Beschränkung auf 
solche Vertreter der Presse, die an der öf-
fentlichen Meinungsbildung mitwirken, 

sichert klassischen Journalisten eine 
effektive Informationsbeschaffung von 
Behörden. Damit wird der verfassungs-
rechtlichen Bedeutung der Presse und 
ihrer Funktion genüge getan. Es ist nicht 
zu beanstanden, dass § 4 Abs. 1 LPrG SH 
in der Auslegung des Verwaltungsge-
richts eine Informationsbeschaffung für 
eine im Wesentlichen kommerzielle Kom-
munikation ausnimmt. Die bloß kommer-
zielle Nutzung von Informationen ist ge-
rade nicht die Funktion der Presse, die 
vom objektiv-rechtlichen Gehalt der 
Pressefreiheit vorausgesetzt wird. 
Ein Auskunftsanspruch ergibt sich auch 
nicht aus § 9a Abs. 1 Satz 1 i.V.m. § 54 
Abs. 2 Satz 1, § 55 Abs. 3 RStV. Danach 
besteht für Anbieter von Telemedien mit 
journalistisch-redaktionell gestalteten 
Angeboten, in denen insbesondere voll-
ständig oder teilweise Inhalte periodi-
scher Druckerzeugnisse in Text und Bild 
wiedergegeben werden, gegenüber Be-
hörden ein Recht auf Auskunft. Es fehlt 
hier an einem journalistisch-redaktionell 
gestalteten Angebot der Klägerin. Die 
Bindestrich-Verknüpfung bedeutet jour-
nalistisch und redaktionell, d.h. das An-
gebot muss kumulativ beide Voraus-
setzungen erfüllen (Lent, in: BeckOK 
Informations- und Medienrecht, 14. Edi-
tion, RStV § 54 Rn. 5). 
Journalistisch-redaktionelle Angebote 
zeichnen sich dadurch aus, dass bei 
ihnen Informationen nach ihrer angenom-
menen gesellschaftlichen Relevanz aus-
gewählt und zusammengestellt werden. 
Dahinter steht das Ziel des Anbieters, zur 
öffentlichen Kommunikation beizutragen. 
Dabei ist es allerdings nicht erforderlich, 
dass das Angebot sich an eine breite 
Öffentlichkeit richtet. Auch auf enge Ziel-
gruppen zugeschnittene Angebote kön-
nen journalistisch sein, wenn sie eine 
erkennbare publizistische Zielsetzung 
haben, d.h. von der Intention her auf Teil-
habe am Prozess der öffentlichen Mei-
nungsbildung - jedenfalls innerhalb der 
Zielgruppe - angelegt sind. Kommerzielle 
Kommunikation fällt grundsätzlich nicht 
unter die journalistisch-redaktionell ge-
stalteten Angebote (VGH Mannheim, 
Beschluss vom 25. März 2014 – 1 S 
169/14 –, Rn. 22, juris). 
Nach diesen Grundsätzen liegt hier 
gerade kein journalistisch-redaktionelles 
Angebot vor. Die Intention der Klägerin 
liegt – wie oben erläutert – nicht in der Teil-
habe am Prozess der öffentlichen Mei-
nungsbildung. Sie zielt vielmehr auf die 
Befriedigung der geschäftlichen Informa-
tionsinteressen der Nutzer ihrer Angebote 
ab. Es handelt sich somit um kommer-
zielle Kommunikation. Auch die elektroni-
sche Ausgabe des „Auftragsmonitors“ 
ändert – wie oben ausgeführt – an diesem 
Befund nichts. Die Behauptung der Klä-
gerin, durch eine solche Auslegung wären 
hunderte von Fachzeitschriften in ihrem 

Bestand gefährdet, ist nicht nachvoll-
ziehbar. Denn bei herkömmlichen Fach-
zeitschriften geht es tatsächlich um eine 
auf die Meinungsbildung ausgerichtete 
Aufarbeitung von Fachthemen, die der 
Publikation der Klägerin gerade fehlt. 
Auch der Zulassungsgrund der Divergenz 
liegt nicht vor. 
Eine Berufung ist wegen Divergenz zu-
zulassen, wenn das Urteil von einer Ent-
scheidung des Oberverwaltungsgerichts, 
des Bundesverwaltungsgerichts, des ge-
meinsamen Senats der obersten Ge-
richtshöfe des Bundes oder des Bundes-
verfassungsgerichts abweicht und auf 
dieser Abweichung beruht; § 124 Abs. 2 
Nr. 4 VwGO. Dies ist hier nicht der Fall. 
Soweit die Klägerin Entscheidungen des 
Bundesgerichtshofes und des Ober-
landesgerichts Bremen anführt, ist dies 
schon deshalb für den Zulassungsgrund 
nach § 124 Abs. 2 Nr. 4 VwGO irrelevant, 
weil diese Gerichte nicht in der Norm auf-
gezählt werden. Maßgeblich ist die Ab-
weichung von einer Entscheidung der 
aufgeführten Gerichte und nicht auch 
eines anderen obersten Bundesgerichts. 
Soweit sich die Klägerin auf Entschei-
dungen des Bundesverwaltungsgerichts 
und des Bundesverfassungsgerichts be-
ruft, müsste eine Abweichung von tra-
genden rechtlichen Erwägungen einer 
Entscheidung dieser Gerichte vorliegen. 
Die Entscheidung, von der abgewichen 
wird, muss sich grundsätzlich auf die-
selbe Rechtsvorschrift beziehen (Kopp/
Schenke, VwGO, 22. Aufl. 2016, § 132 Rn. 
14 f). Das ist hier nicht der Fall. 
Schon zweifelhaft ist, ob die Klägerin den 
Zulassungsgrund der Divergenz ord-
nungsgemäß dargelegt hat. Grundsätz-
lich muss sowohl der der höchstrichter-
lichen Entscheidung zugrunde liegende 
Rechtssatz als auch der vom Verwal-
tungsgericht in der angefochtenen Ent-
scheidung aufgestellte abstrakte Rechts-
satz aufgezeigt werden, der im Wider-
spruch steht und die Entscheidung trägt. 
Es bedarf dabei eines Obersatzvergleichs 
durch Gegenüberstellung und einer Dar-
legung, worin der Widerspruch zu sehen 
ist (vgl. Roth, in: BeckOK VwGO, 39. 
Edition, § 124a Rn. 78). Diesen Anforde-
rungen wird die Klägerin kaum gerecht, 
indem sie im Wesentlichen Zitate von 
höchstrichterlichen Entscheidungen an-
einanderreiht. Darüber hinaus ist ein Wi-
derspruch jedoch auch nicht erkennbar. 
Soweit sich die Klägerin auf Entscheidun-
gen des Bundesverwaltungsgerichts zum 
Gebot der staatlichen Inhaltsneutralität 
bezieht (Urteil vom 16. März 2016 – 6 C 
66.14 –, Rn. 26, juris; BVerwG, Urteil vom 
1. Oktober 2014 – 6 C 35.13 –, Rn. 41, 
juris), liegt keine Abweichung vor. Die Ent-
scheidungen betreffen Fälle, in denen die 
Presseeigenschaft des die Auskunft Be-
gehrenden unzweifelhaft war. Die Fund-
stellen beziehen sich auf den Gegenstand 
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des Informationsanliegens und nicht – wie 
in diesem Fall – auf die Frage, ob der An-
spruchsteller überhaupt als Vertreter der 
Presse bei der Meinungsbildung mitwirkt. 
Gleiches gilt auch für die von der Klägerin 
angeführte Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts vom 27. Juli 2015 (– 1 
BvR 1452/13 –, Rn. 14, juris). 
Soweit sich die Klägerin auf die Entschei-
dungen des Bundesverfassungsgerichts 
bezieht (Beschluss vom 8. Oktober 1996 – 
1 BvR 1183/90 –, Rn. 26, juris; Urteil vom 
15. Dezember 1999 – 1 BvR 653/96 –, Rn. 
94 f., juris), betreffen diese Entscheidun-
gen nicht die Auslegung von presserecht-
lichen Auskunftsansprüchen, sondern be-

ziehen sich auf die Reichweite der Presse-
freiheit als grundrechtlich geschütztes 
Abwehrrecht. Eine Abweichung liegt da-
mit nicht vor. 
Soweit die Klägerin auf die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts zum 
Schutz der Pressefreiheit auch auf die 
bloß technische Verbreitung von Äußerun-
gen Dritter verweist (Beschluss vom 15. 
Dezember 2011 – 1 BvR 1248/11, Rn. 31, 
juris), liegt ebenfalls keine Abweichung 
vor. Die Entscheidung des Verwaltungs-
gerichts betrifft nicht den grundrecht-
lichen Schutz der Pressefreiheit als sol-
chen. Das Verwaltungsgericht hat die 
Tatsache, dass viele der Berichte der frei 

zugänglichen Webseiten „www.Auftrags
vergabemonitor.de“ und „www.Bahn
markt-Vergabemonitor.EU“ bloß aus der 
Wiedergabe fremder Bezugsquellen be-
stehen, nicht inhaltlich bewertet, sondern 
als Beleg dafür herangezogen, dass eine 
redaktionelle Bearbeitung der Meldungen 
mit dem Ziel, zur öffentlichen Meinungs-
bildung beizutragen, zu verneinen sei. 
Zwar mag grundsätzlich die Verbreitung 
von Äußerungen Dritter auch von der 
Pressefreiheit umfasst sein, die hier zu 
prüfenden Ansprüche aus § 4 Abs. 1 LPrG 
SH sowie aus § 9a RStV haben jedoch 
engere Voraussetzungen. 

Wir suchen zum 1. Februar 2018 

eine Dezernentin / einen Dezernenten (Vollzeit) 

für das Dezernat mit dem Schwerpunkt „Stadtentwicklung (Bau, Planung und Umwelt)". Angesichts der kommunalen 

Themenvielfalt werden dem Dezernat noch weitere Themengebiete aus dem Aufgabenspektrum der kommunalen 

Selbstverwaltung zugeordnet. 

Der Städteverband Schleswig-Holstein vertritt als kommunaler Landesverband die kommunalen Interessen und Belange 

aller 4 kreisfreien und 58 kreisangehörigen Städte sowie der Gemeinden Halstenbek, Sylt und Rellingen. Aufgrund seiner 

Mitgliederstruktur werden sowohl die Interessen des ländlichen als auch des städtischen Raumes vertreten. Aufgabe ist es, 

die im Grundgesetz und der Landesverfassung garantierten Rechte auf gemeindliche Selbstverwaltung zu wahren und zu 

stärken sowie die gesetzlich eingeräumten Beteiligungsrechte (§ 132 GO) wahrzunehmen. Sitz des Städteverbandes 

Schleswig-Holstein ist Kiel. 

Die Anstellung erfolgt in Abhängigkeit der laufbahn- bzw. tarifrechtlichen Voraussetzungen in ein beamtenrechtsähnliches 

Verhältnis oder in Anlehnung an den Tarifvertrag für den Öffentlichen Dienst (TVöD-VKA). Die Einstufung erfolgt gemäß E 14 

TVöD bzw. Besoldungsgruppe A 14 BBesO. 

Gesucht wird eine hochmotivierte, hochqualifizierte Persönlichkeit mit Eigeninitiative, Teamfähigkeit und Verhandlungs-

geschick. Die Bewerberin bzw. der Bewerber muss die für das Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde 

besitzen (z.B. Volljurist/in oder vergleichbarer Hochschulabschluss) und sollte über Erfahrungen auf dem Gebiet der 

kommunalen Selbstverwaltung verfügen. Vertiefte juristische Kenntnisse, praktische Berufserfahrungen in der Kommunal-

verwaltung, Kommunalverbänden oder in der Ministerialverwaltung sowie die Kenntnis des schleswig-holsteinischen 

Kommunalrechts und der schleswig-holsteinischen Verwaltungsstruktur sind von Vorteil. 

Der Städteverband bietet ein modernes Arbeitsumfeld mit leistungsgerechter Bezahlung, einem motivierten Team und 

Aufstiegsmöglichkeiten. Bewerbungen mit Lichtbild, Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Tätigkeitsnachweisen werden (gerne 

auch per E-Mail) bis zum 10. November 2017 an folgende Adresse erbeten: 

Städteverband Schleswig-Holstein 

Geschäftsführendes Vorstandsmitglied Jochen von Allwörden 

Reventlouallee 6, 24105 Kiel 

(jochen.von.allwoerden@staedteverband-sh.de) 
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Aus dem Landesverband

Traditionell tagte der Bau-, Planungs- und 
Umweltausschuss des SHGT im Rahmen 
seiner zweiten Jahressitzung auf dem 
Messegelände der NordBau. Neben einer 
umfangreichen Tagesordnung hatte der 
Ausschuss zwei Gäste zur Sitzung einge-
laden, die zu aktuellen Themen referier-
ten. Gleich zu Beginn der Sitzung stellte 
Lars Kaiser als Leiter des Landesbüros im 
Projekt NEW 4.0 Grundsätze und Ziele der 
zwischen Schleswig-Holstein und Ham-
burg gebildeten Innovationsallianz vor. 
Rund 60 Partner aus Wirtschaft, Wissen-
schaft und Politik haben sich dem länder-
übergreifenden Großprojekt angeschlos-
sen, um die Energiewende im Norden 
zukunftsfähig und erfolgreich zu gestal-
ten. Wesentliches Ziel ist es, die Gesamt-
region bis zum Jahr 2035 zu 100 Prozent 
sicher, zuverlässig und kostengünstig mit 
regenerativem Strom zu versorgen. Hier-
für soll Strom intelligent und bedarfsorien-
tiert erzeugt und genutzt werden. Herr 
Kaiser stellt das Projekt sowie eine Road-
show, auf die auch Gemeinden im Rah-
men eigener Veranstaltungen zurück-
greifen können, in dieser Ausgabe der 
Gemeinde vor.

Bau-, Planungs- und Umweltausschuss 
des SHGT tagte am 13. September
auf der NordBau

Als weiteren Gast konnten die Ausschuss-
mitglieder Erik Brauer, Leiter der IB.SH 
Energieagentur, begrüßen, der ein beson-
deres Beratungsangebot im Rahmen der 
Energie- und Klimaschutzinitiative (EKI) 
des Landes zur Erstellung eines Kommu-
nalen Energiemanagements vorstellte.  
Hintergrund seien die nach wie vor erheb-
lichen Einsparpotenziale in den Gemein-
den, die durch eine ganzheitliche Be-
trachtung verschiedener Bereiche sicht-
bar werden. Beispielhaft nannte Erik 
Brauer die Sensibilisierung von Gebäu-
denutzern, die Betriebsoptimierung von 
Anlagentechniken oder die Einführung 
eines Energiecontrollings, welches durch 
ein „Gebäude-EnergieEffizienz-Spiegel“, 
ein „Liegenschafts-EnergieEffizienz-Ka-
taster“ oder durch eine monatliche „Ener-
gieEffizienz-Kontrolle“ flankiert werden 
könne. Abschließend gab Erik Brauer 
einen Überblick über bestehende Förder-
möglichkeiten.
Im Zuge der weiteren Beratungen stellte 
die Geschäftsstelle das Angebot der 
Agentur Landmobil zur Einrichtung von 
Bürgerbussen vor. Insbesondere die 
Möglichkeit, Bürgerbusse außerhalb des 

Personenbeförderungsgesetzes (PBefG) 
- bedarfsorientiert, ohne festen Fahrplan - 
einzusetzen, stieß bei den Ausschussmit-
gliedern auf reges Interesse. So können 
zum einen Leerfahrten vermieden wer-
den, zum anderen bietet der flexiblere 
Rahmen Möglichkeiten zusätzlicher Hilfe-
stellungen im Alltag, wie etwa das Ab-
holen von Fahrgästen vor ihrer Haustür. 
Während in Schleswig-Holstein derzeit 10 
Bürgerbusse im Einsatz sind, hat die 
Agentur Landmobil in Rheinland-Pfalz seit 
der Beauftragung durch das Land im Jahr 
2010 54 Bürgerbusse auf den Weg ge-
bracht, die fast ausschließlich außerhalb 
des PBefG fahren. Die Ausschussmitglie-
der sprachen sich dafür aus, die Mitglie-
der über dieses Angebot zu informieren 
und sich gegenüber der Landesregierung 
für die Schaffung von Fördermöglich-
keiten einzusetzen. Schließlich bestehen 
in anderen Bundesländern Förderungen 
für Erstberatungen oder die Beschaffung 
und Umrüstung von Fahrzeugen.
Darüber hinaus informierte die Geschäfts-
stelle u.a. über den Sachstand zum Pro-
jekt gegen Katzenelend sowie über die 
Initiierung des Norddeutschen Netzwer-
kes Klärschlamm und berichtete aus der 
Arbeitsgruppe des Landes zum Rückbau 
der Kernkraftwerke.

Daniel Kiewitz

Am 2. November 2017 ist die Kieler Halle 
400 wieder Schauplatz der jährlichen Ver-
anstaltung des Kommunalen Forums für 
Informationstechnik (KomFIT) rund um 
die kommunale Informationstechnik und 
E-Government. 

„E und I – kraftvolle Vitamine für 
eine moderne Verwaltung“ 

ist das Motto der diesjährigen Veran-
staltung. Als Schwerpunkte zeichnen sich 
auch in diesem Jahr die Bereiche E-
Government und Informationssicherheit 
ab. 
Das Landesverwaltungsgesetz Schles-

wig-Holstein (LVwG) regelt die kurzfristige 
Umsetzung zahlreicher Anforderungen 
zur verbesserten elektronischen Kommu-
nikation mit den Bürgerinnen und Bür-
gern, Unternehmen und auch behörden-
intern. Nutzen Sie die Veranstaltung, um 
sich über besonders dringliche Umset-
zungsanforderungen wie das Besondere 
Behördenpostfach (BePo) und die elek-
tronische Rechnung (E-Rechnung) zu in-
formieren. 
Neben den nach dem LVwG umzusetzen-
den Aufgaben werden auch attraktive 
Online-Lösungen auf dem Weg zur Digi-
talen Verwaltung aufgezeigt. 

Verschaffen Sie sich einen Überblick 
darüber, wie man mit der Umsetzung von 
Maßnahmen zur Informationssicherheit 
auch den Anforderungen durch die neue 
EU-DSGVO gerecht wird. Holen Sie sich 
Tipps, wie man das Bewusstsein der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter zur Not-
wendigkeit gezielter Sicherheitsmaßnah-
men verbessert.
Nutzen Sie auch die Gelegenheit, einen 
Eindruck über aktuelle kommunale Lö-
sungen aus den Bereichen Hard- und 
Software sowie Dienstleistung zu gewin-
nen. Hierfür sind wieder eine umfangrei-
che Messe und zahlreiche korrespondie-
rende Ausstellervorträge vorgesehen.
Ständig aktualisierte Informationen zur 
Veranstaltung sind unter https://www.kom
fit-blog.de/komfit-jahresveranstaltung-
02-11-2017/ zu finden. Dort können sich 
interessierte Besucherinnen und Besu-
cher kostenfrei zur Veranstaltung anmel-
den.

Veranstaltungsankündigung:

KomFIT-Jahresveranstaltung am 
2. November 2017 in Kiel
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Infothek

Projekt gegen Katzenelend – 
Herbstaktion bis zum 10. November
Im Rahmen des landesweiten Projektes 
gegen Katzenelend, welches von den 
kommunalen Landesverbänden, dem 
Land, den Tierschutzverbänden, der Tier-
ärzteschaft und dem Landesjagdverband 
getragen wird, ist es erneut möglich, Kat-
zen kastrieren zu lassen. Die diesjährige 
Herbstaktion ist am 16. Oktober gestartet 
und endet am 10. November 2017. Wie im 
vergangenen Jahr auch, können aus-
schließlich freilebende Katzen über den 
bei der Tierärztekammer verwalteten 
Fonds kastriert, gechippt und in einer Da-
tenbank erfasst werden. Tierschutzver-
bände, aber auch private Initiativen und 
engagierte Personen sind dazu aufgeru-
fen, freilebende Katzen - etwa an bekann-
ten Futterstellen - einzufangen und im 
Aktionszeitraum über den eingerichteten 
Fonds kastrieren lassen.
Seit Beginn des Projektes im Herbst 2014 
wurden in Schleswig-Holstein insgesamt 
10.104 Katzen kastriert. Mit ca. 64 Prozent 
handelte es sich dabei weit überwiegend 
um freilebende Katzen. Das Pilotprojekt 
gegen Katzenelend hat gezeigt, dass die 

Anzahl der Fundtiere z.T. deutlich redu-
ziert werden konnte und damit auch Kos-
ten für Fundtiere eingespart werden 
konnten. Die kommunalen Landesver-
bände bitten wie bereits zum Beginn der 
letzten Aktion auch, den eingerichteten 
Fonds durch freiwillige Spenden finanziell 
zu unterstützen. Die Sicherung der Finan-
zierung und damit auch die Fortführung 
des Projektes stehen in besonderem In-
teresse aller Gemeinden. 
Freiwillige Finanzierungsbeiträge bitten 
wir auf das bei der Tierärztekammer 
eingerichtete Sonderkonto zu leisten:
Kontobezeichnung: 
Pilotprojekt Katzenelend S-H
IBAN: DE61 2186 0418 0033 2005 58
BIC: GENODEF1RHE

Termine:

09.11.2017: Rechts-, Verfassungs- 
und Finanzausschuss des SHGT

09./10.11.2017: Bürgermeisterfach-
konferenz

14.11.2017: 9. Klima- und Energie-
konferenz des SHGT

16.11.2017: Fortbildungsveranstal-
tung zur Qualitätssicherung der 
ländlichen Abwasserentsorgung

12.12.2017: Landesvorstand des 
SHGT

Pressemitteilung

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
hat den Gemeindekongress des Schles-
wig-Holsteinischen Gemeindetages be-
sucht und sich mit einer Rede an die Kom-
munalpolitiker gewandt. Auch Minister-
präsident Daniel Günther sprach zu den 
Teilnehmern. 
Der Gemeindekongress des Schleswig-
Holsteinischen Gemeindetages findet alle 
5 Jahre statt und ist das größte regel-
mäßige kommunale Treffen in Schleswig-
Holstein. Teilgenommen haben über 700 
Kommunalpolitiker, Ehrengäste und 
Vertreter von Unternehmen. Knapp 30 

Aussteller haben sich den Teilnehmern 
präsentiert. Mehrere Fachvorträge wid-
meten sich den Themen „Eine digitale 
Agenda für jede Gemeinde?“ und „De-
mografischer Wandel: Zusammenleben 
2030“. Der Gemeindekongress 2017 
stand unter dem Motto: „Demokratie le-
ben – Zukunft gestalten“.
Bürgermeister Thomas Schreitmüller, 
Landesvorsitzender des Gemeindetages: 
„Der Besuch des Bundespräsidenten ist 
für die Gemeinden in Schleswig-Holstein 
eine große Ehre. Den Mitarbeitern in den 
Rathäusern, den Bürgermeistern und den 

Ehrenamtlern wird damit der Rücken ge-
stärkt. Die Gemeinden haben Schleswig-
Holstein vorangebracht, insbesondere 
weil sie z.B. in die Kindertagesstätten und 
den Breitbandausbau investieren. Bei die-
sen Themen steht Schleswig-Holstein 
bundesweit mit an der Spitze. Dies ist eine 
große Leistung der Bürgermeisterinnen 
und Bürgermeister sowie der Kommunal-
politiker vor Ort.“
Der Gemeindetag werbe dafür, dass sich 
die Bürgerinnen und Bürger für die Kom-
munalwahl am 6. Mai 2018 interessieren 
und selbst bereit sind, Verantwortung zu 
übernehmen, so Schreitmüller weiter.
Neben der Rede des Bundespräsidenten 
und des Ministerpräsidenten richtete 
auch Landtagspräsident Klaus Schlie ein 
Grußwort an die Gäste. Dr. Gerd Lands-
berg, Hauptgeschäftsführer des Deut-
schen Städte- und Gemeindebundes 
legte in seinem Vortrag die Forderungen 
der Städte und Gemeinden an die neue 
Bundesregierung dar.
Slam Poetin Mona Harry lieferte den 
kulturellen Höhepunkt und Abschluss des 
Gemeindekongresses.

SHGT vom 06. Oktober 2017

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
spricht beim Schleswig-Holsteinischen 
Gemeindetag

-Über 700 Teilnehmer treffen sich zum Gemeindekongress in Kiel -

Gemeindekongress des SHGT 2017: 
Fotos und Vorträge online
Am 6. Oktober 2017 fand der Gemein-
dekongress des SHGT mit über 700 Teil-
nehmern und knapp 30 Ausstellern im 
Kieler Schloss statt. Höhepunkt des Kon-
gresses war die Rede des Bundesprä-

sidenten Frank-Walter Steinmeier. Die 
Geschäftsstelle hat die freigegebenen 
Vorträge des Kongresses (sowie der 
Fachforen) und Fotos der Veranstaltung 
auf der Homepage des Gemeindetages 
(www.shgt.de /Rubrik Presse & Veröf-
fentlichungen) eingestellt.



von Nicolai  , Die  BauGB- und  BauNVO-Novelle zum neuen  Zusammenleben in der Stadt     |     A B H A N D L U N G E N

NordÖR 9/2017  |   369

NordÖR 9/2017
20. Jahrgang, Seiten 369-420

Zeitschrift für öffentliches Recht in Norddeutschland
Herausgegeben von: Prof. Dr. Ivo Appel, geschäftsführender Direktor der Forschungsstelle Umweltrecht, Universität Hamburg – Prof. Dr. Wilfried Erbguth, Universi tät 
Rostock – Hans-Jürgen Ermisch, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Verwaltungsrecht, Hamburg – Prof. Dr.  Thomas Groß, Universität Osnabrück – Friedrich-Joachim Mehmel, 
Präsident des OVG Hamburg – Prof. Dr. Hubert Meyer, Geschäfts führendes  Vorstandsmitglied des Niedersächsischen Landkreistages – Ilsemarie Meyer, Präsidentin des 
Staatsgerichtshofs Bremen und Präsidentin des OVG Bremen – Dr. Herwig von Nieuwland, Präsident des Niedersächsischen Staatsgerichtshofs – Prof. Dr.  Ulrich  Ramsauer, 
Vorsitzender Richter am OVG Hamburg a.D., Universität  Hamburg – Prof. Dr. Michael Sauthoff, Präsident des OVG und des FG Mecklenburg- Vorpommern – Prof. Dr. Utz 
Schliesky, Direktor beim Landtag von Schleswig-Holstein – Dr. Thomas Smollich, Präsident des OVG Lüneburg – Maren Thomsen, Präsidentin des OVG Schleswig
Redaktioneller Beirat: Jan-Christian Erps, Geschäftsführer des Landkreistags Schleswig-Holstein; sowie die Rechtsanwälte und Fachanwälte für Verwaltungsrecht Dr. 
Christian Becker, Kiel, Alexander Blume, Lüneburg, Dr. Manfred Ernst, Bremerhaven, Dr. Peter Guhl, Bremen, Dr. Kai Krohn, Greifswald, Rainer Kulenkampff, 
Bremen, Dr. Silke Reimer, Bad Schwartau, Dr. Uta Rüping, Hannover, Dr. Holger Schwemer, Hamburg, Dr. Klaus Willenbruch, Hamburg
Zentrale Schriftleitung: VRiOVG a.D. Prof. Dr. Ulrich Ramsauer, Hamburg 
Universität Hamburg, Fakultät für Rechtswissenschaft, Rothenbaumchaussee 33, 20148 Hamburg 
Landesschriftleitungen in Bremen, Greifswald, Hamburg, Lüneburg, Schleswig
www.NordOER.de

I.  Überblick

Relativ still hat der Gesetzgeber sehr umfassend und sehr inno-
vativ das   BauGB und mit ihm die   BauNVO geändert. Dabei war 
es lange umstritten, ob eine solche Novelle in diesem Umfang 
überhaupt erforderlich sei. Die Veränderungen sind derartig 
tiefgreifend, dass in diesem Beitrag nur kursorisch ein Überblick 
gegeben werden kann; eine vertiefte Auseinandersetzung mit den 
aufgeworfenen juristischen Fachfragen muss weiteren Beiträgen 
vorbehalten bleiben. Das Gesetz heißt:

„Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im Städ-
tebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenlebens in der 
Stadt“ vom 04.05.2017. Es ist am 12.05.2017 im Bundesgesetz-
blatt (BGBl. I S. 1057) verkündet worden und am 13.05.2017 
in Kraft getreten.1 Als griffiges Schlagwort wird die Novelle als 
NZS bezeichnet, neues Zusammenleben in der Stadt.2 Die Novelle 
setzt mehrere, ganz unterschiedliche Anliegen um. Ausgangspunkt 
ist erstens die geänderte UVP-RL.3 Die Richtlinie war bis zum 
16.05.2017 in nationales Recht umzusetzen; das wurde erreicht. Die 
Änderungen4 betreffen u. a. die zu prüfenden Umweltfaktoren, die 
Vorprüfung des Einzelfalls, die Öffentlichkeitsbeteiligung und die 
Erstellung des UVP-Berichts (ausschließlich aufs   BauGB bezogen). 

Ferner wird die Seveso-III-RL umgesetzt, indem über den ver-
pflichtenden Umsetzungsbedarf hinaus Möglichkeiten geschaffen 
werden, die Gefahren von Störfällen durch differenzierte Fest-
setzungen zu verringern.5

Zweites großes Anliegen der Novelle ist es, zu einer größeren 
Verdichtung im bebauten Raum zu kommen. Da die Bundes-

regierung das 30-ha-Ziel nach wie vor nicht aufgegeben hat,6 
muss der weitere Bedarf an Immobilien durch Verdichtung 
befriedigt wird. Das geschieht durch die Einführung „Urbaner 
Gebiete“ nach § 6a   BauNVO.

Drittens ist der Druck auf touristisch attraktive Lagen – ex-
plizit im Verbreitungsgebiet der NordÖR – sehr hoch, gefördert 
auch durch den Wunsch nach einer „sicheren“ Geldanlage. Der 
Gesetzgeber sah sich hier durch die Rechtsprechung gezwun-
gen zu entscheiden, inwiefern ein gedeihliches Miteinander von 

ABHANDLUNGEN

Die  BauGB- und  BauNVO-Novelle zum neuen 
 Zusammenleben in der Stadt
von Ministerialrat Helmuth von Nicolai, Schwerin*

* Der Autor ist Referatsleiter im Ministerium für Energie, Infrastruktur 
und Digitalisierung, Schwerin; dieser Beitrag gibt ausschließlich seine 
private Meinung wieder.

1 Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.9.2004 
(BGBl. I S. 2414), seither bereits dreimal geändert worden, zuletzt durch 
Art. 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 20.7.2017 (BGBl. I S. 2808).

2 Vgl. die grundlegende BT-Drs. 18/10942.
3 2014/52/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

16.04.2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten 
Projekten (ABl. L 124 vom 25.04.2014 S. 1).

4 Der Richtlinie 2011/92/EU des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 13.12.2011 über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimm-
ten öffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.01.2012, S. 1).

5 RL 2012/18/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
04.07.2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit ge-
fährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der 
Richtlinie 96/82/EG des Rates, ABl. L 197/1 vom 24.07.2012, S. 1.

6 Gemäß der ( jährlich fortgeschriebenen) Nachhaltigkeitsstrategie der 
Bundesregierung aus dem Jahr 2002, E VII. Flächeninanspruchnahme 
vermindern; (Festlegung wurde vom Bundeskabinett im Januar 2017 in 
der „Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie – Neuauflage 2016“ bekräf-
tigt) Senkung auf täglich 30 ha im Jahr 2020 – derzeit sind es noch 
66 ha; www.bmub.bund.de/themen.
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7 Das zuständige BMUB hatte das Deutsche Institut für Urbanistik, Ber-
lin, damit beauftragt, ein Planspiel durchzuführen, bei dem sieben Ge-
meinden die Neuregelungen ausprobieren sollten (Bamberg, Köln, 
Leipzig, Sylt, Tübingen sowie Zingst). Der entsprechende Abschlussbe-
richt ist vom 31.01.2017; veröffentlicht auf der Homepage des BMUB: 
www.bmub.bund.de.

8 Gutachterliche Stellungnahme: Zur Umsetzung der UVP-Änderungs-
richtlinie im Baugesetzbuch, Battis u.a. in Kanzlei Gleiss/Lutz, Stuttgart 
und Berlin, vom 23.03.2015, S. 55; veröffentlicht www.bmub.bund.de/
N51884.
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4. Monitoring im UVP-Bereich (§ 4c   BauGB)

Nach Art. 8a Abs. 4 der UVP-RL ist nunmehr auch für die UVP 
vorgesehen, dass erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen 
zu überwachen sind. Bisher bezog sich das Monitoring-Gebot 
nur auf die Auswirkungen der generell-abstrakten UP-Prüfung, 
nicht jedoch auf die nachfolgende individuell-konkrete Umwelt-
verträglichkeitsprüfung. Deutschland muss sicherstellen, dass die 
Ausgleichsmaßnahmen auch tatsächlich umgesetzt werden. Das 
geschieht dadurch, dass die Überwachung erweitert wird. Das ist 
nicht nur klarstellend gemeint, wird aber de facto in der Praxis zu 
keinen Veränderungen in der Exekution von Maßnahmen führen.

5.  Bauleitplanbereithaltung im Internet (§§ 6a, 10a   BauGB)

Abs. 1 ist der bisherige § 6 Abs. 5 Satz 3   BauGB. Abs. 2 stellt 
die Umsetzung der neuen Regelung zur Internetbeteiligung im 
Flächennutzungsplan dar. Demnach ist zukünftig die Präsentation 
des Flächennutzungsplans angeraten, ohne jedoch obligatorisch zu 
sein. Das bedeutet, dass zur Wirksamkeit eines Flächennutzungs-
plans nicht dazugehört, dass der Plan im Internet veröffentlicht 
ist. Gleiches gilt für Bebauungspläne, § 10a   BauGB.

6.  Festsetzungen im Bebauungsplan für Seveso-III-
Betriebe (§ 9 Abs. 1 Nrn. 23 und 24, Abs. 2c   BauGB)

Die Neuregelung ist die praktische Umsetzung der Seveso-III-RL. 
Die Neufassung von Nr. 23 ermöglicht es in dem abschließenden 
Katalog des § 9   BauGB einzelne Festsetzungen für bauliche und 
sonstige technische Maßnahmen an Gebäuden, die bewirken sollen, 
dass Störfälle vermieden bzw. etwaige Auswirkungen eines Störfalls 
gemindert werden. Um auch zukünftig in gewisser räumlicher Nähe 
zu Seveso-III-erfassten Störfallbetrieben bauliche Anlagen ansiedeln 
zu können, werden weitere und neue Rechtsinstrumente geschaffen, 
um detailliertere Nutzungsmöglichkeiten festlegen zu können. Das 
geschieht nach Abs. 2c durch einen (einfachen) Bebauungsplan nach 

Dauerwohnen und Ferienwohnen möglich ist und hat dazu einen 
neuen § 13a   BauNVO geschaffen. Die städtebauliche Bewertung 
ist jedoch nicht Thema dieser Darstellung.7

II.  Novelle des   BauGB

1.  Belangekatalogergänzung für Wohnbedürfnisse und 
Seveso-III-Betriebe (§ 1 Abs. 5 und 6   BauGB)

Die Integration der vorgeschriebene UVP-Prüfung in das Bauleit-
planverfahren wird beibehalten, was auch nach dem geänderten 
EU-Recht zulässig ist, wie ein Rechtsgutachten bestätigt hat.8 
Explizit in den Belangekatalog werden die Wohnbedürfnisse der 
Bevölkerung aufgenommen; das spielt eine Rolle für die Änderung 
in § 11 Abs. 1 Nr. 2   BauGB (siehe II 7.). Beachtlich ist der neue 
Buchstabe j), womit die Seveso-III-RL ins   BauGB integriert wird, 
ohne dabei das System der Bauleitplanung zu verlassen.

2.  Dreißigtägiges Beteiligungsverfahren, 
Fristverlängerung (§§ 3 Abs. 1, 4 Abs. 2   BauGB)

Art. 6 Abs. 6 der UVP-RL sieht vor, dass eine Öffentlichkeits-
beteiligung mindestens 30 Tage betragen muss und dass ggf. ein 
Anspruch auf Fristverlängerung besteht. Auslegungen im Monat 
Februar sind damit zu kurz; nunmehr muss eine mindestens 
dreißigtägige Auslegung gewährleistet sein. Das ist ein typisches 
Beispiel dafür, wie unsinnige EU-Regelungen zu einer unüber-
schaubaren Flut von nationalen Umsetzungsvorschriften führen, 
ohne dass dadurch irgendetwas wirklich Sinnvolles bewirkt wird. 
Wird die dreißigtägige Auslegung unterschritten, ist der Plan 
unheilbar fehlerhaft, vgl. § 214   BauGB (II 15.). 

3.  Verbindliche Veröffentlichung auch im Internet  
(§ 4a Abs. 4   BauGB)

Nach Art. 6 Abs. 2 UVP-RL ist eine elektronische Beteiligung 
nunmehr zwingend vorgeschrieben. Das bedeutet, dass die 
elektronische Beteiligung der bisherigen schriftlichen in ihrem 
Informationsgehalt gleichgestellt wird. Es gilt mithin die For-
mel, dass sämtliche Unterlagen, die nach dem alten Verfahren 
schriftlich zur Einsicht vorzuhalten waren, nunmehr über das 
Internetportal zugänglich gemacht werden müssen. Der Ver-
pflichtung zur Einstellung in das Internet ist allerdings genügt, 
wenn die auszulegenden Unterlagen, etwa über das Internetportal 
der Gemeinde, für die Öffentlichkeit auffindbar und abrufbar 
sind; es bedarf also ggf. weiterer Klicks, um dahin zu gelangen 
bzw. über einen Link. Es reicht mithin ein Hinweis aus, wo 
man was findet. Wie einfach das Auffinden sein muss, wird 
nicht vorgeschrieben (Anzahl der Klicks). Der elektronische 
Zugang ist in doppelter Form vorgeschrieben: zum einen muss 
die Gemeinde die Unterlagen auf ihrer Homepage einstellen, 
zum anderen muss aber auch über ein zentrales Landesportal 
auf diese Unterlagen zugegriffen werden können. Letztere be-
finden sich jedoch noch im Aufbau. Patzt die Gemeinde, ist das 
unheilbar, fehlt das Landesportal, ist es ein unerheblicher Fehler. 
In Verbindung mit den neuen §§ 6a und 10a   BauGB ergibt sich 
daraus forlgendes Bild: 

NordÖR_9_2017_Innenteil.indd   370 22.08.17   13:29



von Nicolai, Die  BauGB- und  BauNVO-Novelle zum neuen  Zusammenleben in der Stadt     |     A B H A N D L U N G E N

NordÖR 9/2017  |   37 1

9 Seeleiteentscheidung vom 11.09.2014 – 4 CN 3/14 – ZfBR 2015, 58.
10 Vom 04.11.2015 – 4 CN 9/14 – E 153, 174.
11 Oben Fn. 6. 
12 Urt. des EuGH vom 18.04.2013 – C-463/11 – ZfBR 2013, 472.

n § 13 Abs. 2 und 3   BauGB zur Anwendung kommen (Option 
Wegfall frühzeitige Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung, 
Wahl nur Betroffenenbeteiligung),

n eine Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan nicht mehr 
erforderlich ist, sofern die geordnete städtebauliche Entwick-
lung nicht beeinträchtigt ist; der Flächennutzungsplan wird 
vielmehr nachträglich im Wege der Korrektur berichtigt und 

n die Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung und der erforderliche 
Ausgleich durch Anwendung von §§ 1a Abs. 3 Satz 6 i.V.m. 
13a Abs. 2 Nr. 4   BauGB als abgegolten gelten.

Die Zickhusenentscheidung des   BVerwG10 wird damit nicht 
nur korrigiert, sondern auch in ihren überzeugenden Argumen-
ten konterkariert.

So wird jedenfalls das 30-ha-Ziel nicht erreicht.11 Diese Norm 
ist sozusagen der Baugexit im deutschen Bauplanungsrecht. Es 
ist die Kompensation der immer umfassender werdenden An-
forderungen des Umweltrechts, indem stets weitere Ausnahmen 
vom deutschen Gesetzgeber geschaffen werden. Die Ausnahmen 
bilden schon lange die Mehrheit der Bebauungspläne; die Quote 
wird sich weiter steigern. Dabei bleibt zu hoffen, dass der EuGH 
nicht bemerkt, wie die Entwicklung in Deutschland ist; schon 
bei der Aufhebung der Präklusionsvorschrift des alten § 214 
Abs. 2a Nr. 1   BauGB ist der Gerichtshof knapp an der Aufhe-
bung des § 13a   BauGB entlanggeschrammt.12 Dank der langen 
Gerichtsverfahren wird allerdings eine Überprüfung innerhalb 
der Gültigkeit von § 13b   BauGB nicht möglich sein. Insofern hat 
der deutsche Gesetzgeber geradezu genial eine Lücke im euro-
päischen Umweltrecht eröffnet: temporäre Verstoßregelungen, 
die planenden Gemeinden die zeitlich begrenzte Chance bieten, 
europäisches Umweltrecht nicht anwenden zu müssen. Bevor der 
EuGH jedoch dahinter kommt, gilt dann die Regelung nicht mehr. 

11.  Ergänzende Sicherungsinstrumente bei Gebieten mit 
Fremdenverkehrsfunktion (§ 22   BauGB)

Flankierende Regelungen zum § 13a   BauNVO, die nach Auffas-
sung der fachkompetentesten Gemeinde, Sylt, aufgrund der vielen 
Umgehungstatbestände ins Leere laufen wird.

12.  Erweiterung der Wohnumnutzung auch auf sonstige 
bauliche Anlagen (§ 34 Abs. 3a   BauGB)

Die Regelung, dass Wohngebäude im Gebiet nach § 34 Abs. 1 
  BauGB im Einzelfall zugelassen werden dürfen, obgleich sich das 
Vorhaben objektiv nicht einfügt, war vor ein paar Jahren zur 
Förderung der städtebaulichen Qualität abgeschafft, dann jedoch 
zur Forcierung des Bauens im Innenbereich ausschließlich für 
die zulässigerweise errichtete Gewerbe- und Handwerksbauten 
reanimiert worden. Nunmehr kann im Einzelfall jegliche Nutzung 
zu Wohnzwecken umgewandelt werden, letzteres dann jedoch 
ohne eine Erweiterungsmöglichkeit.

§ 30 Abs. 3   BauGB. Die bisher schon vorhandenen Steuerungsinstru-
mente nach § 1 Abs. 5 und 9   BauNVO werden sinnvoll ergänzt bzw. 
erweitert. Die teilweise strengen Anforderungen in der   BauNVO („be-
sondere städtebauliche Gründe“) fallen weg, sodass eine wesentlich 
erweiterte, feinere Gliederung bei einem solchen Bebauungsplan mög-
lich ist, als nach bisheriger Rechtslage. Den Begriff „Nachbarschaft“ 
wird man im Licht des Störfallrechts auslegen müssen. Bewusst wird 
hier ein Terminus aus dem Immissionsschutzrecht eingeführt.

7.  Einheimischenmodell als städtebauliche 
Sozialmaßnahme (§ 11 Abs. 1 S. 2 Nr. 2   BauGB)

Um diese Änderung ist lange intensiv mit der EU-Kommissi-
on gerungen worden, die die insbesondere in Süddeutschland 
praktizierten Einheimischenmodelle für europarechtswidrig, da 
diskriminierend (u.a. gegenüber international tätigen Finanzin-
vestoren), hielt. Doch gerade aufgrund der Einführung von § 13a 
  BauNVO sollten auch norddeutsche Gemeinden stärker den Ein-
satz dieses Instruments forcieren, um jungen Familien das Siedeln 
in der Heimatgemeinde auch bei galoppierenden Bodenpreisen zu 
ermöglichen. Es handelt sich dabei um eine soziale Maßnahme. 

Im Übrigen ist dieser Fall ein ausgesprochen griffiges Beispiel aus 
dem Baurecht dafür, wie man in der Lage ist, in Brüssel Frustration 
in der Europäischen Bevölkerung zu schaffen. Welch eine unfassbare 
Ferne den verständlichen und zutiefst nachvollziehbaren Bedürf-
nissen der Bevölkerung gegenüber kommt hier zum Ausdruck! Als 
pars pro toto für Europavergrämung steht dieser Fall. 

8.  Dauerwohnnutzungsmischung in 
Erholungssondergebieten durch vorhabenbezogenen 
Bebauungsplan (§ 12 Abs. 7   BauGB)

Auch der vorhabenbezogene Bebauungsplan kann als Planungs-
instrument ein Nebeneinander von Dauerwohnen und Freizeit-
wohnen ermöglichen, weil der vorhabenbezogene Bebauungsplan 
schon immer alles festsetzen konnte, was städtebaulich vertretbar 
war. Das muss als eher klarstellend ohne neuen Inhalt angesehen 
werden. Damit versucht der Gesetzgeber die Bemühungen des 
  BVerwG9 gesetzgeberisch umzusetzen, über den Umweg von § 1 
Abs. 3 2. Halbsatz   BauNVO Fremdkörperfestsetzungen nach § 1 
Abs. 10   BauNVO in begrenztem Umfang in Sondergebieten nach 
§ 10   BauNVO zuzulassen. 

9.  Folgeänderungen im Verfahren (§§ 13, 13a   BauGB)

Geringfügige Änderungen, die sich als Folgeänderung erweisen.

10.  Wohnbebauung in Außenbereichsflächen im 
beschleunigten Verfahren (§ 13b   BauGB)

Nach dieser Regelung ist es zeitlich begrenzt bis zum 31.12.2019 
(Fertigstellung des Plans: 31.12.2021) möglich, auch an bebaute 
Gebiete angrenzende Außenbereichsflächen im beschleunigten 
Verfahren (mit den entsprechenden Privilegien) für Wohnnutzung 
in Anspruch zu nehmen. Dadurch tritt ein u. U. bemerkenswerter 
Beschleunigungseffekt ein, weil 
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13 Auswirkung des Urteils des EuGH vom 15.10.2015 – C-137/14 – GewArch 
2016, 126.

14 Nach dem Gesetz zur Anpassung des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes 
vom 29.05.2017 (BGBl. I S. 1298).

15 Nach dem Gesetz zur Modernisierung des Rechts der Umweltverträg-
lichkeitsprüfung vom 20.07.2017, Fn. 1.

n Abs. 3 für Urbane Gebiete nach § 6a   BauNVO in Gebieten, 
die nach § 34 Abs. 2   BauGB zu beurteilen sind.

Zu Abs. 1
§ 245c Abs. 1   BauGB setzt die europarechtliche Anforderung 
nach Art. 3 Abs. 2 der UVP-Änderungsrichtlinie um. Nach der 
korrigierten Fassung15 von Abs. 1 können alle vor dem Stichtag 
(wie auch immer) förmlich eingeleiteten Verfahren nach altem 
Recht fortgeführt werden. Der Stichtag, 16.05.2017, ergibt sich 
aus dem Ende der nationalen Umsetzungsfrist für die Richtlinie.

Zu Abs. 2
§ 245c Abs. 2 Satz 1   BauGB berücksichtigt, dass zwischen dem 
Zeitpunkt, in dem eine Regelung nach § 1010 Abs. 1   BauGB 
getroffen wird, und dem des grundbuchlichen Vollzugs erhebliche 
Zeitspannen liegen können. Nach § 245c Abs. 2 Satz 2   BauGB 
finden Regelungen nach § 22 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5   BauGB keine 
Anwendung, wenn die Nutzung als Nebenwohnung vor dem 
Inkrafttreten dieser Gesetzesnovelle aufgenommen worden ist.

Zu Abs. 3
§ 245c Abs. 3   BauGB enthält eine auch verfassungsrechtlich 
äußerst wichtige Überleitungsnorm, die bei genauer juristischer 
Betrachtung jedoch gar keine Überleitungsnorm darstellt. Danach 
ist es dauerhaft ausgeschlossen, dass die in § 6a   BauNVO neu 
geschaffenen Urbanen Gebiete „automatisch“ in Gebieten nach 
§ 34 Abs. 2   BauGB entstehen. Sie können also nur planerisch 
geschaffen werden, was angesichts ihrer Dichte und der stark auf 
eine Planungskonzeption abstellenden Neuregelung eine richtige 
Entscheidung des Gesetzgebers ist. 

17.  Anlage 1 zu § 2 Abs. 4   BauGB, §§ 2a und 4c   BauGB

Die Anlage 1 wurde im Hinblick auf die deutlich detaillierteren 
Anforderungen der neuen UVP-RL angepasst.

III.  Novelle der   BauNVO

Mit Einführung der Urbanen Gebiete nach § 6a   BauNVO wird 
eine neue, weitere Fassung der   BauNVO nach den Fassungen 
1962, 1968, 1977, 1990 sowie 2013 geschaffen. In § 1   BauNVO 
wird das entsprechend berücksichtigt. Beachtenswert ist, dass es 
keine Überleitungsvorschrift gibt (ein § 25e   BauNVO fehlt); das 
wird nachstehend bei § 13a   BauNVO näher erläutert.

1. Urbane Gebiete (§ 6a   BauNVO)

Wie die Bezeichnung und die Verortung des Urbanen Gebiets, MU, 
aufzeigt, handelt es sich um eine neue Form des Mischgebiets, 
das zwischen dem Mischgebiet, MI, und dem Kerngebiet, MK, 
angesiedelt ist, sich jedoch in mehreren Punkten sowohl vom 
Mischgebiet als auch vom Kerngebiet unterscheidet. Neben der 

Europarechtlich ist die Grenze vorgegeben, dass weder Schutz-
güter nach § 1 Abs. 6 Nr. 7   BauGB noch Störfallbetriebe betroffen 
sein dürfen. So ergibt sich bei dem Vergleich alt/neu folgendes 
Bild zur Zulässigkeit nach Absatz 3a:

Nutzung zu umgewandelt alter § 34 Abs. 3a 
  BauGB

neuer § 34 Abs. 3a 
  BauGB

Gewerbe Gewerbe Erweiterung, Änderung, 
Erneuerung

Erweiterung, Änderung, 
Erneuerung

Gewerbe Wohnen Erweiterung, Änderung 
Erneuerung, Nutzungs-
änderung

Erweiterung, Änderung, 
Erneuerung, Nutzungs-
änderung

Wohnen Gewerbe unzulässig unzulässig

Wohnen Wohnen Erweiterung, Änderung, 
Erneuerung

Erweiterung, Änderung, 
Erneuerung

Sonstige 
Nutzung

Wohnen unzulässig Änderung, Erneuerung, 
Nutzungsänderung

Sonstige 
Nutzung

Gewerbe oder 
andere Nutzung

unzulässig unzulässig

13.  Keine Außenbereichssatzung in der Nähe von 
Seveso-III-Betrieben (§ 35 Abs. 6   BauGB)

Als Ausfluss der Seveso-III-RL darf in der Nähe eines Störfallbe-
triebs nach § 3 Abs. 5a – d  BImSchG keine Außenbereichssatzung 
erlassen werden. 

14.  §§ 172, 173   BauGB, § 213   BauGB

Die Frist zur Umwandlung wurde von sieben auf fünf Jahre verkürzt 
und die Information der Mieter wurde verbessert. In § 213   BauGB 
wurde eine Sanktionierung bei Verstoß gegen § 22   BauGB geschaffen. 

15.  Fehlerbeachtlichkeit bei Februarfristverkürzung  
bzw. nicht angemessener Fristverlängerung und 
Internetveröffentlichung (§ 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2,  
Abs. 2a   BauGB)

Neben der klareren Gliederung und der Einbeziehung von § 13b 
  BauGB gibt es zwei wesentliche inhaltliche Änderungen.
Die erste bezieht sich auf die Pflicht zur angemessenen Verlängerung 
der Auslegungsfrist nach § 3 Abs. 2 Satz 1   BauGB.13 Wird aus 
nicht nachvollziehbaren Gründen die Frist nicht verlängert, ist der 
Fehler beachtlich (in der neusten Fassung von § 214   BauGB).14 Die 
dreißigtägige Auslegungsfrist muss mindestens eingehalten werden; 
geschieht dies (im Februar) nicht, ist der Fehler ebenfalls beachtlich.

Die zweite bezieht sich auf die vorgeschriebene Internetöffent-
lichkeitsbeteiligung, deren Verletzung im Verfahren nach § 4a 
Abs. 4 Satz 1   BauGB einen beachtlichen Fehler darstellt. Das 
wurde oben (II 3.) bereits erläutert. 

16.  Überleitung für laufende Verfahren, bei § 22   BauGB 
und keine Anwendung von § 34 Abs. 2   BauGB auf 
Urbane Gebiete (§ 245c   BauGB)

Die Überleitungsregelung enthält drei eigenständige Überlei-
tungsabsätze:
n Abs. 1 für umweltrelevante, bereits eingeleitete Verfahren
n Abs. 2 für Fälle nach § 22   BauGB sowie
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16 Wenn man die vorhandene, umfangreiche Rechtsprechung und Litera-
tur auswertet, wird man bei präziser Analyse allerdings zu dem Ergeb-
nis gelangen, dass das hier deutlich mehr als eine Klarstellung ist. Viel-
mehr wird das System der   BauNVO, nur gebietsverträgliche Nutzun-
gen miteinander kombinieren zu dürfen, „aufgemischt“. Ob das zu 
Konturverlust und städtebaulichen Spannungen führt, mag der Leser 
selbst beantworten.

17 Vgl. etwa vom 11.07.2013 – 4 CN 7/12 –, E 147, 138. „Sonnenhalde“ und 
11.09.2014 – 4 CN 3/14 –, ZfBR 2015, 58 „Seeleite“.

18 So z.B. Söfker in Ernst/Zinkahn/Bielenberg,   BauGB, Stand: 7/2014, § 10 
  BauNVO, Rn. 27; Stock in König/Roeser/Stock,   BauNVO, 3. Aufl. 2014, 
§ 10 Rn. 29.

zugelassen werden. Sie muss aber nicht ausgeschlossen werden. 
So eröffnen sich der Gemeinde sämtliche nach der   BauNVO 
mögliche Gestaltungsvarianten. Damit hat die Gemeinde es in 
der Hand, wie sie das Quartier im Einzelnen gestaltet, ob sie also 
nichts verändert oder entsprechend planerisch eingreift.

Nr. 2 Hier eröffnet sich der Gemeinde eine horizontale Mi-
schnutzungsfestlegung, die sie „einfach so“ festlegen kann, ohne 
dabei besondere städtebauliche Gründe aufführen zu müssen. In 
Verbindung mit Abs. 1 Satz 2 kann sich daraus praktisch ein WR 
ab dem 1. OG ergeben, während im Erdgeschoss die volle Band-
breite innerstädtischer Nutzungen zulässig ist (insbesondere, wenn 
die Gemeinde von der nur ausnahmsweise zulässigen Nutzung 
nach Abs. 3 Gebrauch macht). Dadurch wird das Wohnen im 
verdichteten Bereich sehr hervorgehoben und eine Abgrenzung 
zum MK vorgenommen, denn dort darf das Wohnen nicht in 
derartigem Ausmaß dominieren. 

Nr. 3 Die Festlegung bestimmter Anteile konterkariert bzw. er-
gänzt Abs. 1 Satz 2 dadurch, dass die Erkenntnis Einzug gehalten 
hat, dass ein völliger Freilauf der Zulässigkeit von Wohnraum 
einem Quartier die attraktive Urbanität nehmen kann, sodass 
es dann eben doch erforderlich ist, den Anteil des Wohnraums 
zu kontingentieren bzw. sehr differenziert zu steuern. Auch hier 
kann man sich fragen, ob das nicht bereits durch den Festset-
zungskatalog nach § 1 Abs. 5ff   BauNVO im Detail machbar war. 
Jedenfalls gilt, dass derartige Festsetzungen im MU vereinfacht 
möglich sind.

Nr. 4 Vorstehend zu Nr. 3 gespiegelt, eröffnet dies der Gemeinde, 
auch die gewerbliche Nutzung zu steuern. Das muss natürlich in 
einem engen städtebaulichen Zusammenhang zu den Festsetzun-
gen für die Wohnnutzung und einem städtebaulichen Konzept 
im Hinblick auf die anderen (allgemein) im MU zulässigen Nut-
zungen nach Abs. 2 Nrn. 3 und 5 geschehen. Das eröffnet der 
Gemeinde eine perfekte Steuerung der Art des Baugeschehens in 
alle denkbaren Richtungen hin.

2.  Nutzungsmischung Fremdenbeherbergung, 
Ferienwohnen und Dauerwohnen (§ 11 Abs. 2 S. 2   BauNVO)

Die Regelung gilt als klarstellend16 und erklärt sich aus § 13a 
  BauNVO. Da sich nach der st. Rspr. des   BVerwG17 Sondergebie-
te wesentlich von den nach den §§ 2 – 9   BauNVO festsetzbaren 
Gebieten unterscheiden müssen und sich ein Nebeneinander von 
Dauerwohnen und Freizeitwohnen wegen der generellen Gebietsun-
verträglichkeit ausschließen (was die Literatur auch so sieht18), waren 
im Gesetzgebungsverfahren Zweifel aufgekommen, ob das nach 
Schaffung von § 13a   BauNVO für Sondergebiete noch vertretbar ist.

Zulässigkeitsunterscheidung von den beiden genannten Gebieten 
ist eine höhere Lärmtoleranz gegeben, indem die Tagwerte um 
3 dB(A) angehoben werden sowie eine erhöhte GRZ/GFZ zulässig 
ist (vgl. III 4.). 

Unterschiede zum Mischgebiet:
n keine gleichgewichtige, gleichwertige Nutzungsmischung 

erforderlich
n Erleichterung der städtebaulichen Funktionsunterlagerung
n erheblich erweiterte Feindifferenzierung (Abs. 4).

Unterschiede zum Kerngebiet:
n geringere Verdichtung
n Wohnen (auch im Erdgeschoss) allgemein zulässig
n Vergnügungsstätten sind nur ausnahmsweise zulässig.

Darstellung im Flächennutzungsplan: Bei einer gemischten 
Baufläche nach § 1 Abs. 1 Nr. 2   BauNVO unproblematisch, 
aber wie soll das Entwicklungsgebot nach § 8 Abs. 2 Satz 1 
  BauGB einhalten werden, wenn ein MI oder MK Gebiet nach 
§ 1 Abs. 2 Nrn. 6 und 7   BauNVO dargestellt ist? Empfohlen 
wird eine Umgehung des Problems, in dem der Bebauungsplan 
im beschleunigten Verfahren nach §  13a   BauGB aufgestellt 
wird und hernach der Flächennutzungsplan lediglich nach 
§ 13a Abs. 2 Nr. 2   BauGB berichtigt wird.

Es kommen also insbesondere Städte in Betracht, die einen eng 
bebauten, meist mittelalterlichen Stadtkern oder Gründerzeitvier-
tel haben. Man könnte sagen, MU bedeute Mittelalterurbanität 
oder es steht die Stadt des 19. Jahrhundert Pate – Quartiere, die 
heute allerhöchste städtebauliche Qualität besitzen, sofern sie 
den 2. Weltkrieg einigermaßen unbeschadet überstanden haben.

Absatz 1 Satz 1 lässt zunächst noch nicht den Unterschied zu 
den anderen Mischgebieten erkennen.

Satz 2 ist der erste wesentliche Unterschied, es gibt keine Vor-
gaben zu den Mengenanteilen der Mischnutzung. So kann es sein, 
dass ein Quartier 80 % Wohnen aufweist, sogar im Erdgeschoss 
zur Straße hin in erheblichem Maße, und dennoch steht es ggf. 
für eine Ausweisung als Urbanes Gebiet zur Verfügung. Etwa 
dann, wenn eine weitere Verdichtung vorgenommen werden soll. 

Absatz 2: Die allgemein zulässigen Nutzungen unterscheiden 
sich wiederum nicht vom Mischgebiet (sollen sie auch nicht).

Absatz 3: Bei den ausnahmsweise zulässigen Nutzungen zeigt sich, 
dass Deutschland Autofahrernation ist. Die wenigen, meistens seit 
alters her vorhandenen Tankstellen sollen zulässig bleiben, wenn 
das städtebaulich von der planenden Gemeinde gewünscht ist.

Wesentlich ist, dass Vergnügungsstätten nur ausnahmsweise zulässig 
sind. Die Gemeinde kann eine Vergnügungsstätte zulässig machen oder 
es sein lassen (ohne den Aufwand einer Fremdkörperfestsetzung nach 
§ 1 Abs. 10   BauNVO betreiben zu müssen), wenn sie das wünscht. 
Das schafft der Gemeinde die maximale Gestaltungsfreiheit.

Absatz 4: Hier ermöglicht die   BauNVO eine neuartige, sehr 
feingliedrige und der jeweiligen Situation angepasste Steuerung, 
die sehr individuell die vorhandenen Strukturen bewahren, si-
chern, gestalten oder ausbauen lässt. Das Ganze kann festgesetzt 
werden, ohne dass dabei besondere städtebauliche Gründe zur 
Begründung dargelegt werden müssen.

Nr. 1 Die eigentlich im Erdgeschoss unerwünschte Wohnnut-
zung kann generell ausgeschlossen oder nur ausnahmsweise 
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19 § 62 LBauO M-V, § 62 NBauO, § 68 LBO S-H.
20 Vom 28.12.2007 – 3 M 190/07 –, NordÖR 2008, 169; 19.02.2014 – 3 L 

212/12 –, NordÖR 2014, 323; 27.03.2015 – 3 M 38/15, NordÖR 2015, 322; 
30.04.2015 – 3 M 116/14 – juris und 10.06.2015 – 3 M 85/14 – ZfBR 2015, 794; 
04.04.2017 – 3 K 253/15 – n.v., Revision beim BVerwG zugelassen und ein-
gelegt; 04.04.2017 – 3 K 58/16 – n.v., Revision beim BVerwG zugelassen 
und eingelegt.

21 BT-Drs. 18/5076 vom 08.08.2015
22 Das kann man bei den Altvorderen auch heute noch so lesen: vgl. etwa 

bei der Kommentierung zu § 22   BauGB: Söfker in Ernst/Zinkahn/Bie-
lenberg,   BauGB, Stand: 1/2014, § 22 Rn. 23: „Wohngebäude mit Frem-
denbeherbergung sind solche, in denen private oder gewerbliche Zim-
mervermietung erfolgt; es werden Ferienzimmer oder Wohnungen an 
Feriengäste vermietet.“

23 Letzteres hatte der Autor als Unterscheidungskriterium für ein nicht 
störendes Nebeneinander vorgeschlagen „Ferienwohnungen im un-
vermeidbaren Konflikt zu Dauerwohnen?“ in NordÖR 2015, 361.

24 Die amtliche Begründung schweigt bewusst zu dem Thema, BT-Drs. 
18/10942. Die verfassungsrechtlichen Grenzen für echte Rückwir-
kungsregelungen sind sehr enge: BVerfG vom 17.12.2013 –  1 BvL 5/08 –  
E 135,1; der Verfasser meint deshalb, dass es für § 13a Satz 1 BauNVO 
einer Überleitungsregelung bedurft hätte.

25 Vgl. § 22 Abs. 1 S. 4   BauGB, der nur bei diesem Verständnis der Rechtsla-
ge erklärbar ist; dazu näher: v. Nicolai, NordÖR 2015, 361 m.w.N.

26 Beides, die heutige Fassung von § 13   BauNVO mit der Differenzierung 
Räume und Gebäude sowie § 10 Abs. 4   BauNVO wurden mit der Novel-
le 1977 eingeführt; diese „Funktionsumschreibung“ wird auch entspre-
chend kritisiert, Fickert/Fieseler,   BauNVO, 12. Aufl. 2014, § 10 Rn. 34.

27 Hier beruft man sich auf das Urt. v. 27.02.1992 – 4 C 43/87 – des   BVerwG E 
90, 57, das die damalige Überleitungsvorschrift für nichtig erklärte, weil 
nachträglich etwas geändert und rückwirkend gültig wurde. Dabei darf 
nicht übersehen werden, dass das   BVerwG sich daran stieß, dass die Re-
gelung nicht von der Ermächtigungsnorm im Gesetz gedeckt sei. Das löst 
den hier aufgetanen Konflikt nicht. 

Mischgebiet, MI § 6 Abs. 2 
Nr. 3

Betrieb des Beherber-
gungsgewerbes

allgemein nach 
Satz 2

Mischgebiet, MI § 6 Abs. 2 
Nr. 4

sonstiger Gewebebetrieb allgemein nach 
Satz 1

Urbanes Gebiet, 
MU

§ 6a Abs. 2 
Nr. 3

Betrieb des Beherber-
gungsgewerbes

allgemein nach 
Satz 2

Urbanes Gebiet, 
MU

§ 6a Abs. 2 
Nr. 4

sonstiger Gewebebetrieb allgemein nach 
Satz 1

Kerngebiet, MK § 7 Abs. 2 
Nr. 2

Betrieb des Beherber-
gungsgewerbes

allgemein nach 
Satz 2

Kerngebiet, MK § 7 Abs. 2 
Nr. 3

sonstig. nicht störender 
Gewerbebetrieb

allgemein nach 
Satz 1

Fraglich ist, ob der Gesetzgeber „einfach“ erklären darf, dass 
die Rechtslage so und so bereits immer gewesen sei, auf eine 
Überleitungsregelung bewusst verzichten (also ein § 25e   BauNVO) 
und damit eine gewisse Rückwirkung auslösen darf.24 Für § 13a 
S. 2   BauNVO ist der historische Nachweis zu führen25 und S. 1 ist 
der Regelung in § 13   BauNVO nachempfunden, die den Störgrad 
der Art der baulichen Nutzung bereits auch von einer Maßein-
heit (Räume/Gebäude) abhängig macht und damit den System-
bruch innerhalb der   BauNVO begeht, den § 10 Abs. 4   BauNVO 
ebenfalls vornimmt, bei der Art der Nutzung nach einem Maß 
(Ferienhäuser) zu unterscheiden anstatt ausschließlich nach der 
Nutzung, nämlich dem Ferienwohnen.26 

Mag man dem nicht zu folgen, bleibt bei vor dem Stichtag 
13.05.2017 erlassenen Bauleitplänen alles beim Alten.27 Wenn also 
die Gemeinde bei Abfassung des Bebauungsplans von der Vorstellung 
begleitet war, Ferienwohnen im Dauerwohnen nicht zuzulassen, 
weder allgemein noch ausnahmsweise, dann kann die Gemeinde so 
argumentieren, als ob es für die Novelle eine Übergangsregelung gäbe. 

3.  Ferienwohnungen (§ 13a   BauNVO)

In den letzten Jahren fand eine intensive Auseinandersetzung um 
Ferienwohnungen in Dauerwohngebieten statt, weil durch die 
Freistellung von der Genehmigungspflicht19 die Präventivkont-
rolle entfallen ist und es insofern möglich war, in Wohngebieten 
Ferienwohnungen zu betreiben, die zu Nutzungskonflikten mit 
Dauerwohnenden führten. Das OVG Greifswald deklinierte nun 
mit einer vollständig im Einklang mit der Rechtsprechung des 
  BVerwG stehenden Rechtsprechung entsprechend den Vorgaben 
der   BauNVO die verschiedenen Arten der baulichen Nutzung 
durch20. Das OVG Greifswald fand für die Feriennutzung in der 
  BauNVO eine eigene Regelung, nämlich in § 10 Abs. 4   BauNVO. 
Damit war (1977) eine eigene Artkategorie (das Maß wird in 
der   BauNVO erst ab §§ 16ff   BauNVO geregelt), nämlich Fe-
rienwohnen, festgelegt worden; dadurch ließ sich jedoch das 
Ferienwohnen nicht mehr in den Katalog der §§ 2 – 9   BauNVO 
ein- bzw. untersortieren. 

Dem zuständigen BMUB fiel dazu eine schlanke juristische 
Lösung ein, die erstmals in einer Antwort auf eine Kleine Anfrage 
formuliert wurde21: Das Bundesministerium meinte, es habe nie ein 
Problem gegeben, weil es „eigentlich“ nie eine eigenständige Nut-
zungsart „Ferienwohnen“ gegeben habe, da die Väter und Mütter 
der   BauNVO dahingehend überhaupt nicht differenziert hätten. 
Ferienwohnen sei ohne städtebauliches Problem wohngebietsver-
träglich im Rahmen kleiner Gewerbe- bzw. Beherbergungsbetriebe 
zu betreiben.22 Dem hingegen könnten bei einem Nebeneinander 
von Ferienhäusern und Dauerwohnen Spannungen entstehen. 

Das Vorbild für die daraus nun entstandene Lösung findet 
sich in § 13   BauNVO, der Sonderregelung für die Freien Beru-
fe, wobei § 13   BauNVO von der Annahme ausgeht, dass Freie 
Berufe eben nicht „Dauerwohnen“ darstellen. In dem neuen 
§ 13a   BauNVO wird unterstellt, Ferienwohnen sei entweder a) 
in Räumen und Gebäuden als nicht störender Gewerbebetrieb in 
der Regel allgemein oder ausnahmsweise zulässig (Satz 1); oder 
b) in Räumen, insbesondere wenn zur Hauptnutzung baulich 
untergeordnet, allgemein oder ausnahmsweise als (kleiner) Betrieb 
des Beherbergungsgewerbes zulässig (Satz 2)23. Damit ergibt sich 
im Einzelnen folgende Zulässigkeitsliste:

Tabelle zur Anwendung des § 13a   BauNVO

Art der Nutzung Regelung in 
  BauNVO

als … zulässig Regel/Ausnahme 
nach Satz 1 oder 2

Kleinsiedlung, 
WS

§ 2 Abs. 3 
Nr. 4

nicht störender 
Gewerbebetrieb

ausnahmsweise 
nach Satz 1

Reines Wohnge-
biet, WR

§ 3 Abs. 3 
Nr. 1

kleine Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes

ausnahmsweise 
nach Satz 2

Allgemeines 
Wohngebiet, WA

§ 4 Abs. 3 
Nr. 1

Betriebe des 
Beherbergungsgewerbes

ausnahmsweise 
nach Satz 2

Allgemeines 
Wohngebiet, WA

§ 4 Abs. 3 
Nr. 2

sonstig. nicht störender 
Gewerbebetrieb

ausnahmsweise 
nach Satz 1

Besonderes 
Wohngebiet, WB

§ 4a Abs. 2 
Nr. 2

Betrieb des 
Beherbergungsgewerbes

allgemein zulässig 
nach Satz 2

Besonderes 
Wohngebiet, WB

§ 4a Abs. 2 
Nr. 3

sonstiger 
Gewerbebetrieb

allgemein zulässig 
nach Satz 1

Dorfgebiet, MD § 5 Abs. 2 
Nr. 5

Betriebe des Beherber-
gungsgewerbes

allgemein zulässig 
nach Satz 2

Dorfgebiet, MD § 5 Abs. 2 
Nr. 6

sonstiger Gewebebetrieb allgemein zulässig 
nach Satz 1
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28 Nach gegenwärtigem Kenntnisstand soll der Leitfaden im September 
2017 herausgegeben werden.

29 Fickert/Fieseler, a.a.O. § 1 Rn. 106.
30 Vgl. Urt. des OVG Bremen vom 10.11.2015 – 1 LB 143/14 – NordÖR 2016, 

153: „Der Begriff der Räume wird in der   BauNVO nur in § 13   BauNVO 
verwendet und nicht weiter definiert. Nach Sinn und Zweck der Rege-
lung sind Räume, die freiberuflich oder freiberufsähnlich genutzt wer-
den, Teile von Gebäuden aller Art, die überwiegend anders – im reinen 
Wohngebiet regelmäßig zum Wohnen  – genutzt werden. … §  13 
  BauNVO enthält auch in seiner aktuell geltenden Fassung – ebenso 
wenig wie die Baugebietsvorschriften, auf die er Bezug nimmt – keine 
Definition des Gebäudebegriffs. Aus § 2 bis § 9   BauNVO lässt sich aller-
dings so viel entnehmen, dass der Gebäudebegriff als Unterfall von 
dem allgemeinen Begriff der (baulichen) Anlage mitumfasst wird, auf 
den insbesondere auch § 29   BauGB abstellt. … Auch der bauordnungs-
rechtliche Gebäudebegriff, der für die Auslegung ergänzend herange-
zogen werden kann, beinhaltet – neben dem Merkmal der selbständi-
gen Benutzbarkeit – das Vorhandensein eines Daches.“

31 Jüngst zum Stundenhotel, wie der Name schon sagt:   BVerwG vom 
31.07.2013 – 4 B 8/13 – BauR 2013, 1996.

32 Vgl. jüngst   BVerwG vom 20.12.2016 – 4 B 49/16 – ZfBR 2017, 269.
33 Vgl. zu Monteurswohnungen, die vom   BVerwG als atypischer Beherber-

gungsbetrieb, aber im Gewerbegebiet die Eigenart dennoch störender 
Betrieb angesehen worden sind, vom 29.04.1994 – C 43/89 –, E 90, 140.

34 Fickert/Fieseler,   BauNVO, a.a.O., § 10 Rn. 34 weisen zutreffend darauf 
hin, dass die Zweckbestimmung „Ferienwohnen“ aufgrund der Funkti-
onsumschreibung nicht genug zum Ausdruck komme; dieses Defizit 
bleibt auch aktuell erhalten.

35   BVerwG vom 25.03.1996 – 4 B 302/95 – ZfBR 1996, 228; jüngst vom 
11.07.2013 – 4 CN 7/12- E 147, 138. Vgl.   BVerwG vom 06.10.2009 – 4 BN 
8/09 – juris; auch   BVerwG vom 03.08.1977 – VIII C 59/76 – Buchholz 
454.4 § 82 II. WoBauG Nr. 19; 12.03.1982 – 4 C 59/78 – BauR 1982, 359; da 
bestehen auch keine Divergenzen in der obergerichtlichen Rechtspre-
chung; vgl. z.B. OVG Münster 17.01.1996 – 7 A 166/96 – juris; OVG 
Schleswig 17.07.2014 – 1 KN 3/14 – juris.

36 11.05.1989 – 4 C 1/88 – E 82, 61; 23.08.1996 – 4 C 13/94 – E 101, 364; 
28.02.2008 – 4 B 60/07 – ZfBR 2008, 379; 02.02.2012 – 4 C 14/10 – 
E  142,  1). Das gilt auch für §  13   BauNVO (  BVerwG 13.12.1995  – 4  B 
245/95 – ZfBR 1996, 123; 12.12.1996 – 4 C 17/95 – E 102, 351.

37   BVerwG 18.05.2001 – 4 C 8/00 – ZfBR 2001, 491.

bekannt und entstammt der schon zitierten Rechtsprechung zur 
Abgrenzung vom Dauerwohnen.32 Er dient wiederum zur Abgren-
zung etwa zu therapeutischen Einrichtungen und hat Relevanz 
bei der Frage, ob Boardinghouses eigentlich dem dauerhaften 
Aufenthalt dienen. Der drei Monate vor Ort lebende Monteur 
nutzt die Räume nicht als Ferienwohnung,33 das drei Monate 
dort sich aufhaltende Rentnerehepaar sehr wohl. Hier bleibt 
durchaus noch einiges offen und harrt der näheren Auslegung.34

Begründung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt
Hier greift die   BauNVO einen Begriff auf, der seit langem umfang-
reich in der Rechtsprechung manifestiert worden ist; insofern besteht 
bei der Rechtsauslegung wenig Unsicherheit.35 Es fragt sich allenfalls, 
ob es dieses Tatbestandsmerkmals überhaupt bedurft hätte. 

Es ist von der Rechtsprechung allgemein anerkannt, dass die 
Festsetzungen über die Art der baulichen Nutzungen in Bebau-
ungsplänen nachbarschützenden Charakter haben aufgrund des 
Gedankens des wechselseitigen Austauschverhältnisses (st. Rspr. 
des   BVerwG36). Es werden sowohl Verstöße gegen die Nutzung 
nach qualitativer Art als auch Verstöße quantitativer Art verfolgt 
(Überschreitung der flächenmäßigen Begrenzung).37

Wenn man sieht, dass § 13a   BauNVO spiegelbildlich zu § 13 
  BauNVO angelegt worden ist, auch an dieser Stelle in der   BauNVO 
verortet worden ist und es sich um Fragen einer speziellen Art der 
baulichen Nutzung handelt, wird man zweifelsohne die bisher zu 
§ 13   BauNVO ergangene Rechtsprechung auf § 13a   BauNVO 

Für die Rechtsanwendung wichtig wird der Leitfaden, der der-
zeit von der Fachkommission Städtebau der ARGEBAU erstellt 
wird,28 und was im bauaufsichtlichen Bereich nach Weisung durch 
die zuständigen Bauministerien bzw. -senatoren entschieden wird. 
Das Ministerium darf jederzeit einen Erlass herausbringen, in 
welchem den Bauaufsichten eine bestimmte Handlungsoption 
vorgeschrieben wird. Das bedeutet, dass bei allen Bauanträgen 
am besten abzuwarten ist, ob eine Genehmigung nach der neuen 
Rechtslage erteilt werden muss oder nicht.

Jeder betroffenen Gemeinde ist zu empfehlen, klare bauplanungs-
rechtliche Regelungen neu zu schaffen. Will die Gemeinde sicher 
sein zukünftig Ferienwohnen neben Dauerwohnen zum Schutz des 
Dauerwohnens auszuschließen, bedarf es (im vereinfachten Verfah-
ren nach § 13   BauGB) Planänderungsverfahren (im Gebiet nach 
§ 34 Abs. 2   BauGB: Aufstellung eines einfachen Bebauungsplans 
nach § 30 Abs. 3   BauGB), ggf. als Sammelbeschluss zur Änderung 
der betroffenen Bebauungspläne. Ein Totalausschluss kann nach 
§ 1 Abs. 5   BauNVO ohne besondere städtebauliche Gründe29 
erfolgen. Oder eine Differenzierung bei der bestimmten Art Ferien-
wohnen nach § 1 Abs. 9   BauNVO mit besonderen städtebaulichen 
Gründen. Auch eine differenzierte Feingliederung nach § 1 Abs. 6 
bis 8   BauNVO ist ebenso möglich, wie eine Fremdkörperfestset-
zung, wenn – einzelne – Ferienwohnungen erhalten bleiben sollen, 
§ 1 Abs. 10   BauNVO. Ist das Ferienwohnen entsprechend § 13a 
  BauNVO nur ausnahmsweise nach den Absätzen 3 zulässig, erfolgt 
der Ausschluss über § 1 Abs. 6 Nr. 1   BauNVO.

§ 13a   BauNVO enthält eine Fülle von neuen Rechtsbegriffen 
und bildet eine Legaldefinition, was Ferienwohnen ist. Danach 
wird die Nutzung Ferienwohnen definiert als „einem ständig 
wechselnden Kreis von Gästen gegen Entgelt vorübergehend zur 
Unterkunft zur Verfügung gestellt werden und die zur Begrün-
dung einer eigenen Häuslichkeit geeignet und bestimmt sind“. 
Der Aufenthalt findet dabei in Räumen und Gebäuden statt. 
Das ist eine „Funktionsumschreibung“, die § 10 Abs. 4 Satz 1 
  BauNVO entlehnt worden ist – allerdings unter Verzicht auf das 
Merkmal der Erholung. Folgende unbestimmte Rechtsbegriffe 
harren nunmehr in der speziellen Kumulation ihrer Auslegung:

Räume und Gebäude
Der Begriff ist § 13   BauNVO entlehnt; er wird in dem dort be-
schriebenen Sinne zu verstehen sein.30 Eine Legaldefinition wird 
nicht vorgenommen. 

Ständig wechselnder Kreis von Gästen 
Dieses Tatbestandsmerkmal ist aus der Rechtsprechung bekannt; 
es dient dort zur Abgrenzung zwischen dem Dauerwohnen und 
dem Nicht-Dauerwohnen. Auf die entsprechende, umfangreiche 
Judikatur wird verwiesen.31 Dabei ist auf die Gesamtschau aller 
unterschiedlichen Tatbestandsmerkmale und die Ausführungen 
zum letzten Tatbestandsmerkmal zu verweisen. Offen bleibt jedoch, 
wann man nicht mehr vom ‚ständig wechseln‘ sprechen kann. 

Gegen Entgelt vorübergehend zur Unterkunft
Dieser unbestimmte Rechtsbegriff ist neu entwickelt worden; 
die anderen sind bereits bekannt aus der   BauNVO bzw. der 
Rechtsprechung. Entgelt bedeutet, dass die Überlassung dem 
Gewinnstreben dient. Vor allem wird es hierbei auf den Teilaspekt 
des „vorübergehenden“ ankommen; auch dieser Begriff ist bereits 
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Schleswig-Holstein

„Schleswiger Forum Preis 2017“ vergeben

Anlässlich des „21. Schleswiger Forum zum Öffentlichen Recht“ 
am 16. Juni 2017 wurde zum zweiten Mal der „Schleswiger 
Forum Preis“ in den Kategorien „Herausragende Dissertation“ 
und „Herausragende Schwerpunktarbeit ´Staat und Verwal-
tung`“ vergeben. Er ist dotiert mit 2.500 Euro für die Dissertation 
und mit 500 Euro für die Schwerpunktarbeit. Stifter sind die 
Veranstalter des Schleswiger Forums, die Arbeitsgemeinschaft 
Verwaltungsrecht im Deutschen AnwaltVerein – Landesgruppe 
Schleswig-Holstein – und die Stadt Schleswig. 

In der Kategorie „Herausragende Dissertation“ auf dem Gebiet 
des Öffentlichen Rechts wurde Herr Dr. Jakob Tischer für seine 
Dissertation „Bürgerbeteiligung und demokratische Legitimati-
on – gesetzlich geregelte sowie „neue“ Formen von Bürgerbetei-
ligung auf gemeindlicher Ebene und legitimationsdogmatische 
Möglichkeiten und Grenzen ihrer Aufwertung“ ausgezeichnet.

Den Preis für die „Herausragende Schwerpunktarbeit“ erhielt 
Herr Nicolas Harding für seine wissenschaftliche Arbeit „Wett-
bewerb und Regulierung“.

Personalia

Zwei neue Vorsitzende Richter am Niedersächsischen 
Oberverwaltungsgericht

Das Niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat zwei neue 
Vorsitzende Richter. Am 29. Mai 2017 und 1. Juni 2017 erhielten 
die Richter am Oberverwaltungsgericht Dr. Alexander Weichbrodt 
und Kristofer Kurbjuhn aus den Händen des Gerichtspräsidenten 
Dr. Thomas Smollich ihre Ernennungsurkunden zum Vorsitzenden 
Richter am Oberverwaltungsgericht.

Der im Jahre 1975 in Rostock geborene Dr. Alexander  Weichbrodt 
nahm zum Wintersemester 1994/95 das Studium der Rechtswissen-
schaften an der Universität Rostock auf. Im Juni 1999 legte er die 
erste juristische Staatsprüfung vor dem Landesjustizprüfungsamt 
des Landes Mecklenburg-Vorpommern ab. Sein Referendariat 
absolvierte er im Bezirk des Schleswig-Holsteinischen Oberlan-
desgerichts und legte im Mai 2003 die zweite juristische Staats-
prüfung ab. Nachdem er ab Juni 2003 zunächst als Rechtsanwalt 
gearbeitet hatte, begann er seine richterliche Laufbahn im Februar 
2005 in Mecklenburg-Vorpommern als Richter auf Probe bei dem 
Verwaltungsgericht Schwerin. Im Juli 2007 wurde Dr. Weichbrodt 

38 Spannende Rechtsstreitigkeiten sind also zu erwarten einschließlich 
der Klärung der hier aufgeworfenen Fragen.

39 NordÖR 2015, 361.
40 Insofern trifft auf Satz 2 tatsächlich die Argumentation zu, die Altvor-

deren hätten das Problem überhaupt nicht gesehen – eben, weil der 
im Haus wohnende Eigentümer störende Feriengäste sozial unter 
Kontrolle hat.

3,0 erlaubt wird. Damit entspricht die GRZ dem GI und GE 
und die GFZ sogar dem MK. Dadurch können entsprechende 
innerstädtische Lagen verdichtet bebaut werden. 

IV.  Novelle PlanZV

Es mussten natürlich für Urbane Gebiete neue Planzeichen ein-
geführt werden. Diese sind im schwarz-weiß-Druck nicht dar-
stellbar, aber aus sich heraus durchaus verständlich. Besondere 
Anmerkungen gibt es dazu nicht.

dem Sinne nach übertragen können. Das bedeutet, dass hier voller 
Nachbarschutz besteht.38 

Erfreulich ist auch, dass der vom Verfasser herausgearbeitete 
Begriff des unterschiedlichen Störgrads von Ferienwohnen vom 
Gesetzgeber aufgegriffen worden ist39, § 13a Satz 2 BauNVO, 
wonach es städtebaulich sehr wohl von Relevanz ist, ob die 
Ferienwohnung baulich der Dauerwohnung untergeordnet ist.40 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die nun gefundene 
Neuregelung für alle denkbaren und vorhandenen Konstellati-
onen die Möglichkeit schafft, planerisch adäquat zu reagieren. 
Der Preis für diese Lösung ist jedoch, dass die überwiegende 
Zahl der Tourismusgemeinden verpflichtet ist, planerisch tätig zu 
werden. Das geschieht teilweise ohne den „Schutzfaktor“ einer 
Überleitungsfrist, sofern man nicht die Auffassung vertritt, dass 
bei bestehenden Bebauungsplänen alles beim Alten bleibt. 

4.  Obergrenzen Maß baulicher Nutzung Urbaner 
Gebiete (§ 17 Abs. 1   BauNVO)

Die Änderung von § 17 Abs. 1   BauNVO ist die logische Anpas-
sung an die Tatsache, dass eine neue Art der baulichen Nutzung 
erfunden worden ist, § 6a   BauNVO, die Urbanen Gebiete, MU. 
Da die Novelle das neue Zusammenleben in der Stadt erlebbar 
machen möchte und es dabei um ein Zusammenrücken geht, um 
den Flächenfraß auf der grünen Wiese zu begrenzen, ist es nicht 
überraschend, dass im MU eine GRZ von 0,8 und eine GFZ von 
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EDITORIAL

Mit dem „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU
im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammen-
lebens in der Stadt“ wurden am 4. Mai 2017 die weitrei-
chendsten Veränderungen im Baugesetzbuch (BauGB) und

der Baunutzungsverordnung (BauNVO) seit vielen Jahren
vorgenommen. Das Gesetz wurde am 12. Mai 2017 bekannt-
gemacht und trat am 13. Mai 2017 in Kraft. 
Viele der zahlreichen Veränderungen haben schon jetzt eine
große Bedeutung für die planerische Praxis erlangt. Sie sol-
len daher nachfolgend nochmals thematisiert und in kurzer
Form aufbereitet werden.

1

Das „Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/EU im
Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenle-
bens in der Stadt“ bringt Veränderungen und Neuerungen
mit sich, die in erster Linie die Anpassung des Städtebau-
rechts an die europarechtlichen Vorgaben der UVP-Ände-
rungsrichtlinie1 sowie weitere städtebauliche Regelungser-
fordernisse betreffen. Bereits aus dem Titel wird die Haupt-
intention der Gesetzesnovelle ersichtlich, denn neben der
bereits erwähnten Umsetzung europarechtlicher Vorgaben
rückte vor allen Dingen die „Stärkung des neuen Zusammen-

lebens in der Stadt“ in den Focus. Was sich hinter dieser
doch recht abstrakten Definition verbirgt, wird ersichtlich,
wenn man sich die Entstehungsgeschichte der Gesetzesän-
derung vor Augen führt. In einer Bundestagsdrucksache
heißt es hierzu: „Angestrebt werden Städte und Gemeinden,
die für eine soziale Gerechtigkeit und Teilhabe stehen, für
ein lebendiges, tolerantes und kreatives Miteinander, für sau-
bere Umwelt und ein intaktes Klima sowie die Verantwor-
tung für kommende Generationen im Sinne der Nachhaltig-
keit.“2 Dazu soll beispielsweise auch die Einführung einer
neuen Baugebietsart, nämlich das „Urbane Gebiet“ beitra-
gen. Die Änderungen zur Umsetzung der UVP-Richtlinie be-1 Richtlinie 2014/52EU des Europäischen Parlaments und des Rates

vom 16.4.2014 zur Änderung der Richtlinie 2011/92/EU über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Pro-
jekten. Abl. Nr. L124 vom 25.4.2014, S.1 ff. nachfolgend UVP-ÄndRL 2 Vgl. BT- Drucksache 18/10942, S.26 ff.

DIE NOVELLE DES BAUGESETZBUCHES UND DER
BAUNUTZUNGSVERORDNUNG
Zusammenfassung der wichtigsten Neuerungen

Die neuen Leitwerte für die künftige urbane Entwicklung,
wie z.B. soziale Gerechtigkeit und Teilhabe, saubere Um-
welt, intaktes Klima und Nachhaltigkeit sollen für eine Ver-
besserung der Lebensbedingungen im ganzen Land – und
nicht nur in der Großstadt, wie hier in Berlin – sorgen.
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2

treffen insbesondere eine Erweiterung der zu prüfenden Um-
weltbelange, die Öffentlichkeitsbeteiligung sowie die inhalt-
lichen Anforderungen bezüglich der Erstellung des Umwelt-
berichts.

ÄNDERUNGEN IM BauGB

Ergänzung der Planungsaufgaben § 1 Abs. 5 BauGB
§ 1 Abs. 5 BauGB enthält eine Konkretisierung der Ziele und
Planungsaufgaben der Bauleitplanung. Die Planungsgrund-
sätze wurden um den Zusatz „unter Berücksichtigung der
Wohnbedürfnisse der Bevölkerung“ ergänzt. Durch den Zu-
satz werden die sozialen Anforderungen präzisiert und der
Grundsatz der „sozialen“ Nachhaltigkeit betont.
Allerdings bleibt offen, wie diese Wohnbedürfnisse ganz kon-
kret aussehen und wie vor allen Dingen auch Wohnraum für
sozial benachteiligte Gruppen in stärkerem Maße bereitge-
stellt werden soll.

Anpassungen und Ergänzungen des Belangekatalogs
in § 1 Abs. 6 Nr. 2 und § 1 Abs. 6 Nr. 7 a, i, j, BauGB
Der Katalog der zu berücksichtigenden Belange in § 1 Abs.
6 BauGB wurde ebenfalls ergänzt. So wurde § 1 Abs. 6 Nr.
2 BauGB um den abwägungsbeachtlichen Belang „Familien
mit mehreren Kindern“ erweitert. Diese Ergänzung bezieht
sich auf die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung und betont
erneut die soziale Komponente und die Nachhaltigkeit. 
In § 1 Abs. 6 Nr. 7a BauGB wurde der Begriff „Fläche“ hinzu-
gefügt. Die Aufnahme dieses Begriffs unterstreicht das Ziel
der Reduzierung der Flächeninanspruchnahme, wie es be-
reits in § 1a Abs. 2 BauGB normiert ist. Eine positive Verän-
derung ergibt sich durch die Einfügung des Begriffs insbe-
sondere im Hinblick auf das Verständnis und die Bestimmt-
heit des Gesetzestextes. Aufgrund der Aufnahme des Wortes
„Fläche“ kann nun besser zwischen dem Ziel der Flächener-
sparnis und dem Umweltbelang „Boden“ bzw. den zu schüt-
zenden Bodenfunktionen differenziert werden.
In § 1 Abs. 6 Nr. 7i BauGB werden nunmehr auch die Wech-
selwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umwelt-
schutzes gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7, Buchstaben a bis d, als be-
achtlich eingestuft, wodurch die Anforderungen des Geset-
zes nochmals präzisiert wurden, ohne dass sich dadurch in
der Praxis wirklich weitreichende Änderungen ergeben.
Eine Neuerung im Belangekatalog des § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB
stellt die Aufnahme der „Auswirkungen die aufgrund der An-
fälligkeit der nach dem Bebauungsplan zulässigen Vorhaben
für schwere Unfälle oder Katastrophen“ dar (§ 1 Abs. 6 Nr. 7j
BauGB). Grund für die explizite Hinzunahme dieses Belangs
ist das Erfordernis der Umsetzung des Art. 3 Abs. 2 UVP-
ÄndRL, die folgendes fordert: „Die in Absatz 1 genannten
Auswirkungen (…) schließen die Auswirkungen mit ein, die
aufgrund der Anfälligkeit des Projekts für schwere Unfälle
und/ oder Katastrophen zu erwarten sind, die für das betrof-
fene Projekt relevant sind“. Bei einer Angebotsplanung, um
die es sich ja bei den meisten Bebauungsplänen handelt,
sind aber in aller Regel nur wenig Kenntnisse eines konkreten
Vorhabens vorhanden, so dass auch Rückschlüsse auf die
Anfälligkeit eines solchen potenziellen Vorhabens kaum mög-
lich sind. Meist mangelt es an detaillierten Informationen, so
dass die Ergänzung des Gesetzestextes im Normalfall in der

Praxis nur wenig Bedeutung erlangen dürfte.
Da ein gewisser Konkretisierungsgrad hinsichtlich des ge-
planten Vorhabens vorliegen muss, um daraus eine Anfäl-
ligkeit für schwere Unfälle oder Katastrophen abzuleiten zu
können, wird sich der Anwendungsbereich dieser neuen
Bestimmung auf vorhabenbezogene Bebauungspläne oder
solche Pläne konzentrieren, die einen hinreichenden Kon-
kretisierungsgrad hinsichtlich der geplanten Vorhaben auf-
weisen.3

Beteiligung
Auch die Regelungen für das Beteiligungsverfahren wurden
durch die BauGB-BauNVO-Novelle 2017 angepasst. Um den
europarechtlichen Anforderungen des Art. 6 Abs. 7 UVP-
ÄndRL Rechnung zu tragen, wurde die (Mindest-) Ausle-
gungsfrist des § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB für die Öffentlichkeits-
beteiligung auf „mindestens 30 Tage“ festgelegt, denn hier
gab es offenkundig in der Vergangenheit in vielen Fällen In-
terpretationsprobleme und nicht wenige Bebauungspläne
scheiterten vor Gericht, weil die gesetzliche Offenlagefrist
nicht eingehalten wurde. Ebenso wurde die Verlängerungs-
möglichkeit im Falle des Vorliegens von gewichtigen Gründen
(z.B. eine Vielzahl an flankierenden Fachgutachten oder die
Komplexität der Planung4) in den § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB auf-
genommen. Eine fehlerhafte Annahme eines „wichtigen
Grundes“ i.S.d. § 3 Abs. 2 BauGB ist gemäß § 214 Abs. 1 S.
1 Nr. 2d BauGB aber unbeachtlich. Die Frist für Stellungs-
nahmen der Behörden und Träger öffentliche Belange (§ 4
Abs. 2 S. 2 BauGB) wurde ebenso an die Mindestfrist von
30 Tagen angepasst.
Allgemein scheint sowohl die Festlegung der Mindestausle-
gungsfrist von 30 Tagen, als auch die Klarstellung hinsichtlich
der Verlängerungsmöglichkeit im Falle von komplexen Sach-
verhalten sachgerecht.

Eine grundlegende Veränderung, die mit der BauGB Novelle
2017 für die Gemeinden eintritt, betrifft die Verpflichtung,
im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung
das Internet zu nutzen. Gemäß Art. 6 Abs. 2 der UVP ÄndRL
ist, um eine wirksame Beteiligung der betroffenen Öffent-
lichkeit an der Entscheidungsfindung zu gewährleisten, die
Öffentlichkeit elektronisch und durch öffentliche Bekannt-
machung oder auf anderen geeigneten Wegen zu informie-
ren. Die bislang fakultative Möglichkeit, bei der Öffentlich-
keits- und Behördenbeteiligung ergänzend das Internet zu
nutzen, wird durch die Verpflichtung zur Nutzung des Inter-
nets im Rahmen der Öffentlichkeits- und Behördenbeteili-
gung ersetzt.

Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB sind der Inhalt der ortsüblichen
Bekanntmachung nach § 3 Abs. 2 S. 2 BauGB sowie die
nach § 3 Abs. 2 S. 1 BauGB öffentlich auszulegenden Un-
terlagen auch in das Internet einzustellen. Von vielen Kom-
munen wurde das Internet im Rahmen der Öffentlichkeits-
und Behördenbeteiligung bereits in der Vergangenheit mehr
oder minder intensiv genutzt. Die neue „Verpflichtung“ führt
damit nicht zu einer völlig neuen Situation, allerdings kann
durch die nun verpflichtende, zusätzliche Nutzung des In-
ternets durchaus ein zeitlicher und personeller Mehrauf-

3 Vgl. Difu, Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle 2016/2017, S. 25

4 Vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drucksache, 18/10942, S. 41
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wand entstehen. Die Digitalisierung, die Einstellung der Da-
tengrundlagen und die Pflege der kommunalen Website
wird sowohl Zeit als auch Personal in Anspruch nehmen.
Des Weiteren wird durch die Gemeinden verstärkt auf die
Bestimmungen des Daten- und Urheberrechtschutzes zu
achten sein.5

Eine Neuerung stellt auch die Pflicht zur Einstellung der wirk-
samen Flächennutzungspläne und Bebauungspläne in das
Internet und das Zugänglichmachen über ein zentrales Inter-
netportal des Landes (inklusive Begründung und zusammen-
fassender Erklärung) gemäß § 6a Abs. 2 und § 10a Abs. 2
BauGB dar. In Rheinland-Pfalz übernimmt das GeoPortal.rlp6

die Rolle der zentralen Landesplattform im Sinne der o.g.
Vorschriften, im Saarland das GeoPortal Saarland.7 In Bayern
ist die zentrale Landesplattform das GeoPortal Bayern8 (Bay-
ernAtlas), in Baden-Württemberg ist es das GeoPortal Raum-
ordnung Baden-Württemberg9. In Nordrhein-Westfalen dient
als „Übergangslösung“ das zentrale UVP- Internetportal.10

Zwischen der „Einstellung“ in das Internet und dem „Zugäng-
lichmachen“ über ein zentrales Internetportal des Landes ist
allerdings zu differenzieren, was sich u.a. aus dem § 214
Abs.1 Nr. 2e BauGB ergibt. Gemäß § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 2e
BauGB liegt ein unbeachtlicher Fehler vor, wenn der Inhalt
der Bekanntmachung und die auszulegenden Unterlagen
zwar in das Internet eingestellt wurden, aber nicht über das
zentrale Internetportal des Landes zugänglich sind.

Monitoring § 4c Satz 1 BauGB
Die Ergänzung des § 4c BauGB betrifft den Überwachungs-
gegenstand des Monitorings und setzt Art. 8a Abs.4 UVP-
ÄndRL um. Gemäß § 4c BauGB überwachen die Gemein-
den die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf Grund
der Durchführung der Bauleitpläne eintreten, um insbeson-
dere unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen frühzeitig
zu ermitteln und in der Lage zu sein, geeignete Maßnahmen
zur Abhilfe zu ergreifen. Gegenstand der Überwachung ist
nun auch die Durchführung von Darstellungen oder Fest-
setzungen nach § 1a Absatz 3 S. 2 BauGB und von Maß-
nahmen nach § 1a Absatz 3 S. 4 BauGB. Die Art der zu
überwachenden Parameter und die Dauer der Überwa-
chung müssen der Art, dem Standort, dem Umfang des
Projekts sowie dem Ausmaß seiner Auswirkungen auf die
Umwelt angemessen sein (§ 8a Abs. 4 S. 2 UVP-Richtlinie).
Hier verbleiben demnach immer noch nicht unerhebliche
Interpretationsspielräume, denn was „angemessen“ ist,
kann im Streitfall letztlich nur durch ein Gericht überprüft
werden.

Flankierende Regelungen zur Seveso III Richtlinie
Unabhängig von der Umsetzung der Seveso III Richtlinie11

im BImSchG und der Störfallverordnung werden die Gestal-

tungsmöglichkeiten bei den Planungen im Umfeld von Stör-
fallbetrieben erweitert. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 23c BauGB kön-
nen Gebiete festgesetzt werden, in denen „bei der Errich-
tung, Änderung oder Nutzungsänderung von nach Art, Maß
oder Nutzungsintensität zu bestimmenden Gebäuden oder
sonstigen baulichen Anlagen in der Nachbarschaft von Be-
triebsbereichen nach § 3 Absatz 5a des Bundes-Immissi-
onsschutzgesetzes bestimmte bauliche und sonstige tech-
nische Maßnahmen, die der Vermeidung oder Minderung
der Folgen von Störfällen dienen, getroffen werden müssen“.
Der Text liest sich recht sperrig. Letztlich bedeutet die neue
Festsetzungsmöglichkeit des § 9 Abs. 1 Nr. 23c BauGB, dass
in einem Bebauungsplan bauliche und sonstige technische
Maßnahmen festgesetzt werden können, die der Vermeidung
oder Minderung der Folgen von Störfällen dienen. Über diese
Bestimmung werden demnach die Handlungsmöglichkeiten
der Gemeinden erweitert, Konflikte mit Störfallbetrieben bzw.
Störfallrisiken zu bewältigen.
Des Weiteren wird der § 9 BauGB um den neuen Absatz 2c
erweitert, nachdem in vorherigen Novellen ja bereits die Ab-
sätze 2a (für die Steuerung des Einzelhandels) und 2b (für
die Steuerung von Vergnügungsstätten) durch einfache Be-
bauungspläne eingefügt wurden.
Die neue Bestimmung gemäß Absatz 2c ermöglicht für im
Zusammenhang bebaute Ortsteile i.S.d. § 34 Abs. 1 BauGB
im Umfeld von Störfallbetrieben eine Differenzierungsmög-
lichkeit hinsichtlich der Zulässigkeit, ausnahmsweisen Zu-
lässigkeit und Nichtzulässigkeit von Nutzungen. Die über die
Feinsteuerung der § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO hinausgehende
Differenzierungsmöglichkeit hilft den Gemeinden im konkre-
ten Fall dem Störfallrisiko adäquat Rechnung zu tragen. An-
zumerken ist weiterhin, dass die Anwendung des vereinfach-
ten Verfahrens (§ 13 BauGB) und des beschleunigten Verfah-
rens (§ 13a BauGB) sowie der Satzungsverfahren nach § 34
und § 35 BauGB ausgeschlossen sind, wenn Anhaltspunkte
dafür bestehen, dass bei der Planung Pflichten zur Vermei-
dung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Un-
fällen nach § 50 Satz 1 des BImSchG zu beachten sind (§ 13
Abs. 1 Nr. 3, § 13a Abs. 1 S. 5, § 34 Abs. 5 S. 1 Nr. 3, § 35 Abs.
6 S.4 Nr. 3 BauGB).12

§ 13 b BauGB Einbeziehung von Außenbereichsflächen
in das beschleunigte Verfahren 
Mit erheblicher Kritik verbunden war und ist der neue § 13b
BauGB. Zur Erleichterung des Wohnungsbaus erlaubt er13,
befristet bis zum 31. Dezember 2019, die Anwendung des be-
schleunigten Verfahrens gemäß § 13a BauGB auch für Au-
ßenbereichsflächen. Den Gemeinden wird damit die Mög-
lichkeit eröffnet, Außenbereichsflächen mit weniger als
10.000 m² Grundfläche, die an die bebauten Ortsteile angren-
zen u.a. ohne eine Umweltprüfung im beschleunigten Ver-
fahren zu überplanen. Folgende Tatbestandsvoraussetzun-
gen müssen im Einzelnen gegeben sein:

Die Grundfläche im Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB�

muss weniger als 10.000 Quadratmeter betragen.

5 Vgl. Difu, Planspiel zur Städtebaurechtsnovelle 2016/2017, S. 34

6 www.geoportal.rlp.de/

7 www.geoportal.saarland.de

8 http://geoportal.bayern.de/geoportalbayern/

9 www.geoportal-bw.de/

10 www.umwelt.nrw.de/umwelt/umwelt-und-ressourcenschutz/
 planungsrecht/umweltvertraeglichkeitspruefung/

11 Richtlinie 2012/18/EU des europäischen Parlaments und des Rates
vom 4. Juli 2012 zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfälle mit
gefährlichen Stoffen, zur Änderung und anschließenden Aufhebung der
Richtlinie 96/82/EG des Rates; L197/1, 24.7.2012

12 Vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drucksache, 18/10942, S. 46

13 Vgl. dazu eingehend Hofmeister/Mayer, Die Erstreckung des be-
schleunigten Verfahrens auf die Überplanung von Außenbereichsflächen
für Wohnnutzungen gemäß § 13b BauGB 2017 – Anwendungsvoraus-
setzungen, Rechtsfolgen und ausgewählte Anwendungsprobleme,
ZfBR, 6/2017,S.551 ff.
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Durch den Bebauungsplan muss die Zulässigkeit von�

Wohnnutzungen auf Flächen begründet werden, die sich
an im Zusammenhang bebauten Ortsteile anschließen.
Das Aufstellungsverfahren muss bis zum 31. Dezember�

2019 eingeleitet worden sein.
Der Satzungsbeschluss muss bis zum 31. Dezember 2021�

gefasst werden.

Liegen die vorgenannten Tatbestandsmerkmale vor, gilt der
§ 13a BauGB entsprechend, so dass dessen Verfahrenser-
leichterungen vollinhaltlich anwendbar sind. D.h., es besteht
z.B. keine Pflicht zur Durchführung einer Umweltprüfung und
zur Anwendung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsrege-
lung. Des Weiteren ist die parallele bzw. nachträgliche An-
passung des FNP ohne förmliches Verfahren möglich. Für
die Siedlungsentwicklung am Ortsrand wird die Umweltprü-
fung damit ebenso ausgesetzt wie der Ausgleich für Eingriffe
in Natur und Landschaft, denn bisher war es nicht möglich,
in einen Bebauungsplan der Innenentwicklung gemäß § 13a
BauGB auch Flächen einzubeziehen, die jenseits der äußeren
Grenze des Siedlungsbereichs liegen.14 Mit der Einführung
des § 13b BauGB ist dies nun im vorgenannten, zeitlich be-
grenzten Rahmen, rechtskonform. Die Möglichkeiten, die
der neue § 13b BauGB eröffnet, stehen dabei im krassen Ge-
gensatz zu sonstigen gesetzlichen Regelungen, z.B. zur
Pflicht des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden (§ 1a
Abs. 2 BauGB). Auch konterkariert die Neuregelung das „30
ha Ziel“ (Reduzierung der Flächeninanspruchnahme auf un-
ter 30 ha pro Tag). Es bleibt abzuwarten, wie der neue § 13b
BauGB in der Planungspraxis angenommen wird. Insbeson-
dere die verkürzte Verfahrensdauer und die monetären Vor-
teile, die mit der fehlenden Ausgleichspflicht einhergehen,
sind von den Kommunen aber schon jetzt als äußerst reizvoll
erkannt worden, so dass von dem neuen Instrument häufiger
Gebrauch gemacht wird, als zu erwarten war. Kritiker sehen
in der Bestimmung eine Unterwanderung der ansonsten
recht strengen Bestimmungen des Umweltschutzes und be-
fürchten eine missbräuchliche Anwendung der Erleichterun-

gen auch in Fällen, für die der § 13b BauGB eigentlich nicht
gedacht ist. So wird z.B. der Zweck, dass der Bebauungs-
plan die Zulässigkeit von „Wohnnutzungen“ begründen soll,
in manchen Fällen so interpretiert, dass auch andere Ge-
bietsarten, wie beispielsweise Mischgebiete, über 13b-Pläne
abgesichert werden. Ob dies vom Gesetzgeber so gedacht
war, ist zumindest sehr zweifelhaft.

Sicherung von Gebieten mit Fremdenverkehrsfunktio-
nen gemäß § 22 BauGB
Durch die BauGB-Novelle wurden auch die Möglichkeiten
vonFremdenverkehrsgemeindenerweitert,Wohnraumzusi-
chern.Ausgangspunktdafür sindEntwicklungen inbestimm-
tenRegionen15, die dazugeführt haben, dassderWohnraum
für die einheimische Bevölkerung zunehmend knapp wird.
Durch die Umwandlung von Wohnungen zu Ferienapparte-
ments oder Zweitdomizilen Wohlhabender, werden dem lo-
kalenWohnungsmarkt immermehr Flächen entzogen, denn
solche Ferien- oder auch Zweitwohnungen konnten bislang
unterUmgehungeinereigenständigenGenehmigung16 gebil-
det werden. Es entstanden sogenannte „Rolladen-Siedlun-
gen“, die nur temporär genutzt werden und die zu einer zu-
nehmenden Überfremdung führten. Nach dem neuen § 22
Abs.1BauGBunterliegtnunauchdieBegründungvonBruch-
teilseigentum einer Genehmigungspflicht.

Ausweitung des Anwendungsbereichs des § 34 Abs. 3a
BauGB
Der § 34 Abs. 3a BauGB wurde ergänzt, um der Problematik
der knappen Wohnraumversorgung, die  immer mehr Kom-
munen betrifft, entgegenzuwirken. § 34 Abs. 3a BauGB er-
laubt es, unter bestimmten Voraussetzungen vom Erforder-
nis des Einfügens in die Eigenart der näheren Umgebung
nach § 34 Abs. 1 Satz 1 BauGB abzuweichen. Bislang war
dafür eine Nutzungsänderung von Gewerbe- oder Hand-

14 Vgl. BVerwG, Urteil vom 4. November 2015 (Az. BVerwG 4 CN 9.14)

15 Die Entwicklung betrifft insbesondere norddeutsche Urlaubsregio-
nen, wie z.B. die Insel Sylt,kann aber auch in anderen Regionen, bei-
spielsweise im süddeutschen Raum, Bedeutung erlangen.

16 Um den Genehmigungstatbestand zu umgehen, wurde in vielen Fäl-
len Bruchteilseigentum nach § 1008 BGB begründet.

Flächen, die sich an die im Zusammenhang bebauten Orts-
teile anschließen, jedoch dem Außenbereich zuzuordnen
sind, auch wenn es sich nicht wie hier um eine Brachfläche,
sondern um eine Grünfläche handelt, können zeitlich befris-
tet und unter bestimmten Voraussetzungen ebenfalls im
"beschleunigten Verfahren" überplant werden.
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werksbetrieben zu Wohnzwecken erforderlich. Der Anwen-
dungsbereich wurde mit der BauGB-Novelle 2017 auf Nut-
zungsänderungen zu Wohnzwecken allgemein, also unab-
hängig von der Vornutzung, erweitert.17

Erweiterung der Inhalte des Umweltberichts 
Als wesentlich ist auch die Erweiterung der in Anlage 1 (zu
§ 2 Abs. 4 sowie § 2a und § 4c) Nummer 2 BauGB genannten
Bestandteile des Umweltberichts anzusehen. Die redaktio-
nellen Änderungen und Ergänzungen führen zu einem er-
kennbar höheren Detaillierungsgrad des Umweltberichts.
Ein Mehraufwand ist durch die Erweiterungen insbesondere
bei konkreten Vorhaben und Projekten zu erwarten. Gemäß
Anlage 1 Nummer 2b sind, soweit möglich, insbesondere die
möglichen erheblichen Auswirkungen während der Bau- und
Betriebsphase der geplanten Vorhaben auf die Belange nach
§ 1 Abs. 6 Nummer 7 Buchstabe a bis i zu beschreiben. Ab-
zuarbeiten sind dabei die in Nummer 2b aa-hh aufgeführten
Punkte:
die Auswirkungen des Baus und des Vorhandenseins�

des geplanten Vorhabens, soweit relevant einschließlich
Abrissarbeiten,
die Nutzung der natürlichen Ressourcen insbesondere�

Fläche, Boden, Wasser, Tiere, Pflanzen und biologische
Vielfalt, wobei soweit möglich die nachhaltige Verfügbar-
keit der Ressourcen zu berücksichtigen ist,
Art und Menge an Emissionen von Schadstoffen, Lärm,�

Erschütterungen, Licht, Wärme und Strahlung sowie der
Verursachung von Belästigungen,
Art und Menge der erzeugten Abfälle und ihrer Beseiti-�

gung und Verwertung,
Risiken für die menschliche Gesundheit, das kulturelle�

Erbe oder die Umwelt (zum Beispiel durch Unfälle oder
Katastrophen),
Auswirkungen der geplanten Vorhaben auf das Klima�

(zum Beispiel Art und Ausmaß der Treibhausgasemissio-
nen) und der Anfälligkeit der geplanten Vorhaben gegen-
über den Folgen des Klimawandels,
eingesetzte Techniken und Stoffe�

sowie die Kumulierung mit den Auswirkungen von Vor-�

haben benachbarter Plangebiete unter Berücksichtigung
etwaiger bestehender Umweltprobleme in Bezug auf
möglicherweise betroffene Gebiete mit spezieller Um-
weltrelevanz oder auf die Nutzung von natürlichen Res-
sourcen.

Auf eine weitergehende Betrachtung der Ergänzungen soll
an dieser Stelle verzichtet werden, jedoch ist davon auszu-
gehen, dass mit den zusätzlichen Anforderungen an den
Umweltbericht auch ein finanzieller Mehraufwand, insbe-
sondere bei vorhabenbezogenen Bebauungsplänen, einher-
geht. Dort, wo der Planung ein konkretes Vorhaben zugrun-
de liegt, können auch Aussagen bezüglich der vorgenann-
ten Punkte getroffen werden, was bei Angebotsbebauungs-
plänen deutlich schwieriger ist. Maßstab für den Umfang
und den Detaillierungsgrad des Umweltberichts ist jedoch
immer § 2 Abs. 4 S. 2 und 3 BauGB. Der Wortlaut „soweit
möglich“ in Anlage 1 Nr. 2b BauGB verdeutlicht diesen Zu-
sammenhang. Zusätzlicher Aufwand wird auch mit dem
Sammeln, Auswerten und Dokumentieren der geforderten

Informationen (bspw. Abfall, klimatische Auswirkungen, Art
und Menge von […] Emissionen von Wärme und Strahlung)
sowie der dezidierten Zuordnung der Auswirkungen auf die
Bau- bzw. Betriebsphase verbunden sein.

ÄNDERUNGEN DER BauNVO

Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO
Wichtigster Kernpunkt der BauGB-BauNVO-Novelle 2017 ist
die Einführung einer neuen Gebietsart. Durch das Einfügen
des § 6a BauNVO wurde das „Urbane Gebiet“ (MU) geschaf-
fen, das als neues Instrument dazu beitragen soll, das Leitbild
der „funktionsgemischten, nachhaltigen europäischen Stadt
der kurzen Wege“18 zu untermauern. Wohnen, Arbeiten sowie
Freizeitaktivitäten wie Einkaufen oder Kulturerleben sollen
im Urbanen Gebiet möglich sein, ohne dafür lange Wege in
Kauf zu nehmen.
Die Nachverdichtung soll vor dem Hintergrund der Reduktion
der Flächeninanspruchnahme gefördert werden, weshalb im
MU auch höhere Grund- und Geschossflächenzahlen fest-
gesetzt werden können, als beispielsweise in einem Misch-
gebiet. Systematisch ist das Urbane Gebiet zwischen dem
Mischgebiet (§ 6) und dem Kerngebiet (§ 7) einzuordnen.
Dem Wortlaut des § 6a Abs. 1 BauNVO folgend, dient das
Urbane Gebiet „dem Wohnen sowie der Unterbringung von
Gewerbebetrieben und sozialen, kulturellen und anderen Ein-
richtungen, die die Wohnnutzung nicht wesentlich stören.
Die Nutzungsmischung muss nicht gleichgewichtig sein.“
Vom Mischgebiet unterscheidet sich das Urbane Gebiet be-
sonders dadurch, dass eine bestimmte Nutzungsmischung
in einem zumindest annähernd gleichen Verhältnis gerade
nicht vorliegen muss. Ein (auch deutlich) überwiegender An-
teil an Wohnnutzung ist somit möglich. Der Verzicht auf ein
bestimmtes Nutzungsverhältnis soll zu einer stärker nut-
zungsgemischten Stadt und zur Schaffung von dringend be-
nötigtem Wohnraum im Innenstadtbereich beitragen. Im Ur-
banen Gebiet sind allgemein zulässig: Wohngebäude, Ge-
schäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank-
und Speisewirtschaften, Betriebe des Beherbergungsgewer-
bes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen
sowie für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und
sportliche Zwecke. Ausnahmsweise können Vergnügungs-
stätten, soweit sie nicht wegen ihrer Zweckbestimmung oder
ihres Umfangs nur in Kerngebieten allgemein zulässig sind,
und Tankstellen zugelassen werden.
Der Katalog der zulässigen Nutzungen im Urbanen Gebiet
ähnelt stark dem des Mischgebiets, eine Abgrenzung der
beiden Gebietsarten ist daher schwierig. Gemäß § 245c Abs.
3 BauGB ist § 34 Absatz 2 BauGB auf Baugebiete nach § 6a
der Baunutzungsverordnung jedoch nicht anzuwenden. Fak-
tische urbane Gebiete sind somit ausgeschlossen.19

§ 6a Abs. 4 BauGB erlaubt über die Differenzierungsmög-
lichkeiten der § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO hinausgehende, spe-
zielle Nutzungsgliederungen zur Gestaltung des Urbanen
Gebietes. Gemäß Abs. 4 kann beispielsweise festgesetzt
werden,
dass in Gebäuden im Erdgeschoss an der Straßenseite ei-�

ne Wohnnutzung nicht oder nur ausnahmsweise zulässig
ist, 

17 Vgl. Gesetzesentwurf, BT-Drucksache, 18/10942, S. 49

18 Barbara Hendricks

19 Vgl. Stellungnahme Nr. 04/2017, Bundesrechtsanwaltskammer, S. 5
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oberhalb eines im Bebauungsplan bestimmten Geschos-�

ses nur Wohnungen zulässig sind, 
ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen�

Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte
Größe der Geschossfläche für Wohnungen zu verwenden
ist, oder 
ein im Bebauungsplan bestimmter Anteil der zulässigen�

Geschossfläche oder eine im Bebauungsplan bestimmte
Größe der Geschossfläche für gewerbliche Nutzungen zu
verwenden ist.

Mit Hilfe der speziellen Differenzierungsmöglichkeiten des
§ 6a Abs. 4 BauNVO kann somit eine einzelfallbezogene,
kleinteilige Nutzungsmischung verwirklicht werden. Als Ober-
grenze des Maßes der baulichen Nutzung statuiert § 17 Abs.
1 BauNVO für das Urbane Gebiet eine Grundflächenzahl
(GRZ) von 0,8 und eine Geschossflächenzahl (GFZ) von 3,0.
Die festgesetzten Obergrenzen erlauben eine dichtere und
höhere Bebauung als in einem Mischgebiet und tragen dem
Ziel der Nachverdichtung in innerstädtischen Lagen Rech-
nung. 
Da für die Gebietskategorie „Urbanes Gebiet“ keine Immis-
sionsrichtwerte existierten, wurde parallel zur Einführung der
Gebietsart die TA Lärm ergänzt. Die diesbezügliche Ände-
rung konkretisiert die Anforderungen, die von dem Betreiber
einer immissionsschutzrechtlich genehmigungsbedürftigen
Anlage zur Vermeidung von schädlichen Umwelteinwirkun-
gen durch Lärm zu erfüllen sind, wenn von seiner Anlage Ge-
räusche auf ein urbanes Gebiet einwirken.

Mit der Neufassung der TA Lärm werden Immissionsricht-
werte im Sinne des § 48 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 BImSchG für Ur-
bane Gebiete festgesetzt, die nach Ergänzung von Nr. 6.1
S. 1 der TA Lärm um den neuen Buchstaben c) in Urbanen
Gebieten die gewerbliche Lärmbelastung durch anlagenbe-
zogene Geräusche auf 63 dB(A) am Tag (6 bis 22 Uhr) und
45 dB(A) in der Nacht (22 bis 6 Uhr) begrenzen. Für den Ta-
geszeitraum liegt der Wert damit um 3 dB(A) höher, als im

Mischgebiet. Gewerbebetriebe oder Läden profitieren von
den höheren Immissionsrichtwerten am Tag. Die schutzbe-
dürftige Nutzung „Wohnen“ muss in diesem Zeitraum auf
Grund der gewollten Nutzungsmischung eine erhöhte Lärm-
belastung hinnehmen. Das Schutzniveau im Nachtzeitraum
wurde hingegen nicht verringert, so dass die Immissions-
richtwerte (IRW) nach TA Lärm in Urbanen Gebieten in die-
ser Zeit nicht höher sind, als in Mischgebieten. Dies wurde
vielfach kritisiert, weil schalltechnisch „kritische“ Situationen
aufgrund der Tatsache, dass sich der IRW in der Nacht stets
auf die lauteste, volle Nachtstunde bezieht, häufiger nachts,
als tagsüber auftreten. In der Praxis entschärft die Ergän-
zung der TA Lärm daher Konfliktsituationen in Gemenge -
lagen nur unwesentlich.

Die Einführung des Urbanen Gebiets bietet aber insbeson-
dere größeren Städten die Möglichkeit zur Fortentwicklung
und Umnutzung von Gewerbe- oder Industriebereichen, in
denen zuvor die Unterbringung von Wohnnutzungen kaum
möglich war. Die Kommunen verfügen mit dem Urbanen Ge-
biet über ein weiteres Instrument mit dem die Innenentwick-
lung gefördert und die Flächeninanspruchnahme reduziert
werden kann. Für kleinere Gemeinden im ländlichen Bereich
wird das Urbane Gebiet hingegen aller Voraussicht nach we-
niger Bedeutung erlangen.
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urbs, urbis – die Stadt. Die Stadt 

wächst. Schon immer. Immer schneller, 

höher, weiter. Seit der Antike bekannt, 

in der Bibel behandelt und trotzdem 

heute ein Megatrend. Auf diesen Zug 

ist nun auch das Bundesbauministe

rium aufgesprungen und hat einen 

Gesetzesentwurf zur Einführung des 

„Urbanen Gebiets“, planungsrechtlich 

abgekürzt MU, vorgelegt – das erste 

neue Baugebiet in der Baunutzungs

verordnung seit ihrem Inkrafttreten 

vor über 50 Jahren. Inhalt, Erwartun

gen, Kritik und ein Ausblick zu diesem 

Gesetzesvorhaben sind Gegenstand 

dieses Beitrags.

Einleitung

Der Megatrend der Urbanisierung 

speist sich aus einer Vielzahl von 

Faktoren: Bevölkerungswachstum, 

Landflucht, aber vor allem die Attrak

tivität des städtischen Wohnens. 

So prognostiziert das Institut der 

deutschen Wirtschaft aktuell für die 

kommenden 20 Jahre ein weiteres 

Wachstum der deutschen Städte: bis 

2035 sollen deutsche Großstädte wie 

Berlin, Frankfurt und München zwi

schen 11 % und 15 % wachsen [1]. 

Angemessenen Wohnraum für die 

breiten Schichten der Bevölkerung 

zu schaffen, ist daher das Gebot 

der Stunde. Gesunde Wohn und 

Arbeitsverhältnisse dabei nicht zu 

vergessen, mahnt uns § 1 Abs. 6 Nr. 1 

BauGB. Wohnraum schaffen lässt sich 

in erster Linie durch Neubau. Für die 

soziale Komponente oder bezahlbares 

Wohnen sorgen dabei Modelle der 

„Sozialgerechten Bodennutzung“ 

oder der „Kooperativen Baulandent

wicklung“, wie sie in allen deutschen 

(Groß)Städten zu finden sind. 

Wachstum stößt jedoch immer auch 

an Grenzen. Früher an die Stadtmauer, 

heute an und um den Autobahnring 

als moderne Stadtmauer. Neben den 

Trend der Urbanisierung treten daher 

die Nachverdichtung und Innenent

wicklung sowie Flächenkonversions

projekte, also die Umwandlung von 

ehemals industriell, militärisch oder zu 

Verkehrszwecken genutzten Flächen – 

teilweise riesige Areale – zu Büro

standorten oder Wohnungen. Städte 

wachsen dabei auch und vor allem 

dort, wo die Planer bislang Flächen 

freigehalten hatten, als Pufferzone im 

Sinne des Trennungsgebots des § 50 

BImSchG, wonach emittierende und 

sensible Nutzungen möglichst nicht 

nebeneinander, sondern getrennt 

voneinander angesiedelt werden sol

len. Wenn die Stadt also näher an ihre 

(früheren oder verkleinert noch weiter 

bestehenden) Industrieareale oder 

Verkehrstrassen heranrückt, kommt 

es zu Immissionskonflikten. Gesucht 

wird das maritime Flair in Hafennähe, 

also Wasser und industrieller Chic, 

nicht aber der damit verbundene 

Lärm. Jeder freut sich über eine gute 

Verkehrsanbindung und die Stadt 

der kurzen Wege, doch niemand will 

nachts von Lärm geweckt werden. 

Diese Konflikte zu lösen und zugleich 

Spielräume für den städtischen 

Wohnungsbau zu geben, ist Ziel des 

am 30. November 2016 durch das 

Bundeskabinett beschlossenen Regie

rungsentwurfs. Dessen Kerninhalt ist 

ein neuer Baugebietstypus in der Bau

nutzungsverordnung (BauNVO): das 

Urbane Gebiet. Da es sich um eine 

gemischte Baufläche handelt (vgl. § 1 

Abs. 1 Nr. 2 BauNVO), soll es die Ab

kürzung MU erhalten. Anlass für diese 

Änderung im Städtebaurecht ist die 

Das Urbane Gebiet  
aus rechtlicher Sicht 

 – Dr. Mathias Hellriegel – 
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Ergänzung der BauNVO um 

den neuen Baugebiets typus 

des MU

§ 6a BauNVO enthält ein ausdiffe

renziertes Regelungssystem zur Art 

der baulichen Nutzung in Urbanen 

Gebieten. Zulässig soll ein bunter 

Nutzungsmix aus Wohnen, Geschäfts 

und Bürogebäude, Einzelhandel, 

Schank und Speisewirtschaften, 

Beherbergung, Gewerbe, Verwaltung 

sowie Anlagen für kirchliche, kultu

relle, soziale, gesundheitliche und 

sportliche Zwecke sein (§ 6a Abs. 2 

BauNVO), ausnahmsweise sogar 

Tankstellen sowie kerngebietstypische 

Vergnügungsstätten (§ 6a Abs. 3 

BauNVO).

Anders als der Referentenentwurf 

vom Juni 2016 erklärt der Kabinetts

entwurf Wohngebäude für allgemein 

zulässig. Einer planungsrechtlichen 

Ausnahme wie zunächst vorgesehen 

bedarf es daher nicht. Bauvorhaben 

mit Wohnnutzung im innerstädti

schen Bereich werden somit nach 

dem neuen Entwurf weiter erleichtert.

Die vielfältige Nutzung soll einen 

lebendigen öffentlichen Raum und die 

eingangs genannte nutzungsgemisch

te Stadt der kurzen Wege fördern [4]. 

Dieser Grad der Nutzungsmischung 

kann aktuell keinem der bestehenden 

Baugebietstypen der BauNVO zuge

ordnet werden – Grund genug, erst

mals seit Inkrafttreten der BauNVO 

1962 eine neue Gebietskategorie für 

die veränderten Bedürfnisse zu schaf

fen. Ein solches Nebeneinander von 

Wohnen und Gewerbe ist momentan 

lediglich im Mischgebiet (MI) zulässig, 

dort aber mit der Einschränkung, dass 

keine der beiden Nutzungen dominie

ren darf [5]. Das nötige ausgewogene 

Mischungsverhältnis fällt für die 

Urbanen Gebiete weg, hält § 6a Abs. 

1 Satz 2 BauNVO doch gerade eine 

gleichgewichtige Nutzungsmischung 

nicht (mehr) für notwendig (anders 

als noch der ursprüngliche Referen

tenentwurf, dem diese Klarstellung 

fehlte). 

Umsetzung einer europäischen Richt

linie sowie des Programms „Bündnis 

für bezahlbares Wohnen und Bauen 

und zur WohnungsbauOffensive“ [2] 

als Großprojekt der Bundesbauminis

terin Barbara Hendricks.

Was bietet der neue Baugebietstypus 

der Urbanen Gebiete? Dem Leitbild 

zufolge soll diese Kategorie eine 

„nutzungsgemischte Stadt der kurzen 

Wege“ [3] verwirklichen. Dabei sind 

die Ziele dieser Novelle reichlich hoch 

gesteckt: Räumliche Nähe von wich

tigen Funktionen wie Wohnen, Arbei

ten, Versorgung, Bildung, Kultur und 

Erholung bei gleichzeitiger Beibehal

tung des hohen Lärmschutzniveaus 

und mehr städtebauliche Flexibilität 

trotz hohen Klimaschutzansprüchen. 

Alle Nutzungsformen sollen sich auf 

engstem Raum vereinen, ohne dass 

der Lärmschutzpegel steigt und damit 

die gesunden Wohn und Arbeitsver

hältnisse leiden. Insbesondere soll die 

neue Baugebietskategorie den städte

baulichen Handlungsspielraum der 

Kommunen erweitern, um städtisches 

Bauen zu erleichtern.

Übersicht zu den 

Änderungen für 

das MU

Der Kabinettsentwurf vom 30. 

November 2016 sieht vor, mit dem 

Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/52/EU im Städtebaurecht und 

zur Stärkung des neuen Zusammen

lebens in der Stadt die Kategorie 

Urbane Gebiete (MU) in § 6a BauNVO 

einzuführen (hierzu sogleich 1.) und 

für das MU ein neues Nutzungsmaß 

durch Anpassung von § 17 BauNVO 

vorzugeben (unten 2.). Parallel dazu 

soll nach einem weiteren Kabinetts

entwurf die TA Lärm geändert und 

an die neue Baugebietskategorie 

angepasst werden (vgl. 3.). Diese 

zwei Regelungswerke mit ihren drei 

Kerninhalten sind demnach elementar 

für die Schaffung der neuen Urbanen 

Gebiete:
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Insgesamt verspricht § 6a BauNVO 

demnach mehr Flexibilität für Kom

munen und damit mehr Gestaltungs

möglichkeiten für Bauherren, Planer 

und andere Akteure für die Schaffung 

des dringend benötigten, aber auch 

mit anderen Nutzungen durchmisch

ten Wohnraums in der wachsenden 

Stadt.

Maß der baulichen Nut

zung: Hohe Bebauungs

dichte nach § 17 BauNVO

§ 17 BauNVO soll künftig die Möglich

keit bieten, im Urbanen Gebiet höher 

und dichter in Innenstadtlagen zu 

bauen. Dies erlauben eine Grundflä

chenzahl (GRZ) von 0,8 und eine Ge

schossflächenzahl (GFZ) von 3,0. Da

mit dürfen in Urbanen Gebieten bis zu 

80 % der Grundstücksfläche bebaut 

werden, diese Obergrenze liegt genau 

zwischen Dorf und Mischgebieten 

(0,6) und Kerngebieten (1,0). Daneben 

darf die Fläche aller Geschosse drei

mal so groß sein wie das Grundstück 

– genau wie im Kerngebiet –, was zu 

einer deutlich höheren baulichen 

Dichte führen kann und wird. Diese 

soll den eingangs genannten Zielen 

des Urbanen Gebiets, insbesondere 

der Schaffung von Wohnraum ohne 

Versiegelung neuer Flächen, dienen 

und wiederum Flexibilität für Kom

Auch ein Kerngebiet (MK) soll für die 

Entwicklung der nutzungsgemischten 

Stadt der kurzen Wege nicht ausrei

chen, da dieses eine Wohnnutzung 

im Gegensatz zum Urbanen Gebiet 

grundsätzlich nur ausnahmsweise 

vorsieht. Zwar kann Wohnen nach 

§ 1 Abs. 6 Nr. 2 BauNVO auch im 

Kerngebiet für allgemein zulässig 

erklärt werden; die Gebietstypologie 

muss aber gewahrt bleiben, was in 

Kerngebieten zu einem Wohnanteil 

von maximal 50 % führt (teilweise 

wird im Kerngebiet sogar ein Maxi

malanteil von 20 bis 30 % gesehen). 

Im Gegensatz dazu ist das Urbane 

Gebiet nicht an bestimmte Anteile 

verschiedener Nutzungsarten zur 

Wahrung der Gebietstypologie 

gebunden. Damit ist auch ein Anteil 

von 80 % Wohnnutzung im Urbanen 

Gebiet unproblematisch, im Kernge

biet dagegen undenkbar und selbst 

im Mischgebiet häufig Gegenstand 

heftiger Diskussionen. Das Urbane 

Gebiet soll demnach den Kommunen 

ein Instrument zur Verfügung stellen, 

künftig in den stark verdichteten städ

tischen Gebieten leichter Wohnraum 

schaffen zu können und gleichzeitig 

für gemischte Nutzungsstrukturen 

zu sorgen. In diesem Sinne stellt sich 

das Urbane Gebiet als Schnittmenge 

des Kern, Misch und Allgemeinen 

Wohngebiets dar (s. Abbildung). 

Das Urbane Gebiet als Schnittmenge des Kern-, Misch- und 

Allgemeinen Wohngebiets    

munen bieten, den stark verdichteten 

Stadtkern mit Mangel an Bauplätzen 

zu bebauen.

Anpassung der TA Lärm 

zur Regelung des Immis

sionsschutzes im MU

Problematisch für die Nachverdich

tung im städtischen Raum sind 

vor allem Lärmimmissionen. Dies 

gilt umso mehr wegen der nach 

§ 6a BauNVO zulässigen und gar 

erwünschten Nutzungsmischung und 

der hohen Bebauungsdichte. Die vom 

Kabinett ebenfalls am 30. November 

2016 beschlossene Allgemeine 

Verwaltungsvorschrift zur Änderung 

der TA Lärm [6], welche nun nicht 

wie der oben genannte Entwurf das 

Gesetzgebungsverfahren durchlaufen 

muss, sondern allein der Zustimmung 

des Bundesrates bedarf, sieht dem

entsprechend eine Ergänzung der 

TA Lärm vor – dies war allein schon 

aufgrund der Einführung der neuen 

Baugebietskategorie des Urbanen Ge

bietes erforderlich, geht aber darüber 

hinaus: 

Nach Nummer 6.1 Satz 1 der TA Lärm 

sollen die Immissionsrichtwerte in 

Urbanen Gebieten tags 63 dB(A) und 

nachts 48 dB(A) betragen. Damit 

liegen die Richtwerte deutlich über 

denen in Dorf, Misch und sogar 

Kerngebieten (in Mischgebieten 60 

dB(A) tags und 45 dB(A) nachts), 

gleichzeitig aber unterhalb jenen in 

Gewerbegebieten (65 dB(A) tags und 

50 dB(A) nachts). 3 dB(A) sieht zwar 

nicht nach viel aus, bedeutet tat

sächlich aber eine Verdopplung des 

Lärmpegels. Das bedeutet, dass sich 

eine heranrückende Wohnbebauung 

im Urbanen Gebiet einem doppelt so 

hohen Lärm aussetzen darf, als dies 

etwa in einem Mischgebiet der Fall ist. 
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Damit wird eine wesentliche Hürde 

für die wachsende Stadt beseitigt, 

mussten doch Betreiber emittierender 

Anlagen bei einer heranrückenden 

(Wohn)Bebauung fürchten, dass 

ihnen – aufgrund ihrer dynamischen 

Betreiberpflichten als Ausdruck des 

Verursacher und in Überwindung des 

Prioritätsprinzips – Einschränkungen 

ihres Betriebs auferlegt werden. Da 

der Gewerbelärm außen (d. h. 0,5 m 

vor dem geöffneten Fenster) und 

nicht innen gemessen wird, konnten 

diese Lärmkonflikte bislang auch 

nicht durch passive Schallschutz

fenster gelöst werden; dies ändert 

sich zwar nicht, doch entschärft die 

Erhöhung der Immissionsrichtwerte –  

also des Niveaus des von der her

an  rückenden Wohnbebauung zu 

dul den den Lärms – etwaige zu er

wartende Nutzungskonflikte zwischen 

schutzbedürftiger Wohnnutzung und 

emittierenden Anlagen bereits im 

Vorfeld.

Rezeption des  

Gesetzentwurfs

Die Reform des Städtebaurechts mit 

der Einführung des neuen Bauge

bietstypus Urbanes Gebiet und der 

damit einhergehenden Anpassung 

des Lärmschutzes durch Änderung 

der TA Lärm wird durch Praktiker 

weitgehend begrüßt und ist unum

gänglich für bezahlbaren Wohnraum 

und nachhaltige Stadtentwicklung in 

Großstädten. Unumgänglich deshalb, 

weil das eingangs beschriebene Phä

nomen der Urbanisierung kein Ende 

nimmt, weil Städte ständig wachsen, 

Wohnraum knapp wird und Kommu

nen derzeit mit der Schaffung von be

zahlbarem Wohnraum in Innenstadt

lagen in verlärmten Bereichen oftmals 

an ihre Grenzen stoßen.

Ob die Regelungen auch alle tatsäch

lich Gesetz werden und sich in der 

Praxis bewähren, wird sich zeigen. 

Jedenfalls wird bereits jetzt schon 

Kritik an der Unvollständigkeit des 

Regierungsentwurfs zum Städte

baurecht laut. Im Vordergrund steht 

dabei die Gefahr eines abgeschwäch

ten Lärmschutzes durch die hohen 

Immissionsrichtwerte im Urbanen Ge

biet. Denn auch im Urbanen Gebiet ist 

das Bedürfnis nach einem gesunden 

Nachtschlaf nicht anders. Ergänzun

gen werden mithin vor allem zu Fest

setzungen von passiven Schallschutz

maßnahmen im Bebauungsplan auf 

der Grundlage des BauGB gefordert 

[7]. Gefordert wird eine (weitere) ge

setzliche Regelung im BauGB, um es 

den Kommunen zu ermöglichen, im 

Bebauungsplan Festsetzungen zum 

passiven Schallschutz zu treffen, die 

trotz hoher Lärmrichtwerte aufgrund 

der Nutzungsmischung gesunde 

Wohn und Schlafverhältnisse sicher

stellen. Angeregt wird daneben, den 

Immissionsort von außen zumindest 

teilweise nach innen zu verlagern 

sowie zwischen Kern und Randzeiten 

zu differenzieren [8]. Verkannt wird 

dabei, dass die Immissionsrichtwerte 

der TA Lärm nur mittelbar das zu 

duldende Lärmniveau im Urbanen 

Gebiet bestimmen; eigentlich defi

nieren sie, wie laut die emittierenden 

Anlagen betrieben werden dürfen. 

Deren Betrieb und Betreiber können 

jedoch nicht vom Schallschutz der 

benachbarten (Wohn)Bebauung 

abhängig sein, denn darauf haben sie 

keinen Einfluss.

Darüber hinaus wird etwa die 

Erhöhung der zulässigen GRZ auf 

1,0 befürwortet, um eine echte Nach

verdichtung zu ermöglichen [9]. Dies 

erscheint zwar auf den ersten Blick 

sinnvoll, doch ist auch hier Vorsicht 

geboten; schließlich gehört zu einem 

gesunden Wohnen auch ein gewisses 

Maß an Grün. Wo dies mit Blick auf 

Sonderformen des Wohnens – bei

spielsweise Studentenwohnen – nicht 

zwingend erscheint, bietet § 17 Abs. 2 

BauNVO heute und zukünftig Mög

lichkeiten des Abweichens.

Schließlich stellt der neu geschaffene 

§ 6a BauNVO Praktiker und Gerichte 

vor die Herausforderung, neue Be

griffe wie die Nutzungsmischung zu 

konkretisieren und anzuwenden [10]. 

Hier ist aber zu begrüßen, dass der 

Kabinettsentwurf dieser Unbestimmt

heit im Vergleich zum Referentenent

wurf (dort war die Rede von „kleinräu

miger Nutzungsmischung“) vorbeugt. 

Unklar bleibt aber, wo das Urbane 

Gebiet zur Anwendung kommen kann 

und wo nicht; denn der § 6a BauNVO 

gilt zukünftig in ganz Deutschland 

und nicht etwa nur für Städte. Eben

falls nicht schlüssig scheint, dass es 

in dem – auch dem Wohnen dienen

den – Urbanen Gebiet lauter sein darf 

als im Kerngebiet, dem Inbegriff der 

Innenstadt. Folgeänderungen erschei

nen hier unabdingbar, übrigens auch 

in der Verkehrslärmschutzverordnung 

(16. BImSchV), die Lärmschutzpegel 

für den Bau und die wesentliche 

Änderung von Straßen und Schienen

wegen enthält.
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 [8] Vgl. Würfel/Seifert/Seeger, Das „Urbane Gebiet“ – Ein neuer Baugebietstyp erleichtert dichtes Bauen mit hohem Wohnanteil, Stand: 16. August 2016, S. 2. 

 [9] Ebd., S. 2. 

 [10] Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme Nr. 20/2016, Stand: 16. Juni 2016, S. 8. 

hohe Ziele, die die Bundesbauminis

terin Hendricks mit dem Urbanen 

Gebiet anstrebt. Ob die Koalitionsfrak

tionen und der Bundesrat zustimmen 

und das Gesetzesvorhaben noch vor 

der Bundestagswahl im Septem

ber verabschieden und ihr damit 

erlauben, bei einem den Wahlkampf 

beherrschenden Thema einen we

sentlichen Erfolg zu verbuchen, bleibt 

abzuwarten. 

Zu befürworten wäre es jedoch: denn 

alles in allem verspricht das Urbane 

Gebiet ein modernes städtisches 

Leben mit begrüßenswerten Änderun

gen im Städtebau und Immissions

schutzrecht. 

Ausblick

Insgesamt erscheint die Einführung 

des Urbanen Gebiets als Fortschritt. 

Die damit der Praxis eröffneten neuen 

Möglichkeiten und Veränderungen 

sind zu begrüßen.

Das Urbane Gebiet verbindet erstmals 

die verschiedensten Nutzungen und 

Funktionen wie Wohnen, Arbeiten, 

Versorgung, Bildung, Kultur und Erho

lung auf engstem Raum und ermög

licht insofern einen neuen urbanen 

Lebensstil, wie er dem Zeitgeist einer 

vernetzten Welt entspricht. Ein leben

diger öffentlicher Raum, die Stadt der 

kurzen Wege, ein modernes Stadtbild, 

am besten alles an einem Platz und 

mittendrin im Geschehen – es sind 
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Abs. 1 Nr. 1 GG). Anzuwenden ist daher grundsätzlich § 20 BDSG, 
im Falle der Verarbeitung von Sozialdaten §§ 81a f. SGB X, und 
bei Daten, die dem Steuergeheimnis unterfallen, § 32i AO.

VIII.  Schlussbetrachtung

Mit dem reformierten HmbDSG erfolgt die Anpassung des all-
gemeinen Landesdatenschutzrechts an die Vorgaben der DS-
GVO. Auf die Verwaltung Hamburgs kommen im Zuge der 
Datenschutzreform neue Pflichten und damit verbunden erhöhter 
Aufwand verwaltungstechnischer und finanzieller Art zum Schutz 
personenbezogener Daten zu. Dieser resultiert indes nicht aus dem 
Landesrecht, sondern vorwiegend aus dem Unionsrecht. Es darf 
mit Spannung erwartet werden, wie sich das neue Datenschutz-
recht in der Praxis bewährt.

Befugnissen (Art. 58 DS-GVO), u.a. der Verhängung von Bußgel-
dern in erheblicher Höhe (vgl. Art. 83 DS-GVO).61 Die DS-GVO 
stellt es den Mitgliedstaaten indes frei, ob öffentliche Stellen und 
Einrichtungen von einer Sanktionierung mittels Geldbußen freige-
stellt werden oder nicht (Art. 83 Abs. 7 DS-GVO).62 Im Gleichklang 
mit der bundesrechtlichen Regelung sieht auch Hamburg von einer 
Möglichkeit zur Bebußung öffentlicher Stellen mit Ausnahme der in 
§ 2 Abs. 3 HmbDSG genannten Stellen ab (§ 24 Abs. 3 HmbDSG). 
Um den unionsrechtlich vorgezeichneten Aufgaben nachkommen zu 
können, normiert § 24 Abs. 1 HmbDSG das auf Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter übertragbare Recht der bzw. des Hamburgischen 
Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, jederzeit 
Zugang zu Diensträumen zu erhalten.

c)  Rechtsschutz

Bestimmungen über den Rechtsschutz gegen Anordnungen der 
Datenschutzbehörde finden ihren Standort nicht im HmbDSG, weil 
die Gesetzgebungskompetenz hierfür dem Bund zusteht (Art. 74 

61 Zu Bußgeldsanktionen nach der DS-GVO z.B. Bülte, StV 2017, 460.
62 Becker in: Plath, BDSG/DSGVO, 2. Aufl. 2016, Art. 83 Rn. 24.

Außen vor statt mittendrin – Rechtsdogmatik und 
 Anwendungsfragen von §§ 13a und 13b BauGB in der Praxis
Von Oliver Dillmann, M.Sc. Stadt- und Raumplanung

Absatz 1 Satz 2 von weniger als 10 000 Quadratmetern, durch die 
die Zulässigkeit von Wohnnutzungen auf Flächen begründet wird, 
die sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen“. Mit 
§ 13b BauGB wird kein neuer Verfahrens- oder gar Plantyp in das 
Städtebaurecht integriert, denn auch beim Bebauungsplan der Inne-
nentwicklung handelt es sich um einen „normalen“ Bebauungsplan 
nach § 10 Abs. 1 BauGB ohne inhaltliche Unterschiede, der sich 
dem abschließenden Katalog der Unterarten verbindlicher Bauleit-
pläne nach § 30 BauGB zuordnen lässt4. Mit § 13b BauGB kommt 
es daher lediglich zu einer zeitlich befristeten (IV) Modifizierung 
des räumlichen (II) und sachlichen (III) Anwendungsbereiches des 
beschleunigten Verfahrens nach § 13a BauGB.

II.  Räumlicher Anwendungsbereich

1.  Normsystematische Zusammenhänge

Für die Einbeziehung kommen Flächen in Betracht, „die sich an 
im Zusammenhang bebaute Ortsteile anschließen“. Dass die ein-
bezogenen Flächen bauplanungsrechtlich dem Außenbereich nach 

Angesichts der stetigen Bemühungen des Gesetzgebers zum 
Abbau bürokratischer Hindernisse und zur Beschleunigung 
dringender Planungsvorhaben gewinnen die Verfahren nach 
§§ 13, 13a und 13b BauGB zumindest zeitweise an zunehmen-
der Bedeutung, während das Regelverfahren nicht selten in 
ihrem Schatten steht. Doch insbesondere die Anwendung des 
beschleunigten Verfahrens nach § 13a und nun mehr auch nach 
§ 13b BauGB ist aufgrund der weitgehenden Verfahrenserleich-
terungen an besondere Anwendungsvoraussetzungen gebun-
den, die im vorliegenden Beitrag aufgezeigt werden sollen.

I.  Inhalt und Charakteristik des § 13b BauGB

Zehn Jahre nach dem Inkrafttreten des Gesetzes zur Erleichterung 
von Planungsvorhaben für die Innenentwicklung der Städte vom 21. 
Dezember 20061 und der Einführung des beschleunigten Verfahrens 
für Bebauungspläne der Innenentwicklung nach § 13a BauGB hat der 
Gesetzgeber den Anwendungsrahmen dieses Verfahrens entscheidend 
erweitert. Mit dem Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 2014/52/
EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusammenle-
bens in der Stadt vom 4. Mai 20172 wurde ein neuer § 13b BauGB 
zur Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte 
Verfahren eingeführt. Die Vorschrift dient der Gesetzesbegründung 
nach zur Erleichterung des Wohnungsbaus3. Gemäß § 13b Satz 1 
BauGB gilt „bis zum 31. Dezember 2019 […] § 13a entsprechend 
für Bebauungspläne mit einer Grundfläche im Sinne des § 13a 

1 BGBl I S. 3316.
2 BGBl I S. 1057.
3 BT-Drs. 18/10942, S. 29, 32f.
4 Vgl. Spannowsky, Die Einführung eines beschleunigten Verfahrens für 

Bebauungspläne der Innenentwicklung, Natur und Recht, 2007, 521; 
nach Auffassung des  BVerwG, Beschl. v. 20.06.2017, – 4 BN 30.16 –, 
BauR 2017, 1632, ist der Bebauungsplan der Innenentwicklung ein „voll-
wertiger“ Bebauungsplan.
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5  – 4 CN 9.14 –, BVerwGE 153, 174 = NVwZ 2016, 864 = ZfBR 2016, 260-263 
("Zickhusen").

6 So z. B. Kuschnerus, Der sachgerechte Bebauungsplan, 4. Aufl. 2010, 
Rdnr. 146; Stüer, Handbuch des Bau- und Fachplanungsrechtes, 5. Aufl. 
2015, Rdnr. 960; Spannowsky (Fn. 4), 523; Bienek/Krautzberger, Aktuel-
le Fragen zum städtebaulichen Innenbereich nach § 34 BauGB und 
zum Außenbereich nach § 35 BauGB, UPR 2008, 83.

7 Dazu  BVerwG, Beschl. v. 15.09.2005, – 4 BN 37.05 –, BauR 2006, 348.
8  BVerwG, Urt. v. 04.11.2015, (Fn. 5), Rdnr. 23.
9  BVerwG, Beschl. v. 15.09.2005, (Fn. 7).
10 Z.B. VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 29.10.2013, – 3 S 198/12 –, NVwZ 

2014, 171; OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.02.2010, – 1 C 10852/09 –, 
BeckRS 2010, 47152; OVG Berlin-Brandenburg, Urt. v. 19.10.2010, – OVG 2 
A 15.09 –, IBRRS 2010, 4426.

11 Z.B. Krautzberger in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Bauge-
setzbuch, § 13a BauGB, Rdnr. 27, 110. EL August 2010; Krautzberger, Bau-
leitplanung im vereinfachten und im beschleunigten Verfahren nach 
dem BauGB 2007, UPR 2007, 173.

12 VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 29.10.2013, (Fn. 10).
13 So z.B. Robl, Das beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne der 

Innen entwicklung, 2010, 110 ff.
14 OVG Rheinland-Pfalz, Urt. v. 24.02.2010, (Fn. 10), Rdnr. 39.
15 OVG Schleswig, Urt. v. 26.07.2017, -1 KN 1/17-, NordÖR 2017, 444.
16 So z.B. Bröll/Jäde, Das neue Baugesetzbuch im Bild, 4/2.6.3.1, 124. EL 

Oktober 2017.
17 Kritisch dazu von Nicolai, Die BauGB- und BauNVO-Novelle zum neuen 

Zusammenleben in der Stadt, NordÖR 2017, 371.
18 Richtlinie 2001/42/EG des europäischen Parlaments und des Rates 

vom 27. Juni 2001 über die Prüfung der Umweltauswirkungen be-
stimmter Pläne und Programme, ABl. EG Nr. L 197, S. 30.

19 Kunze/Welters, Das Praxishandbuch der Bauleitplanung, Aktuelle 
Hinweise 3/3, S. 1.

bisher nicht in Anspruch genommener Flächen13, wurde durch den 
Senat nicht bestätigt. Entscheidend ist, dass das zu überplanende 
Gebiet nach der Verkehrsauffassung und unter Berücksichtigung 
der siedlungsstrukturellen Gegebenheiten noch dem Siedlungsbe-
reich zuzurechnen ist, während die planungsrechtliche Beurteilung 
weniger entscheidend ist14. So hat auch das OVG Schleswig unter 
Bezugnahme auf die „Zickhusen“-Entscheidung des  BVerwG 
entschieden, dass dem Bebauungsplan der Innenentwicklung nur 
die Inanspruchnahme von Außenbereichsflächen versagt ist, welche 
„jenseits der äußeren Grenzen eines Siedlungsbereichs liegen“ 15. 
Dem Siedlungsbereich zugehörige Außenbereichsinseln sind dem 
Bebauungsplan der Innenentwicklung demnach zugänglich. So 
kann der zurzeit im Schrifttum vertretenden Auffassung, dass 
§ 13a jegliche Außenbereichsgrundstücke von seiner Anwendung 
ausnimmt16, zumindest bis zu einer abschließenden Entscheidung 
des  BVerwG, nicht gefolgt werden.

Somit wird den Städten und Gemeinden mit § 13b BauGB 
ein Instrument gegeben, welches auch dazu dient, den vorhe-
rigen Anwendungsbereich des § 13a BauGB gezielt wieder zu 
eröffnen und rechtssichere Verhältnisse bezüglich des „Außen-
bereichs im Innenbereich“ und der Frage, ob der Bereich nach 
der Verkehrsauffassung noch dem Siedlungsbereich zugehörig 
ist, herzustellen. Diese Rechtssicherheit gilt zumindest solange, 
bis über die Vereinbarkeit der Norm mit dem europäischen Um-
weltrecht entschieden ist17, schließlich schafft der Gesetzgeber 
mit § 13b BauGB eine weitere Ausnahme von der Umsetzung 
der europäischen Plan-UP-Richtlinie18, die sich im Gegensatz zum 
europarechtskonformen Bebauungsplan der Innenentwicklung 
wohl kaum sachgerecht begründen lässt. So hat der Vorstand 
der UVP-Gesellschaft mit Schreiben vom 15. September 2017 
bereits eine Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht19.

§ 35 BauGB zuzuordnen sein müssen, wird aus der vorangestellten 
Normüberschrift deutlich. Mit der Regelung reagiert der Gesetz-
geber über die aktuellen Spannungen auf dem Wohnungsmarkt 
hinaus auf die stetig restriktiver werdende Rechtsprechung zum 
Bebauungsplan der Innenentwicklung, insbesondere durch die 
Entscheidung des  BVerwG vom 4. November 20155. Mit diesem 
Urteil hat das Bundesverwaltungsgericht grundlegend entschie-
den, dass die äußeren Grenzen des Siedlungsbereichs durch einen 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nicht in den Außenbereich 
hinein erweitert werden dürfen, denn eine „Innenentwicklung nach 
außen“ ermöglicht § 13a BauGB gerade nicht. Ziel des streitge-
genständlichen Bebauungsplans war die bauliche Entwicklung 
einer landwirtschaftlich genutzten Außenbereichsfläche, welche im 
Norden und im Osten an den im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
der Antragsgegnerin angrenzt. Unmittelbar südlich befindet sich das 
Grundstück der Antragstellerin, welches zwar mit einem Wohnhaus 
und einem großen Nebengebäude bebaut, planungsrechtlich aber 
dem Außenbereich zuzuordnen ist. Nach Auffassung des Senats ist 
dem Bebauungsplan der Innenentwicklung die Inanspruchnahme 
von Außenbereichsflächen grundsätzlich versagt, auch wenn die 
Flächen im Sinne des § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB durch die bauliche 
Nutzung des angrenzenden Bereichs entsprechend geprägt sind, 
sodass sie für eine Ergänzungssatzung in Betracht kommen. Bis zur 
Entscheidung des  BVerwG ging die Fachliteratur stets von einer 
Zulässigkeit der Verfahrensanwendung für die nach § 34 Abs. 4 
Nr. 3 BauGB geprägten Bereiche aus6.

Zum anderen schafft der Gesetzgeber mit dem neuen § 13b 
BauGB Rechtssicherheit, was die Überplanung ringsum von Bebau-
ung umgebender Flächen betrifft, die so groß sind, „dass sich ihre 
Bebauung nicht mehr als zwanglose Fortsetzung der vorhandenen 
Bebauung aufdrängt“ und die deshalb nicht mehr am Bebauungs-
zusammenhang teilnehmen7. Die Frage, ob § 13a BauGB eine 
Überplanung dieses „Außenbereichs im Innenbereich“ ermöglicht, 
wurde vom Senat offen gelassen. Dies verwundert insofern, da das 
 BVerwG in der Entscheidungsbegründung ausführt, dass Flächen 
überplant werden dürfen, „die von einem Siedlungsbereich mit 
dem Gewicht eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils um-
schlossen werden“8, was beim „Außenbereich im Innenbereich“ 
regelmäßig der Fall ist. Gleichzeitig führt der Senat aus, dass dem 
„Bebauungsplan der Innenentwicklung […] die Inanspruchnahme 
von Außenbereichsgrundstücken versagt“ ist. Demnach fallen 
Außenbereichsinseln nicht in den Anwendungsrahmen des § 13a 
BauGB, da der „Außenbereich im Innenbereich“ keinen eigenstän-
digen Rechtsbegriff darstellt und damit planungsrechtlich dem 
Außenbereich nach § 35 BauGB zuzuordnen ist9. 

Die Zulässigkeit der Einbeziehung dieser Außenbereichsinseln 
in das beschleunigte Verfahren für Bebauungspläne der Innenent-
wicklung wird von der obergerichtlichen Rechtsprechung10 und 
der Fachliteratur11 hingegen bestätigt. So sind Bebauungspläne der 
Innenentwicklung „abzugrenzen von Bebauungsplänen, die gezielt 
Flächen außerhalb der Ortslagen einer Bebauung zuführen“, was 
nach Auffassung des VGH Baden-Württemberg12 verdeutlicht, dass 
der Gesetzgeber diese Flächen noch zum Anwendungsbereich des 
§ 13a BauGB zählt. Die bis dahin im Schrifttum vertretende Auffas-
sung, dass nur die Überplanung brachgefallener und damit baulich 
vorgenutzter Außenbereichsinseln zulässig ist, nicht aber baulich 
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20 Bspw. weil die Erschließungsanlagen noch nicht fertig gestellt sind, so 
z. B. Kuschnerus, (Fn. 6), Rdnr. 145 zur Überplanung unbebauter Bebau-
ungsplangebiete im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB.

21 BauGBÄndG 2017 – Mustererlass, Nr. 3.6.2.2.  – https://www.bauminis-
terkonferenz.de/Dokumente/4239255.pdf (26.2.2018).

22 Dazu auch  BVerwG, Urt. v. 06.11.1968, -IV C 31.66-,  BVerwGE 31, 22.
23 Hofmeister/Mayer, Die Erstreckung des beschleunigten Verfahrens auf 

die Überplanung von Außenbereichsflächen für Wohnnutzungen 
gemäß § 13b BauGB 2017, ZfBR 2017, 551.

24 BauGBÄndG 2017 – Mustererlass, Nr. 3.6.2.2. – (Fn. 21).
25 Zusammenfassend durch  BVerwG, Beschl. v. 08.10.2015, – 4 B 28.15 –, 

ZfBR 2016, 67; zur Abgrenzung des Bebauungszusammenhangs auch 
Weiß-Ludwig, Abgrenzung Innen- und Außenbereich „Ein – nicht nur – 
bauplanungsrechtlicher Dauerbrenner“, NordÖR 2018, 1-7.

26 Dazu auch VGH Bayern, Beschl. v. 23.05.2007, – 2 ZB 07.455 –, BeckRS 
2007, 29829.

27  BVerwG, Beschl. v. 16.02.1988, – 4 B 19.88 –, BauR 1988, 315.
28 Kunze/Welters, (Fn. 19), 4/2.14, S. 13.
29 EuGH, Urt. v. 18.04.2013 – C-463/11 –, DÖV 2013, 526.
30 Screening nach Anlage 2 des Baugesetzbuchs.

örtlichen Besonderheiten den Eindruck der Zugehörigkeit einer 
Fläche zum Bebauungszusammenhang vermitteln25. Da in Orts-
randlagen auch größere Hausgärten nicht untypisch sind, dürfte 
auch regelmäßig die Frage eine Rolle spielen, ob der hinterliegende 
Gartenabschnitt noch dem bauakzessorisch genutzten Bereich und 
damit dem Bebauungszusammenhang zuzurechnen ist26. 

Je nach den Umständen des Einzelfalls kann eine Straße oder 
ein Weg einen Bebauungszusammenhang herstellen oder eine 
trennende Wirkung ausüben. Bei einer ausschließlich oder na-
hezu ausschließlich einseitigen straßenbegleitenden Bebauung 
ist regelmäßig von einer trennenden Wirkung zwischen Innen- 
und Außenbereich auszugehen27. Die Einbeziehung der jenseits 
angrenzenden Außenbereichsgrundstücke in das beschleunigte 
Verfahren dürfte regelmäßig zulässig sein, sofern keine unor-
ganische Anschlussbebauung entsteht. Die Planung muss einer 
geordneten städtebaulichen Entwicklung entsprechen28.

3.  Grundflächenbeschränkung

Für Bebauungspläne, welche im Verfahren nach § 13b BauGB aufge-
stellt werden, gilt analog zu § 13a Abs. 1 BauGB eine Beschränkung 
der zulässigen Grundfläche nach § 19 Abs. 2 BauNVO. Diese Rest-
riktion ist europarechtlich erforderlich, da sich der Gesetzgeber mit 
der Neuregelung erneut des Ausnahmetatbestandes des Art. 3 Abs. 3 
der Richtlinie 2001/42/EG über die Prüfung der Umweltauswirkun-
gen bestimmter Pläne und Programme bedient. Hiernach bedürfen 
Pläne, die „die Nutzung kleiner Gebiete auf lokaler Ebene festlegen, 
[…] nur dann einer Umweltprüfung, wenn die Mitgliedstaaten 
bestimmen, dass sie voraussichtlich erhebliche Umweltauswirkun-
gen haben“. Für den europarechtskonformen Bebauungsplan der 
Innenentwicklung wurde bestätigt, dass diese kleinräumigen Pläne 
„a priori“ voraussichtlich keine erheblichen Umweltauswirkungen 
haben29. Der Grundflächenschwellenwert, der sich nach § 13b BauGB 
entwickeln lässt, beträgt mit weniger als 10.000 m² die Hälfte des 
zulässigen Wertes nach § 13a Abs. 1 Nr. 1 BauGB, für den keine 
Umweltprüfung und auch keine Vorprüfung des Einzelfalls30 erfor-
derlich ist. Damit reagiert der Gesetzgeber auf den Umstand, dass 
Außenbereichsflächen regelmäßig als naturschutzfachlich wertvoller 
einzustufen sind als Flächen in innerstädtischen Lagen. Dass diesen 
innerstädtisch bedeutsamen Grün- und Freiflächen nicht pauschal 

2.  Anschluss an den Bebauungszusammenhang

Für die Einbeziehung im Sinne von § 13b BauGB kommen aus-
schließlich Außenbereichsflächen in Betracht. Im Gegensatz zum 
Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB müssen 
die einbezogenen Flächen nicht dem Siedlungsbereich angehören. 
Eine Abrundung des Ortsrandes unter Einbeziehung bestehender, 
dem Bebauungszusammenhang zugehöriger Bebauungsstrukturen 
ist damit nur über ein kombiniertes Verfahren nach §§ 13a/b 
BauGB zulässig.

Der Gesetzesbegründung nach wird der im Zusammenhang 
bebaute Ortsteil nach § 13b BauGB abweichend von § 34 BauGB 
definiert. Der hier verwendete Begriff umfasst sowohl den Innenbe-
reich nach § 34 BauGB, als auch den qualifiziert beplanten Bereich 
(§ 30 Abs. 1 BauGB) sowie Flächen, die sich im Geltungsbereich 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans (§ 30 Abs. 2 BauGB) 
befinden, sofern der Bebauungsplan realisiert wurde und die Flächen 
tatsächlich bebaut sind. Flächen, die bauplanungsrechtlich nach 
§ 30 Abs. 1 oder 2 BauGB zu beurteilen sind, wo aber bislang keine 
Bebauung erfolgte und auch das geltende Planungsrecht nicht so 
weit umgesetzt wurde, dass die vollständige Besiedlung absehbar 
ist20, stellen keinen im Zusammenhang bebauten Ortsteil im Sinne 
des § 13b BauGB dar. Ebenso begründen größere Bereiche innerhalb 
der räumlichen Grenzen des Bebauungsplans, die planungsrechtlich 
nicht bebaubar sind, z. B. weil der Plangeber hier eine Grünfläche 
nach § 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB oder eine Fläche zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 
Nr. 20 BauGB) festgesetzt hat, keine Anwendung des § 13b BauGB: 
„Voraussetzung ist, dass die Flächen im Wesentlichen tatsächlich 
bebaut sind.“21 Unabhängig der planungsrechtlichen Einordnung 
nach § 30 Abs. 1 und 2 BauGB muss die realisierte Bebauung die 
Anforderungen an einen im Zusammenhang bebauten Ortsteil 
erfüllen22, die Erweiterung einer faktischen Splitter- oder Streu-
siedlung geht über das Ziel der Vorschrift hinaus.

Strittig zu sehen ist die Auslegung des Tatbestandsmerkmals des 
Anschließens an die im Zusammenhang bebauten Bereiche. Zu 
klären ist die Frage, ob ein „Anschließen“ über ein reines „Angren-
zen“ hinausgeht, also ob bspw. ein Anschließen erst dann vorliegt, 
wenn der Planbereich mindestens zweiseitig in den Bebauungszu-
sammenhang eingebunden ist. Wie Hofmeister/Mayer23 darlegen, 
muss ein „enger räumlicher Zusammenhang dergestalt bestehen, 
dass sich das Plangebiet in unmittelbarer räumlicher Nachbar-
schaft zu den anschlussfähigen Bestandsflächen befindet“. Nach 
dem Muster-Einführungserlass24 liegt ein „Anschließen“ dann vor, 
„wenn das Grundstück, auf dem das Vorhaben verwirklicht wer-
den soll, unmittelbar an die bebauten Flächen nach § 30 Absatz 1 
oder 2 oder § 34 BauGB angrenzt“. Hier werden also die beiden 
Tatbestandsmerkmale kongruent gesetzt. Die Frage nach dem An-
schließen soll dabei städtebaulich betrachtet werden. Topografische 
Besonderheiten oder atypische Gelände- und Grundstückszuschnitte 
können im Einzelfall ein Abweichen vom Grundsatz des nahtlosen 
Anschließens zulassen. Damit ist in den Ortsrandlagen auf die Recht-
sprechung zur Abgrenzung des Bebauungszusammenhangs zurück 
zu greifen, nach der dieser zwar regelmäßig am letzten Baukörper 
endet, konkrete örtliche Verhältnisse, wie etwa topographische oder 
geografische Besonderheiten, es im Einzelfall jedoch rechtfertigen 
können, einen Bebauungszusammenhang zu erweitern, sofern die 
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31 Siehe dazu Dillmann, Zwischen Ökologie und Nachhaltigkeit, Raum-
Planung 2-2017, 26.

32 Vgl. BauGBÄndG 2017 – Mustererlass, Nr. 3.6.2.1
33 VGH Baden-Württemberg, Urt. v. 29.10.2013, (Fn. 10).
34 Krautzberger in Ernst/Zinkhahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetz-

buch, § 13a BauGB, Rdnr. 41, 110. EL August 2013.
35 Dazu  BVerwG, Urt. v. 8.12.2016, – 4 CN 4.16 –, ZfBR 2017, 355.
36 Vgl. BauGBÄndG 2017 – Mustererlass, Nr. 3.6.2.3 (Fn. 21).
37 Grundlegend dazu  BVerwG, Beschl. v. 25.03.1996, – 4 B 302/95 –, BauR 

1996, 676.
38 Ähnlich Krautzberger in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Bau-

gesetzbuch, § 13b BauGB, Rdnr. 18, 126. EL August 2017.
39 Vgl.  BVerwG, Urt. v. 4.05.1988, –  BVerwG 4 C 34.86 –, BauR 1988, 440.
40 Vgl. Battis/Mitschang/Reidt, Das Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 

2014/52/EU im Städtebaurecht und zur Stärkung des neuen Zusam-
menlebens in der Stadt (BauGB-Novelle 2017), NVwZ 2017, 819.

41 Vgl. Krautzberger 2017, (Fn. 38).
42 Vgl. Battis/Mitschang/Reidt, (Fn. 40).
43 Vgl. Hofmeister/Mayer, (Fn. 23), 552.
44 Vgl. Hofmeister/Mayer, (Fn. 23), 553.
45 Vgl. Ebd.

vermeiden. Daher sollten im Einzelfall auch kleine Läden oder eine 
Poststelle zulässig sein42. Hier ist jedoch zu berücksichtigen, dass 
§ 13b BauGB gezielt die Zulässigkeit von „Wohnnutzungen“ und 
nicht etwa die dem Wohnen dienender Nutzungen begründet, was 
dafür spricht, den Rechtsbegriff eng auszulegen43. Diese Annahme 
lässt sich auch gesetzessystematisch begründen: So spricht die zeit-
liche und räumliche Beschränkung sowie der Umstand, dass § 13b 
BauGB eine weitere Ausnahme von der generellen Umweltprü-
fungspflicht begründet, für eine enge Auslegung aller Tatbestands-
merkmale der Vorschrift44. Folgt man dieser Auffassung ist davon 
auszugehen, dass nur Wohngebäude sowie die zur Erschließung 
notwendige technische Infrastruktur (z. B. Verkehrsflächen und 
Stellplätze) zulässig sind. Dass zu den Wohngebäuden auch solche 
zählen, die der Betreuung und Pflege ihrer Bewohner dienen (z. B. 
Senioren- oder Kinderheime) folgt bereits aus der Legaldefiniti-
on in § 3 Abs. 4 BauNVO. Die der Versorgung des Wohngebiets 
dienenden Einrichtungen, wie Läden, Handwerksbetriebe sowie 
Schank- und Speisewirtschaften, wären dann in den anschließenden 
im Zusammenhang bebauten Ortsteilen vorzuhalten45. Durch die 
räumliche Größenbeschränkung sowie dem zwingend erforderlichen 
Anschluss an die bebauten Ortsteile dürften sich hierdurch, anders 
als von Krautzberger befürchtet, auch keine negativen städtebauli-
chen Folgen ergeben. Dennoch konterkariert der Gesetzgeber mit 
diesem engen sachlichen Zulässigkeitsbereich ein Stück weit den in 
derselben Gesetzesnovellierung zum Ausdruck gebrachten Ansatz 
zur Stärkung des Leitbildes der nutzungsgemischten Stadt der kurzen 
Wege mit der Einführung des urbanen Gebiets in § 6a BauNVO.

Bei dieser von Hofmeister/Mayer bestrittenen restriktiven Aus-
legung des Begriffs der „Wohnnutzung“ kommt als Baugebietstyp 
lediglich das reine Wohngebiet in Betracht, denn nur dieses dient 
nach seinem Gebietscharakter ausschließlich dem Wohnen. Die 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen des § 3 Abs. 3 BauNVO 
fallen ebenso wie die nach § 13 BauNVO zulässigen Räume für 
freie Berufe nicht unter dem Privilegierungstatbestand und sind 
über die Instrumente zur Feinsteuerung nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO, bzw. für die allgemein zulässigen Räume für freie Berufe 
nach § 1 Abs. 5 BauNVO, auszuschließen. 

Ob die Rechtsprechung dieser Auffassung folgt, bleibt abzu-
warten. Hinsichtlich der begrenzten Lebensdauer der Vorschrift 
werden diese entscheidenden Fragen vielleicht auch nie beantwor-

eine geringere Schutzwürdigkeit unterstellt werden kann, soll hier 
nicht weiter thematisiert werden31. Die Kumulationsregelung des 
§ 13a Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BauGB, wonach die Grundflächen mehrerer 
Bebauungspläne, welche in einem engen sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang aufgestellt werden, mitzurechnen sind, gilt 
auch im Verfahren nach § 13b BauGB32. Diese Kumulation bezieht 
sich jedoch nur auf Bebauungspläne, welche im beschleunigten Ver-
fahren ohne Umweltprüfung aufgestellt werden. Eine Addition der 
Grundfläche eines im beschleunigten Verfahren aufgestellten Bebau-
ungsplans mit der eines im Regelverfahren erstellten Bebauungsplans 
kommt allenfalls in Missbrauchsfällen in Betracht, also bspw. wenn 
„bei einer Umweltprüfung eines großen zu überplanenden Gebiets 
schwer zu überwindende naturschutzrechtliche Probleme in einem 
kleinen Bereich festgestellt werden, und dann für diesen Bereich die 
Aufstellung eines gesonderten Bebauungsplans der Innenentwicklung 
beschlossen wird“33.

Bei der Ermittlung der zulässigen Grundfläche wird die Über-
schreitungsmöglichkeit nach § 19 Abs. 4 BauNVO nicht be-
rücksichtigt34. Ebenso bleiben die Erschließungsflächen, wie 
beispielsweise ein nach § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB festgesetzter 
Fußgängerbereich35, außer Acht, sofern eine zulässige Grundflä-
che oder eine Größe der Grundfläche nach § 13a Abs. 1 Satz 2 
BauGB festgesetzt wird und somit nicht auf die voraussichtlich 
versiegelte Fläche nach Satz 3 abzustellen ist.

III.  Sachlicher Anwendungsbereich

Begründet werden darf die Zulässigkeit von Wohnnutzungen. 
Leider hat der Gesetzgeber weder im Wortlaut des § 13b BauGB 
noch in der Begründung zum Regierungsentwurf näher ausge-
führt, wie dieser Rechtsbegriff auszulegen ist. Stattdessen sollen 
sich die Kommunen damit auseinandersetzen36. Auch wenn der 
Begriff des Wohnens seit Jahrzehnten durch die Rechtsprechung 
definiert ist37, stößt der Rechtsanwender  bei Festsetzungen zur 
Art der baulichen Nutzung auf grundsätzliche Fragen.

Über das Ziel der gesetzlichen Neuregelung hinausgehen würde 
es, wenn alle Baugebietstypen festgesetzt werden dürften, wo 
Wohnnutzungen zulässig sind, also bspw. auch Mischgebiete (§ 6 
BauNVO), urbane Gebiete (§ 6a BauNVO) und nach Maßgabe 
der getroffenen Festsetzungen auch Kerngebiete (§ 7 BauNVO)38. 
Die Unzulässigkeit ist schon damit zu begründen das Kerngebie-
te nach ihrem allgemeinen Gebietscharakter gemäß § 7 Abs. 1 
BauNVO gar nicht dem Wohnen dienen und in Mischgebieten 
die Wohnnutzung weder quantitativ noch qualitativ überwiegen 
darf39, sodass Wohnen allenfalls eine untergeordnete Nutzung 
darstellt . Damit sollte der Bebauungsplan ein Baugebiet festsetzen, 
welches sich nach der allgemeinen Art der baulichen Nutzung 
einer Wohnbaufläche zuordnen lässt. In Betracht kommen also 
v. a. reine und allgemeine Wohngebiete (§§ 3 und 4 BauNVO)40.

Gegenwärtig wird intensiv diskutiert, ob § 13b BauGB aus-
schließlich die Zulässigkeit von Wohnnutzungen begründet und 
welche Bedeutung damit den Instrumenten zur Feinsteuerung von 
Nutzungsarten und –unterarten gem. § 1 Abs. 4 bis 10 BauNVO 
zukommt. Dazu führt Krautzberger41 aus, dass Wohnnutzungen 
durch entsprechende Versorgungseinrichtungen des täglichen Be-
darfs ergänzt werden müssen, um eintönige Wohnsiedlungen zu 
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46 So auch Bröll/Jäde, (Fn. 16).
47 Der Aufstellungsbeschluss ist bundesrechtlich nicht erforderlich, vgl. 

 BVerwG, Beschl. v. 15.04.1988, – 4 N 4.87 –, NVwZ 1988, 916.
48 Krautzberger in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Baugesetz-

buch, § 13b BauGB, Rdnr. 17.
49 BayVerfGH, Urt. v. 13.07.2009, – Vf. 3-VII-09 –, NVwZ-RR 2009, 825.
50 So BauGBÄndG 2017 – Mustererlass, Nr. 3.6.1/3.6.2.1 (Fn. 21).
51 Kritisch dazu Schrödter, Der Bebauungsplan der Innenentwicklung, 

ZfBR 2010, 332.
52 Vgl.  BVerwG, Beschl. v. 09.11.1979, – 4 N 1.78 –, BauR 1980, 36;  Krautzberger 

2007, a.a.O. (Fn. 11), 170.
53 Krautzberger 2007, (Fn. 11), 171.

nach § 13 Abs. 2 und 3 Satz 1 gem. § 13a Abs. 2 Nr. 1 BauGB 
entsprechend. Beschleunigungseffekte ergeben sich also im Ein-
zelnen durch die Möglichkeit zum Verzicht auf die Unterrichtung 
und Erörterung nach §§ 3 Abs. 1 und 4 Abs. 1 BauGB. Jedoch 
kann nicht vollständig auf einen frühzeitigen Dialog mit den 
Bürgern verzichtet werden. Sofern keine frühzeitige Öffentlich-
keitsbeteiligung durchgeführt wird, muss die Gemeinde nach 
§ 13a Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 BauGB bekanntmachen, „wo sich die 
Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung unterrichten kann und 
dass sich die Öffentlichkeit innerhalb einer bestimmten Frist zur 
Planung äußern kann“. Daher ist fraglich, ob sich mit dem ver-
meidlichen Wegfall der frühzeitigen Beteiligungsstufe tatsächlich 
eine Beschleunigung des Bauleitplanverfahrens erzielen lässt51.

Anstelle der Auslegung nach § 3 Abs. 2 BauGB kann „der be-
troffenen Öffentlichkeit Gelegenheit zur Stellungnahme innerhalb 
angemessener Frist“ gegeben werden. Die Abgrenzung des Krei-
ses der Betroffenen obliegt der Gemeinde. Zu ihnen zählen alle 
diejenigen, deren Belange nach Lage der Dinge in die Abwägung 
eingestellt werden müssen, also deren Belange mehr als geringfügig, 
schutzwürdig und erkennbar und damit als Abwägungsmaterial im 
Sinne des § 2 Abs. 3 BauGB von Bedeutung sind52. Die Beteiligung 
der betroffenen Öffentlichkeit kann bspw. dadurch erfolgen, dass 
ihnen ein ausgefertigter Planentwurf mit der Aufforderung zur Stel-
lungnahme übersandt wird53. Dabei ist es zulässig, die Beteiligungs-
frist von einem Monat, mindestens von 30 Tagen, angemessen zu 
verkürzen. Um die Schwelle der Angemessenheit nicht zu übertreten, 
sollte die Frist eine Dauer von zwei Wochen nicht unterschreiten. 
Da schon allein die Abgrenzung der betroffenen Öffentlichkeit mit 
Rechtsunsicherheiten einhergeht, ist es in der Praxis üblich, auf die 
förmliche Auslegung zurückzugreifen.

Analog zur Einschränkung der Öffentlichkeitsbeteiligung kann 
gem. § 13 Abs. 2 Nr. 3 i. V. m. § 13a Abs. 2 BauGB anstelle der 
üblichen Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB „den berührten Be-
hörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur 
Stellungnahme innerhalb angemessener Frist“ gegeben werden.

Weitere Beschleunigungseffekte ergeben sich durch die Nich-
terforderlichkeit der Umweltprüfung (§ 2 Abs. 4 BauGB) und 
daraus folgender europarechtlich relevanter Vorgaben, wie die 
Erarbeitung eines Umweltberichtes (§ 2a BauGB), die Bekannt-
machung der Arten verfügbarer Umweltinformationen (§ 3 Abs. 2 
Satz 2 BauGB), die Erstellung einer zusammenfassenden Erklärung 
(§ 10a BauGB) sowie die Überwachung der erheblichen Umwel-
tauswirkungen durch die Gemeinde (§ 4c BauGB). 

tet. In jedem Falle sind die Rechtsanwender gut beraten, wenn 
sie einen vom Wohnen dominierten Baugebietstyp festsetzen 
(reines bzw. allgemeines Wohngebiet) und das zulässige Nut-
zungsspektrum durch die Feinsteuerung nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 
BauNVO auf die allgemein zulässigen Nutzungsarten verengen. 
Keinesfalls sollten die nach §§ 3 Abs. 3 und 4 Abs. 3 BauNVO 
ausnahmsweise zulässige Nutzungsarten gem. § 1 Abs. 6 Nr. 2 
BauNVO für allgemein zulässig erklärt werden.46

IV.  Zeitlicher Anwendungsbereich

Das Verfahren nach § 13b BauGB kann nur bis zum 31. Dezember 
2019 förmlich eingeleitet werden; der Satzungsbeschluss ist bis zum 
31. Dezember 2021 zu fassen. Hieraus ergibt sich jedoch keine Pflicht 
zur Fassung eines Aufstellungsbeschlusses47. Kann das Verfahren 
aber erst nach dem 31. Dezember 2019 zum Abschluss gebracht 
werden, muss der Plangeber im Zweifel nachweisen können, dass 
das Verfahren vor dem Stichtag förmlich eingeleitet worden ist. 
Hierfür reicht auch die Bekanntmachung nach § 13a Abs. 3 BauGB, 
der Entwurfs- und Auslegungsbeschluss bzw. die durchgeführte 
Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 3 Abs. 2 i.V.m. § 13 Abs. 2 Nr. 2 
BauGB oder die Aufforderung zur Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB aus.

Die Ausfertigung und Bekanntmachung des Bebauungsplans 
kann ebenso wie ein ergänzendes Verfahren auch nach dem 
31. Dezember 2021 erfolgen48.

V.  Rechtsfolgen

1.  Innenentwicklung als tatbestandliche 
Anwendungsvoraussetzung?

Für Bebauungspläne im Verfahren nach § 13b BauGB „gilt § 13a 
entsprechend“. Daher ist fraglich, ob ein Bebauungsplan im Verfahren 
nach § 13b BauGB auch gem. § 13a Abs. 1 BauGB der Wieder-
nutzbarmachung, Nachverdichtung oder anderen Maßnahmen der 
Innenentwicklung dienen muss. Eine grammatikalische Auslegung des 
§ 13b legt diese Auffassung nahe, denn hätte der Gesetzgeber gewollt, 
dass sich die Neuregelung nur auf die Verfahrenserleichterungen des 
§ 13a Abs. 2 BauGB bezieht, hätte er dies durch eine Präzisierung 
des Wortlauts der Vorschrift rechtseindeutig zum Ausdruck gebracht. 
Auch die vorangestellte Normüberschrift schafft hier keine Klarheit, 
schließlich geht der Begriff der Innenentwicklung nicht von dem 
Begriffspaar „Innenbereich – Außenbereich“ aus49. Eine wörtli-
che Auslegung würde den Anwendungsrahmen des § 13b BauGB 
somit auf die Überplanung von bebauten oder noch nicht baulich 
vorgeprägten Außenbereichsinseln beschränken, was jedoch dem 
Sinn und Zweck der Vorschrift, nach der gerade die Ortsrandlagen 
entwickelt werden sollen50, widersprechen würde. Vielmehr handelt 
es sich bei § 13b BauGB um eine Rechtsfolgen- und nicht um eine 
Rechtsgrundverweisung, womit die Tatbestandsvoraussetzungen des 
§ 13a BauGB für die Anwendung des § 13b BauGB nicht relevant sind.

2.  Erleichterungen des vereinfachten Verfahrens

Durch den Verweis auf den Bebauungsplan der Innenentwicklung 
gelten die Verfahrenserleichterungen des vereinfachten Verfahrens 
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54 Zu zulässigen Abweichungen s.  BVerwG, Urt. v. 26.02.1999, – 4 CN 
6/98 –, NVwZ 2000, 197.

55 Vgl. Krautzberger in Ernst/Zinkahn/Bielenberg/Krautzberger, Bauge-
setzbuch, § 13a BauGB, Rdnr. 81, 110. EL August 2013.

56 Schrödter, Der Bebauungsplan der Innenentwicklung – Teil 2, ZfBR 
2010, 426.

57 Stüer, (Fn. 6), Rdnr. 1481.
58 Vgl. Hofmeister/Mayer, (Fn. 23), 558.
59 Urt. v. 27.10.2016, – 4 C 1869/15.N –, BauR 2017, 497.
60 Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz vom 17. Mai 1990, BGBl I S. 926.
61 BauGB-MaßnG als Art. 2 des Wohnungsbau-Erleichterungsgesetzes.
62 BauROG vom 18. August 1997, BGBl I S. 2081.

ähnlicher Weise wie auf die Herausforderungen, welche die deutsche 
Wiedervereinigung mit sich brachte. Auch damals kam es zu einem 
starken Anstieg der Wohnungsnachfrage in der Bundesrepublik in 
den 1980er/90er Jahren. Dieser Entwicklung sollte mit dem Gesetz 
zur Erleichterung des Wohnungsbaus im Planungs- und Baurecht 
sowie zur Änderung mietrechtlicher Vorschriften60 entgegengewirkt 
werden. Das Wohnungsbau-Erleichterungsgesetz zielte zum einen 
durch ein bis zum 31. Mai 1995 befristetes Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch61 darauf ab, schneller Wohngebiete ausweisen und 
Wohnbauvorhaben schneller genehmigen zu können, zum ande-
ren sollte durch eine Änderung des Mietrechtes die Bereitstellung 
bestehender Wohneinheiten erleichtert werden.

Die damaligen Sonderregelungen weisen große Parallelitäten mit 
dem beschleunigten Verfahren nach § 13b BauGB auf. Der sachliche 
Anwendungsbereich beschränkte sich nach dem BauGB-MaßnG 
auf „Bebauungspläne zur Deckung eines dringenden Wohnbe-
darfs der Bevölkerung“ und ist damit noch unspezifischer als 
der Anwendungsbereich des § 13b BauGB. Jedoch wurde nach 
dem BauGB-MaßnG kein räumlicher Anwendungsbereich defi-
niert. Die Begrenzung dieses Anwendungsbereiches durch § 13b 
BauGB ist, wie bereits im Abschnitt II beschrieben, eine Folge 
der europäischen Gesetzgebung.

2.  Vergleich der Rechtsfolgen

Auch die damaligen Rechtsfolgen sind mit den Verfahrenserleich-
terungen nach § 13a Abs. 2 BauGB vergleichbar. So wurde bereits 
mit § 1 Abs. 2 BauGB-MaßnG die Möglichkeit zur vereinfachten 
Abweichung von den Darstellungen des Flächennutzungsplanes 
geschaffen, indem dieser im Wege der Berichtigung angepasst 
werden konnte. Die nachrichtliche Berichtigung des Flächennut-
zungsplanes ohne förmliches Änderungsverfahren ist somit keine 
Erfindung des Innenstadtentwicklungsgesetzes, allerdings unter-
lagen die damaligen Bebauungspläne der Genehmigungspflicht 
durch die höhere Verwaltungsbehörde. Da seit Inkrafttreten des 
Bau- und Raumordnungsgesetzes62 aus dem Flächennutzungsplan 
entwickelte Bebauungspläne nicht mehr der bundesrechtlichen 
Genehmigungspflicht unterliegen, hat sich der Gesetzgeber zur 
Beschleunigung der Bauleitplanverfahren dazu entschieden, diese 
Freistellung auch auf die Sonderregelung des § 13a Abs. 2 Nr. 2 
BauGB zu erweitern.

Weiterhin bestand mit dem Maßnahmengesetz in den 90er 
Jahren die Möglichkeit, „zur Deckung eines dringenden Wohn-
bedarfs der Bevölkerung“ auf einige reguläre Verfahrensschritte 
zu verzichten. So konnte von einer frühzeitigen Bürgerbetei-

3.  Erleichterungen des beschleunigten Verfahrens

Weiterhin kann auf ein förmliches Änderungsverfahren des Flächen-
nutzungsplans verzichtet werden, wenn der Bebauungsplan von den 
Darstellungen der vorbereitenden Bauleitplanung abweicht und die 
Abweichungen sich nicht mehr aus dem Übergang in eine konkrete 
Planungsstufe rechtfertigen54. Stattdessen wird der Flächennutzungs-
plan im Wege der Berichtigung angepasst (§ 13a Abs. 2 Nr. 2 BauGB). 
Der sog. Planungsgrundsatz des erhöhten Investitionsbedarfes (§ 13a 
Abs. 2 Nr. 3 BauGB) gilt mit der Beschränkung auf die Wohnraum-
versorgung auch für einen Bebauungsplan im Verfahren nach § 13b 
BauGB. Demzufolge ist dem Bedarf zur Versorgung der Bevölkerung 
mit Wohnraum in der Abwägung in angemessener Weise Rechnung 
zu tragen. Dies ist jedoch keine Verfahrenserleichterung im eigentli-
chen Sinne, da die Belange, die planend verwirklicht werden sollen, 
in jedem Falle in die Abwägung einzustellen sind55.

Die Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz ist 
nicht anzuwenden, Eingriffe in Natur und Landschaft gelten durch 
die Fiktion des § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 Nr. 4 
BauGB als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zuläs-
sig. Die Freistellung von der Kompensationspflicht ist zwingend, 
womit die Festsetzung von Ausgleichsmaßnahmen unzulässig 
ist56. Dennoch verpflichtet das Abwägungsgebot Vermeidungs-, 
Minimierungs- und schließlich auch Kompensationsmaßnahmen 
abwägend zu prüfen, wodurch sich bei schutzwürdigen Flächen 
im Einzelfall auch ein Ausgleichsbedarf ergeben kann57. 

Weiterhin kann das Verfahren nach § 13b BauGB auch zur 
Änderung oder Ergänzung eines bestehenden Bebauungsplans 
herangezogen werden (§ 13a Abs. 4 BauGB). Da dem beschleunig-
ten Verfahren nach § 13b BauGB aber nur Außenbereichsflächen 
im Sinne des § 35 BauGB zugänglich sind, können nur einfache 
Bebauungspläne nach § 30 Abs. 3 BauGB geändert werden, wenn 
diese planungsrechtlich weiterhin dem Außenbereich zuzuordnen 
sind58. Damit schafft der Gesetzgeber keine Erleichterung bei der 
Änderung bestehender Bebauungspläne, wo eine Bebauung bislang 
nicht eingesetzt hat, sodass deren Änderung nicht als Maßnah-
me der Innenentwicklung gewertet werden kann. Nach einer 
Entscheidung des VGH Hessen59 kann ein bisher beplantes aber 
unbebaut gebliebenes Gebiet nicht im beschleunigten Verfahren 
nach § 13a BauGB überplant werden denn ist es „unerheblich, 
dass der Geltungsbereich des Bebauungsplans auch bisher schon 
beplant war; maßgeblich ist, dass eine Bebauung bislang nicht 
stattgefunden hat“. Entscheidend sind die tatsächlichen Ver-
hältnisse und nicht die planungsrechtliche Qualität der Flächen. 
Dies stößt beim Rechtsanwender häufig auf großes Unverständ-
nis, denn sofern die Grundzüge der Planung nach § 13 Abs. 1 
BauGB berührt sind, kann die Verwirklichung der angestrebten 
Planungsziele nur durch eine Änderung im regulären Verfahren 
nach §§ 2ff. BauGB erfolgen.

VI.  Vergleiche mit dem Maßnahmengesetz zum 
Baugesetzbuch

1.  Ausgangslage und Anwendungsbereich

Auf die aktuelle Wohnungsnot reagiert der Gesetzgeber mit zeitlich 
befristeten Verfahrenserleichterungen und damit grundsätzlich in 
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werden kann66, wäre es nicht zuletzt wegen unionsrechtlichen 
Bedenken sinnvoller gewesen, die generelle Umweltprüfungspflicht 
hier nicht zu umgehen. 

Nicht nachvollziehbar ist es jedoch, warum die Fiktion des § 1a 
Abs. 3 Satz 6 BauGB Anwendung findet. Für Bebauungspläne der 
Innenentwicklung mit weniger als 20.000 m² zulässiger Grund-
fläche wird die Regelung mit dem verfolgten Ziel begründet, „die 
Flächeninanspruchnahme zu begrenzen und Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu vermeiden“67. Hier geht es darum, über ge-
zielte Anreize die Innenentwicklung gegenüber den regelmäßig 
leichter und schneller zu entwickelnden Außenbereichsflächen 
zu privilegieren68. Diese Begründung greift bei der Einbeziehung 
von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nicht.

Ein unsachgerechtes Ausufern sollte durch die Anpassungs-
pflicht an die Ziele der Raumordnung (§ 1 Abs. 4 BauGB) und 
durch den gesetzlichen Vorrang der Innenentwicklung (§ 1 Abs. 5 
Satz 3 BauGB) weitestgehend vermieden werden. So ist die Ein-
beziehung von bisher land- oder forstwirtschaftlich genutzten 
Flächen über § 13b BauGB nur dann möglich, wenn nach ent-
sprechender Ermittlung der Potenzialflächen, keine geeigneten 
Innenentwicklungspotenziale zur Verfügung stehen69. Ob dies in 
der kommunalen Praxis auch so gehandhabt wird, ist fraglich. 
So sind die Begründungsanforderungen des § 1a Abs. 2 Satz 4 
BauGB nach Auffassung des OVG Nordrhein-Westfalens70 „nicht 
zu überspannen“ und eröffnen vielmehr „planerische Bewertungs-
spielräume“. Im Rahmen der Erforderlichkeitsprüfung nach § 1 
Abs. 3 BauGB ist es unerheblich, ob in anderen Ortsteilen freie 
Bauplätze verfügbar sind, auf denen sich eine Wohnbebauung 
ebenfalls realisieren ließe71

Der gesetzgeberische Normalfall bleibt weiterhin das reguläre 
Bauleitplanverfahren mit Umweltprüfung, zweistufiger Öffentlich-
keits- und Trägerbeteiligung und der Anwendung der Eingriffs-
regelung, während die Verfahren nach §§ 13, 13a und nunmehr 
auch nach § 13b BauGB Ausnahmecharakter genießen. Jedoch 
konterkariert der Gesetzgeber mit dieser Vorschrift seine eigenen 
Nachhaltigkeitsziele und die gesetzgeberischen Bemühungen der 
letzten Jahre. So ist es nicht verwunderlich, dass die Begrenzung der 
täglichen Flächeninanspruchnahme durch das Flächenreduktionsziel 
von 30 ha pro Tag mit der Neuauflage der Nachhaltigkeitsstrategie 
der Bundesregierung um zehn Jahre auf das Jahr 2030 verschoben 
wurde. Es bleibt zu hoffen, dass die Städte und Gemeinden sich der 
unbebauten Landschaft als begrenzte Ressource bewusst werden 
und das neue Instrument verantwortungsvoll einsetzen.

ligung abgesehen werden, wenn der Öffentlichkeit, während 
der zudem auf zwei Wochen reduzierbaren Auslegung nach § 3 
Abs. 2 BauGB, Gelegenheit zur Erörterung gegeben wurde. Die 
frühzeitige Trägerbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB, auf die 
im beschleunigten Verfahren ebenfalls verzichtet werden kann, 
wurde erst mit der strategischen Umweltprüfungspflicht durch 
das EAG Bau63 im Jahre 2004 eingeführt, v. a. um den Umfang 
und Detailierungsgrad der Umweltprüfung frühzeitig festzulegen. 
Aus diesem Grund bestand in den 90er Jahren hier noch kein 
Handlungsbedarf. 

3.  Neubekanntmachung 1993

Mit dem Maßnahmengesetz zum Baugesetzbuch wurde nicht nur 
das Verfahren der Bauleitplanung zeitlich und sachlich begrenzt 
modifiziert. Vielmehr kam es durch das Gesetz zur Erleichterung 
von Investitionen und der Ausweisung und Bereitstellung von 
Wohnbauland64 zu einer Änderung und damit schließlich zu einer 
Neufassung und Neubekanntmachung des BauGB-MaßnG65. 
Gegenstand dieser Änderung war u. a. die zunächst befristete 
Erweiterung des Anwendungsbereichs der Ergänzungssatzung 
nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 BauGB. Durften bisher nur „ein-
zelne Außenbereichsgrundstücke“ in die im Zusammenhang 
bebauten Ortsteile einbezogen werden, ermöglichte § 4 Abs. 2a 
BauGB-MaßnG 1993 die Einbeziehung ganzer „Außenbereichs-
flächen“ wenn „die einbezogenen Flächen durch eine überwie-
gende Wohnnutzung des angrenzenden Bereichs geprägt sind, die 
Einbeziehung ausschließlich zugunsten Wohnzwecken dienender 
Vorhaben erfolgt und für die einbezogenen Flächen […] festge-
setzt wird, daß ausschließlich Wohngebäude zulässig sind“. Im 
Aufstellungsverfahren war den „betroffenen Bürgern“ und den 
„berührten Trägern öffentlicher Belange Gelegenheit zur Stel-
lungnahme innerhalb angemessener Frist zu geben“. 

Wie die Ausführungen zeigen, sind die damaligen Verfahren-
serleichterungen durchaus vergleichbar mit den aktuellen Mög-
lichkeiten zur Beschleunigung der Verfahren. Auch gab es in den 
90er Jahren bereits Ansätze, an den Bebauungszusammenhang 
angrenzende Außenbereichsflächen zur Erleichterung des Woh-
nungsbaus einfacher und schneller zu entwickeln. 

VII.  Ausblick/Kritik

Aufgrund der weitreichenden Verfahrenserleichterungen dürfte 
sich der neue § 13b BauGB trotz einiger ungeklärter Anwen-
dungsfragen, damit einhergehender Rechtsunsicherheiten und 
einer nicht unerheblichen Kritik einer großen Beliebtheit erfreu-
en. Diese Kritik ist v. a. aus landschaftsplanerischer Sicht nicht 
unbegründet. Ein sachgerechter und ökologisch vertretbarer 
Beitrag zur Erleichterung des Wohnungsbaus wäre es daher ge-
wesen, wie auch in der Vergangenheit mit dem Maßnahmengesetz 
schon erfolgt, die Anforderungen an das Aufstellungsverfahren 
für Bebauungspläne, die die Zulässigkeit von Wohnnutzungen 
begründen, befristet zu reduzieren. Da nicht hinreichend geklärt 
ist, inwieweit ein Wegfall der Umweltprüfung überhaupt ver-
fahrensbeschleunigend wirkt und ob damit eine „substanzielle 
Erleichterung und Vereinfachung des Planverfahrens“ erreicht 
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